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Vorwort 

Arbeit prägt das Leben und nimmt einen großen Teil unserer Zeit in Anspruch. 
Dabei ist unser Verständnis von Arbeit und Wirtschaft einem steten Wandel 
unterlegen, der sich in jüngster Zeit verstärkt. Startups, Co-Working-Spaces, 
digitale Nomaden, Jobsharing, Home-Office oder Teilzeitarbeit zeigen das 
zunehmende Interesse westlicher Gesellschaften, herkömmliche Arbeits- und 
Anstellungsverhältnisse dynamischer und vielfältiger zu gestalten. Gleichzeitig 
nimmt weltweit die Zahl der sogenannten »Working Poor« zu, jener Leute also, 
die trotz Erwerbsarbeit nicht genügend verdienen, um davon leben zu können. 
In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über Arbeitsbedingungen, 
Klimawandel und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zeichnet 
sich ein Wandel im Denken über das Wirtschaftssystem ab: Die Entwicklung 
führt weg vom neoliberalen Wirtschaftsmodell mit seinem Anspruch des un-
begrenzten Wachstums hin zu jenem einer Wirtschaft knapper Ressourcen 
und begrenzten Wachstums. Den Prämissen Konsum und Wachstum werden 
zunehmend Forderungen nach einer »moralischen Wirtschaft« mit mehr Raum 
für faire Produktionsbedingungen und einem schonenden Umgang mit Roh-
materialien gegenübergestellt. Ein Blick zurück in den wirtschaftlichen Alltag 
der St. Gallerinnen und St. Galler vor 350 Jahren zeigt sowohl Parallelen wie 
auch Unterschiede auf. So wie wir heute, befanden sich die Menschen im früh-
neuzeitlichen St. Gallen in einer Phase des Wandels ihrer Arbeitswelt und des 
wirtschaftlichen Denkens. Dazumal erfolgte der Wandel allerdings umgekehrt – 
weg von einer Wirtschaft des Angebots mit einer beschränkten Auswahl an 
knappen Gütern hin zu einer Konsumgesellschaft. Ebenso ist das Wirtschaften 
eines Großteils der St. Gallerinnen und St. Galler im 17. und 18.  Jahrhundert 
mit jenem der heutigen »Working Poor« vergleichbar. Die ganze Familie musste 
beziehungsweise muss anpacken, um den Lebensunterhalt zu sichern. Das heute 
noch verbreitete Konzept des Alleinernährers ist denn auch ein Wohlstandsmo-
dell unserer westlichen Gesellschaft, das erst im 19.  Jahrhundert entstand und 
global auch heute nicht der Norm entspricht. 

An der Entstehung dieses Buchs haben viele Menschen Anteil, die mir mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden sind. Mein Dank geht an meinen Erstbetreuer Prof. 
Dr. André Holenstein, dessen Türen mir immer offenstanden und auf dessen 
Unterstützung ich in all den Jahren zählen durfte. Meinem Zweitbetreuer Prof. 
Dr. Stefan Sonderegger verdanke ich mehr als die Betreuung meiner Dissertation. 
Er wusste, wann aufmunternde, aber auch wann anspornende Worte notwendig 
waren, und war stets bereit für fachliche und freundschaftliche Gespräche und 
Unterstützung. Immer froh war ich um das Team des Stadtarchivs und der 
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Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Es musste sich in 
manchen Kaffeepausen meine enthusiastischen Berichte über neueste Quellen-
funde anhören und trug mit viel Interesse und großem Wohlwollen zum Werden 
der Arbeit bei. Zu großem Dank verpflichtet bin ich insbesondere Dr. Marcel 
Mayer und Dr. Dorothee Guggenheimer, den beiden Frühneuzeit-Spezialisten 
in den Stadtarchiven. Sie nahmen sich Nachmittage lang Zeit, um mit mir Statis-
tiken, Inhalte und Hypothesen zur frühneuzeitlichen Wirtschaft St. Gallens zu 
diskutieren. Immer wieder konnte ich ihnen und Dr. Rezia Krauer Textbausteine 
und schließlich das fertige Manuskript zur Durchsicht vorlegen. PD Dr. Ernst 
Ziegler unterstützte mich mit Hinweisen und seinen Materialsammlungen. Ein 
spezieller Dank geht an meine gute Freundin Dr. Ursula Butz. Vom Entschluss 
zu einem Dissertationsprojekt bis hin zum Setzen des letzten Punkts hat sie mich 
stets begleitet, mir kritische Fragen gestellt, mich in meinen Absichten bestärkt 
und die ganze Arbeit gegengelesen. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Dr. Senta 
Herkle, die sehr spontan bereit war, Teile des Manuskripts durchzusehen. Fabia 
Poli hat mir große Arbeit abgenommen und den Text lektoriert – dafür bin ich 
ihr sehr dankbar. Auch allen Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmern 
an den Doktorierendenkolloquien von André Holenstein an der Universität 
Bern und von Stefan Sonderegger an der Universität Zürich sei herzlich ge-
dankt. Prof. Dr. Heinrich Richard Schmidt und Dr. Sarah Rindlisbacher Thomi 
gaben mir anlässlich der Diskussionen in Bern stets wertvolle Hinweise und 
Anregungen mit auf den Weg. Stefan Sonderegger und dem ganzen Team des 
Stadtarchivs sowie meiner Arbeitgeberin, der Ortsbürgergemeinde St.  Gallen, 
gebührt zudem ein spezieller Dank für die Bereitschaft, mir durch flexible 
Handhabung meines Arbeitspensums vor allem in der Schlussphase die nötigen 
Freiräume zu ermöglichen. Mit Blick auf die Publikation bedanke ich mich beim 
Schweizerischen Nationalfonds für die Finanzierung, bei der Herausgeberin und 
den Herausgebern für die Aufnahme in die Reihe »Frühneuzeit-Forschungen« 
und beim Wallstein Verlag – hier insbesondere bei Dr. Jan Philipp Bothe, Caro-
lin Brodehl, Jonas Haas und Christoph Roolf (externes Korrektorat) – für die 
Veröffentlichung des Werks als Buch.

Zum Schluss möchte ich von Herzen meinem Partner MA UZH Dominic 
Müller danken. Er war in all den Jahren für mich da, hörte sich unzählige Male 
geduldig Thesen und Unsicherheiten an, hinterfragte einige meiner Erkennt-
nisse kritisch, lektorierte Teile meines Manuskripts und bestärkte mich auch 
in schwierigen Phasen. Ihm, meiner Familie und meinen Freunden gebührt 
ein großes Dankeschön für ihr anhaltendes Nachfragen über den Fortgang der 
Dissertation und vor allem auch für viele schöne Stunden fernab der frühneu-
zeitlichen und modernen Arbeitswelt.

Nicole Stadelmann, im Frühjahr 2023



I Eine Stadt der Handwerker: Einleitung

»Die Einwohner [St. Gallens] sind Handwerker; Leinwand-
färber, Schneider, Schuster, Schmiede, Nadler, Steinmetzen. 
Es wimmelt alles von Einwohnern in der Stadt, so sehr ist sie 
bevölkert. Meistentheils sind es artige und gesittete Leute. 
Die Kaufleute reden meist französisch …«1

Eine Stadt der Handwerker – so beschreibt Graf Zinzendorf anlässlich seiner 
Reise durch die Schweiz im Jahr 1764 die Stadt St. Gallen. Die Kaufleute folgen 
erst an zweiter Stelle. Diese Tatsache steht im Kontrast zur historischen For-
schung, in der die Stadt St.  Gallen aufgrund des weltumspannenden Handels 
durch die St. Galler Textilkaufleute vorwiegend als reiche Handelsstadt Eingang 
findet. Diese reiche Elite prägt die textilgeschichtliche Forschung zur Stadt.2 
Zum Wirtschaften der Mehrheit der St. Galler und St. Gallerinnen, der Hand-
werkerfamilien, besteht dagegen eine Forschungslücke.3 Das Wissen über die 
handwerkliche Produktion der Exportgewerbestadt St. Gallen beschränkt sich 
im Wesentlichen auf Grundannahmen. So schlügen sich der Reichtum der Kauf-

1 Deutsch, Bericht des Grafen Karl von Zinzendorf, S. 222.
2 Vgl. Peyer, Leinwandgewerbe; Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirt-

schaft; Lüthy, Tätigkeit der Schweizer Kaufleute; Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein.
3 Jene Studien, welche die handwerkliche Produktion in der Stadt und Nachbarschaft 

St.  Gallens streifen, beziehen sich fast ausschließlich auf die Textilwirtschaft. Zu den 
übrigen Handwerken ist dagegen praktisch nichts bekannt. Vgl. Peyer, Leinwandgewerbe; 
Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum; Tanner, Das Schiffchen fliegt; Lüthy, St. Galler 
Leinwandindustrie; Bodmer, Entwicklung der Textilveredelung; Mayer, Leinwandin-
dustrie; Baumann, Wirtschaft; Menolfi, Wirtschaftliche Entwicklung; Kühni, Zwischen 
Kooperation und Konkurrenz. Zum Landhandwerk im Gebiet der Fürstabtei St. Gallen 
existieren keine Untersuchungen. Einzelne städtische Handwerker werden als Konkursi-
ten in der Studie zum wirtschaftlichen Scheitern von Dorothee Guggenheimer untersucht, 
so etwa ein Bleicher, ein Goldschmied sowie ein Metzger. Guggenheimer, Kredite, Krisen 
und Konkurse. Siehe zudem für einzelne Handwerke Hanhart u. a., Malerei; Strehler, 
Buchdruckerkunst. Für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt St.  Gallen in 
der Frühen Neuzeit siehe Guggenheimer, Kredite, Krisen und Konkurse; Mayer, Zur 
Armenpolitik; Mayer, Hilfsbedürftige; Menolfi, Sanktgallische Untertanen. Im Gegensatz 
zur handwerklichen Wirtschaft ist die landwirtschaftliche Produktion der Region für das 
Mittelalter durch die Arbeiten von Stefan Sonderegger zur landwirtschaftlichen Spezia-
lisierung sehr gut untersucht. Sonderegger, Landwirtschaftliche Entwicklung; Sonder-
egger, Landwirtschaftliche Spezialisierung in der spätmittelalterlichen Nordostschweiz. 
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leute und ihre Handelsaktivitäten auch in einem florierenden Handwerk nieder.4 
Und die Beteiligung der politischen Zünfte an der Regierung führt zur unhinter-
fragten Prämisse, dass die handwerkliche Produktion der Zunftstadt St. Gallen 
automatisch mit einer Zunftwirtschaft gleichzusetzen sei.5 Diese Vorstellung 
einer Zunftwirtschaft, die neben sich keine anderen Produktionsformen zuließ, 
wurde bislang noch keiner kritischen Prüfung unterzogen. Aufgrund derselben 
Annahme blieb bisher auch die handwerkliche Arbeit der Frauen im Dunkeln. 

Das Ziel der vorliegenden Studie lautet deshalb, das Wirtschaften und Haus-
halten St.  Galler Handwerkerfamilien im 17.  und 18.  Jahrhundert zu unter-
suchen. Wie sah der wirtschaftliche Alltag dieser Ehefrauen und Ehemänner, 
Töchter und Söhne in einer Stadt aus, die stark vom Export qualitativ hoch-
wertiger Leinwand geprägt war, die kein Territorium besaß und die sich einer 
zunehmenden Verlagerung der Produktion auf die umliegende Landschaft ge-
genübergestellt sah? Angeregt wurde die Untersuchung durch Forschungen zur 
Protoindustrialisierung und dem Landhandwerk in den süddeutschen Gebieten, 
durch Arbeiten im Bereich der Geschlechtergeschichte, die den Frauen einen 
großen Anteil an der handwerklichen Produktion zuschreiben, sowie durch 
Untersuchungen zur Familien- und Hausforschung, die ein offenes anstelle 
eines geschlossenen Hauses auch hinsichtlich der Ökonomien der Hausbewoh-
nerinnen und -bewohner postulieren. Weiter ist die Studie geprägt durch die 
jüngere städtische Handwerks- und Gewerbegeschichte, die immer stärker vom 
einseitigen Fokus auf die Zunftwirtschaft wegkommt, sowie durch Studien der 
Armuts- und Prekaritätsforschung, die feststellen, dass im 17. und 18. Jahrhun-
dert ein großer und vor allem wachsender Teil der städtischen Einwohnenden zu 
den arbeitenden Armen gezählt werden muss.

1 Forschungsstand
Die Historiographie zur Gewerbe- und Handwerksgeschichte ist stark interna-
tional vernetzt, ohne in einem bestimmten Land einen jeweiligen Forschungs-
schwerpunkt zu bilden.6 Die Gewerbeforschung gliedert sich zudem in viele 
Teilgebiete auf, wie etwa die Forschungen zum Landhandwerk, zur städtischen 
Produktion, zur Zunftgeschichte oder zur Arbeit der Frauen.7 An dieser Stelle 

4 Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 15.
5 Die einzige Detailstudie, die zu den St. Galler Zünften bislang existiert, beschäftigt sich 

auf einer normativen Ebene vorwiegend mit den politischen Zünften, ohne genau zwi-
schen politischen und gewerblichen Zünften zu unterscheiden. Scheitlin, Das st. gallische 
Zunftwesen.

6 Jeggle, Leinen aus Münster, S. 31.
7 Während für die Frühe Neuzeit in der deutschsprachigen und internationa-

len Forschung mit dem Begriff Zunft meist die gewerblichen Zünfte gemeint sind, 
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wird vor allem auf die städtische Handwerks- und Gewerbegeschichte und auf die 
Zunftforschung eingegangen. Zwei Entwicklungen prägten die entsprechenden 
Forschungslandschaften der letzten Jahrzehnte: Einerseits überwand die Zunft-
forschung lange herrschende Paradigmen und gelangte zu einer Neubewertung 
der Zünfte. Andererseits zeigen sich unterschiedliche Forschungsschwerpunkte: 
Während die Handwerks- und Gewerbegeschichte im deutschsprachigen Raum 
vorwiegend auf die Zunftgeschichtsforschung fokussiert bleibt, existiert in Ita-
lien, Frankreich, England und den Benelux-Staaten eine stärkere Hinwendung 
zur offeneren Gewerbe- und Handwerksgeschichte.8 

Die Impulse der jüngeren Zunftgeschichtsforschung führten zur Aufhebung 
von lange in der Zunftforschung vertretenen Paradigmen und Dichotomisie-
rungen.9 Seit dem 19.  Jahrhundert wurden Zünfte, ausgehend von einer libe-
ralen und später neoliberalen zeitgenössischen Sicht, als innovationshemmend, 
wirtschafts- und marktfeindlich betrachtet. Dem zünftigen Wirtschaftssystem 
wurden die »moderne« Marktwirtschaft und die Gewerbefreiheit gegenüber-
gestellt, was zu einer letztlich teleologischen Diskussion über den Wert oder 
Unwert von gewerblichen Zünften führte.10 Es ist das Verdienst der Zunftge-
schichtsforschung seit den 1980er-Jahren, diese Dichotomisierungen zwischen 
Monopol und Markt, Handwerk und Handel, Nahrungsschutz und Gewinn-
streben, Erstarrung und Innovation kritisch hinterfragt und überwunden zu 
haben.11 Neuere Studien zur deutschsprachigen Zunftgeschichte beschäftigen 

  kommen in der Schweizer Historiographie die Untersuchungen zu den sogenannten 
Zunftstädten hinzu. Studien, die sich vorwiegend auf die politischen Zünfte fokussieren, 
sind Brühlmeier / Frei, Zürcher Zunftwesen. Auch in der bislang einzigen Detailstudie 
zum St. Galler Zunftwesen stehen die politischen und nicht die gewerblichen Zünfte im 
Fokus. Vgl. Scheitlin, Das st. gallische Zunftwesen. Beim anschließenden Forschungs-
überblick zu den gewerblichen Zünften wird der Einfachheit halber der Zusatz gewerb-
lich weggelassen. Wenn von der Zunftforschung oder Zunftgeschichte gesprochen wird, 
ist damit die Erforschung der gewerblichen Zünfte gemeint.

8 Jeggle, Gewerbliche Produktion.
9 Vgl. Strieter, Aushandeln von Zunft, S. 14-20; Munck, Skills, S. 197 f. Da sich die vor-

liegende Studie mit dem Wirtschaften von Handwerkerfamilien beschäftigt, wird im 
Folgenden nur auf die sich mit wirtschaftlichen Aspekten befassende Zunft- und Hand-
werksforschung eingegangen.

10 Vgl. die Kritik an dieser Einschätzung in den Forschungsüberblicken von Ehmer, 
Traditionelles Denken; Kluge, Die Zünfte, S. 13-19; Jeggle, Gewerbliche Produktion; 
Epstein / Prak, Introduction.

11 Farr, On the shop floor; Farr, Artisans in Europe; Kaplan, Les corporations; Eh-
mer / Reith, Märkte. Vgl. die Forschungsüberblicke von Haupt, Neue Wege zur Ge-
schichte der Zünfte; Ehmer, Traditionelles Denken; Strieter, Aushandeln von Zunft, 
S. 14-20; Reith, 1998a, Praxis der Arbeit; Reininghaus, Stadt und Handwerk; Ebeling, 
Zur Ökonomie; Epstein / Prak, Introduction; Lucassen, The return of the guilds; Müller 
u. a., Einleitung; Jullien / Pauly, Craftsmen and Guilds; Brandt, Handwerk und Arbeit.
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sich mit dem politischen Aushandeln von Zunft,12 den sozioökonomischen 
Strukturen und kulturellen Praktiken innerhalb von Zünften,13 den wirt-
schaftlichen und sozialen Handlungsspielräumen einzelner Akteurinnen und 
Akteure oder Akteursgruppen wie den Frauen innerhalb von Zünften,14 der 
handwerklichen Migration und Mobilität15 sowie der handwerklichen Kultur 
und dem Wissenstransfer,16 oder sie setzen sich im Bereich der neueren Ins-
titutionengeschichte und Governance-Forschung mit Zünften auseinander.17 
Konsens in der internationalen Zunftgeschichtsschreibung herrscht zunehmend 
über die Offenheit der vormodernen gewerblichen Zünfte. Gewerbliche Zünfte 
werden in einer Minimaldefinition als polyfunktionale Institutionen mit unter-
schiedlichen Profilen und variablen Handlungsspielräumen definiert.18 Sie waren 
für ihre Existenz von der Bewilligung der Obrigkeit abhängig und besaßen nicht 
zwingend Zwangsmonopole.19 Die einzelnen Mitglieder werden als Akteure mit 
unterschiedlichen Handlungsspielräumen wahrgenommen, die unterschiedliche 
Interessen verfolgten. Gewerbliche Zünfte erscheinen nur noch als eine von 
mehreren Organisationsformen der vormodernen städtischen Wirtschaft. 

Handwerksgeschichtliche Untersuchungen in Frankreich, Italien, England 
und den Benelux-Ländern richten den Blick neben der zünftigen Wirtschaft 
zunehmend auch auf außerzünftige Produktionsformen.20 Mit dem breiteren 
Fokus auf Arbeit im Allgemeinen wird die Bedeutung von Pluriaktivität und 
Diversifizierung handwerklicher Ökonomien in der Vormoderne deutlich. 
Hier findet eine fruchtbare Verknüpfung von sozial-, kultur- und geschlechter-
geschichtlichen Fragestellungen mit den Formen des vormodernen Wirtschaftens 

12 Strieter, Aushandeln von Zunft; Hörl, Handwerk in Bamberg.
13 Herkle, Reichsstädtisches Zunfthandwerk; von Heusinger, Die Zunft im Mittelalter; 

Schläppi, Zunftgesellschaft zu Schmieden; Jullien, Handwerker und Zünfte der Stadt 
Luxemburg.

14 Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk; Gonzalez Athenas, Kölner Zunft-
handwerkerinnen.

15 Steidl, Auf nach Wien!.
16 Schmidt, Wandelbare Traditionen; Brehm, Netzwerk Gotik; Dehnert, Freiheit.
17 Ogilvie, Institutions and European Trade.
18 Strieter, Aushandeln von Zunft, S. 19.
19 Vgl. dazu die Beiträge in Müller, Regulierte Märkte.
20 Gerade Frankreich besitzt eine lange Tradition in der Erforschung von Arbeit. Auch die 

italienische Zunftforschung erlebte einen Aufschwung seit Mitte der 1980er-Jahre, wobei 
hier die dynamischen Prozesse und flexiblen Anpassungsvorgänge von Seiten der Zünfte 
auf wirtschaftliche Herausforderungen betont werden. Von Heusinger, Die Zunft im 
Mittelalter, S. 18-26. In der angelsächsischen Forschung existiert der Begriff »workshop-
economy«, der weiter gefasst und nicht-zünftige und nicht-städtische Produktionsfor-
men miteinbezieht. Vgl. Sonenscher, Work & Wages; Ebeling, Zur Ökonomie, S. 41, 
Anm. 1. Vgl. zudem die Überblicke und Überlegungen bei Prak u. a., Access to the Trade; 
Munck, Skills; Epstein / Prak, Introduction. 
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statt.21 Die Kombination unterschiedlicher Fragestellungen aus der Geschlech-
ter-, Familien- und Haushaltsforschung, der Geschichtsschreibung zur Kredit- 
und Schuldenwirtschaft sowie der Prekariatsforschung führt in jüngster Zeit zu 
einem lebendigen Forschungsfeld und zu neuen Ansätzen für das Verständnis 
des frühneuzeitlichen Wirtschaftens.22 Im Zentrum dieser Untersuchungen steht 
häufig der ärmere Teil der Stadtbewohnenden, wobei in Anlehnung an die 
jüngere Armutsforschung all jene als arm betrachtet werden, die den Schwan-
kungen der vormodernen Wirtschaft schutzlos ausgeliefert waren und über 
keine ausreichenden Ressourcen verfügten, um Reserven für schlechtere bezie-
hungsweise teurere Zeiten anzulegen. Es handelt sich dabei um jene Gruppe, die 
mit der täglichen Arbeit ihrer Hände genügend verdienen musste, um über die 
Runden zu kommen.23 In der Erforschung der vormodernen städtischen Wirt-
schaftsgeschichte wird in jüngster Zeit solchen Phänomenen der Pluriaktivität 
und Diversifizierung handwerklicher Einkommen vermehrt Aufmerksamkeit 
geschenkt.24 Unter den Begriffen Polyaktivität (polyactivité), Pluriaktivität (plu-
riactivité, pluriattività) und Mehrfachtätigkeit (multiple employments) fand die 
Kombination mehrerer wirtschaftlicher Aktivitäten als wichtigste Überlebens-
strategie von Armen Eingang in die Forschung. Mit dem Konzept der »econ-
omy of makeshifts« (Ökonomie des Notbehelfs) untersuchte Owen Hufton 
die Wirtschaftsweise der Ärmsten der Armen, wobei die Ökonomie der Bettler 
geprägt war von deviantem Verhalten und Mobilität. In jüngster Zeit nimmt das 
Interesse an der nicht-kriminellen, aber diversifizierten Wirtschaftsweise armer 
Handwerksleute zu.25 »Das Nebeneinander mehrerer unständiger und wech-

21 Häberlein / Jeggle, Vorindustrielles Gewerbe.
22 Die Forschungen dazu sind international. Siehe etwa Carbonell-Esteller, Using Micro-

credit; Frey, Industrious Households; Frey, Wealth, Consumerism, and Culture; Fon-
taine / Schlumbohm, Household Strategies for Survival: An Introduction; Fontaine, Märkte 
als Chance; Canepari / Zucca Micheletto, Le travail comme ressource; Ågren, Making a 
living; van Nederveen Meerkerk, Couples cooperating?; Chacon Jimenez, Diversité et pré-
carité; Caracausi / Rolla / Schnyder, Travail et mobilité; Groebner, Ökonomie ohne Haus. 
Grundlegend waren Hufton, Poor of eighteenth-century France, mit dem Konzept der 
»economy of makeshifts« (Ökonomie des Notbehelfs) und Sonenscher, Work & Wages.

23 Groebner, Mobile Werte; Fontaine, Märkte als Chance; Dinges, Neues in der Forschung; 
Fontaine, Märkte als Chance; van Nederveen Meerkerk, Couples cooperating?, S. 255. 
Von der Armut muss die Bedürftigkeit unterschieden werden. Zu den Bedürftigen zähl-
ten diejenigen Armen, die von regelmäßiger Unterstützungen Dritter abhängig waren.

24 Nicht zuletzt die problematische Quellenüberlieferung führte dazu, dass in der For-
schung zusätzliche Einkommensquellen städtischer Handwerker bislang nur am Rande 
untersucht wurden. Gerade saisonale und Gelegenheitsarbeiten fanden nur selten Nie-
derschlag in den Quellen. Vgl. Fontaine, Märkte als Chance, S. 38.

25 Fontaine, Märkte als Chance, S. 37-39; Fontaine / Schlumbohm, Household Strategies for 
Survival: An Introduction, S. 2 f.; Hufton, Poor of eighteenth-century France; Lindström 
u. a., Diversity of Work, S. 26 f. und 34 f.; Groebner, Ökonomie ohne Haus.
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selnder Erwerbsformen ist für die arme Hälfte der Stadtbevölkerung die Regel«, 
so Valentin Groebner zur Kultur der Armut in der spätmittelalterlichen Stadt.26 
Neue Erkenntnisse zur frühneuzeitlichen Arbeit erbrachte auch die Frauen- und 
Geschlechtergeschichte, die mit einer Reihe von jüngeren Studien der Frage 
nachging, wie Frauen in die städtische und ländliche Produktion eingebunden 
waren, welchen Anteil am Arbeitsmarkt sie besaßen und in welchen Bereichen 
sie vor allem tätig waren.27 Seit den 1980er-Jahren dominierte in der geschlechter-
historischen Forschung die These eines vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit 
linearen Niedergangs des Status der arbeitenden Frauen und des Ausschlusses 
der Frauen aus der zünftigen Produktion. Aktuell findet eine Neubewertung 
dieser Position der Frauen innerhalb der Zunft statt, wobei der Fokus stärker 
auf die Möglichkeiten als auf die Restriktionen der Frauen innerhalb der Sphäre 
der zünftigen Arbeit gerichtet wird.28 Diese neueren Studien erweitern den Blick 
auf die vormoderne Wirtschaft, indem sie nicht nur den Anteil der Frauen an 
der städtischen Produktion untersuchen, sondern damit auch neue Erkenntnisse 
zur zünftigen und außerzünftigen Arbeit gewinnen. Die Tatsache, dass sowohl 
Frauen als auch Männer häufig unterschiedlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten 
außerhalb des Hauses nachgingen, wird nicht nur von der Geschlechterge-
schichte, sondern auch von der neueren Haus- oder Haushaltsforschung betont. 
Das Konzept des offenen Hauses29 integriert damit Ansätze aus der englischen 
Familiengeschichtsforschung, wie etwa Richard Walls »adaptive family econ-
omy« (anpassungsfähige  Familienwirtschaft). Familienwirtschaften und Haus-
halte passten sich flexibel an die Bedingungen der vormodernen Wirtschaft an, 
wobei Haushaltsmitglieder auch getrennt voneinander Geld verdienten.30 Der 

26 Groebner, Mobile Werte, S. 172. Auch Jürgen Kocka stellt für die Wende vom 18.  ins 
19. Jahrhundert fest, dass für weite Teile der Unterschicht – zu der im deutschsprachigen 
Mitteleuropa etwa die Hälfte der Bevölkerung zählte – sehr oft Einkünfte aus mehreren 
Quellen zum Überleben notwendig waren. Die Kombination mehrerer Einnahmequel-
len, worunter die Lohnarbeit nur einen Teil ausmachte, fand bei Individuen und im 
Familienverband statt. Kocka, Arbeiterleben, S. 37 und 67 f.

27 Ogilvie, A bitter living; van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen; van den 
Heuvel/van Nederveen Meerkerk, Introduction: Partners in business?; Erickson, Mar-
ried women’s occupations; Gonzalez Athenas, Handlungsspielräume, S. 140; Ogilvie, 
Women and Labour Markets; Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk; 
Gonzalez Athenas, Kölner Zunfthandwerkerinnen; Ågren, Making a living; Rivière, Wo-
men in craft organisations; Simon-Muscheid, »Was nützt die Schusterin dem Schmied?«; 
Frindte / Westphal, Handlungspielräume.

28 Natürlich bestehen heute unterschiedliche Forschungsmeinungen zur Position der 
Frauen innerhalb der Zunft. Vgl. den Überblick bei Crowston, Women, Gender, and 
Guilds.

29 Eibach / Schmidt-Voges, Das Haus; Eibach, Das offene Haus.
30 Wall, Work. Im Konzept der Gemeinwesensökonomie wie auch im ökonomischen Kon-

zept der Subsistenz bildeten zudem die auskömmlichen Haushalte das Fundament lokaler 
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jüngeren Haushaltsforschung ist es zudem zu verdanken, dass Haushalte oder 
Familien nicht nur als Einheit betrachtet, sondern die einzelnen Mitglieder des 
Haushalts auch als Individuen wahrgenommen werden, die unterschiedliche In-
teressen verfolgen konnten.31 Auch Untersuchungen entlang von Produktions-
linien und Studien zum außerzünftigen Arbeitsmarkt führen zu einer Aufhebung 
der Gleichsetzung von Zunft und Handwerk. Damit ermöglichen sie, vielfältige 
Organisations- und Produktionsbedingungen innerhalb der städtischen Wirt-
schaft zu betrachten.32 

Auch die Migrationsforschung liefert wichtige Impulse für die vorliegende 
Untersuchung, da die bürgerlichen Handwerker die Stadt häufig temporär oder 
dauerhaft verließen.33 In der handwerksgeschichtlichen Forschung wurden un-
ter dem Aspekt der Mobilität insbesondere die Gesellenwanderung und in jüngs-
ter Zeit die Migrationserfahrungen und  -routen von Lehrlingen untersucht.34 
Ebenso widmen sich neuere Studien den handwerklichen Zuzüglern in Städte 
und Metropolen. Entweder bemühten sich Handwerker als Neubürger um ein 
Meisterrecht oder wollten als Hintersassen ihren Lebensunterhalt in der Stadt 
verdienen.35 Anders als die Zuwanderung wurde die Emigration verheirate-
ter Stadtbürger aus dem handwerklichen Milieu, abgesehen von spezialisierten 
Berufsleuten, die in Gruppen migrierten, erst wenig erforscht.36 In der Stadtge-

Ökonomien und politischer Gemeinden. Diese Tatsache wird auch im griechischen Begriff 
»Oikos« deutlich, »der nicht nur die einzelne Hausgemeinschaft bezeichnet, sondern 
ebenso die ganze Wirtschaftsgemeinschaft, verstanden als Gesamtheit der Einzelwirtschaf-
ten«. Schläppi, Die Ökonomie des Gemeinwesens, S. 66 f.; Schläppi, Logiken der Subsis-
tenz. Auch bei Claudia Ulbrich steht das Haus als Ausgangspunkt der Analyse staatlicher 
Ordnung und nicht als Gegenpol. Ulbrich, Shulamit und Margarete, S. 305.

31 Schmidt-Voges, Haus in der Vormoderne; Eibach / Schmidt-Voges, Das Haus; Eibach, Das 
offene Haus; Fontaine / Schlumbohm, Household Strategies for Survival: An Introduction; 
Ulbrich, Shulamit und Margarete, S. 35; Schläppi, Logiken der Subsistenz, S. 36 und 42.

32 Jeggle, Leinen aus Münster; Jeggle, Gewerbliche Produktion; Reith, 1998a, Praxis der 
Arbeit; Crowston, L’apprentissage hors des corporations; Canepari, Working for some-
one else; Prak u. a., Access to the Trade; Kaplan, Les corporations.

33 Dabei sind Migration und berufliche Mobilität zwei Forschungsbereiche, die eng mitei-
nander verknüpft sind; Caracausi / Rolla / Schnyder, Introduction, S. 11.

34 Die Beschäftigung mit der Mobilität der Gesellen spielte gar eine wichtige Rolle zur 
Wiederaufnahme der historischen Migrationsforschung in der europäischen Forschungs-
landschaft. Hahn, Historische Migrationsforschung, S. 61-63. In jüngster Zeit sind einige 
migrationshistorische Studien erschienen. Verwiesen sei auf Holenstein u. a., Schweizer 
Migrationsgeschichte. Für die Migration im 17. und 18. Jahrhundert konstatiert Sylvia 
Hahn ein Forschungsdefizit, zu dem es noch kaum historische Untersuchungen gibt. 
Hahn, Historische Migrationsforschung, S. 70.

35 Steidl, Auf nach Wien!; Ehmer, Wien und seine Handwerker; Hörl, Handwerk in Bamberg.
36 So umfasst das Kapitel zur Migration der Handwerker in Sylvia Hahns Einführung zur 

historischen Migrationsforschung nur den Wanderzwang und die Mobilität der Gesellen 
sowie die Migration und Gruppenwanderung von Bauhandwerkern. Hahn, Historische 



eiNe Stadt der haNdwerker: eiNleituNg18

schichtsforschung werden die Städte meist als Anziehungspunkt und als Magnet 
der Zuwanderung untersucht, aber selten als Orte, die von den Stadtbürgern 
selbst verlassen wurden.37 Dasselbe gilt für die Personengruppe der Stadtbürger 
und Zunfthandwerker, bei denen häufig angenommen wird, ihre Mobilität sei 
aufgrund ihrer privilegierten Stellung mit Bürger-  und Zunftrecht vor allem 
auf die Ausbildungsphase beschränkt. Zünftig ausgebildete Handwerker mit 
Bürgerrecht werden  – im Gegensatz zu den geschäftlich reisenden Fernkauf-
leuten  – häufig als immobil und in ihrer Stadt verankert verstanden.38 Das 
Beispiel der Stadt St. Gallen wird hier einen anderen Blickwinkel ermöglichen. 
Die verschiedenen Formen und Grade von räumlicher und beruflicher Mobilität 
konnten gewinnbringend als Analysekategorie für die Wirtschaftsweise von 
Handwerkern in der vorliegenden Studie genutzt werden.39

Migrationsforschung, S. 81-87. Auch Annemarie Steidl konstatiert, dass handwerk liche 
Mobilität nicht in die übrige Migrationsforschung miteinbezogen und meist auf Ge-
sellenmobilität reduziert wird. Steidl, Auf nach Wien!, S. 30-49, insbesondere S. 37. 
Untersuchungen bestehen zu hochspezialisierten Handwerkern, bei denen die saisonale, 
zyklische Migration zum Arbeits- und Wirtschaftssystem gehörten. Holenstein u. a., 
Schweizer Migrationsgeschichte, S. 62-95;  Maitte, Les migrations de travail comme 
ressources; Hufton, Poor of eighteenth-century France, S. 69-106.

37 Gilomen, Migration in die Städte; Steidl, Auf nach Wien!; Dorothee Rippmann und 
Ira Spieker betonen die von der Stadt beherrschte Optik bezüglich der Mobilität der 
ländlichen Gesellschaft, wobei die Themen Landflucht und städtische Zuwanderung 
dominieren. Rippmann / Spieker, Grenzgänge, S. 100 f.

38 Die starre Dichotomisierung des »stabilen Potentials« an Handwerksmeistern in den 
Städten, das dem »flexiblen Potential« an Arbeitskräften  – den wandernden Hand-
werksgesellen  – gegenübergestellt wird, kritisiert auch Steidl. Steidl, Auf nach Wien!, 
S. 37. Josef Ehmer betont generell die sehr hohe und zur Normalität eines Handwer-
kerlebens gehörende Mobilität. Er unterscheidet dabei drei Gruppen, wobei die relativ 
kleine Gruppe der verheirateten, einem eigenen Haushalt vorstehenden Zunftmeister 
als ständige Einwohner der Stadt mit Bürgerrechten diejenigen seien, die nicht mobil 
waren. Bei den anderen beiden größeren und mobilen Gruppen handelt es sich um 
ständige Einwohner ohne Zunft-  und Bürgerrechte sowie um die praktisch ständig 
mobilen, unverheirateten, jungen Gesellen; Ehmer, Worlds of mobility, S. 172 f. Obwohl 
berufliche und räumliche Mobilität zum wirtschaftlichen Alltag vieler frühneuzeitlicher 
Akteure und Akteurinnen zählte, wird diese Mobilität in der Forschung häufig durch 
das Prisma der Stabilität und Sesshaftigkeit angeschaut, und zwar ausgehend von den 
zeitgenössischen Diskursen der obrigkeitlichen Institutionen. Sesshaftigkeit und beruf-
liche Stabilität führten zu Steuereinnahmen und Abgaben für das Gemeinwesen, weshalb 
Mobilität von den Obrigkeiten als Faktor der sozialen Unordnung betrachtet wurde; 
Caracausi / Rolla / Schnyder, Introduction, S. 12-14.

39 Mobilität als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Wirtschaftens ärmerer Leute 
zu wählen, schlug bereits Valentin Groebner vor; Groebner, Mobile Werte. Mit der 
sozialen Mobilität innerhalb von Zünften beschäftigte sich von Heusinger, Die Zunft 
im Mittelalter. Auch den Beiträgen im Sammelband Travail et mobilité, hg. v. Cara-
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2 erkenntnisinteresse und begriffe

Die Resultate aus den oben genannten Forschungsbereichen werfen neue Fragen 
an die Erforschung der handwerklichen Produktion der Städte auf und führen zu 
den Erkenntnisinteressen der vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer 
Territorialisierung des Gewerbes, eines ökonomischen Bedeutungsverlusts der 
Städte gegenüber dem Land, der Möglichkeit anderer Produktionsformen neben 
der Zunftwirtschaft und mit dem Bewusstsein, dass in den Quellen gezielt nach 
Hinweisen zur Arbeit der Frauen gesucht werden muss, wird der Blick in die 
Stadt St. Gallen geleitet. Als Frage stellt sich, wie die unterschiedlichen Hand-
werkerfamilien in einer Wirtschaft der Knappheit ihre Ökonomien gestalteten, 
um ihr Überleben in einer Stadt zu sichern, die kein Territorium besaß; damit 
bestanden eingeschränkte Möglichkeiten einer Diversifizierung durch Land-
wirtschaft und Ämter.

Die Handwerkerfamilien stehen als zu untersuchende Gruppe und als Akteu-
rinnen im Zentrum dieser Studie. Dabei ist zunächst auf die in der vorliegenden 
Arbeit verwendeten Begriffe rund um das Handwerk einzugehen. Bis heute 
teilt die Volkswirtschaftslehre die Wirtschaft in verschiedene Sektoren ein – die 
größtenteils auch von der historischen Forschung übernommen werden. Für die 
vorindustrielle Wirtschaft sind die ersten drei Sektoren (Landwirtschaft, Gewerbe 
und Dienstleistungen) von entscheidender Bedeutung, wobei im primären Sektor, 
der Urproduktion, die meisten Menschen beschäftigt waren.40 Für die vorliegende 
Studie ist der sekundäre Sektor relevant, derjenige Wirtschaftszweig also, der aus 
den Rohstoffen verschiedenste Waren herstellt. Dazu zählen alle Tätigkeiten, die 
durch Umwandlung von Roh- und Werkstoffen Waren für den Markt produzie-
ren. Das verarbeitende Gewerbe, beziehungsweise die Herstellung von Waren, 
wird auch vom Eidgenössischen Amt für Statistik als einzelner Wirtschaftszweig 
(Wirtschaftszweig C) eingestuft. Dort umfasst dieser Zweig »die mechanische, 
physikalische oder chemische Umwandlung von Stoffen oder Teilen in Waren«, 
während Arbeiten im Transportsektor sowie Dienstleistungen wegfallen.41 Grund-
sätzlich ist ein neues Erzeugnis Ergebnis der Wirtschaftsleistung dieses Zweigs. In 
der vormodernen Wirtschaft wurde das vom produzierenden Handwerk geleistet. 
Dienstleistungs- und Transporthandwerke genauso wie Detail- und Großhandel 

causi / Rolla / Schnyder, liegt dieser Ansatz zugrunde. Zur beruflichen respektive horizon-
talen Mobilität siehe Zucca Micheletto, Micro-mobilités.

40 Dazu zählen die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei. Mitte des 17. Jahrhunderts 
arbeiteten vier Fünftel der berufstätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft. Tosato-Rigo, 
Abwehr, S. 269. Auch im 18.  Jahrhundert beschäftigte die Landwirtschaft  – trotz Kon-
kurrenz durch die gewerbliche Warenproduktion – noch zwischen 70 und 80 Prozent der 
arbeitsfähigen Bevölkerung. Holenstein, Beschleunigung und Stillstand, S. 315.

41 Bundesamt für Statistik BFS, Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA), 
[Stand 10. 12. 2020].
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werden in der vorliegenden Studie dagegen zum Tertiärsektor gezählt und deshalb 
nicht berücksichtigt. Bei den Berufen, die im Untersuchungszeitraum im tertiären 
Sektor tätig waren, handelte es sich beispielsweise um Kornführer, Krämer, Wirte, 
Karrer oder Bader.42 Keine Abgrenzung wird dagegen bei der Betriebsform vorge-
nommen. Teilweise wird zur Definition des Handwerks in der historischen For-
schung die kleinbetriebliche Struktur – der Werkstattbetrieb – hinzugezogen,43 
während Verlags- und Manufakturarbeiten vom Handwerk ausgeschlossen be-
ziehungsweise nicht dazugezählt werden.44 In dieser Studie wird die Abgrenzung 
jedoch nicht vollzogen. Die Begriffe Handwerk, Gewerbe und Beruf werden in 
dieser Arbeit zudem als Synonyme verwendet.

Weiter bedarf die Verwendung des Konzepts »Familie und Familienwirtschaft« 
einer begrifflichen Schärfung. Statt vom Konzept eines Haupternährers wird in 
der vorliegenden Studie vom Konzept der Familienwirtschaft ausgegangen, in der 
unterschiedliche Mitglieder des Haushalts zum Einkommen und wirtschaftlichen 
Überleben beitrugen.45 Der Begriff Familienwirtschaft wird in der vorliegenden 
Studie analog zum englisch-  und französischsprachigen Forschungsgebrauch 
verwendet, wo der Begriff eine Wirtschaftsform bezeichnet, an dem die ganze 
Familie beteiligt war, in der aber die Arbeitskraft jedes Einzelnen individuell ein-
gesetzt wurde.46 Lohnarbeit außer Haus ist in diesem Konzept auch inkludiert, 
während im deutschsprachigen Forschungsraum, basierend auf Otto Brunner 
und Michael Mitterauer, unter Familienwirtschaft häufig nur jene Arbeiten, 
welche die Familie im eigenen Haus leistete, in den Begriff Familienwirtschaft 
einbezogen werden. Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten außerhalb des Hauses sind 
dagegen nicht berücksichtigt.47 Der Begriff Familie umfasst in der vorliegenden 
Studie jene Personen einer Kernfamilie, die im selben Haushalt wohnten. 

Aufgrund der für die Stadt St. Gallen seit dem 15.  Jahrhundert seriell über-
lieferten Steuerbücher folgt eine Einschränkung der Untersuchung auf all jene 
Handwerkerfamilien, die das Bürgerrecht der Stadt St. Gallen besaßen, da nur sie 

42 Vgl. Tabelle 2 im Anhang der Arbeit.
43 Reith, Das alte Handwerk, S. 11.
44 Kaufhold, Umfang und Gliederung, S. 20 f.
45 Vgl. die Kritik an einer ahistorischen Rückprojektion eines aus der bürgerlichen Wohl-

standsgesellschaft westlicher Industrienationen des 20. Jahrhunderts stammenden Kon-
zepts des »male-breadwinner-household« Whittle, Critique of Approaches. Ling u. a. 
schlagen deshalb vor, für die Vormoderne von einem »two-supporter«-Modell auszu-
gehen; vgl. Ling u. a., Marriage and Work, S. 80 f. Auch Luciano Allegra kritisiert das 
Konzept eines Haupternährers und spricht sich für das Konzept der Familienwirtschaft 
aus, wobei die Relevanz der Arbeit der Frauen für das Familieneinkommen betont wird; 
vgl. Allegra, modèle de mobilité sociale, S. 466.

46 Fontaine / Schlumbohm, Household Strategies for Survival: An Introduction. Häufig findet 
eine Anlehnung an das Konzept der »adaptive family economy« von Richard Wall statt. So 
etwa bei van Nederveen Meerkerk, Couples cooperating?; Frey, Industrious Households.

47 Mitterauer, Familie und Arbeitsorganisation; Brunner, Das »ganze Haus«. 
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in den Steuerbüchern erfasst wurden. Zu diesen verheirateten Stadtbürgerinnen 
und Stadtbürgern sind zudem auch dank der Bürgerregister weiterreichende In-
formationen vorhanden, die auch quantitativ ausgewertet werden. Im Zentrum 
der vorliegenden Untersuchung stehen also all jene Familien, die im sekundären 
Wirtschaftszweig, also der handwerklichen Produktion, tätig waren und das 
Bürgerrecht der Stadt St. Gallen besaßen. 

Der zeitliche Schwerpunkt der Studie liegt auf den fünfzig Jahren zwischen 
1680 und 1731. Für diesen Zeitraum wurden Steuerbücher und Bürgerregis-
ter quantitativ ausgewertet und alle Stadtbürger in einer prosopographischen 
Datenbank erfasst. Der Zeitraum wurde einerseits aufgrund der zünftigen und 
handwerklichen Überlieferungssituation gewählt. Andererseits liegt das Inter-
esse der Untersuchung nicht im bereits besser erforschten strukturellen Wandel 
der St.  Galler Produktion, der sich ab den 1740er-Jahren mit der Umstellung 
von der Leinen- auf die Baumwollverarbeitung abzuzeichnen beginnt.48 Im 
Gegenteil – hier soll die handwerkliche Wirtschaft vor dieser Umstellung im 
Zentrum stehen. Das 17. Jahrhundert und die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bieten sich als erweiterter zeitlicher Rahmen an, weil die Wirtschaft St. Gallens 
auf das Leinengewerbe ausgerichtet blieb, allerdings  – und im Vergleich zur 
Blütezeit im 15. und 16. Jahrhundert – mit veränderten Produktionsbedingungen 
konfrontiert war. Für eine akteursorientierte Mikrogeschichte liegt der Vorteil 
einer Untersuchung des 17. und 18. Jahrhunderts nicht zuletzt auch in einer sich 
verdichtenden Schriftlichkeit sowie der zunehmenden, wenn auch lange nicht 
flächendeckenden Erschließung der archivalischen Quellen durch Register, die 
für eine personenbezogene Arbeit unerlässlich sind. 

Um das Wirtschaften der Handwerkerfamilien möglichst vollständig zu erfas-
sen, ist es sinnvoll, den Blick auf die gesamte städtische Produktion des 17. und 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu richten – die sowohl innerhalb als auch 
außerhalb gewerblicher Zünfte stattfand. Es wird versucht, von einer Dichoto-
misierung zwischen zünftiger und außerzünftiger Wirtschaft abzusehen, da beide 
Produktionssphären stark miteinander verwoben waren. In der zunftverfassten 
Stadt St. Gallen existierten zudem neben gewerblichen auch politische Zünfte, 
wobei es sich um unterschiedliche Körperschaften handelte. Das Phänomen der 
politischen Zünfte, die als prägendes Element an der Stadtverfassung und am 
Ratsregiment beteiligt waren, breitete sich seit dem 13.  Jahrhundert in einem 
großen Gebiet entlang des Rheins bis in die Niederlande, die Schweiz und den 
Bodenseeraum nach Schwaben und auch in Teile Frankens aus.49 Die Verfas-

48 Tanner, Das Schiffchen fliegt, S. 20-22.
49 Kluge, Die Zünfte, S. 88-98. Im ab Mitte des 13. Jahrhunderts beginnenden zunehmenden 

Ringen um den politischen Einfluss in den Städten unter den Stadtherren, der städtischen 
Führungsschicht (bestehend aus den sich teilweise bekämpfenden Geschlechtern) und 
einer bürgerlichen Opposition (bestehend aus Kaufleuten und Handwerkern) gewannen 
die politischen Zünfte einen immer größeren Gestaltungsraum. Früher Ausdruck der 
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sungsrevisionen, die im Bodenseeraum meist Mitte des 14.  Jahrhunderts statt-
fanden, beteiligten die politischen Zünfte am Ratswesen – häufig auch mit einer 
Mehrheit.50 In St.  Gallen werden die Zunftmeister erstmals in einer Urkunde 
von 1355 erwähnt.51 Mit dieser Erstnennung kann der bislang von der Forschung 
nur vermutete Einführungszeitraum der politischen Zünfte in den 1350er-Jahren 
belegt werden.52 Ab Mitte 1529 besetzten Vertreter der politischen Zünfte 
während des ganzen Untersuchungszeitraums bis zu deren Auflösung 1798 zu 
mindestens 50 Prozent den Kleinen Rat. Mit der Einführung der Zunftverfassung 
wurde grundsätzlich ein neues System entwickelt, dem die Einteilung der Stadt-
gemeinde in verfassungsmäßig institutionalisierte Einheiten  – die politischen 
Zünfte  – zugrunde lag. Die neuen Institutionen übernahmen nicht nur einen 
Anteil der Ratssitze, sondern auch Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung 
und der militärischen Organisation der Stadt.53 Da es sich um in das Regierungs-
system eingebundene politische und systemrelevante Zünfte handelte, blieb ihre 
Anzahl stabil – es gab bis zu deren Auflösung stets sechs politische Zünfte in 
St. Gallen. Es waren im Einzelnen die politischen Zünfte der Weber, Schneider, 
Schmiede, Schuhmacher, Pfister und Metzger.54 Neben den sechs politischen 
Zünften existierte in St.  Gallen die sogenannte Gesellschaft zum Notenstein. 
Darin versammelten sich Bürger, die von ihren Renten, Zinsen oder Kapitalien 
lebten (die sogenannten Rentiers), sowie die Großkaufleute.55 Allerdings waren 

Forderung nach mehr Mitbestimmungsrechten der Stadtgemeinde war die Entstehung 
der Stadträte um 1200 /1220, die sich schon bald verselbstständigen sollten. Schulz, 
Handwerk, S. 48.

50 Knut Schulz hat ein Entwicklungsmodell für die Entstehung von Zünften geschaffen; 
vgl. Schulz, Handwerk, S. 45-68. Zur Einführung der Zunftverfassungen im Bodensee-
raum vgl. Eitel, Die oberschwäbischen Reichsstädte, S. 18-38; Scheitlin, Das st. gallische 
Zunftwesen, S. 18; Spindler, Handbuch, S. 1035-1039.

51 Chartularium Sangallense 7, Nr. 4409, 8. 7. 1355. Es handelt sich um eine kaiserliche 
Urkunde betreffend die Reichssteuer.

52 Die bislang in der Forschung bekannte Erstnennung ist auf 1362 datiert. Sonderegger, 
St. Gallen (Gemeinde). Vgl. zur Forschung über die Entstehung der politischen Zünfte in 
St. Gallen Stadelmann, Handwerker als Ratsherren, im Druck; Wegelin, Geschichtliche 
Andeutungen, S. 432; Gmür, Verfassungsgeschichtliche Entwicklung, S. 16; Scheitlin, 
Das st. gallische Zunftwesen, S. 17-20; Ehrenzeller, Geschichte, S. 36 f. 

53 Schulz, Handwerk, S. 64 f. Zünfte mit politischer Funktion existierten vor allem im 
süddeutschen und im Hanseraum; Keller, Kleinstadt, S. 77 und 161.

54 Erstmals wurden alle sechs bestehenden politischen Zünfte im 16.  Jahrhundert durch 
Vadian erwähnt. Zuvor erschienen drei davon in früheren Stadtbüchern: Die Schneider- 
und Pfisterzunft werden im zweiten Stadtbuch von 1426 erwähnt, die Weberzunft im 
dritten Stadtbuch von 1508. Erst 1608 werden im Stadtbuch alle sechs Zünfte genannt, 
wobei die Pfisterzunft an dieser Stelle als Müllerzunft bezeichnet wird; vgl. SSRQ SG/
II/1 /1, S. 202, 205, 254 und 304.

55 Scheitlin, Das st. gallische Zunftwesen, S. 43.
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nicht alle Kaufleute Mitglieder des Notensteins; sie verteilten sich auch auf die 
politischen Zünfte.56 

Innerhalb der politischen Zünfte schlossen sich einzelne Handwerke zu ge-
werblichen Zünften zusammen, um so ihre handwerksspezifischen Interessen 
besser vertreten zu können. Diese gewerblichen Zünfte waren Zusammen-
schlüsse bestimmter Handwerke und sind nicht mit den ihnen übergeordneten 
politischen Zünften zu verwechseln. Gewerbliche Zünfte waren eigene Ver-
bände innerhalb der politischen Zünfte. Sie übernahmen vielfältige Aufgaben im 
städtischen Wirtschaftssystem, überwachten den zünftigen Arbeitsmarkt und 
regelten den Zugang zur zünftigen Meisterschaft sowie die Produktion ihrer 
Handwerkserzeugnisse. Die Organisation von zu gewerblichen Zünften zu-
sammengeschlossenen Handwerken war komplex und vielfältig.57 Gewerbliche 
Zünfte bildeten Berufsverbände mit eigenen Kompetenzen, Finanzen und Äm-
tern. Den normativen Rahmen gewerblicher Zünfte bildeten die Handwerks- 
und Gesellenordnungen. Jede Neugründung einer gewerblichen Zunft ging mit 
der Erstellung einer Ordnung einher. Sie musste von der Stadtobrigkeit bewilligt 
und ratifiziert werden, damit sie ihre Gültigkeit hatte.58 Die Initiative zur 
Gründung gewerblicher Zünfte und zur Aufsetzung der Ordnungen ging dabei 
größtenteils von einzelnen Handwerkern aus. Neben dieser in gewerblichen 
Zünften organisierten Zunftwirtschaft gab es Möglichkeiten der außerzünftigen 
Produktion. So konnte beispielsweise die Schneiderei sowohl von Handwerkern, 
die Mitglied in der gewerblichen Zunft der Schneider waren, als auch von Hand-

56 Vor allem der politischen Schneiderzunft traten einige Kaufleute bei. So war beispiels-
weise Peter Bion ein Kaufmann, der Baumwoll-Mischgewebe in St.  Gallen einführte, 
Mitglied der politischen Schneiderzunft; vgl. zu Peter Bion StadtASG, BR, Familie Bion, 
Nr. 1. Auch die reichen Kaufleute Caspar Fels und Daniel Hanimann waren in der poli-
tischen Schneiderzunft inkorporiert. Hanimann wurde Zunftmeister und damit Mitglied 
des Kleinen Rats. Die Liste könnte um weitere Beispiele verlängert werden. Zu Caspar 
Fels vgl. StadtASG, BR, Familie Fels, Nr. 51; StadtASG, AA, Bd. 296fh, S. 9; zu Daniel 
Hanimann vgl. StadtASG, BR, Familie Hanimann, Nr. 35; StadtASG, AA, Bd. 296el, 
S. 23. Der Ursprung der Gesellschaft zum Notenstein ist unklar. Quellenhinweise bele-
gen, dass die Gesellschaft seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts eine Trinkstube besaß. 
Erstmals wird sie in einer Urkunde von 1451 erwähnt. Ihr Anfang liegt wohl in einer 
relativ formlosen Vereinigung der vornehmen Bürger und Fernkaufleute, die sich als 
»gemeine Gesellschaft der Trinkstuben, genannt der Notenstein«, versammelte. Ab dem 
frühen 18. Jahrhundert wird ein Wandel im Selbstverständnis der Gesellschaft sichtbar. 
Die Notensteiner bezeichnen sich ab 1701 in ihren Protokollen als adlige, teilweise 
als hochadlige Gesellschaft. Eine Reihe von Mitgliedern erwarb den Junker-Titel oder 
Adelsdiplome. Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 18 f. und 28.

57 Vgl. das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am Beispiel 
der Posamentierer«.

58 Vgl. ebd.



eiNe Stadt der haNdwerker: eiNleituNg24

werkern, die der gewerblichen Zunft nicht beitraten und damit außerhalb der 
gewerblichen Zunft standen, also außerzünftig waren, betrieben werden.

Jedes Handwerk  – unabhängig davon, ob es in einer gewerblichen Zunft 
zusammengeschlossen war oder nicht – war in St. Gallen einer der politischen 
Zünfte zugeordnet (siehe Abb. 1). 59 Wenn also ein Schneider außerhalb der ge-

59 Darstellung der Autorin. Für den Untersuchungszeitraum existiert weder in den Quel-
len noch in der Forschungsliteratur eine detaillierte Auflistung, welche Handwerke 
und gewerblichen Zünfte den einzelnen politischen Zünften untergeordnet waren. Im 
Zunftbrief von 1438 werden einzelne Berufe teilweise zugeordnet. Vadian nennt im 
frühen 16. Jahrhundert neben den sechs Zünften ebenfalls einige den Zünften zugeord-
nete Handwerke. Scheitlin, Das st. gallische Zunftwesen, S. 23, Anm. 2. Eine detaillierte 
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abb. 1: Zuordnung der zwischen 1680 und 1731 bestehenden handwerke zu den sechs 
politischen Zünften der Stadt St. gallen. 



erkeNNtNiSiNtereSSe uNd begriFFe 25

werblichen Zunft arbeitete, war er trotzdem Mitglied in einer politischen Zunft. 
Während die sechs politischen Zünfte aufgrund ihrer administrativen Zwecke 
und ihrer Regierungsbeteiligung bis zu ihrer Auflösung unverändert bestanden, 
veränderte sich die Zusammensetzung der den einzelnen politischen Zünften 
zugeordneten Handwerke und gewerblichen Zünfte ständig  – entweder, weil 

Zusammenstellung der den Zünften zugeordneten Berufe für den Zustand um 1794 
findet sich in VadSlg, Ms S 137. Eine, für den Untersuchungsraum allerdings nicht 
immer korrekte Auflistung existiert auch in Baumann, Wirtschaft, S. 111. Nicht nur die 
Zuordnung, sondern auch sämtliche zwischen 1680 und 1730 existierenden Handwerke 
mussten mit Hilfe späterer Handwerkslisten sowie aus den Berufsangaben in Steuer- und 
Bürgerbüchern und Zunftquellen zusammengestellt werden. In einigen Fällen bleibt die 
Zuordnung unsicher; das wird jeweils mit einem Fragezeichen angegeben. Diejenigen 
Berufe, die in Klammern stehen, wurden in dieser Arbeit nicht den Handwerken, son-
dern dem Dienstleistungsbereich zugeordnet und aus der Untersuchung ausgeklammert. 
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sich einige Handwerke im Verlauf der Zeit auflösten, weil neue Berufe hinzu-
kamen oder weil einzelne Handwerke die Zunft wechselten. Letzteres geschah 
allerdings äußerst selten.60

Aufgrund dieses Systems der gewerblichen Zünfte und außerzünftigen Hand-
werke innerhalb der politischen Zünfte ist eine klare Unterscheidung zwischen 
den Begriffen politische Zunft, gewerbliche Zunft und Handwerk einerseits so-
wie zünftige und außerzünftige Wirtschaft andererseits für die vorliegende Ar-
beit essenziell. Durch den Zusatz politisch oder gewerblich wird jeweils definiert, 
welche Zünfte gemeint sind. Die politischen Zünfte stehen nicht im Fokus dieser 
Arbeit. Der Begriff Zunftwirtschaft wird für die wirtschaftlichen Tätigkeiten 
von Handwerkern benutzt, die Mitglied in einer gewerblichen Zunft waren. Im 
Gegensatz dazu steht der Begriff außerzünftige Wirtschaft für jene Arbeiten, die 
von Handwerkerinnen und Handwerkern ohne Mitgliedschaft in einer gewerb-
lichen Zunft betrieben wurden. Der Begriff Handwerk wird in unterschiedlichen 
Kontexten verwendet. Mit dem Begriff Zunfthandwerk wird auf die Tatsache 
der Zunftorganisation verwiesen. Zünftiges Handwerk und gewerbliche Zunft 
bezeichnen also dasselbe. Fehlt der Zusatz Zunft oder zünftig, dann bezeichnet 
der Begriff Handwerk außerzünftige Produktionsformen eines Gewerbes. In 
einigen Berufen existierten zünftige Meisterschaften parallel zum nicht zünftig 
organisierten Teil des Handwerks. Das Ziel der vorliegenden Studie ist also, alle 
zünftigen und außerzünftigen Gewerbe innerhalb der handwerklichen Produk-
tion zu erfassen. Sie füllt damit eine Lücke in der deutschsprachigen Forschung 
zur frühneuzeitlichen, städtischen Handwerks- und Gewerbegeschichte, die vor 
allem auf Einzelaspekte wie die Zunftwirtschaft oder dann auf einzelne Produk-
tionsketten oder Einzelhandwerke und -zünfte fokussiert.61 

Im Zentrum dieser Untersuchung steht das Wirtschaften der Handwerke-
rinnen und Handwerker. Die Wirtschaft dient in der vorliegenden Studie also 
nicht als Analysesystem, sondern ist selbst Gegenstand der Untersuchung.62 

60 Ein Beispiel für ein zuerst zunftfrei ausgeübtes Handwerk, das anschließend zuerst der 
Weber- und dann der Schneiderzunft zugeordnet wurde, waren die Woll- oder Zeug-
weber; vgl. dazu die Akten zu den Wollwebern in StadtASG, AA, Tr. H, 1, Akten betr. 
Wollweber. 

61 Siehe Hoffmann-Rehnitz, Überlegungen zu einer Wirtschaftsgeschichte. Für das Mit-
telalter untersuchte Groebner einen großen Teil des Wirtschaftens der Nürnberger 
Bevölkerung. Groebner, Ökonomie ohne Haus. Dennis A. Frey analysierte auf der Basis 
unterschiedlicher Besitz- und Vermögensregister die handwerklichen Einkommen und 
Besitzverhältnisse der Kleinstadt Göppingen. Frey, Industrious Households.

62 Vgl. Dejung u. a., Einleitung, S. 2. Die Wirtschaftswissenschaften entwickelten sich Ende 
des 19.  Jahrhunderts im sogenannten Methodenstreit der Nationalökonomie zu einer 
abstrakt-theoretischen Wissenschaft mit stark idealisierten Modellen. Das führte zum 
Verlust der zeitlichen Dimension und zu einem Auseinanderleben von Wirtschafts- und 
Kulturwissenschaften; Hilger / Landwehr, Zur Einführung, S. 7 f. Die Frage nach der 
Universalität der Nutzenorientierung des Menschen wurde zwischen den Wirtschafts-
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Allerdings dient das wirtschaftswissenschaftliche Paradigma der Knappheit von 
Gütern als Hintergrundfolie bei der Analyse des wirtschaftlichen Handelns.63 
Dabei stellt sich die Frage, wie die Handwerkerinnen und Handwerker ihre 
Ökonomien in einer Wirtschaft der Knappheit gestalteten.64 Zu ökonomischen 
Tätigkeiten werden in dieser Studie all jene Aktivitäten gezählt, die mit der 
Produktion und dem Tausch verbunden waren und der Allokation, Erzeugung, 
Umwandlung und Distribution von Ressourcen dienten.65 

wissenschaften, der Ethnologie und den Geschichtswissenschaften vor allem im Konzept 
der »embeddedness« diskutiert und spaltet die Wirtschaftsethnologen in zwei Gruppen. 
Dabei wurden Konzepte der »modernen« Marktwirtschaft dem Wirtschaftskonzept 
»traditionaler« Gesellschaften gegenübergestellt. Die Meinungen darüber, ob in den 
traditionalen Wirtschaften ebenfalls das nutzenmaximierende Konzept des »homo oeco-
nomicus« vorherrschte oder nicht, gehen dabei auseinander. Vgl. Dejung, Einbettung; 
Landwehr, Kulturgeschichte, S. 109-119. Der Prozess der Auseinanderentwicklung der 
Wirtschafts- und der Kulturgeschichte sowie ein Plädoyer für die Wiederannäherung 
beider Disziplinen finden sich bei Landwehr, Kulturgeschichte, S. 109-119 und Berg-
hoff / Vogel, Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Gerade die frühneuzeitliche 
Geschichtsforschung vereint wieder vermehrt wirtschafts- und kulturhistorische Frage-
stellungen; Hilger / Landwehr, Zur Einleitung, S. 10. Dabei sollten historische Ansätze 
nicht zu einer künstlichen Trennung von Wirtschafts- und Kulturgeschichte führen, 
sondern sich im Gegenteil mit den Forschungsansätzen der jeweilig anderen Disziplin 
auseinandersetzen; Landwehr, Wirtschaft – Kultur – Geschichte, S. 176-180. Ein Über-
blick über die unterschiedlichen Anwendungen wirtschaftswissenschaftlicher Konzepte 
in der Zunftforschung samt Kritikpunkten findet sich bei Holbach, Mittelalterliche 
Zünfte und Handwerker.

63 Dejung u. a., Einleitung, S. 6. Die Herausgeber des Sammelbands wehren sich gegen eine 
Trennung der Kultur- und Wirtschaftswissenschaften. Auch Daniel Schläppi plädiert da-
für, die Wirtschaftsgeschichte in die Kulturgeschichte zu integrieren, und findet eine allzu 
scharfe Trennung nicht gewinnbringend und nicht der Realität entsprechend. Schläppi, 
Ökonomie, S. 39. Bereits Hansjörg Siegenthaler bedauerte 1999 das Auseinanderdriften 
von Geschichte und Ökonomie. Siegenthaler, Geschichte und Ökonomie. Laut Robert 
Brandt wird seit der Göttinger Tagung 2003 in der deutschsprachigen Geschichtswissen-
schaft eine Grundsatzdebatte über das Verhältnis zwischen der Wirtschafts- und Kultur-
geschichte geführt, wobei ein Dialog zwischen beiden Seiten kaum stattfinde. Auch er 
plädiert für eine »Kulturgeschichte des Ökonomischen«. Brandt, Markt, S. 295-299.

64 Daniel Schläppi beschreibt den haushälterischen Umgang mit den vorhandenen knappen 
Ressourcen als maßgeblich prägend nicht nur für die privaten Haushalte, sondern auch 
für die städtischen und dörflichen Gemeinwesen innerhalb der alten Eidgenossenschaft 
vom Mittelalter bis zum Ende des Ancien Régime. Schläppi, Die Ökonomie des Gemein-
wesens, S. 63.

65 Vgl. Dejung, Einbettung, S. 65 f.; Jancke / Schläppi, Einleitung, S. 15; Hoffmann-Rehnitz, 
Überlegungen zu einer Wirtschaftsgeschichte, S. 258, Anm. 5.
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3 Methodik, Quellen und aufbau des buches

Die handwerklichen Ökonomien waren nicht homogen, sondern äußerst unter-
schiedlich und vielfältig. Durch einen mikrohistorischen, akteursorientierten Zu-
gang sowie die Kombination von quantitativen und qualitativen Ansätzen wird 
versucht, diese vielfältigen handwerklichen Familienökonomien im Untersu-
chungszeitraum zu analysieren.66 Der handlungs- und akteursorientierte Ansatz 
gehört zum Repertoire der Mikrogeschichte, während die Anlage einer proso-
pographischen Datenbank, die quantitativen und semantischen Zugänge sowie 
die Typenbildung eher zum Instrumentarium der Sozialgeschichte zählen.67

Durch die quantitative Erfassung aller verheirateten Stadtbürger zwischen 1680 
und 1731 und die Anlage einer prosopographischen Datenbank, in der 3.238 Bür-
ger erfasst sind, wird die Untersuchung des Wirtschaftens der handwerklichen 
Akteure in ihrem sozioökonomischen Kontext möglich. Die Datenbank enthält 
Hinweise auf das Vermögen, den Beruf, Zunftmitgliedschaften, Ehrenämter und 
Ämter niedrigeren Ranges, zur Umzugsmobilität der männlichen Haushaltsvor-
stände sowie biographische Daten wie Geburts-, Sterbe- und Heiratsdaten der 
Ehepartner. Um Heiratsnetzwerke nachzuvollziehen, umfasst die Datenbank 
auch Hinweise zum Handwerk des Vaters der Frau.68 Die Datenbank umfasst 
nicht nur die handwerklich tätigen Haushaltsvorstände, sondern alle männlichen 
St.  Galler Bürger, die zwischen 1680 und 1731 verheiratet waren und deshalb 
Steuern bezahlten. Sie basiert hauptsächlich auf der Erfassung von sechs Steu-
erbüchern im Intervall von zehn Jahren zwischen 1680 und 1731 sowie auf der 
Ergänzung um die Überlieferung in den Bürgerregistern.69

66 In jüngster Zeit kombinieren viele Studien zu Handwerk und Zünften quantitative, 
prosopographische Zugänge mit qualitativen Ansätzen. Siehe Gerber, Gott ist Burger zu 
Bern; Steidl, Auf nach Wien!; von Heusinger, Die Zunft im Mittelalter; Schläppi, Zunft-
gesellschaft zu Schmieden; Jeggle, Leinen aus Münster; Hörl, Handwerk in Bamberg; 
Ogilvie, A bitter living.

67 Sowohl zur Kultur- und Sozial- als auch zur Mikrogeschichte existieren zahlreiche 
Beiträge. Vgl. für einen Überblick zur Kulturgeschichte Daniel, Kompendium Kultur-
geschichte. Zur Mikrogeschichte Medick, Mikrohistorie; Ghobrial, Introduction. Zur 
Kritik an der Mikrogeschichte vgl. Vries, Playing with Scales. Als Klassiker mikrohisto-
rischer Fallstudien gelten unter anderen Medick, Weben und Überleben; Ginzburg, Der 
Käse und die Würmer; Leroy Ladurie, Montaillou. Zur Sozialgeschichte vgl. Kocka, 
Sozialgeschichte; Gilomen, Sozialgeschichte; Hürlimann u. a., Sozialgeschichte.

68 Weitere Hinweise zu den jeweiligen Auswertungen und Erhebungsmethoden finden sich 
jeweils zu Beginn der entsprechenden Kapitel, die auf den quantitativen Ergebnissen 
basieren.

69 Ausgewertet wurden folgende Steuerbücher: StadtASG, AA, Bd. 296ds; Bd. 296eb; 
Bd. 296el; Bd. 296er; Bd. 296ez; Bd. 296fh. Bei dieser auf der Basis der Steuerbücher 
erfassten Grundmenge der steuerzahlenden Bürger fanden sich auch Bürger, die nicht 
erfasst worden waren – etwa dann, wenn die Heirat 1681 stattfand, der Mann allerdings 
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Bei der Erfassung der Datenbankeinträge wurde von den sechs ausgewerteten 
Steuerbüchern ausgegangen, wobei jeder Steuerzahler und jede Steuerzahlerin 
(inkl. Witwen, unverheiratete Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder Frauen, 
die parallel zu ihren Ehemännern eigene Vermögen versteuerten) in einer Excel-
Tabelle erfasst wurden. Unter Beizug der Bürgerregister wurde für all jene 
männlichen Steuerzahler ein Eintrag in der Datenbank angelegt, die in den aus-
gewerteten Steuerbüchern vorkamen und damit zwischen 1680 und 1731 Steuern 
bezahlten. Zusätzlich wurden auch 188 männliche Steuerzahler in die Datenbank 
aufgenommen, die keinen Eintrag in den Bürgerregistern besaßen, sowie umge-
kehrt 333 Bürger, die laut Bürgerregistern zwischen 1680 und 1731 heirateten, die 
aber in den Steuerbüchern fehlen. Die im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde 
St. Gallen ab dem Jahr 1402 erstmals und ab 1411 praktisch lückenlos und seriell 
überlieferten Steuerbücher erlauben die Erfassung der städtischen, bürgerlichen 
Haushaltsvorstände. Die Steuerbücher sind bis in die 1750er-Jahre nach Wohnort 
geordnet und enthalten die Steuerbeträge der Stadtbürger, die im Untersuchungs-
zeitraum generell 0,25  Prozent des Vermögens ausmachten.70 Der Zeitpunkt 
der Heirat war in Nordwesteuropa gleichzeitig auch der Moment, in dem das 
frisch vermählte Paar einen wirtschaftlich unabhängigen Haushalt gründete.71 
Die Heirat markierte deshalb auch den Zeitpunkt, ab dem die St. Galler Bürger 
steuerpflichtig wurden. Heirat, Haushaltsgründung und Steuerpflicht waren an-
einandergekoppelt. Demselben Prinzip folgen die Bürgerregister, die neben den 
Steuerbüchern die Grundlage der Datenbank bilden. In den Bürgerregistern ist 
jeder männliche St.  Galler Bürger mit einem eigenen Eintrag verzeichnet, der 
geheiratet und damit einen eigenen Haushalt gegründet hatte. In diesen Bürgerre-
gistern sind biographische Daten der Ehepartner und ihrer Kinder enthalten, die 
Eltern des Ehepaars verzeichnet, Hinweise zum Beruf überliefert sowie Ämter 
und Mitgliedschaften in Zünften und Gesellschaften notiert. Teilweise bestehen 
weitere Eintragungen wie etwa zu Sterbeorten in der Fremde, Todesursachen 
oder außergewöhnlichen Ereignissen zur betroffenen Person  – beispielsweise 
Gerichtsverhandlungen, Ehebrüche, Konkurse, der Verlust von Bürgerrech-
ten, Einbürgerungen oder Scheidungen.72 Mit Hilfe dieser Grundlagen wurden 
quantitative Auswertungen zur Handwerkerdichte, zum Gewerbespektrum, zur 

bereits 1687 verstarb. Durch die Ergänzung der Steuerbücher um die Bürgerregister 
konnten solche Personen, die alleine durch die Auswertung der Steuerbücher nicht 
erfasst worden wären, dennoch in die Datenbank aufgenommen werden.

70 Siehe zu weiteren Hinweisen zur Besteuerung in der Stadt St. Gallen das Kapitel IV (Ein 
zünftiges Wirtschaftssystem mit Rissen: Schwindende Bedeutung des Produktionsstand-
orts).

71 Henderson / Wall, Introduction, S. 8. 
72 Siehe StadtASG, BR. Die Bürgerregister sind eine Kopie der älteren Stemmatologia 

Sangallensis und wurden bis in die 1970er-Jahre weitergeführt. Siehe auch StadtASG, 
Stemmatologia.
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Größe einzelner Handwerke, zur Vermögenslage, zum Heiratsalter und -verhal-
ten oder zur Berufsvererbung der Handwerkerschaft St. Gallens möglich. Und 
sie erlaubt eine sozioökonomische Einbettung der Fallbeispiele.73

Mit Hilfe der prosopographischen Datenbank kann das Wirtschaften dieser 
Akteure untersucht werden, da die Verortung der Akteure und Akteurinnen 
in ihrem sozioökonomischen Kontext möglich ist. Quellengrundlage dazu sind 
Archivalien aus dem Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Dabei wurde 
versucht, möglichst alle Quellengattungen, die Hinweise zum Wirtschaften der 
Handwerkerinnen und Handwerker enthalten, in die Untersuchung miteinzube-
ziehen. Neben den quantitativ ausgewerteten Steuerbüchern und Bürgerregistern 
erfolgte ein möglichst breiter Zugriff auf die Quellen. Die zünftige Überlieferung 
zur Stadt St. Gallen ist dabei eher dürftig – sowohl auf der Ebene der politischen 
als auch der gewerblichen Zünfte. Viel Material scheint bei der Auflösung der 
politischen Zünfte im Jahr 1798 verloren gegangen zu sein. Die zünftige Überlie-
ferung genauso wie das Kapital, die Gerätschaften und Zunfthäuser zählten zum 
Privateigentum der politischen Zünfte und gelangten deshalb vermutlich meist 
in privaten Besitz der jeweiligen Zunftvorstände.74 Je nach politischer Zunft ist 
mehr oder weniger Material überliefert. Zur politischen Schneiderzunft ist die 
Überlieferungssituation relativ gut, denn es sind ab 1678 die sogenannten Zunft-
Urteilbücher (später Protokoll oder Bussners Strazzenbuch genannt) erhalten. 
Diese Protokollbände umfassen Verhandlungen einzelner Handwerke sowie Be-
sprechungen zu Angelegenheiten der gesamten politischen Zunft. Bei den Pro-
tokollen zu einzelnen Handwerken handelt es sich um Konflikte, Streitigkeiten 
und Klagen auf der Ebene der zünftigen Handwerke, die allerdings nicht von den 
einzelnen Handwerksgerichten selbst gelöst werden konnten und deshalb eine 
Ebene höher, vor die politische Zunft, gezogen worden waren. Die ersten beiden 
Protokollbände von 1678 bis 1724 wurden vollständig ausgewertet.75 Die darin 
vorkommenden Personen wurden mit Hilfe der Datenbank – wo möglich – iden-

73 Da die Datenbank nicht abgedruckt werden kann, werden in den Anmerkungen jeweils 
sämtliche Quellenangaben wiedergegeben, mit deren Hilfe Personen in der Datenbank 
erfasst wurden.

74 Vgl. die entsprechenden Hinweise dazu in Amtliche Sammlung der Acten, Bd. 4, S. 613 f. 
und Bd. 11, S. 269. Eine Vorstellung von vormals vorhandenem zünftigen Schriftgut gibt 
eine Übergabeliste anlässlich der Amtsübergabe des Altbußners der politischen Schnei-
derzunft an seinen Nachfolger am 27. September 1772. In dieser Liste werden alle Bücher 
genannt, die den Besitzer wechselten. Darunter befinden sich die Bußner-Strazza, die, 
zusammen mit einem »zunft-protocol der zünftigen handwerkh-articul«, als einzige bis 
heute überliefert sind. Heute nicht mehr vorhanden sind drei »zunft-protocol comunes« 
der Jahre 1734 bis 1770, drei »protocol artium« der Jahre von 1710 bis 1760, ein Ver-
zeichnis der Zünftigen von 1350 bis 1771, ein »rationarium« von 1709, ein »handbüchlin« 
von 1741 bis 1771, ein »klein altes zunftbüchlin« von 1735 bis 1769 sowie ein »nüws« 
kleines Zunftbüchlein von 1770. StadtASG, AA, Bd. 602, S. 51.

75 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597 und Bd. 598.
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tifiziert. Damit existiert für einige Handwerker eine relativ dichte Quellenüberlie-
ferung, die für einige Fallbeispiele genutzt werden konnte. Die 1678 einsetzende 
Überlieferung der Zunftprotokolle spielte deshalb eine Rolle bei der Definition 
des engeren Untersuchungszeitraums. Allgemein existieren ab der zweiten Hälfte 
des 17.  Jahrhunderts auch einige Protokolle auf der Ebene der gewerblichen 
Zünfte, die ebenfalls in die Untersuchung miteinbezogen wurden. Ansonsten 
dominieren normative Quellen die zünftige Überlieferung. Diese Satzungsbücher 
und Handwerksordnungen sind essenziell für das Verständnis der städtischen 
Wirtschaft und die Abgrenzungen zwischen zünftiger und außerzünftiger Sphäre, 
spiegeln aber selten direkt das wirtschaftliche Handeln der Akteure selbst wider. 
Eine Ausnahme bilden Akten und Supplikationen einzelner Handwerke. Sie sind 
verstreut und je nach Zunft und Handwerk in unterschiedlicher Überlieferungs-
dichte erhalten.76 Weitere Hinweise zu gewerblichen Zünften und außerzünftigen 
Handwerken finden sich in den Rats- und Verordnetenprotokollen. Sie sind 
ungefähr ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch Register erschlossen. 
Mit Hilfe dieser Register kann gezielt nach Hinweisen zu einzelnen Handwerken 
und Zünften gesucht werden. Während die Ratsprotokolle Sitzungen des Kleinen 
und Großen Rats enthalten, umfassen die Verordnetenprotokolle die Sitzungen 
der zu gewissen Geschäften eingerichteten Kommissionen. Die jeweiligen für ein 
Geschäft oder Thema »verordneten Herren« – meist Ratsmitglieder – bereiteten 
Sachgeschäfte zur Behandlung im Rat vor. Die schriftliche Überlieferung in den 
Verordnetenprotokollen ist eine wichtige Ergänzung zu jener in den Ratsproto-
kollen und enthält teilweise auch detailliertere Angaben zu den Geschäften als die 
Ratsprotokolle. Rats- und Verordnetenprotokolle waren auch unerlässlich für die 
Erfassung einzelner Handwerkerinnen und Handwerker auf Mikroebene, denn 
die Register umfassen auch Personennamen.77 Für weitere Hinweise zur finan-
ziellen Lage einzelner Akteure wurden die sogenannten Vogteiherrenprotokolle 
hinzugezogen, die ebenfalls durch Register erschlossen sind. Bei diesen Protokol-
len handelt es sich um Anträge von Stadtbürgern auf städtische Kredite. Anlässlich 
dieser Bittgesuche wurde häufig eine umfassende Auflistung aller Schulden der um 
Darlehen bittenden Person erstellt.78 Zudem wurden für die in den Fallstudien 
untersuchten Personen – sofern möglich – Testamente beigezogen.79 

76 Die Zunft- und Handwerksprotokolle sowie Statutenbände im Stadtarchiv St. Gallen tragen 
die Signaturen StadtASG, AA, Bd. 591 bis 620. Die Akten sind in unterschied lichen Trucken 
(Schachteln zur Aufbewahrung von Urkunden, Akten und Briefen) aufbewahrt. Vor allem 
StadtASG, AA, Tr. H, 1-23 und die Unterlagen im Aktensupplement zu den Zünften enthalten 
handwerkliche Schwerpunkte. In der Tr. G, 3-18 finden sich Hinweise zum Leinwandgewerbe. 

77 Vgl. StadtASG, AA, RP; StadtASG, AA, VP; StadtASG, AA, Bd. 988.
78 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 833 sowie die nachfolgenden Bände. Bei den Vogteiherren 

handelte es sich um eine Art Vormundschaftsbehörde, die auch Kreditgesuche zu prüfen 
hatte.

79 StadtASG, AA, Bd. 583c und nachfolgende Bände.
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Im Bewusstsein, dass nach den wirtschaftlichen Tätigkeiten von Frauen oft 
über Umwege gesucht werden muss, wurden partiell auch Kundschaftsprotokolle 
(Zeugenaussagen) und Ehegerichtsprotokolle ausgewertet.80 In diesen Quellen 
werden nicht selten, während der Schilderung von Streitigkeiten und Konflikten, 
Arbeiten von Frauen erwähnt.81 Eine weitere zentrale Quelle für die Erfassung 
der Frauenarbeit ist eine Befragung aller Stadtbürgerinnen und - bürger, die 1739 
städtische Unterstützungsgelder bezogen. Für diese Liste mussten die betroffe-
nen Personen Auskunft über ihre Verdienste und wirtschaftlichen Tätigkeiten 
geben. Die Liste umfasst Angaben zu 369 bedürftigen Haushalten von Stadtbür-
gerinnen und -bürgern und wurde vollständig ausgewertet.82 Für die einzelnen 
Fallbeispiele wurden überdies die Missivenbestände sowie Missivenprotokolle 
beigezogen.83

Die Sichtung dieser unterschiedlichsten Quellen in Kombination mit den 
Hinweisen aus der Datenbank führte zur Auswahl von sechs Handwerkerfami-
lien, deren Ökonomien mikrohistorisch auf einer qualitativen Ebene untersucht 
wurden. Die Auswahl dieser Detailstudien erfolgte anhand des kollektivbiogra-
phischen Ansatzes von Wilhelm Schröder. Er dient dazu, anhand definierter 
Indikatoren (Vermögenswerte, Wirtschaftsbranche, Hinweise zur Familienwirt-
schaft, Produktionsbedingungen, sozioökonomische Gruppenzugehörigkeit) 
die Wirtschaftsweisen verschiedener handwerklicher Akteurinnen und Akteure 
einander gegenüberzustellen.84 Für die Untersuchung der handwerklichen Öko-
nomien in einem Mikrokosmos wird in der vorliegenden Studie die Arbeitskraft 
eines jeden Individuums selbst als Ressource gewertet. Dieser Ansatz des »travail 
comme ressource« dient dazu, die Arbeit der Akteure ins Zentrum der mikro-
historischen Untersuchung zu rücken.85 Nur durch die Erforschung einzelner 
Lebensläufe auf mikrohistorischer Ebene werden Veränderungen der Arbeits-
tätigkeiten, Pluriaktivitäten, Anpassung von Haushaltsgrößen oder Mobilität 

80 StadtASG, AA, Bd. 802 und nachfolgende Bände; StadtASG, AA, Bd. 809.
81 Montenach, »Schattenarbeiterinnen«, S. 19.
82 StadtASG, AA, VP, 1739, S. 402-426.
83 StadtASG, AA, Missiven; StadtASG, AA, Bd. 627 und nachfolgende Bände.
84 Vgl. Schröder, Kollektive Biographien; Schröder, Kollektivbiographie. Lawrence Stone 

benutzt den Begriff prosopography für denselben Ansatz. Mit dem biographical approach 
rücken die Forschungsfelder der Biographie und der Prosopographie nahe zueinander. 
Während die Prosopographie die Zusammenstellung biographischen Materials zu einer 
bestimmten Personengruppe umfasst, beschäftigen sich Biographien mit dem Leben 
einer Person. Vgl. Csendes, Einleitung; Bulst, Zum Gegenstand. Für weitere Angaben 
zur Auswahl der Fallbeispiele und den verwendeten Indikatoren vgl. das Kapitel II 
(Mobile Ökonomien: Handwerkliche Familien- und Hauswirtschaften).

85 Für den Ansatz des travail comme ressource vgl. Canepari / Zucca Micheletto, Le travail 
comme ressource.
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innerhalb von Biographien überhaupt erst sichtbar.86 Für die Rekonstruktion 
der handwerklichen Ökonomien wurden deshalb die verstreut in den unter-
schiedlichsten Quellen vorhandenen Hinweise zu einer zusammenhängenden 
Geschichte und zu einer möglichst plausiblen Interpretation und Hypothese 
verknüpft.87 Weiter wurden Pierre Bourdieus Kapitalbegriffe beigezogen. Bour-
dieu geht von unterschiedlichen Ressourcen aus, die Akteuren zur Verfügung 
stehen. Er unterscheidet zwischen kulturellem, ökonomischem und sozialem 
Kapital. Aus der Summe dieser unterschiedlichen Kapitalformen ergeben sich 
Handlungsoptionen der Akteure. Der Gebrauch und die Ausprägung der un-
terschiedlichen Kapitalformen festigen zudem die sozioökonomische Position 
und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.88 In der Stadt St. Gallen 
existierte ein in unterschiedliche Gruppen eingeteilter »Handwerkerstand«. Mit 
Hilfe semantischer Unterscheidungen sowie der Verwendung von Bourdieus Ka-
pitalbegriffen wurde es möglich, zwischen unterschiedlichen Gruppen innerhalb 
der Handwerkerschaft zu unterscheiden. Durch die verschiedenen Indikatoren 
konnten handwerkliche Lebensläufe ausgewählt, eingeordnet und interpretiert 
werden. Die intensive Beschäftigung mit unterschiedlichen handwerklichen 
Ökonomien führte schließlich zu einer Typenbildung handwerklichen Wirt-
schaftens.89 Die Typenbildung erfolgte auf einer breiten empirischen Basis. 
Samples zu den Typen wurden nicht nur durch die oben erwähnten Indikatoren, 
sondern auch während des Auswahlprozesses der sechs Fallbeispiele sowie in 
der vertieften Analyse des handwerklichen Haushaltens und Wirtschaftens im 
dritten Hauptkapitel gebildet. 

86 Die Verwendung biographischer Daten für die historische Untersuchung von Arbeit 
und Arbeitsverhältnissen ist ein Charakteristikum insbesondere der italienischen Mi-
krogeschichte. Canepari / Zucca Micheletto, Le travail comme ressource, S. 6. Siehe als 
Beispiel für diese italienische Mikrogeschichtsschreibung, die auf der Untersuchung von 
Lebensläufen basiert, auch Allegra, Modèle de mobilité sociale.

87 Der Zugang zu den handwerklichen Wirtschaften erfolgte in einer gezielten Suche nach 
Quellen zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten und nicht mit dem Ansatz der umfassenden 
dichten Beschreibung, gemäß dem alle verfügbaren Quellen zu einer Handwerkerfamilie 
narrativ und möglichst ohne ordnende Eingriffe präsentiert werden. Vgl. zur dichten 
Beschreibung Geertz, Dichte Beschreibung. Für Kritik am Ansatz der dichten Beschrei-
bung vgl. Jeggle, Leinen aus Münster, S. 30 und Vries, Playing with Scales.

88 Holbach, Mittelalterliche Zünfte und Handwerker, S. 28-31. Pierre Bourdieu gelingt es 
mit seinem Konzept des sozialen, ökonomischen und kulturellen Kapitals und dem da-
raus entstehenden Habitus einer Person, strukturelle und handlungsorientierte Ansätze 
zu verbinden. Frey, Wealth, Consumerism, and Culture, S. 749 f. Siehe zur Verwendung 
des Konzepts des Sozialkapitals auch Kroll, Aufgaben.

89 Eine Typenbildung handwerklicher Ökonomien innerhalb der Textilwirtschaft existiert 
auch bei van Nederveen Meerkerk, Couples cooperating?. Amy Louise Erickson unter-
teilte die Wirtschaften von arbeitenden Paaren in London ebenfalls in drei Typen ein. 
Erickson, Married women’s occupations.
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Der Aufbau der vorliegenden Studie integriert in den verschiedenen Kapiteln 
quantitative und qualitative Auswertungen. Nach dieser Einleitung folgt mit dem 
zweiten Kapitel das eigentliche Herzstück der Arbeit. Es beschreibt anhand von 
sechs verschiedenen Handwerkerfamilien auf einer mikrohistorischen Ebene das 
Wirtschaften von Handwerkerinnen und Handwerkern in St. Gallen. Das dritte 
Kapitel beleuchtet auf einer abstrahierenden Metaebene die zentralen Aspekte 
handwerklicher Wirtschaft, die durch die Analyse der Fallbeispiele sichtbar 
wurden: Handwerkliche Familienwirtschaften waren mobile Ökonomien. Die 
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure waren in verschiedenen Ausprägun-
gen räumlich und beruflich mobil. Das vierte Hauptkapitel schaut sowohl auf 
der Grundlage quantitativer Auswertungen wie auch qualitativer Beobachtungen 
auf die Gesamtheit der Handwerkerinnen und Handwerker in der Stadt. Dieser 
Blick aus der Vogelperspektive widerspiegelt und erklärt auf einer quantitativen 
Ebene das zuvor analysierte mobile Wirtschaften und Haushalten der Handwer-
kerschaft. Zum Schluss werden im Fazit drei Typen handwerklicher Wirtschaft 
präsentiert und die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammengefasst. 

4 wirtschaftliche und politische 
rahmenbedingungen in St. gallen

St.  Gallen war eine Stadt der Handwerker. Im Untersuchungszeitraum leb-
ten rund 75  Prozent aller mit einem Bürgerrecht ausgestatteten Haushalte 
St. Gallens vom Handwerk.90 Die mit Abstand größte Berufsgruppe waren die 
Leinenweber. Seit Mitte des 15.  Jahrhunderts war die Stadt zum Zentrum der 
textilen Gewerberegion Ostschweiz-Oberschwaben geworden. Die Leinwand, 
die städtische und ländliche Handwerker produzierten, wurde von St.  Galler 
Kaufleuten europaweit als teure Luxusware exportiert. Die Produktion der 
Tuche fand keinesfalls nur in St. Gallen statt – im Gegenteil. Ländliche Spin-
nerinnen und Weber waren stark in die Leinenproduktion eingebunden, vom 
Anbau des Flachses bis zum Weben der Tuche. Ohne die Produktion des 
Umlands hätte die Nachfrage nicht gedeckt werden können. Das zeigt sich auch 
deutlich in der Tatsache, dass auf zeitgenössischen Bildern zu den Berufen des 
Leinwandgewerbes nie ein städtischer Weber, sondern immer nur Bauern, also 
Landweber, abgebildet wurden.91 Der große Anteil der textilen Heimarbeit im 

90 Vgl. für weitergehende Analysen und das methodische Vorgehen bei der Errechnung 
der Handwerkerdichte das Kapitel IV (Ein zünftiges Wirtschaftssystem mit Rissen: 
Schwindende Bedeutung des Produktionsstandorts).

91 Vgl. für die Entwicklung der Textilwirtschaft im Untersuchungszeitraum das Kapitel 
»Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft« sowie Tanner, Das 
Schiffchen fliegt; und Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum.
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reformierten Umland spiegelt sich auch im dortigen Bevölkerungswachstum. In 
Appenzell Ausserrhoden verdoppelte sich die Bevölkerung zwischen 1667 und 
1794. Ausserrhoden zählte um 1800 zu den am dichtesten besiedelten Gebieten 
der damaligen Eidgenossenschaft.92 Nicht nur das Umland, sondern auch enge 
wirtschaftliche Beziehungen zu den Bodenseestädten rund um den See waren 
für St. Gallens Textilwirtschaft, aber auch für den Import von Getreide und den 
Austausch mit Lebensmitteln und Rohstoffen bedeutend.93 

In der Stadt St.  Gallen lebten und arbeiteten im 17. und 18.  Jahrhundert 
ungefähr 6.000 bis 7.000 Menschen. Sie bewegten sich in einem sehr kleinen 
städtischen Herrschaftsgebiet von ungefähr vier Quadratkilometern. Auf engs-

92 Holenstein, Beschleunigung und Stillstand, S. 313 und Tanner, Das Schiffchen fliegt, 
S. 1-25. Die textile Heimindustrie förderte eine hohe Geburtenrate: Je mehr Familien-
mitglieder für die Heimindustrie verfügbar waren, desto höher war das Haushaltsein-
komme; Prak, Arme und reiche Handwerker, S. 262. Enge wirtschaftliche und politische 
Beziehungen zu Appenzell bestanden bereits seit dem Mittelalter; Sonderegger, Die 
Vorgeschichte der Appenzeller Kriege. 

93 Seit dem 13. Jahrhundert verband sich die Stadt in unterschiedlichen Städtebündnissen 
auch politisch mit den Bodenseestädten rund um den See; Sonderegger, Politik, Kom-
munikation und Wirtschaft; Stadelmann, Austausch übers Wasser; Sonderegger, Land-
wirtschaftliche Spezialisierung in der spätmittelalterlichen Nordostschweiz; Göttmann, 
Getreidemarkt.

abb. 2: Franz Nikolaus koenig, St. gall. vue prise depuis le romonte, umrissradierung, 
aquatinta koloriert, 1817, vadSlg, gS q 1 d/1. 
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tem Raum existierten zwei herrschaftlich voneinander unabhängige Territorien 
nebeneinander. Die Schiedmauer, die mitten durch die Stadt verlief, war Symbol 
für die herrschaftliche, räumliche und konfessionelle Trennung des städtischen 
und fürstäbtischen Territoriums. Das administrative und religiöse Zentrum der 
Fürstabtei – der Stiftsbezirk – lag mitten in der reformierten Stadt. Das kleine 
städtische Territorium wiederum war umgeben vom großen, katho lischen Un-
tertanengebiet der Fürstabtei.94 Die Herrschaftsgebiete von Fürstabtei und Stadt 
wurden durch die sogenannten »vier Kreuze« rund um die Stadt voneinander 
getrennt. Diese Grenzsteine lagen in allen vier Himmelsrichtungen an Verkehrs-
wegen und begrenzten das städtische Territorium. 

Die Herrschaft innerhalb des kleinen städtischen Gebiets übten der Große 
und Kleine Rat der Stadt aus – angeleitet von den drei Häuptern (Bürgermeis-
tern), die im jährlichen Turnus jeweils den Bürgermeister, Altbürgermeister 
und Reichsvogt stellten. Der Große Rat wurde nur bei wichtigen Geschäften, 
wie beispielsweise zum Erlass von Stadtsatzungen oder Vertragsabschlüssen 
mit fremden Herrschaften, einberufen. Die ehemalige Reichsstadt95 St. Gallen 
war selbstständig und unterstand seit 1648 keiner übergeordneten, kaiserlichen 
Hoheit mehr  – ein Resultat des Westfälischen Friedens.96 Zum städtischen 
Territorium innerhalb der vier Kreuze kam die Herrschaft über Bürglen hinzu. 
Die nordwestlich St.  Gallens gelegene Herrschaft Bürglen im Thurgau hatte 
die Stadt 1579 gekauft. Die Stadt besaß die grundherrlichen und niedergericht-
lichen Rechte sowie die Personalherrschaft und regierte über ihre Untertanen 
in Bürglen als Leibherrin.97 Abgesehen von Bürglen besaß St. Gallen langfris-
tig keine weiteren geschlossenen Herrschaften. Verschiedentlich versuchte die 
Stadt St.  Gallen in den Besitz weiterer Herrschaften zu gelangen. Bei diesen 
Kaufversuchen und -überlegungen spielten auch konfessionelle Aspekte eine 
wichtige Rolle. Das städtische Umland sollte möglichst im Besitz reformierter 
Herren bleiben und nicht in die Hände katholischer Orte oder der Fürstabtei 

94 Siehe zum Territorium der Fürstabtei Holenstein, Sankt Gallen (Fürstabtei).
95 St. Gallen war zu Beginn des im 15. Jahrhunderts zu einer Reichsstadt geworden. Sonder-

egger, Sankt Gallen (Gemeinde).
96 Die 13 Orte der Eidgenossenschaft, und somit auch der Zugewandte Ort Stadt St. Gallen, 

lösten sich 1648 im Vertrag von Osnabrück juristisch vom Reichsverband, d. h. sie er-
hielten die »volle Freiheit und Exemption« vom Reich. Vgl. Jorio, Westfälischer Frieden; 
und Ehrenzeller, Geschichte, S. 250. Dennoch betrachteten sich viele eidgenössische 
Städte noch lange nach dieser Loslösung als Reichsstadt. Vgl. Tosato-Rigo, Abwehr, 
S. 259 f. Die Stadt St. Gallen ließ sich ihre kaiserlichen Privilegien letztmals 1657 bestäti-
gen, 1660 ließ der Rat ein Gutachten erstellen, ob man die kaiserlichen Privilegien noch 
erneuern sollte. Baumann, Territorien, S. 45 und Moser-Nef, Freie Reichsstadt, Bd. 1, 
S. 61. St.  Gallen war zu Beginn des 15.  Jahrhunderts zu einer Reichsstadt geworden. 
Sonderegger, Sankt Gallen (Gemeinde).

97 Vgl. Menolfi, Sanktgallische Untertanen. 
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gelangen.98 Trotz ihres fehlenden Territoriums übte die Stadt durch Grundbesitz 
wirtschaftliche Herrschaft über ihr Umland aus. 1701 kaufte sie beispielsweise 
zwei Höfe in Oppertshofen, die zum thurgauischen Berg gehörten.99 Weiter 
besaßen städtische Institutionen, allen voran das Heiliggeist-Spital in St. Gallen, 
grundherrliche Rechte und Besitzungen im – meist fürstäbtischen – Umland.100 
Städtische Ämter wie das Stock- und das Spendamt waren für die Almosen-
ausgaben zuständig. Auch die sogenannten Schaffnerämter im Thurgau und 
im Rheintal, die aus den Besitzungen des in der Reformation aufgehobenen 
städtischen Frauenklosters St.  Katharinen stammten, verwalteten Grundbesitz 
in der Landschaft. Auch zahlreiche Stadtbürgerinnen und Stadtbürger besaßen 
in der Umgebung der Stadt diverse Landsitze, Gerichtsherrschaften und Güter. 
Das Umland der Stadt, auch wenn es auf fremdem Boden lag, war nicht nur 
wirtschaftlich, sondern auch herrschaftlich von Besitzungen der Stadt und ihren 
Bürgern durchwoben.101 Reisende durch den Thurgau oder das Rheintal ent-
deckten überall prächtige Landsitze, passierten sanktgallische Weinberge oder 

98 So kaufte die Stadt 1678 die Herrschaft Sonnenberg, ebenfalls im Thurgau gelegen. 
Doch die Benediktiner konnten den Vorbesitzer und Verkäufer, Landeshauptmann 
von Beroldingen und Vogt zu Bischofszell in Luzern, überzeugen, die Herrschaft dem 
Kloster Einsiedeln und nicht der reformierten Stadt zu verkaufen. Der Verkauf an die 
Stadt wurde rückgängig gemacht. Vgl. VadSlg, Ms S 137a, S. 272 f.

99 Die beiden Höfe im thurgauischen Oppertshofen konnte die Stadt einem ihrer Bürger, 
Daniel Högger, abkaufen. Die Höfe gehörten zur Gerichtsherrschaft Berg, die im 
Besitz Fidel von Thurns lag. Fidel von Thurn war ein wichtiger fürstäbtischer Beamter. 
Vgl. StadtASG, AA, Tr. 7, 9, Kaufbrief zweier Höfe in Berg und weitere Urkunden wie 
Lehenbriefe und Inventare zu den beiden Höfen in Oppertshofen; StadtASG, AA, Tr. 
7, 9a-c, Höfe in Oppertshofen; zu Fidel von Thurn: Erhart, Fidel von Thurn.

100 Vgl. Sonderegger, Städtisches Geld, S. 216-220. Der Abt beklagte sich bereits 1566 über 
die Macht und den weitreichenden Besitz des städtischen Spitals in seinem Territorium, 
war allerdings offenbar machtlos gegen weitere Ausdehnungen des Spitals. StadtASG, 
AA, Tr. VIII, Nr. 28, Zürcher Vertrag. Das Heiliggeist-Spital griff mit seinen Grund-
rechten auch über das Ufer des Bodensees hinaus. So verpfändete die Stadt Ravensburg 
1677 dem Heiliggeist-Spital den zu seinem Territorium gehörenden Weiler Hinzistobel 
samt leibherrlichen und Zehntrechten. Gefälle und Einnahmen aus der Leibeigenschaft 
wurden zusammen auf jährlich etwa 7.500 Gulden geschätzt. Die entsprechenden Ur-
kunden sind verzeichnet, aber im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen nicht 
mehr erhalten. Vgl. das Stichwort »Lehenbriefe« in StadtASG, AA, Verz. 1, 1-5 und die 
darin verzeichneten Urkunden Tr. 7, 7, 1-7, 7, 4.

101 Guggenheimer u. a., Schloss Greifenstein; Krauer, Beteiligung städtischer Akteure. 
Der große Anteil des städtischen Besitzes im fürstäbtischen Territorium wird auch 
im sogenannten Anlagenstreit in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutlich. Der 
Konflikt zwischen fürstäbtischen Gemeinden und der Stadt entstand, weil sich städ-
tische Bodenbesitzer mit Steuern, die nach Anzahl von Jucharten des Grundbesitzers 
berechnet wurden, an den Kriegsunkosten nach dem Zweiten Villmergerkrieg beteiligen 
sollten. Diverse Listen zeigen den Umfang des Grundbesitzes städtischer Institutionen 
und Bürger. Vgl. StadtASG, AA, Tr. T, 1a.
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durchquerten Gerichtsherrschaften Stadtsanktgaller Bürger.102 Vor allem reiche 
Textilhandelsleute waren Besitzer solcher Landsitze im Umland. Nicht zuletzt 
mit ihren baulichen Zeugnissen in Stadt und Region sind sie bis heute auch in 
der Wahrnehmung präsenter als die große Mehrheit der St.  Gallerinnen und 
St. Galler im Untersuchungszeitraum: die Handwerker. 

102 Johann Anton Pazzaglia, ein italienischer Gesandter, zeichnet in seiner Reisebeschrei-
bung ein Bild dieser herrschaftlichen Besitzungen, wie sie sich um 1709 präsentierten; 
Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschreiben, S. 22 f.



II Mobile Ökonomien: Handwerkliche 
Familien- und Hauswirtschaften

Im vorliegenden Kapitel stehen einzelne handwerkliche Akteure im Zentrum, 
die zu dieser Zeit in der Stadt lebten und arbeiteten. Durch einen mikrohisto-
rischen, kollektivbiographischen Zugang werden unterschiedliche Wirtschafts-
weisen von sechs Handwerkerfamilien untersucht.1 Mit Hilfe der verschiedenen, 
auf der Grundlage der Datenbank erarbeiteten Indikatoren (nachfolgend kursiv 
markiert) ist eine Verortung der einzelnen Akteure innerhalb der untersuchten 
Gruppe des Handwerks möglich. 

Die unterschiedlichen Vermögenswerte der untersuchten Akteure waren einer 
der wichtigsten Indikatoren für die Auswahl der sechs Fallbeispiele. Generell 
sanken die Vermögen der Handwerker im untersuchten Zeitraum zwischen 1680 
und 1731 kontinuierlich, wie Abb. 3 zeigt.2

Untersucht wurden ein Beispiel aus dem unteren Quartil (Familie Kaps-
Nüesch), vier aus der Box, die rund die Hälfte aller Handwerker umfasst, und ein 
Beispiel, das zu Beginn der handwerklichen Karriere zu den Ausreißern und später 
mehrheitlich zum oberen Quartil zählte (Färberfamilie Steinmann-Tanner). Weiter 

1 Der kollektivbiographische Ansatz Wilhelm Schröders ermöglicht es, die Wirtschafts-
weise unterschiedlicher Handwerker und ihrer Familien durch die Definition von Indika-
toren einander gegenüberzustellen. Schröder, Kollektive Biographien; Schröder, Kollek-
tivbiographie. Vgl. auch das Kapitel »Methodik, Quellen und Aufbau«.

2 Anhand der Kastengrafik, auch Boxplot oder Box-Whisker-Plot genannt, lässt sich die 
Verteilung der handwerklichen Vermögen darstellen. Die farbigen Boxen zeigen, in wel-
chem Bereich die Vermögenswerte der Hälfte aller bürgerlichen Handwerker lagen. Der 
Median (Mittellinie innerhalb der farbigen Box) zeigt denjenigen Wert an, bei welchem 
die Hälfte mehr und die andere Hälfte weniger besaßen. Das untere Quartil (Strich nach 
unten, Antenne oder Whisker genannt) zeigt, in welchem Bereich die Vermögenswerte 
von 25 Prozent der Handwerker lagen; das obere Quartil zeigt die übrigen 25 Prozent 
(Strich nach oben). Alle Vermögenswerte, die über dem oberen Quartil respektive un-
ter dem unteren Quartil liegen, sind sogenannte Ausreißer. Sie sind in dieser Grafik 
aufgrund der Darstellbarkeit nicht aufgeführt respektive ausgeblendet. Erfasst sind alle 
verheirateten männlichen Stadtbürger, die einem Handwerk zugeordnet werden konnten. 
Insgesamt handelt es sich um 1.958 Handwerker, die teilweise über mehrere Jahrzehnte 
steuerpflichtig waren. Die Ausreißer wurden aufgrund von Überlegungen hinsichtlich der 
Darstellung nicht eingeblendet. Die Maxima handwerklicher Vermögen lagen 1680 bei 
20.000 Gulden, 1690 bei 18.000 Gulden, 1700 bei 22.800 Gulden, 1710 bei 16.000 Gulden, 
1720 bei 18.000 Gulden und 1731 bei 19.200 Gulden. Vgl. für weitergehende Analysen und 
das methodische Vorgehen das Kapitel IV (Ein zünftiges Wirtschaftssystem mit Rissen: 
Schwindende Bedeutung des Produktionsstandorts).
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wurde versucht, mit den Fallbeispielen verschiedene wirtschaftliche Branchen der 
Stadt und damit einen möglichst großen Teil der städtischen Handwerkerschaft 
abzudecken. Aufgrund der besonders guten Quellenüberlieferung in den Beklei-
dungshandwerken, respektive der politischen Zunft der Schneider, die sich durch 
das Vorhandensein der Protokolle auf Handwerks- und Zunftebene vor allen 
anderen auszeichnete, war ein Schwergewicht in diesem Sektor nicht zu umgehen. 
Mit den sechs ausgewählten Beispielen werden diejenigen Branchen abgedeckt, in 
denen rund 70 Prozent aller St. Galler Handwerker arbeiteten: Textil (Färberhand-
werk), Leder (Schuhmacherhandwerk), Nahrung und Tiere (Metzgerhandwerk) 
und Bekleidung (Strumpfstricker- und Schneiderhandwerk).3 Weiter wurde bei 
der Auswahl darauf geachtet, dass aufgrund der Quellenüberlieferung nicht nur die 
Wirtschaftsweise des einzelnen Handwerkers isoliert untersucht, sondern in min-
destens der Hälfte der Beispiele die Familienwirtschaft ebenfalls nachgezeichnet 

3 Für die Analyse der Gewerbestruktur des Produktionsorts St. Gallen siehe Kapitel Klum-
penrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft.
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werden kann. So stehen bei der Hälfte aller Fallbeispiele die Frauen oder Töchter 
im Zentrum (Familie Müller-Merz, Familie Kaps-Nüesch, Familie Hildbrand-
Studer). Der Indikator Produktionsbedingungen soll anhand der ausgewählten 
Akteure aufzeigen, ob und wie sich die Wirtschaftsweise je nach Produktionsver-
hältnissen in spezifischen Handwerken unterschied oder nicht: Untersucht werden 
der Handwerksverlag (Strumpfstricker Joachim Stäheli), der Großbetrieb (Färber-
meister Eusebius Steinmann), der Familienbetrieb (Schneiderfamilie Müller-Merz 
und Schuhmacherfamilie Kaps-Nüesch), Lohnarbeit (Familie Hildbrand-Studer) 
und Ämter (Metzger Jacob Rietmann, Schneiderfamilie Hildbrand-Studer). 

Zuletzt war auch die Zugehörigkeit zu einer der drei sozioökonomischen Gruppen 
innerhalb des »Handwerkerstands« ein Kriterium für die Auswahl der zu untersu-
chenden Handwerker und ihrer Familien. Im Untersuchungszeitraum gehörten die 
Handwerker gemäß den Aufwands-, Kleider- und Polizeiordnungen größtenteils 
zum dritten »Stand«.4 Generell wurde unterschieden zwischen dem ersten und 
vornehmsten »Stand«, dem die reichen Rentiers, Herren und Junker angehörten. 
Im zweiten »Stand« wurden die Kaufleute zusammengefasst.5 Es folgte der mittlere 
»Stand«, der teilweise auch der untere »Stand« genannt wurde. Hier fanden sich 
alle Handwerker eingeteilt – sowohl die reichen als auch jene »gemeinen« Hand-
werksleute, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen verdienen mussten. Dem 
vierten »Stand« waren je nach Vermögen die Falliten zugeordnet sowie angestellte 
Nichtbürger und Bürger ledigen Stands wie Diener, Dienstmägde und Hand-
werksgesellen sowie – wenn es um Kleidervorschriften ging – teilweise auch die 
»gemeinen« Handwerksleute.6 Festzuhalten ist also, dass die Handwerkerfamilien 

4 In den Kleidermandaten des Stadtsatzungsbuches aus dem Jahr 1673 wird meist zwischen 
vier Ständen unterschieden, wobei Dienstmägde und jene, die sich »ihrer handtarbeit 
nehren müssen«, zum untersten »Stand« zählten, der auch »gemeiner Stand« genannt 
wurde. Diese »gemeinen leüth, die sich mit ihrer täglichen handtarbeit ernehren müssen«, 
waren bezüglich des Kleideraufwands den Dienstmägden gleichgestellt. Vgl. SSRQ SG/
II/1 /2, »von der kleyderhoffart ingemein«, S. 135-137; »wie die weibspersohnen ihre 
kleyder und anders tragen sollen«, S. 138 f. Gleichzeitig werden die Handwerker auch dem 
mittleren »Stand« zugewiesen – mit derselben Definition jenes »handtwercksmann[s], der 
sich alleine seiner handarbeit nehren muß«. Vgl. SSRQ SG/II/1 /2, »von mitlern standts 
der handtwerckhsleüten kleidung«, S. 139 f. Weitere Hinweise zu den St. Galler Ständen 
existieren in der Ordnung der Pelzhüte aus dem Jahr 1673, publiziert in Baumann, Obrig-
keit, S. 155 und im großen Mandat von 1611; siehe dazu Ziegler, Das Grosse Mandat. Die 
Begriffe Stand und Handwerkerstand werden in der vorliegenden Arbeit als Quellenbe-
griffe verwendet, mit deren Hilfe die Bürgerschaft in unterschiedliche sozioökonomische 
Gruppen eingeteilt wurden, und nicht als Rekurs auf eine feudale Ständeordnung.

5 Diese beiden Stände wurden teilweise gleich bezeichnet (»hoher Stand«), obwohl zwi-
schen ihnen vor allem aufgrund der geburtsständischen und wirtschaftlichen Tätigkeit, 
weniger auf der Grundlage des Vermögens unterschieden wurde.

6 In den Satzungen zu den Kleidervorschriften des »mitlern standts der handtwerckhsleüten« 
aus dem Jahr 1673 wird jenen »burger[n], die gleichwohl auch handtwerckh treiben, oder 
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alle demselben »Stand« (dem mittleren oder unteren) angehörten, sie anhand ihrer 
Kleidung aber nicht immer vom vierten »Stand« unterschieden werden konnten.7 

Innerhalb des handwerklichen »Stands« existierten aber unterschiedliche so-
zioökonomische Gruppen von Handwerkern.8 Semantisch trennten die zeit-
genössischen Protokollführer und Schreiber des 17. und 18.  Jahrhunderts in 
St. Gallen die Handwerker in drei unterschiedliche Gruppen. Es gab jene Hand-
werker, die mit »Herr« betitelt, jene, die vor ihrem Namen mit »Meister« aus-
gezeichnet, und solche, vor deren Name gar keine weitere Spezifizierung notiert 
wurde. Mit diesen Betitelungen, beziehungsweise ihrer Abwesenheit, wurde auf 
die verschiedenen sozioökonomischen Positionen und die damit einhergehende 
unterschiedliche Teilhabe an sozialem Kapital innerhalb der Handwerkerschaft 

handtwercksgnoß und aber darneben auch vermöglich und wohlhabend seind«, etwas auf-
wendigere Kleidung zugestanden. »Ein handtwercksmann, der sich allein seiner handarbeit 
nehren muß, auch dessen weib und kinder« hingegen hatten sich mit schmuckloser Kleidung 
zu begnügen. Das Tragen einer ganzen Reihe von Stoffen war ihnen zudem verboten. Ihre 
Kleidung war gegenüber dem nächstunteren, dem vierten »Stand«, nicht abgegrenzt. Den 
Bediensteten, die vorwiegend zum vierten »Stand« zählten, war das Tragen jener Kleidung 
und Stoffe, die auch den »gemeinen handtwercksleüten« verboten war, ebenfalls nicht ge-
stattet. SSRQ SG/II/1 /2, »Von mitlern standts der handtwerckhsleüten kleidung«, S. 139 f. 
Ausgenommen von den st. gallischen Kleiderordnungen waren die fremden, in der Stadt meist 
nur temporär arbeitenden Handwerksgesellen, »alß welche bald hie, bald an anderen orthen 
seind«. Vgl. SSRQ SG/II/1 /2, »Von kleidung der diensten, herrendienern, handtwercksgesel-
len und dienstmägden«, S. 140 f. Die Aufwandsgesetze und obrigkeitlichen Konsumbeschrän-
kungen wurzelten laut Julia Schmidt-Funke nicht zuletzt in einem stärkeren gesellschaftlichen 
Ordnungsbedürfnis, das durch Veränderungen wie Kriege, Seuchen, Teuerungen und andere 
Dynamiken wie sozialer Aufstieg oder Einwanderungen ausgelöst wurde. Schmidt-Funke, 
Stadt als Konsumgemeinschaft, S. 342 f. Da durch Kleidung immer auch Status ausgedrückt 
wurde, hatte die Kleidung in der vormodernen städtischen Gesellschaft eine große Bedeutung. 
Zudem war Kleidung gemäß Dennis A. Frey nicht nur der effektivste – weil sie allen gleich 
ins Auge fiel –, sondern war im Vergleich mit anderen Repräsentationsmöglichkeiten wie 
Immobilienbesitz oder Innenausstattung von Häusern auch der günstigste Weg zur Zur-
schaustellung von Status. Frey, Wealth, Consumerism, and Culture, S. 765 f.

7 Auch in anderen Städten zählten die Handwerker zum dritten oder vierten von vier 
Ständen, so etwa in Bremen 1656, wo die Zunftbürger zum dritten, die Arbeiter aber zum 
vierten »Stand« gehörten, oder in Leipzig um 1700, wo die Handwerksleute zum vierten 
und untersten »Stand« zählten. In Frankfurt existierten 1731 fünf Stände, wobei die 
Handwerker dem vierten »Stand« zugeordnet waren. Vgl. Zorn, Sozialgeschichte, S. 580 
und 592.

8 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war das noch anders gewesen, als im sogenannten »Gro-
ßen Mandat« von 1611 in der Tendenz zwischen vier Ständen unterschieden wurde, wobei 
die »Handwerker mit Vermögen« alleine den mittleren oder dritten »Stand« ausmachten, 
während die »gewöhnlichen Handwerker« zusammen mit Bürgerknechten, Wächtern, 
Stockleuten, Dienstmägden, Knechten und Handwerksgesellen zum untersten, vierten 
»Stand« gezählt wurden. Eine solche Aufteilung findet ab der zweiten Jahrhunderthälfte 
in keiner Polizeiordnung mehr Erwähnung. 
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verwiesen. Zu den als »Herren« bezeichneten Handwerkern zählten all jene, 
die ein Ehrenamt oder eine Tätigkeit ausübten, die näher beim Handel als beim 
Handwerk lag.9 Das Vermögen war dabei keine zwingende Voraussetzung, um 
den Herrentitel zu erhalten. Zu den Ämtern, die einen Herrentitel zur Folge hat-
ten, gehörten im Wesentlichen jene Ämter innerhalb der politischen Zünfte, mit 
denen man auch Einsitz im Großen oder Kleinen Rat nahm – also die Elfer und 
Zunftmeister.10 Zu jenen Handwerkern, die durch ihre Nähe zum Handel zu den 
»Herren« im Handwerk aufstiegen, zählten im Wesentlichen die Handwerks-
verleger, das heißt jene Handwerksmeister, die nicht mehr selbst in der Werk-
statt produzierten, sondern Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter gegen einen 
Arbeitslohn beschäftigten und ihnen das benötigte Rohmaterial zur Verfügung 
stellten. Solche Handwerksverleger gab es insbesondere in der Leinenweberei, 
aber auch bei den Strumpfstrickern, den Hutmachern oder im Seidengewerbe.11 
Bei jenen Handwerkern, die mit dem Meistertitel in den Quellen erscheinen, 
handelt es sich um zünftige Handwerker, die ein Meisterrecht besaßen und 
vermutlich selbstständig ihr Handwerk betrieben.12 Zu dieser mittleren Gruppe 
der »Meister« innerhalb des »Handwerkerstands« gehörten sowohl reiche als 
auch ärmere Handwerker. Durch ihr zünftiges Meisterrecht, ihre Selbstständig-
keit und Zugehörigkeit zur Zunftwirtschaft besaßen sie allerdings ein höheres 
Sozialkapital als jene Handwerker, denen kein Titel zugestanden wurde.13 Bei 
diesen Handwerkern ohne Titel handelte es sich vermutlich um außerhalb der 
Zunftwirtschaft arbeitende Produzenten oder um jene Handwerker, die als 
Lohnarbeiter bei einem anderen Meister beschäftigt waren.14 Ihr Status war auf-
grund ihrer außerzünftigen Arbeit oder ihrer abhängigen Lohnarbeit gemindert, 

9 Dieser Befund resultiert aus den mikrohistorischen Untersuchungen der Fallbeispiele. Vgl. 
insbesondere die Kapitel »Berufswechsel und Aufstieg: Die Familie Stäheli-Major und ihr 
Strumpfverlag« und »Arm und politisch aktiv: Die Metzgerfamilie Rietmann-Schlumpf«.

10 Die Vorstände der politischen Zünfte in St.  Gallen setzten sich aus den sogenannten 
Elfern und den Zunftmeistern zusammen. Die elf Elfer jeder Zunft nahmen Einsitz im 
Großen Rat, während die jeweils zwei Zunftmeister durch ihr Amt in den Kleinen Rat 
gelangten. Vgl. auch das Kapitel »Großratsstelle als Investition ins soziale Kapital«.

11 Gerade jüngere Handwerke, die zu Beginn oder dauerhaft außerzünftig betrieben werden 
konnten, boten Möglichkeiten für einen Aufstieg via Handwerksverlag oder durch die 
Nähe zum Kleinhandel. Vgl. das Kapitel »Aufstieg im ›Handwerkerstand‹ durch den 
Handwerksverlag«.

12 Vgl. das Fallbeispiel Frauen an der Macht: Die Schneiderwerkstatt der Familie Müller-Merz.
13 Vgl. das Kapitel »Die vornehmen und die armen Meister innerhalb der gewerblichen 

Schneiderzunft«.
14 Die obrigkeitlichen Aktenführer unterschieden konsequenter zwischen »Herren« und 

»Meister« als zwischen jenen Handwerkern mit Meistertitel und jenen ohne zusätzliche 
Anrede. Nichtsdestotrotz verweisen der Meistertitel respektive seine Abwesenheit auf 
die sozioökonomische Stellung sowie vermutlich auch auf eine vorhandene oder nicht 
existente Mitgliedschaft in einer gewerblichen Zunft. Vgl. für einen Schneider ohne 
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ihr soziales Kapital innerhalb des »Handwerkerstands« am geringsten.15 Zwei der 
im vorliegenden Kapitel untersuchten Handwerker sind in der oberen Gruppe 
der »Herren« im Handwerk zu verorten, wobei einer durch seine Arbeitsweise 
als Verleger (Strumpfstricker Joachim Stäheli), der andere via ein Ehrenamt 
(Metzger Jacob Rietmann) dahin gelangten. In anderen Fallbeispielen stiegen die 
Söhne zu Herren im Handwerk auf (Familie Hildbrand-Studer). Andere besaßen 
das Meisterrecht und waren damit Mitglied einer politischen Zunft (Schneider-
meister Heinrich Müller, Färberfamilie Steinmann-Tanner, Schuhmacherfamilie 
Kaps-Nüesch). Weiteren untersuchten Handwerkern wurden weder der Meis-
ter- noch der Herrentitel zugesprochen. Sie arbeiteten langfristig oder temporär 
als außerzünftige Handwerker. Solche Fallbeispiele gibt es in den Familien 
Rietmann-Schlumpf, Müller-Merz und Hildbrand-Studer. Durch den Vergleich 
der verschiedenen Akteure und Familien zeigt sich am Schluss, wie wichtig die 
Arbeit mit solchen Indikatoren und dem kollektivbiographischen Ansatz ist, 
um der facettenreichen handwerklichen Wirtschaft im Untersuchungszeitraum 
gerecht zu werden. Alle sechs Fallbeispiele zeigen, wie unterschiedlich die 
Handwerke der Stadt St.  Gallen organisiert waren. Der wirtschaftliche Alltag 
der Handwerker unterschied sich dabei nicht primär durch ihr Handwerk. So 
zeigt die folgende mikrohistorische Untersuchung, dass jedes Handwerk für 
sich selbst untersucht werden muss, um zu verstehen, welche Möglichkeiten an 
Arbeits- und Produktionsbedingungen nicht nur zwischen, sondern gerade auch 
innerhalb eines einzelnen Handwerks existierten. Nicht bei allen Fallbeispielen 
konnten sämtliche Aspekte des Wirtschaftens aufgrund der Quellenlage gleich 
gut untersucht werden. Deshalb stehen bei jedem Fallbeispiel unterschiedliche 
Aspekte im Zentrum.

Meistertitel das Fallbeispiel von Hans Joachim Hildbrand, insbesondere das Kapitel 
»Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhandel.

15 Die Unterscheidung zwischen drei unterschiedlichen sozioökonomischen Positionen 
innerhalb des »Handwerkerstands« zeigt, dass soziale Mobilität vor allem innerhalb der 
eigenen Gruppe stattfand. Giovanni Levi betont, dass die Vorstellung einer immobilen 
vormodernen »Ständegesellschaft« mit geringer sozialer Mobilität nicht der Wirklichkeit 
entspricht, weil gerade die häufige soziale Mobilität innerhalb der einzelnen »Stände« 
meist keine Beachtung findet; Levi, Carrières d’artisans, S. 1352.
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1 berufswechsel und aufstieg: die Familie Stäheli-Major 
und ihr Strumpfverlag

1.1 heirat, Steuervermögen und berufsvererbung

Georg Stäheli ist in seinen erfassten Merkmalen wie Vermögen, Berufsvererbung 
und familiäre Herkunft ein typischer Vertreter der untersuchten Handwerker-
schaft. Er war ein zünftig gelernter Schuhmachermeister, wurde später aber 
Strumpfstricker. Sein Vater war Steinmetz und hatte als städtischer Werkmeister 
gearbeitet. Drei seiner Brüder übernahmen das Handwerk ihres Vaters und wur-
den Steinmetze. Ein vierter Bruder erhielt eine geistliche Ausbildung und wurde 
Prediger.16 Die Tatsache, dass Georgs Vater für keinen seiner Söhne städtische 
Unterstützung für die Bezahlung des Lehrgelds beantragen musste,17 weist auf 
eine eher bessere ökonomische Position innerhalb des handwerklichen Milieus 
hin. Auch die Tatsache, dass Georg Stäheli relativ jung, das heißt im Alter von 
19 Jahren, heiratete, ist ein weiteres Indiz für diese Vermutung. Als 19-jähriger 
Bräutigam zählte er zu jenem Viertel der St. Galler Handwerker, die jünger als der 
Durchschnitt, und zwar zwischen 17 und 23 Jahren, heirateten.18 Georg  Stäheli 
konnte es sich leisten, bald nach seiner Lehr- und Wanderzeit als Schuhmacher 
einen eigenen Haushalt zu gründen. Er musste nicht noch einige Jahre – wie der 
Durchschnitt aller Handwerker in St.  Gallen  – als Geselle bei einem Meister 
arbeiten, um genügend Kapital für die Gründung eines eigenen Haushalts zu 
sparen. Hinsichtlich des Vermögens, das Georg Stäheli zwischen 1680 und 
1700 versteuerte, zählte er zum Durchschnitt. Er besaß Vermögenswerte wie 
die Hälfte aller Handwerker der Stadt in dieser Zeit. 1680 lag er mit 300 Gul-
den Steuervermögen sogar exakt auf dem Median – das heißt, 50 Prozent aller 
Handwerker versteuerten weniger, 50 Prozent mehr als Georg Stäheli. In den 
folgenden zwei Jahrzehnten wuchs sein Vermögen, während die durchschnitt-
lichen Vermögenswerte der Handwerker insgesamt abnahmen. Der Median sank 
von 300 auf 200 Gulden, Stähelis Vermögen stieg von 300 auf 600 Gulden und 

16 Vgl. für den Vater Georg Stäheli StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 10. Für die Brüder 
Hans Albrecht, ID 2437; ebd., Familie Stäheli, Nr. 16; für Heinrich ID 2444; ebd., 
Familie Stäheli, Nr. 18; für Hans Jacob ID 2446; ebd., Familie Stäheli, Nr. 15 sowie Stadt-
ASG, AA, Bd. 296ds, S. 33 und Joachim ID 2450, StadtASG, AA, BR, Familie Stäheli, 
Nr. 20. Auch die Prediger zählten zum »Stand« der Handwerker. Oftmals war aber eine 
geistliche Laufbahn ein Sprungbrett für weitere Generationen, um in den nächsthöheren 
»Stand«  – denjenigen der Kaufleute  – aufzusteigen; Braun, Das ausgehende Ancien 
Régime, S. 173.

17 Vgl. die Einträge von Georg Stäheli, Steinmetz und Werkmeister, in StadtASG, AA, Bd. 988.
18 Vgl. zum durchschnittlichen und ansteigenden Heiratsalter der St. Galler Handwerker 

das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St.  Gallerinnen und St.  Galler in Abhängigkeit von 
Arbeitgeber und Rohmaterial«.
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sank bis 1700 wieder auf 300 Gulden. So zählte er 1690 und 1700 zur reicheren 
Hälfte der Handwerker.19 Auch punkto Berufsvererbung an die Söhne ist Fami-
lie Stäheli vergleichbar mit dem Großteil der Handwerkerschaft St. Gallens. Von 
den zwei erwachsenen Söhnen trat der ältere, Johannes, in Georgs Fußstapfen. 
Er wurde ebenfalls Strumpfstricker, arbeitete als Geselle während einer gewissen 
Zeit bei seinem Vater und dann bei seiner verwitweten Mutter, bevor er das El-
ternhaus und auch die elterliche Werkstatt übernahm.20 Das ist charakteristisch: 
In zwei Dritteln der Fälle übernahm der älteste Sohn das Handwerk des Vaters.21 
Doch auch beim jüngeren Sohn Georg, der Nestler wurde, finden sich Parallelen 
zur beruflichen Situation des Vaters.22 Auch Georg junior konnte zweifelsohne 
vom Handwerk und vor allem den Erfahrungen des Vaters profitieren: Genau 
wie sein Vater stieg Georg als Nestler in ein eher junges Handwerk ein, das in 
St.  Gallen noch nicht zünftig organisiert war. Nestler stellten verschiedenste 
Arten von Riemen und Schnüren aus Leder her, die an den Enden mit dünnem 
Blech versehen waren. Diese Nesteln genannten Schnüre dienten vorwiegend 
dem Zuschnüren verschiedener Kleidungsstücke.23 Auch die Töchter lernten das 
Handwerk der Eltern. Anna strickte mit ihrer Stiefmutter zusammen Strümpfe. 
Sie heiratete als erste – in einer Phase, in der sich das elterliche Strumpfgeschäft 
noch im Aufbau befand –, und zwar einen eher ärmeren Schuhmacher.24 Auch 
Margaretha, die mittlere Tochter, strickte Strümpfe, bevor sie unverheiratet im 
Alter von 29 Jahren verstarb.25 Die jüngste Tochter Sabina blieb bis ins hohe 
Alter unverheiratet und bildete als Strumpfstrickermeisterin Lehrtöchter im 
Handwerk aus. Auch sie arbeitete also im Familienbetrieb mit. Zu einem unkla-
ren Zeitpunkt zog sie allerdings aus der Stadt weg und heiratete im hohen Alter 

19 Vgl. Abb. 3. Zu Georg Stäheli ID 2427 vgl. StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 17; ebd., 
AA, Bd. 296ds, S. 20; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 26; ebd., AA, Bd. 296el, S. 30; ebd., AA, 
Bd. 296er, S. 96. Zur generellen Vermögensentwicklung der Handwerkerschaft vgl. das 
Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden Handwerks«.

20 Vgl. zu Johannes Stäheli ID 2452, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 40; ebd., AA, 
Bd. 296er, S. 30; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 30; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 26 sowie die in diesem 
Kapitel folgenden Quellenhinweise.

21 Siehe das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks.
22 Vgl. zu Georg Stäheli junior ID 2428, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 33; ebd., AA, 

Bd. 296el, S. 30; ebd., AA, Bd. 296er, S. 23; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 23; ebd., AA, Bd. 296fh, 
S. 19 sowie die in diesem Kapitel folgenden Quellenhinweise.

23 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Senkler und Nestel.
24 Vgl. zu Anna Stäheli StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 17 und die Einträge bei ihrem 

Mann Jacob Vonwiler, ID 2767; ebd., BR, Familie Vonwiler, Nr. 73; ebd., AA, Bd. 296eb, 
S. 68 sowie die in diesem Kapitel folgenden Quellenhinweise.

25 StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 17 sowie die in diesem Kapitel folgenden Quellenhin-
weise.
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einen Mann aus dem benachbarten Altstätten.26 Die Söhne Johannes und Georg 
konnten die soziale Position des Vaters halten. Auch ihnen gelang es, innerhalb 
des »Handwerkerstands« vom »Meister« zum »Herrn« aufzusteigen. Anhand 
ihres Fallbeispiels soll die Wirtschaftsweise der Handwerker untersucht werden, 
die zur höhergestellten Gruppe der »Herren« im Handwerk zählten. 

1.2 berufswechsel: das amt des Zuchtmeisters 
als Sprungbrett zum Strumpfverlag

Georg Stäheli, ein gelernter Schuhmachermeister, war gerade 40 Jahre alt ge-
worden, als er sein Leben neu ordnen musste. Am 11. Juli 1676 wurde er vom 
Kleinen Rat als städtischer Zuchtmeister entlassen. Er musste mitsamt seiner 
zweiten Frau und den sechs gemeinsamen Kindern sowie seiner Tochter aus ers-
ter Ehe bis Ende Juli aus der Wohnung ausziehen, die sie bislang im städtischen 
Zucht- und Waisenhaus St. Leonhard nutzen konnten.27 Nach seiner Entlassung 
als Zuchtmeister blieb der gelernte Schuster nicht bei seinen Leisten, sondern 
nutzte seine im Zuchthaus erworbenen Fähigkeiten und Kontakte und wurde 
Strumpfstricker. Neben Männer- und Frauenstrümpfen strickten die Strumpf- 
oder Hosenstricker auch Handschuhe, Kappen, Hosen und Westen – meist aus 
Wolle, aber auch aus Seide, Leinen und Baumwolle.28 Georg Stäheli war bis zu 
seiner Entlassung mittendrin in diesen Strumpfstrickgeschäften des Zucht- und 
Waisenhauses, in dem die dort untergebrachten Kinder Strümpfe produzierten. 
Als Zuchtmeister war er mit der Verwaltung des ganzen Hauses betraut. Er 
organisierte den Verlag und führte Buch über die einzelnen Einkäufe, Ausgaben 
und Verkäufe. Mit den Wollverkäufern und den Strumpfhändlern stand er in 
Kontakt. Er musste über alles, was im Zuchthaus gearbeitet wurde, »ein richtige 
buchhalterey halten, darinen von jedem handwerkch sein absonderliche rech-
nung gehalten werden, dz man in kurzem begriff und klaar sehen könne, was 
verarbeitet, wievil sich der taxierte arbeitslohn belauffe und was die gmachte 
arbeit am kosten belauffen«.29 Zu diesem Zweck war ihm 1673 eine »gelegenheit 

26 Laut Bürgerregistern fand die Hochzeit im Jahr 1744 statt. Sabina war zu diesem Zeit-
punkt bereits 73 Jahre alt. Sie lebte aber zuvor schon nicht mehr in der Stadt. Nur so ist 
erklärbar, weshalb sie im Jahr 1738 bei ihrem Bruder Georg in St. Gallen zu Besuch war; 
vgl. StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 17 und StadtASG, AA, RP 26. und 28. 8. 1738.

27 StadtASG, AA, RP 11. 7. 1676. Auf Georg Stähelis Bitte wurde ihm und seiner Familie 
die Frist zum Auszug auf insgesamt sechs Wochen verlängert; vgl. StadtASG, AA, RP 
13. 7. 1676.

28 Die Strumpfstricker wurden an anderen Orten auch Hosenstricker, Hosen- und Kap-
penmacher oder Barettstricker genannt; vgl. Reith, Strumpfstricker.

29 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 557, Abschnitt C, Ordnung des Zuchtmeisters. Interessanter-
weise war Georg Stäheli laut einem Zeitgenossen der erste Beamte in St. Gallen, der in 
einem städtischen Amt die doppelte Buchhaltung eingeführt hatte. Der Hinweis ist in 
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zur schreiberei« eingerichtet worden.30 Als städtischer Zuchtmeister hatte Georg 
Stäheli 13 Jahre lang seine Besoldung von der Stadt erhalten. Pro Jahr hatte er 
Anspruch auf 200 Gulden Bargeld, eine kostenlose Amtswohnung sowie einen 
Garten oder kleinen Acker zur eigenen Nutzung.31 200  Gulden Beamtenlohn 
waren eher viel. Das deutet auf ein Vollzeitamt hin. Georg Stäheli verdiente als 
Zuchtmeister gleich viel wie die beiden Ratssubstitute, die in der städtischen 
Kanzlei als Gehilfen der Ratsschreiber arbeiteten.32 

In St.  Gallen bestand das Zucht- und Waisenhaus St.  Leonhard seit 1661.33 
Es war eine zweigeteilte Institution: Zum einen bestand sie aus dem Zucht-
haus, in dem Erwachsene entweder aufgrund von Delikten, Armut oder eines 
»lieder lichen«, »arbeitsscheuen« Lebenswandels versorgt wurden. Zum anderen 
wurden verwahrloste und verwaiste Kinder im Waisenhaus untergebracht  – 
teilweise als Erziehungsmaßnahme und auch auf Wunsch der Eltern selbst. 
Neben den Kindern, die im Zuchthaus wohnten, kamen einige Kinder aus dem 
Heiliggeistspital tagsüber zur Arbeit nach St. Leonhard.34 Die Strumpfstrickerei 
wurde im Waisenhaus von Beginn an betrieben. 1663 wurde ein Zürcher Ho-

einem Schmähbrief gegen die Obrigkeit von Christoph Schirmer enthalten, der seinen 
Vater Heinrich Schirmer gegen Vorwürfe der Hinterziehung öffentlicher Gelder aus 
städtischen Ämtern verteidigte. Heinrich Schirmer war Korn- und Prestenverwalter ge-
wesen. Als Prestenverwalter war er auch verantwortlich für das Zucht- und Waisenhaus 
St. Leonhard in jener Zeit gewesen, in der Georg Stäheli Zuchtmeister war. Christoph 
Schirmer begründet die falschen Abrechnungen seines Vaters im Prestenamt mit der 
bislang unbekannten Praxis der doppelten Buchhaltung, die Georg Stäheli als erster 
eingeführt hatte; vgl. StadtASG, AA, Missiven, 11. 3. 1688. Tatsächlich zeichnen sich die 
überlieferten Rechnungen des Zucht- und Waisenhauses aus der Amtszeit Stähelis durch 
eine ungewöhnlich detaillierte Rechnungsführung aus. 

30 StadtASG, AA, Bd. 823, 1. 5. 1669, S. 148.
31 StadtASG, ÄA, XI, 20, S. 10.
32 StatdASG, ÄA, IX, 133, S. 10. Die Familie Stäheli wohnte im Zuchthaus. Dies wird nicht 

nur deutlich bei der Kündigung, sondern auch im Jahr 1665, als Georg Stäheli vom Rat 
gefragt wurde, weshalb er ohne Wissen des Rats den obersten Stock im Zuchthaus in Be-
schlag genommen habe und die Schlüssel dazu beim Schaffner hatte abholen lassen; vgl. 
StadtASG, AA, RP 23. 5. 1665. Dass zur Wohnung ein Garten gehörte, wird wahrschein-
lich, weil dessen ausgiebige Bewirtschaftung der Familie untersagt wurde; vgl. StadtASG, 
AA, Bd. 824, 28. 6. 1672, S. 251 f. Ein kleiner Acker am »Klösterli«, der ringsherum von 
einer Mauer umgeben war und vom Verwalter des Zuchthauses bewirtschaftet werden 
konnte, wird im Inventar der städtischen Häuser erwähnt. Zum Zuchthaus gehörte 
zudem ein Garten mit 17 Beeten. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 560, fol. 160v und 161v. 

33 Die Gründung wurde 1658 beschlossen. Eingerichtet wurde sie allerdings erst drei Jahre 
später mit Spenden aus der Bürgerschaft; Denzler, Jugendfürsorge, S. 404.

34 Das städtische Heiliggeist-Spital beherbergte Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts durchschnittlich etwa 80 bis 100 Kinder. Es handelte sich um Voll- oder 
Halbwaisen, von einem Elternteil verlassene Kinder oder um Kinder armer Eltern, die 
nicht mehr selbst für sie sorgen konnten; Denzler, Jugendfürsorge, S. 404 f. 
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senstricker35 im Zucht- und Waisenhaus angestellt. Er sollte dort dem »volk« 
sein Handwerk beibringen, mit allem was dazugehörte.36 Offensichtlich gab es 
in der Stadt St. Gallen 1663 noch keinen bürgerlichen Strumpfstrickermeister, 
der die Ausbildung im Zuchthaus hätte übernehmen können. Die im Zucht- und 
Waisenhaus St.  Leonhard eingerichtete »fabricen«37 der Strümpfe war keine 
Besonderheit St. Gallens. Die an vielen Orten seit dem frühen 17. Jahrhundert 
gegründeten Arbeits- und Zuchtanstalten waren von der Idee geleitet, durch 
Erziehung und Umerziehung die Insassen zu wirtschaftlich nützlichen Gesell-
schaftsmitgliedern zu formen.38 

Die Arbeitsschritte in der Strumpfproduktion bestanden grob im 1) Kämmen, 
Verspinnen, Verzwirnen und Waschen der Wolle, 2)  Stricken der Strümpfe, 
3)  Walken der Strümpfe, 4)  Färben der Strümpfe, 5)  Formen und Trocknen 
der Strümpfe auf dem Formbrett, 6) Scheren der Wollprodukte und 7) Pressen 
der Strümpfe in der Presse (je nach Strumpfart).39 Der Strumpfstrickermeister 
selbst beschäftigte sich vor allem mit der Appretur, also mit der Veredelung 
der Strumpfwaren (Schritte 4 bis 7). Hierzu konnten die Strümpfe je nach 
Bedarf und Nachfrage gefärbt und mussten danach in der Walke gewaschen 
und verdichtet werden.40 Die Kinder wurden neben dem Strumpfstricken mit 
dem Streichen und Kämmen sowie dem Spinnen von Wolle betraut – was eine 
eher schwere Arbeit war und bald nur noch den stärkeren Kindern zugemutet 
werden sollte.41 Zum Zucht- und Waisenhaus gehörte auch ein Farbhaus, wo die 
Strümpfe und Wolltuche von den Insassen gefärbt wurden.42 Nur die Walkung 
der Wollstrümpfe und Wolltuche – also das Waschen und Stampfen – konnte 
nicht im Zucht- und Waisenhaus selbst erledigt werden. In einigen Fällen über-
nahmen diese Arbeit die St. Galler Bleichermeister, die entweder eigene Walken 
besaßen oder die städtische Walke benutzten. Daneben wurde auch ein Teil 
der Strümpfe und Wolltuche durch die Insassen selbst in der städtischen Walke 
bearbeitet.43 Insgesamt war der »Strumpffabrik« im Waisen- und Zuchthaus 
während der Zeit Georg Stähelis wenig Erfolg beschieden. Bereits 1672 kam die 

35 Synonym für Strumpfstricker.
36 StadtASG, AA, Bd. 823, 25. 3. 1663, S. 31 f.
37 Ebd., 18. 6. 1673, S. 276.
38 Wolfensberger, Anstaltswesen. In Freiburg im Breisgau begann in den 1640er-Jahren ein 

Jesuitenpater Kriegswaisen im Strumpfstrickerhandwerk auszubilden. Die Obrigkeit der 
Stadt Freiburg nahm diese Idee bald auf und ließ arme Kinder mit Hilfe von eigens hierzu 
angestellten Strumpfstrickermeistern das Handwerk lernen; vgl. Villiger Steinauer, Mus-
terbuch, S. 76. Auch im Basler Waisenhaus wurde Kindern das »Lismen« beigebracht; 
vgl. StadtASG, AA, Missiven, 1676-09-20.

39 Reith, Strumpfstricker, S. 228.
40 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Strumpfstricker.
41 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 557.
42 StadtASG, AA, Bd. 824, 28. 6. 1672, S. 251 f.
43 StadtASG, AA, RP 18. 10. 1670.
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Leitung des Amtes zum Schluss, dass der Strumpfverlag nicht rentabel war. Die 
von den Kindern produzierte Ware war qualitativ zu schlecht für den Verkauf. 
Es scheint auch beim Absatz gehapert zu haben. Die Strumpfvorräte des Wai-
senhauses wuchsen. Man blieb auf den roten, grauen, weißen, schwarzen und 
sowohl auf den Sommer- als auch auf den Winterstrümpfen sitzen. Während 
sich die Lager füllten, kam der Einkauf der Wolle das Amt teuer zu stehen. 
Sie musste importiert und bei Kaufleuten bezogen werden. Deshalb entschied 
die Amtsleitung 1672, den Strumpfverlag einzustellen. Die noch vorhandenen 
Materialien wie Wolle, Farbzeug und Öl sollten noch aufgebraucht, respektive 
verarbeitet, werden. Georg Stäheli und seine Frau Barbara Major sollten die 
noch vorhandenen Strumpfvorräte schnellstmöglich verkaufen. Das Waisen- 
und Zuchthaus sollte nicht mehr selbst für den Einkauf und den Verkauf – also 
für den Verlag  – zuständig sein.44 Als Privatmann, der fortan die Kinder des 
Waisenhauses mit Wolle versorgen sollte, wurde Daniel Zollikofer gefunden. Er 
war im Wollgeschäft tätig und importierte Wolle unter anderem aus Spanien. Die 
»kräftigeren« Kinder sollten für ihn gegen einen Arbeitslohn die Wolle verspin-
nen, die »schwächeren« Kinder Strümpfe stricken.45 Doch auch für Zollikofer 
lohnte sich die Strumpfproduktion nicht. 1677 beendete das Zucht- und Waisen-
haus die Strumpfproduktion ganz. Es wurden laut Zollikofer schlicht zu wenige 
Strümpfe produziert, als dass sich der Aufwand lohnte. Mit der Arbeitskraft aller 
Spitalkinder zusammen wurden nicht mehr als sieben Paar Strümpfe pro Monat 
fertiggestellt.46 Eine einzelne Strumpfstrickerin benötigte acht Tage für einen 
Strumpf – konnte also drei bis vier Paar Strümpfe pro Monat herstellen. Man 
stellte deshalb im Waisenhaus auf das Seidenweben um.47

Georg Stäheli war als Zuchtmeister auch privat in das Strumpfgeschäft 
eingestiegen und das, obwohl es den Beamten des Waisenhauses verboten war, 
von den Kindern für sich selbst Strümpfe produzieren zu lassen.48 Als 1672 
die Strumpfvorräte des Waisenhauses verkleinert werden sollten, bot Stäheli 
dem Amt an, Strümpfe abzukaufen.49 Kurz nach seiner Entlassung erhielt er 
einen städtischen Kredit, in dem er als Unterpfand Strumpfware als Sicherheit 
angab.50 Seine Strumpfvorräte belegen, dass er bereits als Zuchtmeister privat 
mit Strümpfen handelte und dazu aufgekaufte Strumpfvorräte aus dem Waisen-
haus benutzte. Auch seine Frau Barbara und die Tochter Anna strickten, als 
sie noch in St. Leonhard wohnten, regelmäßig an den Feierabenden Strümpfe 

44 StadtASG, AA, Bd. 823, 26.4., 15.5., 28. 6. 1672, S. 241-244 und 251 f.
45 Ebd., 18.6. und 31. 12. 1673, S. 276 und 286 f.
46 Ebd., 27. 1. 1677, S. 392.
47 Denzler, Jugendfürsorge, S. 432 f. Zum Seidenweben vgl. auch das Kapitel »Arbeit gegen 

Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.
48 StadtASG, AA, Bd. 823, 1. 5. 1669, S. 148.
49 Ebd., 15. 5. 1672, S. 244.
50 StadtASG, AA, VP 10. 4. 1677.
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und erhielten dafür vom Waisenhaus Geld. Im Dezember 1671 erhielten sie 
für ihre Strick- und Wollarbeit 8  Gulden, 28  Kreuzer, im November dessel-
ben Jahres waren es 3 Gulden, 12 Kreuzer.51 Die Frau, Barbara Major, erhielt 
zusätzlich regelmäßig ein Trinkgeld für ihre Bemühungen, die Strümpfe des 
Waisenhauses in der Stadt zu verkaufen.52 Zusammen verkaufte das Ehepaar 
auch Produkte des Waisenhauses am St. Galler Jahrmarkt. 1671 konnten Georg 
und Barbara Strickwaren im Wert von 67 Gulden verkaufen.53 Barbara kannte 
sich im Strickgeschäft aus, denn sie war die Tochter eines Strumpfverlegers. 
Georg Stäheli hatte Barbara Major aus Horn am Bodensee nach dem Tod 
seiner ersten Frau Barbara Engeli im Jahr 1668 während seiner Amtszeit als 
Zuchtmeister geheiratet. Seinen zweiten Schwiegervater hatte er ohne Zweifel 
über Strumpfstrickgeschäfte des Zuchthauses kennengelernt. Johannes Major 
war höchstwahrscheinlich als Strumpfhändler und Strumpfverleger tätig, denn 

51 StadtASG, ÄA, XI, 16a, 1671, S. 262 und 267. 
52 StadtASG, AA, Bd. 823, 27. 9. 1672, S. 254.
53 StadtASG, ÄA, XI, 16a, 1671, S. 256.

abb. 4: j. h. reich, das Zuchthaus zu St. leonhard, aquarell, 1844, vadSlg, gS q 2 h/12.
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er bezog Spinnlohn vom Waisenhaus und kaufte der Institution Strümpfe ab.54 
Georg Stäheli lernte über das Zuchthaus also nicht nur alle für die Organi-
sation der Strumpfstrickerei relevanten Arbeitsschritte, sondern auch seine 
zweite Frau und seinen Schwiegervater kennen. Er baute Geschäftskontakte zu 
Wollverkäufern, Strickerinnen und Strumpfhändlern auf. Seine Tochter Anna 
sowie seine zweite Frau Barbara Major strickten Strümpfe und sorgten für ein 
zusätzliches Einkommen. Auch die beiden jüngeren Töchter Margaretha und 
Sabina beherrschten später das Stricken. Barbara war zudem versiert im Verkauf 
der Strümpfe und kannte das Geschäft durch ihren Vater. Während ihrer Zeit 
im Zuchthaus konnte die Familie ihr Einkommen obendrein mit Gartenarbeit 
und der Haltung von Schweinen diversifizieren. Denn zur Wohnung im Zucht-
haus gehörte auch das Recht, den dortigen Garten für den Eigengebrauch zu 
nutzen.55 Die Familie ergänzte folglich das städtische Salär aus dem Amt des 
Zuchtmeisters mit eigener Strumpfproduktion und eigenem Strumpfhandel 
sowie durch landwirtschaftliche Arbeiten.

1.3 voraussetzungen für einen Strumpfverlag: 
werkstatt, walke und genügend personal

Georg Stähelis Dispensierung im Jahr 1676 kam nicht überraschend. Bereits 
1672 entging er nur knapp der Entlassung, nachdem er ohne Absprache mit 
der Amtsleitung einen Kontrakt mit dem im Waisenhaus angestellten Strumpf-
stricker Georg Dietrich geschlossen hatte, in dem er dem Strumpfstricker nicht 
nur die Verantwortung für die Produktion, sondern fast alle seine Pflichten als 
Zuchtmeister übertrug.56 Immer wieder wurde er von der Obrigkeit ermahnt 
und gerügt, beispielsweise 1673, weil er die Waisenkinder im Zorn schlug.57 
Auch seine liederliche Aufsicht über die Gefangenen im Zuchthaus wurde immer 
wieder zum Problem.58 Die erfolgreiche Flucht eines Gefangenen 1676 brachte 
das Fass zum Überlaufen. Der Insasse Georg Schlumpf war nach dem religiösen 
Unterricht in einer waghalsigen Aktion über die Kirchenempore geklettert und 
geflohen. Georg Stäheli, der die Gefangenen eigentlich zum Unterricht hätte 
begleiten und sie dort beaufsichtigen müssen, war zu diesem Zeitpunkt in der 
St. Mangenkirche in der Stadt am Musizieren.59

Nach seiner Entlassung 1676 besaßen Georg Stäheli und seine Familie das 
nötige Wissen, um einen Strumpfstrickverlag auf privater Basis aufzubauen. Sie 
konnten auf ein während 13 Jahren gepflegtes Kontaktnetz zurückgreifen. Mit 

54 StadtASG, ÄA, XI, 22, S. 30.
55 StadtASG, AA, Bd. 823, 28. 6. 1672. S. 251 f.
56 Ebd.
57 Ebd., 1. 12. 1673, S. 284.
58 Denzler, Jugendfürsorge, S. 424 und Anm. 138.
59 StadtASG, AA, RP 11. 7. 1676.
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Barbara Major und ihrem im Strumpfgeschäft tätigen Vater hatte Stäheli auch 
familiär sein Geschäftsnetzwerk ausbauen können. Alles, was fehlte, waren 
Kapital, eine Werkstatt und ein Wohnhaus sowie eine Möglichkeit, die Strümpfe 
zu walken. Der erste Hinweis auf Georgs neue Geschäftstätigkeit nach seiner 
Entlassung 1676 findet sich ein halbes Jahr nach dem Auszug der Familie aus 
dem Zuchthaus. Georg Stäheli benötigte einen Barkredit von 80  Gulden und 
versicherte diesen im Oktober 1677 mit Strumpfwaren im Wert von 100 Gul-
den.60 Möglicherweise benötigte die Familie den Kredit, um am im August 1676 
gekauften Haus »im Loch« die nötigen baulichen Maßnahmen für das Betreiben 
der Strumpfstrickerei vorzunehmen. Im Haus der Stäheli wurde vor allem 
gesponnen, gestrickt und gefärbt. Für die Färberei stellte Georg Stäheli im Ok-
tober – gleich nachdem er die 80 Gulden Kredit erhalten hatte – ein Baugesuch 
für die Errichtung eines zinnernen Kessels im Innenhof des Hauses.61 Zeitgleich 
bewarb er sich am 10. Oktober 1677 vor den Verordneten Herren, die sich mit 
Baugesuchen befassten, um die Verleihung der städtischen Walke am Bach bei 
der Weißgerbe.62 Die gestrickten Strümpfe mussten in einer Handwalkmühle 
mit heißem Wasser oder Seife leicht gewalkt, also gestampft werden, damit das 
Gewebe dichter wurde.63 Georg Stäheli kannte die städtische Walke am Bach 
bereits aus seiner Zeit als Leiter des Zuchthauses, wo – wenn nicht die Bleicher 
die Wollware des Hauses walkten – die Insassen ihre Produkte selbst gestampft 
hatten. Stäheli erhielt die Zusage für eine Feuerstatt und die Produktion in der 
Walke und bezahlte ab 1678 dafür eine jährliche Miete von 6 Gulden. Bis 1680 
war er der Einzige, der als Privatperson in der städtischen Walke regelmäßig 
Wollzeug walkte. Erst 1681 tauchten andere Wollproduzenten auf, die sich nun 
ebenfalls in der Walke eingemietet hatten.64 Offenbar waren die Stähelis in den 
ersten Jahren die einzigen Strumpfstricker in der Stadt. Da auch das Zucht- und 

60 StadtASG, AA, VP 10. 4. 1677.
61 StadtASG, AA, BP 1670-1705, 11. 4. 1677, S. 122. Auch andere Handwerker, wie etwa der 

Hutmacher Joachim Schirmer, benötigten zum Färben der Wolle einen zinnernen Kessel 
samt Feuerstatt in ihrem Haus; vgl. StadtASG, AA, RP 27. 4. 1682 und Stadelmann, Beruf-
lich und räumlich mobil. Da Stäheli nur um die Bewilligung für einen Kessel bat, kann 
davon ausgegangen werden, dass bei Georg Stäheli eine Feuerstatt bereits vorhanden war 
und die Bewilligung deshalb auf wenig Hindernisse stieß.

62 Georg Stäheli wollte dort einen Kessel samt Feuerstatt einrichten. Er benötigte ko-
chendes Wasser für das Waschen und Stampfen der Strümpfe und war gleichzeitig auf 
Fließwasser angewiesen; vgl. StadtASG, AA, VP 10. 10. 1677.

63 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Walke.
64 Die Zinseramtsrechnung aus dem Jahr 1680 ist nicht überliefert. 1679 war Georg Stäheli 

noch der einzige Mieter in der Walke, 1681 nicht mehr. Die Walke musste Platz für insge-
samt sechs Feuerstellen und Kessel bieten, denn es zinsten ab 1681 jeweils sechs Personen 
zu je einem Gulden für die Einmietung in der städtischen Walke. Vgl. StadtASG, ÄA, 
VIII, 8, S. 6; ebd., ÄA, VIII, 9, S. 6; ebd., ÄA, VIII, 10, S. 7; ebd., ÄA, VIII, 11, S. 11; ebd., 
ÄA, VIII, 17, S. 12.
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Waisenhaus die Strumpfstrickerei 1677 eingestellt hatte,65 gehörte das Feld in 
diesen ersten Jahren höchstwahrscheinlich der Familie Stäheli allein. Konkurrenz 
erwuchs ihnen nur durch die verschiedenen Händler und Krämer, die Woll-
strümpfe importierten und in der Stadt verkauften. 

Mit der Nutzungsberechtigung für die Walke, dem Haus und der dort einge-
richteten Möglichkeit zum Färben der Strümpfe hatte Georg Stäheli alles, was 
er brauchte, um sich als Strumpfstricker zu etablieren. Und so kümmerte er sich 
im Januar 1678 um die Bewilligung, einen Glarner »wegen beßerer forderung 
seines gewerbs« als Strumpfstricker bei sich im Haus aufnehmen zu dürfen.66 
1680 wohnte dann Amalia Luchsinger, eine Witwe aus Glarus, bei der Familie 
Stäheli und arbeitete »ihm in der wullen«. Der Rat wollte die Fremde, die ohne 
Bewilligung in der Stadt war, ausweisen. Auf Bitte Georg Stähelis durfte sie bis 
Ostern bleiben, da laut Stäheli die »burger [St. Gallens] noch nit recht ihne an 
hand gehen« könnten.67 Die Beschaffung von Fachkräften stellte zu Beginn des 
Strumpfstrickverlags offenbar ein Problem dar. Aus seiner Erfahrung wusste 
Georg Stäheli, dass das Strumpfgeschäft nur bei genügender Qualität, aber 
insbesondere auch nur bei einer gewissen Quantität an produzierten Strümpfen 
rentabel sein konnte. Die Anzahl an fähigen Mitarbeitenden war folglich es-
senziell. 1682 wohnten drei Frauen bei den Stähelis als »Gesinde« im Haushalt. 
Es handelte sich dabei um die ledige Barbara Stöckli, eine Frau namens Röst 
und Maria Dieth, die alle Strümpfe strickten. Maria Dieth bildete zudem noch 
Mädchen im Stricken aus, während Barbara Stöckli vermutlich hauptsächlich als 
Dienstmagd im Haushalt tätig war und nur wenig Erfahrung im Strumpfstricken 
hatte. Laut ihren eigenen Angaben kam sie beim Stricken eines Strumpfes nur bis 
zum Zwickel und musste danach Frau Röst um Hilfe bitten.68 Daneben werden 
Stähelis Ehefrau Barbara Major und die Töchter Anna und Margaretha, wie 
bereits im Zuchthaus, ebenfalls Strümpfe gestrickt haben. 

Doch das im Haushalt lebende Hausgesinde und die Familienmitglieder waren 
nicht die Einzigen, die für den Verlag der Stähelis Strümpfe strickten. Seit Be-
ginn beschäftigten die Stähelis auch Arbeiterinnen und Arbeiter außerhalb ihres 
Haushalts. Ganze Familien verdienten sich ein zusätzliches Einkommen mit der 
Strickerei für Georg Stäheli. Von diesen erfahren wir nur durch Konfliktfälle. 
Stäheli konnte beispielsweise die Familie des Strumpfstrickermeisters Heinrich 
Rüti mit einem Kredit an sich binden. Er hatte laut eigener Aussage dem »man 
auß der noth mit weib und kinder geholffen«. Im Gegenzug versprach Rüti, »ihme 

65 StadtASG, AA, Bd. 823, 27. 1. 1677, S. 392.
66 StadtASG, AA, RP, 16. 1. 1678.
67 StadtASG, AA, RP 14.12. und 16. 12. 1680. Ob es sich bei der Witwe um die ehemalige 

Frau des bei Stäheli zuvor angestellten Glarners handelte, kann nicht eruiert werden. 
Allerdings verweist die Tatsache, dass sie kein Aufenthaltsrecht besaß, eher darauf, dass 
es sich nicht um die ehemalige Ehefrau des Glarners gehandelt hatte.

68 StadtASG, AA, Bd. 597, 1682, fol. 133v.
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vorauß zu zuarbeiten und mit guter arbeit zu versehen«. Im Mai 1679 entwickelte 
sich ein Konflikt zwischen Meister Rüti, der das Strumpfstrickerhandwerk nach 
zünftigem Brauch in Stein am Rhein gelernt hatte, und seinem Verleger Georg 
Stäheli. Letzterer war offenbar unzufrieden mit der Qualität der Arbeit und schlug 
den Sohn von Meister Rüti, als dieser ihm einige Paar Strümpfe ablieferte. Auch 
den Vater beleidigte er, als dieser vorbeikam, um den Streit zu klären. Der Konflikt 
führte vermutlich zum Bruch der Geschäftsbeziehung. Rüti wollte nichts mehr mit 
Georg Stäheli zu tun haben; dieser sei nur ein Schwätzer und Zänker. Laut Rüti 
habe er Stäheli beinahe schon den gesamten Kredit zurückerstattet und wolle ihm 
die restlichen sechs Gulden bar auszahlen. Georg Stäheli seinerseits war unzufrie-
den, weil Rüti trotz ihres Vertrags einen Lehrjungen angestellt habe und Rüti »bey 
nacht und nebel« weggegangen sei.69 Hier werden die Arbeitsbedingungen von 
verlegten Strumpfstrickern deutlich: Rüti hatte sich mit einem Kredit an Stäheli 
gebunden und verpflichtete sich und seine Familie, mit einem Akkord – mit einem 
Arbeitsvertrag  – so lange ausschließlich für Stäheli zu arbeiten, bis die Familie 
den Kredit mit ihrer Arbeit wieder zurückgezahlt hatte. Deshalb durfte Rüti ohne 
Einwilligung Stähelis keinen Lehrjungen anstellen. Auch konnten sich Rüti und 
seine Familie erst wieder frei bewegen, nachdem ihre Schulden beglichen waren. 
Im Unterschied zu Georg Stäheli war Meister Rüti ein Strumpfstricker, der das 
Handwerk seinerseits bei einem zünftigen Meister gelernt hatte: Er konnte einen 
Lehrbrief aus Stein am Rhein vorweisen.70 Rüti war ein Strumpfstrickermeister, 
der wohl zu wenig Kapital hatte, um einen eigenen Verlag aufzubauen, und der 
deshalb seine und die Arbeitskraft seiner Familie einem Strumpfverleger gegen 
einen Lohn oder eben zur Abbezahlung eines Geldkredits verkaufen musste. 

Eine weitere Familie, die für die Stähelis Stückarbeit leistete, war die Familie 
Hildbrand-Studer.71 Hier erfolgte die Bindung der Stückarbeiter nicht über einen 
Kredit, sondern über das Abarbeiten von Ausbildungskosten. Georg Stäheli 
hatte Joachim Hildbrand, einem St.  Galler Schneider, und dessen Kindern das 
Strumpfstricken gelehrt, ohne ein Entgelt dafür zu verlangen. Dafür waren Hild-
brand und seine Kinder verpflichtet, ausschließlich für Stäheli zu produzieren.72 
Falls sie für andere Meister oder Verleger Strümpfe stricken wollten, mussten sie 
zuerst Stäheli für seine »lehr, mühe und arbeit« eine Entschädigung bezahlen. 
Dass Stäheli diese Abmachungen durchsetzte, zeigt seine Klage im Jahr 1684. 
Er beschuldigte die Familie Hildbrand, für einen anderen Verleger Strümpfe zu 
produzieren. Hans Joachim Hildbrand versuchte zu schlichten und damit einer 
Strafe durch die politische Schneiderzunft zu entkommen. Weder er noch seine 

69 Vgl. ebd., 26. 5. 1679, fol. 128r-v.
70 Vgl. zum Funktionieren des zünftigen Systems das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: 

Das System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.
71 Siehe die Untersuchung der Familie im Kapitel Flexibel und hochmobil: Die pluriaktive 

Familie Hildbrand-Studer.
72 Vgl. das Kapitel »Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhandel«.
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Kinder würden für jemand anderen Strümpfe stricken. Die einzige Erklärung, die 
er für das Missverständnis habe, sei diejenige, dass seine Frau Clara Studer Georg 
Stäheli »mit ungedultigen worten zugredt« habe, weil Georg Stäheli ihre Kinder 
geschlagen habe. Die Familie wolle weiterhin für Georg produzieren und ihm »dz 
besthe tun«.73 Eine Emanzipation aus der Abhängigkeit von Georg Stäheli war 
für die Hildbrand-Studers finanziell nicht möglich – das zeigt die Untersuchung 
des wirtschaftlichen Alltags der Familie. Auf die gleiche Weise waren auch Meis-
ter Jacob Schirmer, Feiltrager, und seine Familie mit ihrer Strumpfproduktion an 
Georg Stäheli gebunden.74 Die Bindung an den Verleger via eine quasi kostenlose 
Ausbildung war keine Besonderheit in den Verträgen Georg Stähelis mit seinen 
Stückarbeiterinnen und -arbeitern, sondern für das Strumpfstrickerhandwerk 
und andere verlegte Handwerke üblich, wie später zu sehen sein wird. 

Die Stückarbeiterinnen, egal ob sie im Haushalt selbst oder außerhalb lebten, 
wurden nach Anzahl der produzierten Strümpfe bezahlt und erhielten einen 
Stücklohn. Dieser wurde wohl meist in Form von Bargeld, teilweise aber auch 
im Tausch gegen Lebensmittel abgegolten. 1692 – in einer Zeit, die von Teue-
rung und Hungersnöten geprägt war – bezahlte Georg Stäheli seine Spinner mit 
Most, Brot und Käse. Im Gegenzug erhielt er von ihnen die zu Garn verspon-
nene Wolle.75 Obwohl eine Bezahlung mit Lebensmitteln gerade in Zeiten einer 
Teuerung vorteilhaft sein konnte, mangelte es den Arbeiterinnen im Gegenzug 
an Bargeld, mit dem sie sich aus den Schulden gegenüber dem Verleger hätten 
loskaufen können. Die Stückarbeiterinnen und -arbeiter waren, da sie (wie 
bereits gesehen) häufig an nur einen Verleger gebunden waren, komplett von 
diesem abhängig. Auch die Wolle als Rohmaterial erhielten sie von ihm. Hatte 
der Verleger selbst keine Wolle, wie das bei Georg Stäheli 1680 der Fall war, 
konnten seine Arbeiterinnen und Arbeiter auch nicht stricken und waren ohne 
Verdienst. Das dürfte der Grund gewesen sein, weshalb die bei Georg Stäheli im 
Haushalt wohnende und durch ihn verlegte Strumpfstrickerin Röst unerlaubt 
zwei Paar Strümpfe für einen anderen Strumpfverleger gestrickt hatte.76 

Die Höhe des Lohns löste immer wieder Konflikte aus.77 Georg Stäheli klagte 
nicht nur immer wieder gegen seine Arbeiterinnen und Arbeiter, die angeblich 
für andere Strumpfhändler oder -verleger produzierten, sondern auch gegen die 

73 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1684, fol. 135r-v.
74 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1684, fol. 135r-v. Die Feiltrager kauften als städtisch 

vereidigte Leinwandhändler an der städtischen Leinwandbank den Webern die Roh-
leinwand ab, brachten diese zur Schau und verkauften sie anschließend an einem ihnen 
zugewiesenen Verkaufsstand, der sogenannten Leinwandbank, den Kaufleuten; Mayer, 
Leinwandindustrie, S. 60-62.

75 StadtASG, AA, Bd. 597, 29. 1. 1692, fol. 136v.
76 Ebd., 1682, fol. 133v.
77 So wollte etwa der Feiltrager Jacob Schirmer nicht mehr für Stäheli arbeiten, weil er zu 

schlechte Löhne bezahle. Aufgrund der Ausbildung auf Kredit blieben er und seine Fa-
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anderen Arbeitgeber selbst. So bezichtigte er seinen Vetter Joachim Stäheli, eben-
falls Strumpfstricker in St. Gallen, der Abwerbung seiner Stückarbeiterinnen. Zu 
diesem Zweck legte er der Schneiderzunft ein ganzes Memorial mit Namen von 
Personen vor, die ihm durch Joachim Stäheli angeblich abgeworben worden wa-
ren.78 Auf die wiederkehrenden Vorwürfe anderer Strumpfstrickermeister oder 
seiner Stückarbeiterinnen und -arbeiter wegen zu tiefer Löhne reagierte Georg 
Stäheli unterschiedlich. Entweder gab er an, »iederzeit ehrliche lohn« zu bezah-
len, wie sie an »andren orthen gebräuchlich« seien. Oder er gab zu, dass andere 
Strumpfstricker bessere Löhne bezahlten, meinte aber, dass er dafür »seine leüth 
durchs ganze jahr« fördere – sie also bei ihm dafür ein regelmäßiges und ver-
lässliches Einkommen hatten.79 Der Stücklohn der Arbeiterinnen und Arbeiter 
war ein relevanter Faktor der Strumpfproduktion und Georg Stäheli versuchte 
offenbar, seine Gewinnmarge durch möglichst tiefe Löhne zu erhöhen. Um an 
noch mehr günstige Arbeitskräfte zu gelangen, stellte er auch Spitalkinder für 
die Strumpfstrickproduktion an. Nach der Schließung des St. Galler Zucht- und 
Waisenhauses 1689 meldete er sich bei der Spitalverwaltung und machte dieser 
ein Angebot: Bei Interesse wolle er den Spitalkindern gerne Strumpfstrickerar-
beit geben. Er hatte zuvor bereits »ein zeit lang« den Kindern im Spital in Lindau 
»zimlich vil strumpfstrikher arbeit gegeben«. Der Arbeiterlohn kostete ihn dort 
jährlich etwa 250  Gulden.80 Für etwa denselben Betrag hatte er 1670 für das 
Zucht- und Waisenhaus jeweils etwa vier Säcke rohe Wolle eingekauft.81 Zu den 
gleichen Lohnbedingungen könne er auch die Kinder aus dem St. Galler Spital 
mit Strumpfstricker-Arbeit versorgen. Allerdings beschloss die Spitalleitung in 
St. Gallen, dass sie den Kindern neben der Schularbeit nichts aufbürden wolle, 
gerade auch weil die Erfahrungen aus dem Zucht- und Waisenhaus – notabene 
unter dem alten Zuchtmeister Stäheli – gezeigt hätten, dass die Wollarbeit die 
Kinder »zimlich« krank machte. Zudem würde Stäheli »bey disen zeiten« genü-
gend Leute in der Bürgerschaft finden, die gerne solche Arbeit für ihn verrichten 
würden.82 Mit der expliziten Erwähnung »zu dieser Zeit« wurde auf die un-
günstige konjunkturelle Lage hingewiesen. Gerade in solchen Zeiten profitierte 
Stäheli von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich zu einem günstigen Preis 
als Strumpfstricker für einen Zusatzverdienst verdingten. Und durch Kredite 
oder »kostenlose« Ausbildungen konnte er solche Personen an sich binden. Of-
fenbar blieb es in der Folge aber nicht beim ablehnenden Entscheid des Spitals, 

milie allerdings weiterhin an den Verleger Stäheli gebunden. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, 
20. 11. 1684, fol. 135r-v.

78 StadtASG, AA, Bd. 597, 22. 7. 1691, fol. 162r. Leider ist dieses Memorial nicht überliefert.
79 Ebd., 20. 11. 1684, fol. 135r-v.
80 StadtASG, SpA, W, 19, 10. 6. 1689.
81 StadtASG, ÄA, XI, 22, S. 9.
82 StadtASG, SpA, W, 19, 10. 6. 1689.
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denn 1698 hielt man in den Spitalprotokollen fest, dass »dz lißmen wie bißher 
ein zeitlang in herr Georg Stehelins hauß getriben« werden soll.83

Georg brachte also mindestens kurz vor der Jahrhundertwende nicht nur den 
Kindern Wolle für das Stricken der Strümpfe in das Spital, sondern beherbergte 
auch einige Spitalkinder in seinem eigenen Haushalt, damit sie für ihn arbeiteten. 
Auch hier hatte Stäheli laut dem Spitalmeister »alle zeit« ein Drittel weniger 
Stücklohn bezahlt als andere Meister. Zusätzlich erhielt Stäheli vom Spital für 
die Unterbringung der Kinder Geld für »holz, liechter und stubenzinß«.84 1699 
forderte Stäheli gar ein Monopol auf die Arbeit der St. Galler Spitalkinder für 
sich und seine Nachfahren. Damit wollte er vor allem für seinen Sohn Johannes 
vorsorgen, der zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahre für ihn als Strumpf-
stricker-Geselle im Familienbetrieb arbeitete. Ein Vertragsabschluss kam aller-
dings aufgrund der zu tiefen Stücklöhne, die Stäheli anbot, nicht zustande. Der 
Spitalmeister hatte nämlich gefordert, dass Stäheli dieselben Stücklöhne bezahlen 
solle, die auch die übrigen Strumpfstricker ihren Arbeiterinnen und Arbeitern zu-
kommen ließen. Das verweigerte dieser aber.85 Für seinen Strumpfstrickerverlag 
standen Georg Stäheli verschiedenste Arbeiterinnen und Arbeiter zur Verfügung: 
günstige Lindauer und St. Galler Spitalkinder, verheiratete Gesellen und Witwen 
aus Glarus, Frauen und Männer, die bei den Stähelis im Haushalt wohnten, und 
Arbeiterinnen und Arbeiter – teilweise ganze Familien –, die außerhalb seines 
Hauses für ihn arbeiteten. Dabei beschäftigte er sowohl Spinnerinnen und Spin-
ner als auch Strumpfstrickerinnen und Strumpfstricker. All diesen Stückarbeitern 
lieferte Stäheli die Wolle, die sie entweder verspinnen oder verstricken sollten. 

1.4 aufstieg im »handwerkerstand« 
durch den handwerksverlag

Georg Stäheli hatte es dank seines Verlagsgeschäfts geschafft: Ab 1684 wird er in 
den Quellen vermehrt mit »Herr Georg Stäheli« tituliert.86 Das ist ein Hinweis 
auf seine verbesserte soziale Stellung. Grund für die Anrede mit »Herr« konnte 
im Fall Stähelis nicht ein städtisches Ehrenamt gewesen sein – Stäheli hatte nie 
ein solches inne. Auch kein besonders hohes Vermögen war ausschlaggebend für 
seinen Aufstieg in die höhergestellte Gruppe der Handwerker. Am Beispiel Georg 
Stäheli zeigt sich exemplarisch, dass die Vermögensverhältnisse, die in den Steu-
erbüchern überliefert sind, weder ein aussagekräftiger Indikator für den sozialen 
Status innerhalb der Handwerkerschaft sind noch Hinweise auf den wirtschaft-
lichen Alltag der untersuchten Handwerker geben. Georg Stäheli versteuerte von 

83 StadtASG, SpA, W, 20, 2. 11. 1698.
84 StadtASG, AA, Bd. 598, 28. 6. 1700, S. 326.
85 StadtASG, SpA, W, 20, 22.9. und 17. 11. 1699.
86 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1684, fol. 135r-v.
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1680 bis 1700 Vermögenswerte zwischen 300 und 600 Gulden und war damit ein 
typischer, wenn auch etwas wohlhabenderer Vertreter des »Handwerkerstands«. 
Ausschließlich aufgrund seines durchschnittlichen Vermögens wäre er nicht zum 
»Herr« geworden. Entscheidend war seine erfolgreiche Arbeit als Verleger. Er war 
vom »gemeinen Handwerksmann«, der seinen Lebensunterhalt mit seiner Hände 
Arbeit verdiente, zum Handwerker aufgestiegen, der zwar noch dem Handwerk 
zugerechnet wurde, aber nicht mehr mit den eigenen Händen arbeitete. Der 
Handwerksverleger machte sich seine Hände nicht mehr an der Arbeit schmutzig, 
sondern dirigierte vielmehr seine Arbeiterinnen und Arbeiter, organisierte den 
Verlag und war für die Ein- und Verkäufe zuständig. Das kommt ganz klar in 
der Anrede »Herr« zum Ausdruck: »Das Hauptkennzeichen der Herren ist es, 
nicht zu arbeiten, weil es jemand gibt, der für sie arbeitet.«87 Das galt auch für 
handwerkliche Verleger. In Georg Stähelis eigenen Worten klingt das so: Er treibe 
»nit daß handtwerkh«, sondern sei »nur der verleger«. Er handle »mit der wahr alß 
kauffman. Sein sohn aber seye meister würckhlich.«88 Johannes war der »wirkliche 
Meister«, weil er wohl vor allem für die Veredelung zuständig war – das heißt 
für das Färben, Walken und Scheren der Strickwaren. Zu Georgs Arbeitsalltag 
gehörten dagegen »schreiben, rechnen und buchhallten«.89 Diese Fertigkeiten 
sollte er auch einem Hosenstrickersohn aus Zürich während eines halbjährigen 
Aufenthalts bei ihm beibringen.90 Viel Schreibarbeit erledigte er ab den 1690er-
Jahren auch als Obmann des neu gegründeten zünftigen Strumpfstrickerhand-
werks.91 Im Geschäft war er für die Organisation des Verlagswesens zuständig, 
kaufte Wolle ein und verkaufte die fertigen Strümpfe. Er unterhielt zu diesem 
Zweck Geschäftsbeziehungen in Zürich, wo er Waren einkaufte.92 1680 reiste er 
über die gut laufenden Weihnachtsfeiertage »hin und her auf den märkten«, um 
seine Strümpfe abzusetzen. Vermutlich begleitete ihn seine Frau Barbara auf dieser 
weihnächtlichen Verkaufstour: Die bei ihm angestellte Glarner Strumpfstrickerin 
Amalia Luchsinger wohnte nämlich während dieser Zeit zur Kost bei jemand an-
derem, weil »meister Georg Stehelin« die Märkte besuchte.93 Die Unterbringung 

87 Le Goff, Der Käse und die Würmer, S. 103.
88 StadtASG, AA, Bd. 597, 4. 7. 1692, fol. 162v.
89 Beilage zu StadtASG, AA, Missiven, 10. 8. 1687.
90 Vgl. die von Hans Caspar Bosshardt verfasste Schilderung; StadtASG, AA, Missiven, 

6. 8. 1687. Es handelt sich dabei um eine Beilage zu StadtASG, AA, Missiven, 10. 8. 1687. 
In Zürich wurden die Strumpfstricker Hosenstricker genannt.

91 Stäheli wünschte sich ein Entgelt »wegen der grosin müh, so er handtwercks mit dem 
schriben iederzeit gehabt«; StadtASG, AA, Bd. 598, 29. 4. 1701, S. 329. Auf Initiative 
Stähelis wurde die gewerbliche Strumpfstrickerzunft gegründet; vgl. das Kapitel »Vom 
Quereinsteiger zum Gründer der gewerblichen Zunft der Strumpfstricker«.

92 Dies wird im Konflikt zwischen Hans Caspar Bosshardt, Hosenstricker aus Zürich, 
und Georg Stäheli um die Ledigsprechung seines Sohnes Johannes deutlich. Vgl. z. B. 
StadtASG, AA, Missiven, 6. 8. 1687. 

93 StadtASG, AA, RP 14. und 16. 12. 1680.
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der Stückarbeiterin außerhalb des Haushalts macht nur dann Sinn, wenn Hausherr 
und Hausfrau gemeinsam abwesend waren. Auch die Messen in Zurzach wurden 
regelmäßig von den Stähelis beliefert.94 Für den Verkauf seiner Strumpfwaren in 
St. Gallen mietete er einen Verkaufsstand an der Marktgasse.95 Doch auch wenn 
Stäheli durch seine Verlegertätigkeit zu den Herren im Handwerk aufstieg, blieb 
er dennoch dem »Stand« der Handwerker verhaftet – wie auch sein Obmann-Amt 
im Handwerk zeigt. Ein Aufstieg in den nächsthöheren »Stand« der Kaufleute war 
für Handwerker nicht vorgesehen und blieb auch Stäheli verwehrt. 

1.5 der habitus der handwerklichen aufsteiger

Georg Stähelis Aufstieg in die bessergestellte Gruppe der Handwerker spiegelt 
sich auch in seinem Habitus und Umfeld, die teilweise in überlieferten Konflik-
ten durchschimmern. Sie zeigen, dass Stäheli in seiner Freizeit mit seinesgleichen 
verkehrte. Zu Gast in Stähelis Haus waren Männer, die ebenfalls Herren und 
keine Meister waren. »Herr« Sebastian Boppart von Haggen etwa musste sich 
nach einem Besuch im Haus der Stähelis mit einer Anzeige wegen Gottesläs-
terung vor dem Rat herumschlagen.96 Ein Nachbar aus dem Quartier, »Herr« 
Abraham Zollikofer zum Schwanen, war mitsamt vier fremden Apotheker- und 
Barbiergesellen, die vermutlich alle in seinem Haushalt lebten, für einen ge-
selligen Abend bei den Stähelis eingeladen. Alle Gesellen und auch Abraham 
Zollikofer selbst werden in den Quellen als »Herren« benannt. Die Betitelung 
der Apothekergesellen als »Herren« ist vermutlich mit der beim Apothekerberuf 
gegebenen Nähe zum Handel erklärbar. Man feierte den Abschied zweier Apo-
thekergesellen, die von St. Gallen nach Arbon weiterreisen wollten. Alle saßen 
gemeinsam im Haus zum Loch zu Tisch. Nach dem Essen spielte die ledige 
Tochter Margaretha Stäheli, die noch bei den Eltern wohnte, zum Vergnügen 
aller auf der Orgel. Die kurz vor der Abreise stehenden Gesellen tanzten dazu. 
Der vergnügte Abend nahm dann einen verdrießlichen Ausgang, weil Georg 
Stäheli einen der Apothekergesellen der Gotteslästerung bezichtigte.97 

Über dreißig Jahre lang war Georg Stäheli auch Mitglied des sogenannten 
»collegium musicum«. Dabei handelte es sich um einen geselligen Musikverein, 
der sein Probenlokal in der ehemaligen Bibliothek der St. Mangenkirche hatte. 
Die Mitglieder setzten sich aus Handwerkern und Kaufleuten zusammen. Das 

94 StadtASG, AA, RP 19. 8. 1689 und ebd., AA, Bd. 631, 19. 8. 1689, S. 272 f.
95 StadtASG, ÄA, VIII, 17, S. 10.
96 StadtASG., AA, RP 5. 5. 1691, S. 154. Die Gotteslästerung Sebastian Bopparts schlug hohe 

Wellen und wurde eingehend durch die St. Galler Obrigkeit untersucht. Im Verlauf der 
Untersuchung musste Georg Stäheli selbst ins Gefängnis, weil er die schwere Gottesläste-
rung Bopparts zu lange nicht angezeigt hatte. Vgl. dazu StadtASG, AA, RP 12.5., 9.6., 16.6., 
25.6., 28.7., 30.7., 8.8., 6. 8. 1691 und StadtASG, AA, Bd. 865, fol. 238v-239r sowie 241r-v.

97 StadtASG, AA, Bd. 802a, 3. 12. 1690, fol. 726v-272r und ebd., AA, RP 25.11. und 3. 12. 1690.
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abb. 5: titelbild, geistliche Seelen-Music, jacob hochreutiner, St. gallen 1682, kb Sg, 
vgp 1473. vermutlich handelt es sich bei der auf dem titelbild dargestellten 
gruppe um das »collegium musicum« in St. gallen.
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collegium musicum, dem Georg Stäheli drei Jahre nach der Gründung beitrat, 
orientierte sich am älteren und elitäreren gleichnamigen Verein, der 1620 von 
Jugendlichen aus der Oberschicht konstituiert worden war. In beiden Musikge-
sellschaften wurde gesungen und musiziert.98 Georg Stäheli ging offenbar gerne 
dort hin: Sein Besuch des collegiums am Sonntag in der Kirche St. Mangen war 
der Tropfen, der das Fass 1676 zum Überlaufen gebracht und zu seiner Entlas-
sung als Zuchtmeister geführt hatte.99 Erst drei Jahre vor seinem Tod im Alter von 
63 Jahren trat Georg Stäheli aus dem collegium musicum aus. Seine beiden Söhne 
Johannes und Georg führten die väterliche Tradition fort: Johannes trat dem col-
legium im Alter von 19 Jahren bei und musizierte noch zehn Jahre gemeinsam mit 
seinem Vater. Georg wurde nach dem Tod des Vaters mit 42 Jahren Mitglied.100

1.6 das haus als Familienbesitz und produktionszentrum

Das Haus im Loch war Lebensmittelpunkt der Familie Stäheli. Hierhin wurden 
Freunde und Bekannte eingeladen, hier wurde aber auch der Verlag organisiert. 
Im Hof wurden die Strümpfe gefärbt, während Frau, Töchter, das wechselnde 
Hausgesinde und dort lebende Spitalkinder Strümpfe strickten oder Wolle ver-
spannen. Der Haushalt der Stäheli umfasste stets mehr Personen als diejenigen, 
die zur Kernfamilie gehörten. Bereits drei Jahre nach dem Einzug wollten die 
Stähelis ihr Haus im Loch um ein Stockwerk erhöhen, was ihnen aber vom 
städtischen Bauamt nicht bewilligt wurde.101 Auch im Hof, wo die Färber-
kessel standen, versuchte man mehr Platz für zusätzliche Kessel (vermutlich 
für die Färberei) zu gewinnen. Zu diesem Zweck wurden einige der bereits 
vorhandenen kupfernen und zinnernen Kessel – wohl samt der dazugehörenden 
Feuerstatt – versetzt. Aufgrund einer Klage der Nachbarn war dieses Vorhaben 
zum Scheitern verurteilt. Die Stähelis mussten alles wieder so zurückbauen, wie 
es vorher gewesen war.102 1698 – ein Jahr nach der Hochzeit des Sohns Georg 
mit Elisabetha Weyermann  – baute Georg Stäheli am Haus »guggerle« ein. 
Wahrscheinlich handelte es sich dabei um Dachfenster103, die etwas über die 
Fassade herausragten und damit die Sicht des Nachbarn auf die Gasse beein-
trächtigten, weshalb es erneut zu einer Klage kam.104 Offenbar wollte Georg den 

98 Ehrenzeller, Geschichte, S. 261; Hächler / Buchmann / Frey, Geschichte des Oratorien-
chors, S. 15-19.

99 Während Georg in der St. Mangenkirche musiziert hatte, konnte der Zuchthaus-Insasse 
Georg Schlumpf in St. Leonhard über die Empore fliehen; StadtASG, AA, RP 11. 7. 1676.

100 Vgl. die Einträge in den Bürgerregistern: StadtASG, BR Stäheli, Nr. 17, 33 und 40.
101 StadtASG, AA, BP 1670-1705, 20. 2. 1679.
102 StadtASG, AA, BP 1670-1705, 29. 10. 1690.
103 Vgl. Schweizerisches Idiotikon online, Art. Gugger, Bd. II, Sp. 183.
104 So wäre erklärbar, weshalb der Nachbar Felix Zübli Einspruch gegen die neu errichte-

ten »guggerle« bei den Stähelis einlegte; vgl. StadtASG, AA, VP 14. 6. 1698.
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abb. 6a und 6b: ausschnitt »im loch« 
aus dem sogenannten pergamentplan 
der Stadt St. gallen, StadtaSg, plana, S2 
1 f., um 1650.
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Dachstock ausbauen und besaß dazu das nötige Kapital oder den nötigen Kredit. 
Gut möglich, dass die Umbauten dazu dienen sollten, dem jungen Paar im el-
terlichen Haus eine Wohnung einzurichten.105 Georg, der Nestlermeister war, 
wohnte 1700 nämlich mit seiner schwangeren Frau Elisabetha und zwei Kindern 
im Haus seiner Eltern.106 Im selben Haushalt wie die Eltern wohnte auch der 
ältere und unverheiratete Sohn Johannes. Er arbeitete als Geselle im elterlichen 
Strumpfverlag mit.107 Auch die noch unverheiratete Tochter Margaretha wohnte 
bei ihren Eltern.108 

Auch nach dem Tod Georg Stähelis 1702 blieb das Haus in Familienbesitz und 
diente weiterhin als Produktionsstätte und Organisationszentrum des stäheli-
schen Strumpfstrickerverlags. Weitere fünf Jahre führte Barbara Major als Witwe 
die Geschäfte und leitete auch die Werkstatt.109 Der Sohn Johannes arbeitete nun 
für die Mutter als Geselle. 1706 heiratete er; ein Jahr danach übernahmen er 
und seine Frau Katharina Barbara Schobinger das Haus. Barbara Major zog in 
eine Wohnung in der Spiservorstadt.110 Johannes besaß mit der Übernahme des 
Hauses alle gewerblichen Einrichtungen und alle Werkzeuge und Utensilien, 
die er für die Weiterführung des Betriebs benötigte. Nur die Walke und der 
Verkaufsstand befanden sich außerhalb des Hauses. Die verschiedenen Bautä-
tigkeiten und Bauvorhaben im und am Haus zeigen nicht nur, dass das Haus als 
Arbeits- und Produktionsort eine wichtige Grundlage für die Geschäftstätigkeit 
der Stäheli bildete. Es wird auch deutlich, dass die Stähelis entweder das Kapital 
hatten oder genügend Kredite erhielten, um solche verschiedenen Umbauten 
überhaupt finanzieren zu können.

105 Allerdings gewann der Nachbar Felix Zübli mit einer Appellation an den Rat den 
Nachbarschaftskonflikt, und Stäheli sollte die bereits errichteten Dachfenster wieder 
zurückbauen. Der Rat, so heißt es im Urteil, würde es aber sehr begrüßen, wenn die 
Nachbarn ohne Rückbau miteinander einig würden. Ob eine Einigung stattfand, ist 
nicht überliefert; vgl. StadtASG, AA, RP 23. 6. 1698.

106 StadtASG, AA, Bd. 296el, S. 30.
107 StadtASG, AA, Bd. 597, 7. 4. 1692, fol. 162v.
108 StadtASG, AA, Bd. 802a, 3. 12. 1690, fol. 726v-272r. Wo die ebenfalls noch ledigen 

Töchter Sabina und Anna Barbara sich zu dieser Zeit aufhielten, ist nicht bekannt.
109 Dies wird daran deutlich, dass sie bis ins Jahr 1705 als Witwe die Zinsen für die Walke 

und den Stand am Markt bezahlte; StadtASG, ÄA, VIII, 21, S. 10 und 12.
110 StadtASG, AA, Bd. 296er, S. 96; ebd., Bd. 296ep, S. 30.
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1.7 häuser als kreditinstrumente, Mitgift auf kredit 
und die kreditwürdigkeit der Familie

Das Haus hatten Georg Stäheli und Barbara Major anlässlich ihres Auszugs aus 
dem Zucht- und Waisenhaus 1676 einem verschuldeten und betagten Ehepaar 
günstig abgekauft. Georg Stäheli einigte sich mit dem Verkäufer, einem Schreiner 
namens Georg Zollikofer, auf einen Kaufpreis von 1.200  Gulden. Ein Drittel 
davon bezahlte er bar. Das Ehepaar Zollikofer sollte zudem ein lebensläng-
liches Wohnrecht erhalten. Es sollte sich jedoch bald herausstellen, dass auf dem 
Haus mehr Schulden lagen, als Zollikofer beim Verkauf angegeben hatte. Nach 
diversen Gerichtsterminen übernahmen die Stähelis die noch zusätzlich auf dem 
Haus lastenden Schulden und verpflichteten sich, die Schuldzinsen regelmäßig 
zu bezahlen.111 Das war nicht ungewöhnlich. Auf den meisten Häusern lasteten 
Schulden, da sie als bevorzugte Kreditinstrumente genutzt wurden und bei 
Krediten als Unterpfand dienten. Je mehr Schulden der neue Besitzer durch den 
Kauf übernahm, desto »günstiger« konnte das Haus gekauft werden. Üblicher-
weise wurde die Differenz zwischen dem Wert beziehungsweise dem ehemaligen 
Kaufpreis des Hauses und den darauf lastenden Krediten in bar bezahlt. Hatte 
ein Haus also einen Kaufwert von 1.200 Gulden, wie dasjenige im Loch, war aber 
mit Schulden von 800 Gulden belastet, bezahlte der Käufer 400 Gulden in bar. So 
wechselten teilweise Häuser für 200 Gulden Bargeld den Besitzer – also für ein 
Jahressalär, das Stäheli als Zuchtmeister verdient hatte.112 Da das Haus der Stä-
helis bereits beim Kauf als Grundpfand für viele Schuldkredite diente, konnten 
sie es nicht mehr für weitere Kreditgesuche als Unterpfand einsetzen. Das wird 
deutlich, als Georg Stäheli kurz nach dem Hauskauf einen Kredit über 80 Gul-
den aufnahm und dafür nicht das Haus, sondern Strumpfwaren als Unterpfand 
nutzte.113 Mit diesem Kredit bauten die Stähelis dann vermutlich Färberkessel 
im Innenhof ein. Kurz vor der Hochzeit der ältesten Tochter Anna mit einem 
eher ärmeren Schuhmacher 1680 lösten die Stäheli zwei Privatkredite aus, die 
seit dem Kauf auf dem Haus lasteten. Georg bat die Obrigkeit darum, dass zwei 
städtische Ämter als Darlehensgeber an die Stelle der Privatleute treten und 
die bislang durch diese Bürger gestellten Kredite von 350 Gulden übernehmen 

111 Die Konfliktüberlieferung rund um den Hauskauf ist umfangreich; vgl. StadtASG, AA, 
RP 3.8., 8.8., 22.8., 24.8., 14.11., 21. 11. 1676 und 8. 3. 1677.

112 Dies wird deutlich, wenn man die Kauf- und Schuldbriefprotokolle aus dieser Zeit 
durchblättert; StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1729, ebd., 1 /1 1730, ebd., 1 /1 
1731. Auch in der Reichsstadt Ulm war das Preisniveau für Häuser im 18. Jahrhundert 
ähnlich. Dort kostete ein Weberhaus je nach Lage zwischen 310 und 900 Gulden, ein 
Krämerhaus kostete 1.600  Gulden. Herkle, Zuckerbrot und Schweinehaltung, S. 205, 
Anm. 36.

113 StadtASG, AA, VP 10. 4. 1677.
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sollten. Dem Gesuch wurde stattgegeben.114 Zehn Tage später heiratete Anna.115 
Gut möglich, dass die 350 Gulden, die durch die Darlehensübernahme der Ämter 
an die Privatpersonen zurückgingen, gleich von diesen als Privatkredite wieder 
an Georg Stäheli verliehen wurden. Die Summe entspricht etwa der Höhe einer 
Mitgift in handwerklichen Kreisen.116 Die zeitliche Koinzidenz und die Tatsa-
che, dass Anna Stäheli mit dem Schuhmachermeister Jacob Vonwiler in eine eher 
ärmliche Familie einheiratete117 – anders als später ihre beiden Brüder –, lassen 
vermuten, dass die Stäheli drei Jahre nach Beginn ihres Strumpfstrickergeschäfts 
keine ausreichende Barschaft besaßen, um die Mitgift ihrer Tochter ohne Kredite 
decken zu können. 

Auch als der Strumpfverlag gut etabliert und Georg Stäheli in die höhere 
der beiden Handwerksgruppen aufgestiegen war, benötigte er Kredite für seine 
Geschäfte. Er konnte allerdings – anders als andere Handwerker118 – auf ein gut 
ausgebautes Beziehungsnetzwerk aus potenten Kreditgebern zurückgreifen. Er 
pflegte Kontakte zu reichen Kaufleuten, die zu seinen Kunden zählten. So erhielt 
er 1694 einen beachtlichen Kredit von 600 Gulden aus der Stadtkassa, den er in-
nerhalb eines Jahres wieder zurückzahlen musste. Als Bürgen amteten insgesamt 
neun reiche Kaufleute und Bürger. Darunter waren der St.  Galler Kaufmann 
Herr Heinrich Locher, der 1690 ein Vermögen von 42.000 Gulden versteuerte,119 
und der reiche Zeugmacher Herr Daniel Zollikofer, der 1690 5.800 Gulden ver-
steuerte und wohl wie Stäheli eher als Verleger denn als Handwerksmeister sei-
nen Lebensunterhalt verdiente. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich 
bei Zollikofer um denjenigen, der während Georg Stähelis Zeit als Zuchtmeister 
den dortigen Kindern Wolle zum Spinnen und Stricken geliefert hatte.120 Weiter 
stellten sich der Bürgermeister Johannes Spengler, der 1690 ein Vermögen von 
28.000 Gulden versteuerte, und einer seiner Söhne121 als Bürgen zur Verfügung. 
Auch der Kaufmann Herr Andreas Wegelin, der 1690 Vermögenswerte von 
10.500 Gulden besaß, die sich bis 1731 sogar auf 67.000 Gulden erhöhten, fun-

114 Es handelte sich um einen Kredit in Höhe von 200  Gulden von Herrn Hans Jacob 
Scherer und einen um 150 Gulden von Herrn Felix Zübli; StadtASG, AA, VP 19. 1. 1680 
und ebd., AA, RP 20. 1. 1680.

115 StadtASG, BR Vonwiler, Nr. 73.
116 Vgl. das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 

Handwerk«.
117 Vgl. für Jacob Vonwiler, Schuhmacher, ID 2767; StadtASG, BR, Familie Vonwiler, 

Nr. 73; StadtASG, AA, Bd. 296eb, S. 68. Vonwiler verließ St. Gallen und starb 1693 in 
Navarra. Anna Stäheli bezahlte 1690 deshalb allein die Steuern. 

118 Vgl. das Kapitel »Haushaltsauflösung und Migration: Die Schuhmacherfamilie Kaps-
Nüesch«.

119 ID 1749, StadtASG, BR, Familie Locher, Nr. 65; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 9.
120 ID 697, StadtASG, BR, Familie Zollikofer, Nr. 189; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 28.
121 ID 2406, StadtASG, BR, Familie Spengler, Nr. 36; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 38.
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gierte als Bürge.122 All diese Herren waren gleichzeitig auch Kunde bei  Stäheli. 
Zusätzlich waren weitere fünf nicht identifizierbare Bürgen am Kreditgeschäft 
beteiligt.123 Ohne diese potenten Garanten hätte Stäheli keine solch große 
Summe erhalten. Mit dem Kredit sollte er seine Schulden begleichen, die er bei 
diesen Kaufleuten hatte. Viele Geschäfte Stähelis, wenn nicht sogar ein Großteil 
davon, basierten auf Krediten. So schuldete er beispielsweise dem Hosenstricker 
Hans Caspar Bosshardt aus Zürich jahrelang einen Betrag über 41 Gulden für 
Waren, die er von ihm bezogen hatte.124 Der Strumpfverlag war kapitalintensiv. 
So kostete vor allem der Einkauf der Wolle als Rohmaterial große Summen. Die 
Wolle stammte aus den verschiedensten Teilen Europas  – es findet sich zum 
Beispiel böhmische, aber auch Wolle aus Valencia und Leipzig in den Quellen – 
und wurde zum größten Teil von Kaufleuten und Wollhändlern importiert. So 
gelangte Wolle vor allem aus Nürnberg, aber auch aus Lindau und Österreich 
via Rorschach in die Stadt.125 Es ist zu vermuten, dass Stäheli von denselben 
Kaufleuten die Wolle bezog, die zuvor auch das Zucht- und Waisenhaus beliefert 
hatten. 1670 kostete ein Sack Wolle aus Lindau 66 Gulden.126 Mit den 600 Gul-
den Kredit hätte sich Georg also ungefähr neun Säcke Wolle kaufen können. 

Zur Aufrechterhaltung der Geschäfte waren die Reputation und Kreditwür-
digkeit der Stähelis essenziell. Die Schuld- und Mietzinsen, die er für das Haus, 
die Walke und den Marktstand jährlich oder quartalsweise an die Stadt zahlen 
musste, scheinen immer pünktlich eingetroffen zu sein, da dazu keine Klagen 
oder Forderungen in den amtlichen Gerichtsbüchern und Ratsprotokollen zu 
finden sind. Abgesehen von der ausstehenden Schuld beim Zürcher Hosen-
stricker, die mit einem anderen Konflikt verknüpft war und deren Begleichung 
wohl deshalb so lange dauerte, wurde er nur einmal von einem Weißbäcker 
zu einer Zahlung aufgefordert, die – da weitere Gerichtseinträge fehlen – von 
Stäheli aber zeitnah geleistet worden sein muss.127 Im Vergleich zu den anderen 
Personen aus den noch folgenden Fallbeispielen, die wesentlich häufiger vor das 
Schuld- und Stadtgericht gezogen wurden, fällt Stäheli durch seine gute Ein-
haltung der Rückzahlungsfristen auf. Er war offenbar ein vertrauenswürdiger 
Kreditor, der seine Schuldzinsen pünktlich und verlässlich beglich und deshalb 
auch kreditwürdig blieb. 

122 ID 2808, StadtASG, BR, Familie Wegelin, Nr. 7; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 16; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 27; ebd., AA, Bd. 839, S. 4.

123 StadtASG, AA, RP 22. 2. 1694.
124 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 631, 19. 8. 1689, S. 272 f. Der Konflikt schwelte seit 1687; vgl. 

ebd., AA, Bd. 630, 19. 7. 1798, S. 630.
125 StadtASG, ÄA. XI, 1, S. 6, 7, 9; ebd., ÄA, XI, 22, S. 9 und 19; ebd., AA, Bd. 823, 

31. 12. 1673, S. 287.
126 StadtASG, ÄA, XI, 22, S. 9.
127 StadtASG, AA, RP 28. 11. 1699.
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1.8 vom Quereinsteiger zum gründer der 
gewerblichen Zunft der Strumpfstricker

Georg Stäheli war nicht nur innovativ, sondern hatte auch Glück. Nur weil er 
nach seiner Entlassung als Zuchtmeister in ein relativ neues Handwerk einstieg, 
war es ihm überhaupt möglich, sich in einem Beruf zu etablieren, ohne dass er 
eine zünftige Ausbildung in diesem Handwerk hatte.128 Georg Stäheli war ja 
eigentlich gelernter Schuhmachermeister. Er nutzte allerdings die sich in neuen 
Handwerken bietenden Möglichkeiten geschickt aus. Durch sein Wissen über 
die Strumpfstrickerei, das er sich zweifellos während seiner Zeit als Zuchtmeister 
angeeignet hatte, und durch die gleichzeitig geknüpften Kontakte konnte er rasch 
einen Verlag aufbauen. Von Beginn an beschäftigte er fremde Strumpfstricker und 
ließ andere die Strümpfe produzieren. Ob er selbst überhaupt die Fähigkeit besaß, 
einen Strumpf zu stricken, muss offengelassen werden. Diese Fähigkeit war aber 
auch nicht erforderlich. Denn die Strumpfstrickerei war zu der Zeit, als Stäheli ins 
Geschäft einstieg, in der Stadt St. Gallen noch nicht zünftig organisiert. Weil noch 
keine oder nicht genügend Strumpfstrickermeister in der Stadt arbeiteten, die eine 
Lehr- und Wanderzeit nach Zunftbräuchen absolviert hatten, stand das Handwerk 
allen offen. Meist, wie in Memmingen und St. Gallen, dominierte in diesem der 
sogenannte Handwerksverlag. Nicht Kaufleute, sondern Handwerksmeister mit 
Zunftrechten verlegten andere ärmere Meister, aber auch Frauen, Kinder und 
Männer als Stückarbeiter.129 Die Strumpfstrickerei erlebte durch die sich im frü-
hen 16.  Jahrhundert verbreitende Mode des spanischen Hofes europaweit einen 
Aufschwung. Der modebewusste Mann trug Pluderhosen, die über oder bei den 
Knien aufhörten. Darunter betonten enganliegende Strickstrümpfe muskulöse 
Männerbeine besonders gut.130 

Die Nachfrage nach gestrickten Strümpfen stieg modebedingt während des 
16.  Jahrhunderts und mit ihr auch die Verbreitung des Strumpfstrickerhand-
werks: Gewerbliche Zünfte der Lismer, Strumpf-, Hosen- oder Barettstricker – 
alles verschiedene Bezeichnungen für dasselbe Handwerk  – wurden ab dem 
frühen 16.  Jahrhundert gegründet.131 Die häufige Organisation im Verlag und 
die dadurch mögliche Produktion mit Stückarbeiterinnen und -arbeitern machten 
die Strumpfstrickerei zu einer Arbeit, die häufig von Frauen und Kindern aus-
geführt wurde. So wurde die relativ niederschwellige Strickarbeit, für die keine 

128 Vgl. zum Funktionieren des zünftigen und außerzünftigen Systems das Kapitel III (An-
passungsfähige Familienwirtschaften: Diversifizierung durch berufliche und räumliche 
Mobilität).

129 Nicht nur in St. Gallen, sondern auch in den meisten Städten war die Strumpfstrickerei 
häufig im Verlag organisiert; vgl. Reith, Strumpfstricker, S. 227. Zum Handwerksverlag 
der Strumpfstricker in Memmingen siehe Huber-Sperl, Handwerk, S. 78 f.

130 Villiger Steinauer, Musterbuch, S. 71 f.
131 Reith, Strumpfstricker, S. 227.
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teuren Werkzeuge notwendig waren, im Verlauf des 18.  Jahrhunderts immer 
ausgeprägter eine weibliche Tätigkeit.132 Auch das Handwerk selbst war ein 
eher offenes Gewerbe, das nicht zu den stark durch zünftige Bräuche geprägten 
Berufen zählte.133 Im Gegensatz dazu entwickelte sich die etwas später entste-
hende Strumpfwirkerei oder -weberei (ein Synonym) stärker entlang zünftiger 
Richtlinien. Hier durften schon bald keine Frauen mehr Strümpfe am Webstuhl 
produzieren  – abgesehen von der Ehefrau und den Töchtern des Meisters. In 
St.  Gallen trat dieses Verbot spätestens 1732 mit der Gründung des zünftigen 
Strumpfweberhandwerks in Kraft.134 Mit der Erfindung des Strumpfwirkerstuhls 
Ende des 16. Jahrhunderts erwuchs den Strumpf- oder Hosenstrickern Konkur-
renz durch die Strumpfweber. Die Strumpfwirker konnten die Produktion durch 
den Strumpfwirkstuhl deutlich erhöhen.135 An vielen Orten existierten Strumpf-

132 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Stricker. Vgl. dazu auch das Kapitel 
»Töchter auf dem Arbeitsmarkt«.

133 Vgl. StadtASG, AA, Missiven, 20. 9. 1676, wonach laut der Basler Obrigkeit das »hosen-
strickhen nicht so fast under die regulirten handtwerckh, als aber under die manufactu-
ren zuzehlen« sei. 

134 StadtASG, AA, Bd. 595, Artikel der Strumpfweber, 1732, Art. 164. Allerdings blieben die 
Seidenwirkerei und die Produktion von Seidenstrümpfen ein außerzünftiges Handwerk, 
das von vielen Frauen und Töchtern betrieben wurde. Vgl. dazu das Kapitel »Arbeit gegen 
Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

135 Die Produktpalette der Strumpfweber war deckungsgleich mit jener der Strumpfstricker. 
Der von William Lee 1689 in England erfundene Wirkstuhl stieß in seinem Heimatland 

abb. 7 und 8: Strümpfe aus zottig gestricktem leinen, anfang 17. jh., und anleitung zum 
Stricken von Strümpfen, Musterbuch, um 1630-1650, S. 28 /29, beide abb. Musée d’art 
et d’histoire Fribourg, 2013-125 a-b und 1834.
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stricker und Strumpfweber parallel. Einige Städte verboten in ihrem Territorium 
den Gebrauch des Strumpfwirkerstuhls, um damit ihr Strumpfstrickerhandwerk 
zu schützen – so etwa in Memmingen, wo sich 1684 ein erster Strumpfwirker aus 
Leutkirch niederlassen wollte. Memmingen besaß damals ein großes Strumpf-
strickerhandwerk. In der Stadt befand sich die Hauptlade der Strumpfstricker des 
oberschwäbischen Kreises.136 Wichtig war das Handwerk der Strumpfstricker 
auch in der Stadt Basel, wo die Strickerei ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts neben der Seidenbandweberei zum wichtigsten Exportgewerbe der Stadt 
zählte.137 In der Stadt Bern wurde dagegen die Strumpfweberei mit der Einfüh-
rung der Verlagsspinnerei von Wolle zum wichtigsten Textilexportgewerbe.138 
In St. Gallen hatte man – wie weiter oben ausgeführt – erste Erfahrungen mit 
der Strumpfstrickerei vermutlich durch die Produktion im Waisen- und Zucht-
haus erworben. Nicht nur die Konkurrenz der Strumpfwirker, die schneller 
produzieren konnten, sondern auch der Vertrieb von Strümpfen aus Zentren der 
Strumpfstrickerei und -wirkerei erschwerten die Strumpfstrickerei in St. Gallen. 
Als im März 1696 die erste zünftige Strumpfstrickerordnung obrigkeitlich bewil-
ligt wurde, wurde darin auf die große Konkurrenz aus den Städten Bern, Basel, 
Schaffhausen und Solothurn verwiesen, die es den Strumpfstrickermeistern lange 
Zeit erschwerte, in St. Gallen eine eigene gewerbliche Zunft zu gründen. Offen-
bar war die Konkurrenz durch fremde, importierte Strickware so groß, dass sich 
lange Zeit nicht genügend Meister in St. Gallen ansiedelten, die dieses Gewerbe 
hauptberuflich betrieben. Denn in den genannten Orten würden sich nicht nur 
ein guter Teil der Einwohner in der Stadt, sondern auch die jeweilige Landschaft 
»von diesem handwerkh […] ernehren«.139

Georg Stäheli war vermutlich die treibende Kraft hinter der Gründung der 
gewerblichen Strumpfstrickerzunft in St. Gallen. In der Aufbauphase seines Ver-
lags profitierte er davon, dass das Handwerk noch nicht zünftig organisiert war. 
Er konnte Fremde anstellen, weil das Handwerk in der Bürgerschaft noch nicht 
verbreitet war, und musste niemandem Rechenschaft darüber ablegen, weshalb 
er als gelernter Schuhmacher einem anderen Gewerbe nachging. Schon bald aber 
suchte er den Schutz einer gewerblichen Zunft, und zwar aus zwei Gründen: 
Zum einen wollte er verhindern, dass »seine« Arbeiter für andere Verleger 

auf geringes Interesse, weshalb Lee seine Erfindung nach Frankreich exportierte. Durch 
die Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 strömten viele französische Strumpfwirker 
in Städte des Reichs, wodurch der Strumpfwirkerstuhl um 1700 bereits weit verbreitet 
war. Vgl. Villiger Steinauer, Musterbuch, S. 72; Reith, Strumpfstricker, S. 227.

136 Huber-Sperl, Handwerk, S. 78 f. Zur überregionalen Organisation gewerblicher Zünfte 
siehe das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am 
Beispiel der Posamentierer«.

137 Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 156 f. und 254.
138 Ebd., S. 165.
139 StadtASG, AA, Bd. 595, Strumpfstrickerordnung, 27. 3. 1696, Art. 160.
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oder Stricker produzierten oder ihm umgekehrt andere Meister und Verleger 
»seine« Arbeiterinnen und Arbeiter durch bessere Löhne abwarben. Zum ande-
ren konnte er so missliebige Konkurrenz und Nachahmer fernhalten. Sukzessive 
bemühte sich Georg Stäheli als ehemaliger Schuhmacher deshalb erstens um 
eine Mitgliedschaft in der politischen Zunft der Schneider und zweitens um die 
Gründung einer eigenen gewerblichen Strumpfstrickerzunft in St.  Gallen. Im 
Mai 1679, nach dem Streit mit einem seiner Stückarbeiter, Meister Heinrich Rüti, 
war ihm wohl bewusst geworden, dass er bei Vertragsbrüchen seiner Arbeiter 
schutzlos war. Rüti hatte laut Aussage Stähelis entgegen dem gemeinsamen 
Vertrag für einen anderen Arbeitgeber Strümpfe produziert. Der Konflikt wurde 
vor der politischen Schneiderzunft ausgetragen. Verurteilt wurden nur die ge-
genseitigen Beleidigungen, nicht aber der Vertragsbruch. Georg Stäheli war 
erzürnt, weil er sehe, »dz er von der zunft kein schuz hab«.140 Als der Streit fünf 
Tage später erneut aufflammte, bat er den Vorstand der Schneiderzunft, »weil 
er dz strümpfstrickher handtwerckh treibe«, solle man ihm »auch schuz und 
schirm halten, damit er für ein ehrlicher meister könne paßiert werden«. Der 
Zunftvorstand beschied ihm, dass er sich um ein Urteil der Strumpfstrickermeis-
ter in Zürich bemühen solle. Falls man ihn dort in der gewerblichen Zunft der 
Strumpfstricker für redlich halte, wolle man ihn auch in der politischen Schnei-
derzunft schützen.141 Georg Stäheli war vermutlich als Schuhmachermeister zu 
diesem Zeitpunkt immer noch Mitglied im Handwerk der Schuhmacher und da-
mit auch Mitglied in der politischen Zunft der Schuhmacher.142 Die Strumpfstri-
ckerei war allerdings der politischen Zunft der Schneider zugeordnet. Um seine 
Rechte nun vor der politischen Schneiderzunft einklagen zu können, musste er 
zuerst – laut Anweisung des Vorstands dieser politischen Zunft – als ehrlicher 
Handwerksmeister angenommen werden. Da in St. Gallen zu diesem Zeitpunkt 
noch kein Strumpfstrickerhandwerk existierte, sollte er sich in der gewerblichen 
Zunft der Zürcher Hosenstricker inkorporieren. Hierzu war ein Nachweis 
seiner zunftkonformen Ausbildung im Strumpfstrickerhandwerk nötig. Er galt 
nicht als »ehrlicher Meister«, weil er keine zünftige Ausbildung absolviert hat-
te.143 Falls er eine solche Bescheinigung der Zürcher Hosenstricker erhalte, gelte 
er als ehrlicher und zünftiger Meister und könne als Strumpfstrickermeister in 
die politische Schneiderzunft aufgenommen werden. Seine Arbeit als Strumpf-
strickerverleger im Zuchthaus zählte offenbar nicht als zunftkonform. Bereits 

140 StadtASG, AA, Bd. 597, 26. 5. 1679, fol. 128r-v.
141 Ebd., 30. 5. 1679, fol. 128v.
142 Georg Stäheli hat mit Sicherheit die politische Zunft gewechselt und war von der  politischen 

Schuhmacher- in die politische Schneiderzunft übergetreten. Der genaue Zeitpunkt des 
Wechsels ist allerdings nicht bekannt. Vgl. StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 17.

143 Vgl. zur Passierlichkeit und der dafür notwendigen Voraussetzung einer zünftigen 
Ausbildung das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke 
am Beispiel der Posamentierer«.
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1676 hatte sich die Basler Regierung mit diesem Problem an den St. Galler Rat 
gewandt: Die zünftig gelernten und organisierten Strumpfstrickermeister in 
Basel weigerten sich nämlich, diejenigen Kinder, die im Basler Waisenhaus die 
Strumpfstrickerei gelernt hatten, als Meister in ihrem Handwerk aufzunehmen. 
Ihre Ausbildung im Waisenhaus galt mit den Regeln der gewerblichen Zunft als 
nicht konform. Auch die Strumpfstrickermeister, die im Waisenhaus angestellt 
waren, wurden aus der gewerblichen Zunft in Basel ausgeschlossen. Der Rat von 
Basel wollte nun abklären, wie das in der Stadt St. Gallen gehandhabt werde – 
schließlich würden hier ja auch Kinder im Waisenhaus im Strumpfstricken un-
terrichtet.144 Nach Abklärungen bei Georg Stäheli, Meister Georg Dietrich (das 
war der Strumpfstricker, der zuvor im Waisenhaus angestellt gewesen war) und 
einem Meister namens Tobias Hess (er war ein St. Galler Strumpfstricker und 
starb 1684 in Holland),145 berichtete der St. Galler Rat, dass in der Stadt im Mo-
ment keine zünftigen Strumpfstricker ansässig seien. Der befragte Zuchtmeister 
Georg Stäheli wurde von der Obrigkeit nicht als zünftiger Meister eingestuft. 
Diverse junge Bürger seien allerdings gerade als Strumpfstrickergesellen auf 
Wanderschaft. Von diesen hätten sie vernommen, dass sich die gewerblichen 
Zünfte der Strumpfstricker überall weigern würden, Strumpfstricker aus den 
Waisenhäusern als Mitglieder der gewerblichen Zunft anzuerkennen.146 Georg 
Stäheli wusste also, dass er mit seiner »Ausbildung« im Waisenhaus nicht so 
einfach als zünftiger Meister durchgehen würde. Trotzdem gelangte er nach dem 
Konflikt vor der politischen Schneiderzunft mit dem Strumpfstrickermeister 
Rüti 1679 rasch zu einer Übereinkunft mit der gewerblichen Zunft der Zürcher 
Hosenstricker. Spätestens 1682, als er mit »Meister Georg Stäheli, Strumpf-
stricker« in den Zunftprotokollen auftaucht, galt er mindestens für den Vorstand 
der politischen Schneiderzunft St.  Gallens als ehrlicher Meister.147 In dieser 
Zeit war er höchstwahrscheinlich auch Mitglied der politischen Schneiderzunft 
geworden. Nun reklamierte er den Schutz der Schneiderzunft selbstverständlich 
für sich und erhielt ihn offenbar auch: Beispielsweise klagte er gegen Caspar 
Hugentobler, einen Strählmacher von Rotmonten, der in St. Gallen einen neuen 
Strumpfstrickerverlag aufzubauen versuchte. Stäheli klagte, dass Hugentobler 
ihm sein Gesinde abzuwerben versuche. Die politische Schneiderzunft schützte 
Stäheli und verbot Hugentobler als Fremdem, das Strumpfstrickergewerbe in der 
Stadt zu betreiben.148 

144 StadtASG, AA, Missiven, 20. 9. 1676.
145 ID 1184, StadtASG, BR, Familie Hess, Nr. 11; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 60.
146 Vgl. StadtASG, AA, RP 26.9., 5. 10. 1676; ebd., AA, VP 29. 9. 1676; ebd., AA, Bd. 627, 

3. 10. 1676, S. 45-47.
147 StadtASG, AA, Bd. 597, 1682, fol. 133v.
148 Ebd.
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Ein weiterer Konflikt 1684 muss Stäheli dann seine weiterhin nicht vollständig 
legitimierte Stellung als »ehrlicher« Meister vor Augen geführt haben.149 Infol-
gedessen entschloss er sich, sich um die Gründung einer eigenen gewerblichen 
Zunft der Strumpfstricker in St.  Gallen zu bemühen, um seine Position als 
legitimierter zünftiger Meister endgültig zu festigen. Ursache war erneut ein 
Konflikt mit einem seiner Stückarbeiter, dem Meister Jacob Schirmer. Schirmer 
wollte, obwohl er und seine Familie das Strumpfstricken bei Stäheli erlernt 
hatten und deshalb an ihn gebunden waren, nicht mehr für ihn arbeiten, da 
andere bessere Löhne bezahlten. Schirmer fühlte sich nicht an Stäheli gebunden 
und argumentierte mit dem Status Stähelis als Quereinsteiger. Georg Stäheli sei 
»kein rächter meister, sonder nur ein stümpler«, denn er habe »dz lismen bey 
keinem ehrlichen meister erlährnt«. Georg musste sich verteidigen: Er sei kein 
Stümper, sondern ein »biderman«. Er habe die Obrigkeit im Waisenhaus bedient 
und das Handwerk ehrlich erlernt. Er pochte auf den zünftigen Schutz und 
damit auf die Bindung des Arbeiters an ihn, weil er das Handwerk »mit großen 
kosten erlährnt« hätte. Im Vorstand der politischen Zunft der Schneider scheint 
Stähelis Position als ehrlicher Meister gefestigt gewesen zu sein, denn Schirmer 
wurde, weil er Georg als Stümper beleidigt hatte, gestraft.150 Dennoch muss 
dieser Konflikt Georg Stäheli alarmiert haben. Knapp zwei Wochen später bat 
er vor dem Zunftvorstand der politischen Schneiderzunft um den Erlass einer 
Strumpfstrickerordnung und damit um die Gründung einer gewerblichen Zunft 
der Strumpfstricker in der Stadt St. Gallen. Da aber außer ihm noch zu wenige 
zünftig gelernte Strumpfstrickermeister in der Stadt ansässig wären, wurde er 
vertröstet.151 Er musste sich noch zwölf Jahre gedulden. 1692 waren neben Georg 
Stäheli zwei zünftig gelernte Strumpfstrickermeister in St. Gallen ansässig: sein 
Vetter, Joachim Stäheli, und Dominicus Merz.152 1696 erhielt das Handwerk 
endlich seine eigene Ordnung und eine eigene gewerbliche Zunft. Die Punkte, die 
in der Ordnung geregelt wurden, sind genau diejenigen, aufgrund derer Georg 
Stäheli sich immer um den zünftigen Schutz bemüht hatte: 1.) Alle »stümpeley« 
sollte abgeschafft werden – fortan durften nur noch gelernte Strumpfstricker-
meister das Handwerk betreiben. 2.) Stückarbeiter wurden an ihren Meister 
gebunden. Kinder, Frauen und Männer, die das Handwerk kostenlos bei einem 
Meister gelernt hatten, durften ausschließlich für »ihren« Meister arbeiten. Falls 
die Arbeiter den Meister wechseln wollten, waren sie verpflichtet, dem Meister 
ein Lehrgeld zu bezahlen. 3.) Jeder Strumpfstrickermeister, der andere Arbeiter 
mit einem höheren als in der gemeinsamen Ordnung bestimmten Lohn in der 

149 Vgl. zu den wichtigen Grundprämissen Ehrlichkeit und Passierlichkeit innerhalb der 
Zunftwirtschaft das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Hand-
werke am Beispiel der Posamentierer«.

150 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1684, fol. 135r-v.
151 Ebd., 3. 12. 1684, fol. 135v.
152 Ebd., 7. 4. 1692, fol. 162v.
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Stadt oder Landschaft abwarb, sollte gestraft werden. Weiter wurden die Auf-
nahmekriterien fixiert. Jeder Strumpfstrickermeister musste das Handwerk bei 
einem zünftigen Meister gelernt haben und danach drei Jahre gewandert sein. Er 
musste einen Lehrbrief vorweisen können. Ohne einen solchen sollte er nicht in 
die gewerbliche Zunft der St. Galler Strumpfstricker aufgenommen werden.153 
Fortan konnten sich Georg Stäheli und seine beiden Mitmeister auf ihre ob-
rigkeitlich bestätigte Handwerksordnung beziehen, wenn sie gegen missliebige 
Konkurrenz oder »treulose« Stückarbeiterinnen vorgingen. Die gewerbliche 
Zunft der St.  Galler Strumpfstricker blieb aber auch nach der Zunftgründung 
ein eher kleines Handwerk. 1750 bestand es aus sechs Meistern, darunter Georgs 
Sohn Johannes.154 Allerdings waren auch in diesem Handwerk wesentlich mehr 
Frauen, Männer und Kinder mit dem Stricken von Strümpfen, Handschuhen 
und Kappen beschäftigt als nur die in der gewerblichen Zunft inkorporierten 
Meister. Die wirtschaftliche Relevanz der Strumpfstrickerei lag dementspre-
chend höher, als das die Mitgliederzahlen der gewerblichen Zunft implizieren. 
Auch die Strumpfwirkerei fasste in der Stadt Fuß. Die St. Galler Strumpfweber 
erhielten 1732 eine eigene Ordnung.155 Auch bei dieser Produktionsweise arbei-
teten die Meister mit zusätzlichen Arbeitern, wobei der Wirkstuhl im Besitz der 
verlegten Arbeiter war. Das Handwerk war aufgrund der »kostbahren stühlen 
und werckzeüg« kostenintensiver. 1750 waren zehn Meister in der gewerblichen 
Zunft der St. Galler Strumpfweber eingeschrieben.156 Die Strumpfweberei war 
zum größeren Handwerk geworden – wie in den meisten Städten. 

1.9 von der Zunftgründung zur zünftigen ausbildung

Die Veränderungen, die sich durch die Gründung der gewerblichen Zünfte der 
Strumpfstricker und Strumpfweber in der Stadt St. Gallen für deren beruflichen 
Werdegang ergaben, zeigen sich exemplarisch am Beispiel von Georgs und 
Barbaras ältestem Sohn Johannes. Er übernahm das Gewerbe des Vaters. Im 
Unterschied zu seinem Vater absolvierte er aber eine Lehre bei einem zünftigen 
Meister in Zürich. Hätte er die Strumpfstrickerei bei seinem Vater gelernt, wäre 
das für die spätere Anerkennung als Meister und seine Aufnahme in eine gewerb-
liche Zunft der Strumpfstricker zu heikel gewesen  – hatte doch Vater Georg 
Mühe, sich als legitimer, zünftig gelernter Strumpfstrickermeister zu positionie-
ren. Deshalb wurde Johannes beim Zürcher Hosenstrickermeister Hans Caspar 
Bosshardt verdingt und lernte das Handwerk in einer Stadt, in der bereits eine 

153 StadtASG, AA, Bd. 595, Strumpfstrickerordnung, 27. 3. 1696, Art. 160.
154 Ebd., 17. 8. 1751, Art. 170.
155 Ebd., Artikel der Strumpfweber, 16. 5. 1732, Art. 164.
156 Ebd., 17. 8. 1751, Art. 170.
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gewerbliche Zunft der Strumpfstricker existierte.157 Der Zürcher Hans Caspar 
Bosshardt war ein Geschäftspartner Georg Stähelis, von dem er immer wieder 
Waren aus Zürich bezog. Bosshardt wiederum verkaufte seine Strumpfwaren 
jeweils auch an den Jahrmärkten in St. Gallen. Während der Lehrzeit lebte Jo-
hannes Stäheli im Haushalt der Bosshardts. Normalerweise hätte Hans Caspar 
Bosshardt als Lehrmeister ein Lehrgeld von rund 100 Gulden gefordert. Das war 
im Vergleich zu anderen Bekleidungsberufen wie etwa der Schneiderei hoch: 
Dort wurden je nach Lehrmeister zwischen 25 und 60 Gulden verlangt.158 Doch 
Georg Stäheli und Bosshardt schlossen ein Geschäft ab, von dem beide Söhne 
profitieren sollten: Hans Caspars Sohn sollte für ein halbes Jahr nach St. Gallen 
zu Stäheli ziehen, um dort von ihm Schreiben, Rechnen und Buchhaltung zu 
lernen. Dafür nahm Bosshardt Stähelis Sohn Johannes für 10 Reichstaler für drei 
Jahre als Lehrjungen an und brachte ihm das Strumpfstrickerhandwerk bei. 10 
Reichstaler entsprachen etwa 17 Gulden.159 Georg Stäheli hatte also ein lohnen-
des Geschäft abgeschlossen. Mit seiner absolvierten Lehre sollte Johannes der 
problemlose Zugang zur zünftigen Meisterschaft geebnet sein. Nichtsdestotrotz 
verweigerten die anderen St.  Galler Strumpfstrickermeister Johannes Stäheli 
nach seiner Rückkehr nach St. Gallen 1692 die Anstellung eines Lehrjungen und 
damit die Anerkennung als zünftigen Meister.160 

Lehrjungen anzustellen und auszubilden war nur Meistern erlaubt, wozu 
Johannes eigentlich alle Voraussetzungen erfüllte. Doch forderten die übrigen 
Strumpfstrickermeister das Vorhandensein eines Lehrbriefs als Nachweis seiner 
zünftigen Ausbildung. Einen solchen konnte Johannes nicht vorweisen, denn 
aufgrund eines Streits zwischen seinem früheren Lehrmeister Bosshardt und sei-
nem Vater weigerte sich der Zürcher Strumpfstricker, ihm diesen auszustellen. 
Der Konflikt schwelte schon lange – genauer seit 1687 –, als Georg Stäheli erst-
mals bei Bosshardt die Ledigsprechung seines Sohns forderte. Die Verweigerung 
des Lehrbriefs hing mit noch offenen Rechnungen für Waren über 41 Gulden 
zusammen, die Georg Stäheli dem Zürcher noch schuldig war. Nach Bezahlung 
des Geldes wollte Bosshardt den Lehrbrief für Johannes übersenden.161 Fünf 

157 Für die folgenden Informationen vgl. die überlieferte Schriftlichkeit zum Konflikt zwi-
schen Hans Caspar Bosshardt, Hosenstricker aus Zürich, und Georg Stäheli; StadtASG, 
AA, Bd. 630, 19. 7. 1687, S. 535, 8. 10. 1687, S. 575; ebd., AA, Bd. 631, 17. 1. 1688, S. 6 f., 
29. 6. 1688, S. 99 f., 19. 8. 1689, S. 272 f.; ebd., AA, Missiven, 6. 8. 1687 und 28. 1. 1688; ebd., 
AA, RP 18.7., 17.8., 6. 10. 1687, 9. und 31.1., 29.5., 11. 10. 1688, 19. 8. 1689.

158 Vgl. das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.
159 Staiger, ETH-Bib., Rar 5398, S. 146.
160 StadtASG, AA, Bd. 597, 7. 4. 1692, fol. 162v.
161 Der Streit zog sich über Jahre hin und entzündete sich vor allem an der Frage des Ge-

richtsorts. Die St. Galler Obrigkeit und Georg Stäheli bestanden darauf, dass Bosshardt 
seine Schuldforderung (41  Gulden) in der Stadt St.  Gallen erhobe. Dies verweigerte 
Bosshardt lange. Nur seine Frau trat im Namen ihres Mannes einmal vor das St. Galler 
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Jahre später konnte Johannes vor dem Strumpfstrickerhandwerk in St. Gallen 
allerdings immer noch keinen Lehrbrief vorweisen. Alles, was er hatte, war 
eine Bestätigung der gewerblichen Zunft der Hosenstricker aus Zürich, dass er 
als ehrlicher Geselle anerkannt worden war. Doch das genügte den St. Galler 
Meistern nicht. Man pochte auf einen Lehrbrief. Dieses Problem verhinderte 
für lange Zeit eine Meisterschaft von Johannes.162 Er heiratete erst nach dem 
Tod seines Vaters im Alter von 37 Jahren.163 Erst dann, 1706, gründete er einen 
eigenen Haushalt und übernahm die Werkstatt seines Vaters, die zuerst noch 
fünf Jahre lang seine Mutter als Witwe geführt hatte. Er war schließlich doch zu 
einem »ehrlichen Meister« des Strumpfstrickerhandwerks geworden. 

1.10 innerfamiliäre aufgabenteilung im geschäft 
und soziale Mobilität

Spätestens ab 1691 und bis zu seiner Heirat hatte Johannes im elterlichen Betrieb 
gearbeitet und die Produktion geleitet. Die Aufgaben im Haus im Loch waren 
klar verteilt: Während Johannes zuständig für die Produktion war – vermutlich 
vor allem für das Walken, Rauen und Scheren der Strickwaren –, erledigte sein 
Vater die Verlagsgeschäfte, also die Buchhaltung sowie die An- und Verkaufs-
geschäfte des Strumpfverlags. Diese gemeinsame Wirtschaftsführung war nach 
zünftigen Regeln nur möglich, solange Johannes nicht selbst Meister war – wie 
die anderen Strumpfstrickermeister denn auch betonten: Dass Vater und Sohn 
beide Meister sein, zusammen unter einem Dach wohnen und gemeinsam das 
Handwerk treiben wollen, sei gegen Handwerksbrauch.164 Innerhalb der zünf-
tigen Wirtschaft war nur ein Handwerk pro Haushalt erlaubt. Das bedeutet, dass 
es pro Haushalt nur einen Meister geben durfte. Da Johannes allerdings sowieso 
keinen Lehrbrief vorweisen konnte, arbeitete er bis zu seiner Heirat 1706 im Ge-
sellenstatus im Familienbetrieb weiter. Damit war das Problem gelöst. Nach dem 
Tod von Georg Stäheli 1701 übernahm Barbara Major als Witwe die Werkstatt. 
Barbara war dafür als Tochter eines Wollhändlers und Strumpfverkäufers be-

Schuldgericht. Sie war anlässlich des St.  Galler Jahrmarkts sowieso in der Stadt, um 
Strickwaren zu verkaufen. Allerdings hatte sie zum Austrag des Rechtsstreits zu wenige 
Vollmachten, um vor dem Stadtgericht ein rechtskräftiges Urteil anzunehmen, worauf 
der Konflikt wieder verschleppt wurde. Zu den Quellenangaben vgl. vgl. Anm. 157 in 
diesem Kapitel.

162 Vgl. zu den Anforderungen an einen »ehrlichen« zünftigen Meister auch das Kapitel »Pas-
sierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.

163 StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 40. Mit diesem Heiratsalter zählte Johannes Stäheli 
zu jenen Ausreißern im Handwerk, die erst im hohen Alter heirateten. Vgl. das Kapitel 
»Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber 
und Rohmaterial«.

164 StadtASG, AA, Bd. 597, 7. 4. 1692, fol. 162v.
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stimmt ausreichend ausgebildet. Georg und Barbara werden den Strumpfverlag 
gemeinsam betrieben haben – auch wenn die Frau in diesem Fallbeispiel kaum 
in den Quellen auftaucht. Sie strickte Strümpfe, sie verkaufte sie – gut möglich, 
dass die Führung des gemieteten Marktstands auch in ihren Händen lag. Auf 
jeden Fall führte sie nach dem Tod Georgs das Geschäft nahtlos weiter. Sie 
bezahlte weiterhin die Pachtzinsen für den Walkeplatz und den Verkaufsstand 
am Markt und lebte weiterhin gemeinsam mit dem ledigen Sohn Johannes im 
Haus am Loch.165 Nach seiner Heirat schaffte auch Johannes den Aufstieg vom 
»Meister« zum »Herrn«. Er wurde von Beginn seiner Selbstständigkeit an als 
»Herr« bezeichnet,166 da er das Verlagsgeschäft der Eltern übernehmen konnte 
und damit wie ein Verleger handelte und nicht mehr wie ein Handwerker pro-
duzierte. Anders als sein Vater übernahm er in der politischen Schneiderzunft 
auch Ämter. 1730 wurde er zum Stadtrichter gewählt, 1731 wurde er Elfer der 
politischen Schneiderzunft und trat damit in den Großen Rat der Stadt St. Gallen 
ein. Er versteuerte ein Vermögen zwischen 600 und 700 Gulden und besaß einen 
Acker hinter der Bernegg, den er durch einen Freisassen bewirtschaften ließ.167 
Mit seinem Vermögen zählte er zur reicheren Hälfte der Handwerker.168 

Auch die Töchter von Georg und Barbara übernahmen mindestens teilweise 
das elterliche Handwerk. Anna und Margaretha strickten zusammen mit ihrer 
Mutter Strümpfe für den Familienverlag. Auch die mittlere Tochter Sabina, die 
erst sehr spät einen Mann aus Altstätten heiratete und zu einem unbekannten 
Zeitpunkt aus St. Gallen wegzog, hatte ihren Lebensunterhalt zuvor als allein-
stehende Frau mit der Strumpfstrickerei verdient. Sie war Meisterin im Strumpf-
strickerhandwerk und bildete Lehrtöchter aus. So erhielt sie beispielsweise für 
die Ausbildung eines bedürftigen Mädchens das Lehrgeld von der Stadt.169

Georg Stäheli, der jüngere Bruder von Johannes, hatte schon wesentlich früher 
geheiratet. Mit 24 Jahren ehelichte er Elisabetha Weyermann, Tochter eines 
Leinwandschneiders und Enkelin eines Bürgermeisters.170 Georg junior bezog 
mit seiner Familie, nachdem sie eine gewisse Zeit noch bei seinen Eltern im Haus 
am Loch gewohnt hatten, ein Haus oben am Markt. Sein Vermögen schwankte 

165 StadtASG, ÄA, VIII, 21, S. 10 und 12. Ab 1707 versteuerte Johannes Stäheli als Besitzer 
des Hauses im Loch; vgl. ebd., AA, Bd. 296ep, S. 30.

166 Vgl. StadtASG, AA, RP 25. 4. 1710.
167 Vgl. ID 2452, StadtASG, BR Stäheli, Nr. 40 und ebd., AA, RP, Sitzung des Kleinen und 

Großen Rats, 8. 11. 1737.
168 Siehe das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 

Handwerk«.
169 StadtASG, ÄA, VII, 156, S. 25.
170 Damit war Georg Stäheli junior ein typischer handwerklicher Bräutigam: Die Hälfte 

aller Handwerker heiratete zwischen 23 und 28 Jahren. Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen 
Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.
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zwischen 300 und 1.300 Gulden.171 Mit dem Höchstwert von 1.300 Gulden im 
Jahr 1710 zählte er nicht mehr zu den typischen Vertretern des Handwerks, 
sondern gehörte zu den reichen Handwerkern des oberen Quartils.172 Anders als 
sein Bruder übernahm er keine Ehrenämter in der Stadtverwaltung. Georg hatte 
das Nestlerhandwerk gelernt. Genau wie die Strumpfstrickerei zählte es auch zu 
den neueren Handwerken. Wie sein Vater in seinem Handwerk war auch Georg 
junior treibende Kraft hinter den ersten Versuchen, eine gewerbliche Zunft der 
Nestler in St. Gallen zu gründen. Er versuchte mit der Gründung der gewerb-
lichen Zunft ein Monopol auf den Verkauf von Nesteln in St. Gallen zu errei-
chen. Damit wollte er sich – wie sein Vater auch – vor ungelernten Stümpern 
schützen, die ohne die Anwesenheit einer gewerblichen Zunft in der Stadt nach 
Belieben ins Handwerk einsteigen konnten. Auch gegen die Nesteln verkaufen-
den Krämer war sein Vorstoß gerichtet. Wäre es nach dem Nestlermeister Georg 
Stäheli junior gegangen, hätten die Krämer nur noch Nesteln verkaufen dürfen, 
die von Nestlermeistern der Stadt produziert worden waren (also von ihm). 
Zudem hätten sie Nesteln nur noch in größeren Mengen, aber nicht mehr einzeln 
verkaufen dürfen (dieses Privileg hätte nur noch den zünftigen Nestlermeistern 
zugestanden). Georg Stäheli junior war 1699, als er mit diesem Vorstoß eine 
Zunftgründung der Nestler in St. Gallen erreichen wollte, der einzige zünftig 
gelernte Meister in der Stadt. Alle Vorteile wären ihm alleine zugefallen. Der 
Rat ließ die Krämer in dieser Angelegenheit befragen. Ein von ihnen geäußerter 
Einwand lautete, dass Georg Stäheli ja selbst neben dem Verkauf von Nesteln 
Krämerei und vor allem auch Handel betreiben würde.173 Ob in der Folge ein 
Nestlerhandwerk in der Stadt gegründet wurde, ist nicht feststellbar. Auf jeden 
Fall wird klar, weshalb auch Georg Stäheli junior vom »Nestlermeister« zum 
»Herrn« aufgestiegen war – auch ohne Ämter. Wie sein Vater beschäftigte er 
sich nicht mehr mit der Produktion. Sein Hauptgeschäft lag im Handel. Sein für 
einen Handwerker außergewöhnlich hohes Vermögen dürfte zudem dazu bei-
getragen haben, dass er zu derjenigen Gruppe der Handwerker gezählt wurde, 
die entweder nicht mehr von der Arbeit ihrer Hände lebten oder ein gewisses 
Vermögen besaßen.174

171 Vgl. ID 2428, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 33; ebd., AA, Bd. 296el, S. 30; ebd., 
AA, Bd. 296er, S. 23; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 23; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 19.

172 Vgl. das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 
Handwerk«.

173 Vgl. zum Nestlerhandwerk StadtASG, AA, RP 8. und 17. 8. 1699; ebd., AA, VP 14. 8. 1699.
174 Am 2. 12. 1713 wurde er mit »Herr Georg Stäheli, Nestler« tituliert; StadtASG, AA, 

Bd. 598, S. 73.
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1.11 Fazit: aufstieg als Quereinsteiger in 
einem jungen, zunftfreien handwerk

Die Familie Stäheli konzentrierte sich in der Berufswahl ihrer Söhne auf die 
Produktion und den Verkauf von Bekleidung und Accessoires  – vorwiegend 
für den unteren Teil des Körpers – und nutzte – auch mit der Berufswahl des 
jüngeren Sohns  – Synergien beim Vertrieb der Produkte. Georg und Barbara 
Stäheli unterhielten einen Stand am Markt für den Verkauf ihrer Strickwaren, 
der später von Johannes übernommen wurde. Gleich nebenan verkaufte der 
Nestler Georg junior seine Produkte.175 Die Marktstände der Familie Stäheli 
ergänzten sich optimal: Die gestrickten Strümpfe, aber auch Hosen und andere 
Kleidungsstücke wie Mieder wurden mit Nesteln, die teilweise mit Federn, 
Bändern und anderem verziert waren, befestigt. Die Einkäufer konnten sich 
also an den beiden Marktständen mit Kleidung und Accessoires eindecken, die 
zusammengehörten. Die enge Zusammenarbeit wurde auch von außen wahrge-
nommen. So beklagten sich die Strumpfstrickermeister, dass der Strumpfstricker 
Georg Stäheli unerlaubterweise zwei Marktstände betreibe. Der Vorstand der 
Schneiderzunft ging nicht auf die Klage ein, weil es sich eben um je einen 
Stand von Vater und Sohn handelte.176 Möglicherweise versandten Vater und 
Sohn Stäheli ihre Waren auch gemeinsam an die Messen in Zurzach. Auch die 
Töchter produzierten mindestens während einer gewissen Zeit Strümpfe für den 
Familien betrieb und verdienten, wie Sabina Stäheli als Strumpfstrickermeisterin, 
damit ihren Lebensunterhalt. Synergien wurden sicherlich auch in den sich teil-
weise deckenden Kundenstämmen genutzt. Die Familie Stäheli konnte damit als 
Verleger erfolgreich in neueren Berufen Fuß fassen und sich eine wirtschaftliche 
Existenz aufbauen, mit der sie zum oberen »Stand« der Handwerker in der Stadt 
zählte. Grundlage dafür waren Georg Stähelis Amt als Zuchtmeister gewesen 
und ebenso die Zeit, in der die Familie im städtischen Zucht- und Waisenhaus 
St.  Leonhard gearbeitet und gelebt hatte. Hier hatte der ehemalige Schuhma-
cher sein Wissen über das junge Handwerk der Strumpfstrickerei gesammelt 
und Geschäftsbeziehungen aufgebaut, die ihm während seiner späteren Zeit als 
Verleger zugutekamen. Er kannte nicht nur Wolllieferanten und Abnehmer von 
Strümpfen, sondern auch Kaufleute und Kunden, die ihm als Kreditoren und 
Bürgen zur Verfügung standen. Noch als Zuchtmeister verband er durch die 
Heirat mit seiner zweiten Frau Barbara Major Geschäft und Familie und legte 
damit einen weiteren Grundstein für den Handwerksverlag. Es handelte sich 
um einen Familienbetrieb, in dem einer der Söhne, die Töchter und die Ehe-
frau in unterschiedlichen Positionen und in verschiedenen Bereichen arbeiteten. 
Sobald sich der Verlag etabliert hatte, war Stäheli als Quereinsteiger bemüht, 

175 StadtASG, ÄA, VIII, 17, S. 10.
176 StadtASG, AA, Bd. 598, 29. 4. 1701, S. 329.
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sich rechtlich und wirtschaftlich abzusichern. Auch ohne zünftige Ausbildung 
gelang es ihm, als zünftigen Strumpfstrickermeister anerkannt zu werden. Zum 
Schutz vor Konkurrenz gründete er die gewerbliche Zunft der Strumpfstricker 
in der Stadt. Der jüngere Sohn Georg verfolgte dieselben Strategien wie der Vater 
im ähnlich aufgebauten und gleich jungen Handwerk der Nestler, während der 
ältere Sohn von Beginn weg eine zünftige Ausbildung als Strumpfstricker erhielt. 
Die Etablierung des Handwerksverlags der Familie Stäheli-Major in einem 
jungen, neuen Beruf ist ein Lehrstück für die Gründung neuer gewerblicher 
Zünfte und erklärt den Aufstieg der Familie in die höhere Gruppe innerhalb des 
»Handwerkerstands«.

2 arm und politisch aktiv: 
die Metzgerfamilie rietmann-Schlumpf

2.1 Fehlende ökonomische ressourcen: heirat, 
Steuervermögen und berufsvererbung

Jacob Rietmann heiratete am 27. März 1677 im Alter von 25 Jahren die um einen 
Tag jüngere Margaretha Schlumpf, Tochter eines Feiltragers. Das Paar hatte neun 
Kinder, von denen vier das Erwachsenenalter erreichten: Magdalena, Susanna, 
Elsbetha und Jacob junior.177 Jacob Rietmann senior selbst war der Sohn eines 
Metzgers. Wie seine beiden Brüder Valentin und Laurenz lernte er das Handwerk 
des Vaters.178 Sein Vater Jacob hatte 1670, im Jahr seines Todes, als Zunftmeister 
zwei Metzgerbänke besessen.179 Die Familie Rietmann-Schlumpf versteuerte 
zwischen 1680 und 1731 stets ein Vermögen zwischen 100 und 200  Gulden. 

177 Die Feiltrager kauften als städtisch vereidigte Leinwandhändler die Rohleinwand von 
Webern ab, brachten diese zur Schau und verkauften sie anschließend an einem ihnen 
zugewiesenen Verkaufsstand, der sogenannten Leinwandbank, den Kaufleuten; Mayer, 
Leinwandindustrie, S. 60-62. Zu Jacob Rietmann und Margaretha Schlumpf vgl. ID 
2017, StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 65. Als 25-jähriger Bräutigam gehörte Jacob 
Rietmann vom Heiratsalter her zum Durchschnitt. Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: 
St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

178 Vgl. zum Vater Jacob Rietmann StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 52. Zum Bruder 
Valentin Rietmann ID 2043, StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 66; StadtASG, 
AA, Bd. 296eb, S. 40; ebd., AA, Bd. 296el, S. 60; ebd., AA, Bd. 296er, S. 60; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 60; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 45. In den Jahren 1700 und 1710 bezahlte die 
Ehefrau die Steuern alleine, weil Valentin abwesend war. Zum Bruder Laurenz Riet-
mann vgl. ID 2027, ebd., BR, Familie Rietmann, Nr. 64; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 64. 

179 StadtASG, ÄA, VIII, 1, S. 14. Im ersten überlieferten Steuerbuch aus dem Jahr 1680 
versteuerte die Mutter Jacobs als Witwe. Der Vater war im März 1680 gestorben.
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Im Jahr 1690 bezahlte sie gar keine 
Steuern.180 Entweder lebte die Familie 
zu dieser Zeit nicht in St. Gallen, oder 
die Obrigkeit erließ ihr aufgrund ihrer 
damaligen prekären finanziellen Lage 
die Steuern. Die Tatsache, dass Jacob 
Rietmann zwar im Steuerbuch auf-
gelistet wird, jedoch der Steuerbetrag 
fehlt, verweist eher auf die Erlassung 
aufgrund eines finanziellen Engpasses 
denn auf eine Abwesenheit. Mit ihren 
Vermögenswerten bewegten sich die 
Rietmann-Schlumpf im Durchschnitt 
der Handwerker in St.  Gallen. Aller-
dings lag der Steuerbetrag der Familie 
bis 1731 immer unter dem Median. 
Damit zählten sie zur ärmeren Hälfte 
der St. Galler Handwerker. 1731 sank 
der Median auf 100  Gulden  – damit 
stieg die Familie Rietmann-Schlumpf 
zur reicheren Hälfte der Handwerker 
auf, weil sich ihre finanzielle Situa-
tion im Gegensatz zu derjenigen der 
meisten anderen Handwerkerfamilien 
nicht verschlechtert hatte. Das Metz-
gerhandwerk war eines der reiche-
ren Gewerbe der Stadt.181 Der Median der Vermögen der Metzger lag 1680 
bei 500  Gulden, während der Median des Vermögens aller Handwerker bei 
300  Gulden lag (siehe Abb. 9). Auch als die Vermögen aller Handwerke bis 
1731 kontinuierlich sanken, blieben die Metzger auf diesem hohen Niveau. Die 
Familie Rietmann-Schlumpf zählte im Metzgerhandwerk also zu den ärmeren 
Haushalten. Im Jahr 1680 zählte sie gar zum unteren Quartil und damit zu jenem 
Viertel der ärmsten Metzger, die zwischen 70 und 200  Gulden versteuerten. 
Trotz fehlenden Vermögens wurde Jacob Rietmann im Juni 1679 zum Elfer der 
politischen Metzgerzunft gewählt. Er versah das Amt während 55 Jahren.182 Als 
Großrat und Elfer der politischen Metzgerzunft genoss er ein höheres Ansehen 

180 StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 46; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 76; ebd., AA, Bd. 296el, S. 111; 
ebd., AA, Bd. 296er, S. 92; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 92; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 71.

181 Vgl. die Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 
Handwerk« und »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft«. 

182 StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 65. Zum Amt des Elfers vgl. das Kapitel »Elfer-
wahl mangels Alternativen«.
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und zählte trotz seiner prekären finanziellen Situation zu den Herren innerhalb 
des handwerklichen »Stands«. 

Die Rietmann-Schlumpfs besaßen kein eigenes Haus, sondern wohnten von 
1680 bis 1700 in oft wechselnden Mietverhältnissen an verschiedenen Orten 
der Stadt. 1680 wohnte die Familie noch zentral am Markt. Bis 1700 lagen ihre 
Unterkünfte dann immer weiter vom Stadtzentrum entfernt.183 Ab 1710 wohn-
ten Jacob Rietmann und seine Frau bis an ihr Lebensende in der Spiservorstadt 
außerhalb der Stadtmauern. Ihr verheirateter Sohn Jacob und vermutlich auch 
die verheiratete Tochter Elsbetha lebten mit ihren Familien im selben Haus wie 
der ab 1714 verwitwete Vater. Die Spiservorstadt wurde ab 1710 zum Lebens-
mittelpunkt der ganzen Familie. Auch die anderen beiden verheirateten Töchter 
Susanna und Magdalena wohnten mit ihren Ehemännern und Familien in diesem 
Viertel außerhalb der Stadttore.184

Die Kredit- und Schuldennetzwerke der Familie Rietmann-Schlumpf sind, 
anders als in anderen Fallbeispielen, nicht rekonstruierbar.185 Deutlich wird aus 
den vorhandenen Quellen allerdings, dass die Familie nicht viel ökonomisches 
Kapital besaß.186 Sie hatte finanzielle Schwierigkeiten und rutschte temporär 

183 1690 hatten sie eine Wohnung oder einen Hausteil zuerst in der Nähe des Linsebühls 
in der Spiservorstadt. Um 1700 lebten sie bei St. Jacob an der Grenze des städtischen 
Territoriums zum Untertanengebiet der Fürstabtei bei St. Fiden; vgl. StadtASG, AA, 
Bd. 296ds, S. 46; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 76.

184 Vgl. zu den Wohnorten von Jacob Rietmann und Margaretha Schlumpf sowie des 
Sohns Jacob Rietmann junior und der Tochter Elsbetha Rietmann mit ihrem Mann 
Hans Joachim Zingg StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 46; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 76; ebd., 
AA, Bd. 296el, S. 111; ebd. AA, Bd. 296er, S. 92; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 92; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 71. Für die Wohnorte der Tochter Magdalena Rietmann und ihres Mannes 
Jacob Weyermann siehe StadtASG, AA, Bd. 296er, S. 100; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 99. Für 
die Tochter Susanna Rietmann samt ihrem Mann Hans Jacob Wettach siehe StadtASG, 
AA; Bd. 296fh, S. 69.

185 Zu Krediten oder Schulden der Familie Rietmann-Schlumpf ist in den obrigkeitlichen 
Quellen praktisch nichts überliefert. Die St. Galler Metzger pflegten oftmals multiplexe 
Kreditbeziehungen und gewährten sich untereinander zinslose, unversicherte Kredite. 
Gleichzeitig war die rechtliche Eintreibung der Schulden unter den Metzgern und 
Viehhändlern der Region innerhalb dieser homogenen Gruppe eher selten. Die Nähe zu 
den Kreditgebern über handwerkliche, zünftige und verwandtschaftliche Beziehungen 
im von Familiendynastien geprägten Metzgerhandwerk führte häufig zu sehr hohen 
Verschuldungsgraden bei den Metzgern. Möglicherweise hat Jacob Rietmann auch von 
diesen spezifischen Kreditstrukturen profitiert. Die Tatsache, dass praktisch keine Schul-
den und Schuldstreitigkeiten in den städtischen Quellen überliefert sind, spricht für ein 
solches multiplexes Kreditgefüge mit privaten Kreditgebern. Vgl. zu den Kreditbezie-
hungen St. Galler Metzger Guggenheimer, Kredite, Krisen und Konkurse, S. 173-180.

186 Fünfzig Gulden schuldete Jacob Rietmann 1686 Anna Maria Meyer, der Frau eines 
reichen St. Galler Weberverlegers. Im Juli 1688 forderte die verwitwete Frau Verena 
Fels ihr Geld ein, und im Dezember 1715 wurden Jacob Rietmann und seine Töchter 
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in die Bedürftigkeit ab. Im August 1688 bat Margaretha Schlumpf erstmals vor 
dem Rat um vier Reichstaler (6 Gulden, 48 Kreuzer) aus dem Stadtsäckel, die ihr 
gegeben wurden.187 Gut ein Jahr später benötigte sie 4 Gulden, damit sie dem 
Vermieter den geschuldeten Hauszins bezahlen konnte.188 Mit einer Krankheit 
von Margaretha ab 1690 wurde die finanzielle Situation der Familie offenbar 
noch prekärer. In diesem Jahr zahlten die Rietmann-Schlumpfs auch keine Steu-
ern. Immer wieder erhielt die kranke Margaretha städtische Unterstützung.189 
Im September 1714 verstarb sie. Jacob Rietmann blieb bis zu seinem Lebens-
ende 1741 Witwer  – möglicherweise konnte er sich eine zweite Heirat nicht 
leisten.190 Nach dem Tod von Margaretha Schlumpf bat die Familie lange nicht 
mehr um obrigkeitliche Unterstützung. Doch die wiederholten Holzdiebstähle 
des Sohns Jacob zeigen, dass die Familie nicht über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügte.191 Auch die Tatsache, dass alle drei Töchter eher ärmere Hand-
werker heirateten und nach ihrer Heirat mit ihren Familien von der städtischen 
Fürsorge abhängig wurden, verdeutlicht den geringen finanziellen Spielraum 
der Rietmann-Schlumpfs. Die Tochter Magdalena heiratete 1709 den Schuh-
macher Jacob Weyermann. Das Paar versteuerte immer ein Vermögen von 
weniger als 100 Gulden und erhielt Bußen aufgrund diverser Holzdiebstähle. 
Nach dem Tod von Magdalena musste sich der Mann auf Geheiß der Obrigkeit 
entscheiden, ob er die Stadt verlassen oder ins Zuchthaus wollte. Er zog 1734 
weg und erhielt dazu ein sogenanntes Reisegeld.192 Susanna Rietmann heiratete 
1720 den Müller Hans Jacob Wettach. Das Paar erhielt ab 1736 wöchentliche 
Almosen, war also spätestens von diesem Zeitpunkt an bedürftig.193 Elsbetha 
Rietmann bekam ein uneheliches Kind,  Ottilia, das bei seinem Großvater väter-
licherseits aufwuchs. Der Vater von Ottilia, Georg Engeli, war noch während 
der Schwangerschaft aus St. Gallen fortgezogen und in Flandern gestorben. Erst 
nach dem Tod des Großvaters kam das Kind in die Obhut der Mutter. Elsbetha 
heiratete 1724 den Schuhmacher Joachim Zingg. Auch für dieses Paar sind viele 
Holzdiebstähle überliefert. Ab 1738 erhielt es wöchentliche Almosen und war 

Susanna und Magdalena wegen Rechnungsstreitigkeiten sowie Barbara Eggmann, die 
Frau des Metzgers Othmar Rietmann, zu einer außergerichtlichen Einigung aufgefor-
dert. StadtASG, AA, RP 9. 9. 1686, 26. 7. 1688, 1. 12. 1715.

187 StadtASG, AA, RP 2. 8. 1688. Die Umrechnung erfolgte gemäß der Umrechnungstabelle 
für verschiedene Währungen in StadtASG, AA, Bd. 296ea, S. 153. 

188 StadtASG, AA, RP 18. 7. 1689.
189 Ebd., 6. 2. 1690, 11. 3. 1690, 7. 6. 1710.
190 StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 65.
191 StadtASG, AA, RP 23. 8. 1716, 8. 8. 1717, 15. 12. 1720.
192 Vgl. ID 2999, StadtASG, BR, Familie Weyermann, Nr. 80; ebd., AA, Bd. 296er, S. 100; 

ebd., AA, Bd. 296ez, S. 99 und ebd., AA, Bd. 988, Einträge Jacob de Tobias Weyermann.
193 Vgl. ID 2906, StadtASG, BR, Familie Wettach, Nr. 59; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 69 und 

ebd., AA, Bd. 988, Einträge zu Hans Jacob de Hans Joachim Wettach.
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offenbar bedürftig.194 Der verwitwete Vater Jacob Rietmann rutschte ebenfalls 
in die Bedürftigkeit ab und erhielt nach der Aufgabe seiner Elferstelle in der 
politischen Zunft der Metzger ein wöchentliches Almosen aus dem Prestenamt 
in der Höhe von einem Gulden, das ihm im Juni 1736 auf 48 Kreuzer gekürzt 
wurde.195 Verglichen mit Beträgen, die andere Bürgerinnen und Bürger als 
Unterstützung vom Prestenamt erhielten, war das relativ viel.196 1739 wohnte er 
alleine, war 86 Jahre alt und erhielt immer noch die wöchentlichen 48 Kreuzer, 
wobei er um die Erhöhung der Unterstützung auf wöchentlich einen Gulden 
bat.197 Nach seinem Tod am 4. Dezember 1741 bezahlte die Stadt seine Beerdi-
gungskosten.198

2.2 Metzgerbänke und die Schlacht- und verkaufslizenzen

Weder Jacob Rietmann noch sein gleichnamiger Sohn besaßen während ihrer 
Berufstätigkeit eine eigene Metzgerbank. Das bedeutet, dass sie keine Schlacht- 
und Verkaufslizenz für Fleisch in der Stadt besaßen. Diese Tatsache prägte ihren 
Arbeitsalltag als Metzger und führte zu einiger Kreativität im Umgang mit den 
Metzgersatzungen  – und vor allem zu vielen Konflikten mit dem zünftigen 
Metzgerhandwerk. Der städtische Fleischmarkt war in St.  Gallen, wie in den 
meisten Orten und Städten, stark obrigkeitlich kontrolliert. Das sollte eine quan-
titativ ausreichende Versorgung der Stadtbevölkerung mit qualitativ genügend 
gutem Fleisch sicherstellen.199 Deshalb durfte das Fleisch in St. Gallen nur in 
der städtischen Metzi verkauft und »ausgehauen«, das heißt, in kleinere, dem 
Kundenwunsch entsprechende Stücke zerteilt werden. Für dieses Aushauen und 
den Verkauf benötigte ein Metzger zwingend einen entsprechenden Platz in der 
städtischen Metzi und damit eine Metzgerbank. Diese Bänke oder Verkaufs- 
und Schneidetische befanden sich in den Händen von Privatpersonen, meist der 
Metzger selbst. War ein Metzger nicht im Besitz einer solchen Bank, konnte er 
auch versuchen, eine zu mieten. So besaß der Bleichermeister Anton Scheitlin 
1688 zwei Metzgerbänke, die er an Metzger vermieten musste – ihm selbst war 

194 Vgl. zu Georg Engeli ID 457, StadtASG, BR, Familie Engeli, Nr. 15; ebd., AA, RP 
13. 5. 1732. Zu Hans Joachim Zingg vgl. ID 3169, ebd., BR, Familie Zingg, Nr. 34; ebd., 
AA, Bd. 296fh, S. 71 sowie ebd., AA, Bd. 988, Einträge zu Joachim de Salomon Zingg.

195 StadtASG, AA, VP 27. 6. 1736.
196 Der verwitweten Anna Nüesch wurde beispielsweise das wöchentliche Almosen aus 

dem Prestenamt im Jahr 1711 von zwölf auf 20  Kreuzer erhöht. StadtASG, AA, RP 
29. 1. 1711.

197 StadtASG, AA, VP 21. 5. 1739.
198 StadtASG, AA, RP 7. 12. 1741.
199 Grillmaier, Fleisch für die Stadt, S. 13-27; Maehnert, Metzger.
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der Betrieb als Handwerksfremder verboten.200 Eine weitere Bedingung für den 
Betrieb einer Metzgerbank war die Meisterschaft im zünftigen Metzgerhand-
werk. Dabei war die Meisterschaft keine Garantie für eine Bank – es gab auch 
Metzgermeister ohne eine solche. Aber als außerzünftiger Metzger ohne Meis-
tertitel war einem eine Bank grundsätzlich verwehrt. Vater und Sohn Rietmann 
versuchten mehrmals, in den Besitz einer Bank zu gelangen. Im August 1728 
baten Jacob junior und andere banklose Metzger um die Errichtung von zwei 
bis drei zusätzlichen Bänken, damit sie von ihrem Handwerk, das sie »ehrlich 
erlernet, aber solches auß mangell der bänckhen nicht treiben können«, leben 
könnten. Als Antwort erhielt Jacob junior von der Zunft den Bescheid, dass er 
ja kein Meister sei und damit auch keine Bank besitzen dürfe.201 Jacob Rietmann 
junior besaß nach seiner Heirat 1727 tatsächlich keinen Meistertitel und damit 
keine Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft der Metzger. Er arbeitete als 
außerzünftiger, bankloser Metzger und trat erst 1734 der gewerblichen Zunft 
bei.202 Das wiederum zeigt, dass die gewerbliche Metzgerzunft keinen Zunft-
zwang besaß. Es gab Metzger, die wie Jakob junior außerzünftig arbeiteten, und 
andere, welche die Meisterschaft erwarben und Mitglied der gewerblichen Zunft 
waren.203 Nur Letzteren war die Führung einer Metzgerbank erlaubt. Dennoch 
war Jacob Rietmann junior im Herbst 1731 mit anderen Metzgern dazu bereit, 
bis zu 1.200 Gulden für eine Metzgerbank zu bezahlen – falls sie denn eine her-
halten könnten.204 Vier Jahre zuvor, im November 1727, hatten er und sein Vater 
mitsamt vier weiteren Metzgern ohne Bänke die Überlassung eines zweiten 

200 Vgl. zu den Metzgerbänken VadSlg, Ms S 137, S. 204-207; StadtASG, AA, RP 13. und 
17. 3. 1704, 24. 9. 1702, 2. 2. 1703, 17. 5. 1725, 25. 9. 1723; StadtASG, AA, Hausurkunden 
Tr. 7, 50, 25. 7. 1731 und 2. 2. 1752; ebd., AA, Bd. 611, S. 6 f. Zum Bleicher Scheitlin, der 
im Besitz zweier Metzgerbänke war, vgl. StadtASG, ÄA, VIII, 16, S. 15. Nicht nur der 
Besitz einer Bank, sondern auch das Meisterrecht der Metzgerzunft waren eine Voraus-
setzung zum Betrieb einer Metzgerei mit einer Schlachtlizenz. Für die Erlangung des 
Meisterrechts musste ein Meisterstück absolviert werden; vgl. ebd., AA, RP 11. 9. 1707.

201 StadtASG, AA, VP, 13. 8. 1728. 
202 Am 11. 8. 1734 wird Jacob Rietmann junior in den Quellen erstmals mit »Meister« 

betitelt. Kurz zuvor, am 22. 7. 1734, war ihm und seiner Frau das Handwerk gelegt 
worden – dies war vermutlich nur möglich, wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits der ge-
werblichen Zunft beigetreten war. Am 26. 8. 1734 erhielt Jacob Rietmann junior vor der 
versammelten gewerblichen Zunft der Metzger das Zunftrecht offiziell zugesprochen. 
Er wurde »dem handwerckh würckhlich und formlich incorporiert«. Vgl. StadtASG, 
AA, RP 22. 7. 1734, 11. 8. 1734 und 26. 8. 1734. In der Stadt Bern existierten ebenfalls 
ausgebildete Metzger  – sogenannte »Expectanten«  –, die auf eine Meisterstelle und 
damit einhergehend auf eine der in ihrer Anzahl ebenfalls limitierten Schlachtbänke 
warteten. Die Meisterschaft war in Bern also an den Besitz einer Metzgerbank gebun-
den. Schläppi, Marktakteure, S. 126 f.

203 Vgl. das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke 
mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«.

204 StadtASG, AA, RP 5. 10. 1731. 
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Stocks »auf dem pfinnigen banckh« gefordert.205 An der sogenannten pfinnigen 
Bank wurde dasjenige Fleisch verkauft, das von den Schätzern als minderwertig 
klassifiziert, aber dennoch für den Verkauf zugelassen worden war. Ein Stock 
war vermutlich ein Baum- oder Holzstrunk, auf dem das Fleisch ausgehauen 
wurde. Es scheint sich dabei um eine Art kleinere Verkaufsfläche in der Metzi 
gehandelt zu haben, die teilweise zu einer Bank gehörte, manchmal aber auch 
einzeln betrieben werden konnte.206 Die pfinnige Bank gehörte, anders als die 
»normalen« Bänke, nicht einem einzelnen Metzger, sondern wurde je nach Be-
darf und Schätzungsresultat von allen Metzgern benutzt.207 Offenbar konnten 
an der pfinnigen Bank auf einem oder zwei Stöcken auch die banklosen Metzger 
verkaufen. Möglicherweise übernahmen banklose Metzger im Auftrag der von 
einer schlechten Klassifzierung betroffenen Metzger jeweils das Zerteilen und 
Verkaufen des als minderwertig eingeschätzten Fleischs und erhielten dafür 
einen Lohn. Vermutlich war dafür die Meisterschaft in der gewerblichen Zunft 
keine Voraussetzung.

Die Zahl der Bänke pro Person war nicht limitiert. Gewisse Metzgermeister 
besaßen bis zu vier Bänke, die sie teilweise auch »vermehrten«. So kam es bis 
1704 nicht selten vor, dass ein Metzgermeister aus einer Bank zwei oder aus 
zwei Bänken drei machte und seine Verkaufsstände damit vervielfachte. Ab 
1704 wurde die Anzahl an Bänken allerdings auf 41 fixiert. Eine deutliche 
Wertsteigerung war die Folge.208 Nicht alle Bänke waren gleich groß und hatten 
den gleichen Wert, was aus den unterschiedlich hohen jährlichen Zinszahlungen 
an die Stadt deutlich wird. Diese Bodenzinsen waren fällig, weil die Metzi, in 
der die Bänke untergebracht waren, der Stadt gehörte und diese auch für den 
Unterhalt der Räumlichkeit verantwortlich war. Die Höhe der an die Stadt zu 
bezahlenden Mietzinsen schwankte je nach Größe der Bank beträchtlich und 
lag zwischen 42 und 132 Kreuzern.209 Aufgrund dieser Zinsbeträge kann ver-
mutet werden, dass es Bänke gab, die bis zu dreimal so groß waren als andere. 
Besitzer großer Bänke mussten, weil sie mehr Boden der städtischen Metzi 
beanspruchten, auch höhere Beiträge zu deren Unterhalt leisten. Die zum Ver-
kauf vorbereiteten toten Tiere wurden jeweils über den Bänken aufgehängt. An 
ihnen musste eine Tafel angebracht sein, auf welcher der von den obrigkeitlich 

205 StadtASG, AA, RP 18. 11. 1727.
206 Vgl. StadtASG, AA, RP 18. 11. 1705 und 24. 9. 1702 sowie Schweizerisches Idiotikon 

online, Art. Stock, Bd. X, Sp. 1674.
207 Die pfinnige Bank wurde Ende des 18. Jahrhunderts »Hinnenbank« genannt. VadSlg, 

Ms S 137, S. 207.
208 StadtASG, AA, RP 19. 7. 1703, 13. und 17. 13. 1704, 18. 11. 1705. Bis zur Auflösung der 

Zünfte blieb die Anzahl der Bänke bei 41. Ende des 18. Jahrhunderts durfte jeder Metz-
ger nur noch eine Bank betreiben; vgl. VadSlg, Ms S 137, S. 207.

209 Vgl. die unterschiedlich hohen Zinszahlungen der St. Galler Metzger in StadtASG, ÄA, 
VIII, 8, S. 14; ebd., ÄA, VIII, 16, S. 15; ebd., ÄA, VIII, 17, S. 14; ebd., ÄA, VIII, 50, S. 18.
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abb. 10 und 11: oben: 
Markttor, lithographie von 
johann jacob rietmann, 
1834, kulturmuseum 
St. gallen. die städtische 
Metzi befindet sich im 
linken bild am rechten 
bildrand. durch das offene 
tor sind die Metzgerbänke 
zu sehen. unten: Standort 
der Metzi markiert im 
sogenannten pergament-
plan der Stadt St. gallen, 
StadtaSg, plana, S2 1 f., um 
1650. 



Mobile ÖkoNoMieN: haNdwerkliche FaMilieN- uNd hauSwirtSchaFteN88

angestellten Fleischschätzern geschätzte Pfundpreis notiert wurde. Je nach 
Preis konnte die Kundschaft zwischen den verschiedenen Fleischqualitäten 
unterscheiden. So wurden etwa Rinder und Kälber in drei verschiedene Quali-
tätsstufen eingeteilt und zu unterschiedlich hohen Preisen verkauft. Die Tafeln 
mussten die Metzger »im« über der Bank aufgehängten Totvieh anbringen. Falls 
sie das Vieh zum Zerteilen und für den Verkauf auf die Metzgerbank gelegt 
hatten, dann musste die Tafel über derjenigen Seite des Verkaufstischs, auf der 

abb. 12: Zunftscheibe der St. galler Metzger, 1564, kulturmuseum St. gallen.  
hinter dem tier ist eine der wellen zu sehen, wie sie im Schlaghaus zum auf-
hängen des toten viehs benutzt wurden. 
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das entsprechende Fleisch ausgelegt war, aufgehängt sein. So sollte verhindert 
werden, dass Kunden qualitativ minderwertigeres Fleisch zu einem überhöhten 
Preis kauften.210

Zum Besitz einer Metzgerbank gehörte auch der Besitz einer gewissen 
Anzahl »Wellen« im städtischen Schlag- oder Schlachthaus, das im selben 
Gebäude wie die Metzi mit ihren Metzgerbänken untergebracht war.211 
Bei diesen Wellen handelte es sich um Haspeln, die dem Aufhängen von 
geschlachtetem (Gross-)Vieh dienten.212 Im Schlaghaus wurden die Tiere 
geschlachtet, während sie in der Metzi verkauft und in kleinere Stücke 
geschnitten wurden. Auch die zum Trocknen aufgehängten Häute, welche 
die Metzger an Gerber, Schuhmacher und Sattler verkauften, befanden 
sich im Schlaghaus.213 Das Schlachten von Tieren war nur Besitzern einer 
Metzgerbank gestattet  – das eine bedingte das andere. Nur wer Tiere an 
einer Bank verkaufen konnte, durfte sie auch schlachten und umgekehrt. 
Metzger ohne Bank, wie die beiden Vater und Sohn Rietmann, hatten keine 
Schlachterlaubnis mit Verkaufslizenz. Sie mussten ihren Lebensunterhalt 
anders verdienen. 

2.3 Überlebensstrategien von Metzgern ohne lizenz

Den zünftigen und außerzünftigen Metzgern ohne Bänke blieben im Wesent-
lichen der Handel mit Tieren, Häuten und Fellen außerhalb des städtischen 
Nahbereichs, der sogenannte Kutteldienst214 oder verschiedene Tätigkeiten im 
Bereich der Lohnarbeit, wie das Lohnschlachten von Tieren im Besitz von Bür-
gern, die Schafschur und das Hacken von Würsten.215 Außer dem Lohnschlach-
ten für Bürger, das ab 1723 ausschließlich den Metzgern ohne Bänke zustand,216 
besaßen die banklosen Metzger auf keine der oben genannten Tätigkeiten ein 
Monopol. Jacob Rietmann und sein Sohn waren vor allem im Bereich des Han-
dels aktiv. Allerdings gerieten sie hier, aufgrund der strikten Unterscheidung 

210 StadtASG, AA, RP 19. 5. 1720. Zu den verschiedenen Fleischtaxen siehe Stadelmann, 
Metzger und Sennen; Grillmaier, Fleisch für die Stadt, S. 11.

211 Dies wird deutlich aus einer Verkaufsurkunde einer Metzgerbank samt dazugehörender 
Welle im Schlachthaus. StadtASG, AA, Hausurkunden, Tr. 7, 50, 25. 7. 1731; VadSlg, Ms 
S 137, S. 207.

212 Schweizerisches Idiotikon online, Bd. XV, Art. Welle, Sp. 1186.
213 StadtASG, AA, RP 12. 1. 1692.
214 Die sogenannten Kuttler besaßen keine eigene Metzgerbank. Sie waren zuständig für 

die Verarbeitung der Innereien wie Därme, Bauch, Füße, Milz und Blut. Kuttler waren 
gelernte Metzger, die sich um den Kuttlerdienst bei der Obrigkeit beworben hatten. Sie 
schlachteten nicht selbst, sondern kauften die Innereien den städtischen Bankmetzgern 
ab, die zum Verkauf der Eingeweide an die Kuttler verpflichtet waren.

215 StadtASG, AA, VP 13. 7. 1728. 
216 StadtASG, AA, RP, Sitzung des Kleinen und Großen Rats, 25. 9. 1723.
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zwischen dem legalen (Fern-)Handel und dem für Bürger verbotenen Nahhandel 
(als Grempel oder Fürkauf bezeichnet), immer wieder in Konflikt mit ihrer 
Zunft und der Obrigkeit. 

Generell stand der Großhandel (nicht nur von Vieh, sondern zum Beispiel 
auch von Korn und Obst) allen Bürgern offen. Dieser Großhandel durch Bürger 
außerhalb des wirtschaftlichen Einflussbereichs St.  Gallens war für die Stadt 
nützlich, wurden so doch größere Mengen an wichtigen Gütern durch Bürger 
auf den städtischen Markt gebracht, die sonst möglicherweise nicht den Weg in 
die Stadt gefunden hätten. Von Fern- oder Großhandel wurde dann gesprochen, 
wenn die Güter von einem Ort stammten, der außerhalb jenes Radius lag, in dem 
die Bauern ihre Produkte in einer Tagesreise selbst auf den städtischen Markt 
bringen konnten. Der Großhandel war deshalb von Zwischenhändlern abhängig, 
welche die Produkte nach St. Gallen brachten. Das war die Ursache, weshalb 
hier auch Bürger als Zwischenhändler agieren durften. Bezeichnenderweise 
sprachen die Metzger bei diesem Großhandel, der außerhalb des wirtschaftlichen 
Einflussbereichs der Stadt lag, vom Handel außerhalb der »vier Wände«.217 Der 
Begriff der »vier Wände« bezog sich auf das wirtschaftliche Einflussgebiet 
der Stadt, während der Begriff »vier Kreuze« das politische Herrschaftsgebiet 
St. Gallens umriss und eine viel kleinere Fläche abdeckte. Der politische Begriff 
»vier Kreuze« umfasste also einen wesentlich kleineren Raum als sein im wirt-
schaftlichen Sinn genutztes Pendant der »vier Wände«. Für die Bankmetzger 
brachte der Großhandel mit Vieh außerhalb der städtischen »vier Wände« 
Vorteile, da so mehr Schlachttiere in die Stadt gebracht wurden. Er war deshalb 
auch den Metzgern ohne Bänke gestattet.218 Die Rietmanns waren in diesem 
Fernhandel aktiv: So beklagte sich Jacob Rietmann junior, dass er das Vieh 
mühsam und mit großen Kosten »ennet den 4 wänden« beschaffen müsse.219 Mit 
einer nur beschränkten Kapitaldecke waren die damit verbundenen Reisekosten 
nur schwer zu bewältigen – auch wenn Vieh häufig auf Kredit gekauft wurde.220 

Innerhalb des städtischen Einflussgebiets sollte der Zwischenhandel dagegen 
möglichst ausgeschaltet werden. Deshalb war allen Metzgern der Einkauf von 
Vieh in der Nachbarschaft mit dem Ziel des Wiederverkaufs in der Stadt verbo-
ten. Das hätte die städtische Versorgung gefährdet und durch die Einschaltung 
von Zwischenhändlern die Preise in die Höhe getrieben. Dieses Handelsverbot 
im städtischen Nahbereich schränkte den Handel der banklosen Metzger massiv 
ein. So erstaunt es nicht, dass Metzger ohne Bänke häufig vom zünftigen Hand-
werk angeklagt wurden, mit Tieren in der Stadt Grempel zu betreiben – also 
Vieh in der Umgebung einzukaufen, um es dann an Bürger, Wirte, Metzger 

217 StadtASG, AA, RP 5. 10. 1731.
218 Vgl. StadtASG, AA, VP 13. 8. 1727. 
219 StadtASG, AA, RP 5. 10. 1731. 
220 Vgl. Guggenheimer, Kredite, Krisen und Konkurse, S. 170-180.
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oder fremde Marktbesucher in der Stadt wieder zu verkaufen.221 Auch Vater 
und Sohn Rietmann hielten sich nicht an diese Vorschriften. Sie kauften auf 
benachbarten Märkten Vieh ein, trieben mit Rindern, Schafen und Ziegenböcken 
Grempel und agierten so als Zwischenhändler zwischen den nahen ländlichen 
Produzenten und den städtischen Käufern von Vieh.222 Vor allem der Sohn Jacob 
Rietmann war in diesem verbotenen Grempelgeschäft tätig. So wurde er 1731 
mit anderen banklosen Metzgern vom zünftigen Handwerk angeklagt, dass er 
bis zu 100 Schafe und Ziegen auf den Märkten rund um die Stadt aufgekauft und 
mit diesen gehandelt haben soll.223 Als Jacob Rietmann junior aufgrund diverser 
Holzfrevel und einer Ehrstreitigkeit für zwei Jahre aus der Stadt verbannt wor-
den war, wurde er von den St. Galler Kälbermetzgern bezichtigt, in der Nach-
barschaft der Stadt Kälber aufzukaufen, um sie danach nach Rorschach zu trei-
ben und dort wieder zu verkaufen.224 Während seiner Verbannung arbeitete er 
bei einem Metzgermeister in Rorschach und kaufte Kälber im Appenzellerland 
ein. Als Zwischenstation in diesem Handel diente ihm die Wohnung des Vaters 
in St. Gallen, der ihm – laut den klagenden Kälbermetzgern – auf seinen Reisen 
jeweils Unterschlupf und ein Nachtlager gewährte. Natürlich war dieser Han-
del für die St. Galler Kälbermetzger schädlich. Jacob junior verknappte so das 
Angebot in der Stadt St. Gallen und verteuerte die Tiere in der Nachbarschaft.225 

Wie das Beispiel der Rietmanns zeigt, verstießen zünftige und außerzünftige 
Metzger ohne Bänke aufgrund der speziellen Situation, die ihnen den Fernhandel 
mit Vieh nur zum Zweck des Einkaufs und nicht zur Schlachtung ermöglichte, 
besonders häufig gegen das innerhalb des wirtschaftlichen Einflussbereichs der 
Stadt geltende Grempelverbot für Stadtbürger (Nahhandel). Weiter verstießen 
die Metzger ohne Bänke häufig gegen das Verbot des Hausierens mit Fleisch 
innerhalb der Stadt sowie gegen das Verbot des Schlachtens im eigenen Haus, das 
meistens einherging mit dem daran anschließenden verbotenen Verkauf dieses 

221 So beispielsweise der banklose Metzger Sylvester Tobler, der wegen Grempels mit 
Ziegenböcken zwei Mal ins Gefängnis kam; StadtASG, AA, Bd. 802, 16. 12. 1723. Auch 
die Metzger Jacob Alther, Johannes Alther, Hans Ulrich Rietmann und Christoph 
Steinmann trieben Zwischenhandel mit Rindern, Schafen und Ziegenböcken und wur-
den deshalb von der Metzgerzunft bestraft. StadtASG, AA, RP 11. 11. 1727.

222 Ebd., 18. 11. 1717, 11. 11. 1727, 4. 12. 1733. 
223 Ebd., 5. 10. 1731.
224 Weil Jacob Rietmann junior während seiner Wegweisung sein Bürgerrecht nicht verlor, 

verstieß er mit seinem Kälbergrempel gegen die städtischen Verbote, die für ihn als 
Stadtbürger immer noch Gültigkeit hatten, auch wenn er temporär nicht mehr in der 
Stadt wohnte. Vgl. StadtASG, AA, RP 15. 10. 1719, 11. 2. 1720, 9. 8. 1720, 20. 10. 1720, 
8. 12. 1720.

225 Das Appenzellerland war der wichtigste Kälberlieferant für die St. Galler Kälbermetz-
ger. Aufgrund des dortigen Fokus auf Milchwirtschaft überfluteten Inner- und Aus-
serrhoder Kälbergrempler jeweils ab Februar die St. Galler Märkte. Vgl. Stadelmann, 
Metzger und Sennen. 
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ungeschauten Fleisches.226 Die Metzger ohne Bank begnügten sich nicht mit dem 
erlaubten Lohnschlachten für Bürger, das entweder direkt beim Kunden oder im 
eigenen Haus geschah, sondern schlachteten immer wieder unerlaubt eigene Tiere 
bei sich zu Hause, deren Fleisch sie danach in den Gassen und Häusern den Be-
wohnern der Stadt anboten – vermutlich zu einem tieferen Preis als in der Metzi. 
Abgesehen von Gitzifleisch war diese Praxis verboten, da dieses so geschlachtete 
und »verhausierte« Fleisch von keinen obrigkeitlichen Fleischschätzern begut-
achtet und taxiert worden war und deshalb von geringerer Qualität sein konnte. 
So wurde 1738 beispielsweise das Fleisch eines verendeten Kalbs zu einem gerin-
gen Preis in der Spiservorstadt – also in einem eher ärmeren Stadtteil – verkauft.227 
Nur das Gitzifleisch durfte, weil es weder im Preis obrigkeitlich geschätzt noch 
nach Pfund, sondern am Stück verkauft wurde, direkt in den Häusern verkauft 
werden. Jacob Rietmann senior war hier tätig: Er kaufte Gitzi – Zicklein – mit 
und ohne Bestellung von Bürgern ein, schlachtete sie und konnte das Fleisch am 
Stück dann jeweils seinen Kunden ausliefern oder es in den Straßen und Häusern 
verkaufen. Allerdings war dieses Geschäft stark saisonal geprägt, begann im 
Frühling und dauerte nur etwa acht Wochen pro Jahr.228

Eine weitere Strategie der banklosen Metzger war der Verkauf eines Stücks 
Vieh an Stadtbürger, wobei nach der Lohnschlachtung das Fell oder die Haut 
und das Unschlitt (Tierfett) wiederum an den sogenannten Lohnmetzger (das 
waren Metzger, die gegen Lohn schlachteten, wobei die Tiere dem Kunden ge-
hörten) zurückgingen.229 Der Lohnmetzger konnte dann mit diesen Produkten 
weiteren Handel treiben. Häute und Felle wurden an die Gerber und Kürsch-
ner verkauft, auf das Unschlitt waren die Textilwirtschaft, aber beispielsweise 
auch die Schuhmacher angewiesen.230 Diese sogenannten »bedingten« Verkäufe 
waren für alle Metzger allerdings ebenfalls nicht gestattet, da sie wohl auch als 

226 Vgl. z. B. StadtASG, AA, RP 14. 3. 1724, 28. 3. 1724, 6. 3. 1725, 8. 5. 1725, 15. 10. 1725, 
11. 11. 1727, 18. 11. 1727, 5. 10. 1731, 4. 12. 1733, 14. 2. 1738.

227 StadtASG, AA, RP 13. 5. 1738; Stadelmann, Metzger und Sennen, S. 17. 
228 StadtASG, AA, RP 28. 3. 1724. Hier errang der wegen Hausierens mit Gitzifleisch 

von der Metzgerzunft angeklagte Großrat Jacob Rietmann zusammen mit einem 
weiteren angeklagten banklosen Metzger, dem Kuttler Jacob Alther, seinen einzigen 
Appellations sieg vor dem Rat. Das Hausieren mit Gitzifleisch wurde ihnen aus oben 
genannten Gründen gestattet und war nicht verboten. 

229 StadtASG, AA, RP 5. 10. 1731.
230 Zudem ist es möglich, dass die Metzger mit dem Unschlitt Lichter produzierten. In 

Leipzig war das bis 1700 der Fall; vgl. Maehnert, Metzger, S. 157. Da in St.  Gallen 
keine Lichtermacher überliefert sind, wird die Lichterherstellung nicht zünftig gebun-
den gewesen und von Bürgern als Zusatzverdienst betrieben worden sein. Die Stadt 
kontrollierte zwei Mal pro Jahr die Unschlittvorräte der Bürger. Unter den Besitzern 
von Unschlitt waren jeweils nicht nur Metzger, sondern auch andere Personen, unter 
anderem auch einige Frauen, aufgelistet; vgl. StadtASG, AA, Bd. 615.
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eine Form des Zwischenhandels galten.231 Das Lohnschlachten von Tieren im 
Auftrag eines Bürgers, der Besitzer des Viehs war, ist weder für Jacob Rietmann 
senior noch junior überliefert. Beide schlachteten Tiere in ihrem Haus, um sie 
dann nicht nur am Stück, sondern auch pfundweise an Kunden zu verkaufen – 
was verboten war. Gut möglich, dass Lohnarbeit nicht mit dem Ehrenamt und 
dem damit verbundenen Sozialprestige von Jacob Rietmann vereinbar gewesen 
wäre, weshalb die Familie auf diese Einnahmemöglichkeit verzichtete.232

Der Häutehandel war ein weiteres Standbein von Vater und Sohn Rietmann, 
den sie legal betreiben konnten. So verkauften sie Häute an St.  Galler Sattler 
und Gerber, die sich im Oktober 1719 allerdings über deren mangelhafte Qua-
lität beklagten. Die Häute, die sie von Jacob Rietmann senior erhielten, seien 
regelmäßig »unsauber«, noch voller Fleisch und hätten teilweise auch Schnitte. 
Ein Gerber meinte, dass er vom Scharfrichter, der auch für die Entsorgung toter 
Tiere zuständig war, qualitativ bessere Häute erhalte.233 Die Häute der Riet-
mann gelangten durch Schlachtungen, die sie selbst vornahmen, aber auch durch 
Einkauf in ihren Besitz. Jacob Rietmann senior besaß einige Kühe, die er auf 
der städtischen Allmende Dreilinden weiden ließ, und vertrat als Inhaber eines 
Ehrenamts im Sommer 1732 seine und die Anliegen der Quartierbewohner der 
Spiservorstadt. Im Namen derjenigen »vorstätler«, die Tiere auf der Allmende 
hatten, bat er um Heueinkäufe durch die Stadt.234 Hagel und Schneefälle im 
Frühling und Sommer hatten dazu geführt, dass Ende Juli fast kein Gras auf der 
Allmende mehr vorhanden war. Der größte Teil der viehbesitzenden Vorstädter 
war finanziell nicht in der Lage, genügend Futter für ihre Tiere zu beschaffen. 
Auch Jacob Rietmann fehlte das Geld zum Heueinkauf. Die Stadt griff auf die 
Bitte Rietmanns hin den Bürgern unter die Arme und beauftragte den von der 
Stadt angestellten Senn, Heu einzukaufen, damit die Tiere versorgt werden konn-
ten. Gleichzeitig wurde beschlossen, maximal nur noch 21 Kühe und einen Stier 
auf Dreilinden weiden zu lassen. Zudem musste künftig jeder Bürger, der dort 
Vieh weiden ließ, neben dem Preis für die Sömmerung in der Höhe von einein-
halb Gulden ein Fuder Mist zur Verfügung stellen, damit die Weide gedüngt und 
der Heuertrag gesteigert werden konnten.235 Die Preise für Heu variierten je nach 
Ernte stark. In schlechten Jahren wurde das Heu zu einem Spekulationsobjekt.236 

231 StadtASG, AA, RP 5. 10. 1731. 
232 Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 

von Arbeitgeber und Rohmaterial«.
233 StadtASG, AA, Bd. 802b, 15. 10. 1719, S. 154. 
234 Jacob Rietmann lebte in der Spiservorstadt außerhalb der Stadtmauern und vertrat die 

Partei der Vorstädter vor der Stadtobrigkeit.
235 StadtASG, AA, RP 29. und 31. 7. 1732. 
236 Eine Kuh fraß während der Stallzeit zwischen 4 ½ und 5 Klafter Heu pro Tag, wobei 

1780 der Preis für ein Klafter Heu zwischen 6 und 8  Gulden lag; vgl. Steinmüller, 
Appenzell um 1800, S. 58-61.
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Jacob Rietmann senior hielt die Kühe vermutlich vor allem für die Nutzung der 
Milch, der Nachzucht (Kälber) und, nach deren Schlachtung, für den Handel mit 
Häuten. Als Bankmetzger hätte er von der Haltung von Mastochsen mehr profi-
tiert, da deren Fleisch teurer und begehrter war. Als Metzger ohne Bank besaß er 
bei sich zu Hause wohl nicht die Einrichtung, um einen Mastochsen schlachten 
zu können. Zudem konnte er Kühe vielfältiger nutzen. Sie warfen aufgrund ihrer 
Milchleistung und der Nachzucht bereits zu Lebzeiten einen Ertrag ab, und ihre 
Häute konnten, da sie im Gegensatz zu denjenigen der Ochsen qualitativ höher-
wertig waren, teurer an Gerber, Sattler oder Schuhmacher verkauft werden.237 

Zusammengefasst bestritten Jacob Rietmann und sein gleichnamiger Sohn 
ihren Lebensunterhalt als banklose Metzger also mit vielfältigen Tätigkeiten, 
die teilweise mit den zünftigen Regeln konform waren, meist aber gegen sie ver-
stießen. Ihre wirtschaftliche Lage blieb bei all diesen Tätigkeiten prekär. Damit 
waren sie nicht allein.

2.4 auflehnung gegen die eigene gewerbliche Zunft

1730 besaß wohl rund die Hälfte aller Metzger in St.  Gallen keine Bank. So 
arbeiteten 1731 mindestens 56 Metzger in der Stadt, während 1730 insgesamt 
27 Metzger gemeinsam alle 41 Metzgerbänke besetzten.238 1728 hatten die 
Bankmetzger befürchtet, dass sich 30 und mehr Metzger ohne Bank melden 
würden, wenn einigen banklosen Metzgern eine zusätzliche Bank gegeben wer-
den würde.239 Die Anzahl der banklosen Metzger in St. Gallen war also nicht 
unbeträchtlich und stieg zwischen 1680 und 1731 kontinuierlich an, während seit 
1704 die Zahl der Bänke auf 41 beschränkt blieb.240 Die Fixierung der Anzahl der 
Bänke auf 41 fällt in die Zeit, in der das Metzgerhandwerk mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten kämpfte.241 Der Wunsch der Metzger ohne Bänke nach besse-
ren Produktionsbedingungen wurde dringlicher. Wie die Rietmanns übertraten 
immer mehr banklose Metzger die Satzungen der Zunft. Die Metzgerzunft ging 
vehement gegen die Übertretungen der banklosen Metzger vor, um das Monopol 
der privilegierten Bankmetzger auf den Fleischverkauf in der Stadt zu schützen. 
Um ihre Anliegen vor den städtischen Rat bringen zu können, appellierten 

237 Vgl. Stadelmann, Vom Schlachtvieh bis zum Schuh, S. 247.
238 Dies ergeben die Suche in der Datenbank nach den versteuernden Metzgern im Jahr 

1731 sowie der Vergleich mit StadtASG, ÄA, VIII, 50, S. 18.
239 StadtASG, AA, VP 13. 8. 1728.
240 1710 versteuerten gemäß Datenbank 37 Metzger in der Stadt, 1731 waren es 56.
241 Schwierigere Zeiten erlebte das Metzgerhandwerk um die Jahrhundertwende, als die 

durchschnittlichen Vermögen der Metzger massiv sanken. Eine Ursache dieses Ein-
bruchs könnten Kriegshandlungen im süddeutschen Raum infolge des Pfälzischen 
Erbfolgekrieges sowie die verschiedenen Wirtschaftsembargos gewesen sein. Diese 
schränkten den Handel zwischen dem Reich und der Eidgenossenschaft ein.
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banklose zünftige und außerzünftige Metzger – so auch die beiden Rietmanns – 
wegen Bußen, die sie von der Zunft erhalten hatten, an den Kleinen Rat. Wohl 
mit Absicht bezahlten einige banklose Metzger ihre Bußen der Metzgerzunft 
wegen Hausierens, Hausschlachtens, Verkaufs von ungeschätztem Fleisch und 
Grempel nicht mehr.242 Die Rietmanns waren dabei an vorderster Front: Sowohl 
Jacob Rietmann senior als auch Jacob junior hatten ausstehende Bußen bei der 
Metzgerzunft, weigerten sich aber, sie zu bezahlen, und stritten um diese vor der 
nächsthöheren Instanz des Rats.243

Ein konkreter Fall veranlasste die Obrigkeit im September 1723 schließlich zur 
Errichtung des einzigen Monopols für banklose Metzger. Der arme, banklose 
Metzger Sylvester Tobler übertrat mit seiner Frau und seinem Sohn regelmäßig die 
Verbote des Grempels und Hausierens. Da die Familie die Geldstrafen nicht be-
zahlen konnte, saßen er und seine Frau regelmäßig ihre Bußen im Gefängnis ab.244 
Die Situation des Ehepaars führte der Obrigkeit die prekäre Lage vieler bankloser 
Metzger vor Augen. Deshalb durften ab Herbst 1723 nur noch banklose Metzger 
gegen Lohn für Bürger schlachten. Den Bankmetzgern wurde das Lohnschlachten 
dagegen verboten. Diese Verbesserung änderte aber nichts Wesentliches an der 
Lage der banklosen Metzger, weshalb sich einige von ihnen Ende der 1720er-Jahre 
unter Führung von Jacob Rietmann und Sohn in einer Partei zusammenschlossen. 
Nun appellierten jeweils zwischen vier und sechs banklose Metzger gemeinsam 
gegen Zunftbußen und machten verschiedene Vorschläge, wie ihre Lage verbessert 
werden könnte.245 Neben der immer wieder eingebrachten Forderung, die Anzahl 
der Metzgerbänke zu erhöhen,246 schlugen sie die Aufhebung des Grempelverbots 
für banklose Metzger vor. Wie den Fremden sollte ihnen der Handel im Nahbe-
reich der Stadt erlaubt werden. Als Beispiel wurden die fremden Schweinetreiber 
erwähnt, die Tiere in der Umgebung der Stadt einkauften und ihre Schweineher-
den dann in die Stadt trieben, um sie dort zu verkaufen.247 Auch Kälbergrempler 
aus Appenzell Inner- und Ausserrhoden brachten ihre Tiere auf den städtischen 
Markt. Die banklosen Metzger wollten den fremden Zwischenhändlern gleichge-
stellt werden.248 Weiter schlugen die banklosen Metzger vor, dass man ihnen die 

242 Vgl. z. B. StadtASG, AA, RP 11. und 18.1727, 5. 10. 1731, 4. 12. 1733, 1. 4. 1734, 14. 2. 1738.
243 Ebd., 29. 11. 1729, 1. 4. 1734.
244 Vgl. ebd., 9. 9. 1723, 24. 9. 1723; ebd., Bd. 802, S. 221.
245 Bereits der Zusammenschluss zu einer Partei war strafbar, weshalb die banklosen Metz-

ger im November 1727 wegen ihrer Parteibildung verwarnt wurden; vgl. StadtASG, AA, 
RP 18. 11. 1727.

246 So etwa StadtASG, AA, RP 13. 8. 1728, 14. 1. 1729, 13. 6. 1729, 5. 10. 1731.
247 Ebd., 23. 3. 1728, 13. 8. 1728, 5. 10. 1731.
248 Vgl. zu den fremden Schweinetreibern StadtASG, AA, RP 5. 10. 1731. Bei den Käl-

bergremplern aus Appenzell Ausser- und Innerrhoden fanden Diskussionen über ein 
Grempelverbot statt. Dieses konnte allerdings nicht durchgesetzt werden. Vgl. dazu 
Stadelmann, Metzger und Sennen.
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Erlaubnis zum sogenannten Nachschlachten erteilen könnte.249 Dabei handelte 
es sich um Schlachtungen von Tieren, zu denen es kam, wenn die Zahl der von 
den Bankmetzgern geschlachteten Tiere für die Deckung der Nachfrage nicht 
ausreichte.250 1728 erreichte diese Gruppe der Metzger unter Führung von Vater 
und Sohn Rietmann, dass eine dazu verordnete Kommission sich mit ihren Forde-
rungen beschäftigte. Sie hatten ein Memorial verfasst, das nun verhandelt wurde. 
Allerdings wurde am Ende keiner ihrer Vorschläge umgesetzt. Nach zwei weiteren 
Vorstößen 1729 gaben die sechs banklosen Metzger, die sich zu einer »Partei« zu-
sammengeschlossen hatten, auf.251 Ihr Misserfolg hing wohl auch mit dem starken 
familiären Zusammenhalt der Bankmetzger zusammen.

2.5 Metzgerdynastien im besitz der bänke 

Die nur beschränkt zur Verfügung stehenden Verkaufs- und Schlachtlizenzen, 
die an den Besitz einer Metzgerbank und an eine Meisterschaft gebunden wa-
ren, führten zu einer starken Homogenität im Metzgerhandwerk. Darin waren 
einige wenige Familien tätig, wobei das Handwerk durch drei Dynastien geprägt 
war. Zwischen 1680 und 1731 waren bei den Metzgern insgesamt 17 Familien 
vertreten, wobei die Familien Cunz (1), Haltmeyer (1), Laderer (1), Merz (2), 
Pfund (3), Schlaprizi (1), Schlumpf (1), Specker (2), Wild (3) und Ziegler (3) nur 
wenige Metzger stellten (Personenanzahl in Klammern angegeben). Im Kern do-
minierten sieben Familien das Handwerk: die Familien Tobler (26), Alther (19), 
Rietmann (18), Steinmann (5), Appenzeller (4), Glinz (4) und Scheitlin (4).252 Im 
Metzgerhandwerk war die berufliche Vererbung hoch: In rund 65 Prozent der 
Fälle übernahm der Sohn das väterliche Gewerbe. Das ist ein hoher Wert inner-
halb des städtischen Handwerks.253 Vor allem verwandtschaftliche Beziehungen 
waren ausschlaggebend, um in den Besitz einer der begehrten Bänke und damit 
einer Schlacht- und Verkaufslizenz zu gelangen.254 Als Außenstehender war 

249 StadtASG, AA, RP 23. 3. 1728.
250 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 21, Supplikation der Metzger.
251 Die banklosen Metzger traten in wechselnder Zusammensetzung gemeinsam auf; vgl. 

StadtASG, AA, RP 11. 11. 1727, 18. 11. 1727, 23. 3. 1728, 14. 1. 1729 (Sitzung des Kleinen 
und Großen Rats), 17. 3. 1729, 13. 6. 1729 (Sitzung des Kleinen und Großen Rats); ebd., 
AA, VP 13. 8. 1728. Jacob Rietmann junior und/oder senior waren immer vertreten. 

252 Auswertungen mit Hilfe der Datenbank gemäß den zwischen 1680 und 1731 versteu-
ernden Metzgern. 

253 Auswertungen mit Hilfe der Datenbank. Nur die Bleicher (94 %), Decker (88 %), 
Färber (83 %) und Gerber (81 %) hatten eine höhere Berufsvererbung. Siehe dazu das 
Kapitel »Berufsvererbung: Weitergabe des väterlichen Berufs in reichen und armen 
Handwerken«.

254 In zwei erhaltenen Verkaufsurkunden von Metzgerbänken aus dem 18.  Jahrhundert 
wurde eine an den Sohn, die andere an den Bruder verkauft. Vgl. StadtASG, AA, 
Hausurkunden Tr. 7, 50, 25. 7. 1731 und 2. 2. 1752. 
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die Chance, eine Verkaufslizenz zu erhalten, viel geringer. Das zeigt auch die 
Verteilung der Metzgerbänke: 1688 besaßen die drei großen Metzgerfamilien 
Alther, Rietmann und Tobler 22 der damals verfügbaren 34 Bänke, wobei rund 
zehn aller insgesamt vorhandenen Verkaufsplätze der Familie Tobler gehörten. 
Angehörige der Familie Rietmann besaßen fünf Bänke. 1700 gehörten noch 20 
von 36 Bänken Angehörigen dieser drei Familien.255 War eine Metzgerbank 
im Besitz einer Familie, dann wurde sie oft von Generation zu Generation 
weitergegeben. Die berufliche Homogenität innerhalb dieser Metzgerfamilien 
war deshalb sehr hoch: So waren rund 85 Prozent aller verheirateten Männer 
der Familie Tobler zwischen 1680 und 1731 Metzger. Bei der Familie Alther 
arbeiteten über die Hälfte (54 Prozent) aller verheirateten Männer als Metzger, 
bei den Rietmanns 44  Prozent. Etwas weniger als ein Drittel aller Ehefrauen 
der insgesamt 99 St. Galler Metzger zwischen 1680 und 1731 stammte aus den 
drei Geschlechtern Rietmann, Tobler und Alther, wobei wiederum die Familie 
Tobler an der Spitze lag.256 

Die Frauen und Töchter der Metzger waren wichtige Arbeitskräfte im Ver-
kauf an der Metzgerbank. So betrieben teilweise Töchter einen der Verkaufs-
tische. Auch die Ehefrauen wogen häufig das Fleisch ab und verkauften es der 
Kundschaft. Waren weder Meister noch Meisterin anwesend, dann konnten 
auch Bedienstete – sowohl Mägde als auch Knechte – ihre Arbeitgeber an der 
Metzgerbank vertreten. Allerdings mussten sie zuvor einen Eid leisten, wonach 
sie das Fleisch den obrigkeitlich geschätzten Preisen gemäß verkaufen.257 Ver-
mutlich waren auch die Töchter von Jacob Rietmann und Margaretha Schlumpf 
am elterlichen Metzgergeschäft beteiligt. So wurden Susanna und Magdalena 
Rietmann gemeinsam mit ihrem Vater von der Metzgersgattin Barbara Eggmann 
wegen Rechnungsstreitigkeiten angeklagt.258 Auch die Frau von Jacob Rietmann 
junior, Ursula Spichermann, arbeitete im Metzgergeschäft mit. Als Appellantin 
gegen Bußen des Metzgerhandwerks wegen Hausierens mit Fleisch, Schlach-
tens im Haus und Unterlassens der Anzeigepflicht einer kranken Kuh trat sie 
zusammen mit ihrem Ehemann auf.259 Auch wurde sie zusammen mit ihm und 
ihrem Schwiegervater des Häutehandels mit dem Scharfrichter von Appenzell 
angeklagt. In der Folge wurde nicht nur dem Sohn Jacob Rietmann, sondern auch 
Ursula Spichermann so lange das Handwerk gelegt, bis der Konflikt gelöst war.260 

Das Beispiel der Familie Rietmann zeigt, dass es selbst für Angehörige einer 
der Metzgerdynastien schwierig sein konnte, eine Bank zu erhalten, und sich 
eine Meisterschaft in der gewerblichen Zunft nicht in jedem Fall lohnte. Obwohl 

255 StadtASG, ÄA, VIII, 16, S. 15; ebd., ÄA, VIII, 17, S. 14.
256 Auswertungen mit Hilfe der Datenbank. 
257 Vgl. StadtASG, AA, RP 11. 7. 1700, 15. 10. 1725, 26. 7. 1703, 21. 6. 1723, 19. 5. 1720. 
258 Ebd., 1. 12. 1715. 
259 Ebd., 14. 2. 1738. 
260 Ebd., 1. 4. 1734, 22. 7. 1734, 11. 8. 1734. 
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Jacob Rietmann und sein Sohn zu einer der drei großen Metzgerdynastien der 
Stadt zählten, war es ihnen nicht möglich, eine Metzgerbank zu erwerben. Jacob 
Rietmann senior und seine beiden Brüder Valentin und Laurenz übernahmen das 
Handwerk vom Vater. Laurenz besaß vermutlich keine Bank. Valentin gelangte an 
eine möglicherweise erst kurz vor seinem Tod.261 Obwohl der Vater der drei Brü-
der zwei Metzgerbänke besessen hatte, scheint keiner der Söhne eine der Bänke 
von der verwitweten Mutter übernommen zu haben. Das Fallbeispiel der Riet-
mann zeigt, dass der Beruf auch dann weitergegeben wurde, wenn sich keine Bank 
im Familienbesitz befand respektive halten konnte. Jacob Rietmann junior hatte 
eine zünftige Ausbildung, arbeitete vor seiner Heirat als Gehilfe seines Vaters und 
als Geselle verschiedener Meister in- und außerhalb der Stadt. Nach seiner Heirat 
blieb er weiterhin ohne Bank und Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft und 
verdiente zusammen mit seiner Frau und seinem Vater sein Einkommen außer-
zünftig mit dem Hausieren von Fleisch, dem Grempeln von Kleinvieh und dem 
Häutehandel. Ob Jacob Rietmann senior Mitglied der gewerblichen Metzgerzunft 
war und eine Meisterschaft besaß, kann nicht eruiert werden. Deshalb muss auch 
offen bleiben, ob eine Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft eine Vorausset-
zung für die Wahl in den Vorstand der politischen Metzgerzunft war oder nicht. 

2.6 elferwahl mangels alternativen 
innerhalb der politischen Zunft

Als 26-Jähriger wurde Jacob Rietmann senior im Juni 1679 in den Großen Rat 
der Stadt St. Gallen gewählt. Der Große Rat bestand insgesamt aus 90 Personen 
und setzte sich aus den amtierenden 24 Kleinratsmitgliedern und den Zunftvor-
ständen jeder Zunft zusammen.262 Diese Zunftvorstände wurden Elfer genannt, 

261 Ein Valentin Rietmann wird 1730 als Inhaber einer Bank genannt. Vermutlich handelte 
es sich um den Bruder von »unserem« Jacob Rietmann. StadtASG, ÄA, VIII, 50, S. 18.

262 Handwerkerinnen und Handwerker waren durch ihre jeweiligen der politischen Zunft 
vorstehenden Zunftmeister und Elfer ständig im Kleinen und Großen Rat vertreten. 
Im Gegensatz dazu stand den Mitgliedern der Gesellschaft zum Notenstein rechtlich 
keine Vertretung im Kleinen Rat zu. Notensteiner konnten zwar als Ratsherren oder 
Bürgermeister in den Rat gewählt werden, mussten aber  – anders als die politischen 
Zünfte – nicht zwingend vertreten sein. So beklagten sich 1702 die Notensteiner bei der 
städtischen Obrigkeit, dass ihre Mitglieder nicht mehr in der Regierung vertreten seien 
und nicht mehr in den Kleinen Rat gewählt würden. Dabei verlangten sie die rechtliche 
Gleichstellung mit den politischen Zünften oder eine Vorschrift, wonach mindestens 
vier Ratsherren aus den Reihen der Gesellschaft zu Notenstein gewählt werden sollten. 
Nach der Beschwerde wurde gemäß dem Stadtchronisten Wartmann ab und zu wieder 
ein Notensteiner in den Kleinen Rat gewählt. VadSlg, Ms S 137, S. 143-158. Weil sich der 
Kleine Rat selbst um neue Mitglieder ergänzte, hatten die Notensteiner wenig Chancen, 
sich gegen die Übermacht der Zunftmitglieder im Kleinen Rat durchzusetzen. Häufig 
wurden Ratsherrenstellen also mit ehemaligen Zunftmeistern besetzt. So beispielsweise 
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weil jede Zunft elf Vorstandsmitglieder wählen durfte.263 Mit seinen 26 Jahren 
zählte Jacob Rietmann zu den mit Abstand jüngsten Mitgliedern im Rat – nur 
seine beiden Zunftgenossen, die zusammen mit ihm in den Großen Rat gewählt 
wurden, waren noch jünger. Das durchschnittliche Alter eines Großrats lag 
damals bei 50 Jahren. Auch hinsichtlich des Vermögens fiel Rietmann aus dem 
Rahmen. Er war mit seinen Vermögenswerten von 100 Gulden im Jahr 1680 
zusammen mit einem Elfer aus der politischen Zunft der Schuhmacher das 
ärmste Mitglied der Regierung zu dieser Zeit.264 Alle Zunftvorsteher der Metz-
ger besaßen zudem eine Metzgerbank und waren deshalb mit Sicherheit Mit-
glied der gewerblichen Zunft. Nur Jacob und Johannes Rietmann besaßen keine 
Bank. Letzterer war bereits seit 1666 Elfer der Metzgerzunft, wurde allerdings 
1680 nicht mehr ins Amt gewählt.265 Jacob Rietmann passte aufgrund seines 
Alters, seines Vermögens und seiner »Banklosigkeit« eigentlich weder in den 
Kreis der Großräte noch in denjenigen des Vorstands der politischen Zunft der 
Metzger. Mit Rietmann zusammen wurden gleich drei neue Elfer der Metzger-
zunft in den Großen Rat aufgenommen.266 Die zahlenmäßig kleine politische 
Zunft der Metzger war nämlich bis dahin nur mit acht Personen im Großen 
Rat der Stadt vertreten gewesen und nicht wie die übrigen fünf politischen 
Zünfte mit elf Großräten. Das änderte sich im Juni 1679, als Jacob Rietmann 
erstmals als zusätzlicher Elfer der Metzgerzunft gewählt wurde. Gleichzeitig 
wurden Hans Caspar Rietmann (23-jährig) und Jacob Wild (24-jährig) neue 
Großräte der Metzger. Der junge, vermögens- und banklose Jacob Rietmann 
profitierte persönlich von dieser Neuregelung. Vermutlich gelangte er durch 
Beziehungen innerhalb der Metzgerdynastien und mangels Alternativen an 
wählbaren Männern innerhalb der politischen Zunft in den Großen Rat. Die 
Metzgerzunft sah sich im Juni 1679 vor die Herausforderung gestellt, drei neue 

der Bäcker Hermann Schirmer, der als Zunftmeister der Pfisterzunft in den Kleinen Rat 
gelangte und einige Jahre später als Ratsherr gewählt wurde; vgl. StadtASG, BR, Familie 
Schirmer, Nr. 30. Zur Beteiligung der politischen Zünfte am Regiment vgl. Stadelmann, 
Handwerker als Ratsherren.

263 Die politische Zunft der Metzger stellte erst ab dem Jahr 1679, also zum Zeitpunkt der 
Wahl Rietmanns, wie die anderen politischen Zünfte elf Elfer. Aufgrund ihrer geringen 
Mitgliederzahl war es der politischen Zunft der Metzger bis dahin nur erlaubt gewesen, 
acht Elfer in den großen Rat zu entsenden. Vgl. die folgenden Ausführungen.

264 Vgl. StadtASG, AA, RP 24. 6. 1679; vgl. die Zusammenstellung der Magistratspersonen 
in ebd., AA, Bd. 529, S. 1-3; ebd., AA, Bd. 531, S. 19. Die Amtsinhaber wurden mit der 
Datenbank abgeglichen, um Alter, Vermögen etc. zu vergleichen.

265 Johannes Rietmann als zweiter Zunftvorstand ohne Bank besaß ebenso wie Jacob 
Rietmann für einen Metzger nur wenig Vermögen. Vgl. zu Johannes Rietmann ID 
2006, StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 49; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 42; ebd., AA, 
Bd. 296eb, S. 40; ebd., AA, Bd. 296el, S. 55. Vgl. zudem StadtASG, ÄA, VIII, 9, S. 14; 
ebd., AA, Bd. 528, S. 551 f. 

266 StadtASG, AA, RP 24. 6. 1679.
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Vorstandsmitglieder zu suchen, bei denen weder der Vater noch ein Bruder 
bereits Elfer, Zunftmeister oder Ratsherr war. Gemäß einer Satzung durfte 
nämlich keine Familie gleichzeitig mit Vater und Sohn oder zwei Brüdern in 
der Regierung vertreten sein.267 Da das gesamte Metzgerhandwerk aus einigen 
wenigen Familien bestand und die großen Metzgerdynastien bereits alle im 
Großen Rat vertreten waren, hatte der Zunftvorstand im Juni 1679 wohl 
keine allzu große Auswahl für seine Erweiterung. Zu Jahresbeginn 1679 
waren die Familien Tobler (1 Zunftmeister, 3 Elfer), Alther (1 Zunftmeister, 
1 Elfer), Rietmann (2 Elfer), Appenzeller (1 Elfer) und Ziegler (1 Elfer) im Rat 
vertreten.268 Im Juni 1679 wurden zusätzlich zwei Rietmanns und Jacob Wild 
gewählt. Die drei großen Metzgerdynastien Tobler, Rietmann und Alther waren 
damit innerhalb der politischen Zunft am zahlreichsten mit Ehrenämtern verse-
hen. Jacob Rietmann profitierte bei seiner Wahl sicherlich von seinen familiären 
Beziehungen. Jacobs Vater war ebenfalls lange Zeit im Vorstand der politischen 
Metzgerzunft gewesen und ab 1655 bis zu seinem Tod 1670 Zunftmeister geblie-
ben.269 Als Zunftmeister war der Vater automatisch auch Mitglied im Kleinen 
Rat. Der Kleine Rat bestand seit der Reformation aus neun Ratsherren, zwölf 
Zunftmeistern und drei Bürgermeistern und übernahm zu einem großen Teil 
die politische Entscheidungsgewalt.270 Die begrenzten Auswahlmöglichkeiten 
der politischen Metzgerzunft zeigen sich auch am Alter der drei neu gewählten 
Elfer, die allesamt sehr jung waren. Generell stellte die politische Zunft der 
Metzger mit ihrem Zunftvorstand den niedrigsten Altersschnitt in der Regierung 
zwischen 1680 und 1731.271 Auch die Tatsache, dass die Metzgerzunft im Juni 
1679 dem Kleinen Rat nur gerade so viele Personen vorschlug, wie Stellen zu 

267 VadSlg, Ms S 137a, S. 15.
268 StadtASG, AA, Bd. 528, fol. 551r-v.
269 StadtASG, BR, Familie Rietmann, Nr. 52.
270 Insgesamt bestand der aktive Kleine Rat also aus 24 Personen. Allerdings existierten 

mehr Magistratspersonen als diejenigen, die jeweils Einsitz im Rat hatten. Sowohl bei 
den Ratsherren als auch bei den Zunftmeistern standen immer einige Magistratsperso-
nen im sogenannten Stillstand. Jedes Jahr am 24. Juni schieden drei Ratsherren aus dem 
Rat aus und traten in den Stillstand, während die vorher pausierenden ihre Amtsge-
schäfte wiederaufnahmen. So existierten zwölf gewählte Ratsherren, wobei neun von 
ihnen jeweils im Amt waren und drei stillstanden. Dasselbe galt für die insgesamt 18 
Zunftmeister, von denen jeweils sechs im Stillstand waren. Auch bei den drei Unter-
bürgermeistern, die aus den 18 Zunftmeistern gewählt wurden, befand sich immer einer 
im Stillstand. Nur die drei Bürgermeister hatten ständigen Einsitz im Rat. VadSlg, Ms 
S 137a, S. 11-33.

271 Auswertungen der Zusammensetzung des Kleinen und Großen Rats anhand der Da-
tenbank und StadtASG, AA, Bd. 529, S. 1-3; ebd., AA, Bd. 531, S. 19; ebd., AA, Bd. 530, 
S. 553 f.
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vergeben waren, weist auf eine beschränkte Kandidatenauswahl hin.272 Die drei 
Vorgeschlagenen wurden alle bestätigt. Der junge Metzger Jacob Rietmann war 
zu »Herr« Jacob Rietmann geworden und damit  – auch ohne Vermögen und 
möglicherweise auch ohne Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft  – in die 
höhere Gruppe der Handwerker aufgestiegen. 

2.7 großratsstelle als investition ins soziale kapital

Im Vergleich zur monetären Besoldung anderer, zeitintensiverer Ämter erhielten 
die Großräte eine relativ geringe Entschädigung von 10 Gulden pro Jahr. Dem-
gegenüber bekamen der amtierende Bürgermeister 300 Gulden, die zwei anderen 
Häupter 200 Gulden, der Unterbügermeister 150 Gulden und die Zunftmeister 
und Ratsherren je 100 Gulden.273 Neben der finanziellen Entschädigung erhiel-
ten Inhaber von Ehrenämtern für die Mühen und Beschwerden des Amtes vor 
allem »etwelche ehre«, wie es der Stadtchronist Wartmann Ende des 18.  Jahr-
hunderts ausdrückte.274 Der Große Rat versammelte sich sechs Mal jährlich zu 
fixen Terminen. Zwei der Termine waren der Rechnungsabnahme der Amtsleute 
gewidmet, zwei weitere den beiden Jahrmärkten. Der Zweck der beiden übrigen 
Termine bleibt unklar. Zusätzlich dazu traf sich der Große Rat etwa 12 bis 16 
weitere Male pro Jahr, um wichtige Ratsgeschäfte zu diskutieren, Gerichtssit-
zungen abzuhalten sowie den Kleinen Rat bei wichtigen Entscheidungen zu 
unterstützen.275 Als Elfer der politischen Zunft der Metzger war Jacob Rietmann 
zudem verpflichtet, an den Sitzungen seiner politischen Zunft teilzunehmen und 
bei Konflikten im Handwerk Recht zu sprechen. Die politischen Zünfte waren 
vor allem ein Gremium des Vorstands. Gesellige Anlässe wie Rechenmähler, 

272 Der kleine Rat wählte im Untersuchungszeitraum die Elfer der Zünfte (Zunftvorstände) 
und damit auch die Mehrheit der Mitglieder des Großen Rats. Zudem wählte er auch die 
neun Ratsherren aus den Mitgliedern der Zunftvorstände oder aus den Gesellschaftern 
zum Notenstein. Auch fast alle höheren Ehrenämter wie auch die niederen Beamteten 
wurden durch den Kleinen Rat gewählt. Üblicherweise schlugen der Altzunftmeister, 
der stillstehende Zunftmeister und die Elfer der jeweiligen politischen Zunft sechs 
Kandidaten für ihr freiwerdendes Elferamt vor. Aus diesen sechs Kandidaten wählte 
der Kleine Rat den zukünftigen Zunftvorstand.

273 Dies ist der Seckelamtsrechnung aus dem Jahr 1689 zu entnehmen, wo jede politische 
Zunft 110 Gulden erhielt für die Herren Elfer. StadtASG, ÄA, IX, 133, S. 9.

274 VadSlg, Ms S 137a, S. 29. Was die Inhaber von Ehrenämtern sonst noch für weitere 
zusätzliche Leistungen wie Naturalien, Gefälle oder Gebühren erhielten, ist nicht 
vollständig bekannt. Die drei Bürgermeister und der Unterbürgermeister erhielten 
beispielsweise neben einem Amtshaus in der Stadt auch einen Acker zu ihrer Nutzung. 
Vgl. StadtASG, AA, Tr. 29, Nr. 4i, Vergleich Äcker. Zum wirtschaftlichen Alltag einer 
handwerklichen Ämterfamilie und deren Einnahmen aus dem Amt vgl. Stadelmann, 
Handwerker als Ratsherren.

275 Vgl. SSRQ SG/II/1 /2, S. 1-13 und VadSlg, Ms S 137a, S. 11-33.
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Antrittsmähler neuer Zunftmeister und Stadtrichter oder Schlittenfahrten im 
Winter fanden nur innerhalb dieses beschränkten Kreises statt. Insofern bedeu-
tete ein Ehrenamt in einer der politischen Zünfte vor allem soziales Prestige und 
Kapital. Das war allerdings nicht gratis zu haben. In den meisten Zünften waren 
beim Antritt einer Elfer- oder Zunftmeisterstelle teilweise teure Geschenke und 
Geldbeträge an die Zunft fällig. Die politische Schuhmacherzunft beispielsweise 
finanzierte sich größtenteils durch Beiträge, die neue Amtsträger an die Zunft 
leisten mussten. So musste ein Zunftmeister 1760 der Zunft 75 Gulden, ein Elfer 
65 Gulden und ein neuer Stadtrichter 5 Gulden, 24 Kreuzer überreichen.276 Ge-
schenke bei Amtsantritt wurden meist in Form von silbernen oder vergoldeten 
Tischgegenständen gemacht. Sie wurden in den »Silberbüchern« der Zünfte 
erfasst und nach Gewicht des Edelmetalls in den entsprechenden Geldwert um-
gerechnet.277 Ob auch Jacob Rietmann diese Verpflichtungen in der politischen 
Zunft der Metzger zu erfüllen hatte, kann mangels Quellenüberlieferung nicht 
belegt werden – es ist aber wahrscheinlich.278 

Für das soziale Kapital, welches das Ehrenamt mit sich brachte, mussten 
weitere Investitionen getätigt werden  – nicht zuletzt auch an entsprechender 
Kleidung. So bestand an den Ratssitzungen eine »Kröspflicht«: Die Magistrats-
personen mussten mit weißer Halskrause erscheinen. Die Amtsinhaber der 
Weberzunft erschienen in diesem Aufzug auch in der Kirche, was im Untersu-
chungszeitraum allerdings nicht mehr obligatorisch war.279 

Auch Jacob Rietmann musste sich als Großrat ein solches Statusmerkmal 
anschaffen. Nicht nur er, sondern die ganze Familie musste mit ihrer Kleidung 
dem Prestige des Amtes gemäß auftreten. Das wird deutlich, als Ende Oktober 
1709 seine Frau Katharina Schlumpf und die Töchter wegen Kleiderhoffart eine 
Buße bezahlen mussten. Sie hatten sich mit der Kleidung über Standesgrenzen 
hinweggesetzt oder zu modische und deshalb verbotene Kleidungsstücke getra-
gen. Da die Begleichung der Geldbuße für die Familie aufgrund ihrer desolaten 
finanziellen Lage nicht möglich war, baten die Frauen, sie mit einem Gefängnis-
aufenthalt ableisten zu dürfen. Der Bitte wurde stattgegeben, allerdings nur aus-

276 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 605, Rechnung 1760, fol. 12v-13r.
277 Z. B. StadtASG, AA, Bd. 604c. Auch die Schneiderzunft führte ein Buch über das Silber-

geschirr. Es ist heute aber nicht mehr erhalten; ebd., AA, Bd. 597, fol. 144r.
278 Jeder Metzgermeister musste bei seiner Meisterwerdung einen silbernen Becher mit 

seinem Wappen und seinem Namen der Zunft überreichen. Dieser blieb im Besitz 
der Zunft und diente deren finanzieller Absicherung, etwa bei Schäden am Zunfthaus. 
StadtASG, AA, Bd. 611, S. 12 f.

279 Das Krös wurde ausschließlich von den Mitgliedern des Kleinen Rates und den Vor-
stehern der Zünfte  – also den Großratsmitgliedern sowie den Predigern  – getragen. 
Die Kleinratsmitglieder trugen das Krös in Ratssitzungen, in der Kirche und bei allen 
Zusammenkünften. Die Großratsmitglieder trugen es nur, wenn sie in den Großen Rat 
oder auf die politische Zunft gerufen wurden. Siehe VadSlg, Ms S 137, S. 97.
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nahmsweise. Bei der nächsten Übertretung sollten die Rietmann’schen Frauen 
schärfer bestraft werden.280 Die Familie investierte offenbar viel in ihre Kleidung 

280 StadtASG, AA, RP 24. 10. 1709. Eventuell war der Anlass für die Übertretung der Klei-
dervorschriften die Hochzeit der ältesten Tochter Magdalena, die am 17. Oktober 1709 
stattgefunden hatte. 

abb. 13: unbekannter Maler, porträt valentin Steinmann, Öl auf leinwand, 
1763, kulturmuseum St. gallen. das krös, wie es auch der elfer und Zunft-
meister der politischen Metzgerzunft, valentin Steinmann, trug, gehörte 
zur amtstracht der klein- und großräte.
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und die Ausgaben dafür dürften ihre finanziellen Mittel überstiegen haben, 
wie die Ableistung der Buße im Gefängnis zeigt. Solche Aufwände können als 
Investition in ihr soziales Kapital betrachtet werden.281 

Das soziale Kapital der Rietmanns war teilweise angeschlagen. Die Familie 
kämpfte mit finanziellen Engpässen und konnte Schulden nicht mehr begleichen. 
Deswegen war auch Jacob Rietmanns Bestätigung als Elfer im Juni 1687 gefähr-
det. Alle amtierenden Ratsmitglieder hatten sich zweimal jährlich einer Zensur 
zu unterziehen. Personen, die sich nicht dem Amt gemäß verhielten, konnten 
anlässlich dieser Zensur abgesetzt werden.282 Wartmann nennt drei Gründe, die 
zum Verlust einer Ehrenstelle führen konnten: »schlechte Behandlung«, Verun-
treuung und Ehrverlust.283 Jacob Rietmanns Großratsstelle war wegen letzterem 
gefährdet. Er war zu diesem Zeitpunkt »in schulden sehr vertieft« und zu einem 
Termin vor dem Fünfergericht, dem städtischen Gericht für Schuldstreitigkei-
ten, nicht erschienen.284 Nicht nur die Schulden, sondern vielmehr auch das 
Ausbleiben bei Gericht gefährdeten Rietmanns Ehre. Vor dem Fünfergericht 
hatte er sich wegen einer Forderung über 50 Gulden im September 1686 verant-
worten müssen. Da er beim ersten Termin nicht erschienen war, war er bei der 
folgenden Ratssitzung beim Eid »verkündet« worden.285 Rietmann hatte also in 
der Ratssitzung den Eid leisten müssen, dass er der nächsten Aufforderung, vor 
dem Fünfergericht zu erscheinen, Folge leisten würde. Eine solche Eidleistung 
war ehrmindernd. Das zeigt sich am Verhalten seiner Ehefrau. Margaretha 
Schlumpf kam kurz nach der eidlichen Verpflichtung ihres Mannes vor Rat in 
Gefangenschaft, weil sie »als mann ihrem mann beym eydt von rath verkündt, 
schandtliche reden ausgegoßen« hatte.286 

Trotz eidlicher Verpflichtung erschien Jacob Rietmann auch beim nächsten 
Gerichtstermin nicht. Deshalb drohte ihm nun der Verlust seiner Ehre und damit 
auch der Verlust seines Amtes. An der Ratszensur im Juni 1687 wurde er wegen 
»seines über eidliches bot [Gebots] bezeigten ungehorsames halben« zur Rede 
gestellt. Trotz seiner »nicht gar stathafte[n] verantwortung« wurde er in seinem 
Amt als Großrat wieder bestätigt. Allerdings wurde ihm auferlegt, seine Schuld 
bis zum folgenden Samstag zu begleichen und künftig seine Verpflichtungen 
wahrzunehmen. Ansonsten müsse man bei den nächsten Ratswahlen im De-

281 Die Investition in soziales Kapital via modische, teure Kleidung und Mobiliar gerade 
bei ärmeren Handwerker-Haushalten konnte Dennis A. Frey in Göttingen nachweisen; 
vgl. Frey, Industrious Households.

282 SSRQ SG/II/1 /2, »Von besetzung der kleinen und großen rähten«, S. 6 f.
283 VadSlg, Ms S 137a, S. 8. Was mit »schlechter Behandlung« gemeint war, bleibt etwas 

unklar. Möglicherweise könnte hier mangelndes Engagement für Ratsgeschäfte ange-
sprochen sein. 

284 StadtASG, AA, RP 23. 6. 1687.
285 Ebd., 9. 9. 1686, 20. 9. 1686.
286 StadtASG, AA, RP 21. 9. 1686 und 23. 9. 1686; ebd., AA, Bd. 909, 23. 9. 1686, S. 216.
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zember 1687 »auf andern entschluß bedacht seyn«.287 Während der folgenden 47 
Jahre bis zu seinem Rücktritt aus dem Großen Rat hatte er keine Schwierigkeiten 
mehr bei einer Ratszensur. Allerdings war sein Amt im Sommer 1720 aufgrund 
eines angedrohten Ehrverlusts erneut gefährdet. Ursache war die Beherbergung 
seines aus der Stadt gewiesenen Sohns. Da die Untersuchung eingestellt wurde, 
blieb es bei der Androhung.288 

Für die Ausübung eines Ehrenamts war offenbar nur die intakte, an die 
Person gebundene Ehre des Amtsinhabers ausschlaggebend. Ein Ehrverlust von 
Familienmitgliedern gefährdete das Amt dagegen nicht. Der Gefängnisaufent-
halt seiner Frau war bei der Amtsbestätigung kein Thema, obwohl ein solcher 
Aufenthalt von den Betroffenen durchaus als Ehrminderung wahrgenommen 
wurde.289 Auch die Bedürftigkeit der Familie war mit dem Amt des Großrats 
vereinbar. Allerdings bat stets die Frau, Margaretha Schlumpf, und einmal sogar 
ihr Bruder um finanzielle Unterstützung vor dem Rat und nie Jacob Rietmann 
als Ehemann und Familienoberhaupt selbst. Möglicherweise sollte so die Ehre 
des Amtsinhabers Rietmann nicht gefährdet werden. Der Rat griff der kranken 
Margaretha Schlumpf daraufhin finanziell unter die Arme, allerdings mit der 
Auflage, dass sie und ihre Familie sich der Obrigkeit gegenüber dankbar und 
demütig verhalten sollten; andernfalls würde Jacob Rietmann aus der Stadt ge-
wiesen.290 Das soziale Kapital des Amtsinhabers war also angekratzt. Dennoch 
gefährdeten weder die städtische Unterstützung noch die uneheliche Schwan-
gerschaft seiner Tochter Elsbetha Rietmann noch die mehrfachen Vergehen, 
Gefängnisaufenthalte und Wegweisungen seines Sohns Jacob seine Position als 
Großrat.291 Ausschlaggebend für das Amt war ausschließlich seine Ehre, die er 
nur mit dem Ausbleiben vor Gericht im Jahr 1686 gefährdet hatte.

Zwischen 1700 und 1709 wurde Jacob Rietmann senior aufgrund seiner 
Amtsjahre zum Statthalter im Vorstand der Metzgerzunft ernannt. Dieser Titel 
wurde jeweils dem dienstältesten Elfer der politischen Zunft zugewiesen und 
hatte eine Rangerhöhung innerhalb des Zunftvorstands und des Großen Rats 
zur Folge. Die sechs Statthalter waren die zweithöchsten Elfer und hatten damit 

287 StadtASG, AA, RP 9. und 20. 9. 1686, 23. 6. 1687, 17. 6. 1687. 
288 Ebd., 9. 8. 1720.
289 So bemerkte die St. Galler Bürgerin Susanna Blum, die wegen eines Familienzwists im 

Gefängnis war, dass sie »die schand der gefangenschaft schon« habe und deshalb ihrem 
Bruder nicht verzeihen wolle. StadtASG, AA, Bd. 909, 27. 11. 1685, S. 149. 

290 StadtASG, AA, RP 6. 2. 1690.
291 Zur unehelichen Schwangerschaft von Elsbetha Rietmann und den darauffolgenden 

Untersuchungen sowie Injurienklagen siehe StadtASG, AA, RP 20.4., 24.5., 29.5., 31.5., 
5.6., 28.6., 11.9., 13.9., 18. 9. 1722 und ebd., AA, Bd. 802b, 13. 9. 1722, S. 199. Zu den 
Gefangennahmen und Wegweisungen des Sohns Jacob siehe StadtASG, AA, RP 23.8., 
30.8., 6. 9. 1715, 23.8., 13. 12. 1716, 8.8., 13.8., 15.8. 1717, 15. 10. 1719, 11.2., 9.8., 20.10., 
8.12., 15. 12. 1720 und ebd., AA, Bd. 802b, 15. 10. 1719, S. 154.
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eine hervorgehobene Position im Großen Rat.292 Diese Rangfolge schlug sich 
beispielsweise in der Sitzordnung, bei der Auflistung und Nennung der Namen 
sowie bei der Einreihung bei Ein- und Ausmärschen – etwa in der Kirche oder 
an Festtagen – nieder. Im Oktober 1709 erscheint Jacob Rietmann erstmals als 
»Herr Statthalter« in den Quellen.293 Er profitierte bei verschiedenen Gelegen-
heiten von seinem sozialen Kapital als Großrat und Elfer der Metzgerzunft. So 
erhielt die Familie, als sie temporär in die Bedürftigkeit abgerutscht und von der 
städtischen Fürsorge abhängig war, immer relativ hohe Summen an Unterstüt-
zungsleistungen. Während ihrer Krankheit erhielt Margaretha Schlumpf wö-
chentlich einen Gulden aus dem Prestenamt, obwohl sie nicht alleine, sondern 
bei ihrer Familie lebte. Auch Jacob Rietmann erhielt im Alter nach der Aufgabe 
seines Ehrenamts hohe städtische Almosen. Vielleicht spielte sein soziales Ka-
pital auch eine Rolle, als die Familie 1690 keine Steuern zahlen musste. Auch 
im Umgang mit seinem Sohn zeigte sich die Obrigkeit auffallend häufig gnädig. 
Jacob junior wurde aufgrund von Holzfreveln und anderen nicht überlieferten 
Delikten in Gefangenschaft genommen und aus der Stadt gewiesen. Auf die Bitte 
seines Vaters hin wurde er einmal von der Ausweisung verschont, ein anderes 
Mal bereits nach kurzer Zeit wieder in der Stadt aufgenommen. So durfte Jacob 
junior im Dezember 1720 »in ansehung seines alten vatters eingelegter fürbitt« 
in der Stadt bleiben. Auf »seines vatters dehemütige und selbst eigene fuoßfallige 
bitt« wurde dem Sohn bei seiner Rückkehr in die Stadt sogar der Gefängnisauf-
enthalt erlassen.294 Zum letzten Mal setzte Jacob Rietmann sein soziales Kapital 
als Amtsinhaber kurz vor seiner Demissionierung ein  – wiederum zugunsten 
seines Sohns. Nachdem Vater und Sohn dem Appenzeller Scharfrichter verbote-
nerweise Häute von verendeten Tieren abgekauft und in der Stadt weiterverkauft 
hatten, wurde der Statthalter Jacob Rietmann im Alter von 81 Jahren von der 
politischen Metzgerzunft und dem Kleinen Rat zum Rücktritt gezwungen. 
Dabei konnte er allerdings sein Gesicht wahren. Man gab ihm die Möglichkeit, 
selbst seinen Rücktritt einzureichen  – und zwar aus Altersgründen. Er sollte 
am 26.  August 1734 »nach eignem seinem anerbiethen und versprechen seine 
bißhero bekleidete ehrenstelle eines beysizers des Grossen Raths […] freywil-
lig« abzugeben.295 Allerdings verzögerte sich die vereinbarte Amtsaufgabe. Der 
Statthalter Jacob Rietmann wollte zwar sein Rücktrittsversprechen einlösen, 
nutzte aber am 3. September das Amt noch einmal als Druckmittel. Bevor die 
politische Zunft die Konflikte mit seinem Sohn nicht beigelegt habe, trete er 
seine Ratsstelle nicht ab. Dieser hatte am 26.  August 1734  – gleichzeitig mit 

292 VadSlg, Ms S 137a, S. 12.
293 StadtASG, AA, RP 24. 10. 1709.
294 StadtASG, AA, RP 15. 12. 1720. 
295 Ebd., 26. 8. 1734; vgl. zum Konflikt aufgrund der Häute des Scharfrichters auch ebd., 

22. 7. 1734, 11. 8. 1734, 3. 9. 1734.
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der Übereinkunft zwischen seinem Vater und der politischen Metzgerzunft be-
treffend dessen Demissionierung – das Zunftrecht erhalten und war als Meister 
in die gewerbliche Metzgerzunft aufgenommen worden.296 Erst nach Beilegung 
des Streits zwischen der Zunft und dem Sohn bat Jacob Rietmann aufgrund 
seines hohen Alters um seine Entlassung als Großrat. Er wurde »in gnaden« 
verabschiedet.297 So blieben ihm die Ehre, das soziale Kapital und sein Titel auch 
nach seiner Demission erhalten: Er war bis zu seinem Ableben »altstatthalter«.298 
Nach seinem Tod hatte die Obrigkeit eigentlich Anspruch auf noch ausstehende 
Zahlungen des Ver blichenen. Rietmann hatte zu Lebzeiten ein zu hohes Wochen-
almosen erhalten, so dass die Stadt offene Forderungen von 36 Batzen (1 Gulden, 
24  Kreuzer) hatte. Man verzichtete allerdings auf eine Rückforderung bei den 
Erben, da es bei diesen »nichts zu fordern« gebe.299 Es scheint, als ob Jacob Riet-
mann bis zuletzt aus seinem sozialen Kapital als ehemaliger Amtsinhaber Profit 
hatte schlagen können.

2.8 Fazit: wirtschaftliches Überleben 
mit hilfe des ehrenamts

Die Wirtschaftsweise der Familie Rietmann-Schlumpf unterschied sich nicht 
grundlegend von derjenigen anderer vermögensarmer Handwerkerfamilien, die 
nicht zur höheren Gruppe der Handwerker gehörten.300 Als Metzger ohne Bank 
arbeiteten die Rietmann-Schlumpfs in Graubereichen des zünftig Akzeptierten 
oder verstießen gegen die Zunftsatzungen. Jacob Rietmann junior trat zudem 
lange nicht der gewerblichen Metzgerzunft bei und arbeitete ohne Meisterrecht 
als außerzünftiger Metzger. Außer- und innerhalb des wirtschaftlichen Ein-
flussbereichs der Stadt beschafften sie Vieh, um es in St. Gallen zu verkaufen. 
Sie trieben vor allem mit Kleinvieh wie Ziegen, Schafen, Gitzis und Lämmern 
verbotenen Zwischenhandel. Als Metzger schlachteten sie Tiere bei sich zu 
Hause, mit dem Zweck des illegalen Verkaufs. Das Fleisch trugen sie anschlie-
ßend in den Straßen und Gassen der Stadt zu einem günstigeren Preis aus, als es 
die Bankmetzger in der Metzi anboten. Sie waren als Tierhalter tätig, besaßen 
wohl aber keine eigenen Weiden, um die Tiere zu sömmern. Zudem handelten 
sie mit Häuten, die teilweise aus Eigenbesitz stammten, teilweise aber auch 
eingekauft wurden. Durch Zwischenhandel in der Region und das Vertragen 
von ungeschätztem Fleisch direkt in den Häusern der Stadt kamen sie häufig 
mit der politischen Zunft der Metzger in Konflikt. Auch als Amtsinhaber der 

296 Ebd., 26. 8. 1734.
297 Ebd., 3. 9. 1734.
298 StadtASG, AA, VP 21. 5. 1739. 
299 Ebd., 9. 12. 1741.
300 Vgl. dazu die Kapitel »Flexibel und hochmobil: Die pluriaktive Familie Hildbrand-Stu-

der« und »Haushaltsauflösung und Migration: Die Schuhmacherfamilie Kaps-Nüesch«.
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Zunft widersetzte sich Jacob Rietmann immer wieder den zünftigen Satzungen. 
Ein solches Wirtschaften gegen die Zunftsatzungen wurde, wie das Fallbeispiel 
zeigt, sogar bei einem Vorsteher der politischen Zunft toleriert. Rietmann lief 
nie Gefahr, wegen Überschreitung der zünftigen Satzungen sein Ehrenamt zu 
verlieren. Nur Schulden respektive ausstehende Schuldtilgungen, Meineid und 
zum Schluss Handelsgeschäfte mit einem Scharfrichter gefährdeten seine Ehre 
und damit auch sein Amt. Keine Rolle für seine Amtstätigkeit spielten das 
Verhalten der Familienmitglieder und das Abrutschen in die Bedürftigkeit. Das 
soziale Kapital des Amts scheint Jacob Rietmann auch für seine wirtschaftli-
chen Aktivitäten und als Ausgleich für sein mangelndes ökonomisches Kapital 
genutzt zu haben. Als Amtsperson führte er innerhalb des Metzgerhandwerks 
eine gewisse Zeit eine Gruppe von banklosen Metzgern an und übernahm 
auch in seinem Wohnquartier die Rolle eines Fürsprechers bei Anliegen der 
Quartierbewohner. Er erhielt zudem verhältnismäßig große Unterstützungs-
beiträge. Allerdings fällt auf, dass er von allen wirtschaftlichen Alternativen, die 
banklosen Metzgern offenstanden, nie die Möglichkeit der Lohnarbeit genutzt 
hatte. Gut möglich, dass eine solche abhängige wirtschaftliche Position nicht 
mehr mit seinem Amt als Großrat vereinbar gewesen wäre. Das Ehrenamt mit 
seinen damit verbundenen Statuserwartungen und sozioökonomischen Vorga-
ben hatte eine Einschränkung an wirtschaftlichen Diversifizierungsformen zur 
Folge. Nach dem Tod seiner Frau blieb Jacob Rietmann bis zum Ende seines 
Lebens unverheiratet. Möglicherweise konnte er sich eine zweite Hochzeit 
nicht leisten, die seinem Amt gemäß wohl etwas umfangreicher hätte ausfal-
len müssen. Abgesehen von Geschäftsreisen zum Vieheinkauf war die Familie 
Rietmann-Schlumpf im Vergleich zu anderen armen Handwerkerfamilien weder 
in beruflicher noch räumlicher Hinsicht mobil. Nur der Sohn Jacob wurde zur 
temporären Migration gezwungen. Im Unterschied zu anderen armen Hand-
werkern arbeitete Jacob junior allerdings nicht als Söldner oder zog weiter weg, 
sondern blieb im wirtschaftlichen Nahbereich der Stadt und arbeitete als Geselle 
bei einem Metzger in der Nachbarschaft. Sein Vater versuchte zudem, seine 
Zwangsausweisung zu verhindern, da er mit dem Sohn zusammenarbeitete. Eine 
räumliche Mobilität war in der Familie des Großrats nicht vorgesehen. Auch 
alle Töchter heirateten St. Galler Bürger und blieben auch nach ihrer Hochzeit 
in ihrer Heimatstadt. Beruflich versuchten Jacob Rietmann und sein Sohn nicht, 
ihre finanzielle Situation mit der Erschließung weiterer Einnahmequellen wie 
der Übernahme eines bezahlten städtischen Dienstamts oder mit Lohnarbeit 
außerhalb des Metzgerhandwerks zu verbessern. Möglicherweise sollte der Ver-
zicht auf Mobilität der Statuswahrung dienen. Allerdings gelang das der Familie 
nicht. Nach Jacob Rietmanns Aufgabe des Ehrenamts fand ein sozialer Abstieg 
in die tiefere Gruppe des Handwerks statt. Sein Sohn Jacob übernahm kein 
städtisches Ehrenamt mehr. 
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3 Frauen an der Macht: die Schneiderwerkstatt 
der Familie Müller-Merz

3.1 Steuervermögen und berufsvererbung

Heinrich Müller zählte zu den »fürnehmeren« Meistern im sozioökonomisch 
stark differenzierten Schneiderhandwerk und versteuerte mit seiner Familie in 
den Jahren von 1680 bis 1710 ein stetig wachsendes Vermögen zwischen 300 
und 800  Gulden.301 Damit lag die Familie Müller-Merz zwar noch in jener 
Spannbreite, in der 50  Prozent der Handwerker Vermögenswerte versteuer-
ten, besaß aber ab 1690 immer mehr als die Hälfte der Handwerkerschaft, 
die in dieser Zeitspanne ein Vermögen unter 200  Gulden versteuerte. Bei der 
Mehrheit der Handwerker nahmen die Vermögenswerte im Untersuchungszeit-
raum ab.302 Die Familie Müller-Merz durchlief eine umgekehrte Entwicklung, 
zählte also zu den wirtschaftlich erfolgreicheren Handwerkern. Gerade im 
Schneiderhandwerk, das eher von ärmeren Familien geprägt war, zählten die 
Müller-Merz’ zu einer Minderheit. 50  Prozent aller Schneidermeister besaßen 
1700 Vermögenswerte zwischen 70 und 200  Gulden, wobei der Median bei 
100 Gulden lag. Die Müller-Merz’, die in diesem Jahr 400 Gulden versteuerten, 
zählten zu den vermögenden Ausreißern im Schneiderhandwerk. Die Schneider 
zählten zu den größten Versorgungshandwerken in Städten, Marktorten und 
Dörfern und boten niederschwellige Zugangsbedingungen: Sowohl der Grund-
stock an benötigtem Kapital als auch der Ausrüstungsbedarf waren eher niedrig. 
Auch deshalb zählten die Schneider zu den zahlenmäßig stärksten Berufen. Das 
Schneiderhandwerk St. Gallens wuchs von 6,6 Prozent im Jahr 1680 auf 8,4 Pro-
zent im Jahr 1700. Nach dieser Phase wuchs das Handwerk bis 1731 nicht mehr 
weiter, sondern wurde geringfügig kleiner (8,1 Prozent im Jahr 1731).303 Aller-
dings hatten laut einer Klage der Schneidermeisterschaft zwei Drittel von ihnen 
keine Arbeit.304 Das zeigt sich auch in der finanziellen Lage des Handwerks. 
Die Auswertungen zeigen, dass bei den Schneidern 1680 die Vermögenswerte 
generell tiefer lagen als beim Durchschnitt der Handwerke (siehe Abb. 14 und 
15). Weiter wird in den Jahrzehnten zwischen 1680 und 1731 eine zunehmende 

301 Vgl. ID 1857, StadtASG, BR, Familie Müller, Nr. 119; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 29; ebd., 
AA, Bd. 296eb, S. 36; ebd., AA, Bd. 296el, S. 45; ebd., AA, Bd. 296er, S. 45.

302 Vgl. das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 
Handwerk«.

303 Im Jahr 1731 existierten 80 Schneider in der Stadt, zehn Jahre später waren es noch 73. 
Siehe im Anhang des Buches Tabelle 4.

304 StadtASG, AA, VP, 28. 10. 1740; StadtASG, AA, RP, Kleiner und Großer Rat, 2. 12. 1740. 
Vgl. zu den Maßnahmen, die die gewerbliche Schneiderzunft gegen das Wachstum der 
Meisterschaft einleitete, das Kapitel »Die vornehmen und die armen Meister innerhalb 
der gewerblichen Schneiderzunft«.
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sozioökonomische Differenzierung 
zwischen den einzelnen Schneidern 
sichtbar. So vergrößerte sich die Box 
nach unten. Rund die Hälfte aller 
Schneider besaß 1731 zwischen 50 und 
200 Gulden, während die Spannbreite 
zuvor zwischen 70 und 200  Gulden 
gelegen hatte. Insbesondere auch das 
obere Quartil hatte sich 1731 nach 
oben vergrößert und umfasste 1731 
Vermögenswerte zwischen 200 und 
400 Gulden. Zuvor hatten die 25 Pro-
zent der reicheren Handwerker zwi-
schen 200 und 300  Gulden besessen. 
Hier konnten sich also einige reiche 
Schneiderfamilien wie beispielsweise 
die Müller-Merz’ etablieren, während 
die Hälfte aller Schneider stets einen 
Betrag von weniger als 100 Gulden an 
Vermögenswerten besaß.305 

Trotz des relativ hohen Vermögens 
der Familie – sie versteuerten mehr als 
der Aufsteiger Georg Stäheli306  – ge-
lang es ihr nicht, in die höchste der drei 
Handwerksgruppen zu gelangen. Die 
Müller-Merz’ blieben der mittleren 
Gruppe der Handwerker zugerechnet, 
jenen Handwerkern mit Meisterrecht, 
die mit der Arbeit ihrer Hände den 

eigenen Lebensunterhalt bestritten. Weder Heinrich Müller noch sein Sohn 
Christoph, der ebenfalls Schneider wurde,307 übernahmen Ehrenämter, um da-
mit einen höheren Status zu erlangen. Nur eine der mittleren Töchter, Barbara 
Felicitas, heiratete im Alter von 33 Jahren einen Glarner »Herrn« namens Ab-
raham Luchsinger und zog aus der Stadt weg.308 Sie war die Einzige, die sozial 

305 Zur reichen Schneiderfamilie Müller-Merz vgl. das Kapitel »Frauen an der Macht: Die 
Schneiderwerkstatt der Familie Müller-Merz«.

306 Vgl. das Fallbeispiel Berufswechsel und Aufstieg: Die Familie Stäheli-Major und ihr 
Strumpfverlag .

307 Vgl. zu Christoph Müller, ID 1831, StadtASG, BR, Familie Müller, Nr. 134; ebd., AA, 
Bd. 296er, S. 61; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 49; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 40.

308 StadtASG, AA, RP 6. 1. 1714. Die jüngste Schwester Elsbetha heiratete den Schneider 
Heinrich Locher, der nach ihrem frühen Tod durch Ämter in die Gruppe der Herren 
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abb. 14: vermögensverteilung der St.  galler 
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aufstieg und St. Gallen langfristig verließ. Die übrigen Familienmitglieder behiel-
ten ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt und widmeten sich zum größten Teil 
der Schneiderei und dem Familienbetrieb. Der Schneiderberuf wurde nicht nur 
an mindestens einen der beiden erwachsenen Söhne weitergegeben.309 Auch drei 
von fünf Töchtern heirateten Schneidermeister. Zwei der drei Töchter, nämlich 
Martha und Elisabetha, führten nach dem Tod der Eltern noch unverheiratet 
die Schneiderwerkstatt weiter. Die Weitergabe des Handwerks in der Familie 
Müller-Merz lag also bei über 50  Prozent. Die Familie besaß eine homogene 
Berufsstruktur. Auch die Töchter achteten, wie zu zeigen sein wird, bei ihrer 
Heirat auf das Handwerk ihres Bräutigams – so konnten sie ihr von den Eltern 
erlerntes Wissen auch nach der Heirat aktiv weiternutzen. Die Weitergabe des 
Handwerks in der Familie Müller-Merz verweist auf die gute wirtschaftliche 
Lage und den florierenden Schneidereibetrieb der Familie.

innerhalb des handwerklichen »Stands« aufstieg. Vgl. StadtASG, BR, Familie Locher, 
Nr. 112.

309 Der Sohn Christoph wurde Schneider. Heinrich, der zweite Sohn, der das Erwachse-
nenalter erreichte, starb im Alter von 19 Jahren in der Fremde. Es ist unbekannt, was 
für eine Ausbildung er durchlief; vgl. StadtASG, BR Familie Müller, Nr. 119.

abb. 15: vermögensgruppen im St.  galler Schnei-
derhandwerk in prozent von 1680 bis 1731, Summe 
aller jahre.

1
43 %

2
48 %

3
6 %

4
3 %



Mobile ÖkoNoMieN: haNdwerkliche FaMilieN- uNd hauSwirtSchaFteN112

3.2 Zünftiges und außerzünftiges Schneiderhandwerk

Heinrich Müller und Barbara Merz waren Mitglieder im zünftigen Schnei-
derhandwerk, während ihr Sohn Christoph zeitweise außerzünftig als Schnei-
dermeister arbeitete. Beides war möglich: In der Stadt St.  Gallen existierten 
sowohl ein zünftiges als auch ein außerzünftiges Schneiderhandwerk.310 Das 
zünftige St.  Galler Schneiderhandwerk funktionierte wie andere gewerbliche 
Zünfte mit eigener Meister- und Gesellenordnung, Handwerksversammlun-
gen, Handwerksvorstand und Handwerksfinanzen. Im Unterschied zu anderen 
gewerblichen Zünften verfügte das zünftige Schneiderhandwerk in St.  Gallen 
allerdings über keinen Zunftzwang und besaß so auch kein Zwangsmonopol 
über die als Schneider arbeitenden Bürgerinnen und Bürger. Schneider und 
Schneiderinnen konnten selbst entscheiden, ob sie dem zünftigen Schneiderhand-
werk beitreten wollten oder nicht. Mit einem Beitritt verpflichtete man sich zur 
Einhaltung der Handwerksordnung, zur Zahlung von Mitgliedergebühren und 
zur Teilnahme an den Handwerksbotten. Im Gegenzug besaß man das zünftige 
Meisterrecht – galt also als ehrlicher Meister oder ehrliche Meisterin – und durfte 
Gesellen, Lehrlinge und Lohnschneider anstellen. Wollte man der gewerblichen 
Schneiderzunft nicht beitreten, arbeitete man als außerzünftiger Schneider oder 
als außerzünftige Schneiderin. Man bezahlte keine Gebühren, dafür war einem 
die Anstellung von Personal verboten.311 Schneider ohne Mitgliedschaft in der 
gewerblichen Zunft durften nur mit der eigenen Arbeitskraft oder mit Hilfe der 
Familienmitglieder (Ehefrau und Kinder) arbeiten. Hans Joachim Hildbrand, der 
in dieser Studie noch genauer betrachtet wird, war vermutlich ein Schneider, der 
ohne Zunftrecht arbeitete.312 Solche bürgerlichen Schneider, die außerhalb des 
zünftigen Handwerks arbeiteten, sind allerdings nicht mit den handwerksfrem-
den Stümpern zu verwechseln. Erstere hatten eine zünftige Schneiderausbildung 
absolviert und waren als Bürger Mitglied der politischen Zunft der Schneider. 
Letztere hatten oft keine Schneiderausbildung, waren nicht in der politischen 
Zunft der Schneider inkorporiert und verrichteten Schneiderarbeit unerlaubt und 
im informellen Sektor. Ein Beispiel für diese Gruppe ist die Schuhmacherin Anna 
Nüesch, der das Schneidern als Handwerksfremde deshalb untersagt wurde.313 

310 Verschiedene Hinweise in den Quellen verdichten sich schlussendlich zur Erkenntnis, 
dass es zwei Schneiderhandwerke gegeben haben muss  – eine gewerbliche Zunft 
der Schneider und ein außerzünftiges Schneiderhandwerk. Vgl. dazu StadtASG, AA, 
Bd. 597, 29. 7. 1687, fol. 27v, 19. 3. 1691, fol. 33r; ebd., AA, Bd. 600, Juni 1735, S. 45-51.

311 Siehe auch das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Hand-
werke mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«.

312 Vgl. das Fallbeispiel »Flexibel und hochmobil: Die pluriaktive Familie Hildbrand-Studer.« 
313 Siehe das Fallbeispiel Haushaltsauflösung und Migration: Die Schuhmacherfamilie 

Kaps-Nüesch. Die Möglichkeit, einen Beruf mit oder ohne Mitgliedschaft im zünftigen 
Handwerk auszuüben, gab es auch in weiteren St. Galler Gewerben, wie etwa bei den 
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Generell waren diese Berufe ohne Zunftzwang etwas offener und boten auch 
unehelich Geborenen die Möglichkeit, einem zünftigen Handwerk beizutreten. 
In den meisten anderen zünftigen Handwerken wurden Uneheliche aufgrund 
des zünftigen Ehrenkodex ganz von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen. Im 
zünftigen Schneiderhandwerk wurden Uneheliche in die gewerbliche Schnei-
derzunft aufgenommen und waren gleichberechtigt mit den anderen zünftigen 
Handwerksmeistern. 1730 wollte die gewerbliche Schneiderzunft allerdings den 
unehelichen Schneidermeistern verbieten, Lehrlinge auszubilden. Das Begehren 
des zünftigen Handwerks wurde vom Rat aber abgelehnt.314 Uneheliche besaßen 
in der gewerblichen Schneiderzunft weiterhin dieselben Rechte wie die ehelichen 
Meister. 

3.3 die vornehmen und die armen Meister 
innerhalb der gewerblichen Schneiderzunft

Heinrich Müller war ein Schneidermeister, der Mitglied im zünftigen Schneider-
handwerk war. Er musste deshalb regelmäßige Mitgliedergebühren – sogenannte 
Auflaggelder – bezahlen und die Handwerksordnung einhalten. Dafür besaß er 
das Meisterrecht und konnte Gesellen anstellen und Lehrlinge ausbilden. Die 
Bindung an die Handwerksordnung führte im Fall von Heinrich Müller häufig 
zu Konflikten mit dem Schneiderhandwerk, die typisch waren für vermögendere 
Handwerksmeister mit gut laufenden Werkstätten: Reichere Handwerksmeister 
wehrten sich nämlich oft gegen die zünftige Begrenzung der wirtschaftlichen 
Kapazitäten wie die Anzahl der Mitarbeiter, die Menge der Werkstätten oder die 
Beschränkung der Produktpalette.315 Heinrich Müller wehrte sich insbesondere 
gegen einen Beschluss im zünftigen Schneiderhandwerk, der zwischen reicheren 
und ärmeren Handwerksmeistern unterschied. Als »fürnehmer« Meister, der viele 
Stöcke (Arbeitsplätze; teilweise auch Stühle genannt) besetzte, musste Heinrich 
Müller im Schneiderhandwerk sechs Kreuzer Auflaggeld pro Versammlung in die 
Handwerkslade legen. Die »geringeren« Meister, die ohne Personal arbeiteten, 
bezahlten nur drei Kreuzer. Das hatte das Handwerk durch Mehrheitsbeschluss 
bestimmt.316 Vermutlich stellten also jene Schneidermeister, die ohne Personal 
arbeiteten, in der gewerblichen Zunft die Mehrheit.317 Das Auflaggeld musste 

Schuhmachern und Gürtlern. Vgl. das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenwe-
ber als Beispiel für Handwerke mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«.

314 Vgl. StadtASG, AA, RP 15. und 28. 8. 1730.
315 Vgl. dazu auch das Fallbeispiel Schuldenwirtschaft mit Erfolg: Die Leinenfärberfamilie 

Steinmann-Tanner.
316 StadtASG, AA, Bd. 597, 29. April 1687, fol. 26v.
317 Auch in der niederländischen Stadt’s-Hertogenbosch überwogen im zünftigen Schnei-

derhandwerk jene Meister, die ohne Personal arbeiteten. Wie in St. Gallen beschloss 
eine Mehrheit der Schneidermeister unterschiedlich hohe Auflaggebühren für Meister 
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anlässlich jeder Handwerksversammlung bezahlt werden – bei den Schneidern 
fanden sie vier Mal pro Jahr statt.318 Ärmere Meister ohne Personal bezahlten 
also jährliche Auflaggebühren in der Höhe von 12 Kreuzern, reichere Meister mit 
Personal 24  Kreuzer. Das entsprach zwei respektive vier Wochenlöhnen eines 
Schneiderlehrlings, der nach seiner Lehre in der Werkstatt weiterarbeitete.319 Zu 
den ärmeren Meistern in der gewerblichen Schneiderzunft gehörten auch diejeni-
gen, die gegen einen Lohn bei anderen Meistern im Handwerk arbeiteten. Einen 
solchen Lohnschneider wollte Heinrich Müller in der Person des Meisters Ulrich 
Weyermann im Sommer 1683 anstellen. Er bot ihm hierzu einen Wochenlohn 
von zwei Batzen. Nach der Ablehnung Weyermanns mit dem Hinweis, »dz er 
umb dz löhnli nit dienen könne«, beleidigte Müller den Angefragten grob. Dabei 
wird deutlich, dass für Heinrich Müller solche Meister, die »auch umb arbeyt« 
suchten, nicht denselben Status hatten wie Schneidermeister, die selbstständig 
waren und die eigene Arbeitskraft nicht verkaufen mussten. Weyermann, so Mül-
ler, »seye nur ein buob gegehn ihm. […] und wann er [Weyermann] sage, dz er 
ein arbeiter und meister seye wie er [Müller], so wolle gott ihn nit mit gesundthen 
beynen von der thür hinauß kommen lassen«.320 Aus dem Konflikt wird deutlich, 
dass – obwohl rechtlich alle Schneidermeister innerhalb des zünftigen Schneider-
handwerks gleichgestellt waren – der Status und das Ansehen derjenigen Meister, 
die gegen Lohn für andere Schneidermeister arbeiteten, niedriger waren. Solche 
Lohnschneider arbeiteten, wie der Streit zeigt, für einen Wochenlohn bei einem 
anderen Meister in dessen Werkstatt. Neben dem »löhnli« hätte Weyermann bei 
Müller »seine gute speiß und tranckh« gehabt – die Verpflegung in der Werkstatt 
des Arbeitgebers war ein Bestandteil des Lohns. Die Lohnschneider lebten nicht 

mit und ohne Gesellen. Auch in ’s-Hertogenbosch widersetzten sich jene Meister, die 
aufgrund dieses Beschlusses stärker zur Kasse gebeten wurden. Die reicheren Meister 
konnten sich in der niederländischen Stadt durchsetzen, da der Handwerksvorsteher, 
selbst ein von den reicheren Meistern abhängiger Schneider, sich nicht getraute, den 
Beschluss im Handwerksbuch einzutragen. Er wollte sich dem Unmut der vorneh-
meren Meister nicht aussetzen. Die reicheren Schneider setzten in der Folge weitere 
ärmere Schneider unter Druck, um den Beschluss zu kippen. Sie hatten Erfolg: Die 
Bestimmung gelangte nicht zur Umsetzung. Es wurde sogar die Zunftbüchse, die vor 
allem der Unterstützung von ärmeren zünftigen Schneidern gedient hatte, abgeschafft. 
Prak, Arme und reiche Handwerker, S. 255.

318 StadtASG, AA, Bd. 597, 29. 4. 1687, fol. 27r.
319 Pro Woche verdiente ein Lehrling, der in der Werkstatt seines Meisters arbeitete, 

6  Kreuzer plus Kost und Logis. StadtASG, AA, Bd. 598, 20. 6. 1712, S. 185. Teilweise 
wurden Lehrlinge vor dem Abdingen, also der Entlassung aus der Lehrzeit, weiter beim 
Meister beschäftigt – etwa dann, wenn sie ein reduziertes Lehrgeld bezahlt hatten. Vgl. 
das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.

320 StadtASG, AA, Bd. 597, 10. 8. 1683, fol. 23r.
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im Haushalt ihrer Arbeitgeber, arbeiteten aber mindestens teilweise am Tag in 
deren Werkstatt.321

Heinrich Müller verweigerte im Streit um die unterschiedlich hohen Gebühren 
im zünftigen Handwerk die Bezahlung mit dem Hinweis, dass es in »allen städten 
der gebrauch [sei], dz man einen halten solle wie den andren«.322 Er appellierte 
also an die Gleichheit der Zunftmitglieder. Angesichts der sozioökonomischen 
Ungleichheit in der gewerblichen Schneiderzunft mit einzelnen wenigen reichen 
Schneidern wie Müller und einer großen Masse an armen Mitgliedern verfing 
dieses Argument nicht. Nachdem er mehrere Male von seiner gewerblichen Zunft 
verklagt worden war, weil er das Auflaggeld nicht bezahlt hatte, fand er insgesamt 
16 gleichgesinnte Schneidermeister, die für ihn Partei ergriffen und sich in der 
Folge unter der Führung Müllers ebenfalls weigerten, ihr Auflaggeld zu bezah-
len.323 Die Mehrheit der Schneidermeister meinte allerdings: »alles unheyl gehe 
von disem meister Heinrich Müller, der auch andre abwendig mache«, aus.324 Es 
blieb beim alten Entschluss der unterschiedlich hohen Auflaggelder für Meister 
mit und ohne Personal. Heinrich Müller – und das tat er oft – verließ im Zorn 
die Versammlung mit der Aussage: »Er gäbe weder haller nach pfening bueß.«325 

Anders als Heinrich Müller, der seine Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Schneiderzunft nie aufgab, galt Müllers Sohn Christoph einige Zeit als »unehr-
licher« Geselle und arbeitete auch während gewisser Phasen als außerzünftiger 
Schneider. Christoph verbrachte mindestens einen Teil seiner Ausbildungszeit 
als Schneider in Frankreich. Spätestens im September 1694 war er zurück in 
St.  Gallen und arbeitete dann als Schneidergeselle in der Stadt. Weil er aus 
Frankreich zurückgekehrt war, geriet er in Konflikt mit den übrigen, zünftig 
ausgebildeten Gesellen innerhalb der gewerblichen Schneiderzunft. Die anderen 
Schneidergesellen wollten ihn bestrafen, weil er in Frankreich vermutlich einige 
Zeit als Geselle bei einem unzünftigen Meister oder in einer Stadt ohne Zunft-
recht gearbeitet hatte.326 Die Aussage Christophs, dass er die Handwerksbräuche 
weder kenne noch verstehe, macht es wahrscheinlich, dass er einen Großteil sei-

321 Die unterschiedlichen Hierarchien und Abhängigkeiten zwischen Mitgliedern der-
selben gewerblichen Zunft zeigen, wie heterogen gewerbliche Zünfte waren. Solche 
zunftinternen Strukturen sind für den mitteleuropäischen Raum bislang nur am Rande 
erforscht; Brandt, Handwerk und Arbeit, S. 297.

322 StadtASG, AA, Bd. 597, 29. 4. 1687, fol. 26v.
323 Dabei ging es nicht mehr nur um die Höhe des Auflaggeldes. Müller und seine Anhän-

ger beklagten sich auch über den Handwerksvorstand, der ihnen die Handwerksrech-
nung nicht vorlegen wolle, sowie über eine Obmannwahl im Handwerk; vgl. StadtASG, 
AA, Bd. 597, 23.9., 20. und 29. 7. 1687, fol. 26r, 54v-55r, 27v-28r.

324 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 7. 1687, fol. 54v-55r.
325 Ebd.
326 StadtASG, AA, Bd. 598, 26. 9. 1694, S. 160 f. Hätte er seine gesamte Lehrzeit in Frank-

reich bei einem unzünftigen Meister verbracht, wäre er später nicht im zünftigen 
Handwerk aufgenommen worden, sondern hätte außerhalb desselben arbeiten müssen.
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ner Ausbildungszeit an Orten in Frankreich ohne Zunftrechte verbracht hatte.327 
Gerade im stark besetzten Schneiderhandwerk legten die zünftigen Gesellen und 
Meister großen Wert auf die Absolvierung einer korrekten, zunftkonformen 
Ausbildung, um sich von den zahlreichen fremden und bürgerlichen Stümpern 
zu distanzieren. Dazu zählte auch, dass man Meister und Orte ohne Zunftrechte 
während der Wanderschaft umging. Denn eine Arbeit bei einem außerzünftigen 
Meister oder in einer Stadt ohne gewerbliche Zunft machte »unehrlich«.328 Mit 
einer Geldbuße, welche die Gesellen Christoph Müller auferlegten, hätte er sich 
vermutlich von einem solchen Makel freikaufen können. Müller weigerte sich al-
lerdings, die Buße zu bezahlen, und appellierte an die politische Schneiderzunft. 
Das Urteil: Die Gesellen durften ihn nur bestrafen, sofern sie einen entsprechen-
den Artikel vorweisen konnten, der ihnen das erlaubte.329 Einen solchen besaßen 
sie zu dieser Zeit jedoch noch nicht. Erst 1735 versuchten einige zünftige Schnei-
dermeister zusammen mit ihren Gesellen, eine entsprechende Satzung einzu-
führen, laut der »unehrliche« Gesellen – also solche, die bei einem unzünftigen 
Meister gelernt oder gearbeitet hatten, oder auch unehelich Geborene – bestraft 
werden sollten. Die zu diesem Zeitpunkt in St. Gallen ansässigen »unehrlichen« 
Gesellen widersetzten sich. Sie verwiesen darauf, dass das Schneiderhandwerk in 
St. Gallen keinen Zunftzwang besitze und das auch so bleiben solle, und setzten 
sich durch: Auch 1735 erhielt das Schneiderhandwerk kein solches Monopol. 330 
Die Obrigkeit hatte kein Interesse an einem zu abgeschlossenen Schneiderge-
werbe. Sowohl nicht zünftig Gelernte als auch Uneheliche sollten Zugang zum 
Beruf haben – mit oder ohne Mitgliedschaft im zünftigen Handwerk. Der Kon-
flikt zeigt, dass nicht nur Handwerksmeister in- oder außerhalb des zünftigen 
Handwerks arbeiten konnten, sondern dasselbe auch für Gesellen galt. Meister, 
die in der gewerblichen Schneiderzunft inkorporiert waren und deshalb fremdes 
Personal anstellen durften, konnten offenbar wählen, ob sie Gesellen anstellen 
wollten, die zuvor inner- oder außerhalb des zünftigen Handwerks gearbeitet 
hatten. 1735 stammten diejenigen Gesellen, die außerhalb des zünftigen Systems 
gearbeitet hatten, vorwiegend aus der ländlichen Nachbarschaft St. Gallens: St. 
Margrethen, Altstätten, Marbach und Berlingen. Nur einer der »unehrlichen« 
Gesellen hatte einen weiteren Wanderungsradius und stammte aus Dresden. Von 
denjenigen ehrlichen Gesellen, die ein Zunftrecht einführen wollten, kamen zwei 

327 StadtASG, AA, Bd. 598, 14. 6. 1706, S. 178 f. In Frankreich arbeiteten zudem viele Hand-
werker auch in Städten mit Zunftrecht außerhalb der Zünfte. Vgl. hierzu Kaplan, Les 
corporations.

328 Vgl. zur besonderen Aufmerksamkeit der zünftigen Schneider auf eine zunftkonforme 
Ausbildungszeit Korge, Der gute Ruf, S. 99-101. Vgl. zur Ehrlichkeit und Unehrlich-
keit auch das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am 
Beispiel der Posamentierer«.

329 StadtASG, AA, Bd. 598, 26. 9. 1694, S. 160 f.
330 StadtASG, AA, Bd. 600, 28.6., 7.7., 18.8. 1735, S. 45-51.
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aus Württemberg, einer aus Colmar und einer aus Diessenhofen. Die Auflistung 
der streitenden Gesellen zeigt, dass die Landschneider eher außerzünftig tätig 
waren, während die weiter gewanderten Gesellen sich vorwiegend zunftkonform 
verhielten. 1732 waren insgesamt 26 Schneidergesellen in der Stadt.331 

Genauso energisch wie gegen die unterschiedlich hohen Gebühren kämpfte 
Heinrich Müller gegen einen Entschluss des zünftigen Handwerks, die Anzahl 
Stöcke (Arbeitsplätze) pro Meister auf vier zu beschränken. Lange Zeit galt in 
der gewerblichen Schneiderzunft ein Maximum von fünf Stöcken. Diese fünf 
Stöcke konnten besetzt werden durch den Meister selbst, drei Gesellen und 
einen Lehrjungen oder einen jungen Gesellen, der gerade erst aus den Lehrjahren 
gekommen war.332 Doch seit 1685 versuchte das zünftige Schneiderhandwerk, 
die Obergrenze beim Personal zu senken, »damit bey so großer ihrer anzahl 
[Schneidermeister] gleichwol auch ein jeder seine nahrung desto beßer befördern 
möge«.333 Das Schneidergewerbe war das drittgrößte Handwerk St. Gallens und 
wuchs zwischen 1680 und 1731 überproportional stark an – sein Anteil an der 
gesamten Handwerkerschaft nahm von gut 6,5 auf gut 8 Prozent zu. Aufgrund 
seiner wenig kapitalintensiven Betriebs- und Ausrüstungskosten zog die Schnei-
derei gerade auch viele ärmere Handwerker an. Das wird anhand der überdurch-
schnittlich kleinen Vermögen der St. Galler Schneider deutlich.334 1684 klagte das 
zünftige Handwerk, dass 50 Meister Mitglied seien.335 Aufgrund dieser großen 
Anzahl beschloss die gewerbliche Schneiderzunft 1690, nach der Auslernung 
eines Lehrlings eine zweijährige Stillstandszeit für jeden Lehrmeister, während 
der kein neuer Lehrling ausgebildet werden durfte. 1704 wurde aus demselben 
Grund die Pflicht zur Anfertigung eines Meisterstücks eingeführt, und 1726 
wurde schließlich die Ausbildungszeit von sechs auf acht Jahre verlängert.336 
Mit diesen Maßnahmen versuchte die gewerbliche Schneiderzunft bei der zuneh-
menden Anzahl von Schneidermeistern allen Mitgliedern eine Lebensgrundlage 
auf Basis der Schneiderei zu sichern. 1685 sollte aus oben erwähnten Gründen 
auf Wunsch der Mehrheit der Mitglieder der gewerblichen Zunft ein Schneider-
meister fortan nur noch maximal vier Stühle mit »den Seinen« oder mit Fremden 
besetzen dürfen. Bei fremdem Personal sollten es nicht mehr als zwei Gesellen 
und ein Lehrjunge sein. Der Lehrjunge konnte auch durch einen Lohnschneider 
ersetzt werden. Pikant an der Neuerung ist nicht nur die Reduktion von fünf auf 

331 StadtASG, AA, RP 12. 6. 1732.
332 StadtASG, AA, Bd. 595, Von den Schneidern, Art. 66 und 67.
333 StadtASG, AA, RP 26. 3. 1685, S. 133 f.
334 Siehe die Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft« 

und »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden Handwerk«.
335 StadtASG, AA, Bd. 597, 10. 1. 1684, fol. 24r.
336 Vgl. für den Stillstand StadtASG, AA, RP 11. 8. 1690; für das Meisterstück StadtASG, 

AA, RP 29.2. und 17. 3. 1704; für die Verlängerung der Ausbildungszeit StadtASG, AA, 
RP 15.4. und 10. 5. 1726.
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vier Stöcke, sondern auch die Formulierung, dass nun auch Familienmitglieder 
als Stöcke gerechnet werden sollten. De facto bedeutete das eine größere Ver-
ringerung an Personal, da zuvor Familienmitglieder zusätzlich zu den maximal 
fünf Angestellten in der Werkstatt arbeiten durften. Die neue Begrenzung auf 
vier Stöcke inklusive Familienmitglieder wurde von der Obrigkeit erst nach 
mehrmaligen Vorstößen im Juli 1689 bewilligt.337 Die neue Beschränkung wurde 
für Heinrich Müller sofort zu einem Problem, da er jeweils fünf bis sechs Stöcke 
besetzte. Bereits im April 1689 wurde er deshalb von der gewerblichen Zunft 
angeklagt.338 Das zeigt, dass das zünftige Handwerk die Regel bereits vor der 
obrigkeitlichen Bewilligung eingeführt hatte. Heinrich Müller protestierte ent-
schieden gegen die neue Vorgabe. So verwies er mehrmals darauf, dass er seit 
jeher der gewerblichen Zunft für fünf Stöcke Auflaggeld bezahlt hatte und das 
Geld immer angenommen worden war – auch noch kurz vor der Begrenzung. 
Zudem sei die neue Regelung ohne sein Wissen eingeführt worden. Am vehe-
mentesten aber protestierte er gegen die neue Definition der Stöcke. Wie bisher 
sollten Kinder und Ehefrau nicht als Stock gezählt werden.339 Für den Werkstatt-
betrieb von Heinrich Müller war es offenbar entscheidend, dass er weiterhin mit 
Familienmitgliedern und fremdem Personal arbeiten konnte. 1689 arbeiteten in 
der Werkstatt Heinrich Müller selbst, die Ehefrau Barbara Merz, ein Sohn und 
eine Tochter – vermutlich zu dieser Zeit die 19-jährige Susanna und der 14-jäh-
rige Christoph –, ein fremder Geselle und zeitweise ein kleiner Junge.340 Wenn 
man all diese Personen zusammenzählt, kommt man auf fünf bis sechs Stöcke. 
Nach wiederholten Klagen Heinrich Müllers, dass Frau und Kinder nicht zum 
Personal gerechnet werden sollten, fand man in der gewerblichen Schneiderzunft 
einen Kompromiss: Im Dezember 1689 wurde die Beschränkung der Stöcke 
dahingehend ausgelegt, dass jeweils der Meister und drei seiner Arbeiter Kunden 
in ihrem Haus besuchen dürften und, falls der Meister noch Kinder habe, die er 
auch im Handwerk »gebrauchen könne«, sie zusätzlich zu Hause in der Werk-
statt arbeiten dürften. Faktisch zählten die Kinder – solange sie zu Hause in der 
Werkstatt nähten – also nicht mehr als Stock. Mit dieser Vereinbarung gab sich 

337 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, 12. 7. 1688, fol. 28v; ebd., AA, RP 14. 11. 1689, S. 453 f. 
338 StadtASG, AA, Bd. 597, 23.4., 8.8., 6.9., 26. 9. 1689, fol. 28v, 29v, 30r, 30r-v.
339 Heinrich Müller argumentierte vor der Schneiderzunft folgendermaßen: »Zudem seye 

der frawen und kinderen nichts gedacht worden. Nun wolle man aniezo seine fraw und 
kinder auch für stöckh rechnen, welches ihme niemahlen zu sinn komen, daß sie darfür 
sollten gehalten werden, dann die fraw ja billich ihrem mann dörffe beyspringen und 
arbeiten helffen. So seye auch sin schuldigkeit, daß er die kinder zur arbeit ziehe und 
nicht zum müssigang gewehne. Sein bueb und meidtli können noch nichts verdienen, 
daß sie für stockh können gezhelt werden. Über daß habe man ein geraume zeit daß 
aufflaggelt für 5 stöckh von ihme genomen, seye es damahls recht geweßen.« StadtASG, 
AA, Bd. 597, 26. 9. 1689, fol. 30r-v.

340 Ebd., 8. 8. 1689, fol. 29v.
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Heinrich Müller zufrieden.341 Schließlich wurde also unterschieden zwischen 
Personal, das auch im Kundenhaus arbeitete, und Personen, die nur in der Werk-
statt produzierten. Nur das auch im Kundenhaus beschäftigte Personal wurde als 
Stock gerechnet. Vermutlich umfassten die Arbeiten im Kundenhaus die Abho-
lung des Stoffs, die Anprobe, das Zuschneiden und die Abnahme der Maße. Diese 
Arbeiten wurden meist von den Meisterinnen und Meistern selbst sowie von den 
zünftigen Arbeitern – also Gesellen und Lehrlingen – ausgeübt. Töchter sowie 
jene Söhne, die noch zu jung für einen Lehrantritt waren, arbeiteten vor allem 
in der Werkstatt, wo die Stoffe zusammengenäht wurden. Da im Kompromiss 
nur die Kinder eines Meisters erwähnt werden, die zu Hause arbeiten durften, 
wird klar, dass die Schneidersgattin ebenfalls die Kundenhäuser besuchte und 
als Stock zählte. Heinrich Müller erhob keine Einsprüche dagegen  – Barbara 
Merz arbeitete als Schneidermeisterin also mit großer Wahrscheinlichkeit auch 
bei den Kunden zu Hause. Vermutlich war sie für die weibliche Kundschaft zu-
ständig und half bei deren Anproben mit, während Heinrich Müller die Männer 
bediente. Eine solche Arbeitsteilung war in der Schneiderei verbreitet.342 Eine 
Schneiderwerkstatt wie jene der Müller-Merz’ konnte dank der Intervention 
Heinrich Müllers also auch nach der zünftigen Begrenzung auf vier Stöcke aus 
mehr Mitarbeitenden bestehen.

In der Werkstatt der Familie Müller-Merz wurde auf Auftrag produziert. Bis 
ins 19. Jahrhundert wurde im Schneidergewerbe praktisch keine Konfektionsar-
beit hergestellt.343 Heinrich Müller selbst meinte, »er mache keine newe kleider 
auf dem kauff und seye diß ihme nit mehr feyl«.344 Es lohne sich laut Müller 
also nicht, neue Kleider ohne Kundenauftrag herzustellen. Wichtig für eine flo-
rierende Schneiderwerkstatt waren deshalb viele Aufträge von Kundinnen und 
Kunden. Die Werbung funktionierte über Empfehlungen und verwandtschaft-
liche Beziehungen. Hatte eine Familie einmal einen Schneider gewählt, scheint 
es üblich gewesen zu sein, diesem auch alle künftigen Aufträge anzuvertrauen.345 
Das Ausspannen von Kunden anderer Meister war auch im Schneiderhandwerk 
streng verboten. Heinrich Müller wurde 1689 vom Handwerk bezichtigt, »dz 
er meister Salomon conden abspanne an dem orth, wo er iederzeit dem herren 
gearbeitet. Habe er ihme zu leyd die fänster geöffnet, damit er [Meister Salomon] 
sähe, dz er [Heinrich Müller] an seine statt kommen.« Heinrich Müller wurde 
also nicht nur die Abwerbung eines Kunden, sondern auch seine schadenfrohe 
Zurschaustellung des Erfolgs vorgeworfen. Offenbar arbeitete nun Heinrich 

341 Vgl. zu den Diskussionen rund um die Anzahl der Stöcke StadtASG, AA, Bd. 597, 
23. 4. 1689, fol. 28v, 8. 8. 1689, fol. 29v, 6. 9. 1689, fol. 30r, 26. 9. 1689, fol. 30r-v, 5. 12. 1689, 
fol. 31v.

342 Lenger / Lutum-Lenger, Schneider, S. 202.
343 Ebd., S. 205 f. 
344 StadtASG, AA, Bd. 597, 5. 10. 1681, fol. 53r.
345 Ebd., 2. 8. 1689, fol. 29r.
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Müller für den »Herrn«, der sich zuvor von Meister Salomon hatte bedienen 
lassen. Bei diesem Herrn handelte es sich vermutlich um Michael Schlatter, der 
gerade vor seinem Examen als Prediger stand und deshalb entsprechende Klei-
dung benötigte. Er besaß ein Vermögen zwischen 1.200 und 5.300  Gulden.346 
Weitere Kunden von Heinrich Müller waren die Frau von Michael Schlatter und 
Junker Bartholome Schobinger zum Schäfli, der Vermögenswerte von 21.800 
bis 35.200 Gulden versteuerte.347 Der Schneidermeister Heinrich Müller zählte 
also reiche Bürgerinnen und Bürger zu seiner Kundschaft – das war wohl mit 
eine Ursache, weshalb er zu den reicheren Schneidermeistern gehörte. Oft fiel 
die Betreuung vermögender Kunden den wohlhabenderen Meistern im Schnei-
derhandwerk zu.348 Mit der Verarbeitung teurer Stoffe und der Herstellung 
aufwändiger und neuer Kleidungsstücke konnte ein Schneider mehr verdienen 
als mit der Herstellung oder dem Flicken von Alltagsbekleidung. Und oftmals 
konnte sich nur die obere Schicht der städtischen Einwohnerschaft überhaupt 
neue, maßgeschneiderte Kleidung leisten. Reiche, zünftige Schneidermeister wie 
Heinrich Müller wurden mit der Anfertigung neuer Ware beauftragt, während 
ärmere Schneider für die breite Masse alte Kleider umarbeiteten. Die Verdienste 
lagen dabei »proportional zum Wohlstand der Kundschaft«.349 

Die zu verarbeitenden Stoffe wurden meist von der Kundschaft mitgebracht 
und waren häufig nicht im Besitz der Schneider selbst.350 Nur auf Wunsch ihrer 
Kundschaft kauften einige Schneider in St.  Gallen auch spezifische Stoffe für 
ein Kleidungsstück ein.351 Anders als in anderen Städten war es den St.  Galler 
Schneidern auch erlaubt, gewisse Stoffe in kleinen Mengen zu verkaufen und 
zuzuschneiden. An anderen Orten blieb das den Gewandschneidern (Tuchhänd-
lern) vorbehalten.352 Der Kleinhandel mit Stoffen in St. Gallen funktionierte über 
verschiedenste Kanäle: Auslandsreisen, Marktbesuche, Einkäufe bei den Tuch-
händlern und spontane Käufe in den Gassen. Am intensiven Kleinhandel in den 
Gassen waren alle beteiligt, die in den Besitz von etwas Stoff kamen. So erwarb 
auch Heinrich Müller bei einer günstigen Gelegenheit ein paar Ellen Stoff bei der 

346 Zu Michael Schlatter vgl. ID 2270, StadtASG, BR, Familie Schlatter, Nr. 41; ebd., AA, 
Bd. 296ds, S. 41; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 48; ebd., AA, Bd. 296el, S. 6; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 6.

347 Zu Bartholome Schobinger vgl. ID 2497, StadtASG, BR, Familie Schobinger, Nr. 71; 
ebd., AA, Bd. 296ds, S. 15; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 30 und 58; ebd., AA, Bd. 296el, S. 7 
und 17.

348 Lenger / Lutum-Lenger, Schneider, S. 204.
349 Prak, Arme und reiche Handwerker, S. 256. Dasselbe System prägte auch das Schuhma-

cherhandwerk. 
350 Lenger / Lutum-Lenger, Schneider, S. 202-204.
351 StadtASG, AA, Bd. 598, 13. 1. 1721, S. 215.
352 StadtASG, AA, Bd. 595, Von den Gewandschneidern, Art. 37 und 38; Von den Schnei-

dern, Art. 61. 
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Tochter eines Metzgers. Sie hatte den Stoff ihrerseits einem St. Galler Bürger na-
mens Joachim Bastart abgekauft, der angab, dieser stamme von einer Appenzelle-
rin, die Bargeld benötigen würde. Schließlich stellte sich heraus, dass Bastart Stoffe 
gestohlen und sie dann über verschiedenste Kanäle in der Stadt verhökert hatte.353 

3.4 auswanderungspläne, verbannung, 
Flucht und Zuchthaus

Obwohl Heinrich Müller bei der Anzahl Stöcke einen Kompromiss mit der 
gewerblichen Schneiderzunft fand, machte er sich mit seiner ständigen Oppo-
sition gegen die Zunftordnung keine Freunde. Seine häufigen Beleidigungen 
und Drohungen gegen Mitmeister beschäftigten das Handwerk zudem häufig. 
Erinnert sei an die Beleidigungen des Schneidermeisters Ulrich Weyermann und 
die Feststellung des zünftigen Schneiderhandwerks, dass alles Unheil von Hein-
rich Müller ausgehe. Ein weiterer Schneider, Thomas Studer, klagte nicht nur 
wegen Beleidigungen; er fürchtete sich auch vor Schlägen Müllers und bat den 
Zunftvorstand der politischen Schneiderzunft, ihn »vor diesem Mann« zu schüt-
zen.354 Andere Mitmeister hielten Müller für einen gottlosen Menschen, der 
fluche und schwöre.355 Aufgrund »seines ungestümmen, argerlichen lebens mit 
unmäßigkeit, schwehren und fluchens« kam dieser im August 1690 schließlich 
ins Gefängnis.356 Im Verhör wurde ihm sein »unhäusliches« und »stürmisches« 
Wesen gegenüber seiner Familie vorgeworfen.357 Heinrich Müllers Charakter 
musste wirklich außergewöhnlich »stürmisch« gewesen sein, da er  – trotz 
seines Versprechens, künftig mit der Familie friedlich leben zu wollen – nach 
acht Tagen Gefängnis für die lange Zeit von sechs Jahren aus der Stadt verbannt 
wurde. Er durfte sich nicht einmal mehr von seiner Familie verabschieden, 
sondern musste direkt nach der Leistung seiner Urfehde im Rathaus die Stadt 
verlassen. Er erhielt etwas Reisegeld und »einen paß in unvergreiflicher form aus 
der canzley«, damit er unterwegs mit diesem Zeugnis Arbeit finden konnte.358 

Die Möglichkeit einer zivilen Arbeitsmobilität Heinrich Müllers war in der 
Familie bereits einige Zeit vor dessen Verbannung diskutiert worden. Im Juli 1687 
hatte Heinrich nach einem Streit vor der Zunft verkündet, dass er für zwei Jahre 
aus der Stadt ziehen würde.359 Er wolle nach »Engellandt gehen, da er sich wol 
nehren könen mit seiner handtarbeit«. Die Ehefrau Barbara Merz hatte ihn vor 
seiner Verbannung mehrmals aufgefordert, nach England zu gehen. Im Verhör 

353 StadtASG, AA, Bd. 908, 10. 12. 1691, S. 75-93.
354 StadtASG, AA, Bd. 597, 26. 9. 1689, fol. 30v.
355 Ebd., 29. 7. 1687, fol. 27v-28r.
356 StadtASG, AA, RP 11. 8. 1690.
357 StadtASG, AA, Bd. 909, 12. 8. 1690, S. 454.
358 StadtASG, AA, RP 14. und 21. 8. 1690.
359 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 7. 1687, fol. 54v-55r.
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gab er diese Aufforderungen als Provokationen ihrerseits an und begründete damit 
sein Verhalten gegenüber seiner Familie.360 Da sich Müller auf der Insel mit »sei-
ner Handarbeit« durchbringen wollte, hatte er offenbar an eine Verlagerung seines 
Arbeitsorts gedacht. Für eine solche Arbeitsmobilität benötigte man ein gewisses 
Maß an Kapital – für die Finanzierung der Reise, die Unterkunft am neuen Ort 
und möglicherweise die Einrichtung einer Werkstatt. Die Wahl fiel vielleicht auf 
England aufgrund des dortigen Zunftsystems, das weniger strikt als im Reich und 
der Eidgenossenschaft war.361 Gerade für Fremde bot England Vorteile: Müller 
hätte dort auch ohne Bürgerrecht als Meister arbeiten können. Rechtlich wurde 
in England nicht zwischen Meistern und Gesellen unterschieden; der Unterschied 
zwischen dem »master« und dem »journeyman« bestand in der Arbeitsweise. 
Meister arbeiteten mit Personal, Gesellen waren bei diesen angestellt. Die ökono-
mische Potenz war entscheidend, um als Meister arbeiten zu können, und nicht 
die Mitgliedschaft in einer gewerblichen Zunft und damit die Kopplung an ein 
Bürgerrecht.362 In St. Gallen war das anders. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts wurde 
gesamteuropäisch die Aufnahme in eine Zunft an die Erlangung des Bürger-
rechts gekoppelt.363 Dabei spielte der Zunftzwang auf der Ebene der politischen 
Zünfte eine essenzielle Rolle. Auch in St. Gallen war das Bürgerrecht aufgrund 
des herrschenden Zunftzwangs eng mit einer Mitgliedschaft in einer der sechs 
politischen Zünfte oder dem Notenstein verknüpft. Der Zunftzwang garantierte 
auch in St. Gallen, dass jeder Bürger und jede Bürgerin entweder einer der sechs 
politischen Zünfte oder der Gesellschaft zum Notenstein angehörte.364 Eine Meis-
terstelle in einer gewerblichen Zunft wiederum setzte die Mitgliedschaft in einer 
der politischen Zünfte und damit das Bürgerrecht voraus. Die Bedingungen in 
England wären Heinrich Müller deshalb wohl entgegengekommen. Er hätte dort 
mit weniger Auflagen und Beschränkungen und mit mehr Personal schneidern 
können, ohne am entsprechenden Ort seiner Tätigkeit ein Bürgerrecht erwerben 

360 StadtASG, AA, Bd. 909, 12. 8. 1690, S. 454.
361 Es sind über die Datenbank keine Beziehungen oder Netzwerke in England feststellbar, 

etwa über seine oder die Verwandtschaft von Barbara Merz. Auch sonst scheinen nur 
wenige St.  Galler im Untersuchungszeitraum in England gewesen zu sein. Zu ihnen 
zählte ein Zweig der Familie Zollikofer.

362 Die Zünfte in England verloren ab dem 16. Jahrhundert an Einfluss und waren keine 
Zwangsgenossenschaften. Vgl. Ehmer, Heiratsverhalten, S. 173-185; Ogilvie, A bitter 
living, S. 328.

363 Von Heusinger, Die Zunft im Mittelalter, S. 56-84.
364 SSRQ SG/II/1 /2, S. 46. Auch in Zürich und Schaffhausen war die gesamte Bürgerschaft 

in politische Zünfte eingeteilt. Brühlmeier, Stadt und Zunft, S. 166. Dies war auch in 
vielen anderen Städten der Fall, wie beispielsweise in Gent. In Gent war die Erlangung 
des Bürgerrechts allerdings einfach: Man wurde automatisch Bürger beziehungsweise 
Bürgerin, nachdem man ein Jahr und einen Tag in der Stadt gelebt hatte. Vgl. van 
Gassen, Social mobility, S. 59-61. Zu den Frauen als Bürgerinnen vgl. die weiteren 
Ausführungen in diesem Fallbeispiel.
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zu müssen. Vermutlich kam er allerdings nie auf der Insel an, denn bereits acht 
Monate nach seiner Stadtverbannung bat er in St. Gallen um Wiederaufnahme. Er 
verdiente zu diesem Zeitpunkt als Söldner seinen Lebensunterhalt.365 

Der Sohn Christoph Müller hatte nach seiner Heirat mit der Schuhmachers-
tochter Elsbetha Engwiler 1701 ganz ähnliche Probleme wie sein Vater. Chris-
toph Müller war inzwischen Mitglied der gewerblichen Schneiderzunft sowie 
Schneidermeister geworden366 und stand in schlechtem Ruf. Im Mai 1704 erho-
ben die städtischen Prediger vor dem Rat schwere Vorwürfe gegen Christoph 
Müller  – etwa, dass er seine Frau bedrohe und sein kleines Kind misshandle. 
Zudem würde er Gott und dessen Gaben verachten, indem er Speisen auf den 
Boden hinauswerfe. Er könne wohl arbeiten, sei aber ein Müßiggänger, der alles 
vertue.367 Im August 1705 floh Christoph Müller aus unbekannten Gründen 
aus der Stadt und ließ seine hochschwangere Frau Elsbetha Engwiler alleine mit 
den zwei kleinen Kindern in großer Armut zurück. Anders als sein Vater, der 
während seiner Verbannung St. Galler Bürger blieb, verlor Christoph aufgrund 
seiner Flucht das Bürgerrecht.368 Bereits nach drei Monaten, im November 1705, 
war Christoph zurück in der Stadt. Zur Abbüßung seines »Fehlers« wurde er 
nach einem Gefängnisaufenthalt für drei Monate als Gefangener im Zuchthaus 
an den Klotz gelegt (eine Art Fußfessel mit daran hängendem Laststein).369 Ende 
Januar 1706 bat Christoph schriftlich beim Rat um seine Entlassung aus dem 
Zuchthaus, damit er seine Kundschaft bedienen könne. Er wollte also wieder 
als Schneider arbeiten. Doch weil er sein Bürgerrecht und damit auch seine 
Mitgliedschaft sowohl in der politischen als auch in der gewerblichen Zunft der 
Schneider mit seiner Flucht verloren hatte, musste er sich nach seiner Entlas-
sung aus dem Zuchthaus im Februar 1706 wieder um eine Mitgliedschaft in der 
politischen Schneiderzunft und im zünftigen Schneiderhandwerk bemühen. Als 
er das Auflaggeld in der gewerblichen Schneiderzunft begleichen wollte, wurde 
die Annahme seines Mitgliedsbeitrags aber abgelehnt. Sein Name war auf der 
Mitgliedertafel durchgestrichen worden. Das bedeutete, dass er im zünftigen 
Handwerk nicht mehr als ehrlicher Meister galt. Müller kämpfte auch nach 
seiner Rückkehr mit einem schlechten Ruf. Zusätzlich zirkulierten in der Stadt 

365 StadtASG, AA, RP 14. 4. 1691.
366 In den Quellen wird Christoph Müller 1704 erstmals als »Meister« betitelt. Vgl. Stadt-

ASG, BR, Familie Müller, Nr. 134; ebd., AA, RP 30. 5. 1704. Im Jahr 1704 bildete er einen 
Lehrling aus; er muss also Mitglied im zünftigen Schneiderhandwerk geworden sein. 
StadtASG, AA, Bd. 802a, 15. 6. 1704, fol. 818v-819r.

367 StadtASG, AA, RP 30. 5. 1704. All diese Vorwürfe der Geistlichen konnten weder durch 
eine Befragung Müllers im Gefängnis noch durch Verhöre in der Nachbarschaft bewie-
sen werden; vgl. StadtASG, AA, RP 8., 13. und 15. 6. 1704; ebd, AA, Bd. 802a, 15. 6. 1704, 
fol. 818v-819r.

368 StadtASG, AA, RP 28. 8. 1705.
369 StadtASG, AA, RP 30. 11. 1705; 30.1. und 25. 2. 1706.
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Gerüchte über von ihm verübte Diebstähle.370 Während einer gewissen Zeit 
arbeitete er außerhalb der gewerblichen Zunft als außerzünftiger Schneider und 
durfte deshalb kein Personal beschäftigen. Um seinen Status als zünftiger Schnei-
dermeister wieder zu erlangen, musste er sich in die gewerbliche Schneiderzunft 
einkaufen. Mit seinem Wiedereintritt einher ging allerdings eine Einstufung 
in die sozial tiefste Position in der gewerblichen Zunft als sogenannter Unter-
meister.371 Diesem als letzter in die gewerbliche Zunft eingetretenen Meister 
oblag es, die übrigen Meister an die Handwerksbotte aufzubieten. Christoph 
weigerte sich im Juni 1706, diese Position anzunehmen: Die Schneidermeister, so 
reklamierte er, »wölhen ihne zu lest sezen, daß er wider sollte ins handtwerckh 
büthen, wanns ein bott haben. Daß thun er nicht, er büthe nicht, er wüß und 
verstehe handtwerckhs brucht nicht.«372 1707 war er dann aber doch wieder in 
die Meisterschaft der gewerblichen Schneiderzunft eingetreten. Er begann seine 
zweite zünftige Mitgliedschaft im Handwerk nun doch von der niedrigsten 
Position als Untermeister aus.373 Seine Flucht und sein schlechter Ruf hatten 
bei Christoph Müller zu verschiedenen Statuswechseln geführt: vom zünftigen 
Schneidermeister über die außerzünftige Schneiderei hin zum sozial tiefstge-
stellten Schneidermeister in der gewerblichen Schneiderzunft. Er musste sich 
seine vorherige Position innerhalb des zünftigen Schneiderhandwerks wieder 
erarbeiten.

3.5 die ehefrau als chefin des Mannes: barbara Merz 
als bürgerin, Meisterin und Zunftmitglied

Als Heinrich Müller 1690 für sechs Jahre aus der Stadt verbannt wurde, zog er 
wohl wenigstens ohne Sorge um den Familienbetrieb von dannen.374 Die Schnei-
derwerkstatt und der Haushalt lagen nun in den Händen seiner Frau Barbara 
Merz. Sie wusste, was zu tun war, arbeitete sie doch seit Jahren gemeinsam mit den 
Kindern in der Werkstatt. Standen Frauen alleine einem Haushalt vor, übernah-
men sie als Bürgerinnen dieselben Pflichten wie die Männer als Bürger. In St. Gal-
len konnten nicht nur Männer, sondern auch Frauen das Bürgerrecht besitzen.375 

370 StadtASG, AA, RP 23. 5. 1706; ebd, AA, Bd. 598, 14. 6. 1706, S. 178 f.
371 StadtASG, AA, Bd. 598, 14. 6. 1706, S. 178 f.
372 Ebd.
373 Ebd., 16. 5. 1707, S. 180.
374 StadtASG, AA, RP 14. 8. 1690.
375 Gemäß einer Satzung aus dem Stadtsatzungsbuch von 1673 leisteten in St. Gallen am 

26. Dezember in der St. Laurenzenkirche sowohl Frauen als auch Männer ihren Bürger-
eid auf die Stadt und die Obrigkeit. »Alle burger, sie seyend reich oder arm, werdend 
schwehren, einem burgermeister und raht und ihren gebotten gehorsam zu sein, […]. 
Es sollen auch alle und jede burger und burgerin dißer statt kräfftigelich in solchen 
ihren eyd ze schweren nemmen […].« SSRQ SG/II/1 /2, S. 45. Aus weiteren Satzungen 
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Frauen als Bürgerinnen existierten in unterschiedlichen spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Städten – so etwa in den nahen süddeutschen Städten Konstanz 
und Ravensburg.376 Die Tatsache, dass Bürgerinnen in den Quellen genannt wer-
den und das Bürgerrecht erwerben konnten, sagt allerdings noch nichts über die 
Qualität des Bürgerrechts von Frauen aus.377 In St. Gallen übernahmen Frauen als 
Bürgerinnen mit eigenem Haushalt, gleichberechtigt mit den Männern, dieselben 
Pflichten. Standen sie, wie Barbara Merz, alleine einem Haushalt vor, mussten sie 
Steuern bezahlen.378 Auch Wachtdienste wurden von ihnen erwartet, wenn sie 
Haushaltsvorstände waren.379 Den Bürgereid hatten sie wie Männer zu leisten. 

wird deutlich, dass in St.  Gallen auch Frauen das Bürgerrecht erlangen konnten. So 
wurden zum Bürger oder zur Bürgerin nur Männer und Frauen angenommen, die 
schriftlich belegen konnten, dass sie ehelich geboren und persönlich frei – also keiner 
anderen Herrschaft Untertan – waren. Zudem mussten alle Bürgerinnen und Bürger 
der evangelischen Konfession angehören. Bei der Aufgabe des Bürgerrechts wurde von 
Frauen und Männern wiederum die Beschwörung eines Eids, der mit drei aufgehobenen 
Fingern zu leisten war, gefordert. Vgl. für die Bestimmungen zum Bürgerrecht und zu 
den explizit genannten Frauen und Bürgerinnen SSRQ SG/II/1 /2, Art. 1, Art. 2, Abs. 
3, Art. 6, Abs. 3, 7, 12 sowie Art. 7, S. 45-50.

376 Vgl. die Tabelle von Städten, die im Spätmittelalter Frauen als Neubürgerinnen aufnah-
men; Studer, Frauen im Bürgerrecht, S. 170. Auch Gerhard Dilcher konstatiert, dass im 
mittelalterlichen Frankfurt Frauen als Bürgerinnen auftauchen und in den Ratsverord-
nungen das Bürgerrecht auch Frauen offenstand. Er geht allerdings nicht näher auf diese 
Tatsache ein. Dilcher, Bürgerrecht, S. 143 f. und 149. Auch in Köln mussten Frauen den 
Bürgereid leisten und waren eidfähig. Gonzalez Athenas, Kölner Zunfthandwerkerin-
nen, S. 33 ff.

377 Barbara Studer meint, dass Frauen und Männer grundsätzlich dieselben Rechte und 
Pflichten als Bürger besaßen. Allerdings weist sie darauf hin, dass die Qualität des 
Bürgerrechts der Frauen und die Frage, ob ein spezifisch weibliches Bürgerrecht be-
stand, von Stadt zu Stadt abgeklärt werden müssten. Nur in der Tatsache, dass Frauen 
grundsätzlich das Recht der politischen Partizipation verwehrt wurde, sieht Studer 
noch keinen Grund, von einem speziell weiblichen Bürgerrecht zu sprechen, da faktisch 
auch nur ein sehr kleiner Teil der Männer aufgrund ihrer sozioökonomischen Position 
Ehrenämter übernehmen konnten und die aktiven Wahlmöglichkeiten in vielen Städten 
eingeschränkt waren; Studer, Frauen im Bürgerrecht, S. 169-178.

378 St. Gallen war eine der wenigen Städte innerhalb der Eidgenossenschaft, die von ihren 
Bürgern eine direkte Vermögenssteuer einzog. Vgl. Holenstein, Beschleunigung und 
Stillstand, S. 340. Die Besteuerung ist seit 1374 im ältesten Stadtbuch fassbar. Ab Beginn 
des 15. Jahrhunderts sind die Steuerbücher in St. Gallen seriell überliefert. Vgl. Höhe-
ner, Bevölkerung, S. 1. 

379 Vgl. SSRQ SG/II/1 /2, »Der XXI. Theil. Wachtordnungen«, S. 419-428. Auch Frauen 
mussten, wenn sie Haushaltsvorstände waren, Wachtdienste leisten. So wurde im 
Stadtbuch von 1673 festgehalten, dass künftig »niemand von burgern oder hintersässen, 
aussert gar verarmeten witfrauen und alten, unvermüglichen männeren, ihm wachen 
verschonet oder übergangen« werden sollte. Vielmehr sollten »alle und jede haußhäb-
liche burger und hintersässen, item vermögliche witfrauen, […] zu wachen oder deß-
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Allerdings verfügte nur die männliche Bürgerschaft über die vollen politischen 
Rechte. Nur Männer waren wahlberechtigt und konnten Ämter in der Stadtver-
waltung übernehmen. Wer genau von den Frauen das aktive Bürgerrecht erwarb 
oder erhielt, kann nicht restlos geklärt werden. Vermutlich kann aber generell von 
einem ruhenden Bürgerrecht für Ehefrauen ausgegangen werden, das in diesem 
Moment aktiv wurde, in dem sie als Oberhaupt einem Haushalt vorstanden.380 
Dann mussten sie neben der Leistung von Wachtgeldern und Steuern auch einer 
politischen Zunft angehören. Frauen mit ruhendem Bürgerrecht erbten die Mit-
gliedschaft in einer der politischen Zünfte entweder von ihrem Vater oder – als 
verheiratete Frau  – von ihrem Ehemann. Auch sie gehörten einer politischen 
Zunft oder dem Notenstein an, selbst wenn in den meisten Satzungen sprachlich 
meist nur die männliche Form benutzt wurde. Nur ausnahmsweise werden expli-
zit auch die Frauen erwähnt, so etwa in der Ordnung der politischen Zunft der 
Schuhmacher, wo Frauen und Männer als Zunftmitglieder erwähnt sind.381 Zudem 
ist davon auszugehen, dass Frauen mit einem selbstständigen Zunftrecht ebenfalls 

wegen die uncösten zu ertragen schuldig seyn«. Allerdings konnten Bürgerinnen und 
Bürger ihre Wachtpflichten auch anderen übertragen oder Lohnwächter bezahlen. Der 
zitierte Eintrag zeigt deutlich, dass Frauen in der verwendeten männlichen Sprachform 
inkludiert waren. Auch in Schaffhausen mussten alleinstehende Frauen und bevormun-
dete Kinder Wachtgelder bezahlen; Landolt, Finanzhaushalt, S. 142.

380 Zunft- und Bürgerrechte hingen also von der Führung eines selbstständigen Haushalts ab. 
Davon geht auch Barbara Studer aus; Barbara Studer, Frauen im Bürgerrecht, S. 178. Auch 
Daniel Schläppi betont, dass die Haushalte und nicht einzelne Bürger oder Individuen bei 
der Zuteilung des Bürgernutzens und bürgerlicher Rechte und Pflichten ausschlaggebend 
waren, und zwar ausgehend von der Erkenntnis, dass Haushalte die grundlegenden Or-
ganisationseinheiten des lokalen Wirtschafts- und Politikgeschehens waren. Schläppi, Die 
Ökonomie des Gemeinwesens, S. 70-73; Schläppi, Logiken der Subsistenz, S. 36.

381 StadtASG, AA, Bd. 604, S. 7. Max Baumann kommt zu einem Fehlschluss, wenn er 
meint, dass Frauen in St.  Gallen keine Zunftmitgliedschaft annehmen durften; vgl. 
Baumann, Wirtschaft, S. 115. Auch in der Stadt Zürich mussten ab 1490 alle Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Mitglied einer Zunft oder der Constaffel sein. 1780 machten 
alleinstehende Frauen einen Fünftel der Constaffelmitglieder aus. Brühlmeier / Frei, 
Zürcher Zunftwesen, Bd. 1, S. 258-262. In Frankfurt konnten Frauen auch Zunftmit-
glieder sein. Dilcher, Bürgerrecht, S. 143, Anm. 109. Die sprachliche Unsicherheit 
betont auch Markus Brühlmeier. Die Verwendung von männlichen Endformen in der 
Sprache muss – analog zu heute – nicht bedeuten, dass in der männlichen Sprachform 
nicht beide Geschlechter inkludiert waren. In Zürich waren unter den Mitgliedern der 
politischen Zunft zur Saffran Frauen vertreten, da der Schreiber des Zunftbriefs extra 
die Frauen erwähnt: »Wer diese Zunft empfangen will, es seien ›frowe oder man‹, …«. 
Brühlmeier / Frei, Zürcher Zunftwesen, Bd. 1, S. 257 f. Aber auch wenn Frauen nicht 
extra erwähnt wurden, waren sie in Zünften und Gesellschaften Mitglied: Christoph 
Heiermann findet die Tatsache, dass in der Konstanzer Gesellschaft zur Katz vom be-
ginnenden 16. Jahrhundert bis zum ersten Drittel des 17. Jahrhunderts ein Frauenanteil 
zwischen 22 und 26 Prozent ausgemacht werden konnte, obwohl Frauen mit keinem 
Wort in den Satzungen auftauchen, »erstaunlich«. Heiermann, Spitze der Sozialstruk-
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zu aktiven Bürgerinnen wurden. Dasselbe gilt auch für Bürgerstöchter, die als Le-
dige den elterlichen Haushalt verließen und selbstständig einer Erwerbstätigkeit 
nachgingen. Auch sie, genau wie ihre Brüder in derselben Situation, wurden ab 
diesem Zeitpunkt vermutlich vollberechtigte Bürgerinnen – mit dem Unterschied 
der fehlenden politischen Teilhabe der Frauen. Frauen wurden vermutlich nicht 
nur als Haushaltsvorstände – d. h. ohne oder in Abwesenheit des Mannes – aktive 
Bürgerinnen und Mitglieder politischer Zünfte, sondern auch in jenen Fällen, in 
denen sie als unabhängig von ihrem Ehemann ein Meisterrecht erlangten und 
damit Mitglied in einer gewerblichen Zunft wurden.382 Frauen waren, wenn sie ein 
zünftiges Gewerbe ausübten, ebenso wie die Männer Mitglieder in den gewerb-
lichen Zünften. Meisterinnen in gewerblichen Zünften konnten sie nur werden, 
wenn sie auch Mitglied einer der sechs politischen Zünfte waren. Das wiederum 
bedeutete, dass damit auch ein aktives Bürgerrecht von Frauen verbunden war. 
Wie als Bürgerinnen besaßen Frauen auch innerhalb der politischen Zünfte weder 
das aktive noch das passive Wahlrecht. Ob und in welchem Ausmaß Frauen am 
sozialen Leben innerhalb der politischen und gewerblichen Zünfte teilnehmen 
konnten, bleibt weitestgehend im Dunkeln.383 

Nach der Verbannung ihres Mannes leitete Barbara Merz ab August 1690 
die Familienwerkstatt als zünftige Schneidermeisterin mit denselben Rechten 
wie zuvor Heinrich Müller: Sie besaß ein aktives Bürgerrecht und war Mitglied 
der politischen und der gewerblichen Schneiderzunft. Und wie ihr Mann zuvor 
wurde auch sie von der gewerblichen Schneiderzunft angeklagt, dass sie zu viele 
Personen beschäftige. Als Barbara Merz zum ersten Mal im Frühjahr 1691 vor 
dem Vorstand der politischen Schneiderzunft stand, weil sie vom zünftigen 
Handwerk verklagt worden war, versuchte sie die Ordnungen der gewerblichen 
Schneiderzunft zu umgehen. So wollte sie generell »an solche sazungen nicht 
gebunden und darvon befreyt« sein. Zudem hoffte sie, dass sie »nit schuldig 

tur, S. 84. Vgl. auch zu Frauen im Zunfthandwerk Werkstetter, Frauen im Augsburger 
Zunfthandwerk; Gonzalez Athenas, Kölner Zunfthandwerkerinnen.

382 So beispielsweise die Stauchentröcknermeisterinnen, die in der politischen Zunft der 
Weber Mitglied waren. Vgl. das Kapitel »Stauchentröcknerinnen und Nähermeisterin-
nen: Weiblich geprägte gewerbliche Zünfte«.

383 An den Rechenmählern der Zunftvorstände der politischen Zünfte nahmen meist auch 
die Ehefrauen teil; vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, 4. 2. 1680, fol. 146r; 9. 1. 1682, fol. 147v; 
16. 1. 1684, fol. 149r. 1734 beklagten sich die Ehefrauen, dass ein Essen des Zunftvor-
stands ohne sie stattgefunden hatte; vgl. StadtASG, AA, Bd. 600, 5. 8. 1734, S. 21. Auch 
zur geselligen Einbindung der Frauen in gewerblichen Zünften ist fast nichts überliefert. 
Aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert sind wenige Hinweise zur gewerblichen Zunft 
der Schneider bekannt. So wurden Handwerkswitwen mit denselben Ehren bestattet 
wie verstorbene männliche Mitglieder. Umtrunke und Mahlzeiten der gewerblichen 
Zunft fanden ohne die weiblichen Mitglieder statt. Die Meisterinnen konnten ihren Teil 
des Essens und der Getränke in Form von Bargeld abholen lassen; vgl. StadtASG, AA, 
Bd. 603b. 
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sye deßwegen [wegen zu vieler Stöcke] vor dem handwerckh red und antwort 
zugeben, sonder nach ihrem belieben verfahren möge und dem handtwerckh in 
keinen weg underworffen seye, weilen sie kein wittib sonder ihr mann noch lebe 
und mit der zeit wol wider alhero komen möge.«384 Barbara Merz weigerte sich 
also nicht nur, sich an die Handwerksregeln zu halten, sondern verlangte einen 
Sonderstatus als zünftige Meisterin. Sie sei keine Witwe, sondern eine verheiratete 
Frau, deren Mann noch lebe. In den meisten Handwerken galt das Witwenrecht. 
Die verwitweten Frauen hatten ein Recht darauf, die Werkstatt weiterzuführen – 
entweder alleine oder mit Hilfe von Gesellen. Witwen durften als Meisterinnen 
arbeiten und Personal beschäftigen. Nur die Ausbildung von Lehrlingen war 
ihnen in vielen Handwerken nicht gestattet.385 Barbara Merz wollte aber größere 
Freiheiten als eine Witwe – sie wollte gänzlich von den Satzungen der gewerb-
lichen Schneiderzunft befreit sein. Deshalb versuchte sie, einen Sonderstatus als 
verheiratete Meisterin zu erlangen, die »mit vilen kindern begaabet und solche 
ohne einen mann und meiner herrn hilff erziehen müsse«.386 Als alleinerziehende 
Mutter, die keine städtische Unterstützung in Anspruch nehmen musste, wollte 
sie nicht der gewerblichen Schneiderzunft angehören, sondern die Schneiderei 
quasi zunftfrei ausüben. Das Problem von Barbara Merz war dasselbe wie dasje-
nige ihres Mannes: Die zünftigen Beschränkungen der Betriebsgröße hemmten 
sie. Anders als Heinrich strebte sie keine Änderung der zünftigen Vorschriften 
an, sondern verlangte einen Sonderstatus – und zwar, weil sie eine Frau war. Sie 
kämpfte nicht gegen Ungleichbehandlung von Frauen im zünftigen Handwerk, 
sondern argumentierte im Gegenteil mit ihrem Geschlecht zur Erlangung von 
mehr Freiheiten. Sie hatte allerdings keinen Erfolg. Der Zunftvorstand ließ 
ihr die Wahl zwischen den unterschiedlichen Produktionsmöglichkeiten der 
Schneiderei: Entweder sie »hebe und lege mit dem Handwerk« oder, falls sie 
das nicht wolle, »so müsse sie ein stümplerin sein und bleiben und dörffe förter 
kein gesind mehr halten noch bueben lehren.«387 Sie solle sich also entscheiden, 
ob sie Mitglied in der gewerblichen Schneiderzunft sein und damit das Recht 
haben wolle, mit fremdem Personal zu arbeiten, oder ob sie als Stümperin mit 
den Familienmitgliedern ohne weitere Arbeitskräfte außerhalb des zünftigen 
Handwerks die Werkstatt führen wolle. Sie entschied sich für Ersteres.

Bereits am 4. Mai 1691, lange vor Ablauf der sechsjährigen Verbannungsfrist, 
bat Heinrich Müller um die Wiederaufnahme in der Stadt und darum, dass er 
wieder bei seiner Frau im Haushalt »gelitten [geduldet] werden möchte«. Nach 
der Einwilligung von Barbara Merz zur Rückkehr ihres Mannes erhielt sie eine 

384 StadtASG, AA, Bd. 597, 19. 3. 1691, fol. 33r.
385 Vgl. Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk, S. 144-280 und Friedrichs, 

Early modern city, S. 162.
386 StadtASG, AA, Bd. 597, 19. 3. 1691, fol. 33r.
387 Ebd.
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von ihr gewünschte schriftliche Bestätigung der Obrigkeit, dass der sechsjährige 
Stadtverweis Heinrichs wieder rechtskräftig werde, falls er rückfällig werden 
sollte. Heinrich Müller zog daraufhin wieder ins Haus an der Neugasse ein.388 
In der Werkstatt Müller-Merz blieb nach der Rückkehr von Heinrich alles beim 
Alten: Barbara Merz leitete weiterhin die Werkstatt, während die Töchter und 
nun auch Heinrich bei ihr arbeiteten.389 Immer noch beschäftigte sie mehr frem-
des Personal, als erlaubt war, und wurde vom zünftigen Handwerk verklagt. Sie 
übertrat gar die Vereinbarung, die Heinrich mit der gewerblichen Zunft getroffen 
hatte, und arbeitete mit mehr als zwei Gesellen.390 Weiterhin arbeiteten die Kinder 
in der Werkstatt mit – vermutlich handelte es sich 1691 dabei um die 21-jährige 
Susanna, die zwölfjährige Martha und möglicherweise auch die elfjährige Barbara 
Felicitas.391 Der Sohn Christoph absolvierte wohl bereits außerhalb des Haushalts 
seine Schneiderlehre, da er sich drei Jahre später als Geselle in St. Gallen aufhielt.392 
Barbara Merz versuchte weiterhin kreativ die Regeln der gewerblichen Zunft zu 
umgehen. So gab sie am 15. Mai 1691 an, »daß sy im kundenhauß bey der angesez-
ten zahl der stöckhen verbleibe, daß sie aber in ihrem hauß bisweilen einen oder 
zwey mehr habe«.393 Einen Monat später erklärte sie, dass »inzwischen ihr mann 
und 1 tochter krankh geweßen, deßwegen sie noth halben andere gehilffen [habe] 
anstellen müssen«.394 Sie wurde beide Male bestraft. Der vorher so streitlustige 
Heinrich Müller taucht bis zu seinem Tod im Oktober 1714 nicht mehr in den 
Zunftquellen auf. Er scheint sich aus der Leitung der Werkstatt zugunsten seiner 
Frau zurückgezogen zu haben. So wurde am 5. Juli 1705 Barbara Merz über »ih-
ren« Schneiderknecht Rudolf Scheidegger aus Mühlhausen befragt. Er hatte sich 
an einer Bürgerstochter »vergangen« und sich dann aus dem Staub gemacht.395 

3.6 Zwei unverheiratete Schwestern 
übernehmen die Familienwerkstatt

Die inzwischen verwitwete Barbara Merz starb am 25. April 1717 und hinterließ 
eine florierende Schneiderwerkstatt im Haus an der Neugasse. Damit nach ihrem 
Tod kein Streit unter den Kindern entstand »über dasjenige, was sie [Barbara 
Merz] mit ihrer handarbeit und fleiß under des höchsten segen errungen und 

388 StadtASG, AA, RP 4. 5. 1691.
389 StadtASG, AA, Bd. 597, 26. 6. 1691, fol. 33v.
390 Ebd., 15. 5. 1691, fol. 33r.
391 Ihr Mann und »eine« Tochter seien krank gewesen und konnten nicht in der Werkstatt 

arbeiten: Die Formulierung impliziert, dass mehrere Töchter in der Werkstatt arbeite-
ten; vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, 26. 6. 1691, fol. 33v.

392 StadtASG, AA, Bd. 598, 26. 9. 1694, S. 160 f.
393 StadtASG, AA, Bd. 597, 15. 5. 1691, fol. 33r.
394 Ebd., 26. 6. 1691, fol. 33v.
395 StadtASG, AA, RP 5. 7. 1705.
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zusammen gebracht« hatte, war bereits 1715 ein Testament erstellt worden.396 
Nach ihrem Tod ging das Haus an der Neugasse im Wert von 800 Gulden an die 
beiden ledigen Töchter Elsbetha und Martha. Die ebenfalls noch unverheiratete 
Juditha wird im Testament als Erbin des Hauses nicht erwähnt, erhielt aber – als 
das Haus an Elsbetha überging – von dieser ihren Erbteil am Haus ausbezahlt.397 
Insofern war auch Juditha an der Erbschaft des Hauses beteiligt. Die drei an-
deren, bereits verheirateten Geschwister hatten anlässlich ihrer Hochzeit eine 
Aussteuer erhalten. Die drei ledigen Töchter sollten deshalb das Haus alleine 
erben – nicht nur wegen der noch ausstehenden Aussteuer, sondern auch, weil 
sie ihrer Mutter »zu ergwünnung ehrlicher nahrung fleissig verhelffen«, sie also 
stets in der Schneiderwerkstatt mitgearbeitet hatten. Als Zeichen besonderer 
Verbundenheit erhielt die jüngste Tochter Elsbetha die Handwerksschere der 
Mutter »zu einem angedenken«. Weiter erhielten die drei unverheirateten Töch-
ter je eine Bettstatt samt Kasten, Juditha zusätzlich ein »Aussteuerbett« – viel-
leicht, weil sie an der Erbschaft des Hauses ursprünglich nicht beteiligt gewesen 
war. Der übrige Besitz der Mutter wurde unter den sechs Kindern zu gleichen 
Teilen aufgeteilt. 

Auch nach dem Tod der Mutter heirateten die drei ledigen Töchter nicht so-
fort. Martha und Elsbetha leiteten die Werkstatt und beschäftigten Gesellen und 
andere Schneidermeister. Der Müller’sche Schneidereibetrieb muss weiterhin 
floriert haben: Am 22. November 1717 und damit bereits kurz nach dem Tod 
von Barbara Merz beklagte sich die gewerbliche Schneiderzunft über die beiden 
»Jungfrauen«, weil sich die beiden »nicht vergnügen laßen mit dem, was sie 
selber arbeitten können, sonder nehmen nach meister und gesellen zu hülff«, was 
gegen Handwerksbrauch sei.398 Das Problem der zünftigen Schneidermeister lag 
nicht generell in der Ausübung des Schneiderhandwerks durch die beiden unver-
heirateten Frauen. Töchtern, die das Handwerk von ihren Eltern gelernt und von 
Kindesbeinen an in der Familienwerkstatt mitgearbeitet hatten, war es gestattet, 
Schneiderarbeit zu verrichten. Sie durften das Handwerk so lange »für sich« – 
also ohne Mitarbeiter – betreiben, bis sie sich verheirateten.399 Die Möglichkeit, 
als unverheiratete Tochter eines Schneidermeisters im Handwerk zu arbeiten, 
hatte wiederum mit den vom Vater ererbten Bürger- und Zunftrechten zu tun. 
Die ledigen Töchter Elsbetha und Martha Müller konnten wie ihre Mutter, weil 
auch sie einem eigenen Haushalt vorstanden, Bürger- und Zunftrechte erwerben 
oder erneuern.400 Damit war ihnen auch die Möglichkeit gegeben, in der gewerb-
lichen Schneiderzunft als Meisterinnen zu arbeiten. 

396 StadtASG, AA, Bd. 583d, 21. 9. 1715, S. 814-817.
397 StadtASG, AA, Bd. 835, 10. 11. 1718, S. 250.
398 StadtASG, AA, Bd. 598, 22. 11. 1717, S. 198.
399 StadtASG, AA, Bd. 597, 18. 2. 1686, fol. 26v; ebd., AA, RP 19. 2. 1745.
400 Söhne und Töchter, die aufgrund ihres gewählten Handwerks nicht die politische 

Zunft des Vaters erben konnten, mussten die Mitgliedschaft in ihrer politischen Zunft 
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Wie das Bürgerrecht, das Söhne und Töchter von Stadtbürgern von ihren Vä-
tern erbten, wurde auch die Mitgliedschaft in der politischen Zunft vom Vater an 
alle Kinder vererbt. War der Vater bereits in derselben politischen Zunft, zu der 
auch das Handwerk des Sohns oder der Tochter zählte (wenn also beispielsweise 
der Vater Gerber war und der Sohn Sattler wurde – beide Handwerke waren 
der politischen Zunft der Schuhmacher angegliedert), musste die Zunftmitglied-
schaft in der politischen Zunft nur »erneuert« werden. Diese Zunfterneuerung 
kostete 1673 einen Viertel Landwein.401 1722 verlangte die politische Schneider-
zunft für die Erneuerung der Mitgliedschaft einen Gulden.402 Nicht nur Söhne, 
sondern auch Töchter mussten die Zunftmitgliedschaft ihres Vaters erneuern, 
um ihre eigene Mitgliedschaft in einer politischen Zunft und damit das Recht auf 
die Ausübung eines zünftigen Handwerks zu behalten. So erneuerte im Oktober 
1734 die unverheiratete »jungfraw« Katharina Fehr ihre Mitgliedschaft bei der 
Schneiderzunft für 54 Kreuzer.403 Solange Frauen unverheiratet waren und im 
elterlichen Haushalt wohnten, besaßen sie ein ruhendes Bürgerrecht und erbten 
die Mitgliedschaft in einer politischen Zunft von ihrem Vater. Nach ihrer Heirat, 
solange der Mann der Haushaltsvorstand blieb, ruhte ihr Bürgerrecht weiterhin, 
wobei sie ebenfalls die politische Zunft ihres Ehemanns übernahmen. War der 
Ehemann Mitglied einer anderen politischen Zunft als der Vater, verloren die 
Frauen ihr Recht, Arbeiten des väterlichen Berufs auszuüben. Sie hatten ihre 
Zunftrechte »vermannt« und konnten nicht mehr im Beruf tätig sein, in dem 
sie während ihrer Kindheit und Jugend von ihrem Vater oft ausgebildet worden 
waren.404 

Elsbetha und Martha Müller wurden von der gewerblichen Schneiderzunft 
also nicht angeklagt, weil sie als ledige Frauen als Schneidermeisterinnen ar-
beiteten und eine Werkstatt führten. Sie verstießen gegen die Satzungen, weil 
sie zusätzliches Personal angestellt hatten. Auch die Töchter versuchten, wie 
bereits ihre Eltern, die zünftige Beschränkung der Betriebsgröße zu umgehen. 
Der Vorstand der politischen Schneiderzunft suchte im November 1717 einen 
Kompromiss: Die Schwestern sollten noch für ein halbes Jahr die Erlaubnis 
erhalten, mit Personal weiterzuarbeiten, wobei sie bei großer Arbeitsbelastung 

kaufen. Doch auch der Einkauf in eine der politischen Zünfte war für sie günstiger. Der 
Zunftkauf kostete dann 3 Gulden, 25 Kreuzer und 4 Heller. StadtASG, AA, Bd. 600, 
26. 10. 1734, S. 21.

401 SSRQ SG/II/1 /2, S. 263.
402 StadtASG, AA, Bd. 598, 31. Januar 1722, S. 249.
403 StadtASG, AA, Bd. 600, 26. 10. 1734, S. 22.
404 Auch in Zürich erbten spätestens im 18. Jahrhundert alle bürgerlichen Frauen die Zunft 

ihres Vaters oder wurden durch Heirat Mitglied einer neuen Zunft. Brühlmeier / Frei, 
Zürcher Zunftwesen, Bd. 1, S. 261-265. Vgl. zu Töchtern, die in der Werkstatt der Eltern 
arbeiteten, das Kapitel »Zwei unverheiratete Schwestern übernehmen die Familien-
werkstatt«.
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einen Meister als Gehilfen anstellen durften. Die Beschäftigung eines Gesellen 
wurde ihnen dagegen verboten.405 Gegen dieses Urteil opponierte die gewerb-
liche Schneiderzunft. Man holte Briefe der gewerblichen Schneiderzünfte aus 
Zürich und Schaffhausen ein, um zu beweisen, dass diese Rechtsprechung nicht 
zunftkonform sei. Offenbar war es gemäß zünftigem Ehrenkodex nicht nur 
problematisch, wenn zünftig gelernte Gesellen von ledigen Frauen angestellt 
wurden, sondern auch, wenn Schneidermeister bei den ledigen Frauen arbei-
teten. Die zünftigen St. Galler Schneidermeister waren im Januar 1718 deshalb 
besorgt, »dz ihre söhn und gesellen nicht pahsieren werden, wan die stümpeley 
nicht abgeschafft wurde«.406 Man fürchtete sich also davor, dass aufgrund der 
den zünftigen Regeln zuwiderlaufenden Anstellungen der Jungfrauen, zünftige 
Schneider aus St. Gallen an anderen Orten im Reich nicht mehr als zunftkon-
form angesehen und deshalb nicht mehr angestellt werden würden.407 Martha 
und Elsbetha ihrerseits verlagerten ihre Bemühungen auf eine Verzögerungs-
taktik.408 Die Verhandlung wurde vertagt, weil »ihr herr vogt [Rechtsbeistand] 
nicht der zeit habe zu kommen«.409 Ende Januar urteilte dann die politische 
Schneiderzunft den Wünschen des zünftigen Handwerks gemäß: Martha und 
Elsbetha durften zwar während eines halben Jahrs die Werkstatt weiterführen, 
sie durften aber weder Meister noch Gesellen beschäftigen. Damals arbeiteten 
zwei Schneidermeister, nämlich ihr Bruder Christoph und Meister Johannes 
Tobler sowie der Schneidergeselle Tobias Bender aus Reicheneck (nordöstlich 
von Tübingen) bei ihnen in der Werkstatt.410 Wiederum zeigt sich, dass die 
unverheirateten Schwestern nicht nur mit der Anstellung fremder Männer ge-
gen zünftige Regeln verstießen, sondern auch mit der Anzahl an Personal. Die 
Schwestern betrieben fünf statt der erlaubten vier Stöcke, wobei anstatt maximal 
zwei Gesellen und einem Meister zwei Meister und ein Geselle für sie arbeiteten. 
Gegen das Ende Januar 1718 ausgesprochene Anstellungsverbot der Zunft appel-
lierten Martha und Elsbetha vor dem Kleinen Rat und erreichten am 6. Februar 
1718 einen Teilsieg. Es wurde ihnen wiederum erlaubt, bei zu viel Arbeit einen 
Meister »zum gehülffen« anzustellen. Den Gesellen sollten sie aber »von stundt 
an forth schicken«.411 In der Werkstatt an der Neugasse hielt sich niemand an das 
Urteil. Auf eine erneute Klage des zünftigen Schneiderhandwerks vom 2. April 

405 StadtASG, AA, Bd. 598, 22. 11. 1717, S. 198.
406 StadtASG, AA, Bd. 598, 10. 1. 1718, S. 199 f. 
407 Vgl. zum zünftigen System der Passierlichkeit das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: 

Das System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.
408 Muriel Gonzalez Athenas stellte fest, dass die Verzögerung eines Urteils durch ein 

fortdauerndes Supplizieren eine Strategie von zünftigen Handwerkerinnen in Köln war, 
um Zeit zu gewinnen; Gonzalez Athenas, Kölner Zunfthandwerkerinnen, S. 68 ff.

409 StadtASG, AA, Bd. 598, 10. 1. 1718, S. 199 f.
410 Ebd., 29. 1. 1718, S. 200 f.
411 StadtASG, AA, RP 6. 2. 1718.
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1718 hin ließen die Schwestern »um delation [Aufschub] bitten biß nach osteren, 
weilen sie vill zu schaffen« hätten.412 Die Schneiderei war geprägt von Zeiten mit 
großem Arbeitsvolumen – wie etwa an Ostern – und Arbeitsflauten.413 Elsbetha 
und Martha nutzten diese Konjunkturen argumentativ geschickt aus und erhiel-
ten mit dem Verweis auf Ostern auch bei der nächsten Vorladung vom 4. April 
1718 einen Aufschub: »will das heilige osterfest so nah, geben sie [Elsbetha und 
Martha Müller] weder redt nach antwort bis nach osteren.« Der Vorstand der 
politischen Schneiderzunft wollte nach dieser Antwort wenigsten den Gesellen 
befragen, ob er trotz des Arbeitsverbots bei den »Jungfrauen« weitergearbeitet 
habe. Doch dieser »sagt gleichfals, er gebe kein antwort biß das fest vorbey«. 
Nach einer Buße wegen Ungehorsams und Aussagenverweigerung wurden die 
drei entlassen.414 Das nächste Mal standen die beiden Schwestern Mitte Mai 
1718 vor dem zuständigen Gremium der politischen Zunft. Diesmal ließen 
Martha und Elsbetha verlauten, sie selbst hätten den Gesellen niemals einstellen 
wollen, doch ihre »kunden haben ihn holen laßen«. Der Geselle hatte also nie 
aufgehört, für die Frauen zu arbeiten. Dennoch kamen sie ohne Buße davon, 
doch das Arbeitsverbot für den Gesellen blieb weiterhin gültig.415 Martha und 
Elsbetha wussten, dass sie in naher Zukunft auf die Anstellung von Mitarbeitern 
verzichten mussten. Im Juli 1718 lief die halbjährige Frist aus. Offenbar war es 
nicht lukrativ, die Werkstatt ohne Personal weiterzubetreiben. Die Schwestern 
entschieden sich zu heiraten. Im Juni 1718 heiratete die 26-jährige Elsbetha den 
22-jährigen Schneidermeister Heinrich Locher.416 Am 30. September 1718 traten 
Martha und Juditha am selben Tag vor den Altar. Die 39-jährige Martha, die 
gemeinsam mit Elsbetha die Werkstatt geleitet hatte, heiratete den 21 Jahre alten 
Schneidermeister Heinrich Wild, die 32-jährige Juditha den 29-jährigen Schrei-
ner Hans Melchior Hugentobler.417 Durch ihre Ehen mit Schneidern konnten 
Martha und Elsbetha weiterhin als Schneiderinnen tätig sein. Auch die älteste 
Schwester Susanna, die bereits 1697 den Schneider Ulrich Thomann geheiratet 
hatte, konnte weiterhin in ihrem Beruf arbeiten.418 Laut Handwerksordnung 

412 StadtASG, AA, Bd. 598, 2. 4. 1718, S. 202.
413 Lenger / Lutum-Lenger, Schneider, S. 205.
414 StadtASG, AA, Bd. 598, 4. 4. 1718, S. 203.
415 Ebd., 16. 5. 1718, S. 203 f.
416 Zu Heinrich Locher vgl. ID 1751, StadtASG, BR, Familie Locher, Nr. 112; ebd., AA, 

Bd. 296ez, S. 45; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 37.
417 Zu Heinrich Wild vgl. ID 3081, StadtASG, BR, Familie Wild, Nr. 64; ebd., AA, 

Bd. 296ez, S. 45; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 30. Zu Hans Melchior Hugentobler ID 1476, 
StadtASG, BR, Familie Hugentobler, Nr. 56; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 71; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 43.

418 Zu Ulrich Thomann vgl. ID 2695, StadtASG, BR, Familie Thomann, Nr. 13; ebd., 
AA, Bd. 296el, S. 49; ebd., AA, Bd. 296er, S. 107; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 65; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 37.
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verloren die Töchter von Schneidern ihre »Freiheit«, das Handwerk zu betreiben, 
sobald sie sich verheirateten – außer, wenn sie sich einen Schneider zum Mann 
nahmen.419 Das hohe Heiratsalter von Martha und die zeitliche Koinzidenz der 
Hochzeiten mit dem Auslaufen der Frist zeigen, dass die Schwestern bewusst 
auf eine Heirat verzichtet hatten, solange sie alleine die Werkstatt weiterbetrei-
ben konnten. Die neu gegründeten Familien von Elsbetha und Martha zählten 
ebenfalls zu den reicheren Schneiderhaushalten St. Gallens.420 Elsbethas Mann, 
Heinrich Locher, stieg nach ihrem frühen Tod 1724, durch seine Ämter als 
Richter, Elfer und Zunftmeister, in die höhere Gruppe der Handwerker auf.421 

3.7 Fazit: eine Schneiderwerkstatt in weiblicher hand

Im zünftigen Schneiderhandwerk konnten Frauen sowohl mit als auch ohne 
Mann eine Werkstatt führen – das hat das Fallbeispiel der Familie Müller-Merz 
gezeigt. Je nach Zivilstand gab es allerdings Unterschiede bei Status und Rechten 
der Frauen. Unverheirateten Frauen war nur die Arbeit ohne Personal gestattet – 
sie besaßen also den Status derjenigen Schneider, die außerzünftig arbeiteten und 
auf eine Mitgliedschaft in der gewerblichen Schneiderzunft verzichteten. Die 
Mutter Barbara Merz war sowohl als verheiratete Frau während der Abwesen-
heit ihres Mannes als auch nach dessen Rückkehr gleichberechtigtes Mitglied im 
zünftigen Schneiderhandwerk gewesen. Als zünftige Schneidermeisterin besaß 
sie dieselben Rechte und Pflichten wie ihre männlichen Mitmeister, als Witwe 
ebenfalls. Die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten im St. Galler Schneidergewerbe 
verdeutlichen, dass auch innerhalb eines Handwerks große wirtschaftliche, so-
ziale und auch rechtliche Unterschiede existierten. Das Fallbeispiel der reichen 
Familie Müller-Merz zeigte die Ökonomie einer vermögenderen Handwer-
kerfamilie auf, die mit ihrem Beruf genügend verdienen konnte und im Unter-
schied zu den ärmeren Handwerkern nicht zu einer ausgeprägten beruflichen 
Diversifizierung oder räumlichen Mobilität gezwungen war. Immobil war die 
Familie dennoch nicht. Sie lotete die Spielräume innerhalb ihres zünftigen 
Handwerks aus. Heinrich Müller, Barbara Merz und die Töchter Martha und 
Elsbetha übertraten als Werkstattleiter und -leiterinnen stets die Vorgaben ihrer 
gewerblichen Zunft. Insbesondere missachteten sie Beschränkungen bei der Zahl 
des Personals. Neben verschiedenen Familienmitgliedern in unterschiedlichen 
Anstellungs- und Arbeitskonstellationen waren immer auch fremde Gesellen 
und Meister in der Werkstatt der Müller-Merz’ an der Neugasse beschäftigt. Vor 
allem reiche Bürgerinnen und Bürger zählten zu den Kunden der Familie – sie 
brachten lukrative Aufträge mit guten Verdienstmöglichkeiten. Barbara Merz 

419 StadtASG, AA, Bd. 597, 18. 2. 1686; ebd., AA, RP 19. 2. 1745.
420 Vgl. Anm. 416 und 417 in diesem Kapitel.
421 Vgl. Anm. 416 in diesem Kapitel.
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leitete auch nach der Rückkehr ihres Mannes die Werkstatt, während der Mann 
Heinrich bei ihr angestellt war. Die unverheirateten Töchter Elsbetha und Mar-
tha führten diese weibliche Tradition fort, leiteten nach dem Tod der Mutter die 
Werkstatt und beschäftigten Schneidergesellen. Ihr Bruder Christoph Müller 
arbeitete als Schneidermeister bei seinen unverheirateten Schwestern und wech-
selte zwischen zünftiger und außerzünftiger Schneiderei. Räumliche Mobilität 
erfolgte nur bei den Männern Heinrich und Christoph und beschränkte sich 
auf die Ausbildungszeit oder wurde durch obrigkeitlichen Zwang verursacht. 
Obwohl Heinrich Müller offenbar eine Arbeitsmigration nach England geplant 
hatte –, mög licherweise um die zünftigen Beschränkungen seiner Heimatstadt 
zu umgehen – diente er während seiner Stadtverbannung schließlich als Söldner. 
Christoph hatte sich während seiner Gesellenzeit in Frankreich aufgehalten und 
bereits dort außerzünftig gearbeitet. Als verheirateter Mann floh er nach gericht-
lichen Untersuchungen aus der Stadt. Beide Männer kehrten allerdings nach kur-
zer Zeit zurück. Heinrich Müller konnte sein Bürger- und Zunftrecht behalten, 
arbeitete nach seiner Rückkehr wieder in der Werkstatt, überließ die Leitung 
des Betriebs aber seiner Frau Barbara Merz. Christoph Müller verlor aufgrund 
seiner Flucht sein Bürgerrecht und wurde aus dem zünftigen Handwerk ausge-
schlossen. Er musste sich seine vormalige Position als zünftiger Meister wieder 
erarbeiten. Auf die Familienwerkstatt hatte die temporäre Abwesenheit der 
Männer keinen Einfluss. Die Leitung blieb ab dem Zeitpunkt von Heinrich Mül-
lers Stadtverweis in weiblicher Hand. Nach dem Tod von Barbara Merz gingen 
die Werkstatt und das Haus an die drei noch unverheirateten Töchter über – als 
Ersatz für die noch ausstehende Aussteuer und als Dank für ihre langjährige 
Mitarbeit. Besitz und Betrieb wurden also auch in weiblicher Linie vererbt, 
eine Werkstatt musste also nicht zwangsläufig in die Hände eines Sohns (hier 
an Christoph Müller) übergehen. Die ledigen Töchter wiederum warteten mit 
ihrer Heirat so lange, bis ihnen die Anstellung von Personal definitiv verboten 
wurde. Erst nach Ablauf dieser Frist heirateten Martha und Elsbetha beide einen 
Schneider – so konnten sie als Ehefrauen weiterhin als Schneiderinnen arbeiten.

4 Schuldenwirtschaft mit erfolg: 
die leinenfärberfamilie Steinmann-tanner

4.1 heiratsalter, Steuervermögen und berufsvererbung

Eusebius Steinmann war mit der Färberei aufgewachsen und stammte aus einer 
Färberfamilie. Sein Vater Michael besaß vermutlich eine der Leinenfärbereien 
in der Stadt. Nicht nur Eusebius, auch drei seiner vier Brüder lernten das 
Färberhandwerk. Nur der Bruder Joseph wurde Wirt und führte das Gast-
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haus »Zur Krone«. Alle Brüder besaßen für Handwerker überdurchschnittliche 
Vermögenswerte.422 Die Schwestern von Eusebius heirateten dagegen nicht 
ins Färberhandwerk ein, verblieben allerdings mit ihren Ehen im »Stand« der 
Handwerker.423 Eusebius Steinmann selbst heiratete im Alter von 23 Jahren die 
20-jährige Barbara Tanner. Damit war er zum Zeitpunkt seiner Eheschließung 
so alt wie die meisten Handwerker bei ihrer Heirat.424

Eusebius Steinmann und Barbara Tanner versteuerten von 1680 bis 1710 Vermö-
genswerte zwischen 4.100 und 700 Gulden.425 Mit einem Vermögen von 4.000 Gul-
den im Jahr 1680 gehörten die Steinmann-Tanner zu den reichen Ausreißern 
innerhalb der Handwerkerschaft. 1690 und 1700, mit einem Steuervermögen von 
1.200 respektive 1.000 Gulden, zählen sie zum oberen Quartil – waren also reicher 
als 75 Prozent der Handwerker. 1710 rutschten sie in die Box (also den Bereich, in 
dem die Vermögenswerte der Hälfte aller Handwerker lag) ab. Allerdings waren sie 
mit ihrem Vermögen von 700 Gulden immer noch am oberen Rand der Box. Die 
Steinmanns versteuerten dabei immer weit über dem Median, der 1680 bei 300 Gul-
den und von 1690 bis 1710 bei 200 Gulden lag.426 Der Median des Färberhandwerks 
lag 1680 deutlich über dem Doppelten desjenigen des Gesamthandwerks, der bei 
800 Gulden lag (siehe Abb. 16). Die Hälfte der Färber versteuerte 1680 Vermögens-
werte zwischen 300 und 2.000 Gulden. Auch im tendenziell eher reichen Färber-
handwerk besaß Eusebius Steinmann 1680 ein größeres Vermögen als 75 Prozent 

422 Zu Hans Caspar Steinmann vgl. ID 2597, StadtASG, BR, Familie Steinmann, Nr. 17; 
ebd., AA, Bd. 296ds, S. 38; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 46 und 60; ebd., AA, Bd. 296el, S. 56 
und 75; ebd., AA, Bd. 296er, S. 111; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 89; ebd., AA, Bd. 296fh, 
S. 58. Zu Johannes Steinmann vgl. ID 2611, StadtASG, BR, Familie Steinmann, Nr. 13; 
ebd., AA, Bd. 296ds, S. 37; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 45; ebd., AA, Bd. 296el, S. 55; ebd., 
AA, Bd. 296er, S. 55. Zu Joseph Steinmann ID 2615, StadtASG, BR, Familie Steinmann, 
Nr. 16; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 59 und 73; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 12; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 48; ebd., AA, Bd. 296er, S. 48. Zu Michael Steinmann ID 2620, StadtASG, BR, Familie 
Steinmann, Nr. 14; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 73; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 84; ebd., AA, 
Bd. 296el, S. 111; ebd., AA, Bd. 296er, S. 111.

423 Zum Metzger Hans Balthasar Specker und Elisabetha Steinmann vgl. ID 2378, Stadt-
ASG, BR, Familie Specker, Nr. 13; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 42; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 48; ebd., AA, Bd. 296er, S. 61; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 107; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 58. 
Zum Bleicher Georg Wild und Sabina Steinmann vgl. ID 3061, StadtASG, BR, Familie 
Wild, Nr. 21; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 71; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 82. Zum Zimmermann 
Melchior Stäheli und Barbara Steinmann vgl. ID 2457, StadtASG, BR, Familie Stäheli, 
Nr. 22; ebd., AA, Bd. 296er, S. 43; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 111; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 30. 
Eine weitere Schwester, Maria Salome Steinmann, heiratete einen Nichtbürger.

424 Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 
von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

425 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 13; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 16; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 21; ebd., AA, Bd. 296er, S. 21.

426 Siehe das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 
Handwerk«.
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seiner Handwerksgenossen.427 1710, als sein Vermögen abgenommen hatte und bei 
700 Gulden lag, zählte er zu demjenigen statistischen Bereich, in dem sich 50 Pro-
zent der Färber befanden. Parallel zum Vermögen der Familie Steinmann-Tanner 
hatte auch das durchschnittliche Vermögen aller Färber abgenommen. Die Box 
fasste 1710 nur noch Vermögen zwischen 100 und 950 Gulden. 1731 hatten sich 
die Vermögen der Färber wieder erholt.428 Generell spiegelt sich in der Vermö-
gensverteilung der St. Galler Färber ihre starke sozioökonomische Ungleichheit. 
Die Box reichte 1731 von 50 bis 1.850 Gulden – eine große Streuung. Sie hing mit 
der Organisation des Handwerks zusammen, das aufgeteilt war in einen kleinen 
Kreis reicher und privilegierter Schwarzfärbermeister und in die große Masse der 

427 Vgl. dazu Abb. 50.
428 Was genau den Einbruch in den durchschnittlichen Vermögen der Färber im Jahr 1710 

verursacht hatte, kann nicht eruiert werden. Das Handwerk der Färber war eher klein 
und bestand für die drei Bezugsjahre 1680, 1710 und 1731 aus jeweils 16 bis 18 Färbern.
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abb. 16: vermögensverteilung der St. galler Schwarz- und Schön-
färber zwischen 1680 und 1731, in gulden. die ausreißer wurden 
in der darstellung nicht abgebildet. das Maximum an vermö-
gen lag 1680 bei 14.700 gulden, 1710 und 1731 bei 16.000 gulden.
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verheirateten Färber, die nie die Meisterschaft erlangten und lebenslänglich als an-
gestellte Färbergesellen gegen Lohn für die wenigen Meister arbeiteten.429 Eusebius 
Steinmann gehörte zu den reichen Meistern des zünftigen Handwerks.

Trotz dieser starken sozialen, rechtlichen und ökonomischen Ungleichheit im 
Färberhandwerk war die Berufsvererbung hoch. Knapp 83  Prozent der Söhne 
übernahmen den väterlichen Beruf. Der hohe Grad der Berufsweitergabe bei den 
Färbern zählt zu den höchsten im St. Galler Handwerk: Ähnlich häufig wurde das 
väterliche Handwerk nur bei den Bleichern (94 Prozent), den Gerbern (81 Pro-
zent) und den Dachdeckern (88 Prozent) übernommen.430 Die hohe berufliche 
Vererbung im Färberhandwerk war bei Söhnen der privilegierten Meister der 
Schwarzfärber vermutlich den hohen Kosten aufgrund der umfangreichen be-
trieblichen Einrichtungen sowie den guten Gewinnmöglichkeiten zuzuschreiben. 
Die Berufsaussichten in der Färberei waren im Untersuchungszeitraum gut  – 
nicht nur in St. Gallen, sondern europaweit. Drei Faktoren ließen die Nachfrage 
nach gefärbten Stoffen ansteigen: Erstens wurden vermehrt leichtere Stoffe wie 
Baumwolle oder Mischgewebe nachgefragt, die sich einfacher als Leinen färben 
ließen. Zweitens stieg das Interesse an günstigeren, qualitativ minderwertigeren 
Leinentuchen, die deshalb vermehrt gefärbt wurden. Drittens wurden neue Färbe- 
und Drucktechniken entwickelt.431 Doch nicht nur Meistersöhne, sondern auch 
die Kinder jener Färber, die nie die Meisterschaft erreichten, übernahmen häufig 
das Handwerk ihrer Väter. Erklärbar wird diese Tatsache durch verschiedene 
Faktoren: der Verzicht der Färbermeister auf ein Lehrgeld,432 die große Nachfrage 
nach Arbeitskräften sowie die im Färberhandwerk bestehende Möglichkeit, auch 
als Lohnarbeiter und Geselle zu heiraten – also ohne das Kapital für eine Meister-
schaft und eine eigene Werkstatt aufbringen zu müssen. In der Familie Steinmann-
Tanner wurden alle fünf Söhne, die das Erwachsenenalter erreichten, Färber oder 
Manger.433 Drei Söhne der Familie Steinmann übernahmen einen der Betriebe des 

429 Siehe die dazu die folgenden Ausführungen in diesem Fallbeispiel.
430 Ähnlich wie die Färber benötigten die Bleicher und Gerber große betriebliche Ein-

richtungen, die entsprechendes Kapital bedingten. Wie die Färber zählten Bleicher und 
Gerber zu den reicheren Handwerken. Siehe das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbe-
struktur und rückläufige Textilwirtschaft«.

431 So etwa auch in Nürnberg, wo der explodierende Absatz der gefärbten Tuche allerdings 
durch den Dreißigjährigen Krieg wieder einbrach; Sakuma, Nürnberger Tuchmacher, 
S. 154-158. Vgl. zudem Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Färben; Buch-
mann, St. Gallisch-Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft, S. 180; Reininghaus, 
Gewerbe in der frühen Neuzeit, S. 29; Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Tex-
tilwirtschaft, S. 75; Reith / Vanja, Färber; Du Plessis / Howell, Reconsidering, S. 61-64; 
Mayer, Leinwandindustrie, S. 90-104.

432 Siehe das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.
433 Die Manger gehörten in der Stadt St. Gallen ebenfalls zum Färberhandwerk und hatten 

sich auf einen Arbeitsschritt – das Glätten – spezialisiert, waren aber auch ausgebildete 
Färber.
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Vaters – die Kinder zählten zu den privilegierteren Meistersöhnen. Von den vier 
Töchtern, die sich verheirateten, ehelichten zwei einen Färber. Von den anderen 
beiden heiratete Salome Steinmann einen Schneider, Barbara Steinmann wurde Pe-
ter Bions Gattin. Peter Bion war Kaufmann und Verleger und ist in der St. Galler 
Historiographie hinlänglich für die Einführung der Barchentproduktion und den 
Beginn der verlagsmäßig organisierten Baumwollverarbeitung in der Stadt im Jahr 
1721 bekannt.434 Durch ihre Heirat mit dem Kaufmann und Baumwollverleger 
Bion stieg Barbara Steinmann in den »Stand« der Kaufleute auf.

Obwohl der Färbermeister Eusebius Steinmann zeitweise sogar zu den rei-
chen Ausreißern im Handwerk zählte, gelang es ihm selbst nicht, in die höchste 
der drei Handwerksgruppen aufzusteigen. Er blieb immer »Meister« Eusebius 
Steinmann und damit der mittleren Gruppe verhaftet, ganz im Gegensatz zu 
anderen, auch weniger reichen Färbermeistern, die als »Herren« in den Quellen 
dokumentiert sind. Das gilt zum Beispiel für Herrn Daniel Girtanner, der bereits 
im Alter von 35 Jahren, einem Vermögen von 1.000 Gulden und ohne Amt als 
»Herr« bezeichnet wurde.435 Das blieb Eusebius Steinmann und auch seinen 
Söhnen verwehrt. Auch übernahm keiner der sechs Männer aus der Familie ein 
Amt, mit dessen Hilfe sie möglicherweise in die höhere Gruppe des Handwerks 
aufgestiegen wären. Die Familie Steinmann betrieb somit eine handwerkliche 
Wirtschaft mit Vermögen, die weder eine ausgeprägte räumliche Mobilität auf-
wies noch ihre Einkommensstruktur um andere handwerkliche Einkommen oder 
Lohnarbeit diversifizierte. 

4.2 die Mehrheit erreicht die Meisterschaft nicht: 
limitierte leinenfärbereien

Eusebius Steinmann wollte nach seiner Hochzeit mit Barbara Tanner 1663 
nicht als Geselle bei einem anderen Meister angestellt bleiben, sondern seinen 
eigenen Betrieb gründen. Allerdings waren alle fünf städtisch konzessionierten 
Leinenfärbereien durch Färbermeister besetzt. Deshalb gelangte er am 12. Januar 

434 Tanner, Das Schiffchen fliegt, S. 20 f.; Mayer, Sankt Gallen (Gemeinde); Bodmer, 
Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 183; Lüthy, St. Galler Leinwand-
industrie, S. 3311 f. 

435 StadtASG, AA, Bd. 598, 5. 12. 1711, S. 24. Vgl. zu Daniel Girtanner ID 934, StadtASG, 
BR, Familie Girtanner, Nr. 37; ebd., AA, Bd. 296er, S. 51; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 52; 
ebd., AA, Bd. 296fh, S. 43. Der Vater von Daniel Girtanner, Johannes (ID 944, Stadt-
ASG, BR, Familie Girtanner, Nr. 34), war ebenfalls Färber, absolvierte eine Ämterkar-
riere und stieg zum Ratsherrn auf. Möglicherweise übernahm sein Sohn vom Vater den 
Titel. Diese Titelvererbung geschah allerdings nicht automatisch, wie das Fallbeispiel 
vom Metzger Johannes Rietmann und seinem gleichnamigen Sohn zeigte. Hier fand 
keine Vererbung der Bezeichnung »Herr« vom Vater auf den Sohn statt. Siehe das 
Kapitel »Arm und politisch aktiv: Die Metzgerfamilie Rietmann-Schlumpf«.
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1664 – fünf Monate nach der Heirat – an den Rat mit der Bitte, ihm eine Fär-
berei zur Verfügung zu stellen, in der es möglich sei, sowohl wollene als auch 
leinene Tücher zu färben. Er präsentierte auch gleich seinen Lösungsvorschlag: 
Er könne eine solche Färberei, wie sie ihm vorschwebte, im Haus einrichten, das 
ihm kürzlich Tobias Zollikofer zum Kauf angeboten habe. Bei diesem Haus an 
der oberen Säge handelte es sich bereits um eine Färberei – allerdings um eine, in 
der bislang nur Wolle gefärbt worden war.436 Das war ein Unterschied: Während 
die Leinenfärbereien zu den ehrhaften Betrieben der Stadt zählten und in ihrer 
Anzahl beschränkt waren, musste für den Betrieb einer Wollfärberei zwar eine 
Bewilligung eingeholt werden – wie bei allen Handwerken, bei deren Betrieb 
eine Feuerstatt nötig war –, sie zählten aber nicht zu den konzessionspflichtigen 
Einrichtungen und waren in ihrer Anzahl nicht beschränkt. Bei Ehaften wie 
den Leinenfärbereien handelte es sich dagegen um konzessionspflichtige Ge-
werbeeinrichtungen. Als Realrecht war der Betrieb von Ehaften an bestimmte 
Gebäude gebunden, auf denen das Gewerberecht auch nach einer Betriebsauf-

436 StadtASG, AA, RP 12.1. und 19. 2. 1664.

abb. 17: Standorte der konzessionierten leinenfärbereien, eingezeichnet im sogenann-
ten pergamentplan der Stadt St. gallen, StadtaSg, plana, S2 1 f., um 1650.
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gabe weiterhin bestand.437 In St. Gallen war die Zahl der Leinenfärbereien im 
Untersuchungszeitraum auf fünf bis sechs beschränkt. Erwähnungen finden eine 
Färberei am Markt (1), hinter dem Brühl beim Spital (2), an der Metzgergasse 
beim Rindermarkt (3), am Bohl (4), bei St. Jacob bzw. vor dem Platztor (5) sowie 
bei St. Leonhard (6). Zudem unterhielt die Stadt ein Farbhaus im Sägenquartier 
außerhalb der Stadt, das Handwerker gegen ein jährliches Entgelt mieten konn-
ten.438 

Die Lizenz zum Betrieb einer Leinenfärberei erhielt man entweder durch Kauf 
oder Miete einer bereits bestehenden Färberei.439 Nach Eusebius Steinmanns 
Heirat war keine der Leinwandfärbereien frei, so dass Eusebius Steinmann vor-
schlug, in einer bereits bestehenden Wollfärberei auch Leinwandtuche zu färben. 
Die dazu nötige Bewilligung des Rats erhielt er im Januar 1664 allerdings nicht. 
Als junger Meister würde er sich »übel« vordrängen, wenn er bereits so kurz 
nach seiner Heirat eine eigene Färberei führen würde, so der Rat. Es wäre deshalb 
besser, wenn er »nach ein zeit« als Geselle bei einem Meister arbeite.440 Hier wird 
deutlich: Weil die Anzahl Färbereien in der Stadt beschränkt war, mussten sich 
ausgebildete und verheiratete Färber nach ihrer Heirat gedulden, bis sie einen 
eigenen Betrieb erhielten und damit auch die Meisterschaft erlangen konnten. 
Die Meisterschaft des zünftigen Färberhandwerks war ein kleiner, exklusiver 
Kreis, der aus den fünf bis sechs Betriebsinhabern der konzessionierten städti-
schen Leinenfärbereien bestand. Dementsprechend gelang es rund 70 Prozent der 
bürgerlichen Färber nach ihrer Heirat nicht, in den Meisterstand aufzusteigen. 
Sie arbeiteten – meist ein Leben lang – als verheiratete Gesellen in den Betrieben 
der fünf Färbermeister und waren als Lohnarbeiter angestellt.441 So dominierten 

437 Dubler, Ehaften; StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 57, 21. 1. 1668, in welcher die 
»Farbgerechtigkeiten«, die auf den bestehenden Farbhäusern haften, erwähnt werden.

438 Die Bestimmung der ehaften Leinwandfärbereien und ihrer Standorte in St. Gallen ist 
nicht ganz einfach, da sie im privaten Besitz der jeweiligen Färbermeister lagen und des-
halb nicht in den obrigkeitlichen Quellen erscheinen. Nur anhand der Auswertung der 
Wohnorte aller Färber in den Steuerbüchern – wobei, wie erwähnt, die Mehrzahl keine 
eigene Färberei besaß – und verschiedener Hinweise in Ratsprotokollen, Kaufbriefpro-
tokollen und Urkunden konnten die Standorte der Leinwandfärbereien in St. Gallen zu-
sammengestellt werden. Der Hinweis auf ein städtisches Farbhaus an der unteren Säge ist 
in den Zinseramtsrechnungen zu finden. Auch als Wohnort verschiedener Färber taucht 
die Adresse immer wieder auf. StadtASG, ÄA, VIII, 10, S. 6. Allerdings ist es 1760 im 
Inventar der städtischen Häuser nicht mehr erwähnt; vgl. hierzu StadtASG, AA, Bd. 560 
sowie einzelne Erwähnungen der Färbereien in den Ratsprotokollen; ebd., RP 26. 5. 1663 
mit Erwähnung einer Färberei am Bohl und an der Metzgergasse sowie der Weißmange 
am Brühl; 16. 4. 1667 mit Erwähnung der Färberei vor dem Platztor/St. Jacob.

439 StadtASG, AA, Tr. H, 5, Eingabe Färbermeister betr. das Wollen- und Leinenfärben.
440 StadtASG, AA, RP 12. 1. 1664.
441 Im Jahr 1683 bestand diese Meisterschaft aus fünf Färbermeistern. In diesem Zeitraum ar-

beiteten aber mindestens 17 verheiratete Bürger als Färber. Dies wird anhand der Auswer-
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in St. Gallen anteilsmäßig verheiratete bürgerliche Färbergesellen zusammen mit 
den anwesenden fremden, meist ledigen Färbergesellen die gewerbliche Zunft 
der Schwarz- und Schönfärber.442 Die Abgeschlossenheit der Meisterschaft im 
zünftigen St.  Galler Färberhandwerk zeigt sich auch in der Tatsache, dass im 
Untersuchungszeitraum nur immer drei Familiennamen unter den Meistern auf-
tauchen. Es handelte sich um die Familien Girtanner, Algäuer und Steinmann. 
Sie teilten die städtisch konzessionierten Färbereibetriebe als Meister unter sich 
auf.443 Obwohl Eusebius Steinmann durch seine familiäre Herkunft und auch 
mit seinem Kapital einen Startvorteil für die Übernahme einer der fünf Färbe-
reien besaß, musste er sich gedulden. Nach dem Ratsbeschluss im Januar 1664, 
wonach er bei einem Meister Arbeit suchen solle, fand er keine Anstellung. Die 
Arbeitsplätze für Färbergesellen waren mit Appenzellern, Bischofszellern und 
weiteren Färbergesellen aus der Nachbarschaft besetzt – die St. Galler Färberei 
beschäftigte viele Handwerker aus der Umgebung, entweder als Gesellen oder 
mit Aufträgen zum Glätten.444 So wies der Rat, einen Monat nachdem er Euse-
bius Steinmann eine Absage zu einem eigenen Betrieb erteilt hatte, die St. Galler 
Färbermeister an, Steinmann »arbeit [zu] schaffen«, weil »er kein eigne farb 
nach glegenheit über sich selbs das handtwerkh zetreiben« habe. Dazu sollten 
vor allem die Fremden »abgeschafft« werden, die der Stadt sowieso nur schaden 
würden, indem sie das Färberhandwerk in der Stadt erlernten und das Wissen 
dann in ihre Heimat mitnehmen würden.445 Die St. Galler Obrigkeit befürchtete 
einen Wissenstransfer auf die Landschaft, die seit dem 16. Jahrhundert zu einer 

tung der Steuerbücher in der Datenbank ersichtlich. Zur Anzahl der Schwarzfärbermeister 
im Jahr 1683 siehe StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683.

442 Verheiratete Gesellen, die einem eigenen Haushalt vorstanden und nicht bei ihrem 
Meister wohnten, waren in den meisten Handwerken nicht vorgesehen. In großbetrieb-
lich organisierten oder auf den Export ausgerichteten Gewerben waren sie dagegen die 
Regel. So überwogen etwa in den großen Bauhandwerken, wie bei den Maurern und 
Zimmerleuten, im ganzen Reich die verheirateten Gesellen; Ehmer, Heiratsverhalten, 
S. 186; Hörl, Handwerk in Bamberg, S. 154 f. In Mailand war der Zugang zur Meis-
terschaft bei den Buchdruckern und in der Seidenindustrie nur schwer möglich; die 
meisten Handwerker blieben in diesen Handwerken Gesellen. Allgemein stellt Eleonora 
Canepari für Italien fest, dass ein großer Anteil an Handwerkern im Gesellenstatus 
verblieb und nie eine Meisterschaft erlangte. Vgl. Canepari, Working for someone else. 
Auch bei den Buchdruckern in Paris waren im Jahr 1731 von den elf Gesellen nur zwei 
jünger als 30 Jahre. In den Schlosserhandwerken in Rouen und Nîmes war Ende des 
18. Jahrhunderts ein Zehntel der Gesellen über 35 Jahre alt. Vgl. Sonenescher, Work & 
Wages, S. 18 und 100-104.

443 StadtASG, AA, Bd. 598, 5. 12. 1711, 12. 12. 1712, 20. 11. 1713, S. 24 f. Noch 1767 waren 
ausschließlich Familienmitglieder der Girtanner, Algäuer und Steinmann die Betriebs-
inhaber der städtisch konzessionierten Färbereien; ebd., AA, Bd. 603d, S. 5.

444 StadtASG, AA, RP 14. 2. 1664.
445 Ebd.
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immer größeren Konkurrenz für das städtische Textilgewerbe geworden war.446 
Der obrigkeitliche Appell nützte nichts. Eusebius Steinmann blieb ohne Arbeit, 
weshalb er fünf Tage später dem Rat wiederum seinen damaligen, nun aller-
dings leicht modifizierten Vorschlag präsentierte: Er wollte Tobias Zollikofers 
Wollfärberei nicht mehr kaufen, sondern sie für drei Jahre mieten und als Lehen 
betreiben. Damit er sowohl wollene als auch leinene Tücher färben konnte, bat 
er, einen zusätzlichen Färberkessel samt Feuerstatt einrichten zu dürfen. Nun ließ 
der Rat den Betrieb Zollikofers von Experten besichtigen und die Meinung der 
Nachbarn einholen, denn er wollte jetzt grundsätzlich Eusebius »als einem jun-
gen handtwercks maister das best thun«, damit er »sein stück brott mit ehrlicher 
handarbeit zugewünnen« wisse.447 Eusebius muss in der Folge die Zusage erhalten 
haben, allerdings wurde er auf das Färben von Wolle eingeschränkt.448 Mit dieser 
Bewilligung führte Eusebius eine Werkstatt und beschäftigte Gesellen und einen 
Lehrjungen.449 Obwohl er eine Ausbildung zum Leinenfärber (Schwarzfärber) 
besaß, durfte er vorerst nur Wolle färben und war damit als Schönfärber tätig.

4.3 gewerbliche Mischzünfte und der unterschied 
zwischen den Schön- und Schwarzfärbern 

In der Färberei muss zwischen Schwarz- und Schönfärbern unterschieden 
werden. Schwarzfärber färbten Leinwand und verwendeten lange Zeit  – weil 
Leinwand sich nur schwer färben ließ  – meist dunkle Farben wie schwarz, 
blau, braun oder grün.450 Dagegen wurden diejenigen Handwerker, die mit 
den helleren Farben arbeiteten und insbesondere Wollstoffe färbten, Schönfär-
ber genannt.451 Leinenstoffe mit den »schönen«, hellen Farben zu färben, war 
schwieriger als die Schönfärbung von Wolle und Seide, da Leinenfasern – anders 
als Wolle oder Seide – die Farben nicht direkt annahmen, sondern erst mit Hilfe 
von Beizen gefärbt werden konnten.452 Zur St. Galler Produktpalette der Lei-
nen- oder Schwarzfärber gehörten verschiedene Farben: Blau und Indigoblau, 
Grün, Aurora (Goldgelb), verschiedene Qualitäten an Schwarz, Rot, »Feyell« 
(evtl. Veilchenblau oder Farbton eines Veilchens) und Leibfarbe (Hautfarbe; ein 

446 Vgl. das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft«.
447 StadtASG, AA, RP 19. 2. 1664.
448 Dies wird deutlich an einer späteren Klage der Färbermeister gegen Eusebius Steinmann 

im Januar 1668; vgl. StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 57, 1, 21. 1. 1668 und ebd., AA, 
RP 21. 1. 1668.

449 StadtASG, AA, RP 29. 1. 1669.
450 Spohr, Auf Tuchfühlung, S. 77.
451 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Färben.
452 Dubler, Färberei; Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Färben.
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mit sehr wenig Rot vermischtes Weiß).453 Für die rote Farbe verwendeten die 
Färbermeister im Untersuchungszeitraum Brasilholz, für die blaue Indigo.454 
Zu den teuersten Produkten der St. Galler Färber zählten die zwölfstäbige455, 
gut schwarz gefärbte, geglättete und gemangte Leinwand und die »leibfarben« 
gefärbte, elfstäbige Leinwand. 1683 kostete letztere 2 Gulden, 17 Kreuzer – der 
Preis entsprach knapp fünf Wochen Arbeitslohn eines Färbergesellen. Für die 
gut schwarz gefärbte, geglättete und gemangte Leinwand bezahlten die Kauf-
leute 1683 einen Gulden.456 Sie musste vor dem Färben eine verkürzte Bleichung 
durchlaufen. Zur Schwarzfärbung dienten Galläpfel, Rausch, Gerberloh und 
Sägemehl. Bei der guten Schwarzfärbung musste das Tuch zuerst mit Indigo 
richtig blau gefärbt werden. Nach der Blauschau des Tuches wurde es mit 
Galläpfeln schwarz gefärbt. Anschließend wurde es in Gerberloh (Eichen- oder 
Fichtenrinde457) und in eine Beize, bestehend aus den sogenannten »winfarben« 
(frisches Lab, Kleiewasser, Kupfervitriol, Rausch und »polen« [evtl. Kuhmist 
oder Metallschrot]) getaucht. Nach der schwarzen Schau folgte die Appretur 
mit Kleie, Schweineschmalz und Pergamentlederleim.458 Die umfangreiche Pro-
duktpalette zeigt, dass die St. Galler Schwarzfärber offenbar in der Lage waren, 
qualitativ hochwertig gefärbte Leinentücher zu produzieren.459 

Die St.  Galler Färber waren zünftig organisiert. Die gewerbliche Zunft der 
Schwarz- und Schönfärber gehörte zur politischen Zunft der Schneider und 
umfasste mehrere Unterhandwerke: Einerseits zählten die Schwarzfärber (Lei-
nenfärber) mit ihrer begrenzten Anzahl an Meistern und Betriebsinhabern und 
der großen Masse der Färbergesellen zum zünftigen Schwarz- und Schönfärber-
handwerk. Die Schwarzfärber zählten zu den geschenkten Handwerken.460 In der 
Ostschweiz waren die zünftigen Schwarzfärber zudem überregional organisiert. 
Die Errichtung von Leinenfärbereien war nur in Städten und Orten mit Markt-

453 StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683; ebd., AA, Tr. H, 5, 
Aufsatz Färbermeister, 13. 6. 1683; Sakuma, Nürnberger Tuchmacher, S. 120; Peyer, 
Leinwandgewerbe, S. 17 ff.

454 StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683; ebd., AA, Tr. H, 5, 
Aufsatz Färbermeister, 13. 6. 1683.

455 Die Anzahl der Stäbe variierte zwischen sieben und zwanzig und bezeichnet wohl die 
Länge des Leinwandtuches.

456 StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683; ebd., AA, Tr. H, 5, 
Aufsatz Färbermeister, 13. 6. 1683.

457 Reith, Gerber, S. 82-89.
458 Peyer, Leinwandgewerbe, S. 18 f.
459 So baten mehrere andere Färberhandwerke um Rat beim zünftigen St. Galler Schwarz- 

und Schönfärberhandwerk, etwa die Färber aus Basel und Leipzig; StadtASG, AA, Bd. 598, 
9. 9. 1697 und 22. 2. 1699, S. 11 und 15; siehe auch Peyer, Leinwandgewerbe, S. 17 ff.

460 Siehe zu den geschenkten Handwerken das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das 
System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.
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recht erlaubt.461 Dabei besaßen die zünftigen Schwarzfärber ein Monopol auf 
das Färben von Leinenstoffen und Leinengarn. Zusätzlich durften sie auch Wolle 
und andere Stoffe färben. Außerhalb der gewerblichen Zunft der Schwarz- und 
Schönfärber durfte niemand Leinenstoffe färben. Die Schönfärber gehörten in 
St. Gallen seit dem 13. April 1675 zum zünftigen Färberhandwerk. Damals folgte 
wohl die Umbenennung: Aus dem zünftigen Handwerk der Schwarzfärber war 
das zünftige Schwarz- und Schönfärberhandwerk geworden.462 Handwerker, 
die nur die Schönfärberei gelernt hatten, durften keine Leinwand färben. Weil 
die Anzahl der Wollfärbereien nicht begrenzt war, war hier auch die Anzahl an 
Meistern nicht reguliert. Vermutlich gab es im Untersuchungszeitraum jeweils 
zwischen zwei und fünf gleichzeitig tätige Schönfärbermeister. Sie gehörten 
aber nicht zur Meisterschaft der Schwarzfärber, da sie keine der lizenzierten 
Leinenfärbereien besaßen. Während die zünftigen Schwarzfärber in St. Gallen 
also ein Monopol auf das Färben von Leinentuchen hatten, war das Färben von 
Wolle nach einigen Konflikten auch anderen Handwerken gestattet worden. Mit 
den in St. Gallen neu aufkommenden Berufen der Wollweber, Strumpfstricker, 
Seidenweber und Hutmacher gab es Handwerke, die Produkte wie Wolltuche, 
Wollstrümpfe oder Wollhüte herstellten, die sie vor dem Verkauf auch färbten. 
Bei einem Monopol der zünftigen Schönfärber hätten diese Handwerker ihre 
eigenen Produkte nicht mehr selbst färben dürfen. 1689 beschloss die St. Galler 
Obrigkeit, zugunsten der übrigen Handwerke auf ein Monopol der zünftigen 
Schönfärber zu verzichten. Allen Wollwebern wurde es gestattet, die eigene 
Wolle selbst zu färben. Auch den Hutmachern und Strumpfstrickern wurde 

461 Das in der Ostschweiz überregional organisierte zünftige Handwerk der Schwarzfärber 
überwachte, dass neue Leinenfärbereien nur in Orten mit Marktrecht eingerichtet 
wurden. Um 1669 existierten in der Region an folgenden Orten Leinenfärbereien und 
ein zünftiges Schwarzfärberhandwerk: Konstanz, St. Gallen, Frauenfeld, Wil, Stein am 
Rhein, Steckborn, Diessenhofen und Weinfelden. Als Sebastian Oberteufer, gelernter 
Schwarzfärber und Landmann aus Ausserrhoden, in Ermatingen eine Leinenfärberei 
einrichten wollte, wehrte sich das überregional organisierte Färberhandwerk vor der 
eidgenössischen Tagsatzung in Baden gegen diese Betriebsgründung an einem Ort ohne 
Wochenmarktrecht. Die zwei vom überregionalen Zusammenschluss der Schwarz-
färber abgesandten Schwarzfärbermeister stammten aus Konstanz und Frauenfeld. 
Vermutlich war die Hauptlade der Schwarzfärber in Konstanz, da die Urteilsurkunde, 
in der Oberteufer die Errichtung einer Färberei in Ermatingen verboten worden war, 
in Konstanz beim Schwarzfärbermeister Hans Georg Kleber aufbewahrt wurde. Das 
St.  Galler Färberhandwerk erhielt nur eine Abschrift des Originals. Vgl. StadtASG, 
AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Urteilbrief Sebastian Oberteufer. Zur überlokalen 
Organisation von gewerblichen Zünften siehe das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: 
Das System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.

462 Ende der 1720er-Jahre scheint sich das zünftige Handwerk nur noch »Handwerk der 
Schönfärber« genannt zu haben. Vgl. StadtASG, AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, 
Wirtshaus-Rechnungen.
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erlaubt, ihre eigenen Produkte zu färben.463 Weiter gehörten zum zünftigen 
Handwerk der Schwarz- und Schönfärber auch die Manger, die sich auf einen 
Arbeitsprozess in der Tuchveredelung spezialisiert hatten. Bei den Mangern 
handelte es sich um ausgebildete Schwarzfärber, die eine der städtischen Mangen 
betrieben.464 

4.4 etablierung durch die hintertür: von der 
winkelfärberei zum lizenzierten Farbhaus

Mit der Erlaubnis, im Haus von Tobias Zollikofer während dreier Jahre Wolle 
zu färben, wurde der ausgebildete Schwarzfärber Eusebius Steinmann zu einem 
der ersten in der Stadt, der als Schönfärber Wolle färbte.465 Indem Steinmann 
nicht wie die meisten zünftig gelernten Schwarzfärber nach der Heirat weiterhin 
als Geselle arbeitete, sondern stattdessen eine eigene Wollfärberei betrieb, kam 
er nicht mit den zünftigen Schwarzfärbermeistern in Konflikt, die die auf fünf 
limitierten Leinwandfärbereien besaßen. Im Färben von Wolle sahen diese keine 
direkte Konkurrenz und ließen den jungen Meister gewähren.466 Sein Mietvertrag 
mit Tobias Zollikofer für die Wollfärberei an der oberen Säge war auf drei Jahre 
befristet. Diese drei Jahre liefen im Februar 1667 aus. Deshalb kaufte Eusebius im 
Dezember 1666 mit seinem Bruder Joseph, dem Wirt, zwei Häuser vor dem Platz-

463 VadSlg, Ms S 137, S. 184 f.; StadtASG, AA, Bd. 597, 13. 6. 1689. Siehe auch das Kapitel 
»Voraussetzungen für einen Strumpfverlag: Werkstatt, Walke und genügend Personal«.

464 Die Zusammensetzung des zünftigen Handwerks der Schwarz- und Schönfärber wird in 
keiner Quelle explizit erklärt, sondern resultiert aus vielen verschiedenen Hinweisen. So 
unterzeichneten die fünf Schwarzfärbermeister jeweils alleine Akkorde zu Preisen und 
zur Anzahl der Gesellen. Bis 1713 erscheinen zudem in den Quellen bei der Erwähnung 
der Färbermeister nur immer jeweils die fünf Schwarzfärbermeister als Betriebsin-
haber der fünf Leinenfärbereien. 1718 bezeichnen sich die Färber als »Schwarz- und 
Schönfärberhandwerk«. 1676 werden acht Färbermeister genannt, wobei nur fünf einen 
Meistertitel haben. Bei diesen fünf wird es sich um die Schwarzfärbermeister handeln, 
die restlichen drei könnten Schönfärbermeister gewesen sein. Ab 1722 existierten durch-
schnittlich neun bis zehn Färbermeister; vermutlich fünf Schwarzfärber- und vier bis 
fünf Schönfärbermeister; vgl. VadSlg, Ms S 137, S. 184 f.; StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, 
Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683; ebd., AA, Tr. H, 5, Aufsatz Färbermeister, 13. 6. 1683; 
ebd., AA, Tr. H, 5, Eingabe Färbermeister betr. das Wollen- und Leinenfärben; Mayer, 
Leinwandindustrie, S. 85 f.; StadtASG, AA, Bd. 598, 22. 11. 1713, S. 25; ebd., AA, Bd. 603d, 
1767, S. 5. Die Schwarz- und Schönfärber waren verschieden organisiert. In einigen Städ-
ten gehörten sie einer gemeinsamen gewerblichen Zunft an, in anderen Städten waren 
sie getrennt oder die Schönfärberei wurde gar zunftfrei ausgeübt. In Nürnberg bildeten 
die Schwarzfärber zusammen mit den Mangern eine gewerbliche Zunft. Vgl. Sakuma, 
Nürnberger Tuchmacher, S. 69; Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Färben. 

465 StadtASG, AA, Tr. H, 5, Eingabe Färbermeister betr. das Wollen- und Leinenfärben.
466 StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 57, 1, 21. 1. 1668.
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tor, die »zum Schnecken« genannt wurden.467 Für sein neues Haus zum Schnecken 
erhielt Eusebius im Oktober 1667 die Bewilligung, eine Abwasserleitung einzu-
richten – eine solche benötigte er für das Schmutzwasser der Färberei.468 Im Haus 
richtete er mehrere Färberkessel und Feuerstellen ein. Und er begann mit dem 
Färben von Leinen. Die Meisterschaft der Schwarzfärber klagte deshalb vor dem 
Rat schon sehr bald gegen Eusebius Steinmann. Im Januar 1668 beschwerten sich 
die fünf Betriebsinhaber der Leinenfärbereien, Caspar Girtanner, Caspar Algäuer, 
Friedrich Girtanner, Jacob Algäuer und Eusebius’ Bruder, Michael Steinmann, 
auf mehreren Ebenen über ihn, der durch die Hintertür Zugang zu ihrem Kreis 
zu erhalten versuchte: Sie klagten, dass Eusebius Steinmann nur eine Bewilligung 
zum Wollfärben besitze, allerdings auch Kessel zum Färben von Leinwand in 
seinem neuen Haus eingerichtet habe. Nun färbe Eusebius nicht mehr nur Wolle, 
sondern habe auch begonnen, Leinen zu färben. Anders als Eusebius hätten sie 
ihre konzessionierte Leinenfärberei teuer erkaufen müssen und wollten deshalb 
das Leinenfärben Steinmanns verbieten. Eusebius verteidigte sich und wies auf 
seine bereits geschehenen Bemühungen hin: Er habe bereits 1663 beim Rat um 
ein konzessioniertes Farbhaus gebeten, aber keines erhalten. Die übrigen Meister 
hätten ihn im Anschluss nicht als Gesellen anstellen wollen, so dass er, um den 
Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu verdienen, gezwungen gewesen sei, 
mit dem Färben von Wolle zu beginnen. »Nun wollte er gerne niemanden vor 
dem liecht stehen, wann er deß wullenen genug und sich darmit außzubringen 
wusste.« Er wollte also, wenn er genügend Wolle zu färben und damit genügend 
zu verdienen habe, die Leinenfärber nicht konkurrenzieren. Allerdings sei das 
Wollfärben ein junges Gewerbe und die Nachfrage noch zu gering, um alleine 
damit genügend zu verdienen. Da er selbst das Schwarzfärberhandwerk gelernt 
habe und es in anderen Städten auch nicht üblich sei, Wolle und Leinen getrennt 
zu färben, bitte er um die Erlaubnis zum Leinenfärben. Ein Kompromiss wurde 
gefunden: Eusebius Steinmann sollte noch ein Jahr lang nur Wolle färben dürfen. 
Falls er »müßige zeit« habe, könne er aber auch im Auftrag der Färbermeister 
gefärbte Leinwandtuche glätten.469 Ein Jahr später, am 29. Januar 1669, erlaubte 
die Stadtobrigkeit Eusebius Steinmann ihrem Versprechen gemäß auch das Färben 
von Leinen, sofern er »nichts wullis zu färben« hätte. Auch hatte er offenbar 
einen Vertrag mit dem Mangermeister Jacob Schlaprizi geschlossen, da ihm der 
Rat ebenfalls gestattete, »laut mit Jacob Schlaprizin gemachten contract sich 
des mangens« zu bedienen. Er glättete also Leinentuche im Auftrag Schlaprizis 
und färbte  – falls keine Wollaufträge vorhanden waren  – auch Leinentuche.470 

467 StadtASG, AA, Bd. 833, 8. 12. 1666, S. 428. 
468 StadtASG, AA, Verz. 1, 1-5, III, S. 523, Urkunde Tr. 9, 47, 29. 4. 1667. 
469 StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 57, 1, 21. 1. 1668 und ebd., AA, RP 21. 1. 1668. Auf 

das Glätten wird später eingegangen.
470 StadtASG, AA, RP 29. 1. 1669.
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Durch die Hintertür war es Eusebius 
Steinmann fünf Jahre nach seinem Start 
in die berufliche Selbstständigkeit als 
Wollfärber gelungen, sich in begrenz-
tem Umfang auch als Leinenfärber zu 
betätigen. Er war nun Schönfärber mit 
einer eingeschränkten Erlaubnis zum 
Schwarzfärben und führte in seinem 
Haus zum Schnecken mit Gesellen und 
Lehrjungen einen selbstständigen Be-
trieb. 

Im November 1670 klagten die 
Schwarzfärbermeister noch einmal ge-
gen Eusebius Steinmann »wegen vilfal-
tiger verstümplung des handwerkhs«. 
Steinmann verteidigte sich, indem er 
wiederum auf die prekäre Auftragslage 
in der Wollfärberei hinwies und an-
gab, »daß er aus ermanglender nahrung 
hierzu [zum Färben von Leinwand] ge-
nötiget worden«. Wieder unterstützte 
der Rat Eusebius und verhalf ihm 
schließlich zur uneingeschränkten Be-

willigung des Leinenfärbens: »Weilen er, Steinmann, sein handwerkh ehrlich und 
redlich erlehrnet«, wurde ihm die Schwarzfärberei gleich wie den übrigen Meis-
tern der Schwarzfärber erlaubt. Auch Gesellen durfte er nun nach Handwerks-
brauch anstellen.471 Es war soweit: Eusebius Steinmann war zum Schwarzfärber-
meister geworden, und das, obwohl er nicht im Besitz einer der konzessionierten 
städtischen Leinenfärbereien war. Seine Färberei am Platztor war allerdings nur 
schlecht zum Leinenfärben eingerichtet, da sie räumlich nur beschränkt Platz 
bot und eine zu große Feuergefahr von ihr ausging.472 Auch Eusebius Steinmann 
war nicht zufrieden mit dem eingeschränkten Betrieb in seiner Färberei und 
suchte nach einer Alternative. Um Platz im Haus zum Schnecken zu schaffen, 
versuchte er seine Mange473 auszulagern und dafür das Gerbhaus von Joseph 
Merk zu kaufen. Die Pläne Steinmanns sprachen sich herum, und die Obrigkeit 

471 StadtASG, AA, RP 17. 11. 1670.
472 Mehrfach reichten Nachbarn Klagen gegen die Färberei von Eusebius Steinmann ein: 

StadtASG, AA, RP 9. 2. 1669, 5. 3. 1672, 7. 3. 1672, 14. 3. 1673, 20. 3. 1673, 3. 6. 1673.
473 Eusebius Steinmann hatte die Mange von Schlaprizi gekauft, für die er nun Platz benö-

tigte. Vgl. zum Mangen und zum Kauf der Mange die entsprechenden Ausführungen in 
den folgenden Unterkapiteln. 

abb. 18: david herrliberger, kupferstich 
»Statt St.  gallen gegen Morgen«, Zürich 
1761, vadSlg, S 150 aa, ausschnitt. Nr. 16 
kennzeichnet das platztor. die beiden häu-
ser zum Schnecken befanden sich gleich 
außerhalb der Stadt in der Nähe des tors. 
vermutlich lagen sie irgendwo in der häu-
sergruppe im bildmittelpunkt.
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verhinderte im November 1670 das Kaufgeschäft.474 Parallel zu seinem Versuch, 
seinen Betrieb auf verschiedene Standorte aufzuteilen, versuchte Eusebius Stein-
mann seine Färberei am Platztor auszubauen, stieß aber auf den Widerstand der 
Nachbarn. Frustriert beklagte er sich im Mai 1671 beim Bürgermeister über die 
Steine, die ihm in den Weg gelegt würden. Dabei erkundigte er sich, ob ihm ein 
Wegzug aus St. Gallen gestattet würde. Er habe Angebote aus Hauptwil und Bi-
schofszell; dort würde man ihn gerne in Dienst nehmen und ihm die Einrichtung 
einer Leinwandfärberei gestatten.475 Das hörte man in St. Gallen gar nicht gerne. 
Beide Orte waren zu textilen Konkurrenzorten geworden. In Hauptwil hatte die 
ehemalige St. Galler Bürgerfamilie Gonzenbach eine neue Textilmanufaktur mit 
eigener Schau, Druckerei und Färberei eingerichtet. Für den Aufbau des Betriebs 
waren die Gonzenbachs auf Fachleute angewiesen, die sie aktiv rekrutierten und 
aus anderen Textilorten abzuwerben versuchten.476 Auch Bischofszell baute seit 
dem 16.  Jahrhundert seine Textilwirtschaft aus und war zu einer ernstzuneh-
menden Konkurrenz geworden.477 Eusebius Steinmann versuchte, Druck auf die 
St.  Galler Obrigkeit auszuüben, und erklärte dem Bürgermeister, dass er eines 
der Angebote gerne annehmen würde, »weil man ihme alhie [in St. Gallen] doch 
so schlechte hilf thue«.478 Doch Eusebius Steinmann blieb in St. Gallen und hatte 
schon bald einen neuen Plan: Im April 1672 wollte er umziehen und in einem 
Haus an der oberen Säge eine Färberei einrichten. Hierzu wollte er das Haus eines 
Wollwebers kaufen. Mit dem Verkäufer, Daniel Zollikofer, war er bereits über-
eingekommen.479 Steinmann bat die Obrigkeit um Ratifizierung des Geschäfts 
und die Bewilligung, dort eine Leinenfärberei einrichten zu können, weil das 
Haus am Platztor zu eng sei. Im Haus an der oberen Säge könne er zudem seine 
Mange unterbringen. Doch auch dieser Kauf wurde Steinmann nicht bewilligt. 
Der Rat befand, dass in der Stadt keine neue Leinenfärberei nötig sei – weder für 
die städtischen Ämter noch für die Kaufmannschaft und auch nicht für Eusebius 

474 Der Rat teilte Joseph Merk mit, dass er seine Gerberei nicht an Eusebius Steinmann 
verkaufen dürfe. Man beschloss zudem, bei einer allfälligen Einsprache Steinmanns 
ihm sein Ansinnen mit dem Verweis auf seine vielen Schulden abzuschlagen. StadtASG, 
AA, VP 28. 11. 1670. Auch Mangen zählten zu den obrigkeitlich konzessionierten Ein-
richtungen und wurden von der Stadt unterhalten. Die Einrichtung einer neuen Mange 
außerhalb der eigenen Färberei war nicht gestattet. Peyer, Leinwandgewerbe, S. 24; 
StadtASG, AA, RP 8. 2. 1677.

475 StadtASG, AA, RP 30. 5. 1671.
476 Siehe dazu die Untersuchung zu den Textilmanufakturen Gonzenbach von Me-

nolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum.
477 Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 143 f.
478 StadtASG, AA, RP 30. 5. 1671.
479 Ob es sich bei diesem Daniel Zollikofer, der seine Wollfärberei an der oberen Säge 

verkaufen wollte, um einen Verwandten von Tobias Zollikofer handelte, in dessen 
Wollfärberei an der oberen Säge sich Eusebius Steinmann einige Jahre zuvor eingemietet 
hatte, kann nicht geklärt werden.
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Steinmann. Zudem hätten sich die Nachbarn bereits gegen das Vorhaben Stein-
manns gewehrt.480 Eusebius Steinmann blieb nichts anderes übrig, als weiterhin 
in seiner Wollfärberei am Platztor zu arbeiten. Um seine Produktionskapazitäten 
auszudehnen, hielt er die Beschränkung auf drei Kessel inklusive Feuerstellen 
nicht ein. Er betrieb stattdessen bis zu fünf Färberkessel. Zudem dehnte er die 
Produktionszeiten mit Sonntags- und Nachtarbeit aus.481

Am 13. März 1673 um neun Uhr abends brannte die Färberei von Eusebius 
Steinmann. Der städtische Pulverturm und der Marstall, wo Schwarzpulver 
respektive Stroh für die Pferde aufbewahrt wurden, lagen nah – die Gefahr, dass 
das Feuer auf die ganze Stadt übergriff, war groß. Nur dank Windstille und der 
schnellen Hilfe der Nachbarn konnte das Feuer in Steinmanns Färberei am Platz-
tor rasch gelöscht werden. Der Brand war bereits der vierte in der Färberei.482 
Nach dem Brand verlangten die Nachbarn am 20. März 1673 ein Betriebsverbot 
für Steinmann. Sie baten die Obrigkeit, auch »wegen nahe darbeistehenden 
pulverthurns und markstalls gemeiner stadt zustehender gefahr«, Steinmann 
einen sichereren Ort für seine Färberei zuzuweisen.483 Nach der Untersuchung 
mit eingehender Besichtigung der Färberei wurde es Eusebius Steinmann ver-
boten, seinen Betrieb weiterhin im Haus zum Schnecken weiterzuführen. In 
diesem Haus sollte niemals wieder eine Färberei eingerichtet werden. Eusebius 
Steinmann musste innerhalb von zwei Monaten ausziehen. Der Rat wollte ihn 
aber bei seiner Suche nach einem neuen Betriebsstandort unterstützen. Zuvor 
hatte die Obrigkeit bei den St. Galler Kaufleuten Informationen eingeholt, um 
die Nachfrage nach der Arbeit von Eusebius Steinmann abschätzen zu können. 
Die befragten Kaufleute bezeugten ihr Interesse daran, dass Eusebius Steinmann 
nun endlich eine konzessionierte Leinwandfärberei erhalte. Sie bestätigten dem 
Rat, dass sie von Steinmann »wol bedient und versehen« seien und sie großen 
Schaden erleiden würden, wenn Steinmann »von hier weg und an ein benachbart 
ort kommen sollte«.484 Steinmanns unermüdliche Versuche, die Produktionska-
pazitäten zu erhöhen, machen deutlich, wie ausgelastet seine Produktion war 
und wie häufig die Kaufleute ihn mit Aufträgen versahen. 

Weil Eusebius Steinmann drei Monate später, am 3.  Juni 1673, immer noch 
seine alte Färberei im Haus zum Schnecken betrieb, nahm die Obrigkeit die Zügel 
in die Hand. Er sollte nun eine der städtischen Ehaften erhalten, und zwar die 
Leinenfärberei am Markt.485 Dort wirtschaftete allerdings noch der Färbermeister 
Caspar Algäuer, der bereits 59 Jahre alt war.486 Er sollte nun zugunsten Eusebius 

480 StadtASG, AA, RP 9. 4. 1672.
481 Ebd., 9. 2. 1669, 7. 3. 1672, 20. 3. 1673.
482 Ebd., 14. und 20. 3. 1673.
483 Ebd., 20. 3. 1673.
484 Ebd.
485 StadtASG, AA, RP 3. 6. 1673.
486 StadtASG, BR, Familie Algäuer, Nr. 8.
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Steinmanns zurücktreten und seinem designierten Nachfolger die eigene Färberei 
verkaufen. Falls Algäuer sich weigere, solle man ihm seine Schulden bei Stadt-
kasse und Spitalamt anzeigen und sie samt der ausstehenden Zinsen eintreiben.487 
Hier zeigt sich deutlich, dass die Stadt über die Verteilung der ehaften Betriebe 
bestimmte, auch wenn sie in Privatbesitz waren. Mit dem Hebel des Kredits 
und der Verschuldung bei der Stadt besaß die Stadtobrigkeit Instrumente, um 
Einfluss auf die Verteilung der konzessionierten Betriebe zu nehmen. Eusebius 
Steinmann erhielt durch diese obrigkeitliche Intervention nun eine Leinwandfär-
berei. Steinmann hatte sich mit Geschick und Umweg über das Wollfärben einen 
Kundenstamm aufgebaut, was ihn schließlich in seinem Vorhaben unterstützte. 
Schließlich war er, zehn Jahre nach seiner Heirat, zur rechten Zeit so weit, dass 
ihm die Stadtobrigkeit eine der fünf Leinenfärbereien zuwies und Caspar Algäuer, 
der aufgrund seines höheren Alters möglicherweise kurz vor der Betriebsaufgabe 
stand, dessen eigenen Betrieb entzog. Algäuer starb vier Jahre, nachdem er seine 
Färberei am Markt hatte aufgeben müssen. 

4.5 Missachtung von vorschriften und preisdumping:  
die Steinmann’sche produktionssteigerung 

Wie das Plädoyer einiger Kaufleute für Eusebius Steinmann zeigt, lief der 
Steinmann’sche Färbereibetrieb gut. Durch Sonntags- und Nachtarbeit hatte er 
bereits in der eingeschränkten Färberei am Platztor versucht, die Kapazitäten zu 
erhöhen. Um seine Produktion noch mehr zu steigern, versuchte Eusebius Stein-
mann nach dem Einzug in die Leinenfärberei am Markt weitere Färbereien zu 
errichten. Bei St. Leonhard hatte sich Eusebius Steinmann einen Acker gekauft 
und dort ohne obrigkeitliche Bewilligung eine neue Henke zum Trocknen der 
gefärbten Tuche gebaut.488 Obwohl ihm danach die Errichtung weiterer Bauten 
in St.  Leonhard verboten wurde, konnte er seine neue Henke weiterhin zum 
Trocknen der Tuche nutzen.489 Doch das war nicht alles: Steinmann plante auf 
diesem Acker neben der Henke den Bau einer neuen Leinenfärberei. Obwohl 
ihm die Obrigkeit im Dezember 1680 eine weitere Bautätigkeit auf diesem Acker 
verboten hatte, beschaffte er im Sommer 1681 alle nötigen Baumaterialien für 

487 StadtASG, BR 3. 6. 1673.
488 StadtASG, AA, RP 23. 12. 1680. Den Schwarzfärbermeistern standen pro konzessionier-

tem Betrieb auch bestimmte Orte auf den Stadtmauern zum Trocknen ihrer Tuche zur 
Verfügung. Vgl. StadtASG, AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 
13. 12. 1753; ebd., AA, RP 17. 3. 1674. Dieser Platz reichte Eusebius Steinmann offenbar 
nicht. 

489 Im Oktober 1682 wurde er bestraft, weil er mit seinen Pferden und Leinwandkasten 
»ohne Scheu« über den St. Leonhards-Acker fahre und jeweils das Gatter zum Acker 
offenlasse. Dem Messmer zu St. Leonhard wurde in der Folge der Schlüssel zum Gatter 
entzogen und der Weg fortan verschlossen. Vgl. StadtASG, AA, RP, 12. 2. 1682.
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einen Hausbau im Wert von 700 Gulden. Vor der Ausführung versuchte er noch 
einmal, eine obrigkeitliche Bewilligung zu erhalten. Er habe den Acker über 
einen Kredit des »Abfärbens« gekauft und so bereits über die Hälfte des Kauf-
preises bezahlt. Zudem habe er auch die Baumaterialien bereits besorgt. Doch es 
blieb beim Bauverbot.490 Die Obrigkeit war besorgt, dass die Einrichtung einer 
Färberei bei St. Leonhard die nahe gelegenen Bleichefelder gefährden würde – 
naheliegend wären die Sorge vor verunreinigtem Farbwasser, das durch die Ka-
nalsysteme der Bleichefelder die weiße Leinwand verschmutzen könnte, oder vor 
einer Verunreinigung durch ständig hindurchfahrende Transporte.491 Offenbar 
lag Eusebius Steinmann viel an seinem Bauprojekt, so dass er dafür sogar eine 
Gefängnisstrafe in Kauf nahm. Er widersetzte sich den obrigkeitlichen Verboten 
und begann im Herbst 1681 mit dem Bau des Hauses. Am 8. November 1681 
war das Haus »merklich groß, nunmehr dem holzwerck nach aufgerichtet und 
auf vier pfeiler gesezet«, so der Bericht des Rats. Von den Befragern im Gefäng-
nis nach seinen Gründen für die grobe Missachtung der obrigkeitlichen Urteile 
gefragt, wies er auf die dringenden Ursachen hin, die ihn zum Bau veranlasst 
hatten. Nach dem Verbot der Errichtung einer Färberei auf seinem Acker habe er 
das Haus nur zu dem Zweck gebaut, damit durch Besichtigungen einige Käufer 
gefunden werden könnten, die das Haus gleich mitkaufen würden. Zudem könn-
ten durch den Hausbau die Gefahr des Wetterschadens an den Baumaterialien 
und der Raub des Holzes verhindert werden. Zudem sei er »durch gottes segen« 
finanziell in der Lage, den Bau ohne fremde Hilfe auszuführen. Noch einmal bat 
er – weil er keinen Käufer finden könne und er »sonsten in nahmhaften schaden 
gerahten müste«  – um die Bewilligung der Einrichtung einer Färberei.492 Er 
konnte einen Teilerfolg verbuchen: Weil alle Baumaterialien bereits vorhanden 
waren, wurde ihm nun die Ausführung des Baus gestattet. Weiterhin blieb ihm 
allerdings verboten, dort jemals eine Färberei einzurichten.493 Einiges deutet 
allerdings darauf hin, dass Eusebius Steinmann trotz Verbots auf seinem Acker 
»bei den vier Kreuzen« in St. Leonhard eine Färberei betrieb: 1697 wurde er von 
der Zunft wegen zu vieler Gesellen pro Werkstatt mit einer Geldstrafe gebüßt. 
Da er seinerzeit neben derjenigen am Markt keine weitere Färberei besaß, muss es 
sich bei der zweiten Werkstatt um diejenige in St. Leonhard gehandelt haben.494 
1700 wohnten dort sein gleichnamiger Sohn und seine verwitwete Tochter Maria. 
Eusebius junior war ebenfalls Färber und Maria die Witwe eines Färbers. Es ist 
gut möglich, dass die beiden Geschwister für einige Zeit in St. Leonhard die Fär-
berei des Vaters betrieben. Zwischen 1684 und 1690 hatte Eusebius Steinmann 

490 StadtASG, AA, Bd. 834, 1. 11. 1678 und 9. 4. 1679, S. 186 und 198; ebd., AA, RP 23. 12. 1680, 
30. 8. 1681.

491 Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 30-35.
492 StadtASG, AA, Bd. 908, 11. 11. 1681, S. 67 f.; ebd., AA, RP 8. 11. 1681.
493 StadtASG, AA, RP 20. 9. 1681, 8. 11. 1681, 15. 11. 1681.
494 StadtASG, AA, Bd. 598, 10. 11. 1697, S. 11.
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neben der Färberei am Markt und möglicherweise jener in St.  Leonhard auch 
die konzessionierte Färberei am Brühl besessen, die zuvor Joachim Steinmann 
gehört hatte. Dieser hatte sie wegen Überschuldung verkaufen müssen. Sie blieb 
allerdings nicht lange im Besitz von Eusebius: Bereits 1690 verlor er sie wegen 
Schulden auf einer Gant wieder.495 Zur Färberei am Brühl gehörten ein Farbhaus 
mit zehn eingemauerten Farbkesseln und drei aneinanderliegende Mangen, in 
denen vier Pressen untergebracht waren. Eine Wassergerechtigkeit, die eine 
regelmäßige Wasserzufuhr zur Färberei garantierte, gehörte ebenfalls dazu.496 
Mangen und Färberei am Brühl lagen nicht immer in der Hand des gleichen 
Besitzers. Teilweise bewirtschafteten auch Mangermeister alle oder eine der 
Mangen, während parallel dazu ein Färbermeister das Farbhaus betrieb.497

Neben dem Kauf zusätzlicher Färbereien versuchte Eusebius Steinmann, die 
Produktion durch die Anzahl an Mitarbeitern zu erhöhen. Wie im zünf tigen 
Schneiderhandwerk existierte bei den zünftigen St. Galler Schwarz- und Schön-
färbern eine Obergrenze an Personal pro Betrieb.498 Die Färbermeister setzten 
die Obergrenze selbst durch Absprachen untereinander fest – sie waren ja nur 
zu fünft – und passten sie regelmäßig der konjunkturellen Lage an. Die maximal 
zulässige Anzahl an Gesellen schwankte zwischen vier und sechs Personen, 
wobei unter dieser Zahl zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Ange-
stellte subsumiert oder exkludiert wurden. Die Übereinkünfte wurden von den 
Meistern unterzeichnet und beeidigt.499 Eusebius Steinmann beschäftigte meist 
mehr Gesellen als erlaubt und überschritt die unter den zünftigen Färbermeis-

495 StadtASG, AA, RP 14. 10. 1684, 1.5. und 15. 5. 1690.
496 StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1729, 14. 10. 1684, S. 146. Zu den Farbhäusern 

gehörten häufig auch Mangen, so etwa zur Färberei am Bohl und zur Färberei an der 
Metzgergasse. Jene an der Metzgergasse besaß sogar eine zweifache Mange. Vgl. Stadt-
ASG, AA, RP 26. 5. 1663 und ebd., AA, Verz. 1, 1-5, III, 508.

497 Das zeigen die teilweise doppelten Belegungen der Weißmange respektive der Färberei 
am Brühl in den verschiedenen Steuerbüchern. So versteuerten im Jahr 1690 sowohl 
Joachim als auch Johannes Steinmann am Brühl, wobei Joachim vermutlich die Weiß-
mange, Johannes die Färberei betrieben hatte. 1720 versteuerten die Färber Laurenz 
Stiger und Abraham Steinmann und Friedrich Girtanner alle am Brühl hinter dem 
Spital. StadtASG, AA, Bd. 296eb, S. 1 und 8; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 65 und 1.

498 Vgl. das Kapitel »Die vornehmen und die armen Meister innerhalb der gewerblichen 
Schneiderzunft«.

499 1683 wurde »bey dieser viele der farbleinwand« die Anzahl der Gesellen inklusive der 
Meistersöhne von vier auf sechs erhöht. Die Glättergesellen waren dabei nicht einge-
rechnet und konnten zusätzlich angestellt werden. Zuvor waren vier Gesellen erlaubt 
gewesen – allerdings exklusive der Glätter und Söhne. 1684 waren vermutlich fünf Ge-
sellen pro Färberei erlaubt plus zusätzliche Glättergesellen. Im Gegensatz dazu wurde 
1697 die Anzahl der Gesellen auf höchstens vier gesenkt – inklusive der Glättergesellen. 
Vgl. StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683; ebd., AA, Tr. 
H, 5, Aufsatz Färbermeister, 13. 6. 1683; ebd., AA, Bd. 598, 29. 11. 1693, S. 2; 19.3. und 
24. 3. 1697, S. 8 f.; ebd., AA, Bd. 597, 27. 6. 1684, fol. 9r.
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tern vereinbarten Regelungen teilweise massiv.500 Mehrfach bezahlte er lieber 
eine Geldbuße, als sich beim Personal einschränkten zu lassen.501 Im Dezember 
1693 blieb es nicht mehr nur bei einer Geldbuße; die überzähligen Gesellen und 
ein Junge wurden auf Beschluss der politischen Schneiderzunft aus der Färberei 
Steinmanns weggeschickt.502 Normalerweise waren in den fünf Leinenfärbe-
reien der Stadt bis in die 1720er-Jahre gesamthaft zwischen 18 und 21 gelernte 
Färbergesellen angestellt; die einzelnen Meister beschäftigten zwischen drei und 
sechs Gesellen.503 1684 arbeiteten zwölf zünftig gelernte Gesellen für Eusebius 
Steinmann – dannzumal führte er zwei bis drei Betriebe.504 Zu den Arbeitskräften 
hinzu kamen die beiden ältesten Söhne sowie Eusebius selbst und möglicherweise 
auch seine Frau Barbara Tanner. Das bedeutete, dass bis zu 16 Personen in den 
Färbereibetrieben von Eusebius Steinmann beschäftigt waren. Nicht eingerech-
net sind in diesen Zahlen Lehrjungen, Tagelöhner und »Buben« – dabei handelte 
es sich vermutlich ebenfalls um nicht als Färber ausgebildete Lohnarbeiter. Ihre 
Anzahl kann nicht eruiert werden, da sie nur in Einzelfällen in den Quellen 
Erwähnung finden. Meist lernte ein Lehrling in den Betrieben Steinmanns das 
Handwerk.505 In den Steinmann’schen Betrieben spielten die Familienmitglieder 
als Mitarbeitende eine wichtige Rolle. So überschritt Eusebius Steinmann einmal 
das maximal zulässige Kontingent an Mitarbeitern, weil er seinen Schwieger-
sohn Tobias Buffler als Färbergeselle angestellt hatte.506 Wertvoll waren auch 
die fünf Söhne Michael, Johannes, Eusebius, Hans Jacob und Abraham, die 
allesamt das Schwarzfärberhandwerk lernten. Je nach Vereinbarung unter den 
Färbermeistern zählten die Meistersöhne zum Kontingent der Mitarbeiter oder 
nicht. Dabei wurde auch situativ entschieden: Am 24. März 1697 beschlossen alle 
Färbermeister, dass Eusebius’ zwei Söhne, die zu diesem Zeitpunkt beim Vater 
in dessen Färbereien arbeiteten, zusammen als ein Geselle gezählt wurden.507 Am 
6.  Januar 1699 konnte Eusebius Steinmann auf Gutheißung der Meisterschaft 
gar die drei jüngsten Söhne beschäftigen, wobei sie nur als ein Geselle gerech-
net wurden.508 Den beiden älteren Söhnen, Michael und Johannes, war es bis 

500 Wegen zu vieler Gesellen wurde er mehrfach bestraft: StadtASG, AA, Bd. 597, 15. 4. 1684, 
fol. 8v-9r; 27. 6. 1684, fol. 9r; 25. 9. 1684, fol. 10v; 20. 3. 1685, fol. 11r; 27. 6. 1689, fol. 16r; 
StadtASG, AA, Bd. 598, 29. 11. 1693, S. 2; 5. 12. 1693, S. 3; 10. 11. 1697, S. 11; 3. 3. 1698, 
S. 12; 28. 7. 1699, S. 16.

501 StadtASG, AA, Bd. 597, 27. 6. 1684, fol. 9r und 25. 9. 1684, fol. 10r.
502 StadtASG, AA, Bd. 598, 5. 12. 1693, S. 3.
503 Ebd., 5. 12. 1711, S. 24; 12. 12. 1712, S. 24; 20. 11. 1713, S. 25; vgl. auch Tabelle der Anzahl 

der Meister und Gesellen bei Mayer, Leinwandindustrie, S. 85 f.
504 StadtASG, AA, Bd. 597, 27. 6. 1684, fol. 9r.
505 Z. B. ebd., 20. 7. 1682, 4. 7. 1685, 1. 12. 1686, fol. 4v, 11v und 13v.
506 StadtASG, AA, Bd. 598, 10. 11. 1697, S. 11. Die Tochter Maria hatte am 4. Juli 1693 den 

Färber Tobias Buffler geheiratet; vgl. ID 245, StadtASG, BR, Familie Buffler, Nr. 27.
507 StadtASG, AA, Bd. 598, 24. 3. 1697, S. 9.
508 Ebd., 6. 1. 1699, S. 15. 
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dahin bereits gelungen, eine eigene Leinwandfärberei zu übernehmen. Betriebe 
blieben mit Hilfe verschiedener Strategien wenn möglich in der Familie. Nach 
dem Kauf der zusätzlichen Leinenfärberei hinter dem Brühl im Oktober 1684 
verpachtete Eusebius Steinmann sie seinem ältesten, frisch verheirateten Sohn 
Michael. Er sollte die Färberei während drei Jahren leiten. Besitzer des Betriebs 
blieb allerdings der Vater Eusebius. Michael bezahlte für die Pacht jährlich 
200 Gulden – das entsprach einer Verzinsung von vier Prozent, da der Vater die 
Färberei für 5.000 Gulden gekauft hatte.509 Nachdem die Färberei wegen Schuld-
forderungen, die Eusebius Steinmann nicht bezahlen konnte, 1690 auf die Gant 
kam, gelangte sie in den Besitz der Stadt. Der Betrieb war in einem schlechten 
baulichen Zustand. Wegen eines defekten Teuchels (Wasserleitung) lief Wasser 
in den Keller. Die Stadt fand keinen Käufer für die Färberei. So verblieb sie im 
Besitz der Stadt, sollte aber an einen Färber vermietet werden. Im Februar 1691 
erhielt Johannes Steinmann, der zweitälteste Sohn von Eusebius und Barbara, 
für 150 bis 200 Gulden pro Jahr die Färberei am Brühl zur Miete.510 Johannes 
übernahm nun als Mieter diejenige Leinenfärberei, die zuvor seinem Vater gehört 
hatte und durch seinen älteren Bruder Michael geleitet worden war. Bereits acht 
Jahre später, 1699 bis mindestens 1705, arbeitete Johannes aber wieder als Geselle 
bei seinem Vater in der Färberei am Markt.511 Er scheint bis zu seinem Tod 1707 
im Alter von 42 Jahren als Geselle gearbeitet zu haben. Unklar bleibt, wo der 
älteste Sohn Michael nach seinem Auszug aus der Färberei am Brühl arbeitete. 
Er starb bereits 1692 im Alter von 28 Jahren.512 Den drei jüngeren Söhnen gelang 
nach ihrer Heirat die Übernahme eines eigenen Betriebs. Sie wurden folglich auch 
alle in die Meisterschaft der Schwarzfärber aufgenommen. Eusebius Steinmann 
junior wurde im Dezember 1712 als Färbermeister erwähnt, der fünf Gesellen 
beschäftigte. Er starb 1719 im Alter von 43 Jahren.513 Hans Jacob hatte noch 
kurz nach dem Tod des Vaters versucht, in seinem Haus unerlaubt Färberkessel 
einzurichten, um darin Leinengarn zu färben. Wie seinem Vater wurde auch 
ihm die eigenständige Einrichtung von Färberkesseln außerhalb einer konzes-
sionierten Färberei verboten.514 Einige Zeit nach dem Tod seines Vaters konnte 
er im Januar die Färberei am Markt übernehmen, nachdem sie noch eine gewisse 

509 StadtASG, AA, RP 14. 10. 1684; ebd., AA, Bd. 597, 7. 7. 1685, fol. 12r.
510 StadtASG, AA, RP 10. 2. 1691.
511 StadtASG, AA, Bd. 598, 6. 1. 1699, S. 15; ebd., AA, RP 25. 9. 1705.
512 Vgl. ID 2622, StadtASG, BR, Familie Steinmann, Nr. 28.
513 Es bleibt unklar, welche der konzessionierten Leinenfärbereien er besaß. StadtASG, AA, 

Aktensuppl., Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 15. 2. 1711; ebd., AA, Bd. 598, 
5. 12. 1711, S. 24. Vgl. zu Eusebius Steinmann junior ID 2590, StadtASG, BR, Familie 
Steinmann, Nr. 35.

514 StadtASG, AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 15. 2. 1711 und 
13. 3. 1711. Auch das Färben von Leinengarn gehörte zu den Monopolen der Schwarz-
färber.
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Zeit von seiner Stiefmutter als Witwe geleitet worden war.515 Im selben Jahr ist 
Hans Jacob als Betriebsinhaber auch in der Meisterschaft des Färberhandwerks 
mit sechs Gesellen verzeichnet. Er starb 1729 mit 52 Jahren.516 Der jüngste Sohn 
Abraham heiratete 1703 die Färbertochter Susanna Steinmann, die Tochter eines 
Cousins seines Vaters. Er besaß 1710 eine der Mangen am Brühl und zählte 1711 
gleich wie seine zwei Brüder zum exklusiven Kreis der Schwarzfärbermeister.517 
Er war auch der Einzige der Familie, der den Titel »Herr« erhielt und damit in 
die höhere Gruppe der Handwerker aufstieg. Allerdings ist nicht ganz klar, wie 
er dieses soziale Kapital erwerben konnte. Er hatte weder ein Amt übernommen, 
noch lagen seine versteuerten Vermögenswerte von 200 bis 300 Gulden besonders 
hoch. Vermutlich arbeitete er nicht mehr selbst als Manger, sondern war – ähn-
lich wie der mit ihm durch Heirat verwandte Georg Stäheli – als Handwerks-
verleger tätig oder führte Handelsgeschäfte. Alle Söhne hatten als Färbergesellen 
einmal bei ihrem Vater gearbeitet. Die Steinmann’schen Betriebe benötigten so 
viele arbeitende Hände, dass alle Familienmitglieder beschäftigt werden konnten. 

Auch einige der zünftigen Gesellen arbeiteten jahrelang für Eusebius Stein-
mann, so etwa Hans Hensch, der über einen Zeitraum von mindestens zwölf 
Jahren als Geselle von Eusebius Steinmann aufgeführt wird.518 Bei Hans Hensch 
handelte es sich um einen fremden Gesellen, der als Freisasse in St. Gallen lebte. Er 
besaß eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung und bezahlte dafür ein jährliches 
Schutzgeld von 1 Gulden, 30 Kreuzer. Das entsprach etwa seinem Lohn für etwas 
mehr als drei Wochen Arbeit.519 Michael Grüter, ein Färbergeselle, der 1696 bei 
Eusebius Steinmann arbeitete, war ein Hintersasse.520 Bei den sogenannten Frei- 
und Hintersassen handelte es sich um nichtverbürgerte Einwohner, die gegen ein 
jährliches Schutzgeld521 Aufenthaltsrechte, das Recht zur Nutzung der städtischen 

515 Der Vater, Eusebius Steinmann, hatte nach dem Tod von Barbara Tanner, die Mutter 
aller Kinder war, am 13. Juni 1707 seine zweite Frau Anna Stäheli geheiratet. Sie war die 
Schwester des Strumpfstricker-Verlegers Georg Stäheli. StadtASG, AA, RP 12.7., 17.7. 
und 2. 10. 1711.

516 StadtASG, AA, RP 2. 10. 1711; StadtASG, AA, Bd. 835, Januar 1711, S. 141; ebd., AA, 
Bd. 598, 12. 12. 1712, S. 24. Zu Hans Jacob Steinmann vgl. ID 2601, StadtASG, BR, 
Familie Steinmann, Nr. 40.

517 StadtASG, AA, Bd. 835, Mai und August 1710, S. 112 und 118; ebd., AA, Aktensuppl., 
Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 15. 12. 1711.

518 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1683, fol. 7r; ebd., AA, Bd. 598, 18. 12. 1696, S. 7. Auch Michael 
Sonenscher stellt fest, dass im Pariser Buchdruckergewerbe einige verheiratete Gesellen als 
»sesshafte Arbeiter« jahrelang in derselben Werkstatt arbeiteten und damit die Aufrechter-
haltung eingespielter Arbeitsabläufe garantierten; Sonenscher, Work & Wages, S. 20. 

519 1718 betrug der Wochenlohn eines Färbergesellen 28 Kreuzer, in drei Wochen verdiente 
man also 1 Gulden, 24 Kreuzer. StadtASG, AA, Bd. 603c, S. 9, Art. 2.

520 StadtASG, ÄA, VIII, 10, S. 20 und 23; ebd., AA, Bd. 598, 18. 12. 1696, S. 7.
521 Das Schutzgeld kann als eine Gebühr betrachtet werden für die Nutzung der städti-

schen Gerichte und für die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung in der Stadt. Frei- und 
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Gerichte und eine Arbeitsbewilligung besaßen. Sie waren weder wahlberechtigt 
noch durften sie, abgesehen vom Fremdenspital, städtische Fürsorgeeinrichtungen 
nutzen, führten aber einen eigenen Haushalt.522 Einige Hintersassen verbrachten 
große Teile ihres Lebens in der Stadt. Darunter befanden sich viele Handwerker, 
die oft als Färber- oder Bleichergesellen die große Nachfrage nach Arbeitskräften 
im Textilveredelungsgewerbe deckten. 1681 bezahlten in der Stadt insgesamt 111 
Frei- und Hintersassen Schutzgeld. Bis 1731 war ihre Zahl auf 86 gesunken.523 
Auch die Hinter- und Freisassen mussten einer politischen Zunft beitreten, sobald 
sie einen eigenen Haushalt führten – also verheiratet waren und in der städtischen 
Produktion arbeiteten. Sie bezahlten allerdings keine Zunftmitgliedschaft, sondern 
ebenfalls ein Schutzgeld.524 Vermutlich berechtigte sie das Schutzgeld, an Ver-
sammlungen ihrer gewerblichen Zünfte teilzunehmen, bei denen sie als Gesellen 
teilweise zum erweiterten Mitgliederkreis gehörten. Viele der nichtbürgerlichen 
Färbergesellen arbeiteten als Frei- oder Hintersassen jahrelang in St. Gallen und 
lebten mit ihren Familien in der Stadt. Auch Christoph Oberteufer, ein weiterer 
Färbergeselle Eusebius Steinmanns, arbeitete während mindestens drei Jahren bei 

Hintersassen mussten, sofern sie in einer der politischen Zünfte inkorporiert waren, 
doppelte Schutzgelder bezahlen  – eines an die Stadt und eines an die entsprechende 
politische Zunft. Seit 1572 wurde das Schutzgeld der Hinter- und Freisassen durch 
den Zinser eingezogen und ist jährlich in den Zinseramtsrechnungen aufgelistet. 1597 
überließ der Große Rat dem Kleinen Rat die Kompetenz, Freisassen aufzunehmen. Vgl. 
Höhener, Bevölkerung, S. 10 f.

522 Der Unterschied zwischen Hinter- und Freisassen bleibt im Stadtsatzungsbuch von 
1673 unklar; vgl. SSRQ SG/II/1 /2, Art. VIII und IX, S. 50-54.

523 StadtASG, Zinseramt, Bd. VIII, 10, und Bd. VIII, 51. Die Schutzgelder schwankten 
von Person zu Person. Im Jahr 1681 sind Beträge zwischen 1  Gulden, 30  Kreuzern 
und 8 Gulden überliefert. Da Frauen vor allem als Witwen Schutzgeld bezahlten, ist 
anzunehmen, dass das Schutzgeld analog zu den Steuern vom Haushaltsvortand für die 
ganze Familie bezahlt wurde. Die genaue Zahl der Frei- und Hintersassen ist deshalb 
nicht bezifferbar. StadtASG, ÄA, VIII, 10, fol. 17v-24r. In der Stadt Zürich hatten die 
Hintersassen einen Anteil von 3,1 Prozent und 1756 von 5,4 Prozent an der gesamten 
Einwohnerzahl. Braun, Das ausgehende Ancien Régime, S. 155.

524 Einige, vor allem großbetrieblich organisierte Handwerke, wie zum Beispiel die Lei-
nenfärber, waren auf die Mitarbeit von Gesellen angewiesen. Viele verheiratete Färber-
gesellen aus der Nachbarschaft wohnten deshalb als Hintersassen mit ihren Familien in 
der Stadt. Diese Hintersassen bezahlten teilweise also ein doppeltes Schutzgeld – einmal 
an die Stadt und einmal an die Zunft. SSRQ SG/II/1 /2, S. 264. Zu den Gesellen im Fär-
berhandwerk vgl. das Kapitel »Missachtung von Vorschriften und Preisdumping: Die 
Steinmann’sche Produktionssteigerung«. Ein weiteres Beispiel eines Hintersassen, der 
in der politischen Zunft ein Schutzgeld bezahlte, ist der verheiratete Buchdruckergeselle 
Jacob Redinger. Die politische Schneiderzunft, der das Handwerk der Buchdrucker 
angegliedert war, verlangte von ihm ein Schutzgeld, weil er in St. Gallen einem eigenen 
Haushalt vorstand und nicht im Haushalt seines Meisters wohnte; vgl. StadtASG, AA, 
Bd. 597, 19. 3. 1691, fol. 154r.
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ihm. Oberteufer stammte aus Herisau und hatte eine St. Gallerin geheiratet.525 Als 
verheirateter Färbergeselle ohne Bürgerrecht arbeitete er bei unterschiedlichen 
St.  Galler Färbermeistern.526 Sein Sohn wurde 1716 Bürger.527 Neben und mit 
den fremden Gesellen arbeiteten auch bürgerliche Färbergesellen, die nicht in den 
Meisterstand aufstiegen, wie beispielsweise Georg Algäuer. Er war verheiratet, 
hatte Kinder und arbeitete bis zu seinem Tod als Färbergeselle in den verschiede-
nen Leinwandfärbereien der Stadt. Er zählte zu den ärmeren bürgerlichen Färbern 
im Handwerk.528 Wohl aufgrund der Tatsache, dass viele bürgerliche und fremde 
Färbergesellen verheiratet waren und selbst einen Haushalt führten, lebten alle 
Färbergesellen – auch jene unverheirateten Fremden, die auf ihrer Wanderschaft 
St. Gallen passierten – nicht bei ihrem Arbeitgeber im Haushalt. Führten sie kei-
nen eigenen Haushalt, lebten die Gesellen in der Herberge des zünftigen Schwarz- 
und Schönfärberhandwerks.529 Die Färbermeister mussten als Arbeitgeber für die 
Übernachtungs- und Essenskosten derjenigen ihrer Gesellen aufkommen, die in 
der Herberge untergebracht waren.530 

Die Arbeitsverhältnisse der zünftigen Gesellen waren klar definiert. Sie er-
hielten einen Wochenlohn und hatten Anrecht auf einige Freitage. Die drei Fär-
bergesellen Hans Signer von Rorschach – er arbeitete auch eine gewisse Zeit bei 
Eusebius Steinmann –, Bartholome Jeder und Hans Bischofberger wurden im 
Frühling 1682 gebüßt, weil sie in einer Landgemeinde gewesen waren und sich 
bei ihrer Rückkehr in die Stadt verspätet hatten.531 Auch für Aderlasse erhielten 
die Angestellten frei. Da die St. Galler und St. Gallerinnen beim Weinkonsum 
»nicht spahren, bilden sie sich ein, vom blut einen grossen uberfluß zuhaben«, 
weshalb viele zweimal jährlich zum Aderlass gingen und dafür mindestens drei 
Tage nicht zur Arbeit erscheinen mussten. Nach dem Aderlass wurde man von 
Freunden besucht, am zweiten Tag blieb man zu Hause oder ging für ein Glas 

525 Vgl. ID 1928 und StadtASG, BR, Familie Oberteufer, Nr. 1.
526 Christoph Oberteufer war am 20. 11. 1683 von einer anderen St.  Galler Werkstatt zu 

Eusebius Steinmann gekommen. StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1683, fol. 7r.
527 Vgl. ID 1927 und StadtASG, BR, Familie Oberteufer, Nr. 2.
528 Georg Algäuer versteuerte in den Jahren 1680 und 1690 zwischen 70 und 200  Gul-

den; vgl. zu Georg Algäuer ID 12, StadtASG, BR, Familie Algäuer, Nr. 12; ebd., AA, 
Bd. 296ds, S. 52; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 8; ebd., AA, Bd. 597, 6. 1. 1692, fol. 171r. 

529 Siehe zur Herberge des zünftigen Färberhandwerks die Schwarz- und Schönfärber-
artikel von 1718, StadtASG, AA, Bd. 603c, fol. 9r-21r; und die Abschrift davon inkl. 
Ergänzungen; StadtASG, AA, Bd. 603e, fol. 5r-11r. Teilweise fanden Essen des Hand-
werks auch im Zunfthaus der Schneider statt. Siehe dazu StadtASG, AA, Aktensuppl., 
Schneiderzunft, Wirtshaus-Rechnungen.

530 Der Sohn von Eusebius Steinmann, Eusebius junior, weigerte sich 1716, die beim 
Wirt der Herberge ausstehenden Schulden für seine Gesellen zu bezahlen, und wollte 
künftig seine angestellten Gesellen lieber bei sich selbst unterbringen und verköstigen. 
StadtASG, AA, Bd. 603e, 17. 4. 1718, S. 3.

531 StadtASG, AA, Bd. 597, 2. 5. 1682, fol. 4r-4v.
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Wein ins Wirtshaus, am dritten Tag sollte man das verlorene Blut durch Essen 
und Trinken wieder ersetzen. Dazu gab es sogar ein St. Galler Sprichwort: »Den 
ersten tag mässig, den zweiten tag frässig, den dritten voll und toll, thut der 
ganzen lässe wohl.« Pazzaglia, ein italienischer Gesandter, der diesen Brauch 
in seinem Reisebericht überliefert hat, spricht von »carnevalleto«.532 Auch die 
Färbergesellen lebten diese Tradition. Eusebius Steinmann setzte bei solchen 
Ausfällen jeweils andere Arbeitskräfte ein, damit er die Produktion aufrechter-
halten konnte. Allerdings wurde er dafür gebüßt, weil er mit den zusätzlichen 
Anstellungen die maximal erlaubte Anzahl an Angestellten überschritt.533 

Als weitere Strategie, um die Produktion auszubauen, versuchte Eusebius 
Steinmann durch tiefe Preise Aufträge zu generieren. Als Färbermeister war er 
von Aufträgen seiner Kundschaft abhängig, zu denen vor allem Kaufleute zähl-
ten, die im Textilhandel tätig waren. Die Stoffe, die in seinen Färbereien gefärbt 
wurden, waren im Besitz der Kaufleute. Er färbte die Stoffe gegen einen Lohn, 
den er pro Stück gefärbter Leinwand erhielt. Bis 1673 bestimmten die einzelnen 
Färbermeister individuell, wieviel Lohn sie pro gefärbtem Tuch von ihrer Kund-
schaft verlangten. Das änderte sich allerdings, als Eusebius Steinmann in der 
Leinenfärberei Fuß fasste. Noch ohne konzessioniertes Farbhaus bearbeitete er 
bereits in seiner Wollfärberei am Platztor Leinentuche im Auftrag verschiedener 
Kaufleute. Als junger Meister ohne obrigkeitlich bewilligten Betrieb und außer-
halb der zünftigen Meisterschaft musste er sich zunächst einen Kundenstamm 
aufbauen. Das erreichte er mit tiefen Preisen im Färben von Leinwand. Offenbar 
war sein verlangter Stückpreis oder Lohn so niedrig, dass sich die Meisterschaft 
der Schwarzfärber über ihn beklagte. Die Strategie der Kundenbindung über 
tiefe Preise hatte er wohl von seinem Vater übernommen. So hatte sich schon 
sein Vater Michael 1638 mit einigen Kaufleuten separat auf einen sehr geringen 
Lohn geeinigt.534 Eusebius verteidigte sich gegen die Vorwürfe der zünftigen 
Färbermeister mit dem Hinweis, dass er sich vor Beginn seiner Leinenfärberei 
bei der Meisterschaft der Schwarzfärber erkundigt habe, welche Preise die Meis-
ter pro Stück gefärbter Leinwand verlangten. Man habe ihm aber die Antwort 
verweigert. Und obwohl er glaube, mit demjenigen Lohn, den er nun verlange, 
überleben zu können, sei er bereit, sich den Preisen der übrigen Meister anzu-
passen.535 Das Leinenfärben wurde ihm – wie bereits erläutert – noch für ein 
Jahr verboten. Im Januar 1673, als Eusebius Steinmann bereits in seiner Färberei 
am Platztor Leinen färbte, baten die übrigen Färbermeister die Obrigkeit um die 
Taxierung und Festlegung ihrer Löhne aufgrund der zu tiefen Preise Eusebius 
Steinmanns. Vorbild waren die St.  Galler Bleichermeister, deren Löhne pro 

532 Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschreiben, S. 285-287.
533 StadtASG, AA, Bd. 598, 3. 3. 1698, S. 12; ebd., AA, Bd. 597, 27. 6. 1689, fol. 16r. 
534 StadtASG, AA, Hausurkunden, Tr. 7, 57, 1, 21. 1. 1668. 
535 StadtASG, AA, Hausurkunden, Tr. 7, 57, 1, 21. 1. 1668.
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gebleichtem Stück Leinwand regelmäßig in Rücksprache mit den Kaufleuten 
vom Rat fixiert wurden.536 Anscheinend ging Eusebius Steinmann bei seiner 
Preispolitik so weit, dass sich die übrigen Färbermeister nicht mehr anders zu 
helfen wussten, als den Wettbewerb um Kundenaufträge via tiefe Preise ganz 
auszuschalten. 1678 werden in den Quellen erstmals Vereinbarungen zwischen 
den Färbermeistern erwähnt, in denen die Färberlöhne festgesetzt wurden. Die 
Hinweise sind aufgrund von Konflikten überliefert: Wieder warfen verschiedene 
Färbermeister Eusebius vor, zu tiefe Preise anzubieten und damit gegen ihre 
gemeinsame Vereinbarung zu verstoßen. Steinmann wurde vom Mitmeister 
Friedrich Girtanner 1678 angezeigt, weil er 24 Kreuzer weniger Lohn pro Stück 
verlange und damit das Handwerk verstümple.537 So habe Eusebius Steinmann 
jeden einzelnen Färbermeister durch sein Drücken der Preise um 1.000  Gul-
den gebracht.538 Die erste Auflistung der obrigkeitlich fixierten Färberlöhne 
ist aus 1683 erhalten und listet Preise für rund 36 verschiedene Produkte auf. 
Gerechnet auf die dort festgelegten Preise, die je nach Produkt zwischen 8 und 
137 Kreuzern lagen, war eine Preisreduktion von 24 Kreuzern, wie sie Eusebius 
Steinmann seinen Kunden gestattete, viel. Im Durchschnitt bezahlten die Kauf-
leute für ein Stück gefärbte Leinwand 36  Kreuzer, für gefärbte Hosenbündel 
10 Kreuzer.539 Spätestens ab 1683 wurden die Preise, welche die Kaufleute zu 
bezahlen hatten, regelmäßig zwischen den Färbermeistern und den Kaufleuten 
ausgehandelt und obrigkeitlich bestätigt.540 Der Preiswettbewerb und die damit 
einhergehende Konkurrenz um Kundenaufträge waren aber auch damit nicht 
aus der Welt geschafft.541 

536 StadtASG, AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 8. 1. 1673.
537 StadtASG, AA, Bd. 597, 1. 2. 1678, fol. 1v.
538 Ebd. und 26. 2. 1678, fol. 1v. Auch im November 1693 wurde Eusebius Steinmann 

beschuldigt, den Kaufleuten die alten, tieferen Preise zu berechnen; ebd., AA, Bd. 598, 
29. 11. 1693, S. 2. 

539 StadtASG, AA, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz Färbermeister, 20. 4. 1683.
540 Vgl. die erhaltenen Übereinkünfte zwischen den Färbern und den Kaufleuten ab den 

1740er-Jahren in StadtASG, AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk.
541 Probleme gab es auch, wenn die Kaufleute die neuen, höheren Taxen nicht akzep-

tierten und die Färbermeister dann, laut eigenen Aussagen, gezwungen waren, zu den 
alten, tieferen Preisen abzurechnen. StadtASG, AA, Bd. 597, 29. 1. 1684, fol. 8r-8v. 
Die Nichteinhaltung von Akkorden führte nicht nur häufig zu Konflikten, sondern 
im August 1699 auch zu Verwirrung. Eusebius Steinmann forderte von den übrigen 
Handwerksmeistern, den gemeinsamen Kontrakt einzuhalten, und legte seine Abschrift 
des entsprechenden Vertrags vor. Die übrigen Meister wiesen Eusebius allerdings darauf 
hin, dass dies nicht die richtige Version sei. Gültigkeit hatte der von allen Meistern 
unterschriebene Akkord. StadtASG, AA, Bd. 598, 23. 8. 1699, S. 16.
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4.6 eine wirtschaft der Schulden und 
immobiliengeschäfte auf kredit

Die Färbermeister waren als Inhaber großer Betriebe von möglichst umfangrei-
chen Auftragsvolumina abhängig. Kauf und Unterhalt der Färbereien, Mangen, 
Trocknungsorte sowie die weiteren Gerätschaften und Betriebsmittel wie Holz, 
Farben, Pferde, Geschirr und Wagen erforderten viel Kapital, das die Färber-
meister nur durch Aufnahme von Krediten aufbringen konnten. Sie waren 
deshalb immerfort damit beschäftigt, die laufenden Zinszahlungen der verschie-
denen Darlehen zu begleichen und gleichzeitig noch gewisse Teile der Kredite 
zurückzubezahlen. Darauf wiesen die Färbermeister hin, als sie zum ersten Mal 
1668 gegen die zu tiefen Preise von Eusebius klagten, als er noch in der Woll-
färberei am Platztor arbeitete. Die Färbermeister als Betriebsinhaber solcher 
Farbhäuser hätten im Unterschied zu Eusebius bis zu 36.000 Gulden Schulden, 
die sie bewirtschaften müssten. Hier wurden vermutlich alle Schulden der fünf 
Betriebsinhaber zusammengerechnet. Pro Kopf wäre jeder Färbermeister mit 
7.200 Gulden verschuldet gewesen. Das ist realistisch, wenn man die späteren 
Schulden Eusebius Steinmanns vergleicht, die auf seinen Färbereien und Gütern 
lasteten. Zudem waren die Färbermeister damals durch einen verlorenen Pro-
zess gegen die Errichtung einer Färberei in Hauptwil zusätzlich bei der Stadt 
mit teilweise hohen Beträgen verschuldet.542 Auch Eusebius Steinmann war 
ständig mit Zins- und Rückzahlungen von Teilen seiner Darlehen beschäftigt. 
Zur Rechtfertigung seiner Versuche, die Produktion durch mehr Mitarbeiter, 
durch zusätzliche Produktion an Sonn-, Feiertagen und während der Nacht oder 
durch den Betrieb von mehr als der bewilligten Anzahl Kessel zu steigern, gab 
er an, dass er »zinsen und zahlen« müsse, dass er Schulden habe und deshalb die 
Kaufmannschaft bedienen müsse – also von Einnahmen abhängig war.543 Lieber 
nahm er Geldbußen wegen solcher Übertretungen in Kauf, damit er seinen 
Umsatz steigern konnte. 1669 wurde ihm das Färben von Leinen schließlich 

542 Die St.  Galler Färbermeister hatten sich gegen die Errichtung einer Leinenfärberei in 
Hauptwil aufgelehnt, da der Ort kein Marktrecht besitze. Der Eigentümer von Hauptwil, 
Hans Jacob Gonzenbach, konnte aber 1664 ein Marktrecht erwerben. Obwohl in Haupt-
wil keine Wochenmärkte stattfanden, unterlagen die St. Galler Färber im darauffolgenden 
kostspieligen Prozess. Die einzelnen Färbermeister waren noch Jahre nach dem Prozess 
mit der Abzahlung ihrer Schulden beschäftigt, welche die Stadt ihnen zur Prozessführung 
vorgeschossen hatte. Siehe StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 57, 1, 21. 1. 1668; ebd., 
AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 8. 1. 1673; ebd., AA, Tr. H, 
Nr. 4, Akten Färber Hauptwil; Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 55 f. Auch 
Eusebius Steinmann war noch im Jahr 1673 mit der Rückzahlung der Schulden aus dem 
»Gonzenbachischen Färberhandel« beschäftigt; StadtASG, AA, RP 6. 11. 1673. 

543 StadtASG, AA, Bd. 597, 25. 9. 1684, fol. 10v; ebd., AA, RP 20. 3. 1673.
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von der Obrigkeit gestattet.544 Mit der Bewilligung zum Leinenfärben hatte er 
innert drei Jahren, zwischen 1670 und 1673, 1.600 Gulden an Schuldkapitalien 
zurückbezahlt, wobei während dieser Zeit die Schulden sein Vermögen über-
schritten hatten. Auch nach den Rückzahlungen betrug seine Schuldenlast noch 
2.180  Gulden; allerdings standen diesen nun Vermögenswerte von 3.770  Gul-
den gegenüber. Zu diesen Vermögenswerten zählten sein damaliges Haus zum 
Schnecken am Platztor, Mobilien, Kredite, die er selbst verliehen hatte, und aus-
stehende Arbeitslöhne seiner Kunden.545 Die Gegenüberstellung von Schulden 
und Guthaben zeigt, dass ein Anteil seiner Vermögenswerte gebunden war und 
er selbst nicht nur Schuldner, sondern auch Gläubiger war. Nach dem Kauf der 
ersten Leinenfärberei am Markt um das Jahr 1675 sah seine finanzielle Situation 
wie folgt aus: Die Färberei hatte er für rund 5.700  Gulden gekauft. Auf dem 
Farbhaus am Markt lasteten Kredite mit einer Gesamtsumme von 6.400 Gulden, 
die Eusebius Steinmann beim Kauf übernommen oder zusätzlich auf die Färberei 
aufgenommen hatte. Gläubiger waren städtische Institutionen und Privatperso-
nen, aber auch Institutionen aus anderen herrschaftlichen Territorien wie etwa 
das fürstäbtische Siechenhaus zu Bruggen, das Kapital von 100 Gulden in der 
Färberei am Markt angelegt hatte.546 Ein Farbhaus hatte also einen Wert von 
etwa 12.000 Gulden (Kaufpreis von 5.700 Gulden plus darauf lastende Kredite), 
wovon etwa die Hälfte vom Käufer Eusebius Steinmann selbst gestemmt worden 
war. Nur mit Krediten und der Übernahme von bereits auf Gebäuden lastenden 
Schulden war es für Eusebius Steinmann und auch für die meisten anderen 
Färbermeister überhaupt erst möglich, ein Farbhaus zu übernehmen.547 1684 
lasteten auf seiner Färberei am Markt noch Schulden von 4.300 Gulden. Er hatte 
innert elf Jahren Darlehen von 2.100 Gulden zurückbezahlt.548 

Mit Verkäufen von Liegenschaften und Gütern beschaffte sich Steinmann 
auch Kapital für neue Investitionen. So verkaufte er am 19. Februar 1670 das 
untere seiner Häuser am Platztor dem Steinmetz Joachim Stäheli, einem Bruder 
des Strumpfstrickers Georg Stäheli und späteren Schwager von Eusebius.549 
Im November desselben Jahres kamen dem Rat Gerüchte zu Ohren, wonach 
Steinmann ein Gerbhaus bei St. Jacob kaufen wolle, um seine Mange dort un-
terzubringen. Der Kauf wurde schließlich, wie bereits erwähnt, obrigkeitlich 
verboten.550 Die zeitliche Koinzidenz von Hausverkauf und der Aufgleisung 

544 StadtASG, AA, RP 29. 1. 1669.
545 StadtASG, AA, Bd. 906, 24. 3. 1673, S. 390-392.
546 StadtASG, AA, Bd. 834, S. 107, 1. 2. 1675.
547 Erinnert sei an den Färbermeister Jacob Algäuer, der vor Eusebius Steinmann die Fär-

berei am Markt betrieben hatte und der zum Verkauf an Steinmann durch die Obrigkeit 
gezwungen worden war, indem der Rat auf der Rückzahlung seiner Schulden beharrte.

548 StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1729, 25. 7. 1684, S. 120. 
549 StadtASG, AA, Bd. 833, 19. 2. 1670, S. 497. 
550 StadtASG, AA, VP 28. 11. 1670.
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eines neuen Kaufs zeigt, dass Eusebius Liegenschaften verkaufte, um an Bargeld 
zu gelangen. Das war nicht das einzige Mal. Im September 1684 verkaufte er 
einen seiner beiden Äcker in St. Leonhard seinem Bruder Hans Caspar Stein-
mann für 3.000 Gulden. Den kompletten Betrag hatte er vom Bruder bar erhal-
ten.551 Eineinhalb Monate später, am 15. Oktober, kaufte er die frei gewordene 
Färberei am Brühl für den Kaufpreis von 5.000 Gulden in bar.552 3.000 Gulden 
hatte er mit dem Verkauf seines Ackers erhalten. Für die restlichen 2.000 Gulden 
hatte er höchstwahrscheinlich mit seinem Sohn Michael verhandelt. Parallel zur 
Färberei, die er ihm für 200 Gulden jährliche Miete verpachtet hatte, hatte er 
dem Sohn auch Pferde, Geschiff und Geschirr (Fuhrwerk mit allem Zubehör) 
im Wert von 2.062  Gulden übergeben.553 Zusammen mit diesem Betrag, den 
er von seinem Sohn erhalten hatte, konnte er den Kaufpreis von 5.000  Gul-
den zusammenbringen. Das Beispiel zeigt, wie Güter, aber auch Mobilien wie 
Pferde und Wagen als Kapitalanlagen dienten, die bei Bedarf rasch zu Geld 
gemacht werden konnten. Sie dienten auch der Abzahlung von Schulden. So 
verkaufte Eusebius’ Bruder Michael Steinmann ein Stück seines Gartens, das 
zu seiner Färberei am Platztor gehört hatte, dem Linsebühlpfleger. Mit dem 
Verkauf tilgte er seine Schulden beim entsprechenden städtischen Amt.554 Der 
Handel mit Gütern erstreckte sich aber nicht nur auf Kauf und Verkauf; die 
Güter waren auch eine unerlässliche Sicherheit, um Kredite aufzunehmen. Als 
Unterpfand boten sie dem Darlehensgeber eine Absicherung vor Verlust seines 
Kapitals. Eusebius Steinmann erhielt viele Kredite, weil er Güter besaß, die er als 
Unterpfand einsetzen konnte. Mit den Schuldscheinen konnten die Kreditoren 
jeweils auch handeln. So wurde 1687 ein Schuldbrief über 800 Gulden, für den 
Eusebius Steinmann haftete, auf einen anderen Inhaber umgeschrieben.555 Mit 
Hilfe von Krediten konnten auch günstig Güter gekauft werden. Steinmanns 
Acker am Brühl bei St. Leonhard – den er später seinem Bruder für 3.000 Gul-
den Bargeld verkaufte  – hatte er 1679 von einem Herrn Greuling aus Brugg 
gekauft. Für den Acker im Wert von 2.600 Gulden hatte er 800 Gulden in bar 
bezahlt. Die verbleibenden 1.800 Gulden deckte er über Kredite: Einen Kredit 
über 1.200 Gulden erhielt er aus dem Stockamt, einen zweiten über 600 Gulden 

551 StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 63, 4; StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 
1729, 2. 9. 1684, S. 130.

552 Auf der gekauften Färberei lasteten zum Kaufzeitpunkt Schulden in Höhe von insge-
samt 4.540  Gulden, die Eusebius Steinmann ebenfalls übernahm. Die Färberei hatte 
also einen Wert von 9.540  Gulden. StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1729, 
14. 10. 1684, S. 146.

553 StadtASG, AA, Bd. 597, 7. 7. 1685, fol. 12r. Zum Begriff G’Schiff und G’Schirr vgl. 
Schweizerisches Idiotikon online, Art. G(e)schiff, Bd. VIII, Sp. 352 f.

554 StadtASG, AA, RP 16. 4. 1667. 
555 StadtASG, AA, Bd. 834, 16. 2. 1687, S. 328.
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vom Verkäufer Herrn Greuling selbst.556 Fahrnisse und Güter konnten auch 
durch »Abarbeiten« erworben werden.557 Die Mange, die er von Jacob Schlaprizi 
erwarb und mit dem er überdies einen Vertrag zum Mangen abgeschlossen hatte, 
kam vermutlich so in seinen Besitz. Auch ein Acker »bei den vier Kreuzen« in 
St. Leonhard, den er im Sommer 1681 von den Herren Högger »zum Abfärben« 
gekauft und bereits die Hälfte davon bezahlt hatte, kam vermutlich über dieses 
System in seinen Besitz.558 Auf diesem Acker errichtete er, wie bereits erwähnt, 
seine neu gebaute Henke und vielleicht auch eine Färberei. 

Nicht alle Darlehen konnte Eusebius Steinmann zum Zeitpunkt, als sie von den 
Kreditgebern zurückgefordert wurden, zurückbezahlen. 1689 beschlagnahmte 
ein Bauer aus dem fürstäbtischen Oberdorf seine Pferde, bis Steinmann ihm die 
Rechnungen für dessen Holzfuhren bezahlt hatte.559 Als kurz nach dem Kauf der 
zweiten Färberei am Brühl ein Privatkredit über 1.200 Gulden zurückgefordert 
wurde, der auf der Färberei lastete, musste er zur Rückerstattung vom Spitalamt 
ein neues Darlehen aufnehmen, das zu 4 Prozent verzinst wurde.560 1690 forder-
ten andere Bürger ihr Kapital von 1.000 Gulden zurück, das als Leibding auf der 
Färberei am Brühl lag. Wiederum beantragte Eusebius Steinmann einen Kredit 
von einem Amt, damit er das Kapital zurückzahlen konnte. Allerdings bewilligte 
der Rat das Anliegen nicht; die Färberei war bereits mit zu vielen Schulden 
belastet, um noch als Unterpfand genügend Sicherheit für einen weiteren Kredit 
zu bieten. Die Färberei am Brühl kam in der Folge auf die öffentliche Gant.561 

Kurz vor Eusebius Steinmanns Tod am 23.  Januar 1711 häuften sich die 
Schuldforderungen wieder, so dass die finanzielle Lage der Leinwandfärberei 
am Markt schließlich von der Obrigkeit untersucht wurde. Auslöser war eine 
Rückforderung des reichen Weberverlegers Daniel Rütiner. Es ging um einen 
Betrag von 200  Gulden, den Eusebius Steinmann nicht aufbringen konnte.562 
Laut Bericht des Bürgermeisters stand es am 5.  September 1710 schlecht um 
Steinmanns Färberei und Haus am Markt. Die Kreditoren Steinmanns sollten 
deshalb besprechen, ob man einen Vergleich mit dem Schuldner eingehen oder 
das Geld auf dem Rechtsweg zurückfordern wollte. Offenbar fand man eine 

556 Ebd., 9. 4. 1679, S. 198. 
557 Für Handwerker konnten solche Kredite in jahrelange Abhängigkeiten münden, wie die 

Nürnberger Schuldverbriefungsbücher aus dem 15. Jahrhundert zeigen. So verpflichtete 
sich 1488 ein Messerschmied, ein Jahr lang für seinen Darlehensgeber zu arbeiten und 
ihm jede Woche 16 Messer und acht Pfannen abzuliefern. Weil er dieser Verpflichtung 
nicht nachkommen konnte, verlängerte sich das Schuldverhältnis über mehrere Jahre, 
wobei die Schulden ebenfalls konstant wuchsen. Schuster, The Age of Debt, S. 42 f.

558 StadtASG, AA, RP 30. 8. 1681.
559 Ebd., 25. 7. 1689.
560 Ebd., 16. 11. 1685.
561 Ebd., 1.5. und 15. 5. 1690.
562 Ebd., 22.5, 1.12., 15. 12. 1709; 13.2., 18.4., 3.8., 5. 9. 1710. 
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Lösung, denn erst nach Eusebius Steinmanns Tod meldeten sich die Kreditoren 
der Färberei am Markt wieder vor dem Rat. Inzwischen hatte Anna Stäheli, Eu-
sebius Steinmanns Witwe und zweite Frau, den Betrieb übernommen. Zusätzlich 
überwacht wurde der Betrieb durch eine halbjährlich durchgeführte Inspektion, 
die Peter Bion als Schwiegersohn des verstorbenen Eusebius übernahm. Die 
Kreditoren hatten offenbar Angst vor einem Verlust ihrer Darlehen, falls die 
Färberei nicht in den Händen der Familie Steinmann blieb. Sie baten deshalb den 
Rat, die Färberei entweder dem Sohn Hans Jacob zu übergeben oder sie in den 
Händen der Witwe zu belassen. Das Färberhandwerk wehrte sich gegen diese 
Bitte, weil in der Färberei unter der Leitung von Anna Stäheli und in Abwesen-
heit eines Meisters weiterhin ein Lehrjunge ausgebildet wurde. Das widersprach 
den zünftigen Handwerksbräuchen. Schließlich übernahm der Sohn Hans Jacob 
die Färberei am Markt. Er versprach, sich mit den Kreditoren des Vaters zu 
vergleichen und alle Schulden zu übernehmen. Dafür bat er alle städtischen 
Ämter, die Kapitalien auf der Färberei hatten, mit der Einforderung von drei 
Zinszahlungen zu pausieren. Die Zinsen der übrigen Kreditoren wollte er auf 
Martini (11.  November, Ende des Pachtjahrs und deshalb wichtiger Termin 
für Zinszahlungen) in bar bezahlen. Für die künftigen Zinszahlungen bürgte er 
zusammen mit seinem Schwager Michael Mors, Küfermeister.563 

Hans Jacob Steinmann übernahm also die verschuldete väterliche Färberei 
am Markt, verpflichtete sich zu regelmäßigen Zinszahlungen und musste dafür 
keinen weiteren Kaufpreis erstatten. Die städtisch lizenzierten Färbereibetriebe, 
die einen Wert von bis zu 12.000 Gulden besaßen, konnten also auch ganz ohne 
Barzahlung den Besitzer wechseln. Die Schulden aus den verschiedenen Käu-
fen und Geschäften konnten zudem von den Steuern abgezogen werden. Das 
erklärt die kontinuierlich sinkenden Vermögenswerte von Eusebius Steinmann, 
obwohl er ständig expandierte, baute und mehrere Färbereien besaß. Auch 
weitere Betriebe gingen in die Hände der Söhne über. Am Beispiel von Eusebius 
Steinmann wird deutlich, dass die versteuerten Vermögenswerte alleine keine 
ausreichenden Indizien für die wirtschaftliche Lage von Handwerkern sind. 
Eusebius Steinmann kaufte zwei Färbereien, zwei Äcker und eine Mange, baute 
eine Henke und eine neue Färberei, war Mitglied der exklusiven Meisterschaft 
der Schwarzfärber und zählte zu den vermögenden Meistern. Gleichzeitig sank 
sein Steuervermögen durch laufend zunehmende Schulden. Das war möglich 
durch ein gut ausgebautes Kreditnetzwerk und private Darlehensgeber vor allem 

563 Ebd., 12.7., 17.7., 2. 10. 1711; zum Küfer Michael Mors vgl. ID 1820, StadtASG, BR, 
Familie Mors, Nr. 18. Peter Bion wurde aufgrund seiner Inspektion in der Färberei 
seines ehemaligen Schwiegervaters sowie der anlässlich dieser Inspektionen aufgestell-
ten Rechnungen in einen langwierigen Rechtsstreit mit den ehemaligen Kreditoren von 
Eusebius Steinmann verwickelt, in deren Folge Bion unter Arrest gestellt wurde. Am 
Schluss fand die Obrigkeit allerdings keine Fehler in Bions Rechnungen. StadtASG, AA, 
RP 20.4., 21.7., 29. 12. 1713; 12.1., 30.3., 8. 4. 1714.
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aus den Reihen der vermögenden Kaufleute sowie durch die Option, Schulden 
am Steuervermögen abzuziehen. 

4.7 geld zieht geld an: einkommen der Schwarzfärber, 
lohnformen und beziehungen

Das Kapital für Rückzahlungen stammte mindestens teilweise aus den Einnah-
men, die Steinmann mit der Färberei erwirtschaftete. Meist ist es nicht möglich, 
Einkommen oder Umsatz von Handwerkern zu errechnen. Bei den Färber-
meistern ist die Quellenlage allerdings so gut, dass eine Annäherung an den 
jährlichen Umsatz einer Leinenfärberei gewagt werden kann. Konkrete Zahlen 
sind aufgrund eines verlorenen Prozesses in Hauptwil überliefert. Die Stadt 
forderte 1673 von den Färbermeistern die Rückzahlung des noch ausstehenden 
Rests der Darlehen über 1.500  Gulden, welche die Obrigkeit dem zünftigen 
Färberhandwerk für die Bestreitung eines Prozesses vorgestreckt hatte.564 Zu 
diesem Zweck verlangte sie von jedem Färbermeister eine Aufstellung der bereits 
zurückgezahlten Schuldsummen. Eine davon ist erhalten geblieben. Es handelt 
sich um die Aufstellung des Färbermeisters Friedrich Girtanner aus den Jahren 
1668 bis 1672 (siehe Abb. 19).565 Girtanner zahlte seine Schulden bei der Stadt re-
gelmäßig zurück, indem er für jedes bearbeitete Stück Stoff einen kleinen Betrag 
abzog und diese zusammengezählten Abzüge dann am Ende des Jahres der Stadt 
zur Abzahlung seiner Darlehen übergab. Zu diesem Zweck notierte er sowohl 
die Geldbeträge, die er pro Stück abzog, als auch die Anzahl der gefärbten und 
gemangten Stoffe pro Jahr. Rechnet man diese Preise hoch, so kommt man auf 
einen jährlich schwankenden Umsatz aus gefärbten Produkten zwischen 1.846 
und 2.801 Gulden – nur für Farbleinwand. Der Umsatz, den Girtanner mit dem 
Weißmangen erzielte, konnte aufgrund fehlender Preisangaben nicht errechnet 
werden; er ist allerdings vernachlässigbar. Die Anzahl weiß gemangter Tuche 
war immer relativ klein, in einigen Jahren fehlen die Angaben dazu ganz.566 Herr 

564 Siehe Anm. 542 in diesem Kapitel.
565 StadtASG, AA, Aktensuppl., Schneiderzunft, Kassa-Auszug sowie die dazugehörenden, 

aber nicht am selben Ort abgelegten obrigkeitliche Erlasse; ebd., AA, Aktensuppl., 
Schneiderzunft, Rezesse Färberhandwerk 8. 1. 1673. 

566 Die Berechnung kam wie folgt zustande: Anhand der erhaltenen Preis- und Pro-
duktliste aus dem Jahr 1683 wurde der durchschnittliche Preis für die Färbung eines 
Leinwandtuchs berechnet. Anhand der in der Auflistung von Girtanner aufgeführten 
Anzahl an gefärbten Leinwandstücken konnte mit dem Durchschnittspreis das Ein-
kommen errechnet werden. Natürlich konnte es schwanken – je nach Leinwandsorte 
und Farbe, die vom Kunden gebracht respektive verlangt wurden. Auch konnte, da 
Preise zum Mangen von Leinwand fehlen, der Umsatz, den Girtanner mit dem Weiß-
mangen von Tuchen erzielte, nicht errechnet werden. Vgl. StadtASG, AA, Aktensuppl., 
Schneiderzunft, Kassa-Auszug; ebd., AA, Tr. H, 5, Aufsatz Färbermeister, 13. 6. 1683. 
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Friedrich Girtanner zählte zu den reichsten Färbern und gleichzeitig auch zu den 
reichsten Handwerkern St. Gallens. Er versteuerte zwischen 1680 und 1700 Ver-
mögenswerte zwischen 14.700 und 18.500 Gulden.567 Dennoch kann aufgrund 
der etwa gleich großen, konzessionierten Leinenfärbereien, der fixierten Preise, 
der ähnlichen Anzahl an beschäftigten Gesellen und der beschränkten Anzahl 
an Färbermeistern in der Stadt davon ausgegangen werden, dass auch die übrigen 
Färbermeister mit ihren konzessionierten Farbhäusern etwa einen ähnlichen 
Umsatz erzielten wie Girtanner. 

Die Kaufleute bezahlten die Färbermeister generell nicht nur mit Bargeld, 
sondern auch mit Waren. Hierzu existierten verbindliche Regelungen zu den 
Zahlungsmodalitäten. Prinzipiell sollte der größte Teil der Bezahlung durch die 
Kaufleute in bar erfolgen. Von 100 Gulden, die ein Färber bei einem Kaufmann 

567 Zu Friedrich Girtanner vgl. ID 936, StadtASG, BR, Familie Girtanner, Nr. 29; ebd., AA, 
Bd. 296ds, S. 34; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 41 und 58; ebd., AA, Bd. 296el, S. 50.

abb. 19: StadtaSg, aa, aktensupplement, Schneiderzunft, Färber, 1668-1672. kassa-aus-
zug von Friedrich girtanner zur abbezahlung seiner Schulden gegenüber der Stadt, die 
er durch einen kleinen betrag pro gefärbtem tuch beglich.
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verdiente, mussten drei Viertel in Bargeld bezahlt werden. Für den restlichen 
Viertel konnte der Färbermeister auch Waren eines Kaufmanns annehmen. Falls 
der Kunde die gesamte Summe bar bezahlen wollte, war dem Kaufmann ein 
Rabatt von 3 Gulden, 45 Kreuzern auf die Gesamtsumme von 100 Gulden zu 
gewähren.568 Offenbar war diese Art des Warentauschs für die Färbermeister 
attraktiv. Immer wieder wurden sie eidlich befragt, ob sie nicht mehr Waren 
als erlaubt von ihren Kunden bezogen hatten.569 Als Tauschmittel boten die 
Kaufleute Farben an. Die beste Qualität an Indigo wurde mit einem Gegenwert 
von 2 Gulden pro Pfund verrechnet, die mittlere Qualität sowie Brasilholz 
mit 1  Gulden, 40  Kreuzern pro Pfund. Weiter nahmen die Färbermeister von 
ihren Kunden anstelle von Bargeld Mehl (evtl. für die Appretur), Pottasche und 
Galläpfel (Schwarzfärbung) an.570 Auch Grünspan diente als Zahlungsmittel.571 
Im Juli 1673 ließ sich Eusebius Steinmann einen Teil seiner Rechnung in Wein 
auszahlen.572 Die Spielarten des Warentauschs zeigen, dass die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Färbermeistern und ihren Kunden, den Kaufleuten, 
über die Aufträge und Lohnzahlungen hinausgingen. Nicht nur Aufträge, son-
dern auch die für die Produktion benötigten Rohmaterialien wie Farben und 
Beizen bezogen sie über ihre Kunden. Vom Seckelmeister Caspar Cunz bezog 
Eusebius Steinmann 1680 Indigo aus Genua, Grünspan kaufte er beim Schaffner 
Johannes Hochrütiner.573 Generell nutzte Eusebius Steinmann die Beziehungen 
zu seinen Kunden für Kredite und Bürgschaften – wie das Beispiel der Herren 
Högger zeigt. Die Högger unterstützten Eusebius Steinmann seit Beginn seiner 
Karriere in seinen Bestrebungen, eine Leinenfärberei einrichten zu dürfen. Sie 
waren seine Fürsprecher vor dem Rat, als er um die Zuweisung einer konzessio-
nierten Färberei bat oder selbst in seinem Haus am Platztor eine solche einrichten 
wollte.574 Sie unterstützten ihn wieder, als er auf dem Acker in St. Leonhard eine 
Färberei bauen wollte. Bei den Herren Högger handelte es sich um Hans Jacob 
Högger, Bankier mit Geschäftsniederlassung in Paris, und seine Brüder Sebastian 
und Ruprecht Högger.575 Die Handelsleute Högger zählten zu Eusebius Stein-

568 StadtASG, AA, Bd. 597, 25. 7. 1683, fol. 6r.
569 Ebd., 15. 4. 1684, fol. 8v-9r; 20. 3. 1685, fol. 11r; 11. 7. 1683, fol. 5v.
570 Ebd., 23. 4. 1689, fol. 15v. 
571 Ebd., 11. 7. 1683, fol. 5v-6r. 
572 Ebd. 
573 StadtASG, AA, VP 20. 12. 1680; ebd., AA, RP 30. 5. 1684.
574 Z. B. StadtASG, AA, RP 21. 1. 1668 und 20. 9. 1691; StadtASG, AA, Hausurkunden Tr. 7, 

57, 1, 21. 1. 1668.
575 Vgl. für Hans Jacob Högger ID 1346, StadtASG, BR, Familie Högger, Nr. 44; ebd., AA, 

Bd. 296ds, S. 5 und 74; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 9 und 83; ebd., AA, Bd. 296el, S. 9 und 
110; ebd., AA, Bd. 296er, S. 9. Zu Ruprecht Högger ID 1363, StadtASG, BR, Familie 
Högger, Nr. 46; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 8; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 9; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 10. Zu Sebastian Högger ID 1367, StadtASG, BR, Familie Högger, Nr. 43; ebd., AA, 
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manns frühesten und wohl auch treuesten Kunden. Er erhielt von ihnen nicht nur 
Aufträge, sondern auch Unterstützung vor dem Rat und vor allem immer wieder 
Kredite.576 Über die Arbeit für sie erhielt er auch den Acker »bei den vier Kreuzen« 
in St. Leonhard. Der Acker war quasi die Bezahlung für seine an sie gelieferten 
Farbtuche. Auch von anderen Kundenbeziehungen profitierte Steinmann. Für 
einen Holzkauf im Schwabenland bürgten 1698 Herr Cunz und Herr Schlaprizi.577 
Beide Familiennamen tauchen auch unter den Kunden Steinmanns auf.578 

4.8 Fazit: kundenbeziehungen und 
kreditwürdigkeit als  erfolgsfaktoren

Die Familie Steinmann besaß Ressourcen und Güter.579 Das ökonomische Ka-
pital der Familie setzte sich aber nicht nur aus Land- und Liegenschaftenbesitz 
zusammen, mit dem sie handelte, sondern auch aus den gut funktionierenden 
Kreditbeziehungen zu ihrer Kundschaft, den Kaufleuten. Diese Netzwerke 
konnten sie in soziales Kapital umwandeln – etwa dann, wenn sich Kaufleute vor 
dem Rat für ihre Belange einsetzten oder Bürgschaften für weitere Geschäfte, 
wie etwa den Einkauf von Holz, leisteten. 

Trotz ihres sozialen und ökonomischen Kapitals konnten weder Eusebius 
Steinmann noch die meisten seiner fünf Söhne in die höhere Gruppe der Hand-
werker aufsteigen. Nur Abraham gelang der Aufstieg. Dafür gelang es Eusebius 
Steinmann durch Geschick, Beziehungsnetzwerke, Kapital und den Umweg über 
die Wollfärberei, eine der fünf lizenzierten Leinenfärbereien zu übernehmen und 
in den engen Kreis der Meisterschaft im Färberhandwerk aufzusteigen – anders 
als die meisten Bürger, die das Färberhandwerk lernten, aber immer Gesellen 
blieben. Als Färbermeister benötigte man Kapital, um die großbetrieblich orga-
nisierten und auf die Exportwirtschaft ausgerichteten Unternehmen zu leiten. 
Genauso wichtig waren aber Kredite, eine ausbalancierte Schuldenwirtschaft 
und gute Beziehungen zu den zahlungskräftigen Kunden, den Kaufleuten, von 
denen die Färbermeister nicht nur wegen der Aufträge, sondern auch aufgrund 

Bd. 296ds, S. 23; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 30. Alle drei werden namentlich in den Quellen 
erwähnt. Alle drei versteuerten Vermögenswerte zwischen 52.000 und 74.000 Gulden.

576 So etwa 1674 700 Gulden für die Beschaffung von Geschiff und Geschirr für seine neue 
Färberei am Markt oder 600 Gulden Kredit, die er mit seinem Acker in St. Leonhard 
versicherte; StadtASG, AA, Bd. 834, 1674, 1675, 1682, 1683, S. 106, 107, 250, 266.

577 StadtASG, AA, RP 17. 2. 1698 und 31. 8. 1698.
578 StadtASG, AA, Bd. 597, 26. 2. 1678, fol. 1v; 29. 1. 1684, fol. 8r-8v.
579 Auch den Söhnen gehörten nach dem Tod des Vaters verschiedene Färbereien und 

Mangen. Eusebius junior verwendete sein Haus samt Kraut- und Baumgarten in 
St. Leonhard sowie seine Fahrhabe wie Pferde, Geschiff und Geschirr, als Unterpfand 
für einen Kredit, den er bei mehreren Kaufleuten aufnahm. StadtASG, AA, Bd. 835, 
27. 10. 1714 und September 1709, S. 181 und 135.
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von Farblieferungen und Krediten abhängig waren. Ihr Einkommen diversifi-
zierte die Familie Steinmann durch ihren Liegenschaftenhandel und Güterbesitz. 
Immerfort investierten die Steinmann in neue Projekte und trafen neue Kaufab-
sprachen – sie handelten mit ihrem Besitz und nutzten ihn nicht nur als Kapital-
anlage, sondern vor allem auch als Möglichkeit, um an Kredite und Bargeld zu 
kommen. Viele der Kauf- und Bauprojekte wurden allerdings auf obrigkeitliche 
Intervention verhindert.

Dem Färberberuf blieb die ganze Familie treu; eine berufliche Diversifizie-
rung fand nicht statt. Alle fünf Söhne traten in die Fußstapfen des Vaters, und 
die Enkelin Susanna Steinmann leitete ebenfalls die Mange ihres verstorbenen 
Vaters Abraham. Drei der fünf Söhne erlangten den Meisterstatus im zünftigen 
Schwarzfärberhandwerk. Zwei von vier Töchtern heirateten ebenfalls Färber. 
Die Witwe Anna Stäheli übernahm mit Hilfe von Peter Bion den Färbereibe-
trieb, bevor er in die Hände einer ihrer Stiefsöhne überging. Abgesehen von 
der Androhung, nach Hauptwil oder Bischofszell zu ziehen, war die Migration 
nach der Etablierung von Eusebius Steinmann als Betriebsinhaber einer der 
städtisch konzessionierten Leinenfärbereien für kein Familienmitglied mehr 
Thema. Auch keine der Töchter heiratete einen fremden Mann. Vertikal mobil 
waren der jüngste Sohn Abraham und die jüngste Tochter Barbara Steinmann. 
Durch ihre Heirat mit dem reichen Kaufmann Peter Bion gelang Letzterer gar 
ein Aufstieg in den nächsthöheren, zweiten »Stand« der Kaufleute. Hier fand ein 
intergenerationeller sozialer Aufstieg statt. Abgesehen vom ältesten Sohn Mi-
chael Steinmann, der 1690 gemeinsam mit seiner Frau Maria Kauter vor seinem 
frühen Tod ein Vermögen zwischen 2.000 und 2.100 Gulden versteuerte, zählten 
seine Brüder Eusebius (100-200 Gulden), Johannes (200-300 Gulden), Hans Ja-
cob (50-200 Gulden) und Abraham (200-300 Gulden) nicht mehr zu den reichen 
Färbermeistern wie ihr Vater zu Beginn seiner Karriere.580 Dennoch erwarben 
drei von ihnen eigene Betriebe. Abraham Steinmann wurde als »Herr« und nicht 
mehr als »Meister« betitelt. Das Fallbeispiel der Familie Steinmann-Tanner 
zeigt, dass das Vermögen nicht als alleiniger Indikator für den wirtschaftlichen 
Alltag und die sozioökonomische Position von Handwerkern gelten kann. Die 
Steinmann-Tanners gehörten zu den privilegierten Betriebsinhabern und damit 
zum exklusiven Kreis der Meisterschaft der Schwarzfärber.

580 Die Steinmanns zählten im Vergleich zum gesamten Handwerk zum Durchschnitt und 
nicht etwa zur ärmeren Hälfte der Handwerker in der Stadt.
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5 Flexibel und hochmobil: 
die pluriaktive Familie hildbrand-Studer 

5.1 heiratsalter, Steuervermögen und berufsvererbung

Hans Joachim Hildbrand und Clara Studer heirateten am 26. Juli 1664. Claras 
Vater war Feiltrager und Weber gewesen.581 Sie war bei der Hochzeit mit 26 
Jahren vier Jahre älter als ihr Mann, was nicht ungewöhnlich war. Im Gegensatz 
dazu war das Heiratsalter Hans Joachim Hildbrands mit 22 Jahren für einen 
Handwerker eher tief. Nur ein Viertel aller Handwerker St. Gallens heiratete wie 
Hans Joachim im Alter zwischen 17 und 23 Jahren.582 Hans Joachim sparte also 
nach seiner zünftigen Schneiderausbildung nicht mehr lange für eine Haushalts-
gründung. Anders dagegen vermutlich Clara Studer, deren höheres Alter bei der 
Eheschließung eine längere Sparzeit impliziert.

Hinsichtlich ihres Vermögens kann das Ehepaar Hildbrand-Studer als charak-
teristisch für einen Großteil des Handwerks angesehen werden. Es versteuerte 
zwischen 1680 und 1710 konstant zwischen 100 und 200 Gulden.583 Der Median 
der Gesamthandwerkerschaft lag 1680 bei 300 Gulden. In den folgenden Jahr-
zehnten sank der Median und lag ab 1690 immer bei 200 Gulden.584 Mit ihren 
100 Gulden lagen Clara und Hans Joachim stets an der Schwelle zum unteren 
Quartil und zählten damit zur ärmeren Hälfte der Handwerker. Die Hildbrand-
Studers waren also typische Vertreter des Handwerks mit tiefen Vermögen, 
zählten aber noch knapp nicht zum ärmsten Viertel. 1700 versteuerten sowohl 
Hans Joachim Hildbrand als auch Clara Studer separat je 100 bis 200 Gulden, 
obwohl sie im selben Haus wohnten und nicht getrennt lebten.585 Das ist 
ein Hinweis darauf, dass Clara Studer ein eigenes Vermögen besaß. Ob diese 
separate Besteuerung von ihrem regelmäßigen Salär als Hebamme oder ihrer 
Tätigkeit als Leinwanddruckerin herrührte oder es von einer Erbschaft ihrer 
1699 verstorbenen Schwester stammte,586 muss offen bleiben.

Das Schneiderhandwerk des Vaters Hans Joachim Hildbrand wurde in der 
Familie weitergegeben. Der älteste Sohn Zacharias und auch dessen Sohn Georg 

581 StadtASG, BR, Familie Studer, Nr. 29.
582 Siehe das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 

von Arbeitgeber und Rohmaterial«.
583 Siehe StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 44; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 25; ebd., AA, Bd. 296el, 

S. 37; ebd., AA, Bd. 296er, S. 37.
584 Siehe das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 

Handwerk«.
585 Vgl. ID 1196, StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 12; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 44; ebd., 

AA, Bd. 296eb, S. 25; ebd., AA, Bd. 296el, S. 37; ebd., AA, Bd. 296er, S. 37. 
586 Vgl. das Testament der Schwester Magdalena Studer in StadtASG, AA, Bd. 583d, S. 379-

381. Magdalena Studer starb am 16. Oktober 1699.
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wurden Schneider und traten in die Fußstapfen von Großvater und Vater.587 
Die zwei anderen Söhne, Thomas und Hans Joachim, wurden allerdings nicht 
Schneider. Diese Berufsvererbungsrate war charakteristisch für das Schneider-
handwerk. Während im Durchschnitt 52 Prozent aller Söhne von Handwerkern 
den Beruf ihres Vaters übernahmen, war es im Schneiderhandwerk als einem 
tendenziell eher ärmeren Handwerk etwas anders. Hier lernten 41 Prozent aller 
Söhne das väterliche Handwerk.588 Da es sich bei der Schneiderei um ein eher 
kostengünstig erlernbares und sowohl zünftig als auch außerzünftig betreibbares 
Handwerk handelte, war das Handwerk relativ offen. Viele ärmere Söhne von 
Vätern, die keine Schneider waren, lernten die Schneiderei, wohingegen Söhne 
von Schneidern das Handwerk tendenziell eher nicht übernahmen.

Vermutlich arbeitete Hans Joachim Hildbrand größtenteils als außerzünftiger 
Schneider ohne Meisterrecht und ohne Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft. 
In den Quellen wird er mit wenigen Ausnahmen ohne Meistertitel genannt. So 
zählte die Familie vermutlich zur untersten Gruppe innerhalb des handwerk-
lichen »Stands«. Einigen Kindern gelang später ein sozialer Aufstieg. So stieg der 
Sohn Zacharias durch eine Ämterlaufbahn in der gewerblichen Schneiderzunft 
vom »Meister« zum »Herrn« auf. Auch der jüngere Bruder Hans Joachim, der 
zeitlebens als Söldner unterwegs war und erst im Alter in die Heimat zurück-
kehrte, wurde bei seiner Rückkehr mit »Herr« angesprochen. Er hatte sich im 
Soldatendienst wohl ein gewisses Vermögen erarbeitet. Der Tochter Magdalena 
gelang durch Heirat ein Aufstieg in die oberste Gruppe des handwerklichen 
»Stands«. Sie heiratete den reichen Bäcker »Herr« Hans Peter Glinz und später 
den Mädchenschullehrer und Strumpfstricker »Herr« Hans Joachim Stäheli. Als 
Witwe zählte sie schließlich mit ihrem Vermögen zu den reichen Ausreißerinnen 
im Handwerk. 

5.2 umzugsmobilität und städtische 
Mietswohnungen als lohnbestandteil

Innerhalb der drei Jahrzehnte, in denen die Familie Hildbrand-Studer bis zum 
Tod von Clara 1709 Steuern bezahlte, lebte sie an mindestens drei unterschied-
lichen Orten. 1680 wohnte die Familie in einem Haus an der Heidengasse (siehe 
Abb. 20, Nr. 1). Das war eine von Handwerkern geprägte Straße. Hans Joachims 
Bruder wohnte in der Nähe.589 1690 war die Familie vom nördlichen in den süd-
lichen Stadtteil gezogen. Sie wohnten nun in einem Haus im Loch oben »von der 

587 Zu Zacharias Hildbrand vgl. ID 1201, StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 19; ebd., 
AA, Bd. 296eb, S. 30; ebd., AA, Bd. 296el, S. 58; ebd., AA, Bd. 296er, S. 57; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 57. Zu Georg Hildbrand vgl. ID 1193, StadtASG, BR, Familie Hildbrand, 
Nr. 20; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 52; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 47.

588 Siehe das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.
589 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 43 f.
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Wette an gegen das Müllertor und oben durch, den Tannen nach« (siehe Abb. 20, 
Nr. 2).590 Es ist gut möglich, dass die Familie nun knapp außerhalb der Stadt-
mauern in der Umgebung des Müllertors lebte. Am neuen Wohnort waren die 
Hildbrand-Studers von einigen vermögenden Nachbarn umgeben.591 Hier war 
Platz für Gärten und Grundstücke mit viel Umschwung. Insgesamt war der neue 
Wohnort sicherlich weniger von Handwerkern geprägt. Doch die Familie blieb 
nicht sesshaft. 1700 lebten die Hildbrand-Studers ganz zentral an der Multergasse 
(siehe Abb. 20, Nr. 3).592 Die breite Straße, welche die Stadt bis heute von West 
nach Ost durchläuft, kreuzt die zentrale Achse der Marktgasse. Durch das Mul-
tertor betraten die Reisenden aus Winterthur, Zürich und dem Appenzellerland 
die Stadt.593 Auch nach Clara Studers Tod 1709 blieb Hans Joachim Hildbrand 

590 StadtASG, AA, Bd. 296eb, S. 25.
591 Vgl. ebd.
592 StadtASG, AA, Bd. 296el, S. 37.
593 Pöschel, Stadt St. Gallen, S. 75 f.

abb. 20: wohnorte der Familie hildbrand-Studer 1680 bis 1710, eingezeichnet im soge-
nannten pergamentplan der Stadt St. gallen, StadtaSg, plana, S2 1 f., um 1650.
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mit seiner zweiten Frau Magdalena Thomann dort wohnen.594 Die Familie besaß 
mit Sicherheit bis 1704, als Clara und Hans Joachim ein gemeinsames Testament 
aufsetzten,595 nie ein eigenes Haus, sondern wohnte immer zur Miete. 

Ihre häufigen Umzüge zeigen, dass sich die Familie den sich laufend verän-
dernden Umständen ihres Haushalts anpasste. Vermutlich zog man, je nach 
Anzahl der Haushaltsmitglieder, in eine größere oder kleinere Wohnung um. 
Wohnten nicht mehr viele Kinder im elterlichen Haushalt, konnte an Mietzins 
gespart werden. Gerade ärmere Familien nutzten die Strategie der Anpassung der 
Haushaltsgröße, um Kosten zu sparen. Das wiederum resultierte in einer höhe-
ren Umzugsmobilität.596 1680 benötigte die Familie Hildbrand-Studer mit neun 
bis zehn Personen597 mehr Platz. Als die Familie 1690 ins Haus am Müllertor 
umgezogen war, hatte sich das geändert. Die Kernfamilie der Hildbrand-Studers 
bestand nun vermutlich noch aus acht Personen.598 Als die Hildbrand-Studers 
um 1700 an der Multergasse wohnten, war die Kernfamilie auf höchstens sechs 
Personen geschrumpft. Alle Söhne wohnten mit Sicherheit nicht mehr bei ihren 
Eltern im Haushalt, und zwei Kinder waren gestorben. 

Mietzinse waren ein regelmäßiger Ausgabenposten, der zu bezahlen war 
und der teilweise einen großen Teil des Budgets von Handwerkerfamilien in 
Anspruch nahm. Wie hoch die Mietkosten waren, kann an den städtischen Un-
terstützungen abgelesen werden. Mitte der 1680er-Jahre waren die Hildbrand-
Studers auf Wohnungssuche. Nach Clara Studers Vereidigung als städtische 
Prestenhebamme im April 1684 gestaltete sich die Suche nach einer Unterkunft 
allerdings schwierig. Niemand wollte die damals neunköpfige Familie als Mieter 
im Haus haben, weil man sich vor den mit dem Amt verbundenen Aufgaben 
Clara Studers fürchtete: Sie hatte sich als Prestenhebamme verpflichtet, wäh-
rend Epidemien und Seuchenzügen den kranken Frauen Hebammendienste zu 

594 StadtASG, AA, Bd. 296er, S. 37.
595 StadtASG, AA, Bd. 583d, S. 499 f.
596 Auch in Barçelona zählte die Anpassung der Haushaltsgröße zu den Strategien ärmerer 

Familien. Dies führte zu einer großen Umzugsmobilität und dynamischen Haushalten 
in den ärmeren Vierteln der Stadt; vgl. Carbonell-Esteller, Using Microcredit, S. 79-92 
sowie das Kapitel »Die Abkömmlichkeit der Armen: Anpassung der Haushaltsgrößen 
und Migration«.

597 Je nachdem, ob der älteste Sohn Zacharias seine Schneiderlehre bei seinem Vater oder 
bei einem fremden Schneidermeister absolvierte, lebte er zu diesem Zeitpunkt bei den 
Eltern oder bei seinem Lehrmeister. Im April 1680 zog er dann von seiner Familie fort 
auf Wanderschaft. Vgl. StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 12 und ebd., AA, RP 
20. 4. 1680. 

598 Der älteste Sohn Zacharias hatte bereits geheiratet und führte einen eigenen Haushalt. 
Der mittlere Sohn Thomas hatte seine Lehre als Kupferschmied begonnen und wohnte 
im Haushalt des Lehrmeisters.
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leisten.599 Clara bewarb sich deshalb bei der Stadt um das sogenannte Hebam-
menhaus an der Heidengasse nahe dem Platztor.600 Die Stadtobrigkeit besaß 
mehrere Liegenschaften in und um die Stadt, die sie zu günstigen Konditionen 
oder auch mietfrei verschiedenen Bürgern zur Verfügung stellte. Bei städtischen 
Amtspersonen  – sowohl von höherem als auch niedrigerem Rang  – gehörte 
eine Amtswohnung teilweise zum Lohn.601 Das Hebammenhaus war in städti-
schem Besitz und als Amtswohnung städtischer Hebammen vorgesehen.602 Als 
Clara Studer um Wohnrecht bat, wohnte allerdings bereits seit sieben Jahren 
Katharina Scheitlin im Haus. Sie war eine alleinerziehende Witwe mit sieben 

599 StadtASG, AA, RP 22.4. und 7. 5. 1684. Zum Amt der Prestenhebamme siehe die folgen-
den Ausführungen in diesem Fallbeispiel.

600 StadtASG, AA, RP 7. 5. 1684.
601 So erhielten etwa die Bürgermeister und der Unterbürgermeister ein Amtshaus in der 

Stadt sowie einen Acker zur Verfügung. Der amtierende Bürgermeister konnte zudem 
auch ein Sommerhaus etwas außerhalb der Stadt nutzen. Der Stadtschreiber lebte in 
einer Amtswohnung gleich am Rathaus mit direktem Zugang zur Kanzlei. Vgl. Stadt-
ASG, AA, Bd. 560; ebd., AA, Tr. 29, Nr. 4i, Vergleich Äcker; Flammer, Landsitze, S. 33.

602 Degginger, Hebammen, S. 41.

abb. 21: ungefährer Standort des städtischen hebammenhauses an der ehemaligen 
heidengasse beim platztor im sogenannten Frank-plan, StadtaSg, plana, S2 1, 1596.
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Kindern. Katharina Scheitlin bat darum, noch »ein jahr, 4, 5 oder 6« bleiben 
zu können. Schließlich habe sie bislang all ihre Kinder ohne obrigkeitliche 
Unterstützung aufgezogen. Wohl aufgrund dieser Leistung sah der Rat von 
der zuvor beschlossenen Kündigung ab. Die Witwe sollte noch vier Jahre lang 
zinslos im Haus an der Heidengasse wohnen bleiben.603 So erhielten Clara 
Studer und auch der Wachtbieter604 Kilian Fehr, der sich ebenfalls zeitgleich 
um das Hebammenhaus beworben hatte, eine Absage. Die Witwe Katharina 
Scheitlin war nie als Hebamme tätig gewesen, und auch der Wachtbieter Kilian 
Fehr hatte keinen erkennbaren Bezug zum Hebammenhaus – auch nicht über 
seine Frau.605 Obwohl die städtischen Hebammen einen Anspruch auf Wohn-
recht dort gehabt hätten, vergab die Stadt das Haus also zinslos auch an andere 
bedürftige Bürgerinnen und Bürger.606 Sowieso hätten die etwa acht städtischen 
Hebammen samt ihren Familien nie alle im Hebammenhaus Platz gefunden. 
Diejenigen Hebammen, die nicht in einem städtischen Haus unterkamen, hatten 
Anrecht auf eine anteilsmäßige Bezahlung ihrer Mietzinsen.607 Als Clara Studer 
im Amt war, erhielten die Hebammen jährlich 9 Gulden von der Stadt als Anteil 
an ihrem Hauszins.608 Hebammen, die mit ihrer Familie alleine im städtischen 
Hebammenhaus wohnten, mussten von 1657 bis 1666 einen jährlichen Mietzins 
zwischen 17 und 20 Gulden für das gesamte Haus bezahlen. Dieser Mietpreis be-
stand abzüglich der 9 Gulden, die den Hebammen am Hauszins bezahlt wurden. 
Nach dieser Berechnung hätte die Miete eines gesamten Hauses im städtischen 
Besitz zwischen 26 und 29 Gulden pro Jahr gekostet.609 Bei einem Vermögen 
von 100 Gulden konnten die Mietkosten für ein Haus also bis zu einem Viertel 
des Familienbudgets ausmachen. Für eine Wohnung rechnete die Stadtobrigkeit 
mit 9 Gulden Mietzinsen – das Hebammenhaus hätte vor diesem Hintergrund 
wohl drei Hebammen mit ihren Familien als Wohnhaus dienen können. 

603 StadtASG, AA, RP 16. 6. 1684.
604 Wachtbieter boten die wachtpflichtigen Bürger reihum zur nächtlichen Wache auf.
605 Vgl. Liste der städtischen Hebammen von 1533 bis 1798 bei Degginger, Hebammen, 

S. 57-59, und ID 599, StadtASG, BR, Familie Fehr, Nr. 42 für den Wachtbieter Kilian 
Fehr samt Frau.

606 Dies zeigen auch die unterschiedlichen Ausgaben des städtischen Seckelamtes für Miet-
zinszahlungen an bedürftige Bürger; siehe zum Beispiel StadtASG, ÄA, IX, 133, S. 29.

607 Degginger, Hebammen, S. 41 f.
608 StadtASG, AA, RP 28. 5. 1691 und ebd., AA, Tr. Q, 7a, IV, Hebammen-Ordnung.
609 Degginger, Hebammen, S. 42.
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5.3 der Nutzen städtischer ämter für bürger 
und bürgerinnen mit gutem leumund

Clara Studer wurde am 22. April 1684 von den Stadtärzten examiniert und als 
städtische Hebamme angenommen.610 Sie hatte ihr berufliches Wissen während 
einer Prüfung vor den Stadtärzten unter Beweis stellen müssen, bevor sie als 
städtische Amtsperson vereidigt wurde. Die Prüfung durch die Stadtärzte und 
die Ausbildung bei einer bereits vereidigten Hebamme waren laut der Hebam-
menordnung Pflicht. In der Praxis wurden erfahrenen Frauen allerdings die Aus-
bildung und/oder die Prüfung manchmal erlassen.611 Clara war bei ihrem Amts-
antritt 46 Jahre alt und hatte selbst bereits zehn Kinder zur Welt gebracht.612 
Als städtische Hebamme erhielt Clara Studer diverse Einkünfte von der Stadt. 
Neben der 9 Gulden für den Hauszins bezogen die städtischen Hebammen ein 
sogenanntes Wartgeld, das sich pro Jahr auf 18 Gulden, 17 Kreuzer, 1 Heller 
belief.613 Ein Wartgeld erhielten unterschiedliche städtische Beamte als eine Art 
Pikettzulage. Zudem bekamen alle städtisch angestellten Hebammen jährlich ein 
Staffel Brennholz. Clara Studer erhielt während Seuchenzügen als Prestenheb-
amme für das höhere Risiko pro Woche 1 Gulden, 30 Kreuzer mehr Lohn.614 
Das war so viel, wie man für die dreitägige Miete eines Pferdes bezahlen muss-
te.615 Neben der städtischen Besoldung wurden die Hebammen auch pro Geburt 
von den Gebärenden selbst bezahlt. Für die Geburtshilfe erhielten die Hebam-
men im Untersuchungszeitraum normalerweise 24  Kreuzer.616 Das entsprach 
einem Tageslohn inklusive Speis und Trank eines Heuers während der Heumahd 
respektive demjenigen eines Küfermeisters.617 Das Einkommen einer Hebamme 
hing also wesentlich von ihrer Beliebtheit bei den schwangeren Frauen ab. Die 
Gebärenden riefen jeweils diejenige Hebamme zu Hilfe, zu der sie das größte 
Vertrauen hatten beziehungsweise die einen besonders guten Ruf hatte.618 Nach 
den Geburten konnten die Hebammen, insbesondere bei Nachwuchs reicherer 
Familien, auf ein Trinkgeld hoffen. Bei glücklich verlaufenen Geburten in hö-

610 StadtASG, AA, RP 22. 4. 1684.
611 StadtASG, AA, Tr. Q, 7a, IV, Hebammen-Ordnung, und Degginger, Hebammen, S. 17 

und 23.
612 Acht davon erreichten das Erwachsenenalter. Vgl. StadtASG, BR, Familie Hildbrand, 

Nr. 12.
613 StadtASG, ÄA, IX, 133, S. 16.
614 StadtASG, AA, RP 2. 11. 1680.
615 StadtASG, AA, Aktensupplement, Edikt Löhne 1657.
616 Degginger, Hebammen, S. 42 und StadtASG, AA, Tr. Q, 7a, IV, Hebammen-Ordnung.
617 StadtASG, AA, Aktensuppl., Wirtschaftliches, Edikt.
618 So bat Jakob Grapp, Hofmeister und Vogt zu Bregenz, im Juli 1464 Bürgermeister und 

Rat zu St. Gallen um die Zusendung der Hebamme aus Kempten, die zu dieser Zeit 
gerade in St. Gallen weilte, damit sich diese um seine hochschwangere Frau kümmern 
könne. StadtASG, AA, Missiven, Nr. 359, 24. 7. 1464.
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hergestellten Familien erhielten die Hebammen durch Botendienste, wenn sie die 
frohe Botschaft Verwandten und Bekannten der frischgebackenen Eltern über-
mittelten, eine zusätzliche Besoldung.619 Werbung für sich und ihre Geburtshilfe 
wurde bei der Taufe möglich, bei der die Hebammen die Aufgabe hatten, die mit 
ihrer Hilfe geborenen Täuflinge zum Taufstein zu tragen.620 Durch die öffent-
liche Präsenz im Gottesdienst war es Hebammen möglich, ihre Reputation zu 
steigern: Je häufiger eine Hebamme vor versammelter Kirchgemeinde Säuglinge 
zur Taufe tragen konnte, desto kompetenter musste sie wirken. Das generierte 
mit Sicherheit neue Kundinnen. Der Taufakt geschah entweder vor oder nach 
der Predigt, je nachdem, ob das Kind ehelich oder vor- beziehungsweise un-
ehelich gezeugt worden war.621 Neben den meist acht städtisch angestellten 
Hebammen arbeiteten weitere Frauen auch als freiberufliche Hebammen. Sie 
erhielten kein Wartgeld, keinen Anteil an ihrem Mietzins und kein Holz, konn-
ten aber von ihren Kundinnen ebenfalls einen Lohn für ihre Dienste in Anspruch 
nehmen. Möglicherweise verlangten diese Frauen einen geringeren Lohn für die 
Geburtshilfe und waren damit vor allem für ärmere Familien eine valable Option 
zu den städtischen Hebammen. Einige der freiberuflichen Geburtshelferinnen 
warteten, bis eine Stelle als städtische Hebamme frei wurde.622 Ob Clara Studer 
vor ihrer Vereidigung als freiberufliche Hebamme tätig war, ist nicht überliefert. 

Eine weitere Einnahmequelle sowohl für freiberufliche als auch städtisch an-
gestellte Hebammen waren medizinische Gutachterinnentätigkeiten im Auftrag 
der Obrigkeit. Sie waren nicht nur meldepflichtig, wenn sich durch eine zu frühe 
Geburt ein Verdacht auf außer- oder voreheliche Sexualität ergab. Sie wurden 
auch von der Obrigkeit als Sachkundige bei Gerichtsfällen vorgeladen.623 Stand 
eine ledige Frau im Verdacht einer Schwangerschaft, wurde eine städtische 
Hebamme zur medizinischen Untersuchung der Frau gerufen. Die medizinische 
Untersuchung bestand meist im Abtasten der Brüste und des Unterleibs sowie 
in der Erfragung intimer Details, wie etwa der Zeitpunkt der letzten Mens-
truation.624 Bei schwangeren Frauen, die den Kindsvater nicht nennen wollten, 
waren Hebammen zu einer Befragung während der Geburt verpflichtet. Die 
Hoffnung der Obrigkeit lag wohl in größerer Auskunftsbereitschaft der Frauen 
unter Geburtsschmerzen. So musste Barbara Wetter, die vermutlich als freibe-
rufliche Hebamme arbeitete, ein Gutachten zuhanden der Obrigkeit abgeben: 
Barbara Wetter »sagt bey ihrem hebammeneydt, sie habe die Anna Elisabetha 

619 Degginger, Hebammen, S. 43.
620 Ebd., S. 31.
621 Ebd.
622 Ebd., S. 23 f.
623 Ebd., S. 36 f. und Gleixner, Die »Gute« und die »Böse«, S. 101-106.
624 Gleixner, Die »Gute« und die »Böse«, S. 103 f.
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Stöcklin625 in kindts nöthen und gebuhrts schmerzen ernstlich umb den vater 
ihres kindts befraget … Das kindt seye nit völlig ausgetragen und habe keine 
nägelin an händ und füeßen gehabt.«626 Auch bei mutmaßlichen Kindsmorden 
oder Abtreibungen dienten die städtischen Hebammen als medizinische Gut-
achterinnen. Für all diese Vorladungen und Begutachtungen wurden sie jeweils 
mit Bargeld bezahlt.627 Die Hebammen meldeten auch Erkrankungen, die sie für 
gefährlich hielten. So pflegte eine St. Galler Hebamme 1688 eine kranke Frau, 
die von einem piemontesischen Glaubensflüchtling schwanger war. Nach der 
Geburt stellte die Hebamme eine merkwürdige, ihr unbekannte Krankheit bei 
der Frau fest und verlangte, dass das Kind von der Mutter separiert und so eine 
Ansteckung von der Mutter aufs Kind verhindert werden konnte. Wie sich nach 
einer Untersuchung durch die Stadtärzte herausstellte, litt die Frau an Syphilis – 
es war laut dem Chronisten Bernhard Wartmann der erste solche Krankheitsfall 
in St.  Gallen.628 Vermutlich wurde die erkrankte Frau von einer städtischen 
Prestenhebamme betreut, wie Clara Studer eine war. 

Auch Claras Ehemann Hans Joachim Hildbrand stand in städtischen Diensten 
und hatte deshalb ein regelmäßiges Einkommen. Lange Zeit war er als Lohn-
wächter tätig.629 Verschiedene Wächter waren nachts in den Gassen und auf 
den Ringmauern unterwegs oder behielten die Stadt und ihre Umgebung von 
den Kirchtürmen aus im Blick.630 Jeder Bürger und jede Bürgerin, aber auch 
die Hintersassen  – allerdings in geringerem Umfang  – waren verpflichtet, in 
regelmäßigen Abständen Wachtdienst zu leisten. Der Wachtbieter bot die jeweils 
an die Reihe kommenden Diensthabenden auf und sammelte das Wachtgeld bei 
denjenigen ein, die sich vertreten ließen. Frauen, alte Männer oder Personen, 
die keine Zeit oder auch keine Lust zum Wachtdienst hatten, konnten auf 
ihre Kosten einen sogenannten Lohnwächter stellen, wie Hans Joachim einer 
war. Er erhielt für seine Einsätze als Lohnwächter quartalsweise – wohl nach 
der Anzahl der geleisteten Wachtnächte  – ein Salär ausbezahlt. Vermutlich 
erhielt er dafür 30 Gulden pro Jahr. Auch war er – mindestens teilweise – als 
Wachtzahler im Einsatz. Das wird deutlich, weil er einige Kredite erhielt, die er 
von seinem Wachtzahlerlohn zurückzubezahlen versprach.631 Als Wachtzahler 

625 Vgl. zu Anna Elisabeth Stöckli den Eintrag ihres Vaters Sebastian Stöckli, Hafner, ID 
2644, StadtASG, BR, Familie Stöckli, Nr. 7.

626 StadtASG, AA, Bd. 802b, 12. 12. 1723. Als medizinische Gutachterin vor Gericht muss-
ten auch freischaffende Hebammen einen Eid leisten.

627 Gleixner, Die »Gute« und die »Böse«, S. 101.
628 VadSlg, Ms S 137, S. 34.
629 StadtASG, AA, RP 27. 6. 1678 und 2. 2. 1692.
630 Vgl. für die folgenden Informationen zu den Wachten und Wachtdiensten die Wacht-

ordnung in StadtASG, AA, RP 23. 5. 1671; und SSRQ SG/II/1 /2, Der XXI. Theil. 
Wachtordnungen, S. 419-428.

631 StadtASG, AA, VP 3. 2. 1677; ebd., AA, RP 5. 2. 1677.
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erhielt er pro Jahr 45 Gulden. Das Amt bestand nicht nur aus der Pflicht der 
Lohnauszahlungen an die verschiedenen Wächter, sondern auch in nächtlichen 
Wachtdiensten. Ein Wachtzahler war jede Nacht unterwegs und prüfte, ob 
jeder Wächter an seinem verordneten Platz stand. Er war also in der Nacht der 
eigentliche Aufseher der Wächter. 

1706 wurde Hans Joachim Hildbrand Turmwächter auf dem St. Mangenkirch-
turm.632 Als Turmwächter wurden nur verlässliche Bürger angestellt.633 Sie hatten 
eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und hielten jede Nacht jeweils zu zweit auf 
dem Turm der St. Laurenzenkirche und jenem der St. Mangenkirche Ausschau 
nach Feuern sowohl inner- als auch außerhalb der Stadt. Den beiden St. Mangen-
turmwächtern stand zu diesem Zweck ein Kämmerlein samt Bett im Turm zur 
Verfügung. Ein Wächter hielt jeweils bis Mitternacht, der andere nach Mitternacht 
Wache. Entdeckten sie einen Brand in der Stadt, musste sofort der schlafende 
Kollege geweckt werden. Der geweckte Wächter musste an der Feuerglocke Sturm 
schlagen, so lange, bis er von einem Läuter abgelöst wurde. Der andere musste 
unterdessen eine Laterne anzünden und sie an einer Stange vor die Galerie hin-
aushängen – und zwar in diejenige Richtung, in der das Feuer ausgebrochen war. 
War ein weiter entfernter Brand bemerkt worden, wurde das dem Bürgermeister 
angezeigt, der einen Reiter losschickte. Dieser musste den Brandherd ausfindig 
machen und sich erkundigen, ob die vom Brand betroffene Gemeinde Hilfe 
benötigte. Laut dem Chronisten Wartmann wurde mit keinem Posten der Stadt 
»so genau verfahren« wie mit dem Amt des Turmwächters, »da von demselben 
die ganze sicherheit der stadt wärhend der nacht abhänget«.634 Der Sicherheit der 
Stadt diente auch das stündliche Trompetenblasen der Turmwächter: Damit die 
übrigen Nachtwächter wussten, dass Hans Joachim Hildbrand auf dem Turm 
noch auf seinem Posten war, musste er jede volle Stunde mit einer Trompete die 
Stunden blasen. In den Gassen patrouillierten jeweils die sogenannten rufenden 
Wächter, die in den Quartieren die vollen Stunden ausriefen. Blies Hildbrand 
vom St. Mangenturm nicht zur korrekten Uhrzeit die Trompete, wurde ein 
Wachttrupp auf den Turm gesandt, um nach dem Rechten zu sehen. Trotz der 
großen Verantwortung zählten die Turmwächter zu den eher schlecht bezahlten 
Amtspersonen. Jeweils am Ende des Jahres baten die Turm- und rufenden Wächter 
um die Erlaubnis des sogenannten Neujahrssammelns. Der Brauch war, dass sie 
am dritten Januar bei der Bürgerschaft eine Neujahrsgabe in einer verschlossenen 
Büchse erbitten durften. So zogen Wächter und Trompeter musizierend und sin-
gend am Neujahrstag durch die Stadt, um ihr Salär etwas aufzubessern.635 Hans 

632 StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 12.
633 Für folgende Informationen zum Turmwächteramt vgl. VadSlg, Ms S 137, S. 104 und 

109 f.
634 VadSlg, Ms S 137, S. 110.
635 StadtASG, AA, RP 28. 12. 1708 und Ziegler, Weihnacht, S. 53 f.
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Joachim Hildbrand war sicherlich auch unter ihnen. Neben ihrem Sold bekamen 
die rufenden Wächter in den Gassen und auf den Türmen ein jährliches Trinkgeld 
von 6 Gulden.636 Da Hans Joachim Hildbrand nach seinem Amtsantritt als Turm-
wächter nicht mehr gleichzeitig als Lohnwächter arbeiten konnte, musste sich das 
Amt des Turmwächters finanziell gelohnt haben, ansonsten hätte er es kaum ange-
nommen. Ein Turmwächter wurde also mit mehr als 30 Gulden pro Jahr entlohnt. 

Weitere Einnahmen erzielte der Schneider und Turmwächter Hans Joachim 
Hildbrand durch seine Anwaltstätigkeit vor dem Stadtgericht. Vor diesem Gericht 
wurden Schuldklagen verhandelt, wobei die Kläger mit einem Anwalt oder Für-
sprecher erscheinen mussten, der für sie ihre Sache vor dem Stadtgericht vertrat 
und mit den Richtern kommunizierte.637 Dabei konnten die Parteien irgendje-
manden auswählen, der sie als Anwalt vertreten sollte. Hans Joachim Hildbrand 
vertrat am 8. Februar 1704 gleich neun Parteien und am 13. Oktober 1713 den 
Hauptmann Johannes Hartmann in Schuldstreitigkeiten.638 Höchstwahrschein-
lich war Hans Joachim bereits im Dezember 1690 von drei Bürgern als Anwalt vor 
dem Schuldgericht angestellt worden, aber am Gerichtstermin nicht erschienen.639 
Die Gerichtsanwälte wurden pro Fall von ihren Klienten bezahlt. Offenbar hatte 
Hans Joachim Hildbrand nicht genügend Klienten; möglicherweise war die Kon-
kurrenz zu groß oder seine Dienste waren nicht begehrt. Auf jeden Fall überlegte 
er sich, wie er zu mehr Verdienst kommen konnte. Und so schlug er dem Kleinen 
Rat im Dezember 1687 vor, die bislang freischaffenden Gerichtsanwälte durch 
die Stadt anzustellen. Dabei bewarb er sich gleich selbst als »beständiger anwalt«. 
Er und sein Vorschlag wurden allerdings abgelehnt. Der Rat begründete seinen 
Entscheid damit, dass von der Stadt angestellte Gerichtsanwälte 1) eine Neuerung 
seien, 2) den Leuten nicht gegen deren Willen ein städtischer Anwalt »aufgebür-
det« werden konnte, 3) Hans Joachim Hildbrand als städtischer Anwalt untauglich 
sei und 4) er vermutlich nur ein städtisches Wartgeld wolle. Wie bisher durfte sich 
Hans Joachim allerdings freiberuflich als Anwalt betätigen, wenn die Bürger seine 
Anwaltschaft denn wünschten.640 Obwohl Hildbrand im Dezember 1687 eine 
Absage erhielt, fiel seine Idee einige Jahre später auf fruchtbaren Boden. Im Mai 
1700 beklagte sich der Bürgermeister beim Kleinen Rat über die Gerichtsanwälte. 
Sie seien ziemlich liederlich. Der Bürgermeister war besorgt um die Reputation 
der Stadt, da gerade das Schuldgericht auch von zahlreichen Fremden in Anspruch 
genommen wurde. Am liebsten hätte der Bürgermeister andere Anwälte gehabt 

636 StadtASG, AA, Tr. 29, 6e, Trinkgelder; ebd., AA, RP 18. 1. 1676.
637 Vgl. zur Rolle der Fürsprecher oder Anwälte vor Stadtgerichten SSRQ SG/II/1 /2, S. 34-

41. 
638 StadtASG, AA, RP 8. 2. 1704, 13. 10. 1713. 
639 Drei Bürger hatten Hans Joachim Hildbrand vor Gericht angeklagt, nachdem sie eine 

Buße bezahlen mussten, weil ihr Anwalt nicht am Gerichtstermin erschienen war; vgl. 
StadtASG, AA, RP 30. 12. 1690 und 2. 1. 1691.

640 StadtASG, AA, RP 5. 12. 1705.
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und verlangte eine Unterrichtung der aktuellen Anwälte, damit diese endlich 
wüssten, »wie sie sich zu verhalten haben«.641 In dieser Situation kam der Rat 
auf Hildbrands Idee von 1687 zurück. Man nahm in der Ratssitzung auch auf das 
damalige Urteil Bezug. Der Rat wollte innerhalb von 14 Tagen »ehrliche Leute« 
als Anwälte suchen. Sie sollten vom Rat erwählt werden und eine Bürgschaft von 
100 Gulden leisten. Zwei Wochen später konstatierte der Kleine Rat jedoch, dass 
sich niemand um eine Anwaltsstelle beworben habe – offenbar auch Hans Joa-
chim Hildbrand nicht. Vermutlich war die zu leistende Bürgschaft das Problem: 
Sowohl Hildbrand als auch andere konnten oder wollten sich diese offenbar nicht 
leisten. Der Kleine Rat beschloss deshalb, beim Urteil vom 5. Dezember 1687 zu 
bleiben und die Anwälte weiterhin freischaffend arbeiten zu lassen.642 Spätestens 
1730 wurde Hans Joachim Hildbrands Idee allerdings doch noch umgesetzt: Ein 
neu gewählter und vereidigter Gerichtsanwalt, der Gürtler Hans Conrad Stäheli, 
beklagte sich über das Salär als vereidigter Anwalt. Der Eid, den die Gerichtsan-
wälte leisten mussten, sowie auch die Bürgschaft von 300 Gulden seien »ziemlich 
schwer«. Deshalb bat er um eine Aufbesserung seines Lohns. Dieser Bitte wurde 
entsprochen: Ab Januar 1730 erhielten die städtisch angestellten Gerichtsanwälte 
20  Gulden pro Jahr.643 Bei den 20  Gulden handelte es sich vermutlich um ein 
Wartgeld, denn Gerichtsanwälte wurden – ähnlich wie Hebammen – von ihren 
jeweiligen Klienten zusätzlich pro Fall bezahlt. Genau ein solches Amt hatte Hans 
Joachim Hildbrand 1687 vorgeschwebt, als er mit der Idee und seiner Bewerbung 
vor den Kleinen Rat getreten war. Er selbst profitierte allerdings nicht mehr von 
der Neuerung. Durch ihre Ämter verdienten Hans Joachim Hildbrand und Clara 
Studer mindestens 56 bis 61  Gulden jährlich  – vermutlich sogar mehr.644 Das 
entsprach der Hälfte ihrer Vermögenswerte, die sie jeweils pro Jahr versteuerten. 
Mit der Vergabe von Ämtern an ärmere, aber gut beleumundete Bürgerinnen und 
Bürger unterstützte die St. Galler Obrigkeit bewusst diese Familien. So wurden 
etwa 1676, in einer Zeit, in der »die burgerschaft in großer anzahl, benebens arm 
ist und nichts zu gewinnen weißt«, zusätzliche Lohnwächter – wie Hans Joachim 
einer war – eingestellt.645 Ziel war nicht nur die bessere Bewachung der nächtlichen 
Stadt, sondern vor allem auch die Unterstützung verarmter Bürgerfamilien. Nicht 
nur die garantierten und regelmäßigen Einkommen und die zusätzlichen Lohnbe-
standteile wie Holzbezüge und Mietzinsunterstützung sollten ärmeren Familien 
zugute kommen. Die regelmäßigen städtischen Wartgelder und Entlohnungen 

641 Ebd., 21. 5. 1700.
642 StadtASG, AA, RP 6. 6. 1700.
643 Ebd., 4. 1. 1730.
644 Wächterlohn von 30 Gulden oder Wachtzahlerlohn von 45 Gulden und Hebammen-

Wartgeld von 17 Gulden samt Anteil an die Mietzinsen von 9 Gulden. Nicht eingerech-
net sind der Staffel Holz und die Besoldung des Turmwächteramtes, die Hans Joachim 
Hildbrand anstelle seines Wächterlohns erhielt.

645 StadtASG, AA, RP 21. 3. 1676.
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dienten auch als Sicherheit für Darlehensgesuche bei Bürgern, die keine Immobilie 
besaßen. Hinzu kamen je nach Arbeitsauslastung die unterschiedlich hohen Zah-
lungen der Kundschaft für die erbrachten Dienstleistungen und weitere zusätzliche 
Einnahmen wie etwa Trinkgelder oder Almosen aus dem Neujahrssammeln. Die 
städtischen Ämter boten also mehr als nur ein zusätzliches Einkommen. Sie ga-
rantierten einen regelmäßigen Minimalverdienst und konnten als Kreditinstrument 
genutzt werden. Sie führten zu sozialem Kapital und Kreditwürdigkeit. Langjäh-
rige Dienste wurden zudem häufig zusätzlich honoriert. So wurde Hans Joachim 
Hildbrand für seine Dienste – wohl vor allem als Turm- und Lohnwächter – von 
der Stadtobrigkeit mit der Schenkung einer Pfrund im Spital belohnt. Im Alter von 
75 Jahren quittierte er den Turmwächterdienst und wurde am 15. August 1717 für 
den Rest seines Lebens in das städtische Spital aufgenommen. Er erhielt die »alte 
Siechenpfrund« und täglich zusätzlich eine halbe Maß Pfrundwein geschenkt.646 
Ein halbes Jahr später, am 4. Februar 1718, verstarb er.647 Auch Clara Studer pro-
fitierte bis an ihr Lebensende von ihrem Hebammenamt. Als städtisch vereidigte 
Hebamme hatte sie bis zu ihrem Ableben Anspruch auf die städtischen Einkünfte 
aus dem Amt  – unabhängig davon, ob sie noch als Hebamme arbeitete oder 
nicht.648 So hatte sie bis zu ihrem Tod 1704 ein jährliches Einkommen von ungefähr 
26 Gulden (Wartgeld plus Mietzins) samt einem Staffel Holz. 

5.4 der frühe, zunftfreie leinwanddruck: 
ein arbeitsfeld für Stadtbürgerinnen

Neben ihren Amtstätigkeiten arbeiteten Clara Studer und Hans Joachim Hild-
brand stets als Handwerker. Clara arbeitete als Leinwanddruckerin. Die jüngste 
Tochter Juditha half ihr dabei. Die beiden Frauen arbeiteten als Druckerinnen 
zu Hause und besaßen die dazu nötige Einrichtung: »truckzeug mit den tischen, 
deß gleichen 2 eingesezte häfen, 2 messine pfannen, 2 küpferne pfannen sambt 
anderem darzuo [zur Leinwanddruckerei] erforderlichem geschiff und gschier 
und was sonst zum trucken gehört.«649 Die Leinwanddruckerei in St. Gallen war 
im Untersuchungszeitraum nicht zünftig organisiert. Es handelte sich um ein 
freies Handwerk, das neben einem anderen Gewerbe betrieben werden konnte. 
Vor allem Frauen nutzten die Möglichkeit, legal ein Handwerk betreiben zu 
können. Die wenigen Quellenhinweise zum St.  Galler Textildruck verweisen 
auf ein kompliziertes Druckverfahren, bei dem mit waschechten Farben Lein-

646 Offenbar konnte er es sich leisten, nicht bei den übrigen Pfründnern im Massenschlag 
untergebracht zu werden. Denn er wurde »gegen eine ordentliche verzinsung« in »Al-
gäuers kämmerlein« einquartiert. StadtASG, AA, RP 15. 8. 1717.

647 StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 12.
648 Gleixner, Die »Gute« und die »Böse«, S. 99 f., und Degginger, Hebammen, S. 25.
649 StadtASG, AA, Bd. 583d, 15. 4. 1704, S. 499 f.



Mobile ÖkoNoMieN: haNdwerkliche FaMilieN- uNd hauSwirtSchaFteN184

wand bedruckt wurde. Folgendes ist aus den spärlichen Quellen zur St. Galler 
Produktionsweise zu erfahren: 

Die St.  Galler Druckerinnen und Drucker brachten Motive mit Hilfe von 
Modeln (vermutlich Holzmodel, da auch einige Schreiner als frühe Drucker 
arbeiteten650) auf Leinwandtuche an. Hierzu wurde das Leinwandtuch auf den 
Druckertisch gelegt. In einem in der Fachsprache »Chassis« genannten doppel-
ten Kessel – einer Art Stempelkissen – wurde die Farbe aufbewahrt, die mit Hilfe 
einer großen Bürste auf die Holzmodel aufgebracht wurde.651 Clara Studer besaß 
sowohl einen Druckertisch als auch zwei – vermutlich am Druckertisch – ein-
gesetzte Häfen. Dabei handelte es sich höchstwahrscheinlich um dieses Chassis. 
Vermutlich wurde für den Druck der Motive Brasilholz verwendet. Es ist 
deshalb von einem Rot- oder Blaudruck auszugehen.652 Ob dabei durch einen 
Reservedruck die Muster weiß blieben und danach das Tuch durch eine Beize 
gezogen wurde oder umgekehrt, kann nicht eruiert werden.653

Nach der Bedruckung musste die Leinwand durch eine Beize  – etwa aus 
Färberröte (Krapp) – gezogen werden, damit die gedruckten Farben intensiver 
aufschienen beziehungsweise die Reservemittel wieder ausgewaschen wurden. 
Um die Verfärbung der weißen Teile der Leinwand zu verhindern, wurde bei 
den komplizierteren Druckverfahren das bedruckte Tuch zuerst in verwässertem 
Kuhmist gebadet, um danach feucht mit dem Krapp aufgekocht zu werden. Der 
Stoff nahm so die Farbe nicht ganz so stark an, wies aber dennoch einen rötlichen 
Farbton auf. Nach diesem Vorgang wurde die Leinwand ausgespült und mit 
Stöcken ausgeklopft, um sie von den letzten Krappkörnern zu befreien.654 Auch 
in St. Gallen vollzogen die Leinwanddruckerinnen den Arbeitsschritt des Ausfär-
bens in Krapp. Hierzu verwendeten sie offenbar einen von den Schwarzfärbern 
bereits benutzten Farbsud. Das von den St. Galler Druckerinnen Blenden oder 
Durchziehen genannte Aufkochen der bedruckten Textilien im Farbsud war es-
senziell für das Druckverfahren. Ohne das »Durchziehen« hätten die bedruckten 
Tuche nicht geleuchtet, wobei genau dieses Leuchten »den getruckten stücken das 
ansehen mache«.655 Nach dem Druck und der Färbung wurde die Leinwand zum 
Trocknen aufgehängt. Zu diesem Zweck wurden die Leinwandbahnen von den 

650 Beispielsweise Meister Michael Steinmann, Tischler; StadtASG, AA, Bd. 598, 14. 2. 1694, 
S. 4.

651 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Kattun, Abschnitt zum Drucken.
652 StadtASG, AA, Bd. 598, 7. 3. 1694, S. 4 f. Brasilholz erzeugte einen roten Färbestoff. 

Unter Hinzugabe von Grünspan konnte mit Hilfe von Brasilholz auch eine blaue Farbe 
hergestellt werden; vgl. Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Blaue Leinwand, 
(Gedruckte).

653 Vgl. die Angaben zum alten Blaudruck bei Haller, Über den Ursprung, S. 26-28, und 
Spitzner, Textildruck, S. 12 f.

654 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Kattun, Abschnitt zum Drucken.
655 StadtASG, AA, Bd. 598, 7. 3. 1694, S. 4 f.
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Druckerinnen und Druckern an den Außenmauern ihrer Häuser befestigt.656 Ob 
die bedruckten Leinwandtuche in St. Gallen ihren rötlichen Grundton behielten 
oder sie nach dem Trocknen noch auf die Bleichefelder kamen, damit sie mög-
lichst weiß wurden, bleibt aufgrund mangelnder Quellenhinweise unklar. Sollte 
der Grund der Leinwand wieder weiß werden, mussten die Tuche den Bleichern 
übergeben werden.657 Nach der Trocknung und der eventuellen Bleiche erfolgte 
die Glättung. Hierbei handelte es sich um einen wichtigen Arbeitsschritt, der der 
Leinwand den nötigen Glanz und die nötige Stärke verlieh.658 Die Leinwanddru-
ckerinnen und -drucker St.  Gallens führten die Glättung selbst aus.659 Hierzu 
wurden die Tuche zuerst in einem Stärkebad gestärkt. Nach der Aufhängung der 
nassen Stoffbahnen wurden die Tuche mit Hilfe eines sogenannten Feuer- oder 
Glättesteins auf dem Glättetisch geglättet. Dazu wurde teilweise auch heißes 
Wachs benutzt, das die Tuche besonders glänzend machte.660 

Die wenigen Erwähnungen des St.  Galler Leinwanddrucks zeigen, dass in 
St. Gallen bereits früh – wesentlich vor der Bedruckung von Baumwolltuchen, 
den sogenannten Indiennes – ein Textildruck existierte. Die frühesten Erwäh-
nungen des Textildrucks in der Stadt sind zwei Klagen der St. Galler Leinenfär-
bermeister gegen die Druckerinnen und Drucker 1693 zu entnehmen.661 Damit 
handelte es sich um eine sehr frühe Nennung, gilt doch bislang die Gründung 
einer Kattundruckerei662 1698 als eine der frühesten Erwähnungen der Textildru-
ckerei auf dem Gebiet der heutigen Eidgenossenschaft.663 In der Ostschweiz ver-
breitete sich der Textildruck großflächig erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Wie die St. Galler Quellen aus dem Ende des 17. Jahrhunderts zeigen, 
wurden in der Ostschweiz allerdings nicht erstmals, wie bislang angenommen, 
in Hauptwil Tuchdrucke hergestellt,664 sondern in St. Gallen – und zwar durch 
Frauen und Männer, die außerhalb der zünftigen Wirtschaft arbeiteten. Weitere 
Hinweise lassen vermuten, dass die St. Galler Leinwanddruckerinnen und -dru-
cker Erzeugnisse für den Export herstellten. So bedruckte etwa die Druckerin 

656 StadtASG, AA, RP 16. 11. 1728.
657 Die Leinwand kam mit der bedruckten Seite nach unten wieder auf die Bleichefelder 

und erhielt so ihre ursprünglich weißen Teile wieder zurück. Bei einem Reservedruck 
wäre der Vorgang des Bleichens nicht nötig gewesen.

658 Während des Färbens und Ausspülens zogen sich die Leinwandfasern zusammen, 
was wieder korrigiert werden musste. Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Artikel 
Kattun, Abschnitt zum Drucken.

659 Die Färbermeister beanspruchten nämlich das Glätten ebenfalls für sich und beklagten 
sich deshalb über die Druckerinnen; vgl. StadtASG, AA, Bd. 598, 7. 3. 1694.

660 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Artikel Kattun.
661 StadtASG, AA, Bd. 598, 28. 6. 1693, S. 1.
662 Beim Kattundruck handelte es sich um die Bedruckung eines Mischgewebes aus Baum-

wolle und Leinen.
663 Haller, Über den Ursprung, S. 50.
664 Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 122-128. 
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Sarah Hauptli, die unverheiratete Tochter eines Seilermeisters, im Auftrag für 
die Herren Schlaprizi am Tor Leinwand.665 Bei diesen »Herren Schlaprizi« 
musste es sich um die Brüder Caspar und Dominicus Schlaprizi handeln. Caspar 
Schlaprizi war Mitglied der Gesellschaft zum Notenstein, höchstwahrscheinlich 
Kaufmann, und versteuerte ein Vermögen zwischen 8.000 und 11.700 Gulden. 
Sein Bruder Dominicus war ebenfalls Kaufmann und versteuerte zwischen 1700 
und 1720 ein Vermögen von 11.600 bis 30.100 Gulden.666 Neben den Kaufleuten 
Schlaprizi waren auch reichere Handwerksverleger in das Geschäft mit der 
gedruckten Leinwand involviert. Teilweise herrschten offenbar verlagsähnliche 
Zustände. So kaufte Abraham Zollikofer zum Schwanen, jener Nachbar, der mit 
dem Strumpfverleger Georg Stäheli ein Gesellen-Abschiedsfest gefeiert hatte, 
Hector Zübli667 ein Haus ab.668 Der Kaufpreis sollte nicht in bar bezahlt, sondern 
durch »abdruckhen bey dem Läser an der Langengaß« beglichen werden. Hans 
Caspar Lässer bedruckte für Abraham Zollikofer offenbar im Verlagssystem 
Leinwand in seiner Werkstatt an der Langgasse. Nun sollte Lässer eine Zeitlang 
für Zübli arbeiten und Leinwand bedrucken, bis der Kaufpreis des Hauses durch 
die Arbeit Lässers erstattet war.669 Die Geschäfte von Abraham Zollikofer, Hec-
tor Zübli und den Gebrüdern Schlaprizi zeigen, dass die bedruckte Leinwand 
nachgefragt war, ein Markt dafür bestand und sie exportiert wurde. Hinter den 
St.  Galler Leinwanddruckerinnen und -druckern standen mindestens teilweise 
reichere Handwerksverleger oder Kaufleute. 

Ab den 1720er-Jahren nahm die Konkurrenz im Textildruck zu. So klagten 
die St. Galler Leinwanddruckerinnen und -drucker im November 1724 darüber, 
dass sie »sehr wenig und vast nichts zuthun« hätten, »indeme der gröste theil 
außerhalb, meistens zu Hauptwil außzurüsten gegeben werde«.670 St.  Galler 

665 StadtASG, AA, Bd. 598, 24. 8. 1693, S. 1.
666 Zu Caspar Schlaprizi vgl. ID 2235, StadtASG, BR, Familie Schlaprizi, Nr. 22. Zu Do-

minicus Schlaprizi vgl. ID 2239, StadtASG, BR, Familie Schlaprizi Nr. 23. Durch den 
Namenszusatz »beim Tor« lässt sich Caspar Schlaprizi eindeutig identifizieren, da er 
1690 und 1700 beim Spisertor wohnte. Auch der Bruder Dominicus lebte ab 1710 beim 
Spisertor und zuvor, um 1700 an der Spisergaße. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 296eb, S. 3; 
ebd., AA, Bd. 296el, S. 4 und 8; ebd., AA, Bd. 296er, S. 4; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 4.

667 Beim Verkäufer des Hauses, Hector Zübli, handelte es sich um einen reichen Weberver-
leger, der eine eigene Firma führte. Er versteuerte Vermögenswerte zwischen 2.900 und 
16.700 Gulden in den Jahren von 1680 bis 1710; vgl. ID 3207, StadtASG, BR, Familie 
Zübli, Nr. 17; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 19; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 25; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 29; ebd., AA, Bd. 296er, S. 29; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 30.

668 Zu Abraham Zollikofer siehe das Kapitel »Der Habitus der handwerklichen Aufsteiger«.
669 Vgl. zu diesem Fall StadtASG, AA, RP 29.2. und 6. 4. 1704; ebd., AA, VP 3. 3. 1704.
670 Bei diesem »Ausrüsten« handelte es sich auch um die Bedruckung von Leinwand, wie 

eine Stellungnahme der Kaufleute zu den Vorwürfen der Drucker und Weißmanger 
zeigt: Bei den Aufträgen der Kaufleute, die sie an Handwerker zum Ausrüsten über-
gaben, handelte es sich um eine »augenwahl«. Die Kaufleute »müsen nah denen ihnen 
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Kaufleute ließen immer häufiger Textilien in Hauptwil bedrucken. Auch eine 
neue Maschine, die der »Schaltegger« in Hauptwil betrieb, war für die St. Gal-
ler Kaufleute wohl ein Anreiz dafür. Mit dieser Maschine wurden Stoffe 
»scheinbarer« und glatter.671 Der aus dem appenzell-ausserrhodischen Teufen 
stammende Peter Schaltegger zog 1720 nach Hauptwil und eröffnete dort seine 
Textildruckerei.672 Sie lief so gut, dass auch Zürcher Kaufleute in Hauptwil 
Tuche bedrucken ließen.673 Offenbar handelte es sich bei der erwähnten Ma-
schine Schalteggers um eine Vorrichtung für die Bedruckung von Indiennes. 
Möglicherweise handelte es sich dabei um eine Vorrichtung mit Kupferplatten 
für den Textildruck. Solche wurden vor allem in England und den großen Städ-
ten des Reichs – beispielsweise in Augsburg – zur Bedruckung von Textilien 
verwendet.674 

Zur Wehr setzten sich die St.  Galler Druckerinnen und Drucker nicht nur 
gegen die Konkurrenz aus Hauptwil, sondern auch gegen das zünftige St. Galler 
Schwarzfärberhandwerk. Immer wieder wurden die Druckerinnen und Drucker 
von den zünftigen Schwarzfärbern angeklagt, dass sie ihnen mit dem Durchzie-
hen der bedruckten Tuche durch einen Farbsud ins Handwerk pfuschen würden. 
In ihren Klagen bezogen sie sich auf ihr Monopol des Leinenfärbens in der 
Stadt.675 Die Druckerinnen und Drucker entkräfteten die Argumente der Färber 
damit, dass sie nicht vom Färben, sondern lediglich vom »Blenden« der Lein-
wand sprachen. Die Tücher würden nur durch sehr schwache Farbsude gezogen, 

zuschickhenden musteren die wahr machen lasen, […], und wann sie die verlangte 
muster bey denen burgeren gefunden, haben sie die wahr auch bey denenselben machen 
laßen«. Die Kaufleute wollten sich also nicht an die St. Galler Textildrucker binden las-
sen, sondern dort bestellen, wo sie die passenden Muster fanden; vgl. StadtASG, AA, RP 
23. 11. 1724, und ebd., AA, VP 24. 2. 1725. In der Folge wurden die St. Galler Leinwand-
drucker von der Obrigkeit geschützt. Am 28. 5. 1725 entschied der Rat in Abwesenheit 
der Kaufleute auf Bitte der Manger und Drucker, dass »diejenigen kaufleute, die bisher 
außerhalb drucken lassen haben«, sich der bürgerlichen Drucker und Manger bedienen 
sollten; ebd., AA, RP 28. 5. 1725.

671 StadtASG, AA, VP 24. 2. 1725, und ebd., AA, RP 28. 5. 1725. Bei den Gonzenbachs, 
die in Hauptwil produzierten, handelt es sich um eine ehemalige Bürgerfamilie aus 
St. Gallen, die in den 1640er-Jahren die Stadt verließ, um im nahe gelegenen Hauptwil 
bei Bischofszell einen Leinwandbetrieb aufzubauen; siehe dazu Menolfi / Bolli, Frühes 
Unternehmertum.

672 Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 126 f.
673 Ebd.
674 Dabei handelte es sich um eine »Maschine, [die] ziemlich einer Kupferpresse gleicht, 

außer daß die Walzen nicht bloß durch ein Kreutz, sondern durch Rad und Getriebe 
beweget werden; und es ist solches etwas recht schönes, denn die Abdrücke, welche 
auf Kupfer geschehen, sind weit schöner, als die vom Holze«. Krünitz, Oekonomische 
Encyklopädie, Art. Kattun.

675 Siehe das Kapitel »Gewerbliche Mischzünfte und der Unterschied zwischen den Schön- 
und Schwarzfärbern«.
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so dass man nicht von Färben sprechen könne.676 Den Klagen der Färbermeister 
vor der Schneiderzunft verdanken wir viele Hinweise zu den Druckerinnen und 
Druckern: Bei einer der ersten Klagen der Färbermeister 1693 waren mit Katha-
rina Müller, der ledigen Barbara Weidenhuber sowie den Töchtern des Seiler-
meisters Hans Joachim Hauptli nur Frauen betroffen.677 Im Februar 1694 waren 
folgende Druckerinnen und Drucker von den Färbern angeklagt: Herr Ulrich 
Germann, Maurer, Meister Michael Steinmann, Schreiner, die bereits oben er-
wähnte Jungfrau Sarah Hauptli, Katharina Glattburger und eine Magd von Herrn 
Hans Leonhard Schlumpf.678 Als Clara Studer im März 1694 ebenfalls vor den 
Zunftvorstand zitiert wurde, stand sie zusammen mit Herrn Georg Huber, Herrn 
Hans Leonhard Schlumpf (der sich nun wohl wegen seiner druckenden Magd 
selbst verantworten musste), wiederum der ledigen Sarah Hauptli und auch zum 
zweiten Mal mit Katharina Glattburger vor dem Zunftgericht.679 Als Drucker ar-
beiteten Handwerker wie der Schreiner Steinmann oder der Maurer Germann. Sie 
betrieben die Druckerei neben ihrem zünftigen Handwerk. Männliche Handwer-
ker zählten aber zur Minderheit im Druckereigewerbe. Viel häufiger arbeiteten 
ledige und verheiratete Frauen als Druckerinnen. Sie beschäftigten teilweise so-
gar Personal, wie etwa die unverheiratete Tochter eines Goldschmieds, Susanna 
Steinmann. Sie hatte eine Hintersassin angestellt, die ihr beim Leinwanddruck 
zur Hand ging.680 Die zunftfrei betriebene Leinwanddruckerei war eine wichtige 
Einnahmequelle, gerade auch für ärmere Bürgerinnen und Bürger. So ernährten 
sich 1704 »viele Bürger, die sonst den Ämtern zur Last fallen würden«, von der 
Leinwanddruckerei.681 Um die Druckerei vor weiterer Konkurrenz zu schützen, 
wehrten sich die bürgerlichen Leinwanddruckerinnen und -drucker 1704 auch 
gegen das Geschäft zwischen Zübli und Zollikofer. Es ging ihnen dabei um das 
»Abdrucken« bei Hans Caspar Lässer, mit dem das Haus bezahlt werden sollte. 
Bei Lässer handelte es sich nämlich um einen Hintersassen. Die »verbürgerten« 
St. Galler Leinwanddrucker baten deshalb um die obrigkeitliche Annullation des 
Geschäfts, da es ein Nachteil für das ganze »Gemeinwesen« sei, wenn Hintersas-
sen Leinwand bedruckten. Der Leinwanddruck sollte nur Stadtbürgerinnen und 
-bürgern erlaubt sein und ihnen eine Verdienstmöglichkeit bieten. Hintersassen 
dagegen sollte die Druckerei verboten werden. Sie argumentierten in ihrer Klage 
gegen das Kaufgeschäft im Februar 1704 mit der Armut der meisten Drucker: 
Mit dem Verbot fremder Konkurrenz könnten Bürgerinnen und Bürger vor dem 

676 StadtASG, AA, Bd. 598, 7. 3. 1694, S. 4 f.
677 Ebd., 24. 8. 1693, S. 1. Bei der ersten Klage der Färber im Juni 1693 wurden keine Perso-

nen namentlich erwähnt.
678 StadtASG, AA, Bd. 598, 14. 2. 1694, S. 4.
679 Ebd., 7. 3. 1694, S. 4 f.
680 StadtASG, AA, RP 16. 11. 1728. Zu Susanna Steinmann, Tochter von Esajas Steinmann, 

siehe ID 2588, StadtASG, BR, Familie Steinmann, Nr. 24.
681 StadtASG, AA, RP 6. 4. 1704.
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Abrutschen in die Bedürftigkeit bewahrt und der Stadt damit Kosten erspart wer-
den. Die Stadtobrigkeit folgte dem Wunsch der Kläger und schützte in der Folge 
die bürgerlichen Drucker vor fremder Konkurrenz. Am 6.  April 1704 wurde 
die Vereinbarung zwischen Zollikofer und Zübli durch den Rat aufgehoben.682 
Nichtsdestotrotz arbeiteten verschiedene Hintersassen weiterhin als Leinwand-
drucker. Wurden sie angeklagt, wurde ihnen die Leinwanddruckerei verboten. 
So erging es 1726 der Familie Thaler. Der Hintersasse Georg Thaler, seine Frau 
und seine Schwiegermutter bedruckten Leinwand und wurden dafür von Caspar 
Germann angeklagt.683 Germann wird in den Quellen abwechslungsweise als 
Modeldrucker und Modelschneider bezeichnet.684 Die Klage gegen die Thaler 
1726 führte er also aus eigenem Interesse. Sie würden ihm bei »gegenwertig 
gewinnloosen zeiten mit leinwathtruckhen« großen Schaden zufügen, obwohl 
ihnen das als Hintersassen verboten sei. Die Obrigkeit schützte den bürgerlichen 
Drucker: Die Thaler sollten das Leinwanddrucken unterlassen, sonst würden 
sie aus der Stadt gewiesen.685 Beim Kläger Caspar Germann handelte es sich um 
einen Bürger, der die zunftfreie Leinwanddruckerei ideal mit einem zünftigen 
Handwerk verband. Als Modelschneider produzierte er die Druckmodel, mit 
denen er anschließend die Leinwand bedrucken konnte. Anhand des Beispiels 
der Familie Germann zeigt sich, wie sich der Textildruck in der Stadt immer wei-
ter etablierte und zum wirtschaftlichen Standbein einer ganzen Familie wurde. 
Caspar Germanns Vater Ulrich zählte zu den frühesten Druckern in der Stadt. Er 
hatte bereits 30 Jahre zuvor nebenberuflich als Leinwanddrucker gearbeitet.686 
Caspar Germann hatte offenbar die Leinwanddruckerei von seinem Vater erlernt 
und führte das außerzünftige Handwerk weiter. Auch sein Bruder Bartholome 
hatte den Textildruck von seinem Vater übernommen und mit einer passenden 
zünftigen Ausbildung kombiniert. Anders als Caspar, der Modelschneider war, 
arbeitete Bartholome als Modelstecher.687 Während Caspar die Model »schnitt«, 
also Holzmodel schnitzte, »stach« Bartholome die Formen. Das ist ein Hinweis 
darauf, dass in St. Gallen für den Textildruck neben Druckmodeln aus Holz auch 
solche aus Messing zur Anwendung kamen. Die Familie Germann scheint die 

682 Ebd.
683 Ebd., 29. 1. 1726.
684 Vgl. ID 889, StadtASG, BR, Familie Germann, Nr. 40; ebd., AA, Bd. 988, Eintrag zu 

Caspar Germann; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 35; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 30.
685 StadtASG, AA, RP 29. 1. 1726.
686 Er war ein reicher Maurermeister und hatte Anna, eine Nichte des Strumpfstrickers 

Georg Stäheli, geheiratet; vgl. ID 904, StadtASG, BR, Familie Germann, Nr. 27; ebd., 
AA, Bd. 296ds, S. 39; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 58; ebd., AA, Bd. 296el, S. 72 und die vor-
angegangene Erwähnung.

687 ID 886, StadtASG, BR, Familie Germann, Nr. 34; ebd., AA, Bd. 296er, S. 71; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 71; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 57; ebd., AA, Bd. 988, Eintrag zu Bartholome 
Germann.
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Leinwanddruckerei als so zukunftsträchtig erkannt zu haben, dass beide Söhne 
in idealer Kombination mit einem anderen Handwerk den zunftfrei ausübbaren 
Leinwanddruck betrieben. 

Es bleibt die Frage, wie die Familie Hildbrand-Studer die Beschaffung der 
eingangs erwähnten, für die Druckerei erforderlichen Utensilien finanzieren 
konnte. Am 10. April 1688 erhielt die Familie 100 Gulden aus dem Linsebühl-
amt.688 Im Gegenzug verpflichtete sich Hans Joachim Hildbrand, den Kredit 
samt Zins innerhalb von zwei Jahren zurückzuzahlen. Der bereits erwähnte 
Abraham Zollikofer zum Schwanen bürgte für das Darlehen.689 Das konnte kein 
Zufall sein: Da Abraham Zollikofer im Zusammenhang mit Clara Studers Tätig-
keit als Leinwanddruckerin auftaucht, ist es gut möglich, dass dieses Darlehen 
über Geschäftsbeziehungen der Frau zustande gekommen war. Zollikofer hatte 
den Hintersassen Lässer verlagsweise angestellt, der für ihn Stoffe bedruckte. 
Clara Studer arbeitete ebenfalls als Druckerin und besaß die dazu nötige Aus-
rüstung. 1694, als Clara Studer von den Färbermeistern angeklagt wurde, wird 
erstmals klar, dass sie als Leinwanddruckerin arbeitete. Könnte es also sein, 
dass Hans Joachim Hildbrand und Clara Studer im Jahr 1688 den Kredit von 
100 Gulden aufnahmen, um damit den Druckertisch und alles, was Clara Studer 
sonst noch für den Leinwanddruck benötigen würde, zu beschaffen? Möglich 
wäre es – dass Abraham Zollikofer als Bürge einstand, spricht dafür. Zudem be-
standen vermutlich Kontakte zwischen der Familie Hildbrand-Studer und dem 
Hintersassen und Leinwanddrucker Lässer an der Langgasse.690 Möglicherweise 
sollte Clara als Gegenleistung für den Kredit zukünftig für Abraham Zollikofer 
Leinwand bedrucken. Zollikofer hätte mit seiner Bürgschaftsleistung wiederum 
eine Art Verlagsgeschäft in der Leinwanddruckerei eingehen können. Rund vier 
Jahre später, im Februar 1692, forderte Abraham Zollikofer das Geld bei den 
Hildbrand-Studers zurück. Er wollte offenbar von seiner Bürgschaft zurück-
treten oder sorgte sich, dass er für das Kapital irgendwann gutstehen musste, 
da die zweijährige Frist zur Rückzahlung längst abgelaufen war. Das Ehepaar 

688 Das städtische Linsebühlamt war zuständig für das Siechen- oder Leprosenhaus der 
Stadt. Es besaß landwirtschaftliche Güter, Mühlen und viele Tiere und vergab auch 
Kredite an Stadtbürger.

689 StadtASG, AA, RP 10. 4. 1688.
690 Die älteste Tochter Claras und Hans Joachims, Wibrat, konvertierte 1689 anlässlich 

ihrer Heirat mit einem Bäcker aus Pfulendorf bei Rorschach und verließ heimlich die 
Stadt. Sie begab sich, vermutlich ohne die Zustimmung ihrer Eltern, in den Schutz 
des Fürstabtes. Eine Magd, die im Haus bei Lässer an der Langgasse wohnte, holte 
daraufhin ohne Wissen von Clara und Hans Joachim die Kleider Wibrats im Haus der 
Hildbrand-Studers, um diese der geflohenen Gefährtin zu bringen. Die Geschichte 
zeigt, dass wohl Kontakte zwischen dem Haushalt Lässers und jenem der Hildbrand-
Studers bestehen mussten. StadtASG, AA, Bd. 865, S. 180. Diesen Hinweis verdanke ich 
M. A. Giuanna Beeli, die bei ihren Archivrecherchen zu ihrem Dissertationsprojekt zum 
Fürstabt Coelestin Sfondrati auf diesen Eintrag zur Familie Hildbrand-Studer stieß. 
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musste versprechen, jährlich 25 Gulden aus dem Wachtgeld von Hans Joachim 
zurückzubezahlen. Nur weil Clara Studer für allfällige Ausstände als Bürgin für 
ihren Mann eintrat, sah Zollikofer vom Rückzug seiner Bürgschaft ab.691 

5.5 pluriaktivität: Schneidern, Stricken und kleinhandel

Während Clara Studer und ihre Tochter Juditha als Leinwanddruckerinnen 
arbeiteten, war Hans Joachim Hildbrand trotz seiner nächtlichen Wachteinsätze 
weiterhin als Schneider tätig. Die Tatsache, dass Hans Joachim Hildbrand in 
den Quellen immer wieder als »Schneider«, allerdings nur selten als »Meister« 
aufgeführt wird, lässt die Annahme zu, dass er neben seinen Ämtern weiterhin 
als Schneider arbeitete, allerdings meist ohne Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Zunft.692 Hans Joachim Hildbrand arbeitete mit großer Wahrscheinlichkeit als 
außerzünftiger Schneider und besaß kein Recht, Personal anzustellen, durfte 
aber mit Hilfe von Familienmitgliedern eine Schneiderwerkstatt betreiben.693 
Mit Sicherheit besaß er keine Schneiderwerkstatt, die florierte. Ansonsten hätte 
er sich nicht nach weiteren Verdienstmöglichkeiten umgesehen. Und so kam es, 
dass er sich an den Strumpfverleger Georg Stäheli wandte und sich selbst und 
einige seiner Kinder dort ausbilden ließ. Fortan strickte ein Teil der Familie 
Hildbrand-Studer im Stücklohn für Georg Stäheli Strümpfe. Da sie das Stricken 
von Strümpfen kostenlos bei Georg Stäheli gelernt hatten, waren sie – solange 
sie die Kosten für ihre Ausbildung nicht zurückerstatten konnten  – an den 
Verleger gebunden und mussten seine tiefen Stücklöhne akzeptieren.694 Vom 
Alter her könnten bis zu vier Kinder zusammen mit ihrem Vater Strümpfe 
gestrickt haben:695 die 17-jährige Elisabetha, die 15-jährige Wibratha, die 13-jäh-
rige Magdalena und der zwölfjährige Thomas.696 Magdalena heiratete nach 

691 StadtASG, AA, RP 2. 2. 1692.
692 Das würde auch das mangelnde Vorhandensein von Hans Joachim Hildbrand in 

den Protokollen der Schneiderzunft erklären. Vgl. die Nennungen Hans Joachim 
Hildbrands als »Schneider«, aber ohne Meistertitel: StadtASG, AA, RP 27. 6. 1678, 
16. 12. 1680, 18. 2. 1686, 5. 12. 1687, 10. 4. 1688, 2. 1. 1691, 2. 2. 1692; und ebd., AA, VP, 
3. 2. 1671. Als »Meister« wird er in StadtASG, AA, Bd. 597, 2. 9. 1679 und 3. 10. 1679, fol. 
19v. und am 19. 9. 1679, fol. 51r. sowie in StadtASG, AA, RP, 23. 11. 1714 und ebd., AA, 
Bd. 583d, 15. 4. 1704, S. 499, erwähnt. Der meist fehlende Meistertitel lässt vermuten, 
dass Hans Joachim Hildbrand die Meisterschaft der gewerblichen Schneiderzunft nicht 
durchgehend besaß. 

693 Vgl. zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, die Schneiderei auszuüben, das Kapitel 
»Zünftiges und außerzünftiges Schneiderhandwerk«.

694 StadtASG, AA, Bd. 597, 20. 11. 1684, fol. 135r-v. Siehe auch das Kapitel »Voraussetzun-
gen für einen Strumpfverlag: Werkstatt, Walke und genügend Personal«.

695 Als Referenzjahr wurde das Jahr des Konflikts mit Georg Stäheli, 1684, gewählt. 
696 Der älteste Sohn Zacharias war 1684 bereits auf Wanderschaft. Clara (achtjährig), Hans 

Joachim (fünfjährig) und Juditha (dreijährig) waren noch zu jung.
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dem Tod ihres ersten Mannes einen St. Galler Strumpfstricker: Hans Joachim 
Stäheli697, den Vetter von Georg Stäheli. Wahrscheinlich hatte Magdalena ihren 
zukünftigen Mann während ihrer Arbeit als Strumpfstrickerin kennengelernt. 
Ihr Auftraggeber Georg Stäheli und Hans Joachim Stäheli kannten sich und 
wohnten auch nicht weit voneinander entfernt. Möglicherweise hatte Magdalena 
auch einige Strümpfe für ihren späteren Ehemann gestrickt. Er war nämlich von 
Georg Stäheli der Abwerbung »seiner Arbeiterinnen« bezichtigt worden.698 
Die Strumpfstrickerei verhalf der Familie Hildbrand-Studer zu einem weiteren 
wirtschaftlichen Standbein, wobei auch die Kinder zum Familieneinkommen 
beitragen konnten. Auch aus dem angelernten Wissen versuchte man Kapital 
zu schlagen: Hans Joachim Hildbrand zeigte einem fremden Mädchen, wie man 
Strümpfe strickte, und erhielt dafür ein Pfeilenbrot699 und einen Trunk. Dafür 
wurde er von der politischen Schneiderzunft bestraft.700 Eine weitere Zunftbuße 
erhielt er im Oktober 1684, weil er zusätzlich im Kleinhandel Geld zu verdienen 
suchte. Er verkaufte Seidenstrümpfe, Hüte und Pelze, indem er von Haus zu 
Haus ging.701 Das Hausieren mit neuer und gebrauchter Ware war unter der 
Woche verboten.702 Nichtsdestotrotz versuchte Hans Joachim Hildbrand auch 
hier, eine zusätzliche Einkommensquelle zu erschließen.

5.6 Finanzierung der handwerklichen ausbildung der Söhne

Die vielen verschiedenen Arbeitsfelder der Hildbrand-Studers verdeutlichen, 
dass die Familie ständig bemüht war, wirtschaftlich über die Runden zu kom-
men, ohne von der städtischen Fürsorge abhängig zu werden. Das zeigen auch 
ihre Kreditgesuche bei der Obrigkeit. Eine finanzielle Herausforderung für alle 
Familien war jeweils der Lehrantritt der Söhne. Die Kosten für eine zünftige 
Ausbildung bei einem Handwerksmeister variierten je nach Handwerk und 
Meister stark. Ein Minimum von 25 Gulden Lehrlohn musste aber aufgebracht 
werden können.703 Hatte man diesen Betrag nicht verfügbar, bestanden mehrere 

697 Vgl. ID 2440, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 24.
698 StadtASG, AA, Bd. 597, 22. 7. 1691, fol. 162r.
699 Dabei handelte es sich um ein großes, rundes Brot, das von den Bäckern häufig zu Neujahr 

zubereitet wurde. Vgl. Schweizerisches Idiotikon online, Bd. V, Art. Pfilenbrot, Sp. 980.
700 StadtASG, AA, Bd. 597, 12. 7. 1683, fol. 22v.
701 Ebd., 8. 10. 1684, fol. 54r.
702 Unter der Woche durften nur die städtisch vereidigten Feiltragerinnen als Händlerinnen 

von Gebrauchtwaren ihre Sachen verkaufen. Den Bürgerinnen und Bürgern war das 
Hausieren nur am Freitagnachmittag und Samstag gestattet. StadtASG, AA, Bd. 595, 
»von den failträgeren«, Art. 124-132; ebd., AA, RP, 13. 3. 1733; ebd., AA, Bd. 597, 
1. 10. 1680, fol. 52v.

703 Dieser Betrag entsprach demjenigen, den das Stockamt für die Finanzierung der Lehre 
armer Bürgerssöhne austeilte. Allerdings reichte dieser Betrag aufgrund steigender 
Lehrlöhne je länger je weniger. Die aus dem Stockamt Unterstützten waren immer häu-
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Möglichkeiten. Man konnte entweder 1) beim Vater in die Lehre, 2) die Stadtob-
rigkeit um die Übernahme der Lehrkosten bitten oder 3) ein Handwerk wählen, 
bei dem kein Lehrlohn verlangt wurde. Bei der ersten und dritten Variante blieb 
der Sohn während der Lehrzeit allerdings im Haushalt der Kernfamilie wohnen, 
die dann weiterhin für Kost und Logis des Kindes aufkommen musste. Im 
zweiten Fall, der Unterstützung durch die Obrigkeit, gab es Auflagen, welche 
die Familie Hildbrand-Studer beachten musste: Amtspersonen, so wurde im Jahr 
1708 beschlossen, war es nur noch erlaubt, für einen einzigen Sohn städtische 
Unterstützung beim Lehrgeld zu beantragen.704 Sie wurden ja bereits durch ihre 
Anstellung von der Stadt unterstützt – so die Überlegung hinter dieser Regel. 
Andere Bürger hingegen konnten für das Lehrgeld mehrerer Söhne um Hilfe 
bitten. Das Beispiel der Hildbrand-Studers zeigt, wie mit diesen finanziellen 
Herausforderungen umgegangen wurde. 

Zacharias, der älteste Sohn, wurde Schneider und übernahm das Handwerk 
des Vaters. Für das Lehrgeld von Zacharias beantragte die Familie keine finan-
zielle Unterstützung bei der Obrigkeit. Hans Joachim Hildbrand bat nach dem 
Ende der Lehre lediglich um 10 Gulden für ein Kleid anlässlich von Zacharias’ 
Wanderschaft.705 Über Zacharias’ Lehrzeit existieren keine Quellen. Allerdings 
lässt sich aufgrund einiger Hinweise eine Vermutung anstellen: Möglicherweise 
absolvierte er seine Ausbildung bei seinem Vater. Damit hätte die Familie sein 
Lehrgeld einsparen können. Allerdings hätte die Schneiderwerkstatt von Hans 
Joachim Hildbrand einen gewissen Umsatz, genügend Arbeit und einige Kunden 
haben müssen, damit Zacharias dort die Schneiderei hätte erlernen können. Das 
ist angesichts der zahlreichen Zusatzarbeiten und des Wachtdienstes jedoch 
zweifelhaft. Zudem besaß Hans Joachim mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 
Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft der Schneider und arbeitete außer-
zünftig. Damit hatte er gar keine Berechtigung, einen Lehrling nach zünftigen 
Rechten auszubilden. Hätte er Zacharias selbst die Schneiderei beigebracht, wäre 
sein Sohn also nicht als zünftiger Schneider anerkannt worden. Da Zacharias 
allerdings nach seiner Heirat die Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft 
der Schneider erwarb, muss er eine zünftige Ausbildung durchlaufen haben. 
Wahrscheinlicher ist es darum, dass die Familie für Zacharias’ Lehrgeld einen 
Privatkredit aufnahm, um ihn zu einem zünftigen Schneidermeister in die Lehre 
zu schicken. Dazu gibt es Hinweise, die sowohl zeitlich zum Lehrbeginn als 
auch bezüglich der Kredithöhe sehr gut passen: Zacharias begann Ende April 
1680 als Geselle seine Wanderzeit. Eine Schneiderlehre dauerte zwischen zwei 

figer gezwungen, einen Lehrmeister außerhalb der Stadt zu suchen. Siehe das Kapitel 
»Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.

704 StadtASG, AA, RP 20. 5. 1708.
705 StadtASG, AA, RP 20. 4. 1680. Das war der übliche Betrag, mit dem die Stadtobrigkeit 

ärmere Bürgerssöhne, die als Gesellen die Stadt verließen, unterstützte. Auch Zacharias 
erhielt den geforderten Betrag.
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und vier Jahren (die Lehrdauer war auch abhängig vom bezahlten Lehrgeld).706 
Folglich hatte er zwischen 1676 und 1678 seine Lehre begonnen. Im Februar 
1677 wollte Hans Joachim Hildbrand einen Kredit aufnehmen, indem er um 
einen Lohnvorbezug aus seinem Wachtzahleramt bat.707 Als Wachtzahler ver-
diente er 45 Gulden pro Jahr. Mit ungefähr 40 Gulden musste man für das Lehr-
geld bei einem Schneidermeister rechnen, der eine durchschnittlich gut laufende 
Werkstatt besaß.708 Die Lehrkosten im Schneiderhandwerk schwankten stark 
und waren abhängig vom Ruf des Lehrmeisters und wohl auch von der Auslas-
tung des Lehrbetriebs. Der ausgebildete Zacharias Hildbrand selbst verlangte 
als Schneidermeister 1718 60 Gulden Lehrgeld.709 Sein Sohn Georg Hildbrand 
wiederum, der wie sein Vater und Großvater ebenfalls Schneider wurde, nahm 
1731 einen Lehrling für 25 Gulden an.710 

Der Kredit über ungefähr 45  Gulden, den Hans Joachim Hildbrand 1677 
von seinem Wächterlohn erbat, wäre also sowohl in der Höhe als auch zeitlich 
passend gewesen, um Zacharias eine Lehre bei einem Schneidermeister zu er-
möglichen. Allerdings erhielt er den Kredit nicht. Offenbar suchte er deshalb 
nach anderen Kreditgebern und fand einen in der Person seiner Schwägerin, die 
ihm 40 Gulden lieh. Wann genau das Kreditgeschäft vereinbart wurde, ist nicht 
überliefert. Allerdings forderte die Schwägerin im Juni 1678 ihren Kredit von 
40  Gulden zurück. Hans Joachim war deshalb gezwungen, wiederum bei der 
Obrigkeit um ein Anlehen zu bitten. Die Familie besaß nicht genügend Mittel, 
um das Geld aus eigener Kraft zurückzuerstatten. Hans Joachim erhielt das Geld 
aus einem städtischen Amt und musste zur Begleichung dafür jedes Quartal 
10  Gulden samt Zinsen von seinem Wachtlohn abbezahlen.711 Die Höhe des 
Privatkredits und der Zeitpunkt der Rückforderung machen es sehr wahrschein-
lich, dass die Lehre von Zacharias mit der Hilfe seiner Tante finanziert wurde. 
Vermutlich handelte es sich dabei um Magdalena Studer, von der Clara und die 
Kinder nach deren Tod 1699 auch etwas Bargeld und Kleider erbten.712

Für die Ausbildung des zweitältesten Sohns, Thomas, war die Familie auf die 
Unterstützung der Obrigkeit angewiesen. So erhielt Thomas am 19. Oktober 1686 
aus dem Stockamt 25 Gulden zur Erlernung des Kupferschmiedehandwerks. Die 

706 Siehe das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.
707 StadtASG, AA, VP 5. 2. 1677.
708 So beschlossen die Schneidermeister selbst, mindestens einen Lehrlohn in Höhe von 

40 Gulden zu verlangen. Auf obrigkeitlichen Beschluss wurde die Vereinbarung wieder 
aufgehoben. StadtASG, AA, Bd. 597, 11. 7. 1690, fol. 31v-32r.

709 StadtASG, AA, Bd. 598, 11. 7. 1718.
710 StadtASG, AA, RP 2. 2. 1731. 
711 Ebd., 27. 6. 1678.
712 StadtASG, AA, Bd. 583d, 28. 4. 1699, S. 379-381. Zu Magdalena Studer vgl. den Eintrag 

ihres Ehemanns, des Färbers Friedrich Girtanner, ID 936, ebd., BR, Familie Girtanner, 
Nr. 29.
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25 Gulden deckten allerdings nur die Hälfte der Lehrkosten. Thomas’ zukünftiger 
Lehrmeister, Jacob Halder,713 verlangte 50 Gulden.714 Die Familie nahm deshalb 
einen weiteren Kredit auf. Am 18. Februar 1686 – also acht Monate vor Lehrbe-
ginn – bat Hans Joachim »inständig« um 20 Reichstaler aus der Stadtkasse, die er 
am 20. Februar ausbezahlt bekam.715 Die 20 Reichstaler hatten einen Wert von 
34  Gulden. Sie zählten zu den kleinsten Kreditbeträgen, die der Seckelmeister 
1686 als Kredit aus der Stadtkasse an verschiedene Bürger austeilte716 – erinnert 
sei an dieser Stelle auch an die 600 Gulden, die Georg Stäheli als Strumpfstricker 
aus der Stadtkasse erhalten hatte.717 Hans Joachim Hildbrand versicherte der 
Stadtobrigkeit, den Kredit bis zum nächsten Herbst zurückzuzahlen, bis zum 
Zeitpunkt also, wenn Thomas seine Lehre als Kupferschmied beginnen sollte. Sein 
Lehrmeister Jacob Halder war ein eher vermögender Kupferschmied. Man kannte 
sich: Die beiden Söhne Jacob und Thomas waren gemeinsam aufgewachsen – sie 
waren Nachbarn an der Heidengasse gewesen. Auch Jacobs Vater Johannes Hal-
der war Kupferschmied gewesen.718 Möglicherweise hatte Thomas sein Interesse 
am Kupferschmiedhandwerk während nachbarschaftlicher Besuche beim Vater 
seines Lehrmeisters entdeckt.

Zur Ausbildung des dritten Sohns, Hans Joachim, ist nichts überliefert. Er 
zog nach eigenen Aussagen als Knabe im Alter von 13 Jahren in Kriegsdienste 
und kehrte erst 1737, als 58-jähriger Mann, in seine Heimatstadt zurück.719 
Es ist fraglich, ob er  – falls die Aussage stimmt  – bereits als 13-Jähriger mit 
einer absolvierten Lehre auf Wanderschaft zog und sich dann – eher zufällig – 
irgendwo als Söldner anstellen ließ. Möglicherweise zog er ohne Lehre und 
Ausbildung aus St. Gallen weg, um sein Glück zu suchen, und ließ sich dann 
mangels Alternativen oder Geld als Söldner verdingen. Vielleicht konnte sich 
die Familie schlicht keine Ausbildung mehr leisten – sie wäre nicht die einzige 
gewesen. So zogen im 17. Jahrhundert viele junge Knaben aus dem fürstäbtischen 
Untertanengebiet, deren Eltern sich eine handwerkliche Ausbildung nicht leisten 
konnten und gleichzeitig zu wenig für die Unterbringung und Ernährung des 
eigenen Sohns besaßen, als sogenannte Schwabenkinder nach Süddeutschland, 
um dort als Erntehelfer, Viehhüter und Tagelöhner den Lebensunterhalt zu 

713 Zu Jacob Halder vgl. ID 1084, StadtASG, BR, Familie Halder, Nr. 23; StadtASG, 
AA, Bd. 296ds, S. 46; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 39; ebd., AA, Bd. 296el, S. 49; ebd., AA, 
Bd. 296er, S. 49; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 49.

714 StadtASG, AA, RP 19. 10. 1686; ebd., ÄA, VII, 141, S. 57.
715 StadtASG, AA, RP 18. 2. 1686.
716 StadtASG, ÄA, IX, 123, Rubrik »das ausgeben der capitalien«.
717 Siehe das Kapitel »Häuser als Kreditinstrumente, Mitgift auf Kredit und die Kreditwür-

digkeit der Familie«.
718 Vgl. ID 1089; StadtASG, BR, Familie Halder, Nr. 10; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 44.
719 StadtASG, AA, RP 2. 5. 1737.
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verdienen.720 Möglicherweise musste auch Hans Joachim einen solchen Weg 
einschlagen. Die Tatsache, dass die Hildbrand-Studers aktiv ihren Haushalt ver-
kleinert haben, indem sie die Söhne während der Lehrzeit bei den Lehrmeistern 
unterbrachten, um Kosten zu sparen, weist darauf hin. Auch bei den Töchtern 
ist davon auszugehen, dass sie möglichst früh den elterlichen Haushalt verließen 
und auswärts als Dienstmägde arbeiteten. Sogar die gebrechliche Juditha zog mit 
24 Jahren aus und musste sich selbst versorgen, wie weiter unten noch dargelegt 
wird. Diese flexible Anpassung der Haushaltsgröße war eine übliche Praxis, um 
auf finanzielle Engpässe zu reagieren.721 Sie spiegelt sich – wie bereits erwähnt – 
auch in den häufigen Umzügen der Familie. 

5.7 heiratsstrategien und heiratsmobilität der töchter

Am 15. April 1704 übergab Clara Studer ihrer jüngsten Tochter Juditha ihren 
Druckertisch samt allem Zubehör. Laut dem von den Eltern aufgesetzten Testa-
ment sollten die Druckereiutensilien an Juditha »wegen ihres elenden zustandts 
und damit sie einer ehrsamen oberkeit nicht beschwerhlich fallen, zu einem 
vorauß zugefolget und überlassen« werden. Die übrigen »wenigen« Habse-
ligkeiten wie Kleider, Mobilien und weitere Fahrnisse sollten durch die fünf 
Kinder Juditha, Zacharias, Hans Joachim, Magdalena und Clara für 100 Gulden 
übernommen werden. Diese 100 Gulden sollten dann unter den fünf plus der 
Schwester Wibratha, die sich aber »jederzeit ungehorsam aufgeführt hatte«, auf-
geteilt werden.722 Juditha hatte 1704 den Druckertisch von ihrer Mutter als Vor-
bezug des Erbes erhalten, damit sie sich selbstständig über Wasser halten konnte 
und keine Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen musste. Vermutlich 
verließ sie 1704 also den Haushalt ihrer Eltern. Ob sie als Dienstmagd irgendwo 
arbeitete oder alleine in eine Wohnung zog, muss offenbleiben. Letzteres ist 
wahrscheinlicher, musste sie sich doch 1713 vor dem Rat wegen »verdächtigem 
Umgang« mit einem Hans Georg Cette verantworten. Die Obrigkeit verbat ihr 
jeden weiteren Kontakt mit diesem Mann und trug ihr stattdessen auf, fleißiger 
die sonntägliche Morgen- und Abendpredigt zu besuchen. Juditha konterte, »ds 
dieser [Hans Georg Cette] zwaren eine kammer in ihrem haus im bestand habe, 
aber nichts ohnehrliches verrichte«.723 Gut ein Jahr nach dieser obrigkeitlichen 
Ermahnung legte die Familie Hildbrand-Studer eine Arrestforderung gegen 

720 Denzler, Jugendfürsorge, S. 471-473. Die Schwabengängerei dieser Hütekinder war 
eine saisonale, temporäre und wiederkehrende Arbeitsmigration; Lucassen / Lucassen, 
Arbeitsmigration.

721 Vgl. dazu das Kapitel »Die Abkömmlichkeit der Armen: Anpassung der Haushaltsgrö-
ßen und Migration«.

722 StadtASG, AA, Bd. 583d, 15. 4. 1704, S. 499 f. Zu Wibratha Hildbrand vgl. StadtASG, BR, Fa-
milie Hildbrand, Nr. 12; ebd., AA, Bd. 865, 13. 7. 1689, S. 180 und Anm. 690 in diesem Kapitel.

723 StadtASG, AA, RP 15. 10. 1713.
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Juditha ein.724 Juditha hatte Hans Georg Cette geheiratet und war mit ihm in die 
Umgebung von Mailand fortgezogen,725 ohne ihre Schulden bei der Familie zu 
begleichen. Cette war katholisch und Juditha hatte wie ihre Schwester Wibratha 
die Konfession gewechselt, um heiraten zu können.

Das führt zu den Heiratsstrategien der Hildbrand’schen Töchter. Von vier 
Töchtern, die heirateten,726 verehelichten sich drei außerhalb St. Gallens. Auf-
grund ihres Wegzugs und der Verehelichung mit einem fremden Mann ver-
loren sie das St. Galler Bürgerrecht. Wibratha und Juditha wechselten gar die 
Konfession und kehrten nicht mehr nach St. Gallen zurück. Wibratha heiratete 
1689 einen Bäcker in der Nähe von Rorschach und konvertierte anlässlich ihrer 
Heirat. Sie verließ heimlich und ohne Zustimmung der Eltern die Stadt und 
begab sich in den Schutz des Fürstabts.727 Clara heiratete im Alter von 25 Jahren 
ihren ersten Mann, Adam Haag, einen Schneider aus Frauenfeld. Doch schon vor 
dieser Heirat hatte auch Clara bereits einmal außerhalb des elterlichen Haushalts 
gelebt und die Konfession gewechselt. 1694 hatte sie als 18-Jährige St. Gallen 
verlassen, um zu ihrer Schwester Wibratha nach Pfulendorf bei Rorschach zu 
reisen. Auch sie hatte fürstäbtischen Schutz gesucht und die Konfession gewech-
selt – wiederum ohne Wissen und Zustimmung der Eltern. Diese versuchten, die 
Tochter »in gute wieder haim zu bereden«, allerdings ohne Erfolg. Sie begehrte 
lediglich die Nachsendung ihrer Kleider. 

Doch zwei Jahre später war Clara wieder in St. Gallen, bereute ihren »abfall« 
und wurde wieder reformiert.728 Vor ihrer Heirat mit Adam Haag 1701 verlangte 
Clara ihren Geburtsbrief von der St. Galler Obrigkeit, damit sie den für die Hei-
rat essenziellen Nachweis ihrer ehelichen Geburt und ihres Wohlverhaltens in 
Frauenfeld erbringen konnte.729 Auch Clara gab folglich mit ihrem Wegzug ihr 
Bürgerrecht auf. Nach dem Tod Adam Haags kam Clara allerdings zurück und 
ehelichte mit 34 Jahren den St. Galler Bürger Hans Friedrich Schobinger. Hierzu 
musste sie das St. Galler Bürgerrecht wieder erwerben. Fremde Frauen – auch 
ehemalige Bürgerinnen – mussten vor der Heirat mit einem St. Galler Bürger 
neben Zeugnissen ihrer ehelichen Geburt ein Mindestvermögen von 300 Gul-
den vorweisen können. Diese Vermögenswerte waren für die Stadtobrigkeit 

724 Ebd., 23. 11. 1714.
725 Vermutlich zog das Paar nach Comasina bei Mailand. 
726 Elisabetha war im Alter von 24 Jahren ledig verstorben.
727 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 865, S. 180.
728 Bei der Rückkehr nach St.  Gallen wollte die Schwester Wibratha in Pfulendorf die 

Kleider Claras nicht mehr zurückschicken, weshalb sich die städtische Obrigkeit um 
fürstäbtische Unterstützung bei der Rückführung der Kleider bemühte. StadtASG, AA, 
Bd. 865, 31. 1. 1694, S. 287, 9. 12. 1695, S. 304, 19. 12. 1695, S. 305; ebd., AA, RP, 31. 1. 1694, 
9. 12. 1695, 19. 12. 1695. Auch für diese Hinweise bedanke ich mich bei M. A. Giuanna 
Beeli.

729 StadtASG, AA, RP 25. 3. 1701; StadtASG, BR Familie Hildbrand, Nr. 12.
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eine Garantie, dass die Frau nach dem Tod des Ehemanns nicht den städtischen 
Fürsorgeämtern zur Last fiel. Clara hatte Mühe, das geforderte Bürgerrechtsgeld 
aufzubringen, wurde aber schließlich wieder St. Galler Bürgerin. Wohl um Kos-
ten zu sparen, holte das Paar die Erlaubnis ein, außerhalb der Stadt zu heiraten.730 
Allerdings blieb dem Paar das Bürgerrecht nicht lange vergönnt. Schobinger 
wurde wegen eines nicht näher bekannten Delikts das Bürgerrecht entzogen 
und verließ die Stadt.731 Er geriet in venezianische Gefangenschaft und starb 
1718 in Dalmatien.732 Mit seiner Wegweisung verlor auch Clara Hildbrand aus 
ungeklärten Gründen ihr Bürgerrecht. Ihre Kinder wurden in das städtische 
Spital aufgenommen. Clara wurde mitgeteilt, sie solle, falls sie sich nicht selbst 
über Wasser halten könne, die Stadt verlassen.733 

Mobilität gehörte also zum Leben der drei Schwestern. Sie verließen alle ihr 
Umfeld, um einen eigenen Haushalt gründen zu können. Die Beispiele zeigen, 
dass die Aussicht auf einen eigenen Haushalt für Töchter von Handwerkern aus 
eher ärmeren Verhältnissen in der Stadt selbst begrenzt sein konnten. Durch die 
Bereitschaft zum Konfessionswechsel und zur Emigration aus der Heimatstadt 
erweiterten sie ihre Heiratschancen. 

Nach Clara Studers Tod 1709 heiratete Hans Joachim Hildbrand die 25 Jahre 
jüngere Barbara Oberteufer aus dem ausserrhodischen Teufen. Die Verlobte 
musste, damit sie als Bürgerin angenommen wurde und die Hochzeit stattfin-
den konnte, diverse Auflagen erfüllen. Als erstes musste sie – wie auch Clara 
in Frauenfeld  – ihren Geburtsbrief samt ehelicher Bescheinigung ihrer Eltern 
vorweisen. Das tat sie am 17.  November 1709. Das von Pfarrer Walser aus 
Teufen ausgestellte Original ist erhalten (siehe Abb. 22). Zusätzlich legte sie dem 
Kleinen Rat eine Bestätigung des Schreibers Signer aus Hundwil vor, in dem ihr 
bescheinigt wurde, ein Anrecht auf 100 Gulden zu haben, die ihr ihre Cousine 
noch schuldete. Weiter zeigte sie den Ratsmitgliedern ihren Barbesitz in der 
Höhe von 200 Gulden.734 Nachdem sie nicht nur die Bestätigung des Hundwiler 
Schreibers, sondern auch einen offiziellen Schuldschein der Hauptleute und Räte 
zu Herisau über die 100  Gulden Darlehen an ihre Cousine organisiert hatte, 
wurde sie am 29. November als Bürgerin angenommen.735 Die Heirat fand am 
12. Dezember 1709 in St. Gallen statt. Möglicherweise hatten sich Hans Joachim 

730 StadtASG, AA, RP 29.8, 12. und 21. 9. 1710. Der arme Hutmacher Joachim Schirmer 
erbat ebenfalls die Erlaubnis zur Heirat außerhalb der Stadt. Als Ursache gab er an, 
damit Kosten sparen zu wollen; vgl. StadtASG, AA, RP 9. 11. 1682.

731 StadtASG, AA, RP 27. 3. 1716.
732 StadtASG, BR, Familie Schobinger, Nr. 94.
733 StadtASG, AA, RP 27. 3. 1716.
734 StadtASG, AA, RP 17. 11. 1709; ebd., AA, Tr. 40, Nr. Ee, 2, Barbara Oberteufer.
735 StadtASG, AA, RP 29. 11. 1709.
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und Barbara über die Schwägerin von Hans Joachim kennengelernt, die aus 
Hundwil stammte.736 

Magdalena Hildbrand war die einzige der Hildbrand’schen Töchter, die sich 
von Beginn an in der Stadt verheiratete – allerdings erst im für diese Zeit hohen 
Alter von 37 Jahren. Im Mai 1708 wurde sie die zweite Frau des St.  Galler 
Bäckermeisters Hans Peter Glinz. Glinz versteuerte von 1690 bis 1720 Vermö-
genswerte zwischen 400 und 1.600 Gulden und zählte zur oberen Gruppe im 
»Handwerkerstand«.737 In den Quellen wird er ab 1691 als »Herr« tituliert.738 

736 Siehe zu Zacharias Hildbrand, Bruder von Hans Joachim, ID 1200, StadtASG, BR, 
Familie Hildbrand, Nr. 11. 

737 Vgl. ID 961, StadtASG, BR, Familie Glinz, Nr. 25; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 53; ebd., AA, 
Bd. 296el, S. 63; ebd., AA, Bd. 296er, S. 87; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 87.

738 StadtASG, AA, RP 20. 1. 1691.

abb. 22: StadtaSg, aa, tr. 40, Nr. e e 2, 16. 11. 1709. bescheinigung des pfarrers gabriel 
walser über die eheliche geburt und das wohlverhalten barbara oberteufers anläss-
lich ihrer heirat mit hans joachim hildbrand.
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Magdalena war durch ihre Heirat sozial aufgestiegen. Das zeigt sich auch nach 
dem Tod von Hans Peter Glinz. Sie heiratete in der Folge 1724 den Strumpf-
stricker und Vetter von Georg Stäheli, Hans Joachim Stäheli.739 Dieser war in 
der Zwischenzeit Mädchenschullehrer geworden und besaß ein Haus. Er war 
etwas älter als Magdalena – bei der Heirat war er 60 und sie 53 Jahre alt. Die 
Ehe zwischen den beiden hatte vermutlich auch ökonomische und strategische 
Zwecke. Denn Magdalena besaß nach dem Tod ihres ersten Mannes ein Haus 
samt Bäckerei und Schopf in der Spiservorstadt.740 Da Magdalena und ihr zu-
künftiger Mann Hans Joachim Stäheli beide Hausbesitzer waren, vereinbarten 
sie in ihrer Heiratsabrede vom November 1724 Folgendes: Magdalena erhielt 
von Hans Joachim ein wöchentliches Tischgeld von 2 Gulden, 15 Kreuzern. Im 
Gegenzug war Magdalena verpflichtet, ihren Mann mit »erforderlicher nahrung, 
lager, tach und gemacht« zu versehen.741 Hans Joachim Stäheli dagegen hatte 
mit seinem Haus an der Brühlgasse anderes vor: Er wollte es seinem Sohn Hans 
Joachim junior überlassen. Dieser hatte 1719 geheiratet und führte seitdem 
einen Haushalt.742 Vier Tage nach der Hochzeit mit Magdalena verkaufte Hans 
Joachim sein Haus an der Brühlgasse samt Kessel und allem Zubehör seinem 
Sohn.743 Danach lebte Hans Joachim Stäheli im Haus seiner Ehefrau – quasi als 
Kostgänger. Er verstarb 1729. Magdalena lebte als Witwe weiterhin in ihrem 
Haus außerhalb der Stadt beim Spisertor und versteuerte 1731 ein Vermögen 
von 1.600 Gulden.744 Damit zählte sie mit ihrer handwerklichen Herkunft und 
ihrem handwerklichen »Stand« zu den vermögenden Ausreißerinnen unter den 
Handwerkerinnen und Handwerkern. 

5.8 Solddienste als ausweg: Migration der Söhne

Neben Magdalena gelang es auch ihrem Bruder Zacharias, in die höhere der 
beiden Handwerksgruppen aufzusteigen. Zacharias hatte das Schneiderhand-
werk gelernt und führte als zünftiger Schneidermeister eine Schneiderwerkstatt 
in St. Gallen. Er wurde am 18. April 1721 zum Elfer der politischen Zunft der 
Schneider gewählt und hatte seitdem Einsitz im Großen Rat der Stadt.745 Ab 

739 Vgl. ID 2440, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 24; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 5; ebd., AA, 
Bd. 296el, S. 2; ebd., AA, Bd. 296er, S. 2; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 2; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 67.

740 Dies wird in dem Verkauf des Hauses durch Magdalena im Jahr 1730 deutlich; Stadt-
ASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, 2. 2. 1731, S. 401.

741 StadtASG, AA, Bd. 584, November 1724, S. 59 f.
742 Vgl. ID 2441, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 48.
743 Die Kessel erinnern daran, dass Hans Joachim Stäheli ursprünglich als Strumpfstricker 

gearbeitet hatte und deshalb die dazu nötigen Färbereieinrichtungen in seinem Haus 
vorhanden waren. StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, 1. 12. 1724, S. 212.

744 StadtASG, AA, Bd. 296fh, S. 67.
745 StadtASG, AA, Bd. 598, 18. 4. 1721, S. 97 f.
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diesem Zeitpunkt wird er in den Quellen nicht mehr als »Meister«, sondern als 
»Herr« tituliert. 1720 versteuerte er ein Vermögen von 1.000 Gulden.746 Diesen 
Aufstieg hatte er sich hart erarbeitet. Verglichen mit dem Durchschnitt der 
Handwerker St. Gallens hatte er eher jung geheiratet, und zwar im Alter von 
21 Jahren. Damit gehörte er im Vergleich zu allen Handwerkern zu den 25 Pro-
zent, die am frühesten heirateten.747 Ein Jahr nach seiner Heirat mit Katharina 
Schlumpf 1687 kam Sohn Georg zur Welt. Aber Zacharias Hildbrand kämpfte 
als junger Schneider offenbar ums wirtschaftliche Überleben. Im Oktober 1690 
und im Januar 1691 wurde er vom zünftigen Kürschnerhandwerk beschuldigt, 
dass er ihnen ins Handwerk pfusche, indem er für einen Kürschnermeister Cunz 
im Spital Arbeiten verrichtete.748 Zacharias Hildbrand wurde bei der zweiten 
Anklage mit 1 Gulden, 30 Kreuzern gebüßt. Auf seine »inständige Bitte« erließ 
ihm der Vorstand der politischen Schneiderzunft die 30 Kreuzer der Buße. Das 
zeigt, dass Zacharias zu Beginn seiner Selbstständigkeit in prekären Verhältnis-
sen lebte. Er war noch weit entfernt von einer Elferstelle im Zunftvorstand und 
einem Vermögen von 1.000 Gulden. Er versteuerte zu dieser Zeit gleich viel wie 
seine Eltern – 100 Gulden.749 Im August 1693, sechs Jahre nach seiner Heirat, 
verließ Zacharias seine Frau Katharina Schlumpf und die zwei gemeinsamen 
Söhne Georg (fünfjährig) und Hans Joachim (neun Monate alt), um in fremde 
Dienste zu ziehen. Seine Kleider hatte er im Haus von Daniel Wild hinterlegt.750 
Die Kleider wurden danach auf obrigkeitlichen Befehl verkauft, um damit die 
Schulden zu decken, die Zacharias seiner Frau bei seinem Wegzug hinterlassen 
hatte. Mit seiner Abreise verlor Zacharias Hildbrand sein St. Galler Bürgerrecht 
und seine Meisterstelle im zünftigen Schneiderhandwerk. Als Ursache für seine 
Mobilität gab er später den verschwenderischen Lebensstil seiner Frau an.751 
Er war nicht der einzige St.  Galler, der damals anderswo versuchte, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. In den frühen 1690er-Jahren herrschten Hun-
gersnöte und Teuerung.752 Der Wegzug aus der Stadt und die Verpflichtung zum 

746 StadtASG, AA, Bd. 296ez, S. 57.
747 Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 

von Arbeitgeber und Rohmaterial«.
748 StadtASG, AA, Bd. 597, 15. 10. 1690 und 23. 1. 1691, fol. 97v. Bei diesem Kürschner 

handelte es sich um Laurenz Cunz, der sich 1687 eine Pfrund im Spital gekauft hatte 
und fortan mit seiner Frau dort lebte. Vgl. ID 279, StadtASG, BR, Familie Cunz, Nr. 60; 
ebd., AA, Bd. 296eb, S. 13. 

749 StadtASG, AA, Bd. 296eb, S. 30.
750 StadtASG, AA, RP 1. 8. 1693. Wild war ein Bäckermeister, bei dem der Onkel von Za-

charias wohnte; vgl. ebd., AA, Bd. 296el, S. 61.
751 StadtASG, AA, Bd. 812, 29. 6. 1698, fol. 149r-v.
752 Vgl. Pfister, Klimageschichte, Bd. I, S. 117 und 127-129. Zur Situation in St.  Gallen, 

verbunden mit den Fruchtsperren, siehe Bernet, ZB, Ri 126, S. 229-236.
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Solddienst stellten für viele ärmere Handwerker und Bürgerssöhne eine valable 
Alternative zum wirtschaftlichen Alltag in St. Gallen dar.753 

Doch nicht nur die Männer waren mobil. Die Frauen zogen ihren Ehemännern 
häufig nach. Katharina Schlumpf reiste im Mai 1694 – also neun Monate später – 
zu ihrem Mann nach Flandern. Die gemeinsamen Kinder Georg und Hans Joachim 
versorgte sie im städtischen Spital. Inzwischen hatte Zacharias sich wohl aus der 
Fremde für die Kinder verbürgt und versprochen, ihren Spitalaufenthalt zu bezah-
len. Denn als Katharina vor ihrer Abreise für sich und die Kinder um Unterstüt-
zung aus dem Stockamt bat, erhielt sie diese zwar. Allerdings sollte sie fortan keine 
finanzielle Hilfe mehr erhalten, falls sich der Mann bereit erkläre, für die Kinder zu 
sorgen. Sei das der Fall, werde man ihr das Bürgerrecht entziehen und sie zu Zacha-
rias schicken. Dafür wolle man dann den Mann bei seiner allfälligen Rückkehr und 
bei Wohlverhalten wieder als Bürger aufnehmen.754 Genau das geschah. Zacharias 
hatte offenbar sowohl mit seiner Frau als auch mit der Obrigkeit in brieflichem 
Kontakt gestanden: Katharina wusste nämlich, wohin sie ihm nachreisen musste, 
während die Obrigkeit offenbar ein Zugeständnis erhalten hatte, dass er die Kinder 
»annehmen« wolle. Die Stadtobrigkeit zwang – wie sich am Beispiel Katharinas 
zeigt – einige verarmte Frauen dazu, ihren Männern nachzuziehen.755 

Die Ehe der beiden verlief auch im fernen Breda, einer Stadt in Flandern nahe 
von Rotterdam, nicht glücklich. Schon bald hatte Zacharias genügend Geld sparen 
können, um seine Frau nach neun Monaten in Breda wieder auf die Rückreise zu 
schicken. Mit 4 ½ Reichstalern Reisegeld (das entsprach ungefähr 7 ½ Gulden – es 
war etwas weniger als ein jährlicher Mietzins in St. Gallen von 9 Gulden) verließ 
Katharina zusammen mit einigen Landsleuten im Februar 1695 die Stadt. Doch 
sie kam anscheinend nicht weit und lebte einige Zeit in Maastricht – 21 Wegstun-
den von Breda entfernt. Erst im Januar 1696 traf sie, hochschwanger, wieder in 
St. Gallen ein.756 Das Beispiel Katharinas zeigt, dass Frauen auch alleine und ohne 
ihre Ehemänner unterwegs waren. Ihre Mobilität war dabei nicht kleinräumiger 
als jene der Männer. Katharina hatte einige Zeit in Maastricht – offenbar im Sol-
datenlager – alleine gelebt. Dort hatte sie einen Vorfähnrich aus dem Zürichbiet 
kennengelernt und war von ihm schwanger geworden.757 Weiter zeigt das Beispiel 
von Katharina und Zacharias, dass Familien auch über weite Distanzen brieflich 

753 Vgl. das Kapitel »Die Abkömmlichkeit der Armen: Anpassung der Haushaltsgrößen 
und Migration«.

754 StadtASG, AA, RP 14.5. und 21. 5. 1694.
755 Weitaus nicht alle Frauen von Söldnern zogen ihren Männern nach. Diejenigen, die aller-

dings mitgingen, brachten ihre Arbeitskraft ein und waren sowohl für den Mann als auch 
für die Truppe sehr nützlich. Sie übernahmen Arbeiten wie Kochen, Waschen, Näharbei-
ten und kümmerten sich um die Ausrüstung; vgl. Ling u. a., Marriage and Work, S. 87.

756 Dies ist einem Brief von Zacharias Hildbrand an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen 
zu entnehmen; StadtASG, AA, Missiven, Zacharias Hildbrand, Januar 1696.

757 StadtASG, AA, RP 16. 1. 1696.
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in Kontakt blieben. Man wusste offenbar, wer sich gerade wo aufhielt. Nach 
der Rückkehr der schwangeren Katharina nach St. Gallen bestritt Zacharias von 
Flandern aus umgehend die Vaterschaft. Er war brieflich von seinem Vater über 
das Geschehen informiert worden und schrieb nun selbst an die St. Galler Ob-
rigkeit. In seinem Brief wies er darauf hin, dass eine Vaterschaft zeitlich gar nicht 
möglich sei, und gab an, dass er die Scheidung von Katharina wünsche und er zu 
diesem Zweck nach St. Gallen zurückkehren wolle. Weil er seinen Abschied aus 
der Armee nicht selbst erreichen konnte, bat er die St. Galler Obrigkeit darum, an 
seinen Kompanieführer zu schreiben. Sein Bruder würde ihm dann das Schreiben 
übermitteln.758 Nicht nur Zacharias Hildbrand, sondern auch seine beiden Brü-
der Thomas und Hans Joachim waren in den Jahren der Teuerung in St. Gallen 
höchstwahrscheinlich als Söldner unterwegs. Hans Joachim war ungefähr 1692 
weggezogen, und Thomas starb am 19. Mai 1694 in Alessandria im Piemont.759 
Wahrscheinlich starb er dort während der französisch-savoyischen Kriege in den 
Diensten der französischen Krone. Vermutlich war er nach Beendigung seiner 
Kupferschmiedlehre als Geselle auf Wanderschaft gegangen. Denkbar ist aller-
dings auch, dass er St. Gallen ohne Lehrabschluss verließ: Während seiner Lehre 
war er im Dezember 1690 wegen »Verwirrung« und auf Bitte seines Vaters einige 
Zeit im Prestenhaus untergebracht und erhielt dort eine Kur.760 Im Januar 1691 
konnte er zu seinem Lehrmeister zurückkehren.761 Da er keine obrigkeitliche Un-
terstützung für ein Kleid für seine Wanderschaft beantragte, ist es auch möglich, 
dass er nach diesem Zwischenfall aus St. Gallen weggezogen war. Es musste sich 
also beim Bruder, der Zacharias den Brief von zu Hause übermitteln sollte, um 
Hans Joachim handeln – Thomas war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. 
Zacharias stand also nicht nur mit seinen Eltern in St. Gallen in Kontakt, sondern 
auch mit seinem Bruder Hans Joachim, der irgendwo als Söldner arbeitete.762 

Auf Zacharias’ Brief hin ließ die St. Galler Obrigkeit die schwangere Katha-
rina verhören. Sie gestand, dass nicht Zacharias, sondern der Zürcher Vorfähn-
rich der Vater war. Der Säugling, der nach seiner Mutter Katharina benannt 
wurde, starb kurz nach der Geburt im Februar 1696. Den Hebammenlohn von 
30 Kreuzern konnte Katharina Schlumpf nicht selbst bezahlen.763 Sie war völlig 

758 StadtASG, AA, Missiven, Zacharias Hildbrand, Januar 1696.
759 StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 12.
760 Im städtischen Prestenhaus wurden diejenigen Bürgerinnen und Bürger gepflegt, die 

entweder eine ansteckende Krankheit hatten oder geistig verwirrt waren.
761 StadtASG, AA, RP 9. 12. 1690 und 8. 1. 1691.
762 Das Beispiel der drei Brüder zeigt, dass nicht nur Handwerksgesellen, sondern auch 

verheiratete Männer mit Meisterrecht und Handwerker ohne zünftige Ausbildung 
fremde Dienste annahmen. In Nordwestdeutschland stammten städtische Söldner vor-
wiegend aus den Gruppen der Handwerksgesellen, Arbeiter, Tagelöhner, Matrosen und 
Knechte; Burschel, Söldner, S. 54-72.

763 StadtASG, AA, RP 4. und 18. 2. 1696.
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mittellos und bat die Obrigkeit um einen Teil des Geldes, das Zacharias in der 
Zwischenzeit  – vielleicht mit seinem Brief  – nach St.  Gallen geschickt hatte. 
Das wurde ihr verweigert. Das Geld war für den gemeinsamen Sohn Georg 
vorgesehen, der immer noch im Spital lebte. Der jüngere Bruder Hans Joachim 
war einen Monat nach dem Wegzug der Mutter im Spital verstorben. Anstelle 
des Geldes von Zacharias erhielt Katharina nach ihrer Niederkunft wöchentlich 
30 Kreuzer aus dem Seelamt, solange sie im Wochenbett war.764 Die Tatsache, 
dass das Seelamt für die Unterstützung aufzukommen hatte, zeigt deutlich, 
dass Katharina Schlumpf nach ihrer Rückkehr nach St.  Gallen das St.  Galler 
Bürgerrecht nicht wieder erhalten hatte, wie das auch schon bei ihrem Wegzug 
bestimmt worden war.765 

Eineinhalb Jahre später traf Zacharias Hildbrand wieder in St. Gallen ein. Er 
hatte seinen Abschied im April 1698 erhalten und war innert zwei Monaten aus 
Flandern zurückgereist.766 In St.  Gallen kümmerte er sich als erstes um seine 
Scheidung, die vor dem St. Galler Ehegericht verhandelt wurde. Die Sachlage 
war so klar, dass die Scheidung rasch ausgesprochen wurde. Katharina war 
geständig und Zacharias weigerte sich, seine ehebrüchige Frau wieder bei sich 
aufzunehmen. Die Eheleute wurden am 29. Juni 1698 geschieden.767 Der gemein-
same Sohn Georg kam zum Vater. Am 30.  Juli 1700 heiratete Zacharias seine 
zweite Frau Magdalena Thomann.768 Bei seiner Rückkehr hatte er offenbar, wie 
angedacht, sein Bürgerrecht wieder zurückerhalten. Katharina Schlumpf dagegen 
erhielt im Dezember 1701 ihren Geburtsbrief von der Obrigkeit ausgehändigt.769 
Grund dafür war ihre Verlobung mit Georg Blommarts aus Württemberg, wo-
mit sie ihrer Geburtsstadt den Rücken kehrte. Das Zeugnis ihres Wohlverhaltens 
erhielt sie zwar, es sollte auf Befehl des Rats allerdings in »ganz ohnvergrifflicher 
form« verfasst werden, »weil sie sich gar übel verhalten« hatte.770 

5.9 Sozialer aufstieg durch Solddienst und ehrenämter

Für Zacharias hatte sich der Solddienst offenbar finanziell gelohnt. Seine Schnei-
derwerkstatt florierte, denn 1718 erhielt er 60 Gulden Lehrgeld, damit er Georg 
Breisig im Schneiderhandwerk ausbildete. Damit wird auch klar, dass er die zünf-

764 Ebd., 16.1. und 4. 2. 1696.
765 Das Seelamt in St. Gallen war für die Unterstützung von Fremden zuständig, während 

das Stockamt bürgerlichen Bedürftigen unter die Arme griff. 
766 StadtASG, AA, RP 7. 6. 1698.
767 StadtASG, AA, Bd. 809, 26. 6. 1698, S. 285 f.; ebd., AA, Bd. 812, 29. 6. 1698, fol. 149r-v.
768 StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 19.
769 Die Mutter Katharina Schlumpfs bat im September 1701 für ihre Tochter um die 

Aushändigung des Geburtsbriefs. Erst nachdem Katharina noch eine ausstehende Buße 
bezahlt hatte, erhielt sie das Dokument; vgl. StadtASG, AA, RP 25. 9. 1701.

770 Ebd., 25.9. und 4. 12. 1701.
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tige Meisterschaft in der gewerblichen Schneiderzunft wieder besaß. Weil keine 
Klagen gegen ihn als Lehrmeister existierten, durfte er das gesamte Lehrgeld be-
halten, obwohl sein Lehrling bereits nach einem Drittel der Lehrzeit verstorben 
war. Dafür erhielt seine Frau Magdalena Thomann kein Trinkgeld, wie das sonst 
bei Lehrabschluss üblich war. Spätestens seit 1717 gehörte Zacharias Hildbrand 
zu den Vorstehern der gewerblichen Schneiderzunft.771 Zu diesem Zeitpunkt 
wird er noch als »Meister Zacharias Hildbrand« in den Quellen aufgeführt.772 
Ihm gelang der Aufstieg zum Herrn im »Handwerkerstand« vermutlich über 
seine Ämter, die er in rascher Folge annahm. Bereits 1716 war er Nordquartier-
Corporal geworden und war damit zuständig für die militärische Bereitschaft 
in seinem Quartier. 1720 trat er eine Wachtmeisterstelle an, 1721 wurde er 
schließlich Elfer der Schneiderzunft und wird in den Quellen fortan mit »Herr 
Zacharias Hildbrand« betitelt. Bis zu seinem frühen Tod amtierte er zudem als 
Blau- und Schwarzschauer, als Fleischschätzer und als Windwächter.773 Als 
Schauer und Schätzer übernahm er städtische Ämter, die mit der Qualitätssiche-
rung der Produktion verbunden waren. Als Blau- und Schwarzschauer musste 
Zacharias die gefärbten Leinwandtuche auf ihre Qualität hin überprüfen. Als 
Fleischschätzer war er jeweils vor und nach der Schlachtung von Tieren in der 
städtischen Metzi anwesend. Er kontrollierte, ob die Tiere gesund waren und 
welche Qualität das Fleisch hatte.774 Die Ausübung dieser Ämter war teilweise 
zeitintensiv. So mussten die Fleischschätzer normalerweise an fünf Tagen pro 
Woche, teilweise aber auch täglich in der städtischen Metzi das Fleisch begut-
achten. Dabei mussten sie an den gewöhnlichen Schlachttagen nicht nur einmal, 
sondern »öffters 3, 4 biß 5 mahl schäzen«. Aufgrund des großen Aufwands, 
der mit dem Amt verbunden war, hatten die Fleischschätzer zwei Jahre, bevor 
Zacharias das Amt antrat, eine bessere Entlohnung gefordert. Künftig erhielten 
sie anstelle von 12 Gulden 16 Gulden pro Jahr für ihre Bemühungen.775 Auch für 
sein anderes Schätzeramt – dasjenige des Blau- und Schwarzfärbers – erhielt er 
so viel.776 Als Großrat und Elfer erhielt er weitere 10 Gulden.777 Insgesamt nahm 

771 StadtASG, AA, Bd. 598, 22. 11. 1717, S. 198.
772 Ebd., 11. 7. 1718; ebd., AA, RP 24. 7. 1718.
773 StadtASG, BR, Familie Hildbrand, Nr. 19. Windwächter wurden bei starkem Wind 

oder Sturmwetter aufgeboten, um in der Stadt zu patrouillieren und die Feuergefahr 
einzudämmen. SSRQ SG/II/1 /2, S. 430. 

774 Stadelmann, Metzger und Sennen, S. 4. 
775 StadtASG, AA, RP 13. 2. 1725.
776 StadtASG, ÄA, IX, 133, S. 14; drei der vier Schwarz- und Blauschauer erhielten 1689 

15 Gulden, einer 16 Gulden, 8 Kreuzer, 4 Heller.
777 Dies wird deutlich, weil den sechs politischen Zünften jährlich aus dem Seckelamt je 

110 Gulden für ihre Elfer ausbezahlt wurden. Bei elf Personen, die als Elfer im Großrat 
Einsitz nahmen, erhielt so jeder zehn Gulden als Entschädigung; StadtASG, ÄA, IX, 133, 
S. 9.
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er durch seine vier Ämter, die er alle gleichzeitig ausübte, mindestens 40 Gulden 
pro Jahr ein.778 Das war so viel, wie seine Eltern mit ihren Ämtern zusammen 
erhielten. Bei Zacharias’ Ämtern handelte es sich teilweise um solche, die nur von 
Großratsmitgliedern ausgeführt werden durften und dem höheren »Stand« der 
Handwerkerschaft vorbehalten waren. Gut möglich, dass seine Ämterkarriere 
ihn noch in höhere Stellungen geführt hätte, wenn er nicht am 10. Oktober 1729 
im neuen Weiher ertrunken wäre. Nach der Untersuchung der Leiche vermutete 
der Stadtarzt, dass Zacharias Hildbrand aufgrund eines Schwindels oder eines 
Schlaganfalls in den Weiher gefallen und deshalb ertrunken war.779 Seinen Auf-
stieg hatte er wohl seinem als Söldner in der Fremde erworbenen Vermögen zu 
verdanken. Auch sein Bruder Hans Joachim Hildbrand konnte offenbar durch 
seinen Solddienst etwas Geld sparen und zu den »Herren« im Handwerk aufstei-
gen: »Herr« Hans Joachim kehrte nach 45 Jahren im Solddienst in seine Heimat 
zurück und bat im Alter von 58 Jahren um die Aufnahme in die Mittelpfrund 
im städtischen Spital. Er sei »in 45 jahr lang meistens in kriegsdiensten und 
hätte sich dort wol aufgeführet und sonderlich im schweizer krieg anno 1712 
sich zimlich signalisiert. Dermahlen aber bey anrückhendem alter sich hier [in 
St. Gallen] zusezen und an dem wenig ersparreteem die mittelpfrund zuerkauffen 
willens seye mit deemüthiger bitt, daßjenige, was vormahls auß ohnwüssenheit in 
ansehung des bürgerrechts unrichtiges pahsiert, gnädig zuvergessen.«780 Auch er 
hatte, weil er als Söldner weggezogen war, sein St. Galler Bürgerrecht verloren. 
Um im Spital aufgenommen zu werden, musste er es wiedererlangen, denn nur 
Bürger wurden als Pfründner im Spital aufgenommen. Hans Joachim erhielt, 
wie sein Bruder Zacharias, sein Bürgerrecht zurück und wurde zum Kauf der 
Mittelpfrund mit einer guten Empfehlung an die Spitalleitung verwiesen. 

5.10 Fazit: wirtschaftliches Überleben 
durch diversifizierung und Mobilität

Die Familie Hildbrand-Studer konnte sich mit Vermögenswerten am unte-
ren Rand der Box (jener Bereich, in dem die Hälfte der Vermögenswerte der 
Handwerker lag) sowohl durch die große berufliche Diversifizierung und die 
unterschiedlich ausgeübten Tätigkeiten der Eltern Hans Joachim Hildbrand 
und Clara Studer als auch mit Hilfe der Mitarbeit der Kinder ohne regelmäßige 
Unterstützung der Obrigkeit über Wasser halten. Die städtischen Ämter der 
Eltern verhalfen dabei zu wohl niedrigen, aber regelmäßigen Einkommen, die 
in Ermangelung eines Hauses auch als Sicherheit für Kredite genutzt werden 

778 Wie viel er als Windwächter verdiente, bleibt unbekannt. Siehe für den wirtschaftlichen 
Alltag einer handwerklichen Ämterfamilie Stadelmann, Handwerker als Ratsherren.

779 StadtASG, AA, RP 10. 10. 1729.
780 Ebd., 2. 5. 1737.
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konnten. Der kreative Umgang mit Ämtern und der Versuch, neue Einkom-
mensquellen zu schaffen, zeichneten das Ehepaar aus. Sowohl Hans Joachim 
Hildbrand als auch Clara Studer verdienten unabhängig voneinander Geld und 
arbeiteten in unterschiedlichen Bereichen. Clara Studer versteuerte 1700 separat 
von ihrem Mann ein Vermögen, das genauso hoch war wie seines. Sie sprang als 
Bürgin für einen Kredit ihres Mannes ein. Im Haus selbst war die Leinwanddru-
ckerei von ihr und der gemeinsamen Tochter Juditha untergebracht, während der 
Vater schneiderte, mit einigen Kindern Strümpfe für Georg Stäheli strickte und 
als Nachtwächter arbeitete. Zudem versuchte Hans Joachim, durch Kleinhandel 
und als städtischer Gerichtsanwalt zusätzlich etwas Geld zu verdienen. Clara 
Studer war neben dem Leinwanddruck auch als städtisch vereidigte Prestenheb-
amme angestellt. Die Familie Hildbrand-Studer ist kein Beispiel einer Familien-
wirtschaft, bei der alle für die eine Werkstatt im Familienbetrieb arbeiteten. Sie 
versuchte über verschiedene Kanäle die Arbeitskraft jedes Einzelnen einzusetzen, 
um Einnahmen zu generieren. Die dennoch vorhandenen finanziellen Engpässe 
führten zu Mobilität im städtischen Raum durch häufige Wohnungswechsel und 
ständige Anpassung der Haushaltsgröße wie auch zur Migration der Kinder. 
Nur zwei von sechs Kindern, die das Heiratsalter erreichten, gründeten einen 
Haushalt in St.  Gallen. Diese langfristig in der Heimatstadt gebliebenen Kin-
der – Magdalena und Zacharias – schafften gar den Aufstieg in die höhergestellte 
Gruppe der Handwerkerschaft. Einige Familienmitglieder kehrten nach kurzer, 
andere nach langer Zeit zurück, einige blieben für immer fern. Der jüngste 
Sohn Hans Joachim zog wohl ohne Ausbildung aus der Stadt weg und wurde 
Söldner. Er schaffte den sozialen Aufstieg zum »Herrn« im Handwerk wohl 
durch Vermögen, das er sich als Söldner erwirtschaften konnte. Auch seine bei-
den Brüder, der Schneider Zacharias und der Kupferschmied Thomas, standen 
temporär in Kriegsdiensten in Flandern respektive im Piemont. Juditha und 
Wibratha wechselten die Konfession, um einen eigenen Haushalt gründen zu 
können, ihre Schwester Clara zog – ebenfalls nach vorgängiger Konversion und 
wieder erfolgter Rückkehr nach St. Gallen – zu ihrem Mann nach Frauenfeld; 
die Schwester Magdalena wiederum heiratete erst mit 37 Jahren. Sowohl für die 
Arbeit als Söldner als auch für die Eheschließungen außerhalb der Stadt wurden 
Bürger- und zünftige Meisterrechte im Handwerk aufgegeben, teilweise durch 
Kauf oder durch Schenkung wiedererlangt; manchmal blieben sie auch verloren. 
Das Beispiel der Hildbrand-Studers zeigt, wie es eine Familie mit eher geringen 
Vermögenswerten durch Ausübung verschiedenster Handwerke und Gewerbe, 
durch Annahme städtischer Ämter, aber auch durch Migration schaffte, ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese 
Mobilität und Diversifizierung waren ein Kennzeichen der ganzen Familie. 
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6 haushaltsauflösung und Migration:  
die Schuhmacherfamilie kaps-Nüesch

6.1 vorbezogene erbschaft, krankheit, bedürftigkeit: 
das Steuervermögen der Familie 

Anna Nüesch versteuerte zwischen 1680 und 1731 immer alleine, da ihr Mann 
Sebastian Kaps 1680 die Stadt endgültig verlassen hatte und nicht mehr zu sei-
ner Familie zurückkehrte. Anna Nüesch besaß Vermögenswerte zwischen 50 
und 200 Gulden.781 Damit zählte sie in den Jahren 1680 (50 Gulden) und 1690 
(70 Gulden) zu den Handwerkern im unteren Quartil der Handwerkerschaft, 
die zwischen 30 und 100  Gulden Vermögen besaßen. 1700 und 1710 erhöhte 
sich Nüeschs Vermögen auf 100 bis 200 Gulden. Damit stieg sie an den unteren 
Rand der Box auf, in dem die Hälfte aller Handwerker versammelt war und Ver-
mögenswerte zwischen 100 und 800 Gulden versteuert wurden.782 Im Vergleich 
zu den Vermögen der übrigen Schuhmacher in St. Gallen zählte Anna Nüesch 
zuerst zum ärmeren Teil des unteren Quartils, danach zum Durchschnitt. 50 Pro-
zent der Schuhmacher versteuerten 1680 Vermögenswerte zwischen 100 und 
400 Gulden, 1731 waren die durchschnittlichen Vermögen auf 50 bis 200 Gulden 
gesunken.783 Die steigenden Vermögenswerte von Anna Nüesch ab 1700 lassen 
eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation vermuten. Allerdings war das 
Gegenteil der Fall, wie die Auswertung der einzelnen Quellenhinweise zur Fa-
milie zeigen. Ab 1690 erhielt Anna Nüesch zuerst wegen einer Krankheit und ab 
1704 wegen Krankheit und ihres Alters immer wieder finanzielle Unterstützung 
der Stadtobrigkeit.784 Das zunehmende Steuervermögen ab 1700 geht auf eine 
Erbschaft zurück, die sie 1696 antreten konnte. Es handelte sich um ein Haus an 
der Heidengasse, das ihrem Vater gehört hatte.785 Trotz des Hauses, das sie nun 
besaß, verschlechterte sich ihre wirtschaftliche Situation aufgrund von Alter und 

781 Vgl. ID 1495, StadtASG, BR, Familie Kaps, Nr. 3; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 17; ebd., AA, 
Bd. 296eb, S. 84; ebd., AA, Bd. 296el, S. 63; ebd., AA, Bd. 296ep; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 63.

782 Vgl. das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 
Handwerk«.

783 Siehe auch das Kapitel »Schuhmacher ist nicht gleich Schuhmacher: Verschiedene 
Arbeitsmöglichkeiten«.

784 StadtASG, AA, RP 22. 10. 1689; 19.5., 3.6., 1. und 30. 7. 1690, 20. 7. 1693, 9. 10. 1704, 
9. 5. 1710, 29. 11. 1711.

785 Siehe das Testament des Vaters Caspar Nüesch, StadtASG, AA, Bd. 583c, 11. 8. 1672, fol. 
368v-369v. Nach dem Tod der Witwe Caspar Nüeschs im Jahr 1696, die ein lebensläng-
liches Wohnrecht besessen hatte, zog Anna Nüesch in das Haus an der Heidengasse; 
vgl. StadtASG, AA, Bd. 296el, S. 63.
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Krankheit. Und trotz des höheren Steuervermögens rutschte sie – mindestens 
teilweise – in die Bedürftigkeit ab.

6.2 die relevanz privater kreditnetzwerke 
und ein Schuldenschnitt als letzter ausweg

In ihre Ehe mit dem 23-jährigen Schuhmachermeister Sebastian Kaps am 3. Juni 
1663 brachte die um sieben Jahre ältere Anna Nüesch 100 Gulden Heiratsgut.786 
Das war nicht viel. Vermutlich zählten Anna Nüesch und Sebastian Kaps zu 
jenen Paaren, bei denen die Obrigkeit einer Eheschließung kritisch gegenüber-
stand. Gemäß obrigkeitlicher Einschätzung sollten junge, arme Handwerksleute, 
die keine weiteren Ressourcen als ihre Arbeitskraft besaßen, nicht heiraten.787 
Sebastian Kaps hatte als 23-jähriger Bräutigam nach seiner absolvierten sechs-
jährigen Ausbildung zum Schuhmacher vermutlich noch einige Jahre als Geselle 
in einer Werkstatt gearbeitet.788 Mit seinem Heiratsalter lag er im Durchschnitt 
der Handwerker, von denen die Hälfte zwischen 23 und 28 Jahren heiratete.789 
Nach der Hochzeit betrieben Anna und Sebastian eine eigene Schuhmacher-
werkstatt. Das Paar hatte bereits nach den ersten Ehejahren Schulden.790 Gerade 
nach der Heirat und in der ersten Zeit der Ehe war das Armutsrisiko innerhalb 
des Lebenszyklus besonders groß: Kleine Kinder, der Aufbau eines eigenen 
Haushalts und die Etablierung eines handwerklichen Geschäfts ließen viele junge 
Ehepaare verarmen.791 Anna Nüesch bemühte sich allerdings, den Schein eines 
ökonomisch abgesicherten Haushalts zu wahren. Sie zahlte regelmäßig Darlehen 
und Schuldzinsen zurück. So blieb die Familie im Ansehen der Darlehensgeber 
und Mitbürgerinnen kreditwürdig und bewahrte damit das für die Schuldenwirt-
schaft so wichtige soziale Kapital. Allerdings beglich Anna Nüesch die Schulden 
der Familie nicht mit finanziellen Überschüssen oder Einnahmen, sondern indem 
sie Hausrat verkaufte.792 Die Möglichkeit, an weitere Kredite zu gelangen, war so 
essenziell für die Familie, dass Anna Nüesch lieber ihr »Erspartes«, das in Form 

786 StadtASG, AA, Bd. 906, 21. 7. 1670, S. 75. Vgl. für Sebastian Kaps und seine Familie ID 
1495 und StadtASG, BR, Familie Kaps, Nr. 3.

787 Vgl. zum Heiratsalter St. Galler Handwerker das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gal-
lerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

788 Bis ins Jahr 1721 dauerte die zünftige Ausbildung der Schuhmacher insgesamt sechs 
Jahre (drei Lehr- und drei Wanderjahre), danach wurde sie auf total acht Jahre erhöht 
(drei bis vier Lehr- und vier bis fünf Wanderjahre); StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 133, 
S. 92 und 98.

789 Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 
von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

790 Dies wird durch die Verhöre der beiden im Gefängnis deutlich; vgl. StadtASG, AA, 
Bd. 906, 12. und 21. 7. 1670, S. 72-75.

791 Henderson / Wall, Introduction, S. 8.
792 StadtASG, AA, Bd. 906, 21. 7. 1670, S. 75.
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von Hausrat angelegt war, verbrauchte, als ihre Kreditwürdigkeit zu verlieren. 
Das war die erste Phase ihrer Ehe. In dieser Zeit verließ Anna Nüeschs Ehemann 
Sebastian Kaps drei Mal seine Familie und die Stadt. Finanzielle Aspekte waren 
eine Ursache seines Weglaufens, etwa die Tatsache, dass die Familie all ihre 
Mittel verbraucht hatte und der Schwager ihm kein Geld mehr leihen wollte.793 
Die zweite Phase der Ehe begann nach der Rückkehr von Sebastian Kaps in den 
1670er-Jahren. Nach seiner Ankunft und seinem halbjährigen Arbeitsaufenthalt 
im St. Galler Zuchthaus, den er als Strafe für sein Weglaufen und seinen lieder-
lichen Lebenswandel leisten musste, übernahm er wieder die Schuhmacherwerk-
statt.794 Bis zu seiner erneuten Flucht 1680 konnte sich die Familie ein Haus im 
Wert von 700 Gulden kaufen, wobei das Haus zum Zeitpunkt des Kaufes bereits 
mit Krediten von 540 Gulden belastet war. Die Familie bezahlte also nur noch 
160 Gulden in bar. Als Herr Jacob Schlatter seinen Kredit über 100 Gulden, der 
auf dem Haus lastete, zurückforderte, musste die Familie für die Rückzahlung 
einen neuen Kredit aufnehmen. Die Stadt verweigerte allerdings ein weiteres 
Darlehen. Sebastian Kaps sollte einen privaten Kreditgeber suchen.795 In der 
Folge verschuldete sich die Familie weiter, und zum Jahreswechsel 1679 /80 ver-
ließ Sebastian Kaps die Stadt erneut.796 Seiner Familie hinterließ er einen Schul-
denberg. Anna Nüesch wusste sich nicht anders zu helfen als mit einem radikalen 
Schnitt. Sie verzichtete auf das gemeinsame Gut, damit sie im Gegenzug auch 
die Schulden nicht übernehmen musste, weil die »schuldenlast die frau nit mehr 
fortkomen lasse«.797 Am 3. März 1680 wurde ein Gantgericht durchgeführt. Die 
Schulden der Familie beliefen sich auf 1.200  Gulden.798 Das Haus hatte einen 
Wert von 700 Gulden, wobei es mit Darlehen von 450 Gulden belastet war. Die 
Kapitalien waren zu je 5 Prozent verzinst. Das bedeutet, dass die Familie Kaps-
Nüesch für ihr Haus jährlich 22 ½ Gulden Zinszahlungen leisten musste – das 
war etwas weniger, als die Miete eines städtischen Hauses (zwischen 26 und 
29 Gulden) kostete.799 Von den Darlehen, die auf dem Haus lasteten, gehörten 
350 Gulden Kapital Herrn Christoph Schlaprizi und 100 Gulden dem Seelamt. 

793 Ebd., 5.7. und 12. 7. 1670, S. 71-74.
794 StadtASG, AA, RP 21. 7. 1670; ebd., AA, VP 28. 11. 1670 und 30. 1. 1671.
795 StadtASG, AA, Bd. 834, August 1676, S. 143.
796 StadtASG, AA, RP 27. 1. 1680.
797 StadtASG, AA, VP 14. 2. 1680.
798 Dass nicht nur Sebastian Kaps als Familienoberhaupt für die Schulden verantwortlich 

war, sondern auch Anna Nüesch in Eigenregie Darlehen aufnehmen konnte, zeigt die 
Tatsache, dass einer der Schuldner, Hans Albrecht Schobinger darauf verwies, dass 
Anna Nüesch das Darlehen von 123 Gulden bei ihm aufgenommen hatte und auch sie 
es war, die ihm versprochen hatte, die Schuld zurückzubezahlen. Aus diesem Grund 
hafteten Ehepaare gemeinsam für ihre Schulden. Für das Folgende vgl. StadtASG, AA, 
Bd. 769, 3. 3. 1680, S. 253-255. 

799 Vgl. das Kapitel »Umzugsmobilität und städtische Mietswohnungen als Lohnbestand-
teil«.
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Der noch 1676 auf dem Haus lastende Kredit von 100 Gulden von Herrn Jacob 
Schlatter hatten die Kaps-Nüeschs zurückbezahlt, ohne das Haus mit einem 
erneuten Kredit zu belasten. Vielleicht hatte die Familie das Geld von Herrn 
Hans Albrecht Schobinger erhalten, der 1680 am Gantgericht ein Darlehen über 
123  Gulden einforderte und den Kredit scheinbar ohne Unterpfand geliehen 
hatte. Weitere Schulden resultierten aus den noch offenen Zinszahlungen für 
die auf dem Haus lastenden Kredite. Hier zeigt sich, dass die Kaps-Nüeschs 
mindestens die Zinsen für Schlaprizis Kapital regelmäßig bezahlt hatten. Am Tag 
des Gantgerichts war nur eine Zinsrate offen, die zu den Schulden geschlagen 
wurde. Anders beim Kapital aus dem Seelamt: Hier waren drei Zinszahlungen 
unbeglichen. Die Familie hatte es offenbar als wichtiger erachtet, den privaten 
Kreditgeber zu bedienen und damit vor Privatleuten ihre Kreditwürdigkeit zu 
wahren als vor der Stadtobrigkeit. Zu Recht, wie die Auswertung der Schulden 
zeigt: Nur knapp 10 Prozent aller Kredite des Ehepaars Kaps-Nüesch stamm-
ten aus städtischen Ämtern oder Institutionen. Der Rest, also Darlehen über 
insgesamt 1.085 Gulden, hatten Privatleute der Familie geliehen – entweder als 
Barkredite oder als Vorschüsse bei Geschäften in Form von Warenbezügen auf 
Kredit. Das zeigt eindrücklich, dass private Kreditnetzwerke essenziell für den 
Lebensunterhalt ärmerer Handwerker waren. Dabei griff man nicht nur auf 
die Verwandtschaft zurück, sondern konnte auch Kaufleute als Kapitalgeber 
aktivieren: Die höchste Darlehenssumme über 350 Gulden stammte von einem 
reichen St. Galler Bürger, Herrn Christoph Schlaprizi, und war mit dem Haus 
unterversichert.800 Seine Beziehungen zur Familie Kaps-Nüesch bleiben unklar. 
Vermutlich investierte er Teile seines Vermögens in Immobilien in der Stadt und 
profitierte von den Zinszahlungen. Die zweithöchste Summe, rund 250 Gulden, 
erhielten die Kaps-Nüesch von Annas Bruder, Caspar Nüesch. Der dritte große 
Kreditor war Herr Hans Albrecht Schobinger, der, wie bereits erwähnt, der 
Familie 123 Gulden geliehen hatte. Er war ein ehemaliger Bürger, der aber in 
das fürstäbtische Untertanenland gezogen war. Vermutlich lebte er eine Zeit-
lang auch in Bischofszell. Annas Vater, der Feiltrager Caspar Nüesch, hatte 
100 Gulden des Vermögens seiner zweiten Frau bei Hans Albrecht Schobinger 
in Bischofszell investiert.801 Möglicherweise kam der Kontakt zum Kreditor also 

800 Die Identifikation ist etwas schwierig, da zwei Personen namens Christoph Schlaprizi 
im betreffenden Zeitraum in Frage kommen: Entweder handelte es sich um Christoph 
Schlaprizi zum Schäfli (ID 2237, StadtASG, BR, Familie Schlaprizi, Nr. 17; ebd., AA, 
Bd. 296ds, S. 6), der 1680 30.200 Gulden Vermögen versteuerte und dessen Vater Noten-
steiner war, oder um Christoph Schlaprizi zur Kugel (ID 2238, StadtASG, BR, Familie 
Schlaprizi, Nr. 20; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 8), der von Beruf Courtier und Mitglied im 
Notenstein war. Er versteuerte 1680 ein Vermögen von 6.800 Gulden. Zu beiden sind 
keine verwandtschaftlichen Beziehungen erkennbar.

801 Vgl. ID 2507, StadtASG, BR, Familie Schobinger, Nr. 55, und ebd., AA, Bd. 583c, 
11. 8. 1672, fol. 368v-369v.
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über Anna Nüeschs Vater zustande. Dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur reiche 
Kaufleute und St. Galler Bürger ihr Geld in Kredite an ärmere Handwerkerfa-
milien aus St.  Gallen investierten, sondern dass umgekehrt auch Handwerker, 
wie Anna Nüeschs Vater, kleinere Summen in Geschäften reicher Handelsleute 
anlegten, um von Zinsen zu profitieren. Die Kreditnetzwerke funktionierten 
also in beide sozioökonomischen Richtungen. Die Schuldenauflistung der Fa-
milie Kaps-Nüesch zeigt weiter, dass Handwerker auch ohne Haus durchaus 
an namhafte Kreditbeträge gelangen konnten. Bei der Familie Kaps-Nüesch war 
weniger als die Hälfte der Schulden mit dem Haus gedeckt. Dabei konnten Wa-
ren oder Bürgschaften als Sicherheit dienen. Auch Verpfändungen von Mobilien 
waren eine Möglichkeit der Geldbeschaffung. So sollte Sebastian Kaps nach 
seiner Rückkehr im Januar 1671 seinen Hausrat verpfänden, um einen Kredit zu 
erhalten, den er zur Betreibung seines Handwerks benötigte.802 

Weiter wird deutlich, wie häufig Waren auf Kredit bezogen wurden.803 Für die 
Schuhmacherfamilie Kaps-Nüesch waren vor allem Lederbezüge auf Kredit es-
senziell. Nur dank der Darlehen bei den Einkäufen des Rohmaterials war sie ver-
mutlich überhaupt in der Lage, die Werkstatt zu führen. Mindestens 21 Prozent 
aller Schulden (247 Gulden) rührten von solchen Lederkäufen her. Der Bezug des 
Rohmaterials war für arme Schuhmacher eine große finanzielle Herausforderung 
und gleichzeitig unerlässlich, um das Handwerk überhaupt ausüben zu können.804 
So musste Anna Nüesch 1689 schließlich mit der Schuhmacherei aufhören, weil 
sie zu arm war, um das Handwerk weiter betreiben zu können.805 Das Leder 
kauften Anna und Sebastian Kaps-Nüesch gegen Kredit sowohl bei handwerk-
lichen Produzenten des Rohmaterials als auch bei Kaufleuten und Händlern. Am 
meisten Geld für Ledereinkäufe schuldeten die Kaps-Nüeschs dem St.  Galler 
Gerber Laurenz Weniger (rund 161  Gulden). Ein weiterer Verkäufer war der 
Seckler Ulrich Müller (rund 22 Gulden), der nicht nur Leder verarbeitete, sondern 
offenbar auch mit Leder in kleinen Mengen handelte. Er war damals Zunftmeister 

802 StadtASG, AA, VP 9. 5. 1671.
803 Peter Schuster hält fest, dass im Mittelalter die Mehrzahl der Schulden aus Konsum-

schulden bestanden und Kredite überwiegend in Form von Sachleistungen gewährt 
wurden. Schuster, The Age of Debt?, S. 40.

804 Auch andere Schuhmacher hatten regelmäßig Schulden wegen Lederkäufen auf Kredit. 
Zum Beispiel der Schuhmacher Walter Eggmann, ID 376, StadtASG, BR, Familie Egg-
mann, Nr. 9, ein Handwerksgenosse von Sebastian Kaps und Anna Nüesch. Er kaufte 
sein Leder teilweise bei denselben Personen ein wie das Ehepaar Kaps-Nüesch. Vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 770, 1. 6. 1681, S. 23-25. Auch der Schuhmacher Balthasar Ziegler 
hatte im Jahr 1612 Schuldposten aus Lederkäufen; vgl. StadtASG, AA, Bd. 755, S. 121-
125. Für die Hinweise zu verschiedenen Schuhmachern, die Gantgerichte über sich 
ergehen lassen mussten, danke ich Dr. Dorothee Guggenheimer. 

805 StadtASG, AA, Bd. 597, 6. 9. 1689, fol. 29v.
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der politischen Zunft der Schuhmacher.806 Weitere Lederhändler waren Herr 
Jacob Laurenz Zollikofer zur Engelburg (6  Gulden) und Nathanael Locher 
(15 Gulden).807 Als Nürnberger Bote, der für den Briefverkehr zwischen St. Gal-
len und Nürnberg zuständig war, hatte Locher wohl direkte Kontakte in die 

806 Vgl. zu Ulrich Müller ID 1886, StadtASG, BR, Familie Müller, Nr. 100. Seckler stellten 
lederne Hosen, Beutel und Taschen her.

807 Vgl. für Jacob Laurenz Zollikofer ID 774, StadtASG, BR, Familie Zollikofer, Nr. 249; 
ebd., AA, Bd. 296ds, S. 13; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 16; ebd., AA, Bd. 296el, S. 21 und 
107. Sein Beruf ist unklar. Er war Mitglied in der politischen Zunft der Schmiede und 
versteuerte Vermögenswerte zwischen 3.000 und 45.000 Gulden. Für Nathanael Locher 

abb. 23: radius der St. galler ledereinkäufe, 1673-1765. das leder, das 
in die Stadt St. gallen gelangte, stammte sowohl aus dem Nahbe-
reich der Stadt als auch von weiter her. die abbildung stammt aus 
Stadelmann, vom Schlachtvieh bis zum Schuh, S. 252.
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große Handelsstadt, die er für Lederbezüge nutzen konnte.808 Der Schuhmacher 
Walter Eggmann809, ein Mitmeister von Sebastian Kaps und Anna Nüesch, bezog 
ebenfalls bei diesen beiden St.  Gallern Leder auf Kredit. Auch der Kaufmann 
Niklaus Schobinger (55 Gulden) und der Krämer Heinrich Leutmann (9 Gulden) 
verkauften dem Ehepaar Kaps-Nüesch Leder.810 Das Leder stammte also aus 
verschiedenen Quellen und wurde je nach dem in St.  Gallen selbst produziert 
oder von Kaufleuten und anderen Personen, die im Lederhandel tätig waren, in die 
Stadt importiert.811 Schuhmacher wie Sebastian Kaps, Anna Nüesch und Walter 
Eggmann kauften das Rohmaterial in teilweise größeren Mengen auf Kredit.812

6.3 verlust der kreditwürdigkeit und erbschaften 
als prospektive kreditinstrumente

Das Schuldgericht endete damit, dass Anna Nüesch von »gült und guth« stand, 
also sowohl Schulden als auch Besitz ablehnte, und die solidarische Haftung als 
Ehepartnerin mit dem totalen Verzicht auf all ihre finanziellen Ansprüche und 
den gemeinsamen Besitz zurückwies.813 Nur so sahen der Rechtsbeistand und die 
Gantrichter offenbar eine Möglichkeit, dass Anna Nüesch ohne Sebastian Kaps 
wirtschaftlich wieder Fuß fassen und sich selbst und ihre Kinder ohne obrigkeit-
liche Hilfe durchbringen konnte. Das gemeinsame Haus musste die Familie nach 
der Gant deshalb räumen. Anna Nüesch und ihre fünf oder sechs kleinen Kinder 
zogen als Mieter an die Schmiedgasse in der südlichen Altstadt St. Gallens.814 Die 

vgl. ID 1770, StadtASG, BR, Familie Locher, Nr. 81; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 37; ebd., 
AA, Bd. 296eb, S. 45; ebd., AA, Bd. 296el, S. 55. Er versteuerte 200 bis 400 Gulden.

808 Aus Nürnberg stammte ein Teil des Leders, das in St. Gallen verkauft wurde. 
809 Vgl. Anm. 804 in diesem Kapitel. Er versteuerte zwischen 100 und 200 Gulden, arbeitete 

mit seiner Tochter zusammen in der Schuhmacherwerkstatt und starb als Söldner im 
Krieg. StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 7; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 8.

810 Niklaus Schobinger war der Sohn von Hans Albrecht Schobinger, der ein Darlehen 
von 123 Gulden bei den Kaps-Nüeschs offen hatte. Niklaus vertrat seinen Vater am 
Gantgericht. Er selbst war ein reicher Kaufmann und Inhaber der Firma Schlaprizi 
und Schobinger, die offenbar auch mit Leder handelte. Er versteuerte im Jahr 1680 
5.900  Gulden; vgl. ID 2525, StadtASG, BR, Familie Schobinger, Nr. 79; ebd., AA, 
Bd. 296ds, S. 8; ebd., AA, Bd. 839, S. 10. Zum Ladenmann Heinrich Leutmann vgl. ID 
1648, StadtASG, BR, Familie Leutmann, Nr. 4.

811 Vgl. zu Lederproduktion und -handel in der Stadt St. Gallen Stadelmann, Vom Schlacht-
vieh bis zum Schuh.

812 Nathanael Lochers und Zollikofer zur Engelburgs Schulden sind im Protokoll zum 
Gantgericht von Sebastian Kaps nicht näher spezifiziert. Allerdings finden sie im Gant-
gericht von Walter Eggmann Erwähnung, wobei dort beide wegen Lederverkäufen als 
Kreditoren auftraten. 

813 StadtASG, AA, Bd. 769, 3. 3. 1680, S. 253-255.
814 Fünf Kinder stammten von Sebastian Kaps. Unklar bleibt, was mit der unehelichen 

Tochter Annas geschah, deren Vater der Schuhmacherknecht Johannes Haas aus Baut-
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Kreditwürdigkeit Anna Nüeschs scheint in den folgenden Jahren immer mehr 
abgenommen zu haben. Häufig fragte sie die Obrigkeit um Kredite, die aber ihre 
Bitten jeweils ausschlug.815 Sie bezahlte ihre Schuldzinsen bei den städtischen 
Ämtern nicht regelmäßig.816 Auch die Zinsen ihrer privaten Kreditgeber konnte sie 
nicht mehr begleichen: Mit dem Einverständnis ihres einzigen privaten Kreditors 
Jacob Schlatter bezahlte sie ihm die aufgelaufenen Zinsen nicht, sondern schlug sie 
wiederholt zum Hauptgut.817 Mit dieser Praxis erhöhte sich allerdings das Dar-
lehen laufend, womit auch die Zinsraten stiegen.818 Damit verlor sie ihre Kredit-
würdigkeit. Das scheint sich auch an der zunehmenden Ausrichtung an städtische 
Institutionen als Darlehensgeber zu zeigen, während die privaten Kreditgeber eher 
in den Hintergrund traten. Als einzige weitere Privatperson, die ihr einen Kredit 
geliehen hätte, taucht kurz vor ihrem Tod ihr Schwiegersohn Joachim Hiller auf. 
Er hätte ihr ein Darlehen von knapp 43 Gulden gegeben. Die Obrigkeit lehnte das 
Geschäft jedoch mit dem Hinweis ab, dass der Kredit erst gewährt werden sollte, 
wenn alle ihre Kinder mit dem Darlehen einverstanden und all ihre Schulden abbe-
zahlt seien.819 Die Kinder mussten in das Darlehen einwilligen, weil sie als Erben 
die Schulden der Mutter später zu tragen hatten. 

zen war. Anna Nüesch wollte nach der Geburt die Tochter Susanna dem Vater Haas 
übergeben, der sich zu dieser Zeit in Zürich aufhielt. Laut Obrigkeit sollte sie von 
ihm aber finanzielle Unterstützung für den Unterhalt anfordern. Erst wenn er diese 
nicht leisten wollte, sollte sie ihm das Kind »übersenden«. Wie die Geschichte ausging, 
ist nicht bekannt. In den St. Galler Quellen taucht Susanna Haas-Nüesch nach ihrer 
Geburt nicht mehr auf. Zum Wohnort Schmiedgasse siehe StadtASG, AA, Bd. 296ds, 
S. 17. Weitere Hinweise zum unehelichen Verhältnis mit Haas folgen in diesem Kapitel.

815 So etwa im März 1688, als sie um einen Kredit aus dem Linsebühlamt in Höhe von 
150 Gulden bat, oder im Oktober 1689, als sie 100 Gulden aus dem Spitalamt begehrte; 
vgl. StadtASG, AA, RP 13. 3. 1688, 22. 10. 1689.

816 1691 verzichtete das Linsebühlamt auf die rechtliche Eintreibung der Schulden samt 
ausstehender Zinsen von Anna Nüesch. Die aufgelaufenen Zinsen von 46  Gulden 
wurden zum Hauptgut geschlagen; StadtASG, AA, RP 6. 8. 1691.

817 Jacob Schlatter hatte der Familie Kaps-Nüesch bereits in den 1670er-Jahren ein Darle-
hen in Höhe von 100 Gulden geliehen, das mit dem Haus versichert gewesen war. Er 
hatte den Kredit 1676 zurückgefordert. Er besaß Vermögenswerte zwischen 8.000 und 
17.700 und war Mitglied der politischen Zunft der Weber. Wie die Beziehungen zur 
Familie Kaps-Nüesch zustande kamen, kann nicht eruiert werden. Er war wiederholt 
einverstanden, dass die ausstehenden Zinsen zum Darlehen geschlagen wurden. Vgl. zu 
Jacob Schlatter, ID 2264, StadtASG, BR, Familie Schlatter, Nr. 36; ebd., AA, Bd. 296ds, 
S. 71; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 81 und 27; ebd., AA, Bd. 296el, S. 107; ebd., AA, Bd. 834, 
1686, S. 320; 29. 1. 1689, S. 359; ebd., AA, RP 6. 8. 1691.

818 So etwa 1686, 1689 und 1691. Der Kredit von Jacob Schlatter wuchs von 250 Gulden auf 
mindestens 346 Gulden und die jährlichen Zinszahlungen von 12 ½ Gulden auf etwas 
mehr als 17 Gulden. Vgl. die Quellenangaben aus der vorangegangenen Anm. 817.

819 StadtASG, AA, Bd. 835, 1711, S. 127. 
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Eine besondere Bedeutung für Anna Nüeschs Kreditwürdigkeit hatte das Haus 
ihres Vaters Caspar Nüesch. Sie konnte das Haus bereits als Sicherheit für Kredite 
nutzen, bevor es durch Erbschaft in ihren Besitz überging. Das väterliche Haus 
an der Heidengasse hatte einen Wert von ungefähr 1.000 Gulden. Abgesehen vom 
Kapital der zweiten Frau des Vaters über 140  Gulden war das Haus nicht mit 
Schulden belastet. Nach dem Tod des Vaters sollte das Haus laut Testament an die 
vier Kinder übergehen – an Anna und ihre drei Brüder. Sie alle sollten also einen 
Anteil am Haus im Wert von je 250 Gulden erben. Doch das Haus sollte erst in 
den Besitz der Kinder übergehen, nachdem auch die zweite Frau des Vaters, Anna 
Hauptli, gestorben war. Sie erhielt nach dem Tod Caspar Nüeschs ein lebensläng-
liches Wohnrecht.820 Der Vater starb 1686, Anna Hauptli zehn Jahre später, im 
Oktober 1696.821 Erst dann konnte Anna Nüesch in das Haus an der Heidengasse 
einziehen.822 Doch bereits lange vorher, noch vor dem Tod des Vaters, hatte sie 
ihren Erbanteil von 250 Gulden als Kredit quasi im Voraus bezogen. Das Darlehen 
von 250 Gulden stammte vom bereits oben erwähnten Jacob Schlatter. Als Un-
terpfand diente das Haus ihres Vaters. Die Zinsforderungen gingen deshalb an die 
Bewohner des Hauses – weil die Immobilie ja als Sicherheit diente. Anna Hauptli 
als Bewohnerin des Hauses trieb die ausstehenden Zinszahlungen bei ihrer Stief-
tochter Anna Nüesch ein.823 Als Anna Nüesch 1696 endlich in den Besitz des 
Hauses kam, nützte es ihr als Kreditinstrument nichts mehr. Es lasteten bereits zu 
viele Schulden auf der Immobilie. Das Beispiel zeigt, dass Häuser, bereits bevor sie 
im Besitz einer Person waren, prospektiv als Kreditinstrumente und Unterpfand 
für Darlehen genutzt werden konnten.824

Weiter versuchte Anna Nüesch, nach dem Tod ihres Vaters an die Erbschaft 
ihrer leiblichen Mutter zu gelangen. Ihre bereits 1653 verstorbene Mutter Ursula 
Schreiber war bei der Heirat aus Berneck im Rheintal nach St. Gallen gezogen. 
Als Fremde musste sie sich in das Bürgerrecht einkaufen und zu diesem Zweck 
mindestens 200  Gulden Vermögen in die Ehe einbringen.825 Anna Nüesch 
pochte nach dem Tod des Vaters auf die Herausgabe des mütterlichen Vermö-
gens, das als Erbe den leiblichen Kindern zustand. Obwohl niemand mehr genau 

820 StadtASG, AA, Bd. 583c, 11. 8. 1672, fol. 368v-369v; ebd., AA, Bd. 834, 1686, S. 320.
821 Vgl. zu Caspar Nüesch und Anna Hauptli ID 1926, StadtASG, BR, Familie Nüesch, Nr. 3.
822 Ihre drei Brüder lebten alle nicht mehr in der Stadt St.  Gallen, so dass sie ins Haus 

einzog. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 583d, 28. 4. 1685, S. 30.
823 StadtASG, AA, Bd. 834, 1686, S. 320. Die ausstehenden Zinsen sind Beleg dafür, dass 

der Kredit der Tochter bereits vor dem Tod des Vaters aufgenommen worden war; 
StadtASG, AA, RP 12. 7. 1686. 

824 Dieses Kreditsystem ist vergleichbar mit den von Simon Teuscher als »Pfand-Leih-
Beziehungen« bezeichneten Schuldverhältnissen innerhalb von Familien durch Ehe-
schließungen oder Erbgänge. Teuscher, Schulden, S. 251-253.

825 Vgl. das Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem verarmenden 
Handwerk«.
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wusste, wie viel Ursula Schreiber in die Ehe eingebracht hatte, mussten es – ge-
mäß Anna – mindestens 200 Gulden gewesen sein. Laut einer Übereinkunft mit 
der Stiefmutter Anna Hauptli übernahm deshalb die Schwiegermutter für Anna 
Nüesch jährlich 5  Gulden an denjenigen Zinsen, die Anna Nüesch aufgrund 
ihres auf dem Haus lastenden Darlehens an Jacob Schlatter bezahlen musste.826 
Vermutlich erfolgte diese Regelung, weil die Stiefmutter als Nutznießerin des 
Hauses auch das Kapital von mindestens 200 Gulden der verstorbenen Mutter 
von Anna Nüesch nutzte. Man ging also davon aus, dass das Kapital der Mutter 
in den Kauf des Hauses geflossen war.

Trotz all dieser Bemühungen, sich finanziell über Wasser zu halten, wurde 
Anna Nüesch ab 1689 mehr und mehr von der städtischen Fürsorge abhängig. 
So bat sie im September 1689 um ihre obrigkeitliche Versorgung »gegen über-
nahme deßen, waß sie von ihrer stiefmutter über nacht noch zugewarten« habe. 
Ursache waren ihre Schulden: »[…] weil sie doch so schwehrlich sich aus schuld-
zinßen schwingen kon«.827 Sie hoffte, in einer städtischen Fürsorgeinstitution 
aufgenommen zu werden, weil sie nicht mehr selbst für ihren Lebensunterhalt 
aufkommen konnte. Die Zeiten waren rau: 1689 herrschten aufgrund eines Ern-
teausfalls vom Vorjahr und einer Fruchtsperre Kornmangel und Teuerung.828 
Für Anna Nüesch war diese konjunkturelle Lage ohne fremde Hilfe nicht mehr 
zu bewältigen. Ihr Begehren wurde dennoch abgelehnt. Stattdessen erhielt sie 
einmalige Unterstützungen aus dem Stockamt und über gewisse Zeiträume auch 
regelmäßige Wochenalmosen. Kurz vor ihrem Tod wurde ihre wöchentliche 
Unterstützung wegen Krankheit von 12 auf 20 Kreuzer erhöht. Zudem sorgte 
ab 1705 ihre Tochter Elisabeth Kaps für sie.829

6.4 Schuhmacher ist nicht gleich Schuhmacher: 
verschiedene arbeitsmöglichkeiten

Die Organisationsformen des St.  Galler Schuhmacherhandwerks bleiben auf-
grund der Quellenlage unklar. Auch in diesem Handwerk gab es unterschiedliche 
Produktions- und Arbeitsverhältnisse. Das Schuhmachergewerbe war im Unter-
suchungszeitraum nur teilweise zünftig organisiert. Es existierten eine Meister-
schaft der Schuhmacher, die vermutlich in einer gewerblichen Zunft samt Lade 
organisiert war, und parallel dazu das Handwerk der Schuhmacher, teilweise 
auch Bruderschaft genannt.830 Ein zünftiges Handwerk der Schuhmacher, das 

826 StadtASG, AA, RP 12.7. und 27.7., 24. 8. 1686
827 Ebd., 24. 9. 1689.
828 Vgl. Bernet, ZB, Ri 126, S. 229.
829 Vgl. StadtASG, AA, RP 22. 10. 1689, 19. 5. 1690, 3. 6. 1690, 1. 7. 1690, 30. 7. 1690, 20. 7. 1693, 

9. 10. 1704, 16. 5. 1705, 9. 5. 1710, 29. 1. 1711.
830 StadtASG, AA, Bd. 605, S. 18; ebd., AA, RP 18. 11. 1690, 29. 9. 1691, 26. 1. 1699, 3. 8. 1703, 

26. 4. 1705 (in den Ratsprotokollen wird zwischen »Schustermeistern« und »Schuster-
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alle Mitglieder des zuvor teilweise unzünftig organisierten Schuhmacherhand-
werks umfasste, wurde erst 1761 gegründet.831 Ähnlich wie im Färberhandwerk 
wurde offenbar auch bei den Schuhmachern zwischen verschiedenen Kategorien 
unterschieden. Die Meisterschaft der Schuhmacher setzte sich vermutlich aus den 
zünftig gelernten Handwerksmeistern zusammen, die eine Mitgliedschaft in der 
gewerblichen Zunft der Schuhmacher erworben hatten. Nur sie durften zünftig 
gelernte Mitarbeiter anstellen und Lehrlinge ausbilden. Seit 1703 mussten sie zum 
Nachweis ihrer Fertigkeiten ein Meisterstück ablegen, das Kosten von maximal 
3 bis 3 ½ Gulden verursachen durfte. Das entsprach ungefähr einem Arbeitslohn 
eines im Haus des Kunden arbeitenden Schuhmachers von 18 bis 21 Tagen. Das 
Meisterstück bestand in der Anfertigung von je einem Paar Männer-, Frauen- und 
Kinderschuhen.832 Daraus wird deutlich, dass in St. Gallen – anders als an vielen 
anderen Orten – nicht zwischen Schuhmachern von Frauen- und Männerschuhen 
unterschieden wurde.833 Alle Schuhmacher durften alle Arten von Schuhen her-
stellen. Die Meister des Schuhmacherhandwerks teilten gewisse große Aufträge 
auch unter sich auf. So beschlossen insgesamt fünf Meister der zünftigen Schuh-
machermeisterschaft im Februar 1704, die Arbeit, die fremde Offiziere bestellten, 
zu gleichen Teilen unter sich aufzuteilen und »gemeinsam zu verfertigen«.834 
Einige Meister vergaben Arbeit an Mitmeister auch außerhalb ihrer Werkstatt, 
wobei nicht nur Arbeitsaufträge, sondern teilweise auch Leder als Rohmaterial 
zur Verarbeitung übergeben wurde.835 Der Handwerksverlag anderer Meister war 
innerhalb der gewerblichen Zunft der Schuhmacher also möglich. Auch Witwen 
war es ab 1761 gestattet, nicht nur Gesellen und Lehrlinge zu beschäftigen, sondern 
bei Bedarf auch auf solche »dürftigen Meister« zurückzugreifen, die wohl ähnlich 

handwerk« unterschieden; eine Lade sowie »Zunft und Meister des Schuhmacherhand-
werks« werden erwähnt). 

831 StadtASG, AA, Bd. 605, 1761, S. 18 f.
832 StadtASG, AA, RP Sitzung des Kleinen und Großen Rats, 20. 8. 1703; ebd., AA, Tr. H, 

Nr. 17, Antrag des Schuhmacherhandwerks. Ein Schuhmacher verdiente im 17.  Jahr-
hundert zwischen acht und zehn Kreuzer im Taglohn; VadSlg, Ms S 137, S. 195.

833 Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. Schuh.
834 StadtASG, AA, RP 8. 2. 1704. Truppenbestellungen und Heeresgroßsaufträge führten 

ab dem 18.  Jahrhundert teilweise zu Veränderungen in der Arbeitsorganisation der 
Schuhmacherei. Während größere Aufträge vor dem 18. Jahrhundert unter den Zunft-
mitgliedern aufgeteilt wurden, nahmen Kaufleute ab dem 18.  Jahrhundert vermehrt 
einzelne Schuhmacher unter Vertrag. Grießinger, Schuhmacher, S. 220. 

835 Dies resultiert aus einem Konflikt aus dem Jahr 1641; vgl. StadtASG, AA, RP 4. 2. 1641. 
Diese Form der Vergabe von Unteraufträgen (»sub-contracting«) war in den gewerbli-
chen Zünften von Paris im 18. Jahrhundert weit verbreitet, obwohl die Praxis zu unter-
binden versucht wurde. Teilweise agierten nicht nur Meister, sondern vor allem auch 
Gesellen als Vermittler solcher Arbeitsaufträge oder als jene, welche die vergebenen 
Unteraufträge an weitere Arbeiterinnen und Arbeiter weitergaben; Sonenscher, Work 
& Wages, S. 22-25 und 31-34.
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wie bei den Schneidern als Lohnschuhmacher gegen Lohn für andere Schuhma-
chermeister arbeiteten.836 Pro Schuhmacherbetrieb durften maximal drei Stöcke, 
also Arbeitsplätze, betrieben werden – entweder zwei Gesellen oder ein Geselle 
und ein Lehrling. Die Arbeit des Meisters selbst zählte ebenfalls als Stock.837

Neben der Meisterschaft der Schuhmacher, existierte, wie schon erwähnt, das 
Handwerk der Schuhmacher, teilweise auch Bruderschaft genannt.838 Ähnlich 
wie im Färberhandwerk könnte ein größerer Teil der Schuhmacher nicht den 
Meisterstand erworben haben.839 Ihr Status bleibt allerdings verschwommen. 
Unklar ist, ob diese übrigen Schuhmacher nur als Gesellen arbeiten konnten 
(wie im zünftigen Färberhandwerk), ob sie als selbstständige Handwerker mit 
ihren Familien produzieren durften (wie die außerzünftigen Schneider) oder ob 
ihnen sogar die Beschäftigung von Ungelernten – also Tagelöhnern – gestattet 
war. Denn das zünftige Schuhmacherhandwerk bot nicht nur Meistern, zünfti-
gen Gesellen und Familienmitgliedern Arbeitsplätze, sondern auch ungelernten 
Arbeitskräften. Bis 1761 arbeiteten im Schuhmacherhandwerk gelernte und un-
gelernte Schuhmachergesellen parallel nebeneinander.840 Eine frühe Quelle teilt 
die Mitglieder im Schuhmacherhandwerk in Meister, Gesellen und Tagelöhner 

836 StadtASG, AA, Bd. 605, 1761, S. 21.
837 StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 34. Erst 1793 wurde ein vierter Stock zugelassen. VadSlg, 

Ms S 137, S. 189 f. Der Begriff Stock bezeichnete die Anzahl an Arbeitsplätzen, die 
zünftige Meister besetzen durften. 

838 StadtASG, AA, Bd. 605, S. 18; ebd., AA, RP 21. 7. 1767. Die Bruderschaft der Schuhma-
cher existierte seit dem 15. Jahrhundert und war ursprünglich eine religiöse Institution 
innerhalb der politischen Zunft der Schuhmacher, die einen Altar in der St. Laurenzen-
kirche unterhielt, Jahrzeiten für verstorbene Bruderschaftsmitglieder ausrichtete und 
für die Begräbnisse ihrer Mitglieder sorgte. Die zünftigen Bruderschaften St. Gallens 
wurden in der Reformation aufgehoben. Scheinbar existierte mindestens der Begriff 
innerhalb des Schuhmacherhandwerks weiter. Er wurde meist im Kontext des Hand-
werks  – im Gegensatz zur Meisterschaft der Schuhmacher  – verwendet. Es bleibt 
allerdings unklar, ob die Bruderschaft noch karitative Funktionen besaß oder nicht. Au-
ßerhalb des Schuhmacherhandwerks ist mir der Begriff Bruderschaft bei den  politischen 
Zünften im gesamten Untersuchungszeitraum nie begegnet. Zur Bruderschaft der 
Schuhmacherzunft vgl. StadtASG, AA, Bd. 604b.

839 Vgl. das Kapitel »Schuldenwirtschaft mit Erfolg: Die Leinenfärberfamilie Steinmann-
Tanner«.

840 Teilweise wurden die ungelernten und gelernten Arbeitskräfte durch die Verwendung 
der Wörter »Gesellen« für gelernte und »Schuhknechte« für ungelernte Mitarbeiter in 
den Quellen unterschieden – allerdings nicht immer und auch nicht konsequent; vgl. 
z. B. StadtASG, AA, Bd. 605, 1761, S. 18; ebd., AA, Bd. 604, Art. 34 und 43, in denen 
einmal die Begriffe Geselle und Knecht als Synonym und das andere Mal als unter-
schiedliche Kategorie von Mitarbeitern verwendet werden. Während bei den anderen 
schuhmacherzünftigen Handwerkern der Sattler und Gerber explizit erwähnt wird, 
dass nur zünftig gelernte Meister arbeiten dürfen, fehlt dieser Hinweis in den Satzungen 
zum Schuhmacherhandwerk; vgl. StadtASG, AA, Bd. 604. 
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ein.841 Offenbar hatte das Schuhmacherhandwerk Bedarf an Tagelöhnern, die 
vermutlich sehr flexibel und je nach Bedarf temporär eingesetzt werden konnten. 
Auf jeden Fall gab es zwei Kategorien von Schuhmachern, wobei Sebastian Kaps 
und Anna Nüesch zur Meisterschaft des Schuhmacherhandwerks zählten.842 
Sebastian Kaps war in einigen Quellen als Meister betitelt worden, und in der 
Werkstatt der Familie Kaps-Nüesch arbeiteten  – auch nach der Abreise des 
Ehemanns – zünftig gelernte Gesellen wie etwa Johannes Haas aus Bautzen.843 

Nicht nur zwischen verschiedenen rechtlichen Status, sondern auch in der Or-
ganisation der Produktion und des Verkaufs bestanden im Schuhmacherhand-
werk bis 1721 verschiedene Möglichkeiten. Unterschieden wurde zwischen den 
Schuhmachern, die im Schuhhaus ihre Schuhe verkauften, und jenen Schuhma-
chern, die Kundenarbeit auf Bestellung erledigten.844 Das städtische Schuhhaus 
war bis 1721 der zentrale Verkaufsort für Schuhe in St. Gallen. Zu den Kunden 
der Schuhmacher im Schuhhaus zählten sowohl Bürgerinnen und Bürger als 
auch Bauern. Dort fand auch die Schuh- und Lederschau statt. Fremde, die ihre 
Schuhe in der Stadt verkaufen wollten, durften das nur im städtischen Schuhhaus 
tun. Und auch städtische Schuhmacher mussten ihre Produkte dort verkaufen. 
Zu diesem Zweck mussten sie einen Stand im Schuhhaus mieten. Die politische 
Zunft der Schuhmacher war für den Unterhalt und die Vermietung dieser Stände 
zuständig. Jeder städtische Schuhmacher durfte im Schuhhaus verkaufen, sofern 
er eine Probe seines Könnens abgegeben hatte, sich an die Regeln und Preise hielt 
und Standzinsen bezahlte. Als die Stadt 1721 aufgrund der wachsenden Anzahl 
städtischer Schuhmacher allen Fremden verbot, ihre Schuhe in St.  Gallen zu 
verkaufen, verlor das Schuhhaus seine Funktion als zentraler Verkaufsort für 
Fußbekleidung. Fortan konnten die Schuhmacher ihre Produkte direkt in ihren 
Werkstätten verkaufen.845

Neben Schuhmachern, die für den freien Verkauf Schuhe auf Vorrat produ-
zierten, gab es Schuhmacher, die für ihre sogenannten Hauskunden arbeiteten. 
Sie gingen auf die Stör, arbeiteten also im Kundenhaus, und erhielten dafür einen 
Taglohn. Das Leder gehörte meistens der Kundschaft. Der Schuhmacher erhielt 
einen Arbeitslohn samt Verpflegung, der im 17.  Jahrhundert zwischen 8  und 
10 Kreuzern betrug und im frühen 18. Jahrhundert bei 15 Kreuzern lag.846 Diese 
Entgelte entsprachen ungefähr denselben eines Schneidermeisters, der Mitte des 

841 Ebd., 1511, Art. 36.
842 Vgl. dazu auch das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für 

Handwerke mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«.
843 StadtASG, AA, Bd. 906, 5. und 12. 7. 1670, S. 71-74.
844 StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 121, 1626, S. 82.
845 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 19, 121; ebd., AA, Tr. H, Nr. 17, Lederschauer; 

VadSlg, Ms S 137, S. 188 ff.; StadtASG, AA, Bd. 605, 6. 3. 1765, S. 58; Stadelmann, Vom 
Schlachtvieh bis zum Schuh.

846 StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 96, 121; VadSlg, Ms S 137, S. 195.
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17.  Jahrhunderts 12  Kreuzer pro Tag plus Verpflegung erhielt. Sie sind auch 
vergleichbar mit Arbeitslöhnen ungelernter Tagelöhner im landwirtschaftlichen 
Bereich: So verdiente 1657 ein Heuer und Mäder 10 bis 14 Kreuzer zuzüglich 
Verköstigung.847 Im Schuhmacherhandwerk verschwand die Praxis des Störge-
hens, also die Arbeit im Kundenhaus, laut einem St. Galler Chronisten etwa in 
den 1720er-Jahren, also zur gleichen Zeit, als auch der Verkauf im Schuhhaus 
eingestellt wurde.848 Danach wurden die Schuhe wohl in den Werkstätten der 
Schuhmacher produziert und verkauft. 

Zwischen 1700 und 1731 nahm das Schuhmacherhandwerk überproportional 
zu. Der Anteil an Schuhmachern stieg von 8,3 (1700) auf 10,9 Prozent (1731) der 

847 StadtASG, AA, Aktensuppl., Wirtschaftliches, Edikt.
848 VadSlg, Ms S 137, S. 195.

abb. 24: daniel ehrenzeller, das Schuhhaus, aquarell, 1858, vadSlg, gS q 32 /1. blick auf 
das städtische Schuhhaus. es stand an der Schiedmauer zwischen der St. laurenzen-
kirche und dem heutigen Stadthaus der ortsbürgergemeinde St. gallen.
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Gesamthandwerkerschaft.849 In fast allen Städten, den Marktorten und Dörfern 
zählten die Schuhmacher als Produzenten von alltäglichen Gebrauchsgütern zu 
den größten Handwerken. So verdoppelte sich beispielsweise in Gotha die Zahl 
der Schuhmacher zwischen 1668 und 1731.850 Die Schuhmacher zählten neben 
den Schneidern, Metzgern und Bäckern zu den großen Versorgungsgewerben, 
die vor allem den städtischen Markt bedienten.851 Die Eintrittsschranken zum 
Beruf waren relativ tief – das Handwerk setzte weder ein großes Betriebskapital 
noch teure Gewerbeeinrichtungen oder Werkzeuge voraus. Die Schuhmacher 
zählten zu den am stärksten besetzten und gleichzeitig auch ärmsten Hand-

849 Vgl. für die Größe sowie die prozentuale Zu- oder Abnahme der Handwerke die Ta-
belle 4 im Anhang des Buches.

850 1728 brachen in Gotha, wie wenige Jahre zuvor in einigen süddeutschen Städten, Unru-
hen der Schuhmachergesellen aus. Ursachen dafür lagen in der sozialen Differenzierung 
des Handwerks sowie in dessen Überbesetzung. Raschke, Bevölkerung, S. 245 f.

851 Schulz, Handwerk, S. 241.
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abb. 25: vermögensverteilung der St.  galler Schuhmacher 
zwischen 1680 und 1731, in gulden. die ausreißer wurden in 
der darstellung nicht abgebildet. das Maximum an vermö-
gen lag 1680 bei 1.500 gulden, 1700 bei 2.000 gulden und 
1731 bei 5.400 gulden.
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werkern  – auch in St.  Gallen.852 Aufgrund der Überbesetzung forderten die 
St. Galler Schuhmacher, als sie 1721 über 80 Meister zählten, bei der Obrigkeit 
eine Verlängerung der Lehr- und Wanderzeit auf vier respektive sechs Jahre.853 
Als Reaktion erhielten die städtischen Schuhmacher das oben erwähnte Pro-
duktions- und Verkaufsmonopol in der Stadt.854 Nicht einmal an Jahrmärkten 
waren fremde Schuhverkäufer mehr zugelassen. Diese Privilegierungen sollten 
das Massenhandwerk und seine eher armen Berufsangehörigen schützen.855 Die 
Überbesetzung im Schuhmacherhandwerk zeigt sich auch in dessen finanzieller 
Entwicklung. Rund die Hälfte aller Schuhmacher gehörte 1731 zu jenen, die 
weniger als 100 Gulden versteuerten, wobei der Anteil von 14 Prozent im Jahr 
1680 auf 49 Prozent im Jahr 1731 zunahm (siehe Abb. 25 und 26). 

6.5 die Mutter als Meisterin: Frauen 
als zünftige arbeitgeberinnen

Während der Zeit, als Sebastian Kaps als zünftiger Schuhmachermeister arbei-
tete, produzierte die Werkstatt der Kaps-Nüeschs vermutlich für den Verkauf 
im Schuhhaus. Darauf könnten die Lederschulden der Familie verweisen. Der 
Ledereinkauf war nur nötig, wenn man Schuhe für den Markt produzierte. 
Andernfalls hätten die Kunden selbst das Leder zur Verfügung gestellt. Obwohl 
die Familie Kaps-Nüesch nicht zu denjenigen Handwerkerfamilien zählte, die 

852 Clasen, Gerber, S. 17.
853 StadtASG, AA, Bd. 598, S. 94.
854 VadSlg, Ms S 137, S. 188 f.
855 Vgl. Stadelmann, Vom Schlachtvieh bis zum Schuh.
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viel Kapital oder Betriebsmittel ihr Eigen nennen konnten, beschäftigte sie  – 
solange ihre Schuhmacherwerkstatt in Betrieb war  – stets Gesellen. Häufig 
waren es mehrere Mitarbeiter, die gleichzeitig in der Werkstatt arbeiteten.856 
Die Schuhknechte wurden im Haus der Kaps-Nüeschs von Anna vermutlich 
auch bewirtet und beherbergt.857 Nach dem Wegzug des Ehemanns blieb Anna 
Nüesch Arbeitgeberin. Es bleibt allerdings unklar, wie Anna Nüesch produ-
zierte. Mit Sicherheit behielt sie den Status als zünftige Schuhmachermeisterin, 
da sie Personal angestellt hatte. Laut eigener Aussage war sie für den Betrieb 
der Schuhmacherwerkstatt auf die Mitarbeit von Gesellen angewiesen. Sie hatte 
während der ersten Abwesenheit ihres Mannes Johannes Haas aus Bautzen als 
»meisterknecht« angestellt.858 Laut Aussage von Johannes Haas habe ihn Anna 
Nüesch nach der Abreise ihres Mannes »um gottes willen mit weinenden augen 
gebetten, er solle ihro, damit sie nur die kinder fortbringen und nicht etwa von 
sich in den spital laßen müße, in der nahrung ferner beholfen sein«. Haas sollte 
Anna Nüesch also helfen, damit sie weiterhin ihren Lebensunterhalt bestreiten 
und die Kinder nicht im städtischen Spital versorgen müsse. Auch Anna Nüesch 
gab an, »weil er [ihr Mann Sebastian Kaps] nun zum 3ten mal von ihr weggelof-
fen und sie die kinder ernehren wollen, habe sie diesen kerl [Johannes Haas] in 
dienst behalten«.859 Eine weitere, spätere Aussage von Anna Nüesch, wonach 
sie ab 1689 »ihr Handwerk«, die Schusterei, aus Armut nicht mehr betreiben 
konnte, weist darauf hin, dass sie einen gewissen Grundstock an Kapital benö-
tigte, um die Schuhmacherwerkstatt überhaupt betreiben zu können.860 Ob sie 
dieses Kapital für den Einkauf von Leder oder die Bezahlung von Arbeitslöhnen 
für die Gesellen benötigte, bleibt im Dunkeln. Offenbar konnte Anna Nüesch 
als Frau nicht selbst als Schuhmachermeisterin auf der Stör arbeiten. Wäre ihr 
das erlaubt gewesen, hätte sie auch ohne Kapital im Haus von Kundinnen und 
Kunden gegen Lohn arbeiten können. Das zeigt, dass Anna Nüesch keine Wahl 
zwischen dem System des Verkaufs im Schuhhaus und demjenigen des Stör-
gehens hatte. Auch die Arbeit als Lohnschuhmacherin für andere Meister war 
für Frauen nicht möglich.861 Es scheint ganz so, als ob den Frauen Lohnarbeit 

856 StadtASG, AA, RP 5. 7. 1670, 12. 2. 1689; ebd., AA, Bd. 906, 5., 21. und 12. 7. 1670, S. 71-
75; ebd., AA, VP 15. 12. 1681.

857 StadtASG, AA, Bd. 906, 21. 7. 1670, S. 75. 
858 StadtASG, AA, RP Sitzung des Kleinen und Großen Rats, 15. 7. 1670.
859 StadtASG, AA, Bd. 906, 5. 7. 1670, S. 71 f.
860 StadtASG, AA, Bd. 597, 6. 9. 1689, fol. 29v.
861 Dies zeigt auch ein Konflikt, der belegt, dass den Töchtern von Schuhmachern das 

Störgehen und die Arbeit gegen Lohn bei anderen Schuhmachermeistern verboten 
waren. Sie durften in der Werkstatt ihrer Eltern arbeiten – auch neben zünftig gelernten 
Schuhmachergesellen. Die Arbeit außerhalb der Werkstatt war ihnen aber nicht gestat-
tet. Dasselbe galt vermutlich auch für Schuhmachermeisterinnen. Vgl. StadtASG, AA, 
RP 18. 11. 1690, 29. 9. 1691.
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im zünftigen Schuhmacherhandwerk generell verboten war. Das war wohl ein 
Grund, weshalb sie später wegen ihrer Armut nicht mehr als Schuhmacherin – 
auch nicht als Lohnarbeiterin  – arbeiten konnte. Ob Anna Nüesch während 
ihres Werkstattbetriebs mit ihren Gesellen für den Verkauf im Schuhhaus oder 
als zünftige Schuhmacherin mit Hauskunden arbeitete und die Gesellen zu den 
Kunden schickte, muss offenbleiben. 

Trotz der Restriktionen für Schuhmacherinnen galt es in der gewerblichen 
Zunft der Schuhmacher als selbstverständlich, dass die Ehefrauen in der ge-
meinsamen Schuhmacherwerkstatt arbeiteten und dem Betrieb als Meisterinnen 
vorstehen konnten. Auch die Formulierung bei Anna Nüesch nach dem erneu-
ten Wegzug ihres Mannes, dass sie »bey übung des handwerks gelaßen« werden 
sollte, verweist auf Annas konstante Arbeit in der Schuhmacherwerkstatt – auch 
während der Anwesenheit ihres Mannes.862 Nach der Abreise des Vaters traten 
die Söhne Caspar und Joachim jeweils im Alter von 14 Jahren im Familienbe-
trieb bei der Mutter ihre Schuhmacherlehre an. Die Ausbildung dauerte drei 
Jahre, danach folgte eine dreijährige Wanderschaft. Als der ältere Sohn Caspar 
1681 seine Lehre bei der Mutter begann, versuchte Anna Nüesch, Kapital aus 
ihrer Rolle als Ausbilderin zu schlagen. Weil sie als Mutter ihrem Sohn selbst 
das Handwerk beibrachte und deshalb die Stadtobrigkeit nicht mit der Bitte für 
einen Lehrlohn für ihren Sohn belästigte, verlangte sie von der Obrigkeit einen 
Teil dieser quasi eingesparten Hilfsgelder.863 Sie war nicht die einzige mit dieser 
Idee. Einige Jahre später, 1698, beschloss der Rat anlässlich eines weiteren, gleich-
lautenden Gesuchs des Kleinuhrmachers Conrad Locher, Eltern, die ihre Kinder 
selbst ausbildeten, keine finanzielle Unterstützung zu gewähren. Der Rat sorgte 
sich vor einem Anstieg solcher Gesuche, wenn er diesen Bitten entspräche.864 
Anna Nüesch erhielt fast zwei Jahrzehnte vor diesem Beschluss, »weil solches 
nit bräuchlich«, immerhin noch vier Dukaten (etwa 6 ½ Gulden) für Lederkauf 
und nötige Kleidung zugesprochen.865 Nicht nur die Söhne, sondern vermutlich 
auch die beiden Töchter Anna Maria und Elisabeth halfen im Familienbetrieb 
mit.866 Die Ausbildung ihrer Söhne und möglicherweise auch der Töchter sowie 

862 StadtASG, AA, RP 27. 1. 1680.
863 StadtASG, AA, VP 15. 12. 1681. Da Anna Nüesch für den jüngeren Sohn Joachim Kaps 

keine Unterstützung beim Lehrgeld verlangte, Joachim aber ebenfalls Schuhmacher 
wurde und im Alter von 17 Jahren auf Wanderschaft ging, ist es wahrscheinlich, dass 
auch er im Alter von 14 Jahren seine Lehre zum Schuhmacher in der mütterlichen 
Werkstatt begonnen hatte. Beide Söhne erhielten zum Antritt der Wanderschaft je zehn 
Gulden aus dem Stockamt; ebd., AA, RP 3. 12. 1684, 24. 1. 1689.

864 StadtASG, AA, RP 51. 1. 1698. Vgl. auch das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und 
die Wahl ihres Handwerks«.

865 StadtASG, AA, VP 15. 12. 1681.
866 Bei Anna Maria ist dies wahrscheinlich, weil sie sich in der Zeit der Haushaltsauflösung 

im Februar 1689 vor dem Rat wegen ihrer unehelichen Schwangerschaft verantworten 
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die Anstellung von Gesellen zeigen, dass Anna Nüesch in Abwesenheit ihres 
Mannes als Schuhmachermeisterin arbeitete. Sie führte eine Werkstatt und besaß 
dieselben wirtschaftlichen Rechte wie die übrigen Meister des Handwerks – das 
heißt, sie durfte Gesellen anstellen und Lehrlinge ausbilden. Die Schuhmacherei 
war auch zu ihrem Handwerk geworden. So entschuldigte sie sich im September 
1689 wegen Schneiderarbeiten, die sie ausgeführt hatten, dass sie »ihr handt-
werkh« wegen ihrer Armut nicht mehr ausüben könne.867 

6.6 informeller arbeitsmarkt, auflösung 
des haushalts und Migration

Als Anna Nüesch ab 1689 nicht mehr genügend Kapital aufbringen konnte, um 
weiterhin als Schuhmachermeisterin zu arbeiten, wechselte sie in ihr »altes« 
Handwerk, die Schneiderei, zurück.868 Ihr Vater Caspar Nüesch war Schneider 
gewesen, sodass Anna genügend Kenntnisse besaß, um sich als Schneiderin 
selbstständig zu machen. In wirtschaftlichen Notlagen griff sie auf dieses Wissen 
zurück. Als Schneiderin verlegte sie sich auf Flickarbeiten, das Umnähen von 
alten Kleidern und weitere »geringe arbeit«. Sie hoffte, dass sie so keine Kon-
kurrenz für die zünftigen und außerzünftigen Schneider war, da solche niederen 
Arbeiten »meistens die meister nit anschawen theten«.869 Mit ihrer Schneiderei 
arbeitete Anna Nüesch außerhalb des Erlaubten, weil sie mit der Heirat eines 
Schuhmachers die Berechtigung zur Betreibung des väterlichen Handwerks 
verloren hatte. Sie arbeitete als Schneiderin im inoffiziellen Arbeitsmarkt und 
wurde deshalb auch mehrmals vom zünftigen Schneiderhandwerk angeklagt. 
Die zünftigen Meister wehrten sich gegen die zusätzliche Konkurrenz und 
versuchten, sie zu unterbinden. Anna Nüesch wurde bei jeder Anzeige mit einer 
Geldbuße bestraft, was sie allerdings nicht davon abhielt, weiterhin informell 
als Schneiderin zu arbeiten.870 Sie war bei weitem nicht die Einzige, die sich mit 
solchen Arbeiten auf dem Schwarzmarkt über Wasser zu halten versuchte. Ge-
rade in Zeiten wirtschaftlicher Not kam das häufig vor.871 Auch Anna Nüesch 
gab als Ursache für ihre unerlaubte Schneiderei ihre Armut an: So bekannte sie, 

musste. Vater des ungeborenen Kindes war der südfranzösische Schuhmachergeselle Da-
vid Laselve aus dem Languedoc, der in der Werkstatt Anna Nüeschs gearbeitet hatte. Eli-
sabeth war zum Zeitpunkt der Haushaltsauflösung zwölfjährig. Sie war vermutlich noch 
zu jung für die Arbeit als Dienstmagd und half deshalb bis zu diesem Zeitpunkt vermutlich 
in der mütterlichen Werkstatt mit. Vgl. das Kapitel »Töchter auf dem Arbeitsmarkt«.

867 StadtASG, AA, Bd. 597, 6. 9. 1689, fol. 29v.
868 StadtASG, AA, Bd. 597, 6. 9. 1689, fol. 29v.
869 StadtASG, AA, Bd. 598, 18. 10. 1693 und 23. 5. 1695, S. 157 f. und 163.
870 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, 6. 9. 1689, fol. 29v; ebd., AA, Bd. 598, 18. 10. 1693, S. 157 f., 

23. 5. 1695, S. 163.
871 So baten beispielsweise am 18. 10. 1693 mehrere Frauen, die von der Schneiderzunft 
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»dass sie auß armut sich dessen [der Schneiderei] underfangen, weil sie ihr handt-
werkh nicht mehr vermöge zutreiben und sonst nichts zugewinnen habe«.872 
Das Beispiel zeigt, wie anfällig Handwerkerinnen und Handwerker, die von der 
Hand in den Mund lebten, für konjunkturelle Schwankungen und Krisen waren. 
1689 war von Teuerung, Kornmangel und Fruchtsperren geprägt, was an einigen 
Orten der Eidgenossenschaft auch zu Hungersnöten führte. Die angespannte 
Situation setzte sich bis 1694 fort.873 Auch Anna Nüesch war aufgrund der 
wirtschaftlichen Mangellage in den inoffiziellen Arbeitsmarkt gedrängt worden. 
Als sie im Mai 1690 krank wurde, rutschte sie in die Bedürftigkeit ab.874 

Neben dem Kapitalmangel war die obrigkeitlich verordnete Auflösung ihres 
Haushalts 1689 wohl eine weitere Ursache, weshalb Anna Nüesch nicht mehr in 
der Lage war, als Schuhmacherin zu arbeiten. Mit der Auflösung des Haushalts 
ging auch die Schließung der Schuhmacherwerkstatt einher. Zum Zeitpunkt 
der Auflösung hatte der Sohn Caspar höchstwahrscheinlich in der mütterlichen 
Werkstatt als Geselle gearbeitet. Der zweite Sohn Joachim war als Lehrling eben-
falls im Betrieb tätig, und auch die Töchter Anna Maria und Elisabeth arbeiteten 
vermutlich in der Werkstatt. Die Möglichkeit, auf ihre Kinder als Arbeitskräfte 
zurückzugreifen, fiel weg, als die Obrigkeit die Mutter im März 1688 mit der 
Auflösung ihres Haushalts beauftragte. Ursachen für den obrigkeitlichen Be-
schluss waren vermutlich die sich verschlechternde finanzielle Situation der Fa-
milie und die Tatsache, dass Anna Nüesch und die Familie ihren guten Leumund 
und damit an sozialem Kapital verloren hatten.875 So sollte Anna Nüesch »weilen 
nichts als praßen und hoffart dem vernehmen nach vorgehet, die haushaltung 
aufheben, die tochter an einen dienst tuhn, auch selbst dergleichen suchen, und 
den sohn fortschiken«. Unmittelbarer Auslöser für den Entscheid der Obrigkeit 
war eine Bitte Anna Nüeschs. Sie verlangte einerseits einen weiteren Kredit aus 
dem Linsebühlamt von 150 Gulden. Andererseits bat sie den Rat um Hilfe »we-
gen ihres elenden, liederlichen sohns Caspars«.876 Caspar Kaps war zu diesem 

wegen Pfuscherei angeklagt worden waren, weiterhin Schneiderarbeiten erledigen zu 
dürfen, da es schwierige Zeiten seien; StadtASG, AA, Bd. 598, S. 351 f.

872 StadtASG, AA, Bd. 597, 6. 9. 1689, fol. 29v.
873 Vgl. Bernet, ZB, Ri 126, S. 229-236 und Pfister, Klimageschichte, Bd. I, S. 117 und 127-

129.
874 StadtASG, AA, RP 19. 5. 1690.
875 Gemäß dem ökonomischen Konzept der Subsistenz, dem parallel zum öffentlichen 

Haushalt auskömmliche, d. h. wirtschaftlich tragfähige Einzelhaushalte zugrunde lagen, 
verloren Haushalte, welche die Subsistenz nicht mehr selbstständig erreichen konnten, 
also chronisch defizitär wurden, ihre Mündigkeit. Diesen Haushalten konnten im 
Interesse des Gemeinwohls durch die Obrigkeit die Entscheidungsbefugnisse über die 
eigenen materiellen Ressourcen entzogen werden. Schläppi, Logiken der Subsistenz, 
S. 35 f. Die verordnete Auflösung des Haushalts von Anna Nüesch kann in diesem 
Kontext interpretiert werden.

876 StadtASG, AA, RP 13. 3. 1688.
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Zeitpunkt von seiner Wanderschaft als Schuhmachergeselle zurückgekehrt und 
wohnte wieder im Haushalt der Mutter. Offenbar sah der Rat keine Möglichkeit 
mehr für den Haushalt Kaps-Nüesch, wirtschaftlich ohne obrigkeitliche Unter-
stützung überleben zu können. Deshalb sollte er kurzerhand aufgelöst werden 
und die Familienmitglieder als Lohnarbeiter ihren Lebensunterhalt individuell 
verdienen. Anna Nüesch kam dieser Aufforderung nicht sofort nach. Einen Mo-
nat später bat sie noch einmal um den Kredit, wobei er ihr zugesprochen wurde, 
allerdings sollte sie das Geld erst erhalten, wenn sie das letzte Urteil »wegen 
beförderung der tochter an einen dienst und fortschickung des eltisten sohns« 
umgesetzt hatte.877 Der Haushalt Kaps-Nüesch verkleinerte sich nach dem ob-
rigkeitlichen Beschluss nach und nach. Caspar Kaps zog offenbar aus St. Gallen 
weg und starb viele Jahre später, im Februar 1727, im Alter von 60 Jahren in 
der südfranzösischen Stadt Perpignan im Roussillon.878 Nicht zufällig wählte er 
anlässlich seiner Zwangsmigration das Ziel Südfrankreich: Er konnte sich bereits 
vor seiner Abreise über die dortigen Arbeitsbedingungen informieren – und zwar 
beim südfranzösischen Schuhmachergesellen David Laselve, mit dem Caspar vor 
seiner Abreise in der mütterlichen Werkstatt zusammengearbeitet hatte. Laselve 
stammte aus dem Languedoc, das an das Roussillon grenzt, und er hatte Caspar 
Kaps nicht nur Informationen zu den dortigen Arbeitsbedingungen, sondern 
wahrscheinlich gleich auch einige Kontaktpersonen und potentielle Arbeitgeber 
vermittelt.879 Caspar Kaps zog also nicht ohne Wissen und Kontakte nach Süd-
frankreich. 

Der zweite Sohn Joachim Kaps verließ kurz nach seinem 17.  Geburtstag 
Ende Januar 1689 den Haushalt und zog aus St. Gallen weg, um als Schuhma-
chergeselle seine Wanderschaft anzutreten.880 Anna Maria, die 24-jährige und 
älteste Tochter, hatte vermutlich ebenfalls in der Werkstatt gearbeitet oder 
lebte mindestens im Haushalt ihrer Mutter.881 Mit der Auflösung der Schuhma-
cherwerkstatt traten sie und möglicherweise auch die jüngste, bald 13-jährige 
Tochter Elisabeth eine Stelle als Dienstmagd an. Ob die mittlere Tochter Ursula 
(21 Jahre) zu dieser Zeit noch im Haushalt lebte oder außerhalb der Familie 
arbeitete, ist nicht bekannt.882 Auf jeden Fall wurde der Haushalt Kaps-Nüesch 
massiv verkleinert. Rund zehn Monate nachdem Anna Nüesch die Zusage für 
ihren Kredit unter Auflage der Haushaltsverkleinerung erhalten hatte, wurde ihr 

877 Ebd., 10. 4. 1688.
878 StadtASG, BR, Familie Kaps, Nr. 3.
879 StadtASG, AA, RP 12. 2. 1689.
880 Joachim Kaps hatte am 28. Januar Geburtstag. Am 24. Januar erhielt er vom Rat Geld, 

um sich ein Kleid für die Wanderschaft anfertigen zu lassen. Vgl. StadtASG, BR Familie 
Kaps, Nr. 3; ebd., AA, RP 24. 1. 1689. 

881 Vgl. Anm. 866 in diesem Kapitel.
882 Es ist wahrscheinlich, dass sie außerhalb des mütterlichen Haushalts lebte, da die Quel-

len über sie nichts berichten.
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schließlich am 29. Januar 1689 das Darlehen von 110 Gulden aus dem Linsebühl-
amt ausbezahlt. Als Unterpfand diente das Haus des Vaters, das noch von seiner 
Witwe bewohnt wurde.883

Caspar Kaps musste St. Gallen auf obrigkeitlichen Befehl hin verlassen. Ob-
wohl er der Stadt nicht freiwillig den Rücken kehrte, kam er nach seiner Abreise 
offenbar nicht mehr in seine Heimatstadt zurück. Er starb im Alter von 60 
Jahren in Südfrankreich. Die Gründe, weshalb er fortgeschickt wurde, sind nicht 
überliefert. Es ist kein Delikt bekannt, das den Ausschlag gegeben hätte. Anna 
Nüeschs Bitte, ihr mit ihrem »elenden und liederlichen« Sohn zu helfen, ist der 
einzige diffuse Hinweis auf eine mögliche Ursache von Caspar Kaps’ Zwangs-
migration. Der gute Leumund der Familie war beim Entschluss zur Auflösung 
des Haushalts offenbar angekratzt. Die Obrigkeit nahm auf Gerüchte Bezug, 
wonach die Haushaltsmitglieder über ihre Verhältnisse lebten. Hinzu kamen 
möglicherweise Hinweise auf die Schwangerschaft der unverheirateten ältesten 
Tochter Anna Maria. Sie musste sich im Januar 1689, also während sich der 
Haushalt in Auflösung befand, wegen der Schwangerschaft von David Laselve 
aus dem Languedoc vor dem Rat verantworten. Zum Zeitpunkt der Befragung 
von Anna Maria im Januar 1689 arbeitete Laselve nicht mehr in der Schuhma-
cherwerkstatt der Mutter, sondern war nach Zürich gezogen. Laut Anna Marias 
Aussage hatte er ihr die Ehe versprochen, weshalb sie die Obrigkeit zusammen 
mit ihrer Mutter um einen entsprechenden Brief an den Rat von Zürich bat. Da-
mit wollte sie ihn in Zürich rechtlich zur Anerkennung seines Eheversprechens 
zwingen. Der Bitte der Frauen wurde entsprochen. Doch gleichzeitig mit der 
Bitte und dem damit einhergehenden Eingeständnis ihrer Schwangerschaft verlor 
Anna Maria Kaps ihr St. Galler Bürgerrecht und musste innerhalb von 14 Tagen 
die Stadt verlassen. Zudem wurde sie verpflichtet, dem Kindsvater nachzureisen 
und ihn zu suchen. Aufgrund ihrer »Verlobung« und ihrer außerehelichen 
Schwangerschaft hatte sie ihr Bürgerrecht »verscherzt«.884 Das war nicht nur 
bei Frauen, sondern auch bei Männern, die eine fremde Frau heirateten, ohne 
dass die Verlobte sich in das St. Galler Bürgerrecht eingekauft hatte, die Kon-
sequenz.885 Da die Sorgepflicht für die Kinder grundsätzlich bei den Vätern lag 
und die unehelichen Kinder das Bürgerrecht von ihrem Vater erbten, war Anna 
Maria Kaps verpflichtet, den Kindsvater ausfindig zu machen. Ohne Vater blieb 
das Kind ohne Bürgerrecht. Primär sollte sich der Kindsvater am Unterhalt des 
Kindes finanziell beteiligen. Tat er das nicht, war er verpflichtet, das Kind bei 

883 StadtASG, AA, Bd. 834, 29. 1. 1689.
884 StadtASG, AA, RP 12.2. und 14. 8. 1689; ebd., AA, Bd. 631, 13. 2. 1689, S. 196.
885 So verlor der Schuhmachermeister Leonhard Eggmann sein Bürgerrecht, weil seine 

Frau Anna Maria Gattiker aus Aarau nicht St. Galler Bürgerin war und ihr die Mittel 
zur Erwerbung des Bürgerrechts fehlten. Auch er und seine Frau mussten innert 14 
Tagen die Stadt verlassen; StadtASG, AA, RP 26. 1. 1699.
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sich aufzunehmen und aufzuziehen.886 Auch ihre Schwester Elisabeth Kaps war 
einige Jahre später, 1704, im Alter von 28 Jahren schwanger von einem fremden 
Handwerksgesellen. Der Kindsvater Caspar Glaßauer aus Hessen habe sie »unter 
vorher beschehenen ehversprechen […] beschlafen«. Auch sie verlor ihr Bür-
gerrecht und erhielt den Auftrag, den Kindsvater zu suchen.887 Wie die beiden 
Töchter war auch die Mutter Anna Nüesch rund drei Jahrzehnte zuvor während 
einer der Abwesenheiten Sebastian Kaps außerehelich schwanger geworden. Der 
Kindsvater war ihr Schuhmachergeselle Johannes Haas aus Bautzen.888 Auf-
grund ihrer außerehelichen Schwangerschaft war die verheiratete Anna Nüesch 
von der Obrigkeit für ein Jahr mit dem Status einer unehrlichen Person bestraft 
worden. Es war ihr während dieses Jahres verboten, »an hochzeiten, kindstaufen 
noch ehrlichen mahlzeiten sich finden zulaßen«, und sie war verpflichtet, »wo 2 
ehrliche personen miteinander reden, weg- und beseit zutretten«.889 Gleichzeitig 
wollte die politische Zunft der Schuhmacher »ihro bey iezigem zustand das 
handwerkh fortzufuhren und knecht zuhalten, niderlegen«.890 Wie für Männer 
war auch bei Frauen als Mitglieder gewerb licher Zünfte eine makellose Berufs-
ehre eine Bedingung zur Mitgliedschaft im zünftigen Handwerk. Damit waren 
Frauen ebenso an das Konzept der Handwerksehre gebunden wie Männer.891 
Die Zunft sah von ihrer Klage allerdings ab, weil just zu diesem Zeitpunkt ihr 
Ehemann Sebastian Kaps zurückkehrte. Der Bürgermeister konnte die Zunft 
überzeugen, die Klage fallen zu lassen, da Anna Nüesch »von selbsten still stehen 
werde«, weil ihr Mann die Werkstatt wieder übernehme.892 

886 Für den Unterhalt eines Kindes war der Vater in St. Gallen zur Zahlung von wöchent-
lich 24 Kreuzern verpflichtet, und zwar solange, bis das Kind das Alter von sechs Jahren 
erreicht hatte; vgl. StadtASG, AA, RP 1776, S. 156 f. An die Kosten der Geburt für Kind-
bett und Hebammenlohn musste er sechs Gulden bezahlen. Denzler, Jugendfürsorge, 
S. 391-395.

887 StadtASG, AA, RP 27.4. und 15. 6. 1704.
888 Ebd., 5.7., 14.7., 15. 7. 1670; StadtASG, AA, Bd. 906, 5.7. und 12. 7. 1670, S. 71-74. Nur für 

eine Frau aus der Familie Kaps-Nüesch, die mittlere Tochter Ursula, ist keine voreheliche 
sexuelle Aktivität überliefert. Sie heiratete im Alter von 25 Jahren den St. Galler Gold-
schmied Christoph Hartmann; vgl. ID 1123, StadtASG, BR, Familie Hartmann, Nr. 38.

889 StadtASG, AA, RP, Sitzung des Kleinen und Großen Rats, 15. 7. 1670. 
890 Ebd., 19. 7. 1670.
891 Muriel Gonzales Athenas und Amy Louise Erickson zeigen in ihren Untersuchungen 

zu Frauen im Handwerk, dass dementsprechend auch die Identifikation der Frauen mit 
dem Handwerk und ihrem Beruf groß war; siehe Gonzalez Athenas, Kölner Zunft-
handwerkerinnen, S. 91 und 177; Erickson, Married women’s occupations, S. 275. Vgl. 
zur Wichtigkeit von Ehre und Passierlichkeit für die zünftige Wirtschaft das Kapitel 
»Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamen-
tierer«.

892 Allerdings musste Sebastian Kaps zur Strafe für seine Flucht zuerst ein halbes Jahr im 
städtischen Zuchthaus arbeiten, bevor er zurück zu seiner Familie durfte. Vermutlich 
erlaubte das zünftige Schuhmacherhandwerk Anna Nüesch, in diesem halben Jahr 
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Mindestens zwei Väter der unehelichen Kinder (Johannes Haas aus Bautzen 
und David Laselve aus dem Languedoc) waren Schuhmachergesellen, die in 
der Familien-Werkstatt gearbeitet hatten. Beide Töchter waren zum Zeitpunkt 
der Zeugung noch unverheiratet gewesen und gaben an, dass ihnen vor dem 
Beischlaf von den Gesellen die Ehe versprochen worden war. Die Aussichten 
auf eine Haushaltsgründung in St.  Gallen waren gering. Zeugte ein fremder 
Geselle mit einer St. Galler Bürgerin ein Kind, musste er innerhalb von 14 Tagen 
das Bürger- und Zunftrecht kaufen, um in der Stadt sesshaft zu werden.893 Es 
ist kaum vorstellbar, dass die Handwerksgesellen genügend Kapital für einen 
solchen Schritt aufbringen konnten, und diese Tatsache musste auch Anna Maria 
und Elisabeth Kaps bewusst gewesen sein. Auch im Fall der außerehelichen 
Schwangerschaft der Mutter Anna Nüesch lassen sich dieselben Fragen stellen. 
Als verheiratete Frau machte sie sich des Ehebruchs mit einem Schuhmacher-
gesellen in ihrer Werkstatt schuldig. Sie konnte nicht hoffen, dass dieser die 
Werkstatt übernehmen und bei ihr bleiben würde. Dafür hätte sie zuerst den 
Nachweis des Todes ihres Ehemanns Sebastian Kaps benötigt, um sich als 
Witwe wieder verheiraten zu können. Eine Aussage Anna Nüeschs könnte auf 
ihre Hoffnung, die mit einem Wegzug verbunden war, hindeuten. »Es reüe sie«, 
meinte sie zu ihrem Mann Sebastian Kaps, »daß sie nicht etwa mit ein- oder dem 
anderen [Schuhmachergesellen aus ihrer Werkstatt] weggezogen« sei. Sebastian 
Kaps wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn sie 1670, zum Zeitpunkt ihrer 
außerehelichen Schwangerschaft, mit dem Kindsvater Jacob Haas aus St. Gallen 
weggezogen wäre.894 Die Frauen der Familie Kaps-Nüesch besaßen wenig mehr 
als ihre eigene Arbeitskraft als Ressource und hatten aufgrund dieser Tatsache 
nur geringe Heiratschancen. Sie riskierten mit der unehelichen Schwangerschaft 
den Verlust ihres Bürgerrechts und die Ausweisung aus der Stadt. 

das Handwerk weiterhin zu betreiben – allerdings unter der Auflage, keine Gesellen 
anzustellen und Lehrlinge auszubilden. StadtASG, AA, RP 19. 7. 1670. 

893 StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 32.
894 StadtASG, AA, Bd. 906, 21. 7. 1670, S. 75. Die Aussagen stammen vom zurückgekehrten 

Ehemann Sebastian Kaps anlässlich seiner Befragung über seine ehebrüchige Frau. Sein 
Bericht sollte Anna Nüesch in schlechtestem Licht darstellen, um die eigene Strafe 
wegen des Weglaufens zu mildern. Er muss deshalb mit Vorsicht bewertet werden. Die 
Tatsache, dass Sebastian Kaps seiner Frau solche Worte in den Mund legen konnte, zeigt 
allerdings, dass ein solches Verhalten Anna Nüeschs zumindest als plausibel bewertet 
und nicht als bloße Fiktion abgetan wurde – sonst hätte Sebastian Kaps die Aussagen 
in dieser Form nicht gemacht. 
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6.7 Migrationsformen und Migrationsnetzwerke der Männer

Anders als die Frauen in der Familie konnte der Ehemann und Vater Sebastian 
Kaps als verheirateter Mann in der Fremde sein Glück versuchen und darauf 
spekulieren, dass er irgendwo Arbeit fand, entweder als Schuhmacher oder 
durch andere Tätigkeiten. Er verließ seine Familie insgesamt vier Mal  – und 
kehrte folglich drei Mal zurück in seine Heimatstadt.895 In der ersten Phase der 
Ehe war seine Migration jeweils temporär. Beim letzten dieser drei Wegzüge 
war er ein Jahr unterwegs gewesen, bevor er zurückgekehrt war, um zusammen 
mit seiner Frau wieder als Schuhmacher zu arbeiten.896 Die Tatsache, dass er 
nie sein St.  Galler Bürgerrecht verloren hatte, zeigt, dass es sich im Fall von 
Sebastian Kaps um zivile Arbeitsmigration handelte und er nicht als Söldner 
Geld zu verdienen versuchte.897 Für das eine Jahr 1669, in dem er weg war, sind 
Details bekannt, wo und wie Sebastian Kaps die Zeit in der Fremde verbracht 
hatte. Ursache für seinen Wegzug waren vor allem finanzielle Aspekte.898 Erst 
nachdem die Familie all ihre Mittel aufgebraucht hatte und ihm der Schwager 
keinen Kredit mehr geben wollte – die Familie also auch kein soziales Kapital 
mehr besaß –, zog Sebastian Kaps weg. Er hoffte, in der früheren Heimat seines 
Vaters noch an etwas Geld zu kommen: Er sei »sinns worden, in seines vatters 
seelig heimath zugehen und zusehen, ob er noch etwas überkommen möge. Der 
bruder aber habe ihm vorgefischet.«899 Er zog also – wie auch der Sohn Caspar – 
nicht einfach ins Blaue, sondern hatte ein Ziel und Kontaktpersonen. Sein Vater 
stammte aus Klingenberg am Main, zwischen Frankfurt und Würzburg gelegen. 
Sebastian wollte bei seinen Verwandten zu etwas Geld kommen. Allerdings 
hatte sein Bruder900 dieselbe Idee gehabt und war ihm zuvorgekommen: Viele 

895 StadtASG, AA, Bd. 906, 5. 7. 1670, S. 71 f.; ebd., AA, RP 27. 1. 1680.
896 StadtASG, AA, RP 12. 7. 1670.
897 Bei der Verpflichtung für fremde Dienste, bei der Verheiratung mit einer fremden 

Person oder einer entsprechenden vorehelichen Schwangerschaft mit einem Fremden 
sowie bei einer Flucht vor Schulden verlor man das St.  Galler Bürgerrecht. Zivile 
Arbeitsmigranten verloren ihr Bürgerrecht nicht, solange sie noch Besitz in der Stadt 
hatten oder Teile der Familie zurückließen.

898 Auch Eheprobleme werden im Verhörprotokoll angesprochen. So hätte er Anna Nüesch 
»ihro nie knechte, die hübsch genug seyen, konnen anstellen. Wan er gute, arbeitsame 
kerl gehabt, die darneben nicht schon [schön] gewesen, hab ers müßen abschaffen, 
hingegen, die nichts gekont, der gestalt halber behalten müsen. So bald er aus dem haus 
gangen, sey sie mit den knechten zusamen geseßen, zu praßen.« Anna Nüesch wiede-
rum machte das wiederholte Weglaufen ihres Mannes, seine liederliche Lebensweise, 
physische Gewalt gegen sie und seine unnötigen Ausgaben an Festen für ihr Unglück 
verantwortlich. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 906, 5.7., 12.7. und 21. 7. 1670, S. 71-75.

899 StadtASG, AA, Bd. 906, 12. 7. 1670, S. 72-74.
900 Es könnte sich dabei sowohl um seinen Bruder Laurenz, einen Bader, oder Hans 

Ulrich handeln. Laurenz zog 1651 mit seiner Familie weg von St. Gallen nach Langen-
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Auswanderer nutzten verwandtschaftliche Netzwerke und bestimmten anhand 
dieser Kontakte ihr Wanderungsziel.901 Die Rückkehr zu den Wurzeln der 
Eltern konnte – wie das Beispiel der Brüder Kaps zeigt – mit der Hoffnung auf 
einen ökonomischen Gewinn verbunden sein. Nachdem sich diese Hoffnung Se-
bastians aber nicht erfüllt hatte, zog er weiter. Knapp die Hälfte des Jahres 1669, 
nämlich 20 Wochen, war er krank gewesen. Er hielt sich in der nordwestfranzö-
sischen Picardie auf, wo er während 16 Wochen in der Stadt Graveline, zwischen 
Calais und Dunkerque gelegen, krank daniederlag. Auch in Köln war er während 
vier Wochen wegen Krankheit im Spital untergebracht gewesen. Eine Schuld 
in Heidelberg, die er nach seiner Rückkehr mit einem Kredit der städtischen 
Obrigkeit aus St. Gallen beglich, zeigt zudem, dass er auch dort eine gewisse Zeit 
gelebt hatte. Den Kredit benötigte er zur Begleichung der Schuld und »folglicher 
reparation seines ehrlichen namens.«902 Da die Wiederherstellung seines Namens 
eine zwingende Voraussetzung für den Betrieb seiner Schuhmacherwerkstatt in 
St. Gallen war, kann vermutet werden, dass die Schuld aus Heidelberg im Zu-
sammenhang mit einer dortigen Arbeit als Handwerker zusammenhing.903 Als 
Sebastian Kaps 1680 ein viertes Mal aus St. Gallen fortzog, kehrte er nicht mehr 
zurück. Über sein weiteres Leben ist nichts bekannt, auch Zeitpunkt und Ort 
des Todes nicht. Er starb irgendwann zwischen 1693 und 1704.904 Der Kontakt 
in seine Heimat war gänzlich abgebrochen. Anders war das beim Sohn Caspar 
Kaps, der als unverheirateter Schuhmachergeselle aufgrund seines liederlichen 
Lebenswandels aus St.  Gallen fortziehen musste. Von ihm sind auch rund 33 
Jahre nach seinem Wegzug sowohl der genaue Todestag als auch der Todesort 
bekannt.905 Den Kontakt in seine Heimat hatte er offenbar stets beibehalten. 
Die Tatsache, dass er sein Migrationsziel wohl bereits bei seiner Abreise aus 
St. Gallen 1688 oder 1689 mit Hilfe der Informationen eines südfranzösischen 
Schuhmachergesellen auswählte und Jahrzehnte später in derselben Region 
starb, verweist auch in seinem Fall auf eine zivile Arbeitsmigration und nicht 
auf Solddienst. Er scheint sich an der Grenze zum heutigen Spanien eine neue 
Existenz aufgebaut zu haben. 

rickenbach, Hans Ulrich war in der Fremde verschollen. StadtASG, AA, RP 25. 9. 1651, 
16. 2. 1658.

901 Bekanntes Beispiel sind die Bündner Zuckerbäcker; siehe Holenstein u. a., Schweizer 
Migrationsgeschichte, S. 68-74.

902 StadtASG, AA, RP 9. 5. 1671.
903 Die Widerherstellung der Handwerkerehre hing mit der Passierlichkeit zusammen. Vgl. 

das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am Beispiel 
der Posamentierer«.

904 Am 20. 7. 1693 wird Anna Nüesch in den Ratsprotokollen zum letzten Mal als »Frau 
von Sebastian Kaps« bezeichnet. Erstmals als Witwe erwähnt wird sie am 9. 10. 1704; 
vgl. StadtASG, AA, RP 20. 7. 1693 und 9. 10. 1704.

905 StadtASG, BR Familie Kaps, Nr. 3.
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6.8 erzwungene Migration der Frauen und ihre bürgerrechte

Während bei Sebastian und Caspar Kaps kein Verlust ihres Bürgerrechts über-
liefert ist, verloren Anna Maria und Elisabeth Kaps das Ihrige aufgrund ihrer 
Schwangerschaften von fremden Handwerksgesellen. Beide wurden zur Migra-
tion gezwungen und mussten innert 14 Tagen die Stadt verlassen und die Kinds-
väter suchen. Sowohl Anna Maria als auch ihre jüngere Schwester Elisabeth 
versuchten die erzwungene Abreise aus der Heimatstadt zu verhindern und leis-
teten dem obrigkeitlichen Befehl zunächst keine Folge. Beide wurden zwei Mal 
aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Nachdem im Februar 1689 das Urteil der 
Wegweisung erfolgt war, versteckte sich die schwangere Anna Maria Kaps noch 
im August desselben Jahres in der Stadt. Knapp ein Jahr später war sie aufgrund 
einer Krankheit im St. Galler Seelhaus untergebracht.906 Das Seelhaus war für die 
Pflege kranker Fremder zuständig, die entweder in der Stadt als Dienstboten und 
Angestellte lebten oder auf der Durchreise waren. Die ehemalige Bürgerin Anna 
Maria Kaps war nach dem Verlust ihres Bürgerrechts zur Fremden in der eigenen 
Stadt geworden und wurde deshalb nicht mehr im städtischen Prestenhaus, das 
für Bürger vorgesehen war, sondern im Seelhaus gepflegt. Nach ihrer Genesung 
im Juli 1690 erhielt sie eine Aufenthaltserlaubnis für St. Gallen, und zwar, weil sie 
nun in einem städtischen Haushalt als Dienstmagd arbeitete. Deshalb durfte sie, 
solange sie sich untadelig aufführte und »niemandt beschwerlich seyn wurde«, 
weiterhin als Aufenthalterin in der Stadt leben.907 Neben den Stadtbürgerinnen 
und -bürgern, den Hinter- und Freisassen existierte noch eine dritte Gruppe der 
St. Galler Einwohnerschaft: die Aufenthalterinnen und Aufenthalter. Sie waren 
Gesellen, Dienstmägde, Knechte, fremde Handwerkslehrlinge, Handelsdiener 
und Hauslehrer.908 Die Aufenthalter waren meist ledig, wohnten in der Regel 
bei ihren Arbeitgebern und führten keinen eigenen Haushalt. Sie bezahlten ver-
mutlich weder Steuern noch Schutzgelder und hielten sich nur temporär in der 
Stadt auf.909 Ihr Anteil an der Einwohnerschaft kann im Untersuchungszeitraum 
nicht beziffert werden. Unter den Hintersassen und Aufenthalterinnen fanden 
sich auch ehemalige Stadtbürger und -bürgerinnen, die wie Anna Maria Kaps 
aufgrund eines Vergehens ihr Bürgerrecht verloren hatten.910 Nichtsdestotrotz 
lebte Anna Maria Kaps bis ins hohe Alter als Aufenthalterin in St. Gallen. Sie 

906 StadtASG, AA, RP 14. 8. 1689, 8. 7. 1690.
907 StadtASG, AA, RP 8. 7. 1690.
908 Braun, Das ausgehende Ancien Régime, S. 150.
909 Stadtbürger, die Aufenthalter in ihrem Haushalt beherbergten, mussten diese bei Buße 

dem Bürgermeister angeben. Es ist nicht ganz klar, ob die Gruppe der Aufenthalter 
Steuern bezahlen musste oder nicht. Für den Untersuchungszeitraum scheinen sie jedoch 
vermutlich keine Steuern mehr bezahlt zu haben. Vgl. Höhener, Bevölkerung, S. 9 f. 

910 Vgl. beispielsweise das Kapitel »Erzwungene Migration der Frauen und ihre Bürger-
rechte«.
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blieb unverheiratet und erhielt ab 64 Altersjahren aufgrund ihrer Armut und 
ihres »anrückendem Alter[s]« ein wöchentliches Almosen in der Höhe von 
15 Kreuzern aus dem Seelamt, das als Amt für die Fremden für sie zuständig 
blieb.911

Die jüngere Schwester Elisabeth, die ihre Schwangerschaft im April 1704 nicht 
mehr verheimlichen konnte, versuchte ihr Bleiberecht in St. Gallen zu erwirken, 
indem sie im Juni 1704 darum bat, bis zur Ankunft ihres Mannes oder bis zu 
ihrer Niederkunft in der Stadt bleiben zu können. Doch die Obrigkeit blieb 
unnachgiebig, und Elisabeth Kaps zog aus der Stadt fort. Sie blieb während 
rund acht Monaten weg. Wo sie ihr Kind zur Welt brachte, bleibt unbekannt, 
obwohl sie bereits einen Monat nach ihrer Abreise wiederum von der Obrigkeit 
per Arrest »im landt« gesucht wurde. Der Grund für die Suche waren Gerüchte, 
die in St. Gallen die Runde machten, der Kindsvater sei der verwitwete St. Gal-
ler Jurist Georg Ritz. Sie wurde trotz des Arrestbefehls nicht aufgespürt und 
kehrte erst im Februar 1705 nach St. Gallen zurück.912 Entweder war sie so weit 
gereist, dass die Suche der Stadtobrigkeit erfolglos blieb und die Aufforderung 
sie nicht erreichte (das hätte bedeutet, dass sie auch keinen Kontakt mehr zur 
Familie in St.  Gallen hatte), oder sie versteckte sich bewusst und kehrte erst 
zu einem selbst gewählten Zeitpunkt zurück. Die Rückreise geschah nämlich 
freiwillig. Elisabeth Kaps hatte sich am 22. Februar 1705 »in der gefangenschaft 
eingestellt«. Als sich die Gerüchte bezüglich Georg Ritz durch die Befragung 
Elisabeth Kaps’ nicht erhärteten, wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Man 
ging nun wieder vom fremden Gesellen Caspar Glaßauer als Kindsvater aus. 
Wieder musste sie innert 14 Tagen die Stadt verlassen, »widrigens mann sie 
mit den bettelvögten fortschickhen werdte«.913 Sie blieb aber in der Stadt. Im 
Mai 1705 bat sie, weil sie »von dem Caspar Glaßawer schandtlich angefüehrt 
wordten, weil zumahlen ihrer übel krancknen mudter ohnmöglich seye, sie zu 
entbähren, mit dem hier seyn gnädig zubegnaden«.914 Weil nun Elisabeth Kaps 
der Stadtobrigkeit durch die Pflege ihrer kranken Mutter nützlich geworden war 
und damit die städtischen Fürsorgeämter entlastet wurden, gewährte man ihr ein 
Bleiberecht als Aufenthalterin, solange sie sich untadelig aufführte und ihre Mut-
ter pflegte. Nach einer temporären Migration erhielt nun auch Elisabeth Kaps, 
wie ihre ältere Schwester, als Aufenthalterin das Bleiberecht. Im Unterschied zu 
ihrer Schwester erhielt sie rund ein Jahr später sogar ihr Bürgerrecht zurück. 
Ursache war ihre Verlobung mit dem St.  Galler Bürger und Weber Joachim 
Hiller. Spätestens nach dem Tod ihres Mannes arbeitete Elisabeth Kaps als so-

911 StadtASG, AA, RP 10. 2. 1728, 22. 2. 1729, 21. 3. 1730; ebd., AA, VP 6. 7. 1736.
912 StadtASG, AA, RP 15.6. und 13. 7. 1704.
913 Ebd., 22. und 27. 2. 1705.
914 Ebd., 16. 5. 1705.
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genannte Sälzlerin und verkaufte als Salzhändlerin das vom städtischen Salzamt 
eingekaufte Salz in kleineren Mengen in der Stadt weiter.915

6.9 Fazit: bedürftigkeit und Migration

Während Sebastian Kaps außerhalb der Stadt St.  Gallen arbeitete, leitete die 
Mutter Anna Nüesch die Schuhmacherwerkstatt als zünftige Meisterin weiter. 
In der Werkstatt arbeiteten neben den Kindern meist auch zünftig gelernte 
Schuhmachergesellen, und das, obwohl die Familie beim Einkauf von Leder 
und für den Betrieb der Werkstatt von Kreditgebern abhängig war. Als Kapital 
besaß Anna Nüesch neben der Schuhmacherwerkstatt nicht viel. Nach der 
Auflösung des Haushalts durch die Obrigkeit war sie zu arm, um das Schuhma-
cherhandwerk weiterhin zu betreiben. Die Töchter nahmen eine Anstellung als 
Dienstmägde an, der älteste Sohn wurde zur Migration gezwungen, der zweite 
Sohn begann seine Wanderschaft als Schuhmachergeselle. Nur Anna Nüesch, 
die laut obrigkeitlicher Meinung auch als Dienstmagd arbeiten sollte, blieb 
zurück. Sie arbeitete damals informell als Schneiderin. Konjunkturelle Krisen 
und Krankheit ließen Anna Nüesch schließlich in die Bedürftigkeit abrutschen. 
Das Beispiel der Familie Kaps-Nüesch zeigt, wie der wirtschaftliche Alltag einer 
Handwerkerfamilie mit wenigen oder keinen ökonomischen Ressourcen aussah. 
Die Familie Kaps-Nüesch war täglich damit beschäftigt, möglichst ohne fremde 
Hilfe genügend Mittel für den Lebensunterhalt aufzubringen. Durch Kredite 
gelang das zeitweise. Allerdings besaß sie nicht genügend Ressourcen, um ihre 
Wirtschaft zu diversifizieren. Die Schuhmacherei blieb einzige Einnahmequelle, 
zumindest so lange, bis die Werkstatt aufgelöst wurde. Teuerungen war die 
Familie schutzlos ausgeliefert, so dass Anna Kaps um städtische Unterstützung 
bitten musste. Doch ihr soziales Kapital litt zunehmend unter ihrer mangelnden 
Kreditwürdigkeit, den außerehelichen Schwangerschaften der Frauen und dem 
Lebenswandel des ältesten Sohns Caspar. Mit fortschreitendem Verlust ökono-
mischer und sozialer Ressourcen nahmen die Migrationsbereitschaft einzelner 
Familienmitglieder, aber auch der obrigkeitliche Zwang zur Migration zu. Mit 
der Hoffnung, in der väterlichen Heimat noch etwas Geld auftreiben zu können, 
zog Sebastian Kaps von dannen. Zwei Töchter nahmen mit ihrem sexuellen 
Verhältnis mit zwei auswärtigen Gesellen die Wegweisung und den Verlust ihres 
Bürgerrechts in Kauf. Der älteste Sohn wurde aufgrund seines Lebenswandels 
und zur Entlastung des mütterlichen, aber auch des städtischen Haushalts weg-
geschickt. Er baute sich in Südfrankreich eine neue Existenz auf. 

915 Ebd., 20. 12. 1706. Zu Joachim Hiller vgl. ID 1212, StadtASG, BR, Familie Hiller, Nr. 33. 
Die Berufsangaben im Bürgerregister sind falsch und beziehen sich auf Nr. 34. Vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 296er, S. 100; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 63; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 53. 
Zur Berufstätigkeit als Sälzlerin vgl. ebd., AA, RP 2. 5. 1741.
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7 Zwischenfazit: Mobilität als diversifizierungsstrategie 
der Familienwirtschaften

Die mikrohistorische, akteurszentrierte Untersuchung von sechs St. Galler 
Handwerkerfamilien zeichnet ein facettenreiches Bild der handwerklichen 
Wirtschaft des 17. und 18. Jahrhunderts. Dabei wurde deutlich, dass Mobilität 
und Diversifizierung geradezu als Hauptcharakteristika der handwerklichen 
Wirtschaft im Untersuchungszeitraum gelten können. St.  Galler Handwer-
kerfamilien waren mobil und besaßen mehrere Einkommensquellen. In der 
handwerksgeschicht lichen Forschung gibt es verschiedene Vorschläge zur Er-
fassung der unterschiedlichen Wirtschaftsweisen, wie etwa die Unterscheidung 
nach Betriebsgröße respektive Betriebsformen (Heimgewerbe, Alleinmeister, 
Meister mit Angestellten, Handwerksverlag),916 nach Absatzradius einzelner 
Gewerbegruppen (lokaler, regionaler oder überregionaler Vertrieb),917 anhand 
der Produktionslinien,918 der zünftigen Organisation (außerzünftige Wirtschaft, 
gewerbliche Zünfte, geschenkte Handwerke),919 der Anstellungs- beziehungs-
weise Arbeitsbedingungen (Lohnarbeit vs. Selbstständigkeit)920 oder nach der 
Betriebsstruktur, die sich in Ausbildungsdauer und -form widerspiegelt (klein-
betriebliche und großbetriebliche Strukturen sowie hochspezialisierte Berufe).921 

916 Steinkamp, Stadt- und Landhandwerk, S. 65-71 und 93-98; Reininghaus, Gewerbe in 
der frühen Neuzeit, S. 4 f. Karl Heinrich Kaufhold dagegen konnte keinen Zusammen-
hang zwischen Vermögen und Anzahl der Mitarbeiter feststellen und schließt eine Ko-
inzidenz von Reichtum und vielen Mitarbeitern aus. Kaufhold, Gewerbe und ländliche 
Nebentätigkeiten, S. 161 f. Robert S. du Plessis und Martha C. Howell vertreten die 
These, dass das System der kleinbetrieblichen Produktion der Alleinmeister auch von 
den Kaufleuten unterstützt wurde, da sie so die Produktionsrisiken nicht selbst tragen 
mussten. Es existierte also eine Allianz zwischen Alleinmeistern, die ihre Selbstständig-
keit wahren wollten, und den Kaufleuten. Du Plessis / Howell, Reconsidering.

917 Schulz, Handwerk, S. 153-156; Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 177 f. Franz Irsigler 
unterscheidet zwischen handelsnahen Handwerken, die häufig selbst ihre Absatzmärkte 
wie Messen besuchten und solchen, die für den Absatz in der Region verblieben. Irsig-
ler, Zunftgebundene und freie Handwerksarbeit.

918 Jeggle, Leinen aus Münster.
919 Martinat, Travail; Kaplan, Les corporations; Hoffmann-Rehnitz, Überlegungen zu 

einer Wirtschaftsgeschichte.
920 Schulz, Handwerksgesellen und Lohnarbeiter. James R. Farr untersuchte das Zuliefersystem 

(»subcontracting«) innerhalb der Handwerke. Meister mit mehr Kapital nahmen Aufträge 
an und stellten zur Ausführung Gesellen oder Lohnmeister an; Farr, On the shop floor.

921 Andreas Griessinger und Reinhold Reith teilen die Handwerke in drei große Gruppen 
ein – und zwar ausgehend von den Ausbildungsbedingungen der Lehre. Vgl. Grießin-
ger / Reith, Lehrlinge im Deutschen Handwerk. Lina Hörl übernimmt diese Einteilung; 
Hörl, Handwerk in Bamberg, S. 154 f. Siehe auch den Aufsatz von Dieter Ebeling, der 
einen Überblick über die verschiedenen Klassifizierungsversuche der handwerksge-
schichtlichen Forschung gibt; Ebeling, Zur Ökonomie.
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Diese Parameter basieren auf den handwerklichen Organisationsformen der 
Arbeit oder gehen von Produktionsbedingungen aus. Die mikrohistorische, 
qualitative Untersuchung des Wirtschaftens der St.  Galler Handwerker und 
insbesondere auch der Einbezug der Arbeit weiterer Familienmitglieder auf 
der Grundlage des kollektivbiographischen Ansatzes zeigten allerdings, dass 
betriebliche oder produktionsorganisatorische Indikatoren alleine keine zu-
verlässigen Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Alltag verschiedener Hand-
werker zulassen. Die Dichotomisierung zwischen zünftiger und außerzünf-
tiger Wirtschaft, zwischen Lohnarbeit und Selbstständigkeit oder zwischen 
unterschiedlichen Betriebsformen findet sich im handwerklichen Alltag häufig 
nicht. Oft lebten Handwerkerfamilien nicht nur von einem Gewerbe, sondern 
kombinierten mehrere Einkommensquellen miteinander. Ein großer Teil der 
Wirtschaft gerade ärmerer Handwerker fand außerhalb der gewerblichen Zünfte 
statt. Doch nicht nur ärmere Familien, sondern auch Aufsteiger innerhalb des 
»Handwerkerstands« nutzten zunftfreie Räume für Berufswechsel und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Individuen wie auch Haushalte kombinierten Lohnarbeit 
mit Selbstständigkeit oder waren in der zünftigen und außerzünftigen Wirtschaft 
gleichzeitig tätig. 



III Anpassungsfähige Familienwirtschaften: 
Diversifizierung durch berufliche und 
räumliche Mobilität

Die Fallbeispiele haben gezeigt, dass es nötig ist, jedes einzelne Handwerk 
und einzelne Akteure zu untersuchen, um die unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Produktionsverhältnisse und Arbeitsbedingungen zu erschließen, die den 
Gewerbetreibenden innerhalb eines Handwerks zur Verfügung standen.1 Dabei 
wurde deutlich, dass die Berufsbezeichnungen, wie sie in obrigkeitlichen Quellen 
zu finden sind, keine zuverlässigen Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Alltag 
eines Handwerkers zulassen. Im Gegenteil beinhaltet die Berufsbezeichnung im-
mer eine Vielzahl von ökonomischen Möglichkeiten, wie dieser Beruf ausgeübt 
werden konnte. So war das Essenzielle an einem Beruf nicht die Zuschreibung, 
sondern die Art und Weise, wie die Arbeit ausgeübt wurde – zünftig oder au-
ßerzünftig, selbstständig oder in abhängiger Lohnarbeit.2 Die unterschiedlichen 
Varianten der Produktion führten zu Spielräumen innerhalb der handwerk-
lichen Wirtschaft und dazu, dass einige Handwerker in ihrem wirtschaftlichen 
Alltag mehreren handwerklichen Tätigkeiten nachgingen. Der bedürftige Georg 
Appenzeller verdiente sich beispielsweise mit der Schneiderei, Flickarbeit und 
Gärtnerei seinen Lebensunterhalt.3 Um nicht in Konflikt mit Zünften und Nor-
men zu geraten, war eine solche handwerkliche Pluriaktivität nur dann möglich, 
wenn mindestens eines der Gewerbe außerzünftig ausgeübt wurde.4 In Georg 

1 Für den generell hohe Grad an organisatorischer Diversität vormoderner Arbeit sowie die 
hohe Flexibilität in der Organisation der Arbeit vgl. Lindström u. a., Working Together.

2 Chacon-Jimenez, Diversité et précarité.
3 Zu Georg Appenzeller vgl. ID 112, StadtASG, BR, Familie Appenzeller, Nr. 114a; ebd., 

AA, Bd. 296fh, S. 41; und ebd., AA, VP, 1739, S. 406. Er war 1739 bedürftig, erhielt obrig-
keitliche Unterstützung und versteuerte im Jahr 1731 50 bis 70 Gulden. Viele Handwerker 
waren pluriaktiv tätig: Der gelernte Schreiner Daniel Algäuer schnitt außerhalb der ge-
werblichen Zünfte und gegen Lohn noch Brasilholz, das vermutlich die Färber benötigten. 
Hans Peter Engwiler, ein Schuhmacher, verdiente zusätzlich mit Haspeln und Winden, 
also textilen Hilfsarbeiten, Geld. Vgl. für Daniel Algäuer und Hans Peter Engwiler Stadt-
ASG, AA, VP, 1739, S. 418 und 419. Der Metzger Jacob Tobler oder der Karrer Johannes 
Scheitlin arbeiteten zusätzlich als Tagelöhner, während der Weber Caspar Rüti auch in 
den Stauchen als Lohnarbeiter tätig war. Vgl. StadtASG, AA, VP 1739, S. 413, 414, 412.

4 Vgl. beispielsweise den pluriaktiv tätigen Schneider, Strumpfstricker und Hausierer Hans 
Joachim Hildbrand und das Kapitel »Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhan-
del«. Natürlich arbeiteten Handwerkerinnen und Handwerker immer wieder in Berei-
chen, für die sie keine Berechtigung hatten. Erinnert sei an Zacharias Hildbrand, der vor 
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Appenzellers Fall zeigt sich, dass Pluriaktivität nicht nur aus der Kombination 
unterschiedlicher Handwerke, sondern auch durch berufliche Mobilität in wei-
teren Tätigkeitsfeldern wie etwa der Landwirtschaft, dem Weinausschank oder 
dem Kleinhandel bestehen konnte.5 Hans Joachim Hildbrand kombinierte sein 
Schneiderhandwerk mit Lohnarbeit als Strumpfstricker. Bei ihm wie bei seiner 
Frau Clara Studer kamen noch unterschiedliche niedere städtische Ämter hinzu. 
Die Übernahme eines städtischen Amts zählte zu den Diversifizierungsmöglich-
keiten, die eher von vermögensschwachen Handwerkern wahrgenommen und 
jenen ärmeren Bürgern mit tadellosem Leumund von der Obrigkeit auch extra 
vorbehalten wurden.6 

In anderen Fallbeispielen wurde deutlich, wie stark räumliche Mobilität zum 
Alltag von Handwerkerinnen und Handwerkern gehörte. Die Söhne der pluri-
aktiv tätigen Familie Hildbrand-Studer traten in den Solddienst ein und verließen 
St. Gallen, um in der Fremde ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Töchter 
heirateten auswärtige Männer und kehrten ihrer Stadt mit der Eheschließung 
den Rücken. Gerade für ärmere Handwerkerhaushalte zählte die temporäre oder 
permanente Migration zu den häufig angewandten Diversifizierungsstrategien. 
Migriert wurde in unterschiedlichen Familienverbänden oder Zusammenset-
zungen. Häufig zog  – mit oder ohne Rücksprache mit der zurückbleibenden 
Familie  – der Mann alleine fort. Frau und Kinder konnten dabei häufig auf 
obrigkeitliche Unterstützungsleistungen hoffen. Allerdings verließen auch Ehe-
paare, ganze Familien oder nur Teile davon die Stadt, um anderswo ihr Glück 
zu suchen. Weder Bürger- noch Zunftrechte hinderten Handwerkerinnen und 
Handwerker am Wegzug aus ihrer Stadt. Damit wurden auch Haushaltsgrößen 
und Wohnsituationen, je nach wirtschaftlicher und finanzieller Situation, ver-
größert oder verkleinert. 

Auch die Ausbildung der Kinder führte zu Veränderungen der Haushaltsgrö-
ßen. Genauso wie das Aufbringen der Mitgift für Mädchen eine finanzielle He-
rausforderung für die meisten Handwerkerfamilien war, zählte das Aufbringen 
des Lehrgelds für die Söhne zu den großen ökonomischen Herausforderungen. 

seiner Migration als Schneidermeister noch unerlaubt Kürschnerarbeit verrichtete, oder 
an Anna Nüesch, die unerlaubt Schneiderarbeiten erledigte, nachdem ihre Schuhmacher-
werkstatt aufgelöst worden war. Auf diese informellen Praktiken wird in diesem Buch 
nicht weiter eingegangen; vgl. die Kapitel »Solddienste als Ausweg: Migration der Söhne« 
und »Informeller Arbeitsmarkt, Auflösung des Haushalts und Migration«.

5 Auf landwirtschaftliche Tätigkeiten und Landbesitz sowie auf den Weinausschank werden 
in diesem Kapitel eingegangen. Der Kleinhandel dagegen bleibt, wie bereits in der Einlei-
tung erwähnt, ausgeklammert. 

6 Vgl. das Kapitel »Der Nutzen städtischer Ämter für Bürger und Bürgerinnen mit gutem 
Leumund«. Auf die Übernahme städtischer Ämter, die auch der Erschließung weiterer 
Einkommensquellen diente, wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da sie bereits 
ausführlich im Fallbeispiel diskutiert wurde.
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Den Söhnen sollte generell eine handwerklich-zünftige Lehre ermöglicht wer-
den. Unterschiedliche Stellschrauben existierten, um die Höhe des Lehrgelds 
zu regulieren und dem Budget anzupassen. Während Söhne wenn möglich mit 
ihrem Lehrantritt den elterlichen Haushalt verließen, waren Töchter in dieser 
Lebensphase flexibler. Auch Mädchen standen zünftige Lehren offen – etwa in 
der Näherei. Häufig erhielten sie aber auch außerzünftig eine handwerkliche 
Ausbildung, für die sie je nachdem im elterlichen Haushalt wohnen blieben oder 
auch in den Haushalt einer Lehrmeisterin zogen. Weiter konnten sie schon früh 
in den Arbeitsmarkt eintreten – sei es als Lohnarbeiterin vor allem im Textilge-
werbe oder mit Lohnarbeiten im Bereich des Haushalts. 

Diesen hier eingangs beschriebenen Möglichkeiten des Wechsels zwischen 
oder der Kombination zünftiger und außerzünftiger Arbeit, dem agilen Chan-
gieren zwischen selbstständiger Tätigkeit und abhängiger Lohnarbeit, der Aus-
bildungsmöglichkeiten der Kinder, der Anpassung der Haushaltsgrößen, der 
ausgeprägten Diversifizierung der Einkommen in mehrere Einnahmequellen 
und mit temporärer oder permanenter Migration soll im folgenden Kapitel unter 
der großen und all diese Bereiche verbindenden Klammer der beruflichen und 
räumlichen Mobilität nachgegangen werden. 

1 berufliche Mobilität zwischen zünftiger und 
außerzünftiger produktion

Die Fallbeispiele zeigten, dass verschiedene Handwerke zunftfrei oder außer-
zünftig betrieben werden konnten und innerhalb desselben Handwerks verschie-
denste Formen existierten, den Beruf auszuüben.7 So arbeitete der verheiratete 
Jacob Rietmann junior lange Zeit ohne Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft 
als bankloser und außerzünftiger Metzger. Clara Studer und ihre Tochter Juditha 
nutzten die Möglichkeiten des außerzünftigen Leinwanddrucks und waren als 
selbstständige Unternehmerinnen tätig. Der Sohn der zünftigen Schneiderfamilie 
Müller-Merz, Christoph, wechselte im Verlauf seines Berufslebens mehrfach 
zwischen der Arbeit als außerzünftiger Schneider und einer solchen mit zünfti-
ger Mitgliedschaft. Joachim Hildbrand arbeitete vermutlich als Schneider ohne 
zünftige Mitgliedschaft und betrieb nebenher mit einigen seiner Kinder die au-
ßerzünftige Strumpfstrickerei. Auch ihr Arbeitgeber, der Strumpfverleger Georg 
Schirmer, hatte sich die Möglichkeiten eines außerzünftigen Gewerbes zunutze 

7 Vgl. das Kapitel II (Mobile Ökonomien: Handwerkliche Familien- und Hauswirtschaf-
ten). Die Tatsache, dass innerhalb einzelner Branchen und Handwerke ganz unterschied-
liche Produktionsbedingungen existierten, betont für die Lebensmittelhandwerke und 
-märkte in den Niederlanden auch van den Heuvel, Partners in marriage and business?.
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gemacht und war als zünftig gelernter Schuhmacher auf ein neues Handwerk 
umgestiegen. Das war nur möglich, weil in der Strumpfstrickerei zu diesem 
Zeitpunkt noch keine gewerbliche Zunft mit Zunftzwang und Monopolrechten 
bestand. Erst nach seiner Etablierung als Strumpfverleger initiierte Schirmer die 
Gründung einer gewerblichen Strumpfstrickerzunft, um sich vor außerzünftiger 
Konkurrenz zu schützen. Auch zünftige Meister griffen gerne auf außerzünftige 
Lohnarbeiter zurück, weil solche Arbeitskräfte günstiger waren als jene, die in 
gewerbliche Zünfte integriert waren. So beschäftigten Hutmacher Weber und 
Stallknechte als Lohnarbeiter, die ihnen ihre Hüte am Markt verkaufen sollten.8 
Joachim Schirmer, der Strumpfstrickverleger, griff auf unterschiedlichste Lohn-
arbeiterinnen und Lohnarbeiter zurück, um seine Strümpfe zu produzieren. Für 
ihn arbeiteten ledige, verheiratete und verwitwete Frauen, Kinder oder auch 
ganze Familien. Alle waren außerhalb der Zunftwirtschaft tätig und standen 
Schirmer deshalb günstig zur Verfügung. Umgekehrt ermöglichte überhaupt 
erst der außerzünftige Bereich, in dem für die Arbeit keine Zunftmitgliedschaft 
nötig war, all den Stückarbeiterinnen und Stückarbeitern, mit dem Stricken von 
Strümpfen Geld zu verdienen.

Laut Arnd Kluge war die Mehrheit der in großen Städten bis über 300 Hand-
werksberufen nicht in gewerblichen Zünften organisiert.9 Demnach fand der 
Großteil der städtischen, handwerklichen Produktion außerhalb der gewerb-
lichen Zünfte statt, ohne Monopolrechte und Zunftzwang. Auch in Handwer-
ken, bei denen gewerbliche Zünfte existierten, waren die Kontroll- und Normie-
rungsmöglichkeiten der gewerblichen Zünfte in den meisten Fällen beschränkt. 
Generell galt das für das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit, auch wenn in 
der Frühen Neuzeit durch die Entstehung weiterer gewerblicher Zünfte auf 
dem Land und in den Städten der Grad der zünftigen Organisation tendenziell 
zunahm.10 Welchen Anteil an der handwerklichen Produktion besaß die außer-
zünftige Wirtschaft in der Zunftstadt St. Gallen? Die Frage kann quantitativ nicht 
beantwortet werden, weil zu vielen Handwerken eine entsprechende schriftliche 
Überlieferung fehlt.11 Allerdings weist Verschiedenes darauf hin, dass auch in 
St. Gallen ein großer Teil der handwerklichen Produktion zunftfrei stattfand und 
damit viele St.  Galler Handwerker und Handwerkerinnen außerhalb gewerb-
licher Zünfte arbeiteten. Dazu zählt erstens, dass gerade die Massenhandwerke 
mit vielen Berufsvertretern sowohl zünftig als auch außerzünftig betrieben wer-
den konnten. Als zweiter Grund ist die Gründungswelle gewerblicher Zünfte 

8 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 8, Verkommnis Hutmachermeister.
9 Kluge, Die Zünfte, S. 142.

10 Buchner / Hoffmann-Rehnitz, Nicht-Reguläre Erwerbsarbeit, S. 331 f.
11 Gerade bei nicht in gewerblichen Zünften organisierten Handwerken, wie etwa den Lei-

nenwebern, ist die schriftliche Überlieferung dürftig; vgl. dazu das Kapitel »Vielfältige 
Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke mit zünftiger und außerzünf-
tiger Produktion«.
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während des Untersuchungszeitraums zu nennen, die verdeutlicht, dass zuvor 
in vielen Handwerken keine gewerbliche Zunft existiert hatte. Drittens spricht 
dafür, dass in vielen, gerade hoch spezialisierten Gewerben nur sehr wenige Be-
rufsausübende in St. Gallen existierten. Die Gründung einer gewerblichen Zunft 
erforderte aber eine gewisse Mindestzahl an Meistern in der Stadt, damit die 
gewerbliche Zunft ihren Aufgaben nachkommen konnte. Auf diese drei Aspekte 
soll im Folgenden eingegangen werden. Grundlegend dafür ist das Verständnis 
des zünftigen Wirtschaftssystems und der sich daraus ergebenden Unterschiede, 
sowie auch der Vor- und Nachteile einer zünftigen respektive außerzünftigen 
Arbeit. Gleichzeitig wird auch deutlich, dass der zünftige und außerzünftige 
Arbeitsmarkt eng miteinander verwoben waren – eine Trennung beider Bereiche 
entsprach nicht der Realität. 

1.1 passierlichkeit und ehre: das System zünftiger 
handwerke am beispiel der posamentierer

Charakteristisch für die Zunftwirtschaft war ihr starker Fokus auf das Begriffs-
paar Passierlichkeit und Zunftehre. Im Begriff Passierlichkeit spiegelt sich der 
Aufbau des zünftigen Systemswider: Nur mit intakter Zunftehre waren zünftige 
Handwerker – egal ob Lehrlinge, Gesellen oder Meister – »passierlich«, konnten 
also überall in Gebieten mit Zunftrecht passieren und hatten aufgrund dieser 
Passierlichkeit an allen Orten mit Zunftrecht Zugang zur zünftigen Wirtschaft. 
Mit diesen zusammenhängenden Grundanforderungen an jeden zünftigen Hand-
werker – der Passierlichkeit und der Zunftehre – waren den zünftigen Handwer-
ken eine Abgrenzung gegen außerzünftige Konkurrenz und eine Verknüpfung 
des zünftigen Systems über Herrschaftsgrenzen hinweg möglich. Drei Kriterien 
bildeten die Grundpfeiler der Zunftehre und der Passierlichkeit: eine zunftkon-
forme Ausbildung, die eheliche Herkunft und die intakte, an die eigene Person 
gebundene Ehrbarkeit. Jeder Handwerker, der innerhalb der zünftigen Wirtschaft 
passierlich sein wollte, musste zwingend eine zunftkonforme Ausbildung, die aus 
einer Lehr- und einer anschließenden Wander- oder Gesellenzeit bestand, durch-
laufen haben. Lehr- und Gesellenbriefe dienten den Handwerkern als Nachweis 
ihrer zünftigen Ausbildung und waren eine zwingende Voraussetzung, um an 
einem Ort als zünftiger und damit ehrbarer Handwerker anerkannt zu werden. 

Nicht nur die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung, sondern auch die Rah-
menbedingungen während der Ausbildung mussten zur Erreichung der Passier-
lichkeit zunftkonform sein. Hier tut sich ein grundlegender Unterschied zwischen 
der zünftigen und außerzünftigen Wirtschaft auf. Nur Handwerksmeister mit 
einer zünftigen Ausbildung war es an jenen Orten, in denen eine entsprechende 
gewerbliche Zunft existierte, gestattet, Lehrlinge auszubilden und zünftig gelern-
tes Personal (Gesellen) anzustellen. Jene Meister, die außerhalb der gewerblichen 
Zünfte arbeiteten, durften weder Lehrlinge ausbilden noch Gesellen beschäftigen. 
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abb. 27: lehrbrief des St.  galler Metzgerhandwerks, StadtaSg, aa, aktensupplement, 
Metzgerzunft, 1793. die abbildungen zeigen den lehrbrief von joseph anton kölbener 
samt dem vergrößerten ausschnitt des bildes auf der urkunde mit einem wandernden 
handwerksgesellen. vermutlich handelt es sich beim porträtierten um den inhaber des 
lehrbriefs. gemäß hinweisen der restauratorin des historischen und völkerkunde-
museums St. gallen, Sara allemann M. a., zeigt die urkunde starke gebrauchsspuren, 
die dafür sprechen, dass der lehrbrief vom besitzer während seiner gesellenwande-
rung mitgetragen wurde. 
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Ihnen war die Arbeit ausschließlich mit der Arbeitskraft ihrer Familienmitglieder 
gestattet. An Orten ohne entsprechende gewerbliche Zunft hatten auch außer-
zünftige Meister die Gelegenheit, Personal – ob gelernt oder ungelernt – anzu-
stellen. Allerdings waren zünftig gelernte Arbeitskräfte, nachdem sie bei einem 
außerzünftigen Meister gearbeitet hatten, an Orten mit Zunftrechten nicht mehr 
passierlich. Häufig mussten sie eine Buße bezahlen, um ihre Passierlichkeit und 
Zunftehre wiederherzustellen. So war es auch dem Schneidergesellen Christoph 
Müller ergangen. Müllers zünftige Mitgesellen forderten von ihm nach seiner 
Arbeit in Frankreich an Orten ohne Zunftrecht die Leistung einer Geldbuße zur 
Wiederherstellung seiner Ehre, weil er als außerzünftiger Geselle gearbeitet hatte. 
Die Geldbuße musste er aber nicht begleichen, weil das Schneiderhandwerk in 
St. Gallen sowohl zünftig als auch außerzünftig ausgeübt werden konnte.12 All 
diese Anforderungen an eine zünftige Ausbildung wurden von den einzelnen 
gewerblichen Zünften an ihrem Ort jeweils überwacht und überprüft. So entstand 
ein überregionales, je nach zünftigem Handwerk geographisch ausgedehntes Netz 
gewerblicher Zünfte, die durch die Überwachung der Passierlichkeit und Zunft-
ehre jedes einzelnen Zunfthandwerkers miteinander in Kontakt standen.

Am Beispiel des Neugründungsprozesses der gewerblichen Zunft der St. Gal-
ler Posamentierer (auch Bortenwirker genannt) 1676 lässt sich aufzeigen, wo 
die Petenten Vorteile der zünftigen Organisation sahen, wo sich aber auch 
Nachteile der Verzunftung eines vorher außerzünftig betriebenen Handwerks 
ergeben konnten.13 Ende August 1676 reichten Hans Erasmus Schlumpf und 
Hans Bartholome Fels, zwei Posamentierermeister in der Stadt, eine Petition 
an Bürgermeister und Kleinen Rat in St. Gallen ein.14 Darin baten sie um die 

12 Siehe das Kapitel »Die vornehmen und die armen Meister innerhalb der gewerblichen 
Schneiderzunft«.

13 Die Gründung einer gewerblichen Zunft generierte viel Schriftlichkeit: Petitionen an die 
Obrigkeit, Vorschläge für Handwerksartikel, Bestätigungen und Anpassungen der Arti-
kel durch Stadt- und Zunftobrigkeit, Briefe an bereits in eigenen Berufsverbänden orga-
nisierte Handwerke fremder Städte, Streitigkeiten mit anderen verwandten Handwerken 
etc. Durch diese Überlieferungskonvolute wird deutlich, welche Argumente für die 
Gründung gewerblicher Zünfte vorgebracht wurden, welche Rechte mit der Errichtung 
einer gewerblichen Zunft einhergingen und wo die Mitglieder der neuen gewerblichen 
Zunft Durchsetzungsschwierigkeiten ihrer neuen Rechte sahen. Vgl. zu den folgenden 
Ausführungen zu den St. Galler Posamentierern StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Petition 
der Posamenter; ebd., Tr. H, Nr. 10, Posamenter-Artikel; und ebd., Bd. 595, Art. 136-
142. Vgl. zur Gründung der gewerblichen Zunft der Strumpfstricker das Kapitel »Vom 
Quereinsteiger zum Gründer der gewerblichen Zunft der Strumpfstricker«.

14 Die Posamentierer (auch Bortenmacher genannt) stellten – oft kostbare – Bänder und 
Borten als Besatzstücke für Kleidung her. Vor allem in den Städten verarbeiteten die 
Meister teure Rohstoffe wie Seide, Gold- und Silberfäden, während auf dem Land teil-
weise in Verlagsarbeit günstigere Massenware hergestellt wurde. Die Kleidermode des 
Barocks begünstigte die Ausdehnung des kleinen Handwerks in größeren Städten. Zen-
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Genehmigung der von ihnen in der Petition vorgeschlagenen Handwerksartikel 
und die Gründung einer eigenen gewerblichen Posamentiererzunft. Begründet 
wurde das Begehren mit der besonderen Schutzbedürftigkeit eines sich neu 
etablierenden Handwerks: »Es ist bekandt, dass zu allen und jeden zeiten der 
anfang und auffbringung eines jeden gewerbs und handtierung schwär und aller-
hand hindernussen unterworffen ist. Also, dass solches ohne sonderbahre krafft, 
gewalt und obrerkeitlichen schuz schwärlich zuwegen gebracht wirt.«15 Die 
beiden Posamentierer sahen keine andere Möglichkeit als die Gründung einer 
gewerblichen Zunft, damit sich das Handwerk in der Stadt verbreiten konnte. 
Eine außerzünftige Bortenwirkerei war in der Stadt allerdings bereits verbrei-
tet. Die Initiative zur Gründung einer gewerblichen Zunft der Posamentierer 
ging also – wie im Fall der Gründung der gewerblichen Strumpfstrickerzunft 
durch Georg Stäheli16 – nicht von allen Handwerkern, sondern nur von einer 
Minderheit aus. Da es sich bei den zwei Petenten Schlumpf und Fels um zwei 
zünftig gelernte Posamentierermeister handelte, wollten sie mit der Gründung 
einer gewerb lichen Zunft vor allem zwei Ziele erreichen: die Abschließung vor 
außerzünftiger Konkurrenz und die Reduktion ihrer Kosten, die daraus resul-
tierten, dass sie sich als zünftige Meister ohnehin an zünftige Handwerksbräuche 
hielten, damit sie nicht ihre Passierlichkeit verloren. Deshalb lautete die Bitte 
an die Obrigkeit folgendermaßen: »uns junge meister des loblichen posamenter 
handtwerckhs in gnad und gunsten anzusehen, uns mit disen schuz articuln in 
das zunfftbuch zu privilegiren und zu begnaden.«17 

Die Meister schlugen verschiedene Maßnahmen vor, die es ihnen ermöglichen 
sollten, ihr sich neu etablierendes Handwerk in der Stadt zu betreiben. Erstens 
sollten die zünftigen, »ehrlichen meister« vor allem vor dem in »land und stätt 
verderbliche[n] hümplen und stümplen« geschützt werden. Mit der Gründung 
einer gewerblichen Zunft sollten nur noch zünftig gelernte Posamentierermeis-
ter im Herrschaftsgebiet der Stadt St.  Gallen Bänder und Borten herstellen 
dürfen. Es sollte also ein Produktionsmonopol und ein Zunftzwang für Posa-
mentierer eingerichtet werden. Ein ehrlicher Meister musste eine nach zünftigen 

tren der Bortenwirkerei waren Basel, Hamburg, Frankfurt, Straßburg, Köln, Augsburg, 
Nürnberg und Lyon. Vor der Expansion des Handwerks im Verlauf des 17. Jahrhunderts 
hatte es sich oft um ein kleines Handwerk gehandelt, das mit den Knopfmachern zusam-
mengeschlossen war. Reith, Bortenmacher, S. 38-41.

15 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Petition der Posamenter.
16 Die Initiative zur Gründung gewerblicher Zünfte ging in der Stadt St. Gallen von den 

Handwerkern selbst aus. Die Obrigkeit wurde erst auf Wunsch der Handwerker aktiv. 
So ließ beispielsweise die Obrigkeit die Benutzung der Wollwalke auch Fremden offen, 
und zwar so lange, bis in der Stadt St.  Gallen Bürger das Zeug- oder Strumpfweben 
zünftig gelernt hätten und sich dann gegen Stümper wehren wollten. StadtASG, AA, Tr. 
H, Nr. 10, Wollweberordnung.

17 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Petition der Posamenter.
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Vorschriften geregelte Ausbildungszeit durchlaufen haben. Im Posamentierer-
handwerk bestand sie aus einer vierjährigen Lehrzeit bei einem zünftig gelernten 
Meister sowie einer daran anschließenden dreijährigen Wanderzeit. Als Beleg 
für die erfolgreich absolvierte zünftige Ausbildung musste ein Posamentierer, 
wollte er in die neue gewerbliche St. Galler Zunft aufgenommen werden, einen 
Lehrbrief sowie andere, im Handwerk übliche Dokumente vorlegen können. Es 
sollte also ein Produktionsmonopol für zünftig gelernte Posamentierermeister 
errichtet werden. Dieses Produktionsmonopol wurde mit Hilfe eines Mus-
terbuchs des Handwerks klar umrissen und umfasste sämtliche wollene und 
seidene Posamentiererarbeit, die im Musterbuch eingetragen war. Ihr gefordertes 
Produktionsmonopol begründeten die Bittsteller mit den hohen Kosten, die sie 
selbst für ihre Ausbildung hatten aufbringen müssen. Über 100 Reichstaler habe 
ihre vierjährige strenge und disziplinierte Lehrzeit gekostet. Auch die Wander-
schaft habe viele »unkosten, beschwärd und mühseligkeit« mit sich gebracht.18 
Vermutlich sollte damit auf den Umstand hingewiesen werden, dass, solange in 
St. Gallen die Posamentiererarbeit durch Ungelernte erlaubt blieb, niemand die 
Mühe und Kosten auf sich nahm, eine nach Zunftrecht korrekte Ausbildung zu 
erlangen. Ohne obrigkeitlichen Schutz vor ungelernten Arbeitskräften würde 
sich laut Bittstellern kein zünftig anerkanntes Posamentiererhandwerk in der 
Stadt ausbreiten. Das Produktionsmonopol sollte einerseits Landposamentierer 
vom städtischen Markt fernhalten, andererseits richtete sich das Produktions-
monopol gegen ungelernte Posamentierer und Posamentiererinnen in der Stadt. 
Auch sie sollten ihre Produktionsrechte verlieren. Jedem Meister und jeder Meis-
terin sollte es verboten werden, Frauen als Arbeitskräfte anzustellen oder ihnen 
gar das Handwerk beizubringen. Damit wehrten sich die Meister Schlumpf 
und Fels dagegen, dass viele Posamentierer in St. Gallen Mägde und Mädchen 
angestellt hatten. Die außerzünftige Bortenmacherei bot vielen Frauen eine 
handwerkliche Arbeitsmöglichkeit; diese wurde den ungelernten Frauen 1676 
mit der Gründung der gewerblichen Posamentiererzunft genommen. Allerdings 
richtete sich der Artikel an Meister und Meisterinnen  – ein Hinweis darauf, 
dass Frauen als Posamentierermeisterinnen weiterhin eine eigene Werkstatt 
führen konnten.19 Das war wohl dann der Fall, wenn Frauen das Handwerk bei 

18 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Petition der Posamenter.
19 In einem Artikel der neu gegründeten gewerblichen Posamentiererzunft wurden auch die 

Witwenrechte geregelt. Witwen besaßen das Recht auf die Weiterführung der Werkstatt 
sowie die Beschäftigung von zünftig gelernten Gesellen. Lehrlinge ihres verstorbenen 
Mannes durften sie noch fertig ausbilden, danach allerdings keine neuen Lehrlinge mehr 
anstellen. Mit der Werkstattübernahme verpflichteten sich die Witwen zur Einhaltung 
der Handwerksordnung. Sie traten als Mitglieder mit denselben Rechten und Pflichten 
wie die übrigen Mitmeister in die gewerbliche Zunft ein.
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ihrem zünftig ausgebildeten Vater oder Ehemann erlernen konnten.20 In den 
Fallbeispielen zeigte sich dieses Recht der Ehefrauen und Töchter bereits bei den 
Schneidern (Familie Müller-Merz), den Schuhmachern (Familie Kaps-Nüesch) 
und den Strumpfstrickern (Familie Stäheli-Major). 

Weiter forderten die zwei Posamentierermeister Schlumpf und Fels den Zunft-
zwang. Wollte ein nach Zunftrecht ausgebildeter Posamentierer in St.  Gallen 
arbeiten, dann musste er sich »umb die zunfft und umb das meisterrecht« be-
werben – das heißt, er musste von den anderen Posamentierermeistern in die ge-
werbliche Zunft der Posamentierer von St. Gallen aufgenommen werden.21 Den 
von ihnen verlangten Zunftzwang begründeten Fels und Schlumpf wiederum mit 
den von ihnen zu tragenden Kosten. Das Posamentiererhandwerk war aufgrund 
seiner Konzentration auf wenige größere Städte ein Handwerk mit mobiler und 
weit ausgedehnter Gesellenwanderung. Deshalb zählte es zu den sogenannten 
geschenkten Handwerken. Meist zählten eher kleinere, spezialisierte Berufe, die 
oft nur in größeren Städten vertreten waren, zu den geschenkten Handwerken. 
Diese Handwerke waren untereinander – also überregional – stark verbunden.22 
Sie waren auf spezialisierte Fachkräfte angewiesen, deren Nachfrage durch 
das System der Gesellenwanderung abgedeckt wurde. Aufgrund ihrer langen 
Wanderwege hatten Gesellen der geschenkten Handwerke, wenn sie in einer 
Stadt eintrafen, in der das geschenkte Handwerk existierte, bei den lokalen 
Meistern Anspruch auf Unterstützung und Arbeitsvermittlung.23 Benötigte ein 
lokaler Handwerksmeister einen Gesellen, dann wurde er eingestellt. Zu seinem 
»Willkomm« gab es einen Trunk (Ausschank) für den Neuangekommenen. Falls 
keine Arbeit in der Stadt verfügbar war, erhielt er in der Gesellenherberge sein 
Geschenk (meist eine Mahlzeit, einen Trunk und einen Zehrpfennig) und musste 
weiterwandern. Das ermöglichte den Burschen auf Wanderschaft, von Stadt zu 
Stadt zu gelangen, ohne betteln zu müssen – auch wenn sie in einer Stadt einmal 
keine Arbeit finden sollten.24 Das Gesellengeschenk war besonders geeignet, um 
Arbeitskräfte anzulocken, und galt als Vergünstigung über den Lohn hinaus.25 
Umgekehrt waren die wandernden Gesellen auch verpflichtet, sobald sie eine 

20 Oftmals lernten Töchter das zünftige Handwerk ihres Vaters und konnten selbst Meiste-
rin werden. Auch Ehefrauen lernten das zünftige Handwerk ihrer Männer und besaßen 
damit die Rechte, als Handwerksmeisterin innerhalb gewerblicher Zünfte zu arbeiten. 
Vgl. die Kapitel »Frauen an der Macht: Die Schneiderwerkstatt der Familie Müller-Merz« 
und »Haushaltsauflösung und Migration: Die Schuhmacherfamilie Kaps-Nüesch«.

21 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Petition der Posamenter.
22 Schulz, Handwerk, S. 241. 
23 Reith, Lohnformen, S. 256 f. 
24 Das Betteln war wandernden Gesellen und Meistern von geschenkten Handwerken 

verboten – kein Handwerker sollte auf der Wanderschaft der Obrigkeit fremder Städte 
oder Orte zur Last fallen. StadtASG, AA, Bd. 594o, S. 19-21.

25 Göttmann, Handwerk, S. 51, Anm. 160.
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längerfristige Arbeit in einer Stadt gefunden hatten, in die Lade des Handwerks 
Beiträge einzuzahlen – meist die Hälfte des Betrags, den die Meister beizusteuern 
hatten. So wurde das System der Gesellengeschenke finanziert. Die damit einher-
gehende Pflicht zur Unterstützung der wandernden Gesellen führte wiederum 
zu Kosten bei den Meistern. So klagten die beiden St.  Galler Posamentierer, 
dass sie »wegen zimlichen überlauffs der hierdurchreisenden posamenter gsellen 
vil unkosten mit handtwerkhs gewohnlichen geschenkh halten müssen«.26 Mit 
der Gründung einer gewerblichen Zunft wurden sowohl ihre Mitglieder – die 
zünftigen Meister – als auch die durchreisenden Posamentierergesellen, die in 
St. Gallen eine Arbeit fanden, zu regelmäßigen Einzahlungen in die gemeinsame 
Handwerkslade (Handwerkskasse) verpflichtet. 

Die beiden Posamentierermeister Fels und Schlumpf befürchteten jedoch 
offenbar, dass sie in ihren eigenen Reihen auf Widerstand gegen den von ihnen 
geforderten Zunftzwang stoßen würden. Deshalb sollten Bürgerssöhne, die nach 
den oben beschriebenen Grundsätzen die zünftige Ausbildung zum Posamen-
tierer durchlaufen hatten und sich bei ihrer Rückkehr weigerten, dem Posamen-
tiererhandwerk beizutreten, als Stümper betrachtet werden. Damit sollte ihnen 
die Arbeit als Posamentierer in der Stadt verboten werden. Fels und Schlumpf 
rechneten also nicht nur mit Widerstand von nicht zünftig gelernten, sondern 
auch von zünftig ausgebildeten Posamentierern. Auch für Letztere verursachte 
der Beitritt in die gewerbliche Zunft höhere Kosten durch Einkauf, Auflaggelder 
(Mitgliedergebühren) an den Handwerksversammlungen und Beteiligung an den 
Gesellengeschenken. Überdies wurde die Anstellung ungelernter, günstigerer 
Arbeitskräfte damit verunmöglicht.

Die beiden Bittsteller fanden bei der Obrigkeit Gehör. Die von ihnen vor-
geschlagene Ordnung der gewerblichen Zunft der Posamentierer wurde be-
willigt.27 Zusammenfassend bestand die neue St. Galler Posamentiererordnung 
aus dem Produktionsmonopol für zünftig gelernte Posamentierermeister und 
dem Zunftzwang der neu gegründeten gewerblichen Posamentiererzunft. Die 
Gründung einer neuen gewerblichen Zunft wurde vor allem mit den hohen Kos-
ten begründet, welche die Ausbildung und die Ausübung eines zünftigen und 
geschenkten Handwerks mit sich brachten. Nur durch Beiträge aller Mitglieder 
der gewerblichen Zunft konnten die Gesellengeschenke finanziert werden. Und 
nur durch den Zunftzwang konnten andere Posamentierer gezwungen werden, 
die hohen Kosten für eine zünftige Ausbildung auf sich zu nehmen. Als Anreiz 
für die (erzwungene) Mitgliedschaft in der gewerblichen Posamentiererzunft 
winkte das totale Produktionsmonopol auf dem städtischen Territorium, das – 
zumindest in der Theorie  – den Ausschluss und die Ausschaltung der außer-

26 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Petition der Posamenter.
27 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Posamenter-Artikel
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zünftigen Konkurrenz zur Folge hatte.28 Gleichzeitig war mit der Gründung 
der gewerblichen Zunft die Passierlichkeit der St. Galler Posamentierermeister 
im Reich gewährt. Mit der Passierlichkeit ging die Möglichkeit einher, zünftige 
Lehrlinge auszubilden, deren Ausbildung im ganzen Reich anerkannt war, und 
für Gesellen ein Wanderungsziel zu werden, da am Standort St.  Gallen nun 
ein geschenktes Posamentiererhandwerk nach denselben Handwerksbräuchen 
wie im Reich existierte (das war durch den Vergleich der eingeholten fremden 
Handwerksordnungen garantiert). Nachteile waren höhere Kosten für die zünf-
tige Ausbildung, die Mitgliedschaft in der gewerblichen Zunft, die Finanzierung 
der Gesellengeschenke sowie die Pflicht zur Befolgung der Handwerksregeln 
und zur Teilnahme an Handwerksveranstaltungen. Zudem mussten – wenn ein 
Posamentierermeister in St. Gallen mit Personal arbeiten wollte – die teureren, 
zünftig gelernten Arbeitskräfte eingestellt werden. Für alle ungelernten Posa-
mentiererinnen und Posamentierer bedeutete die Gründung der gewerblichen 
Posamentiererzunft mindestens in der Theorie den Verlust der Kundschaft in 
St. Gallen (für Produzentinnen und Produzenten auf dem Land) oder gar den 
totalen Verlust ihrer bisherigen Tätigkeit (für Produzentinnen und Produzenten 
in der Stadt). 

Durch ihre internationale Vernetzung nahmen Zunfthandwerker und gewerb-
liche Zünfte indirekt Einfluss auf Aspekte der städtischen Wirtschaftspolitik. Die 
einzelnen gewerblichen Zünfte und die Zunfthandwerker St. Gallens standen in 
regem Austausch mit den Berufsgenossen der Nachbarschaft, dem Reich und da-
rüber hinaus. Nicht nur durch Arbeitsmigration zünftiger Gesellen und Meister, 
sondern auch durch die Anwesenheit fremder, teilweise weitgereister Handwerks-
burschen waren die zünftigen und unzünftigen Handwerker St. Gallens an ein 
weitreichendes Beziehungsnetz gewöhnt. Bestand in St. Gallen keine gewerbliche 
Zunft eines Handwerks, dann konnten betroffene zünftige Handwerksmeister 
Mitglied einer gewerblichen Zunft in einem anderen Ort werden. So waren bei-
spielsweise einige St. Galler Knopfmacher- und Strählmachermeister mindestens 
eine gewisse Zeitlang in Zürich inkorporiert.29 Gerade zünftige Meister, die 
kleinen Handwerken mit nur wenigen ortsansässigen Mitmeistern angehörten, 
konnten an einer Inkorporation in gewerbliche Zünfte fremder Städte interessiert 
sein. Zweck dieser Inkorporation war, das Recht zu haben, Lehrlinge nach Hand-
werksbrauch auszubilden und zünftig ausgebildete Gesellen anzustellen. Weitere 
Vorteile einer Mitgliedschaft in einer gewerblichen Zunft war die Inanspruch-
nahme der Schlichtungsinstanz der gewerblichen Zunft bei Streitigkeiten mit 

28 Nicht alle gewerblichen Zünfte verfügten wie die Posamentierer über ein so umfassendes 
Produktionsmonopol oder einen Zunftzwang. Zwangsrechte und Monopole variierten 
je nach Handwerk und gewerblicher Zunft. Vgl. Prak u. a., Access to the Trade und die 
weiteren Ausführungen in diesem Kapitel.

29 Zu den Knopfmachern vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, 72r; zu den Strählmachern ebd., fol. 
122v.
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anderen zünftig inkorporierten Meistern, Gesellen oder Lehrlingen. Außerdem 
konnte man seine Rechte gemäß den geltenden Handwerksbräuchen, die meist 
weit verbreitet waren und überall im Reich Geltung hatten, einklagen und galt 
als ehrlicher, zünftiger Meister, sobald man Mitglied einer gewerblichen Zunft 
war – unabhängig davon, wo diese gewerbliche Zunft angesiedelt war. Doch es 
gab auch Nachteile; sie waren vor allem finanzieller Natur. So mussten zünftige 
Handwerksmeister, die sich in gewerbliche Zünfte anderer Städte einschrieben, 
Einschreibgeld entrichten. Für Auf- und Abdingungen (Lehrantritt und Lehrab-
schluss) von Lehrlingen musste das Einschreibgeld entweder übersandt werden, 
wobei Schreib- und Botengebühren anfielen, oder man musste sogar persönlich 
mit dem Lehrling an den Hauptort der jeweiligen gewerblichen Zunft reisen, um 
ihn vor Zeugen des zünftigen Handwerks in die Lehre aufzunehmen oder ihn 
aus der Lehre zu entlassen.30 Umgekehrt nahmen auch gewerbliche Zünfte in 
St. Gallen zünftige Handwerksmeister aus anderen Orten in ihren Reihen auf. 
So trat der zünftige Zimmermeister Johannes Wehrli aus Bischofszell am 31. Mai 
1765 der gewerblichen Zunft der St. Galler Zimmerleute bei. Er hatte dieselben 
Rechte und Pflichten wie die übrigen Meister, musste allerdings weniger häufig 
als die St. Galler Mitglieder – nämlich im Minimum einmal jährlich – bei einer 
Handwerksversammlung erscheinen.31 In die gewerbliche Zunft der St.  Galler 
Küfer wurden möglicherweise alle zünftigen Arboner Küfermeister aufgenom-
men.32 Weiter existierten in einigen zünftigen Handwerken überregionale Hand-
werkerbünde, denen ganze gewerbliche Zünfte unterschiedlicher Städte und Orte 
angeschlossen waren. Auch wandernde zünftige Gesellen konnten individuell 
Mitglied in lokalen oder regionalen Gesellenbünden sein.33

Im Gegensatz zu lokalen zünftigen Handwerksordnungen, deren Gültigkeit 
auf den Bereich einer Stadt oder ein Gebiet, das einem Landesherrn unter-
stand, beschränkt war, erlangten Handwerkerbünde Gültigkeit über das Ge-

30 Laut zünftigem Handwerksbrauch der Knopfmacher war es beispielsweise nötig, dass 
mindestens ein »ehrbarer«, also nach Zunftrecht ausgebildeter Knopfmachermeister als 
Zeuge bei Auf- und Abdingungen anwesend war. Das bedeutete, dass die in der gewerb-
lichen Zunft Zürichs inkorporierten St. Galler Knopfmacher, vor der Gründung einer 
gewerblichen Knopfmacherzunft in St. Gallen im Jahr 1720, mit ihren Lehrlingen nach 
Zürich reisen mussten, damit genügend Zeugen für die Auf- und Abdingungen anwesend 
waren; vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, fol. 71v. Zur Gründung der gewerblichen St. Galler 
Knopfmacherzunft vgl. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 9, Knopfmacher-Artikel.

31 StadtASG, AA, Bd. 594 f., S. 9.
32 So waren im Jahr 1732 gleich mehrere Arboner Küfermeister in der gewerblichen Zunft 

der St. Galler Küfer eingeschrieben; vgl. StadtASG, AA, Bd. 594n, S. 49. Arbon erlebte 
nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg durch die Ansiedlung süddeutscher Kaufleute einen 
Aufschwung im Leinenhandel und hatte deshalb einen steigenden Bedarf an Fässern für 
den Export der Leinwand. Vermutlich nahm das Arboner Küferhandwerk parallel zum 
Aufschwung des Leinenhandels zu. Lüthy, Tätigkeit der Schweizer Kaufleute, S. 84.

33 Vgl. dazu Herkle, Reichsstädtisches Zunfthandwerk, S. 51-68.
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biet eines Territorialherrn hinaus. Ein Handwerkerbund war eine Vereinigung 
für Zunfthandwerker in Städten, Dörfern und Gebieten mit unterschiedlichen 
Territorialherren. Das Fallbeispiel der Färberfamilie Steinmann-Tanner zeigte, 
dass das zünftige Schwarzfärberhandwerk überregional organisiert war.34 Hand-
werkerbünde werden deshalb oftmals auch als interlokale oder interterritoriale 
Verbindungen bezeichnet. Neben den Schwarzfärbern gibt es bei der gewerb-
lichen Zunft der St.  Galler Sattler Hinweise darauf, dass ein Bezirk rund um 
St.  Gallen herum bestand.35 Ähnlich wie in den auf Städte oder Gebiete eines 
Territorialherrn beschränkten Ordnungen der gewerblichen Zünfte regelten die 
überlokalen Handwerkerbünde Aspekte des arbeits- und gewerberechtlichen 
Bereichs. Dazu zählten Regelungen zur Beschränkung der Produktionskapazität, 
Herstellungsvorschriften, Regelungen zu Gesellenangelegenheiten, Bestimmun-
gen zum Lehrlingswesen oder soziale und gesellschaftliche Fragen, wie beispiels-
weise Anforderungen an Handwerker, um in die Bünde aufgenommen zu werden 
(vor allem Aspekte der Ehelichkeit und Ehrlichkeit). Damit entsprachen solche 
überregionalen Handwerkerordnungen inhaltlich oftmals den lokalen Satzungen 
gewerblicher Zünfte. An die Stelle der lokalen gewerblichen Zunft, die sich für 
den Schutz des lokalen Gewerbes einsetzte, trat die Gemeinschaft sämtlicher im 
Bund vereinigter Handwerker. Solche Handwerkerbünde waren weit verbreitet. 
Entweder traten ihnen ganze Handwerke oder auch nur einzelne Handwerker 
einer Stadt bei. Gerade Handwerke, die in vielen Städten existierten, dort aber 
nur wenige Meister zählten, verbanden sich in solchen Handwerkerbünden. 
So konnten örtlich nur schwach besetzte Gewerbe arbeits- und gewerberecht-
liche Ziele erreichen, die an ihrem Heimatort aufgrund der geringen Anzahl 
an Meistern unerreichbar geblieben wären. Essenziell für das Funktionieren 
solcher Handwerkerbünde waren die in der Regel jährlich stattfindenden Ge-
richtstage. Dort wurden Handwerker, welche die geltende Ordnung übertreten 
hatten, zur Rechenschaft gezogen und damit die Einhaltung der gemeinsamen 
Bestimmungen garantiert.36 Parallel dazu existierten überterritoriale gewerbliche 
Zunftorganisationen, die über ein gestuftes System von Haupt- und Nebenladen 
organisiert waren. Gerade Berufe, die mobil waren und ihre Produkte auf Jahr-
märkten und im Hausierhandel anboten, organisierten sich in überterritorialen 
Zünften. Die Steinmetze als im Mittelalter ebenfalls stark mobile Berufsgruppe, 
die von Baustelle zu Baustelle wanderten, waren dabei die Begründer des Systems 
mit Haupt- und Nebenladen. 1459 hatten die Steinmetze des deutschsprachigen 
Raums beschlossen, sich in vier Haupthütten zu organisieren: Straßburg, Köln, 

34 Vgl. das Kapitel »Gewerbliche Mischzünfte und der Unterschied zwischen den Schön- 
und Schwarzfärbern«. 

35 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 18, Memorial Störgehen. Das Sattlerhandwerk kannte Bünde, 
die geographisch weit ausgriffen. So existierte 1435 ein Sattlerbund, der 38 Orte zwischen 
der Schweiz und Mainz vereinigte. Göttmann, Handwerk, S. 10.

36 Vgl. Göttmann, Handwerk, S. 159 und 234-237; und Kluge, Die Zünfte, S. 78-80.
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Wien und Bern.37 Die zünftigen St. Galler Steinmetzmeister waren Mitglieder der 
Straßburger Hauptlade und ließen sich bis ins 18. Jahrhundert in Straßburg als 
Meister und Mitglieder der gewerblichen Zunft aufnehmen. In St. Gallen erhalten 
ist die Steinmetz-Ordnung von 1563, die damals auf der Hauptlade in Straßburg 
erneuert und vom Kaiser bestätigt worden war. Dabei wurden die zünftigen 
Steinmetzhandwerke nicht nur in vier Hauptladen, sondern auch in verschiedene 
Reviere aufgeteilt. Jedes Revier unterstand der Hauptlade in Straßburg, welche 
die Oberaufsicht und die Finanzhoheit innehatte. Einmal pro Jahr wurde in 
Straßburg eine Versammlung abgehalten, auf der die Revierobersten erscheinen 
mussten. Die Rechtsprechung erfolgte zuerst vor Ort, danach auf der nächsten 
Hütte, das heißt im Hauptort des Reviers, und nur bei weiteren Appellationen 
in Straßburg direkt. Insgesamt zählte die Haupthütte in Straßburg 22 Reviere. 
St. Gallen bildete kein eigenes Revier, sondern gehörte zu demjenigen der Stadt 
Zürich. Einschreiben mussten sich die einzelnen Steinmetzmeister allerdings auf 
der Hauptlade in Straßburg, wo sie auch einen Eid auf die gemeinsamen Artikel 
leisten mussten. Im 17. und 18. Jahrhundert scheint die Mehrheit der zünftigen 
St. Galler Steinmetzmeister Mitglied der Hauptlade Straßburgs gewesen zu sein.38 
Auch Landhandwerker konnten so in das städtische Zunftwesen aufgenommen 
werden und vom zünftigen Schutz profitieren.39 Solche überlokalen, interregio-
nalen oder gar interterritorialen Handwerker- und Gesellenbünde bestanden 
seit dem 14. Jahrhundert.40 Nicht nur die Handwerksmeister, sondern auch die 
zünftig gelernten Gesellen, die eine schwache Position gegenüber ihren Arbeitge-
bern – den zünftigen Meistern – innehatten, organisierten sich nach dem Vorbild 
der zünftigen Meisterschaften. Es etablierte sich auch eine eigene Gesellenkultur 
mit verschiedenen Umgangsformen und Bräuchen. Durch Verrufungen, Boy-
kotte und Streiks mit eigenen Gerichtsbarkeiten erlangten die Gesellen teilweise 
beträchtlichen Einfluss und Macht über die zünftigen Handwerksmeisterschaf-
ten. Gerade um die Wirksamkeit dieser Streiks zu garantieren, waren Gesellen-
bünde darauf angewiesen, sich überregional zu organisieren. Vor allem seit dem 
18. Jahrhundert gingen die Obrigkeiten gegen diese Gesellenbünde vor.41 

Auf eine Vereinheitlichung des reichsweiten Zunftwesens hatte die Praxis 
der Übernahme von Zunftstatuten bei Neugründungen einen großen Einfluss. 
Bei Neugründungen von gewerblichen Zünften wurden meist Handwerks-
ordnungen aus verschiedenen Städten angefordert, um auf deren Basis eigene 
gewerbliche Zunftsatzungen zu erlassen. Mit diesem Vorgehen gliederten sich 
Handwerke verschiedener Städte auch ohne überregionale Vereinigung in 

37 Kluge, Die Zünfte, S. 81.
38 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 594a.
39 Kluge, Die Zünfte, S. 80-82.
40 Ebd., S. 78.
41 Vgl. Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 204.
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ein einheitliches Zunftsystem ein.42 In der St.  Galler Goldschmiedeordnung 
wird beispielsweise erwähnt, dass die Ordnung in Übereinstimmung mit jener 
in Zürich und im Reich stehe.43 Die St.  Galler Tuchscherer baten 1654 ihre 
Obrigkeit um Anpassung ihrer Ordnung, damit sie derjenigen von Zürich 
entspreche.44 Damit war die Anerkennung der lokalen gewerblichen Zunft 
durch auswärtige zünftige Berufsgenossen und Zunfthandwerke garantiert. 
Für die jeweiligen Stadtherren bedeuteten sowohl Handwerker- und Gesellen-
bünde als auch gebietsübergreifende Zünfte sowie der informelle Austausch 
zwischen verschiedenen gewerb lichen Zünften eine Beeinträchtigung ihrer 
Weisungs- und Machtbefugnisse. Wie bereits erwähnt, konnten sich aufgrund 
des überregional geltenden Zunftrechts Handwerkerladen fremder Städte in in-
nerstädtische Belange einmischen. Auch fremdes Handwerksrecht musste teil-
weise übernommen werden, wollte die Stadtobrigkeit nicht Gefahr laufen, dass 
ihre zünftigen Handwerker von ihren auswärtigen Berufsgenossen boykottiert 
wurden. Insbesondere bei geschenkten Handwerken mit einer großräumigen 
Gesellenmobilität war die Macht fremder zünftiger Handwerksvereinigungen 
groß. Urteile solcher Handwerkerbünde erlangten teilweise reichsweite Gül-
tigkeit. Den städtischen Obrigkeiten blieb in solchen Fällen nicht viel anderes 
übrig, als solche Urteile zu akzeptieren, wollten sie die Existenz ihres städti-
schen Zunfthandwerks nicht gefährden. Dennoch versuchten die Städte, den 
Einfluss der Zunfthandwerke einzuschränken. Schon im 16. Jahrhundert wurde 
der Unterschied zwischen geschenkten und ungeschenkten Zunfthandwerken 
durch wiederholte Reichstagsbeschlüsse aufgehoben. Allerdings erreichten 
diese Beschlüsse keine Verbreitung: Geschenkte Handwerke existierten im 
18. Jahrhundert immer noch in großer Zahl.45 Welche Handwerke zu den ge-
schenkten gehörten, bleibt für das Reich während des ganzen Ancien Régimes 
unklar.46 Die sichere Zuordnung eines Handwerks ist aufgrund der Quellen-
lage oft schwierig und kann nur erfolgen, wenn Gesellenordnungen oder andere 
Hinweise überliefert sind. Im 17. und 18. Jahrhundert gehörten in St. Gallen die 

42 Kluge, Die Zünfte, S. 82-84.
43 SSRQ SG/II/1 /2, S. 274 f.
44 Ebd., S. 295.
45 Große Reichsstädte wie Augsburg, Straßburg, Worms, Ulm, Frankfurt und Nürnberg, 

die den Reichstagsbeschlüssen gemäß, ihre Gesellenschenken schlossen und die ge-
schenkten Handwerke damit aufzulösen versuchten, waren durch darauffolgende Gesel-
lenboykotte bald gezwungen, ihre Schenken wieder zu öffnen – zuletzt tat dies Nürnberg 
1553. Winzen, Handwerk, S. 45. Vgl. auch Proesler, Das gesamtdeutsche Handwerk.

46 Schulz, Handwerk, S. 239-241.
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Handwerke der Buchbinder47, Glaser48, Hutmacher49, Knopfmacher50, Küfer51, 
Posamentierer52, Sattler53, Schreiner54, Schwarz- und Schönfärber55, Seckler56, 
Steinmetze57 sowie Zimmerleute58 und wahrscheinlich der Seiler59 zu den 
geschenkten Handwerken.60 Obwohl die geschenkten Handwerke im Reich 

47 Die Buchbinder erhielten 1724 eine eigene Ordnung als geschenktes Handwerk. Stadt-
ASG, AA, Bd. 603 f.

48 Für das Glaserhandwerk ist 1691 eine Handwerks- und Gesellenordnung überliefert. 
StadtASG, AA, Bd. 594o.

49 Die Hutmacher machen in einer Übereinkunft mit Hans Melchior Schirmer auf die finan-
ziellen Lasten der Gesellengeschenke aufmerksam. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 8, Vertrag.

50 Aus den Handwerksprotokollen tritt hervor, dass in St.  Gallen bis 1716 kein eigenes 
Knopfmacher-Handwerk bestand. Die St.  Galler Meister waren vor 1716 teilweise in 
Zürich inkorporiert. Das Handwerk zählte überregional zu den geschenkten Handwerken, 
weshalb auch die St. Galler Knopfmacher sich den Bräuchen und Regeln eines geschenkten 
Handwerks unterwarfen. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, fol. 68r-73r und Bd. 598, S. 221-232.

51 Ab 1706 besitzen sie eine Herberge für Gesellen und sind deshalb höchstwahrscheinlich 
zu den geschenkten Handwerken zu zählen. StadtASG, AA, Bd. 594n, S. 1.

52 Die Posamenter-Artikel von 1676 weisen das Handwerk als ein geschenktes aus. Vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 595, Art. 141.

53 Der erneuerte Gewohnheitsbrief der St.  Galler Sattler aus dem Jahr 1612 weist das 
Handwerk als ein geschenktes aus. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 18, Sattlerhandwerk.

54 Das St.  Galler Schreinerhandwerk besaß ab 1630 eigene Handwerks- und Gesellen-
ordnungen, die 1684 verbessert und 1878 ergänzt wurden. Insbesondere die Gesel-
lenordnung verweist deutlich auf ein geschenktes Handwerk. StadtASG, AA, Bd. 594i.

55 In der Handwerksordnung der Färber von 1718 wird die Anstellung von Färbergesellen, die 
bei ungeschenkten Handwerken wie demjenigen in Arbon gearbeitet hatten, verboten. Vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 603c. Zudem unterhielt das St. Galler Handwerk eine eigene Herberge.

56 Die überlieferte Ordnung des Secklerhandwerks von 1702 belegt, dass es sich bei den 
Secklern um ein geschenktes Handwerk gehandelt hatte.

57 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 594a.
58 Vom Zimmerleutehandwerk ist 1764 eine Ordnung überliefert, die belegt, dass es sich 

um ein geschenktes Handwerk gehandelt hatte. StadtASG, AA, Bd. 594c.
59 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, fol. 82r-89r, insbesondere fol. 87v. Einige Hinweise aus 

den Protokollen der politischen Zunft der Schneider, das Seilerhandwerk betreffend, 
lassen vermuten, dass es sich bei der gewerblichen Zunft der Seiler um ein geschenktes 
Handwerk handelte.

60 Hans Jacob Leu beschreibt in seinem »eydgenössischem Stadt- und Land-Recht« 1726, 
dass in vielen Städten des Reichs und der Eidgenossenschaft folgende Handwerke weiterhin 
zu den geschenkten zählten: Buchbinder, Papierer, Dreher, Nestler, Seckler, Nadler, Satt-
ler, Gürtler, Glaser, Glasmaler, Beindreher, Goldschmiede, Rotschmiede, Zirkelschmiede, 
Kantengießer, Uhrmacher, Büchsenschmiede, Schlosser, Balierer, Windenmacher, Kupfer-
schmiede, Goldschlager, Barbiere, Schleifer, Steinmetze, Tüncher, Gipser, Färber, Hutma-
cher, Hosen- und Strumpfstricker, Schreiner, Büchsenschifter, Bildhauer und Weißgerber; 
Leu, ETH-Bib., Rar 6415, S. 611 f. Auch laut einer anderen Auflistung aus der Mitte des 
17. Jahrhunderts zählten 35 Handwerke zu den geschenkten. Dies waren nach Knipschild 
die Buchbinder, Papierer, Dreher, Nestler, Senckler, Nadler, Sattler, Gürtler, Glaser, 
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und auch in einigen eidgenössischen Orten – darunter auch St. Gallen – Ende 
des 17. Jahrhunderts aufgrund ihrer zunehmenden Machtfülle und Autonomie 
erneut verboten worden waren, hielten sie sich bis weit ins 18. Jahrhundert.61

1.2 Stauchentröcknerinnen und Nähermeisterinnen: 
weiblich geprägte gewerbliche Zünfte 

Die Fallbeispiele der Familien Müller-Merz und Kaps-Nüesch zeigten bereits, 
dass Ehefrauen als zünftige Meisterinnen Werkstätten vorstehen und als Be-
triebsinhaberinnen Personal beschäftigen und Lehrlinge ausbilden konnten. 
Die Schneidermeisterin Barbara Merz übernahm nach der Stadtverbannung 
ihres Mannes Heinrich Müller die florierende Schneiderwerkstatt der Familie. 
Sie beschäftigte als zünftige Meisterin stets mehr Personal, als die zünftigen 
Handwerksvorschriften erlaubten. Sie forderte sogar einen Sonderstatus als 
verheiratete (und nicht verwitwete) Meisterin und verlangte, von den zünf-
tigen Satzungen befreit zu sein. Nach der Rückkehr ihres Mannes blieb sie 

Glasmacher, Beindreher, Goldschmiede, Rotschmiede, Zirkelschmiede, Neyerschmiede, 
Kannengießer, Uhrmacher, Büchsenschmiede, Schlosser, Balierer, Windenmacher, Kupfer-
schmiede, Blattner, Barbiere, Schleifer, Steinmetzen, Düncher, Gyser, Ferber, Hutmacher, 
Hosen- und Strumpfstricker, Schreiner, Büchsenschafter, Bildhauer und Weißgerber. Vgl. 
Proesler, Das gesamtdeutsche Handwerk, S. 50, Anm. 7. In Nürnberg zählten in der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts 44 Prozent der Handwerke zu den ungeschenkten, 37 Prozent 
zu den geschenkten Handwerken. Allerdings war dort das Kriterium des Wanderzwangs 
für die Definition ausschlaggebend. Vgl. Diefenbacher, Massenproduktion, S. 217 f.

61 An den Städtetagen der Reichsstädte wurde seit den 1660er-Jahren auch der Erlass einer 
Reichshandwerksordnung diskutiert; ein solcher konnte sich allerdings lange nicht 
durchsetzen. Erst verschiedene Gesellenstreiks, zuletzt ein Aufstand der neumärkischen 
Tuchmachergesellen und ein monatelanger Ausstand der Schuhmachergesellen in Augs-
burg 1726, lösten 1731 den Erlass einer Reichshandwerksordnung gegen »Handwerker-
Missbräuche« aus, die das Handwerksrecht reichsweit zusammenfassen sollte. Der vom 
Kaiser ratifizierte Erlass zielte wiederum auf eine größere Kontrolle der Zunfthandwer-
ker, vor allem ihrer überregionalen Verbindungen. Vgl. Winzen, Handwerk, S. 177-183; 
Zorn, Gewerbe, S. 536. Auch die eidgenössische Tagsatzung beschäftigte sich immer 
wieder mit Problemen des zünftigen Handwerksrechts. Ebenfalls auf der Basis eines 
Reichstagsgutachtens von 1672 erstellte Zürich 1681 einen Erlass zur Einschränkung der 
Selbstherrlichkeit des Zunfthandwerks. Während das Reichstagsgutachten von 1672, das 
die Autonomie der Zünfte einschränken sollte, vom Kaiser bis 1731 nie ratifiziert wurde, 
trat das Zürcher Mandat in Kraft. Auch die übrigen eidgenössischen Stände, unter ihnen 
auch die Stadt St. Gallen, ratifizierten in der Folge das Zürcher Mandat. In der Praxis 
erlangte auch dieses nie seine volle Gültigkeit. Vgl. Hassinger, Politische Kräfte, S. 637; 
Soliva, Zürcherische Handwerksordnung, S. 143 ff. Siehe auch StadtASG, AA, Bd. 940, 
S. 34 und 93-104, wo sowohl der Zürcher Erlass (Abschrift) als auch das Reichsgutachten 
von 1671 (Druck) enthalten sind.
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Leiterin der Werkstatt, während Mann und Kinder bei ihr arbeiteten.62 Auch 
die Schuhmacherin Anna Nüesch übernahm nach den wiederholten Fluchten 
ihres Mannes die gemeinsame Werkstatt. Als zünftige Meisterin beschäftigte 
sie Gesellen und war Lehrmeisterin ihrer beiden Söhne. Auch sie war, wie ihr 
Mann Sebastian Kaps, Mitglied in der gewerblichen Zunft der Schuhmacher. 
Ihr Status unterschied sich einzig von jenem eines männlichen Meisters, als ihr 
als Frau die Lohnarbeit – ob auf der Stör in den Häusern der Kunden oder für 
andere Schuhmachermeister – nicht gestattet war.63 Anna Nüesch und Barbara 
Merz arbeiteten innerhalb gewerblicher Zünfte als Meisterinnen. Sie hatten die 
Meisterschaft von ihren Männern übernommen. Die Erlangung einer selbststän-
digen, zünftigen Meisterschaft unabhängig vom Ehemann und dessen Handwerk 
stand den Frauen dagegen nur in der Näherei, der Stauchentröcknerei und der 
Feiltragerei offen.64 Damit gab es einige Haushalte, in denen von den Eheleuten 
zwei separate Werkstätten oder Betriebe geführt wurden.65

Die Arbeit »in den Stauchen« war ein Handwerk des Textilsektors, in dem 
sowohl Männer als auch Frauen arbeiteten, das allerdings weiblich dominiert 
war.66 Das Beispiel der zünftigen Stauchentröcknerinnen zeigt dabei deutlich, dass 
Frauen auch als selbstständige Personen innerhalb gewerblicher Zünfte agieren 
konnten.67 Die Stauchenmeisterinnen, auch Ummadummerinnen genannt,68 über-
nahmen einen Arbeitsschritt im Veredelungsprozess schmalerer Leinwandtuche, 
den sogenannten Stauchen. Nördlich des Bodensees waren solche Stoffe schon 
länger als Golschen bekannt und stießen auf große Nachfrage. Auf Initiative der 
St. Galler Kaufleute wurde 1608 die Produktion der Stauchen auch in St. Gallen 
erlaubt.69 Das Trocknen und die Appretur der schmalen Tuche oblagen dabei 

62 Vgl. das Kapitel »Die Ehefrau als Chefin des Mannes: Barbara Merz als Bürgerin, Meis-
terin und Zunftmitglied«.

63 Vgl. das Kapitel »Die Mutter als Meisterin: Frauen als zünftige Arbeitgeberinnen«.
64 Auf den zum Handel gehörenden Gebrauchtwarenhandel der städtisch vereidigten und 

zur politischen Schneiderzunft gehörenden Feiltragerinnen wird in dieser Arbeit mit 
Fokus auf die Produktion nicht eingegangen. 

65 Amy Louise Erickson unterscheidet für arbeitende Ehepaare in London des 18.  Jahr-
hunderts drei Wirtschaftstypen, wobei einer der Typen charakterisiert wird durch die 
Leitung zweier selbstständiger Betriebe der Ehepartner (»double business household«); 
Erickson, Married women’s occupations, S. 276.

66 Um 1700 wurden neun Männer in den Steuerbüchern als Stauchentröckner bezeichnet. 
1731 finden sich nur noch zwei Stauchentröckner in den Steuerbüchern. 1699 besaßen 
David Wetter und Heinrich Ziedler die Meisterschaft des Stauchentröcknens; vgl. Stadt-
ASG, AA, RP 1. 8. 1699. Gleichzeitig nahm die Anzahl weiblicher Stauchentröckner zu, 
wie das Kapitel aufzeigen wird.

67 Dies betont auch von Heusinger, Zunftfamilie als Wirtschaftseinheit, S. 164.
68 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 988b, Bd. III, S. 477.
69 Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 120 f., Bernet, ZB, Ri 126, 

S. 201. Albert Bodmer sieht im Verlagssystem der Kaufleute, das in der Weberei von Stau-
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dem zur politischen Weberzunft gehörenden Handwerk der Stauchentröckne-
rinnen. Nach der Bleiche netzten und trockneten die Stauchentröcknerinnen die 
Stauchen an aufgerichteten Holzlatten, glätteten sie mit Hilfe von Marmor- oder 
Holzkugeln und falteten sie für den Versand.70 Das Handwerk wurde durch eine 
Qualitätsschau, die sogenannte Stauchenschau, überwacht. 

Die vom Rat gewählten Meisterinnen und Meister des Stauchentröcknens er-
hielten als Arbeitsort einen Platz in einer der Stauchenstuben im städtischen Stau-
chenhaus auf dem kleinen Brühl nordwestlich des Stadtzentrums zugewiesen.71 
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war die Anzahl Meisterinnen auf acht 
beschränkt.72 Die Stauchentröcknerinnen konnten sich eine Meisterschaft auch 
teilen, was nicht selten vorkam.73 So arbeiteten 1662 Barbara und Wibratha Näf 
sowie die Witwen von Johannes Frank und Johannes Müller zusammen als Meis-
terinnen, quasi im Jobsharing, wobei sie zu zweit nur je eine der acht Stellen für 
städtische Stauchentröcknerinnen besetzten.74 Männer und Frauen konnten eben-
falls eine Meisterschaft teilen, wie beispielsweise der weberzünftige Caspar Zidler, 
der im August 1678 mit der mit einem Müller verheirateten Juditha Schlumpf 
eine »gemeine meisterschaft im stauchentröknen« einging. Judithas Sohn David 
Wetter wurde später ebenfalls Stauchentröckner. Hier fand eine Berufsvererbung 
von der Mutter auf den Sohn statt.75 Am Beispiel von Juditha Schlumpf zeigt 
sich, dass auch Handwerkerfamilien mit nur geringen Vermögenswerten sich 
einen eigenständigen Betrieb der Ehefrau leisten konnten: Das Ehepaar Wetter-
Schlumpf besaß Vermögenswerte zwischen 100 und 200 Gulden.76 Aufgrund der 
geteilten Meisterschaft von Juditha Schlumpf war weniger Kapital erforderlich 
als im Fall einer alleinigen Betriebsinhaberschaft. Trat eine Meisterin aus der 
Gemeinschaft aus, konnte eine neue Partnerin gesucht oder bei der Obrigkeit 
um das alleinige Meisterrecht angehalten werden.77 Meisterinnen, die ihre Stelle 
teilten, wurden auch Halbmeisterinnen genannt, wobei beide Parteien gemeinsam 

chenleinwand vorherrschte, die Ursache, weshalb die Stauchenproduktion in St. Gallen 
lange verboten blieb.

70 Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 37 f.
71 Ebd., S. 38. 
72 StadtASG, AA, VP 8. 2. 1662.
73 Vgl. zum Beispiel StadtASG, AA, VP 8. 2. 1662; ebd., AA, RP 19.2., 28.5., 18.7., 13. 8. 1678. 
74 StadtASG, AA, VP 8. 2. 1662.
75 StadtASG, AA, RP 13. 8. 1678 sowie für Caspar Zidler ID 3109, ebd., BR, Familie Zidler, 

Nr. 25. Zu Juditha Schlumpf, die mit dem Müller Johannes Wetter verheiratet war, ID 
2963, StadtASG, BR, Familie Wetter, Nr. 67. Ihr Sohn David Wetter übernahm 1699 
gemeinsam mit Heinrich Zidler eine Meisterschaft im Stauchentröcknen; vgl. ebd., AA, 
RP 1. 8. 1699 sowie für David Wetter ID 2934, ebd., BR, Familie Wetter, Nr. 80.

76 StadtASG, AA, Bd. 296ds, S. 53; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 60; edb., AA, Bd. 296el, S. 74; 
ebd., AA, Bd. 296er, S. 23.

77 StadtASG, AA, RP 8. 5. 1679.
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verantwortlich und haftbar waren für ihre Unternehmung.78 Pro Stauchenstube 
hatten drei Meisterinnen Platz für ihre Arbeit. Die Stoffe, die im Besitz der Kauf-
leute waren, wurden den Stauchenmeisterinnen gegen einen obrigkeitlich fixierten 
Lohn übergeben.79 Das Arbeitssystem in der Stauchentröcknerei entsprach damit 
jenem anderer Appreturberufe wie Färben oder Bleichen.80 Das Arbeitsvolumen 
richtete sich nach der pro Tag zu bewältigenden Anzahl an Stauchen. 1662 wurde 
die maximale Anzahl an Stauchenstücken, die eine Meisterin annehmen durfte, 
für den Sommer (bei gutem Wetter) auf sechs und den Winter auf fünf festgelegt. 
Hatte eine Stauchenmeisterin ihre täglichen Auftragskapazitäten ausgeschöpft, 
musste sie die Kaufleute an eine ihrer Kolleginnen verweisen.81 Aufgrund der 
1662 nur zwei vorhandenen Stuben, in denen je drei Meisterinnen gleichzeitig 
arbeiten konnten, wird klar, dass entweder noch andere Stauchenstuben, die nicht 
der Stadt gehörten, existieren mussten oder die acht Stauchentröcknerinnen nicht 
jeden Tag arbeiteten. Einige Hinweise auf private Stuben finden sich allerdings. 

78 Ebd., 8. 7. 1679.
79 StadtASG, AA, RP 29.6. und 1. 7. 1669. Teilweise wurden die Stauchen über Nacht im 

Stauchenhaus aufbewahrt. Als am 18. 12. 1679 im Stauchenhaus eingebrochen wurde, 
befand sich dort allerdings keine Ware, die hätte entwendet werden können; StadtASG, 
AA, RP 18. 12. 1679.

80 Vgl. das Kapitel »Missachtung von Vorschriften und Preisdumping: Die Steinmann’sche 
Produktionssteigerung«.

81 Vgl. StadtASG, AA, VP 8. 2. 1662; Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 37 f. Die 
Fertigung der Stauchen, die im Besitz der Kaufleute blieben, wurde der Reihe nach an 
die Stauchenmeisterinnen vergeben, wobei der Eingang des Auftrags entscheidend war. 
StadtASG, AA, VP 23. 6. 1679.

abb. 28: leinwandzyklus, Mitte 17. jahrhundert, Öl auf leinwand, kulturmuseum St. gal-
len. die St. galler Stauchentröcknerinnen an der arbeit.
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So errichtete der Textilkaufmann Hans Jacob Gonzenbach in der Stadt eine eigene 
Stauchenstube, in der er an St. Galler Stauchentröcknerinnen Aufträge aus seiner 
Textilmanufaktur in Hauptwil vergab.82 Die Stauchentröcknermeisterin Anna 
Kirchhofer hatte ihre Stauchen einige Zeit in einer Dörre getrocknet, in der bereits 
ihre Mutter als Stauchentröcknerin gearbeitet hatte.83 

Alle Meisterinnen und Meister des Stauchentröcknerhandwerks beschäftigten 
mehrere Mitarbeiterinnen. 1662 lag die Zahl der Arbeiterinnen pro Meisterin 
zwischen eins und vier. Zu den Mitarbeiterinnen zählten Töchter und ledige aus-
wärtige Mädchen, Ehefrauen von St. Galler Bürgern und Hintersassinnen. Auch 
verheiratete Männer ließen sich von Meisterinnen anstellen und akzeptierten 
damit eine weibliche Vorgesetzte.84 1662 erfolgte ein Verbot der Anstellung von 
Hintersassen und Fremden. Die Arbeit sollte den Bürgerinnen vorbehalten blei-
ben.85 1662 waren sämtliche in den Stauchen beschäftigte Meisterinnen und Gehil-
fen Frauen. 1699 wurde die Anzahl an Mitarbeiterinnen auf ein Minimum von vier 
und ein Maximum von zehn Arbeiterinnen pro Meisterschaft fixiert.86 Seit dem 
Ende des 17. Jahrhunderts erlebte das Stauchengewerbe vermutlich einen enormen 
Aufschwung in der Stadt St. Gallen.87 Das spiegelt sich in der ständigen Erhöhung 
der Anzahl Stauchentröcknerinnen und -tröckner und ihrer Gehilfen. So wurden 
im Juni 1699 gleich fünfzehn Personen, die bislang ohne obrigkeitliche Bewil-
ligung und damit ohne Meisterschaft außerhalb der Zunftwirtschaft Stauchen 
getrocknet und selbstständig Aufträge der Kaufleute entgegengenommen hatten, 
in die Meisterschaft aufgenommen. Es handelte sich um dreizehn Frauen und 
zwei Männer. Sie wurden aufgrund einer Beschwerde der vereidigten Stau chen-
tröcknerinnen ins zünftige Meisterrecht aufgenommen, da sie als außerzünftige 
Stauchentröckner  – im Gegensatz zu den Meisterinnen  – keinen Produktions-
beschränkungen unterlegen gewesen waren. Künftig durfte niemand mehr ohne 
Meisterrecht als Stauchentröcknerin oder -tröckner arbeiten. Das Handwerk 
wurde also verzunftet. Gleichzeitig wurden auch die Beschränkungen der Anzahl 
an Tuchen, die eine Meisterin pro Tag fertigen durfte, aufgehoben. Fortan konnte 
ein Kaufmann seiner Stauchentröcknerin so viele Stücke übergeben, wie sie mit 
ihren Gehilfen an einem Tag ausrüsten konnte.88 1712 waren es bereits 14 Meis-
terinnen und vier Meister, die insgesamt 181 Mitarbeitende beschäftigten.89 Hier 
öffnete sich ein beträchtlicher Wirtschaftszweig, der einen Arbeitsmarkt sowohl 

82 StadtASG, AA, VP 8. 2. 1662; Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 50 f.
83 StadtASG, AA, VP 8. 2. 1662.
84 Der Weber Caspar Rüti arbeitete beispielsweise in den Stauchen als Lohnarbeiter. Vgl. 

StadtASG, AA, VP 1739, S. 413, 414, 412.
85 Ebd., 8. 2. 1662.
86 StadtASG, AA, RP 1. 8. 1699.
87 Dies vermutet auch Mayer, Leinwandindustrie, S. 44 f. 
88 StadtASG, AA, RP 6.6. und 29. 6. 1699; ebd., AA, VP 21. 6. 1699.
89 StadtASG, AA, VP 12. 11. 1712.
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für ledige, verheiratete und verwitwete Frauen und Männer gleichermaßen bot 
und viele St.  Gallerinnen und St.  Galler beschäftigte. Wie beim Seidengewerbe 
und der Strumpfstrickerei wird diese verborgene Masse an Lohnarbeitern in den 
Quellen nur selten und zufällig erfasst.90 Neben vielen Lohnarbeiterinnen und -ar-
beitern gab es »Doppelunternehmer«-Ehepaare, wie die Beispiele jener Ehefrauen 
zeigten, die als selbstständige Unternehmerinnen und Stauchentröcknermeisterin-
nen einen eigenen Betrieb mit mehreren Mitarbeiterinnen leiteten. 

Auch in der Näherei war es Frauen möglich, eine zünftige Meisterschaft 
zu erlangen. Die Näherei war das einzige Handwerk in St.  Gallen mit einer 
ausschließlich weiblichen gewerblichen Zunft. Die Frauen, die der gewerbli-
chen Näherinnenzunft beitraten, übernahmen einen Meistertitel und bildeten 
Lehrtöchter aus.91 Häufig herrschten in den Bereichen der Weberei und Schnei-
derei Sonderbedingungen für Frauen, und auch in anderen Städten existierten 
weibliche gewerbliche Zünfte der Näherinnen, wie etwa in Basel und Rouen.92 
In mindestens 30 deutschen Städten arbeiteten im 16.  Jahrhundert Frauen als 
Schneiderinnen und Näherinnen innerhalb von gewerblichen Zünften.93 Auch in 
St. Gallen war es Frauen gestattet, als zünftige Schneidermeisterinnen zu arbeiten, 
wie das Beispiel der Frauen aus der Familie Müller-Merz deutlich gezeigt hat.94 In 
der Näherei bildeten sie allerdings eine eigene gewerbliche Zunft. Die St. Galler 
Nähermeisterinnen und ihr zünftiges Handwerk waren der politischen Zunft 
der Schneider angeschlossen. Wie bei anderen gewerblichen Zünften mussten die 
Frauen die Mitgliedschaft kaufen und einen Eid auf die Einhaltung ihrer Ord-
nung leisten.95 Auch wenn der Ehemann selbst Schneider war und deshalb die 
Mitgliedschaft in der politischen Zunft bereits besaß, musste die Frau, wollte sie 
Nähermeisterin werden, selbstständig in die gewerbliche Zunft der Näherinnen 
aufgenommen werden und eine Einkaufsgebühr entrichten.96 Das verdeutlicht, 
dass das Meisterrecht an der Person der Frau haftete und nicht vom Mann oder 

90 Vgl. die Kapitel »Voraussetzungen für einen Strumpfverlag: Werkstatt, Walke und genü-
gend Personal« und »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 
von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

91 Siehe die Artikel der Näherinnen in StadtASG, AA, Bd. 595, Art. 116-123. 
92 Schulz, Handwerk, S. 89. Auch in der Kleinstadt Wil im fürstäbtischen Territorium 

zählte der Beruf der Näherin zu einem jener Berufe, welchen die Frauen selbstständig 
ausüben konnten. Menolfi, Wirtschaftliche Entwicklung, S. 225. In Florenz waren zu 
Beginn des 17.  Jahrhunderts 62  Prozent der Weber und 40  Prozent der Wollarbeiter 
Frauen, wobei die meisten verheiratet waren; vgl. Farr, On the shop floor, S. 45. Im mit-
telalterlichen Rouen gab es insgesamt elf ganze oder teilweise weibliche Zünfte. Ähnliche 
Arbeitsmöglichkeiten für Frauen innerhalb von gewerblichen Zünften sind sonst bislang 
nur für Köln und Paris bekannt; vgl. Rivière, Women in craft organisations.

93 Farr, On the shop floor, S. 45.
94 Vgl. das Kapitel »Frauen an der Macht: Die Schneiderwerkstatt der Familie Müller-Merz«.
95 StadtASG, AA, Bd. 597, 30. 4. 1678, fol. 75v.
96 Ebd., 12. 1. 1681, fol. 76r.
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Vater vererbt wurde und die Näherinnen eine eigenständige gewerbliche Zunft 
bildeten, die zwar zur politischen Zunft der Schneider gehörte, nicht aber an die 
parallel dazu existierende gewerbliche Zunft der Schneider angeschlossen war. 
Die Gebühr zur Aufnahme in die Meisterschaft lag Ende des 17. Jahrhunderts bei 
52 Kreuzern.97 Das entsprach dem Arbeitslohn einer Nähermeisterin von 9 bis 13 
Tagen.98 Das bedeutete, dass eine Nähermeisterin mindestens zwei Wochen pro 
Jahr bei Kunden arbeiten musste, um ihre Auslagen für die Aufnahmegebühr zu 
decken. Eine Meisterschaft lohnte sich trotz dieser scheinbar kurzen Amortisa-
tionsphase nicht in jedem Fall: Einer verheirateten Frau mit Familie wurde 1681 
vom Näherinnenhandwerk Stümperei vorgeworfen. Sie wurde dazu aufgefordert, 
das Zunftrecht zu kaufen. Sie aber lehnte mit der Begründung ab, dass sich die 
Näherei für sie im Moment nicht lohne, weil sie kleine Kinder zu versorgen und 
deshalb gar keine Zeit habe, ihr Handwerk zu betreiben. Momentan würden ihr 
eine Meisterschaft und damit einhergehend die Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Näherinnenzunft mehr schaden als nutzen.99 Neben dem Geld für die Aufnahme 
in die gewerbliche Zunft mussten die Näherinnen jährlich einen Beitrag an ihre 
Handwerkslade leisten. Weiter zeigt das Beispiel, dass in der Näherei ein Zunft-
zwang herrschte. Außerzünftig konnte die Näherei nicht betrieben werden.100 

Das Arbeitsfeld der zünftigen Näherinnen war eingeschränkt und von demje-
nigen des Schneiderhandwerks abgegrenzt.101 Näherinnen waren auf die Anferti-
gung von »weißem« Zeug, also Bett- und Tischwäsche, gröberen Stoffen aus Lei-
nen und Baumwolle sowie alle Arten von Frauenkleidern beschränkt.102 Während 
sie vor außerzünftiger Konkurrenz geschützt wurden, hatten sie kein Monopol 
auf ihre hergestellten Produkte. Den zünftig organisierten Schneidern stand die 
Produktpalette der Näherinnen gänzlich offen. Zudem besaßen die Schneider ein 
Monopol auf die Produktion von Männerkleidern, welche die Näherinnen nicht 
herstellen durften. Das Nähen wollener Frauenkleidung war ausschließlich jenen 
Näherinnen vorbehalten, die Töchter eines Schneiders waren. Das Recht auf die 
Herstellung von wollener Frauenkleidung ging allerdings erst nach dem Tod 
des Vaters auf die Töchter über. Heiratete eine Näherin, deren Vater Schneider 

97 Ebd., 12. 1. 1681, fol. 76r; VadSlg, Ms S 137, S. 183.
98 Vgl. StadtASG, AA, Aktensuppl., Wirtschaftliches, Edikt. Zum Lohnbestandteil zählte 

auch die Verpflegung, die Näherinnen aufgrund ihrer Arbeit im Kundenhaus erhielten.
99 Siehe Eintrag zu Johannes Halders Frau, Krüsi genannt, StadtASG, AA, Bd. 597, 1681, 

fol. 76v.
100 Außerzünftige Näherinnen konnten durch das Produktionsmonopol vom zünftigen 

Näherinnenhandwerk bekämpft und bestraft werden. Vgl. beispielsweise StadtASG, 
AA, Bd. 597, 1681, fol. 76v. 

101 Immer wieder gerieten die Handwerke der Schneider und Näherinnen in Konflikt miteinan-
der aufgrund der ähnlichen und sich teilweise deckenden Arbeitsgebiete; vgl. z. B. StadtASG, 
AA, RP Sitzung des Kleinen und Großen Rats, 2. 12. 1740; ebd., AA, Bd. 595, Art. 165, 1715.

102 VadSlg, Ms S 137, S. 183.
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gewesen war, einen Mann außerhalb der Schneiderzunft, verlor sie dieses Recht.103 
Ein weiterer Unterschied zwischen Schneidern und Näherinnen bestand im Salär: 
Während Näherinnen pro Tag zwischen vier und sechs Kreuzer Lohn für ihre Ar-
beit im Kundenhaus erhielten, wurden Schneidermeister mit zwölf und Schneider-
gesellen mit acht Kreuzern entlohnt. Die Arbeit der Frauen war schlechter bezahlt, 
weshalb Schneidermeister immer wieder versuchten, Näherinnen für sich arbeiten 
zu lassen.104 Demgegenüber waren die Nähermeisterinnen hinsichtlich ihres Zivil-
stands weniger eingeschränkt als ihre männlichen und weiblichen Berufsgenossen 
im Schneiderhandwerk. Im Näherinnenhandwerk durften bereits ledige Töchter 
die Meisterschaft annehmen, während das im Schneiderhandwerk nur Verheira-
teten offenstand. So war die Näherei nicht nur ein Beruf, den verheiratete oder 
verwitwete St.  Gallerinnen selbstständig und mit zünftigen Rechten ausüben 
konnten: Auch unverheirateten Töchtern war es möglich, als Nähermeisterinnen 
Lehrtöchter auszubilden und eine eigene Werkstatt zu leiten. Die ledige Näher-
meisterin Helena Reinsberg bildetet beispielsweise drei Lehrtöchter gleichzeitig 
aus.105 Töchter von Schneidern, die als Schneiderinnen weiterarbeiteten, durften 
das Geschäft ihrer Eltern nur ohne Angestellte weiterführen, wie bei der Familie 
Müller-Merz gesehen. Die Näherei war eines der wichtigsten Arbeitsfelder der 
Frauen. Das hatte auch damit zu tun, dass das Nähen für den Eigengebrauch 
und für Familienmitglieder allen Frauen offenstand. Das Nähen galt als weib-
liche Kompetenz, die Familien vor Ausgaben für die Herstellung von Kleidung, 
Tisch- oder Bettwäsche bewahren konnte, die man sonst für einen Schneider, eine 
Näherin oder für Flickarbeiten hätte aufwenden müssen.106 Viele Frauen – auch 
bedürftige  – arbeiteten aber auch als selbstständige Nähermeisterinnen, um ein 
Einkommen zu erwirtschaften. Die Meisterschaft in der Näherei war dabei nicht 
so teuer, dass sie generell für bedürftige Frauen unerschwinglich war. 

1.3 außerzünftige gewerbe anhand 
des beispiels der bibenzelter

Im Gegensatz zu zünftig organisierten Handwerken standen außerzünftige 
Gewerbe zünftig gelernten und ungelernten Frauen und Männern offen.107 So 
arbeiteten Clara Studer und ihre Tochter Juditha als außerzünftige Leinwand-

103 StadtASG, AA, Bd. 595, »Von den neyeren«, Art. 116-123.
104 StadtASG, AA, Aktensuppl., Wirtschaftliches, Edikt. Die Anstellung von Näherinnen 

widersprach allerdings den Satzungen der gewerblichen Schneiderzunft.
105 StadtASG, AA, Bd. 598, 1. 12. 1721, S. 709; siehe auch ebd., AA, Bd. 597, 13. 1. 1681, fol. 76r. 
106 StadtASG, AA, Bd. 598, 18. 6. 1692, S. 167. Dementsprechend wurden sehr viele Bürgers-

töchter als Näherinnen ausgebildet; vgl. dazu das Kapitel »Töchter auf dem Arbeitsmarkt«.
107 Häufig konnte aber trotzdem nicht jede/r in einem außerzünftigen Handwerk arbei-

ten. Beispielsweise wurden oftmals Hintersassen von außerzünftigen Gewerben, wie 
etwa dem Leinwanddruck, ausgeschlossen und nur Stadtbürgerinnen und -bürgern die 
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druckerinnen, während Joachim Hildbrand und einige Kinder als außerzünftige 
Stückarbeiter Strümpfe strickten. Jacob Rietmann junior wartete lange, bis er 
als Metzger die Mitgliedschaft in der gewerblichen Metzgerzunft annahm, und 
der Schneider Christoph Müller wechselte fließend zwischen Selbstständigkeit 
und Lohnarbeit sowie zwischen der zünftigen und außerzünftigen Schneiderei. 
Bei den außerzünftigen Handwerken muss für St. Gallen unterschieden werden 
zwischen den sogenannten freien Berufen und den außerzünftigen Handwerken. 
Im Unterschied zu den außerzünftigen Berufen, die ohne Mitgliedschaft in einer 
gewerblichen Zunft betrieben werden konnten, die aber einer politischen Zunft 
zugeteilt waren, konnten Angehörige der freien Berufe selbst wählen, welcher 
politischen Zunft sie beitreten wollten. Die Mitgliedschaft in einer der sechs 
politischen Zünfte war aber auch für Angehörige freier Berufe obligatorisch. 
Der Unterschied zwischen den außerzünftigen und den freien Berufen war also 
jener, dass Mitglieder freier Berufe die politische Zunft wählen konnten, jene 
mit außerzünftigen Handwerken nicht. Nur wenige Handwerke zählten zu 
diesen freien Berufen, so etwa das Pulvermachen, Bibenzelten und Leinwand-
drucken.108 Neben den freien Berufen waren viele Handwerke in St.  Gallen 
außerzünftig organisiert. Darunter fielen im Untersuchungszeitraum mit Sicher-
heit die Seidenspinner und Seidenweber, Besetzer, Nestler, Seidenstrumpfwirker 
und all jene Handwerke, die erst im Untersuchungszeitraum eigene gewerbliche 
Zünfte gründeten. Zudem ist davon auszugehen, dass die große Anzahl derjeni-
gen Handwerke mit nur wenigen Berufsausübenden in der Stadt – so etwa der 
Großteil der spezialisierten Handwerke im Metallsektor  – aufgrund der nur 
geringen Anzahl Meister keine gewerblichen Zünfte besaßen und damit auch 
außerzünftig ausgeübt wurden.109 Sie wurden insbesondere auch von Frauen 
jeglichen Zivilstands betrieben.110 Vorteile der außerzünftigen Handwerke, zu 
denen im Folgenden auch die freien Berufe gezählt werden, waren einerseits die 
Möglichkeit, sie nebenberuflich und in Kombination mit anderen Handwerken 
betreiben zu können, andererseits ihre Offenheit für unterschiedlichste Arbeits-
kräfte. Wie bei den zünftigen Handwerken existierten auch bei den außerzünf-
tigen Berufen unterschiedliche Möglichkeiten der Arbeitsorganisation. Auch 
hier konnten Frauen und Männer als selbstständige Unternehmerinnen und Un-
ternehmer mit oder ohne Arbeitskräfte oder als Angestellte gegen Lohn arbeiten. 

Arbeit in solchen außerzünftigen Handwerken gestattet. Siehe das Kapitel »Der frühe, 
zunftfreie Leinwanddruck: Ein Arbeitsfeld für Stadtbürgerinnen«.

108 Vgl. für den Arbeitsalltag eines St. Galler Pulvermachers, der diesen freien Beruf mit 
der Hutmacherei und dem außerzünftigen Seidengewerbe kombinierte, Stadelmann, 
Beruflich und räumlich mobil.

109 Vgl. zur Größe der Handwerke in der Branche der Metall- und Kunsthandwerke Ta-
belle 5 im Anhang des Buches.

110 Siehe das Kapitel »Der frühe, zunftfreie Leinwanddruck: Ein Arbeitsfeld für Stadtbür-
gerinnen«.
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Ein gutes Beispiel ist das St.  Galler Bibenzeltenhandwerk. Die sogenannten 
Bibenzelter stellten ein Lebkuchengebäck her, das bis heute in der Ostschweiz 
als Spezialität unter dem Namen Biber bekannt ist. Das Bibenzelten war ein freies 
Gewerbe, das weder Zunftsatzungen noch andere Einschränkungen kannte und 
deshalb auch keinen Verboten unterstand.111 So wurde das Handwerk nicht nur 
von Personen, die sich Bibenzelter nannten – also möglicherweise mit der Her-
stellung des Gebäcks den Hauptteil ihres Lebensunterhalts bestritten –, sondern 
beispielsweise auch von zwei armen Müllern und einem Dachdecker betrieben. 
Der Dachdeckermeister Joachim Engwiler112 betrieb möglicherweise gar einen 
Bibenzelten-Verlag, denn er hatte die Witwe Elisabetha Bodmer für die Produk-
tion angestellt.113 Eine solche zusätzliche Einnahmemöglichkeit war gerade für 
einen Dachdecker wichtig, dessen Beruf zu einem sogenannten »halben Hand-
werk« zählte,114 das nur in den Sommermonaten ausgeführt werden konnte. 
Weiter verdienten sich ein Drechsler115 und ein Kupferschmied116 ein Zubrot 
als Bibenzelter. Da die außerzünftigen Handwerke häufig nicht vor Konkurrenz 
aus der Landschaft geschützt waren, konnten auch benachbarte Produzenten auf 
dem städtischen Markt ihre Waren verkaufen – wenn sie den Herstellungspro-
zess kannten. Diesen Umstand machten sich die beiden Müllermeister Gottfried 
Kunkler und Caspar Glinz zu Nutze. Sie brachten Interessierten im nahen Appen-
zellerland das Bibenzeltenhandwerk bei und wurden deshalb 1773 von sämtlichen 
städtischen Bibenzeltern angeklagt.117 Die Wissensvermittlung an Fremde sollte 
unterbunden werden, damit den städtischen Bibenzeltern keine zusätzliche Kon-
kurrenz aus der Landschaft erwuchs. Allerdings konnte der Rat den beiden Mül-
lern ihre Geschäftstätigkeit im Appenzellerland – weil das Bibenzelten ein freier 
Beruf war – nicht verbieten. Trotzdem vertrat er klar dieselbe Auffassung wie die 
klagenden Bibenzelter und machte den beiden Müllern sein Missfallen deutlich. 
Die Müllermeister wurden zudem unter Druck gesetzt, indem mindestens einem 
mit dem Verlust seiner wöchentlichen städtischen Unterstützungsgelder gedroht 
wurde, falls er weiterhin Appenzellern das Bibenzelten beibringen sollte.118 Einige 

111 »[…] dieser gewerb [das Bibenzelten] zu keiner profession zuzehlen sondern vielmehr 
eine freye handthierung ist, in derer beziehung so mit keine zunfts- noch andere sazun-
gen und also auch keine verbotte […] vorligen.« StadtASG, AA, RP 21. 6. 1773. 

112 Joachim Engwiler, ID 491; StadtASG, BR, Familie Engwiler, Nr. 38.
113 StadtASG, AA, RP, 15. 4. 1707.
114 Verein gemeinnützig denkender Männer, StadtASG, AA, Bd. 616d, S. 34.
115 Hans Jacob Kirchhofer, ID 1550; StadtASG, BR, Familie Kirchhofer, Nr. 18; ebd., AA, 

RP, 15. 4. 1707.
116 David Hausknecht, ID 1165; StadtASG, BR, Familie Hausknecht, Nr. 3; ebd., AA, RP, 

15. 4. 1707.
117 Leider sind die Namen der klagenden Bibenzelter nicht aufgeführt, so dass man keine 

Hinweise über ihre Anzahl erhält. 1769 waren drei Personen als Bibenzelter tätig. Vgl. 
StadtASG, AA, RP 14. 11. 1769.

118 StadtASG, AA, RP 17. und 21. 6. 1773.
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Jahre zuvor war die Buchdruckerwitwe Anna Magdalena Hochrütiner in dieselbe 
Situation gekommen. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt zu einem großen Teil 
mit der Ausbildung von in der Stadt wohnhaften Fremden im Bibenzeltenhand-
werk und war 1769 deshalb ebenfalls von den in der Stadt ansässigen bürgerlichen 
Bibenzeltern angeklagt worden. Hier war die Obrigkeit rigoros eingeschritten und 
hatte ihr die Ausbildung von Auswärtigen in der Stadt verboten. Im Gegensatz zu 
den Müllern, die ihr Wissen außerhalb des städtischen Territoriums weitergaben, 
besaß der St. Galler Rat im Fall von Anna Magdalena Hochrütiner eine Handhabe, 
weil sie Fremde innerhalb des städtischen Territoriums ausgebildet hatte. Die städ-
tischen Bibenzelter wurden nach dem Urteil gegen Hochrütiner allerdings dazu 
angehalten, der Frau aufgrund ihrer Armut und nach dem Verlust des Hauptteils 
ihres Einkommens Arbeit zu verschaffen und sie zu unterstützen.119 Die Beispiele 
zeigen, dass handwerkliches Wissen auch als Ressource und Einnahmequelle 
genutzt werden konnte. Auch der Schneider und Strumpfstrickarbeiter Joachim 
Hildbrand hatte einem fremden Mädchen gegen ein Entgelt beigebracht, wie man 
Strümpfe strickte.120 Gerade wenn kein Kapital für den Einkauf der notwendigen 
Rohmaterialien vorhanden war, konnten durch die Unterrichtung und die Weiter-
gabe des Wissens Einnahmen generiert werden.121 

Die außerzünftigen Handwerke konnten hauptberuflich, aber auch als Ne-
bentätigkeit betrieben werden. Sie boten zusätzliche Verdienstmöglichkeiten und 
damit die Chance einer Diversifizierung der handwerklichen Einkommen sowie 
der Senkung der sozialen, finanziellen und klimatisch bedingten Vulnerabilität. 
Dank den außerzünftigen Handwerken war es also sehr wohl möglich, mehrere 
Handwerke in einer Kost (Haushalt) zu betreiben. Die Vorschrift, wonach nur 
ein Handwerk pro Kost betrieben werden durfte, bezog sich nur auf Handwerke, 
die zünftig organisiert waren. Niemand durfte Mitglied zweier gewerblicher 
Zünfte sein. Die parallele Arbeit in einem zünftigen und einem oder mehreren 
außerzünftigen Handwerken war aber gestattet.122 Gerade auch vielen Frauen 
ermöglichte die außerzünftige Produktion ein zusätzliches Einkommen und eine 
selbstständige Tätigkeit in einem anderen Handwerk als demjenigen des Man-
nes.123 Deutlich wird zudem, dass auch in außerzünftigen Handwerken die An-
stellung von Personal alltäglich war und es sich bei der außerzünftigen Wirtschaft 

119 StadtASG, AA, RP 14. und 16. 11. 1769.
120 Vgl. das Kapitel »Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhandel«.
121 Vielleicht hatte auch die St. Gallerin Wibrat Zilli ihr Wissen weitergegeben. Von ihr 

ist ein Kochbuch aus dem Jahr 1640 erhalten, in dem etwa 20 Bibenzelten-Rezepte 
enthalten sind. Ziegler, Weihnacht, S. 48.

122 Vgl. dazu die Kapitel »Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhandel« und »Ar-
beit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und 
Rohmaterial«.

123 Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 
von Arbeitgeber und Rohmaterial«.
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keinesfalls um nur marginale Handwerke und einen weniger bedeutenden Teil der 
städtischen Produktion handelte. Der Umfang der außerzünftigen Handwerke 
und die Anzahl an Personen, die außerzünftig arbeiteten, werden oft unterschätzt, 
weil dazu sehr wenige Quellen überliefert sind. Die Beispiele der Strumpfstricker, 
die Stückarbeiterinnen beschäftigten, der Leinwanddruckerinnen, die teilweise 
auch mit Personal arbeiteten, der vielen Seidenwirkerinnen, der Arbeitskräfte 
im Stauchentröcknerhandwerk und der Lohnweberei erlauben hier andere Ein-
schätzungen.124 Gerade auch jene großen Massenhandwerke in St.  Gallen, die 
sowohl zünftig als auch außerzünftig betrieben werden konnten, zeigen, dass ein 
beträchtlicher Teil der handwerklichen Produktion außerzünftig stattfand. 

1.4 vielfältige produktion: die leinenweber als beispiel für 
handwerke mit zünftiger und außerzünftiger produktion

Neben jenen Berufen, in denen entweder zünftig oder außerzünftig gearbeitet 
werden konnte, existierten auch Handwerke, in denen beides möglich war. 
Bereits die Fallbeispiele der Schneider Heinrich Müller, Christoph Müller und 
Joachim Hildbrand wie auch jenes der Schuhmacherfamilie Kaps-Nüesch und 
der Metzger Johannes Rietmann senior und junior haben das aufgezeigt. Die 
St.  Galler Leinenweber sind ein weiteres Beispiel für ein Gewerbe mit un-
terschiedlichen Produktionsstrukturen. Die Leinenweber bildeten die größte 
Berufsgruppe in der Stadt. Ungefähr ein Fünftel aller bürgerlichen Handwerker 
arbeitete als Weber. Während zum Handel und Export der St. Galler Leinwand 
bereits Forschungsliteratur existiert, wurde die Produktion der Leinentuche in 
der Stadt bislang nicht ausführlich untersucht.125 Ein Hindernis dabei ist die 
äußerst lückenhafte Überlieferung der politischen Zunft der St. Galler Weber. 
Wie bereits Albert Bodmer konstatierte, ist »fast alles versteckt und muss des-
halb aus Ratsprotokollen, Satzungsbüchern, Steuer- und Gerichtsbüchern, Ak-
ten und Missiven aller Art zusammengesucht werden«.126 Dennoch können die 
unterschiedlichsten Quellenschnipsel zu einem Gesamtbild der Leinenweberei 
zusammengefügt werden, das schließlich auch das Fehlen zünftiger Quellen zu 
erklären vermag und sich zu folgender Gesamtcollage verdichtet: In St. Gallen 
herrschte in der Leinenweberei ein Handwerksverlag, wobei die Leinenweberei 
sowohl zünftig als auch außerzünftig betrieben werden konnte.127 Reiche We-

124 Auf die außerzünftige Seidenindustrie und das Lohnweben wird in den nachfolgenden 
Kapiteln eingegangen.

125 Vgl. dazu das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirt-
schaft«.

126 Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 12.
127 Trotz der »verhältnismässig ungünstige[n] Quellenlage« kommt Bodmer aus den unter-

schiedlichen von ihm zusammengesuchten Angaben zu ähnlichen Schlussfolgerungen. 
Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 12-15, Zitat S. 12. 
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berverleger beschäftigten sogenannte Lohnweber, die von den Verlegern mit 
Garn versorgt wurden und denen sie für das Weben der Tuche einen Arbeits-
lohn bezahlten. So erwähnt Johannes Kessler in seiner Reformationschronik 
»Lohnweber« und unterscheidet sie von den »werbenden Webern«. Letztere 
konnten während eines Nachfrageeinbruchs im St.  Galler Leinwandgewerbe 
1539 ihre Lohnweber nicht mehr beschäftigen.128 1763 beschäftigte der St. Galler 
Webermeister Ulrich Vonwiler zwischen 23 und 56 auswärtige Weber, denen er 
Weblöhne bezahlte und die bei ihm Schulden zwischen 200 und 1.700 Gulden 
offen hatten.129 Weitere Hinweise zur Organisation stammen aus dem Stadt-
satzungsbuch von 1673. Dort wird in den Webersatzungen sprachlich unter-
schieden zwischen »Webermeistern«, »Webern« und »Lohnwebern«. Weitere 
Begriffe sind »gemeine Zunft der Weber«, »Meister unserer Stadt« sowie »ganze 
Zunft«.130 Es existierten also erstens eine Webermeisterschaft, zweitens eine 
gemeine Zunft oder ganze Zunft der Weber und drittens die Lohnweber. Dieses 
dreiteilige System führte zu unterschiedlichen Produktionsmöglichkeiten in der 
Leinenweberei.131 Bei den Webermeistern handelte es sich um zünftig gelernte 
Leinenweber, die das Meisterrecht erworben hatten und Mitglied der zünftigen 
Meisterschaft innerhalb der gewerblichen Zunft der Weber waren. Durch die 
Meisterschaft hatten sie sich das Privileg erworben, Personal anzustellen – und 
zwar sowohl zünftiges als auch außerzünftiges. Bei den Webermeistern handelte 
es sich also um die potentiellen Weberverleger. Die Lohnhöhe ihrer angestellten 
Lohnweber wurden von der politischen Weberzunft fixiert und vom Stadtrat be-
stätigt. Im Stadtsatzungsbuch finden sich die Tarife der Lohnweber je nach Ka-
tegorie der gewobenen Leinwand, wobei der Große und Kleine Rat festhielten, 
dass »keinem meyster gegen seinem lohnweber sein hand nit beschlossen sein, 
sondern zu deß meisters freyem willen stohn solle, einem lohnweber ein besse-
rung oder trinckgeldt zu geben je nach seinem guten willen und gedunckhen«.132 
Bei den fixierten Tarifen handelte es sich also um Minimallöhne für Lohnweber, 
die von den Webermeistern überschritten werden durften. Die kombinierte 

128 Kessler, Sabbata, S. 521; Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 12.
129 Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 12.
130 Vgl. die Webersatzungen in SSRQ SG/II/1 /2, S. 207-211.
131 Auch bei den »sayetteurs« (Weber eines Mischgewebes aus Wolle und Seide) in Lille 

gab es drei unterschiedliche Hierarchien, die jenen der St. Galler Leinenweber ähnelten: 
1) Höhergestellte Webermeister, die andere Weber verlegten oder anstellten; 2) We-
bermeister ohne Personal, die zum Überleben von ihrer eigenen täglichen Produktion 
abhängig waren; 3) Webermeister, die zu arm für eine eigene Werkstatt waren und ge-
gen Lohn für selbstständige Meister produzierten; vgl. Junot, Heresy, S. 72. Allgemein 
waren die frühneuzeitlichen Produktionsverhältnisse Lilles im Textilgewerbe jenen 
in St.  Gallen ähnlich. Die Krise im Textilgewerbe führte in Lille Ende des 18.  Jahr-
hunderts zu einer massenhaften Emigration von Webern aus der Stadt; vgl. dazu Du 
Plessis / Howell, Reconsidering; Hufton, Poor of eighteenth-century France, S. 104.

132 Vgl. die 6. Satzung in SSRQ SG/II/1 /2, S. 210 f.
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Nennung von Webermeistern und Lohnwebern findet sich weiter in einer 
Satzung, in der es um die Verhinderung von Betrug ging. Mit dieser sollte eine 
Praxis verhindert werden, mittels der durch Manipulation des Weberblattes beim 
Weben Garn eingespart werden konnte. Als Verursacher dieser Praxis werden 
die Webermeister genannt. Mit dem Trick würde nicht nur die Qualität der Tu-
che gemindert, sondern auch die von ihnen angestellten »armen« Lohnweber um 
ihren Sold betrogen. Die Lohnweber wurden also offenbar nach der Menge an 
verwobenem Garn entlohnt. Augenscheinlich waren zudem der Webstuhl oder 
mindestens Teile davon (das Webblatt) im Besitz der Handwerksverleger, eben 
der Webermeister, wobei die Lohnweber mit den manipulierten Webblättern 
ihrer Arbeitgeber produzierten und deshalb um ihren Lohn betrogen wurden. 
Die Prellerei und Qualitätsminderung sollten unter anderem durch Spione unter 
den Lohnwebern selbst aufgedeckt werden, die als Geschädigte ein Interesse an 
der Verhinderung dieser Praxis ihrer Arbeitgeber haben mussten.133 Weiter ist 
eine Satzung, die den Garneinkauf regelt, ausschließlich an die »Webermeister« 
adressiert. Auch damit wird indirekt das Verlagssystem bestätigt: Offenbar kauf-
ten ausschließlich Webermeister Garn ein; die Lohnweber zählten dagegen nicht 
zu den Einkäufern.134 Letztere erhielten das Rohmaterial von ihren Verlegern. 

Bei den Lohnwebern handelte es sich mindestens teilweise um außerzünftige 
Handwerker, die die außerzünftige Lohnweberei neben weiteren Handwerken 
betreiben konnten. Gerade die außerzünftige Lohnweberei war in St.  Gallen 
eine beliebte Lohnarbeit, die mit Einnahmen aus weiteren Handwerken ergänzt 
wurde. So arbeitete Laurenz Billwiler als Weber und als Zimmermann. Er hatte 
zwei Lehren absolviert und konnte nun in beiden Handwerken tätig sein.135 Als 
Zimmermann war er verpflichtet, die gewerbliche Zunft der Zimmerleute anzu-
nehmen oder ohne Mitgliedschaft in einer gewerblichen Zunft, etwa im Spital, 
als Zimmermann zu arbeiten.136 Als Lohnweber konnte er außerzünftig arbeiten. 
Die Kombination der Weberei mit dem Zimmerleutehandwerk hatten sich auch 
Dominicus Appenzeller und Daniel Spichermann zu eigen gemacht.137 Bauhand-

133 Vgl. die 5. Satzung in SSRQ SG/II/1 /2, S. 208 f.
134 Vgl. die 3. Satzung in SSRQ SG/II/1 /2, S. 208.
135 Billwiler versteuerte zwischen 1690 und 1731 zwischen 70 und 300 Gulden. Billwiler 

trat 1671 mit finanzieller Unterstützung des Stockamts eine Weberlehre an. Drei Jahre 
später wurde er wegen verschiedener Holzfrevel befragt. Sein Vater wurde angewiesen, 
den Knaben, da er ziemlich groß und stark sei, zum Maurer- oder Zimmerhandwerk zu 
»befördern«. In den Steuerbüchern taucht er als Zimmermann auf, in den Bürgerregis-
tern ist er als Weber verzeichnet. Vgl. zu Laurenz Billwiler ID 197, StadtASG, AA, RP, 
27. 6. 1671; ebd., AA, VP, 22. 7. 1674; ; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 71; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 95; ebd., AA, Bd. 296er, S. 95; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 73; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 12; 
ebd., BR, Familie Billwiler, Nr. 26.

136 Denzler, Jugendfürsorge, S. 413.
137 Zu Dominicus Appenzeller vgl. ID 108, StadtASG, BR, Familie Appenzeller, Nr. 111; 

ebd., AA, Bd. 296fh, S. 88. Er versteuerte 1731 200 bis 300 Gulden. Zu Daniel Spicher-
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werke und Weberei zählten also vielfach zu jenen Handwerken, die pluriaktiv 
ausgeübt wurden. Diese Tatsache könnte auch für den Rückgang des Weber-
handwerks im Untersuchungszeitraum mitverantwortlich gewesen sein.138 Da 
die Berufsaussichten aufgrund der schrumpfenden städtischen Textilproduktion 
zunehmend düsterer wurden, verlor die Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Zunft der Weber immer mehr an Attraktivität. Eine steigende Anzahl an Webern 
arbeitete vermehrt als außerzünftige Lohnweber ohne Mitgliedschaft in der 
gewerblichen Zunft. Das gab ihnen die Freiheit, einem zusätzlichen Handwerk 
nachzugehen. Auf die Existenz einer außerzünftigen Lohnweberei verweisen die 
1721 erfolgte Forderung der St. Galler Lohnweber nach eigenen Artikeln und 
die damit verbundene Bitte um eine Verzunftung. Das lässt im Umkehrschluss 
die Folgerung zu, dass sie bis dahin nicht zünftig organisiert gewesen waren und 
auch keine gewerbliche Zunft gründen konnten.139 1721 wurde ihre Bitte von 
der Obrigkeit abgewiesen, weil es »auch in betrachtung der nachbahrschafft 
[…] eine sach von höchster bedenckhlicheit seye«, wenn man den Stadtbürgern 
gegenüber den Webern der Umgebung ein Produktionsmonopol zugestehen 
würde.140 Zu den außerzünftigen Lohnwebern zählten also sowohl Stadtbürger, 
die die Weberei flexibel neben einem anderen zünftigen oder außerzünftigen 
Handwerk betrieben, als auch verlegte Heimarbeiter, Bauern und Landhandwer-

mann vgl. ID 2676, StadtASG, BR, Familie Spichermann, Nr. 20; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 92; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 93; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 73; und ebd., AA, VP, 1739, 
S. 419. Er war 1739 bedürftig und erhielt obrigkeitliche Unterstützung. Er versteuerte 
zwischen 1710 und 1731 zwischen 30 und 70 Gulden. In Augsburg waren die meisten 
Maurer im Winter als Weber tätig; Ehmer, Heiratsverhalten, S. 193. Gerade die halben 
Handwerke des Baugewerbes riefen nach einer Diversifizierung der Einkommens-
struktur, damit die Verdienstausfälle aufgrund der Winterarbeitslosigkeit kompensiert 
werden konnten. Marx Alther arbeitete als Dachdecker und wob und spann zusätzlich. 
Zu Marx Alther vgl. ID 61, StadtASG, BR, Familie Alther, Nr. 67; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 108; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 56; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 40; und ebd., AA, VP, 1739, 
S. 402. Marx Alther war 1739 bedürftig und erhielt obrigkeitliche Unterstützung. Er 
versteuerte zwischen 1710 und 1731 50 bis 200 Gulden.

138 Vgl. das Kapitel »Städtischer Produktionsort unter Druck: Hohe Handwerkerdichte 
und ländliche Konkurrenz«.

139 Dabei wollten die bürgerlichen Lohnweber kein Produktionsmonopol bei der Her-
stellung der Exportleinwand, sondern lediglich bei jener Leinwand, welche die Bürger 
für ihren Eigengebrauch kauften und die keine städtische Schau durchlief. Auch hier 
war die Konkurrenz zu den in der Stadt lebenden webenden Hintersassen und den 
Landwebern offenbar groß, weshalb sich die bürgerlichen Lohnweber diesbezüglich ein 
Produktionsmonopol wünschten, es aber nicht erhielten. Vgl. StadtASG, AA, RP, 20.2., 
21.2., 23.2., 9.3., 10. 3. 1721.

140 StadtASG, AA, VP, 8. 3. 1721. Siehe auch die Quellenangaben in der vorangegangenen 
Anm. 139. 1754 nahmen die Lohnweber einen erneuten Anlauf, um Zunftartikel zu 
erhalten, scheiterten aber mit Verweis auf die Diskussionen und Beschlüsse von 1721 
abermals; StadtASG, AA, RP, 24. 1. 1754. 
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ker außerhalb der Stadt. Darauf verweist auch eine Beschwerde der Stadt gegen 
die Fürstabtei 1650, laut der es den bürgerlichen »Webermeistern« an Feiertagen 
verboten war, »ihre« gewobene Leinwand in die Stadt hineinzutragen, da der 
Fürstabt alle Landstraßen an katholischen Feiertagen sperren ließ und damit 
den Verkehr in die Stadt blockierte. Offenbar holten städtische Webermeister, 
die mit den Verlegern gleichzusetzen sind, die für sie gewobene Leinwand in der 
umliegenden Landschaft ab.141 Auf Stadtbürger, welche die Lohnweberei ne-
benberuflich betrieben, verweisen auch Einträge in den Steuerbüchern zwischen 
1431 und 1511, worin »Teilweber« und »Teilweberinnen« genannt werden.142 
Der Begriff könnte auf die nur in Teilzeit ausgeführte Weberei verweisen. 

Sehr wenig ist über die im Stadtsatzungsbuch von 1673 erwähnte ganze oder 
gemeine Zunft und die teilweise in den Satzungen generalisierend »Weber« Ge-
nannten zu erfahren. Hier können Rückschlüsse nur über Vergleiche mit beste-
henden Organisationsformen anderer St.  Galler Handwerke gezogen werden. 
Die Begrifflichkeit erinnert an Organisationsformen, wie sie beispielsweise im 
Schuhmacherhandwerk existierten. Dort gab es ebenfalls eine Meisterschaft der 
Schuhmacher, sowie parallel dazu ein Handwerk oder eine Bruderschaft. Das 
Handwerk bestand aus all jenen Schuhmachern, welche die Schusterei zünftig 
gelernt hatten, aber keine Meisterschaft erlangen konnten oder wollten. Im Gegen-
satz zu den Meistern des Handwerks war ihnen die Anstellung von Personal, ab-
gesehen von Familienmitgliedern, verboten.143 Möglicherweise bestand die ganze 
oder gemeine Zunft der Weber ebenfalls aus solchen zünftig ausgebildeten Webern 
ohne Meisterrecht, die sowohl ohne Personal selbstständig produzieren als auch 
gegen Lohn für Meister arbeiten konnten. Dieses System war auch im St. Galler 
Schneiderhandwerk verbreitet, wie das Fallbeispiel der Familie Müller-Merz ge-
zeigt hat.144 Zu den Lohnwebern zählten vermutlich also nicht nur außerzünftige 
bürgerliche Lohnweber mit und ohne zünftige Ausbildung, sondern auch all jene 
bürgerlichen Weber, die eine zünftige Ausbildung besaßen und Mitglied in der 
gemeinen Zunft der Weber waren, allerdings temporär oder dauerhaft gegen Lohn 
für andere Webermeister arbeiteten. Diese Mitglieder der gemeinen Zunft der 

141 StadtASG, AA, Tr. XIV, Nr. 29, Memoriale Rapperswiler Vertrag, 12. Klagepunkt.
142 Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 12.
143 Vgl. das Kapitel »Schuhmacher ist nicht gleich Schuhmacher: Verschiedene Arbeits-

möglichkeiten«.
144 Vgl. die Kapitel »Zünftiges und außerzünftiges Schneiderhandwerk« und »Die vor-

nehmen und die armen Meister innerhalb der gewerblichen Schneiderzunft«. In der 
niederländischen Stadt ’s-Hertogenbosch war die Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Zunft eine Voraussetzung zur selbstständigen Ausübung des Berufs; Prak, Arme und 
reiche Handwerker, S. 258 und 266. In St. Gallen scheint dagegen die Mitgliedschaft in 
einer gewerblichen Zunft die Voraussetzung für die Anstellung von Personal gewesen 
zu sein. Selbstständig und mit Hilfe der Familienmitglieder arbeiten konnten Handwer-
ker – mindestens in gewissen Handwerken – auch ohne Mitgliedschaft. 
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Weber hatten, anders als die außerzünftigen Lohnweber, das Recht auf die Füh-
rung einer selbstständigen Weberwerkstatt – allerdings ohne die Anstellung von 
Personal (dazu fehlte ihnen die Mitgliedschaft in der Meisterschaft der Weber). 
Der Umfang dieser zünftigen und außerzünftigen Lohnweberei kann nicht abge-
schätzt werden. Einiges deutet aber darauf hin, dass ein Großteil der städtischen 
Leinenproduktion in Lohnarbeit und außerzünftig stattfand. Dazu zählt erstens 
die Tatsache, dass beinahe keine schriftliche Überlieferung zur Leinenweberei 
vorhanden ist. Das ist typisch für außerzünftige Handwerke. Zweitens spiegeln 
sich die unterschiedlichen Produktionsmöglichkeiten in der großen sozioöko-
nomischen Streuung innerhalb des Leinenweberhandwerks. Diese Streuung der 
Vermögen wird erklärbar durch die größere Masse an armen Lohnwebern, die 
neben wenigen (sehr) reichen Weberverlegern das Handwerk dominierte. Drittens 
könnte die Schrumpfung des Leinenweberhandwerks bei gleichzeitiger überpro-
portionaler Zunahme des Maurerhandwerks zwischen 1680 und 1731 mit der 
außerzünftigen Leinenweberei erklärbar werden: Möglicherweise wechselten in 
dieser Zeit viele Bürger, die ehemals hauptberuflich Leinenweber und deshalb 
in der gewerblichen, gemeinen Zunft der Leinenweber Mitglied waren, in die 
außerzünftige Lohnweberei. Das ermöglichte ihnen, pluriaktiv zwei Handwerke 
auszuüben. Das vorwiegend im Sommer betriebene Maurerhandwerk, für das kein 
Lehrlohn bezahlt werden musste, hätte sich ideal für eine solche Umstrukturierung 
geeignet. Für diese Hypothese spricht auch die Tatsache, dass die Leinenweberei 
teilweise mit und teilweise ohne Lehrgeld erlernt wurde.145 Vielleicht brauchten 
jene Handwerker, welche die Weberei nur als außerzünftige Lohnweber betreiben 
wollten, kein Lehrgeld zu bezahlen. Möglicherweise erhielten sie – ähnlich wie 
die Strumpfstricker  – eine kostenlose Ausbildung von einem zünftigen Weber, 
an den sie dann gebunden waren. Auch die Tatsache, dass die Obrigkeit Ende des 
18. Jahrhunderts Maurer und Zimmerleute sogar zu einer Zweitlehre als Weber 
oder Spinner verpflichtete, spricht für ein solches System.146 

Viertens verweist die Tatsache, dass gerade die städtischen Weber in zeitge-
nössischen bildlichen und poetischen Darstellungen des Textilgewerbes fehlen, 
auf einen großen Anteil der Lohnweberei. Im bekannten Leinwandbild aus dem 
17. Jahrhundert sind alle an der Produktion beteiligten Berufe dargestellt (siehe 
Abb. 29). Als Produzent der Leinwand erscheint nicht der städtische Weber, 
sondern der Bauer. In einem anonymen Lehrgedicht zum St. Galler Leinwand-
gewerbe von 1631 werden die in Abb. 29 sichtbaren Berufsleute beschrieben, 
wobei jene Person zwischen Leinwandmesser und Bleicher (durch seine weißen 
Hosen hervorgehoben) als Bauer beschrieben wird, der nach der Rohleinwand-
schau das Geld für das gewobene Tuch in Empfang nimmt.147 Auch ein Reise-

145 Vgl. das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.
146 StadtASG, AA, RP, 12. 3. 1778.
147 Wild, Auszüge, S. 75-81; Bodmer, Gesellschaft zum Notenstein, S. 11.
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bericht eines italienischen Gesandten aus 1709 erwähnt bei seiner Beschreibung 
des städtischen Textilgewerbes als Produzenten der Leinentuche ausschließlich 
»die land-weber, so an der zahl unaußsprechlich sind«.148 Mit aller Deutlichkeit 
wird dabei noch einmal klar, wie offen die Leinenproduktion der Stadt St. Gal-
len war. Bauern, Heimarbeiter und städtische Weber waren gleichermaßen in 
die Produktion involviert und hatten gleichberechtigten Zugang zur St. Galler 
Rohleinwandschau und zum Verkauf ihrer Tuche in der Stadt.

Wie in der Leinenweberei konnte auch in den Handwerken der Schneider, 
Schuhmacher, Gürtler und Tuchscherer mit oder ohne Mitgliedschaft in der 
gewerblichen Zunft gearbeitet werden.149 Zusammen mit diesen Handwerken, 
die sowohl zünftig als auch außerzünftig betrieben werden konnten, umfasste 
die außerzünftige Produktion über die Hälfte aller bürgerlichen Handwerker 
St. Gallens. Das bedeutet, dass theoretisch über die Hälfte der städtischen Pro-
duktion außerzünftig hätte stattfinden können. 

148 Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschreiben, S. 183.
149 Als Beispiel für einen zünftig arbeitenden Schneider siehe Heinrich Müller und das 

Kapitel »Zünftiges und außerzünftiges Schneiderhandwerk«. Als Beispiel für einen 
außerzünftig arbeitenden Schneider siehe Hans Joachim Hildbrand und das Kapitel 
»Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhandel«. Für das Schuhmacherhandwerk 
vgl. das Kapitel »Schuhmacher ist nicht gleich Schuhmacher: Verschiedene Arbeits-
möglichkeiten«. Zu den Gürtlern siehe StadtASG, AA, Bd. 593, S. 155 f. Zu den Tuch-
scherern siehe ebd., Tr. H, Nr. 6, Vergleich Tuchscherer-Meister.

abb. 29: Zwölf berufe im St. galler leinwandgewerbe, St. gallen, 1714, kulturmuseum 
St. gallen. bei der darstellung der tätigkeiten des leinwandgewerbes fehlen die we-
ber; an ihrer Stelle steht der bauer. dargestellt sind von links nach rechts: kaufmann, 
Faktor, Feilträger, leinwandmesser, bauer, bleicher, leinwandschneider, Färber, einbin-
der, küfer, Fuhrmann, Maultreiber. 
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1.5 hohe kosten je nach handwerk: 
die Meisterschaft als ressource

Nachdem die Vor- und Nachteile gewerblicher Zünfte respektive der außer-
zünftigen Arbeit aufgezeigt wurden, stellt sich die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen die Obrigkeit in die Gründung einer gewerblichen Zunft einwilligte 
und in welchen Fällen sie eine solche verweigerte. Zunächst mussten gewisse 
Mindestanforderungen an die Anzahl der in der Stadt ansässigen Meister eines 
Handwerks erfüllt sein. Nur so konnten gerichtliche Aufgaben, die gewerbliche 
Zünfte zu übernehmen hatten, ausgeübt werden. Konkret scheint für die Recht-
sprechung die Zahl von mindestens fünf Handwerksmeistern nötig gewesen 
zu sein. Diese Mindestanzahl wird durch einige Neugründungen in St. Gallen 
bestätigt.150 Häufig war die steigende Anzahl Handwerksmeister in der Stadt 
eine vorgebrachte Begründung für die Schaffung einer gewerblichen Zunft. So 
wurde die neue Ordnung des Schlosserhandwerks mit der wachsenden Anzahl 
Meister und der steigenden Qualität ihrer Arbeit begründet.151 Gleichzeitig gab 
es auch Handwerke, die bei der Gründung ihrer gewerblichen Zunft bereits aus 
mehr Meistern bestanden. Das Küferhandwerk umfasste beispielsweise bei der 
Gründung ihrer gewerblichen Zunft 1722 ungefähr 24 Küfermeister.152 Offenbar 
führte also eine gewisse Anzahl an Berufsausübenden nicht automatisch zum 
Bedürfnis der Meister nach einer eigenen gewerblichen Zunft. 

Umgekehrt waren, wie oben erläutert, beispielsweise die Posamentierer zum 
Zeitpunkt der Gründung ihrer gewerblichen Zunft nur zu zweit. Auch die 
Hutmachermeister waren nur zu dritt, als sie 1656 eine eigene gewerbliche Zunft 
gründeten.153 Die Knopfmacher waren von der politischen Zunft der Schneider, 
zu der sie gehörten, dazu ermutigt worden, bereits ab zwei Knopfmachermeistern 
ein selbstständiges Handwerk zu errichten.154 Die Beispiele zeigen, dass kleinere 
Handwerke ein eigenes Zunftrecht erhalten und eine gewerbliche Zunft gründen 
konnten. Es war ihnen aufgrund der geringen Anzahl an Meistern aber nicht 
möglich, über ihre eigenen Artikel auch selbstständig Recht zu sprechen und 
eine gewerbliche Zunft mit eigenen Versammlungen einzurichten, die nur aus 
ihrem Handwerk bestand. Die Lösung lag in gewerblichen Mischzünften: Wo 
die Anzahl der Meister eines Handwerks nicht ausreichte, um ein eigenes Hand-

150 So bestanden die Buchbinder bei der Gründung einer eigenen gewerblichen Zunft im 
Jahr 1724 aus fünf St. Galler Buchbindermeistern. StadtASG, AA, Bd. 603 f.; auch die 
Wollweber waren zu fünft, als sie im Jahr 1720 eine eigene Korporation gründen konn-
ten. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 1, Recess der Weber- und Schneiderzunft betreffend das 
Wollweberhandwerk, 7. 9. 1720.

151 StadtASG, AA, Bd. 593, S. 171-173.
152 Vgl. StadtASG, AA, Bd. 594n. 
153 Vgl. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 8, Verkommnis Hutmachermeister.
154 StadtASG, AA, Bd. 597, fol. 71r.
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werksgericht zu führen, wurden mehrere gewerbliche Zünfte in sogenannten 
gewerblichen Mischzünften vereint.155 So schlossen sich die beiden Posamen-
tierermeister nach der erfolgreichen Gründung ihrer eigenen gewerblichen Zunft 
mit der gewerblichen Zunft der Knopfmacher zusammen.156 Dabei funktionierte 
die gewerbliche Mischzunft der Posamentierer und Knopfmacher als eine Art 
Dachorganisation, die Recht sprach und Konflikte regelte – und zwar nach den 
unterschiedlichen Handwerksordnungen jeder der beiden gewerblichen Zünfte. 
Oft bildeten ähnliche gewerbliche Zünfte solche Mischzünfte, was allerdings zu 
Konflikten bezüglich der Abgrenzung ihrer Arbeitsgebiete führen konnte. Teil-
weise wurden deshalb auch sehr unterschiedliche Berufe in einer gewerblichen 
Mischzunft vereint.157 Gewerbliche Einzelzünfte galten jedoch als angesehener, 
hatten mehr Möglichkeiten, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, und mussten 
weniger Streitigkeiten zwischen den beiden in einer gewerblichen Mischzunft ver-
einigten zünftigen Handwerken schlichten.158 Gewerbliche Mischzünfte trennten 
sich deshalb meist, sobald genügend Meister in der Stadt vorhanden waren. 

Die Kosten für den Beitritt und die Mitgliedschaft in einer gewerblichen 
Zunft konnten, wie bereits erwähnt, beträchtlich sein  – gerade angesichts der 
rückläufigen Vermögen der Handwerker im Untersuchungszeitraum. Gewerb-
liche Zünfte besaßen eigene Handwerkskassen, Handwerkslade oder -büchse 
genannt. Vor allem die von den Meistern und Gesellen regelmäßig an den Hand-
werksbotten (Mitgliederversammlungen) bezahlten Auflaggelder (Mitgliederge-
bühren) sowie Bußeneinnahmen und Gebühren bei Auf- und Abdingungen von 
Lehrlingen sowie Aufnahmegelder neuer Meister füllten die gemeinsame Kasse. 
Die Höhe der Mitgliederbeiträge und Gebühren variierte von Handwerk zu 
Handwerk. Ein Glasermeister zahlte 1749 für die Neuaufnahme in die politische 
Zunft der Schmiede 3 Gulden, 24 Kreuzer und 3 Haller, für die einmalige Er-
neuerung (falls er die Mitgliedschaft von seinem Vater erben konnte) 1 Gulden, 
10  Kreuzer.159 Hinzu kamen 30  Kreuzer Auflaggeld zugunsten der Kasse der 
gewerblichen Zunft der Glaser sowie die Kosten für den Umtrunk im zünf-
tigen Glaserhandwerk. Meister Johannes Fehr bezahlte 1725 für vier Maß Wein 
anlässlich seiner Aufnahme in die gewerbliche Zunft der Glaser 40 Kreuzer.160 
Insgesamt entstanden einem Anwärter auf die Glasermeisterschaft in St. Gallen 
für die Aufnahme in die politische und gewerbliche Zunft Kosten von ungefähr 
4  Gulden, 34  Kreuzern und 3 Hallern (bei Zunftkauf) oder von 2  Gulden, 
20  Kreuzern (bei Zunfterneuerung). Bei den Küfern, die 1722 eine eigene ge-

155 Kluge, Die Zünfte, S. 148.
156 Dies wird aus den Verhandlungen zum Posamentierer- und Knopfmacherhandwerk vor 

der politischen Zunft der Schneider ersichtlich. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 597, fol. 68v ff.
157 Kluge, Die Zünfte, S. 148.
158 Ebd.
159 StadtASG, AA, Bd. 593, S. 15.
160 StadtASG, AA, Bd. 594s, S. 4.
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werbliche Zunft gründeten, lagen die Kosten noch höher. Es galt die Regel, dass 
ein neuer Meister neben dem Betrag für den Kauf beziehungsweise die Erneu-
erung der politischen Schmiedenzunft zusätzlich 3  Gulden für die Aufnahme 
in die gewerbliche Zunft der Küfer plus 15  Kreuzer Auflagegeld bezahlten 
musste.161 Hier belief sich das Total der Kosten auf 6 Gulden, 39 Kreuzer und 4 
Haller bei Neueintritt respektive 5 Gulden und 35 Kreuzer bei Erneuerung der 
Mitgliedschaft in der politischen Zunft der Schmiede. Zinngießer bezahlen nebst 
der Aufnahmegebühr in die politische Zunft der Schmiede ein Bottgeld von 
54 Kreuzern (da für die Aufnahme in die Meisterschaft eine außerordentliche 
Versammlung einberufen werden musste), eine Aufnahmegebühr zugunsten der 
gewerblichen Zunft der Zinngießer von 2 Gulden plus wahlweise die Kosten für 
ein Meistermahl oder zusätzliche 4 Gulden zuhanden der Handwerkskasse. Die 
Ausgaben für die Aufnahme in die gewerbliche Zunft überstiegen bei den Zinn-
gießern also jene für die Aufnahme in die politische Zunft und machten alleine 
6 Gulden und 54 Kreuzer aus.162 Insgesamt gab ein Zinngießermeister für den 
Kauf der politischen Schmieden- und der gewerblichen Zinngießerzunft 10 Gul-
den, 18 Kreuzer und 3 Haller aus. Das war mehr als der doppelte Betrag, den 
ein Glasermeister bezahlen musste. Konnte ein Zinngießer die Mitgliedschaft in 
der Schmiedenzunft von seinem Vater erben, musste er 8 Gulden und 4 Kreuzer 
aufwenden – mehr als das Dreifache eines Küfers in derselben Position. 

1731 versteuerte die Hälfte aller Handwerker Vermögenswerte von maximal 
100 Gulden (siehe Abb. 3). Die Erlangung der Meisterschaft in der gewerblichen 
Zunft der Zinngießer hätte viele Handwerker also rund ein Zehntel ihres gesam-
ten Vermögens gekostet – die ebenfalls sehr unterschiedlich hohen Kosten für 
die Ausbildung nicht eingerechnet.163 Hinzu kamen bei einigen Handwerken die 
Kosten für ein sogenanntes Meisterstück. Im August 1703 baten die Meister des 
zünftigen Schuhmacherhandwerks bei der Obrigkeit um die Erlaubnis, Meister-
stücke vor der Aufnahme verlangen zu dürfen. Begründet wurde das Ansinnen 
mit der zunehmenden Anzahl der Schuhmachermeister in der Stadt und der 
bei einigen Schuhmachern anscheinend qualitativ mangelhaften Arbeit. Das 
Meisterstück sollte eine gleich gute Qualität aller Schuhmacherarbeit garantieren 
und einige Schuhmacher davon abhalten, die Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Zunft zu kaufen. Der Bitte wurde vom Rat entsprochen, allerdings mit der 
Einschränkung, dass den Anwärtern damit nicht zu hohe Kosten aufgebürdet 
wurden. Die St.  Galler Schuhmacher konnten zudem entscheiden, ob sie ihr 
Handwerk mit oder ohne Meisterrecht, also zünftig oder außerzünftig, ausüben 
wollten. Die Anfertigung eines Meisterstücks war also keine Bedingung, um 

161 Ebd.
162 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 14, Ordnung des Zinngießer-Handwerks, Art. 6.
163 Zu den Ausbildungskosten siehe das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die 

Wahl ihres Handwerks«.
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als Schuhmacher zu arbeiten.164 Auch die fünf in St.  Gallen tätigen Buchbin-
dermeister führten bei der Gründung ihrer eigenen gewerblichen Zunft 1724 
die Pflicht zur Einreichung eines Meisterstücks ein. Sie gingen gleich selbst mit 
gutem Beispiel voran und fertigten alle eines an, damit auch sie die Bedingungen 
erfüllten, die sie an zukünftige Meister stellten.165 

Auch die Auflaggelder waren von Handwerk zu Handwerk unterschiedlich 
hoch und belasteten die Mitglieder mehr oder weniger stark. Das zünftige Kü-
ferhandwerk verlangte pro Handwerksbott, das viermal jährlich stattfand, von 
jedem Meister 6 Kreuzer, pro Jahr also 24 Kreuzer.166 Zünftige Glasermeister 
bezahlten das Doppelte an Auflaggeldern.167 Mitglieder der gewerblichen Zunft 
der Schwarz- und Schönfärber hatten ebenfalls 6 Kreuzer Auflaggeld zu entrich-
ten, man traf sich allerdings nur zweimal pro Jahr.168 Die zünftigen Buchbinder-
meister mussten jährlich 45  Kreuzer an Auflaggeldern aufwenden, trafen sich 
allerdings nur dreimal jährlich.169 In der Ordnung der Zimmerleute betrugen die 
Auflaggelder pro Quartal zuerst 6, wurden dann aber auf 12 Kreuzer erhöht.170 
Bei den zünftigen Secklern wurden von einem Meister bei den halbjährlichen 
Botten je 8 Kreuzer, jährlich also 16 Kreuzer verlangt.171 Die gewerbliche Schnei-
derzunft unterschied, wie im Fallbeispiel der Familie Müller-Merz gesehen, bei 
der Höhe der Auflaggelder zwischen den ärmeren und reicheren Meistern im 
Handwerk, wobei die Gebühren für die reichen Meister doppelt so hoch waren 
wie diejenigen für die ärmeren.172 Auflaggelder schwankten also im Rahmen von 
10 und 50 Kreuzern jährlich – Fixkosten, die ein zünftiger Meister regelmäßig 
begleichen musste. Die Kosten für die Auflaggelder übertrafen damit bei vielen 

164 Das Meisterstück bestand aus der Anfertigung von drei Paar Frauen- und Männer-
schuhen. Begutachtet wurden die Produkte anschließend von den beiden städtischen 
Schuhschauern. Bestand ein Handwerker die Prüfung nicht, war es ihm während eines 
Jahrs verboten, mit Lehrjungen und Gesellen zu arbeiten. Danach konnte er sich noch 
einmal der Prüfung stellen. Vgl. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 17, Antrag des Schuhma-
cherhandwerks und die Ausführungen zum Handwerk der Schuhmacher im Kapitel 
»Haushaltsauflösung und Migration: Die Schuhmacherfamilie Kaps-Nüesch«.

165 StadtASG, AA, Bd. 603g, S. 2.
166 StadtASG, AA, Bd. 594n, S. 2 f.
167 Glasermeister bezahlten 12 Kreuzer pro Bott und jährlich 48 Kreuzer. StadtASG, AA, 

Bd. 594s.
168 StadtASG, AA, Bd. 603c, Art. 18.
169 StadtASG, AA, Bd. 603g, S. 313.
170 StadtASG, AA, Bd. 594c, Art. 3.
171 StadtASG, Bd. 603k, S. 23.
172 Dies führte zu Konflikten innerhalb der gewerblichen Schneiderzunft und zu Par-

teibildungen. Vgl. das Kapitel »Die vornehmen und die armen Meister innerhalb der 
gewerblichen Schneiderzunft«.
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Handwerkern die Beträge, die für die jährliche Bürgersteuer anfielen.173 Zu den 
Auflaggeldern hinzu kamen Ausgaben für spezielle Anlässe wie Auf- und Ab-
dingungen von Lehrlingen, Eintritt in die gewerbliche Zunft, Bußenzahlungen 
sowie Gebühren für die Einberufung einer außerordentlichen Versammlung auf 
Wunsch eines Meisters. Zusätzliche Zahlungen wurden vom Handwerk kollek-
tiv beschlossen. Meist hatten sie die Finanzierung außerordentlicher Ausgaben 
zum Zweck: Zur Deckung der Kosten für das Gründungsessen der gewerblichen 
Zunft der Buchbinder zahlte beispielsweise jedes Mitglied zusätzlich etwas in die 
Lade ein.174 Die Küfermeister beglichen bei ihrer ersten Versammlung nach der 
Gründung ihrer gewerblichen Zunft gleich vier Auflaggelder von 24 Kreuzern, 
damit die Ausgaben für die neue Handwerkslade von 9 Gulden (siehe Abb. 30), 

173 Für ein Vermögen von 100  Gulden mussten 15  Kreuzer Steuern bezahlt werden; 
für ein Vermögen bis maximal 200  Gulden betrug die Bürgersteuer 30  Kreuzer, für 
300 Gulden 45 Kreuzer. Im Jahr 1680 besaß die Hälfte aller Handwerker ein Vermögen 
unter 300 Gulden. Zwischen 1690 und 1731 versteuerte stets mehr als die Hälfte der 
Handwerker Vermögenswerte unter 300  Gulden. Vgl. das Kapitel »Veränderte Rah-
menbedingungen führen zu einem verarmenden Handwerk.

174 An dieses Gastmahl waren diverse Ehrengäste geladen; vgl. StadtASG, AA, Bd. 603g, S. 313.

abb. 30: handwerkslade der St.  galler buchbinder, 1724, kulturmuseum St.  gallen. 
diese lade wurde anlässlich der gründung der gewerblichen Zunft der buchbinder in 
St. gallen vom handwerk gekauft. der deckel ist auf der innenseite mit einem Spruch 
und den wappen der fünf an der gründung der gewerblichen Zunft beteiligten buch-
bindermeister verziert.
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für das Papier für ein neues Handwerksbuch sowie für die Niederschrift der 
Handwerksartikel (18 Kreuzer) gedeckt werden konnten.175 

Durch die Gründung gewerblicher Zünfte wurden ärmere Bürger und Frauen 
zunehmend von der Ausübung eines Handwerks ausgeschlossen. Einerseits, 
weil die Annahme der Meisterschaft teuer war, andererseits, weil durch die 
Gründung gewerblicher Zünfte die Ausbildung tendenziell teurer wurde und 
Personen ohne zünftige Ausbildung in der Produktion nicht mehr zugelassen 
wurden. Das führte möglichweise zu einem zunehmenden Anteil bürgerlicher 
Handwerker und Handwerkerinnen, die außerhalb der Zunftwirtschaft arbei-
teten. Der Erwerb des Zunft- und Meisterrechts kann vor allem im Fall von 
Männern als Ressource betrachtet werden, die einzelne Handwerker nutzten, 
während andere darauf verzichteten. Bei diesen bürgerlichen Handwerkern, 
die das Meisterrecht nicht erwarben und damit außerzünftig arbeiteten, han-
delte es sich in vielen Fällen um Bürger, die eine reguläre zünftige Ausbildung 
durchlaufen hatten, danach jedoch außerhalb der gewerblichen Zunft produ-
zierten.176 Trotz des außerzünftigen Produktionssektors wurden viele gewerb-
liche Zünfte St.  Gallens im Untersuchungszeitraum überhaupt erst gegrün-
det.177 Im Untersuchungszeitraum waren das folgende gewerbliche Zünfte: 
Apotheker (1673), Bäcker (1604), Blattmacher (1609),178 Buchbinder (1724),179 
Buchdrucker (vermutlich 1641), Glaser (1681),180 Goldschmiede (1645),181 
Gürtler (1705),182 Hutmacher (1656),183 Knopfmacher (1715 /1720),184 Küfer 

175 StadtASG, AA, Bd. 594n, S. 1.
176 Vgl. Buchner / Hoffmann-Rehnitz, Nicht-Reguläre Erwerbsarbeit, S. 337.
177 Diese Tatsache zeigt wiederum, dass zuvor ein großer Teil der handwerklichen Wirt-

schaft zunftfrei stattfand. Zahlreiche gewerbliche Zünfte entstanden erst in der Frühen 
Neuzeit; dies haben diverse Lokalstudien aufgezeigt. Vgl. dazu Strieter, Aushandeln 
von Zunft, S. 17.

178 StadtASG, AA, Bd. 591, S. 121-126.
179 StadtASG, AA, Bd. 603 f.
180 Eine Ordnung der Glaser ist aus dem Jahr 1691 überliefert. Das schön gestaltete Titel-

bild dieser Ordnung trägt die Jahreszahlen 1682 und 1691. Vermutlich handelt es sich 
bei ersterem um das Gründungsdatum der gewerblichen Zunft, während 1691 eine neue 
Ordnung erstellt wurde. Auf S. 16 der Ordnung aus dem Jahr 1691 findet sich denn 
auch der Hinweis, dass die Glaserordnung zu diesem Zeitpunkt »erneuert« wurde; 
StadtASG, AA, Bd. 594o.

181 SSRQ SG/II/1 /2, S. 272-275.
182 StadtASG, AA, Bd. 594x, Art. 1.
183 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 8, Verkommnis Hutmachermeister.
184 Einige Knopfmacher forderten im Jahr 1715 eigene Artikel und baten um die Grün-

dung einer eigenen gewerblichen Zunft, wobei ihre vorgeschlagenen Artikel von der 
politischen Schneiderzunft bewilligt wurden und diese noch vom Rat ratifiziert werden 
sollten. Hierzu fehlen weitere Hinweise. Eine obrigkeitlich bewilligte Ordnung ist 
erstmals für das Jahr 1720 vorhanden. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 598, S. 226 f.; ebd., AA, 
Tr. H, Nr. 9, Knopfmacher-Artikel.
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(1722),185 Posamentierer (1676),186 Schreiner (1630),187 Stauchentröcknerin-
nen (1699),188 Strumpfstricker (1696),189 Strumpfweber (1732),190 Wollweber 
(1720),191 Zinngießer (1734).192 All diese Handwerke wurden vor ihrer Zunft-
gründung außerzünftig betrieben. Allerdings erhielten nicht alle Handwerke, 
die sich in einer gewerblichen Zunft zusammenschließen wollten, auch die 
dafür zwingend notwendige obrigkeitliche Bewilligung. So wurde die Grün-
dung einer gewerblichen Zunft der Lohnweber (1721),193 Nestler (1699)194 
und Besetzer (1782)195 von der Stadtregierung aus verschiedenen Ursachen 
abgelehnt.196 Während die sechs politischen Zünfte St.  Gallens durch ihre 
Beteiligung am Regiment statisch waren und seit ihrer Gründung bis zu ihrer 
Auflösung an ihrer Anzahl nichts verändert wurde,197 waren die gewerblichen 
Zünfte und Handwerke weit dynamischer und passten sich laufend veränder-
ten Umständen an. So entstanden in den fünfzig Jahren zwischen 1680 und 
1731 insgesamt zwölf neue Handwerke. Es handelt sich dabei um die Buch-
drucker, Bürstenbinder, Feilenhauer, Glasmaler, Laternenmacher, Nestler, 
Modeldrucker, Perückenmacher, Posamenter, Strumpfstricker, Strumpfweber 
und Weißgerber.198 Dabei war die Gründungswelle gewerblicher Zünfte, die 
wie gesehen meist auf Initiative einzelner Handwerker geschah, nicht nur 
eine Reaktion auf außerzünftige Handwerker innerhalb der Stadtmauern, 
sondern vor allem auch eine Antwort auf zunehmende Konkurrenz aus der 

185 StadtASG, AA, Bd. 594m.
186 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 10, Posamenter-Artikel.
187 StadtASG, AA, Bd. 594i.
188 StadtASG, AA, RP 6.6. und 29. 6. 1699; ebd., AA, VP 21. 6. 1699.
189 StadtASG, AA, Bd. 595, Art. 160. Vgl. zum Prozess der Gründung der gewerblichen 

Strumpfstrickerzunft St. Gallens das Kapitel »Vom Quereinsteiger zum Gründer der 
gewerblichen Zunft der Strumpfstricker«.

190 StadtASG, AA, Bd. 595, Art. 164.
191 StadtASG, AA, Tr. H, 1, Recess Weber- und Schneiderzunft.
192 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 14, Ordnung des Zinngiesser-Handwerks.
193 StadtASG, AA, RP, Sitzung des Kleinen und Großen Rats, 10. 3. 1721.
194 StadtASG, AA, RP 8. und 17. 8. 1699; StadtASG, AA, VP 14. 8. 1699. Vgl. auch das Ka-

pitel »Innerfamiliäre Aufgabenteilung im Geschäft und soziale Mobilität«.
195 StadtASG, AA, RP, 21. 2. 1782, 12. 3. 1782; ebd., AA, BP, 6. 3. 1782.
196 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese ist aufgrund der Quellen-

lage nicht gewährleistet.
197 Arie van Steensel arbeitet bei Zünften, die politisch partizipierten und an der Regierung 

beteiligt waren, mit dem Begriff der »embeddedness«. Die Beteiligung der Zünfte an 
der politischen Herrschaft führte laut van Steensel zu einem unflexiblen Zunftsystem, 
dessen Strukturen statisch waren und sich nicht schnell an neue Umstände anpassen 
konnten; van Steensel, Guilds and politics. Allerdings bezieht sich diese Inflexibilität 
und Statik nur auf die Ebene der politischen Zünfte. Jene der gewerblichen Zünfte war 
sehr dynamisch und passte sich laufend den sich verändernden Umständen an.

198 Siehe im Anhang des Buches Tabelle 4.
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Landschaft. Die Forschung zum ländlichen Zunftwesen spricht von einer 
eigentlichen Gründungswelle gewerblicher Zünfte im 17. und 18.  Jahrhun-
dert, insbesondere für die Zeit zwischen 1660 und 1730.199 Auch im Umland 
St. Gallens wurden gewerbliche Zünfte in einigen Orten, beispielsweise in Wil 
und Altstätten, erst im 18. Jahrhundert eingerichtet. 1735 vereinheitlichte der 
Fürstabt mit der flächendeckenden Schaffung gewerblicher Zünfte die bislang 
existierenden Handwerksordnungen im gesamten Amt Wil. Auch im Oberamt 
Gossau waren bereits zuvor analoge Richtlinien durch den Fürstabt erlassen 
worden.200 Anke Sczesny nutzt für diese ländliche Verzunftung den passenden 
Begriff des Schneeballsystems: Innert kurzer Zeit entstanden in verschiedenen 
Orten einer Region gewerbliche Zünfte, weil nur damit Passierlichkeit und 
Marktzugänge zu benachbarten, verzunfteten Orten aufrechterhalten werden 
konnten.201 Auch in St.  Gallen scheint eine solche Tendenz in dieser Zeit 
bestanden zu haben.202 Auch wenn aufgrund der unzureichenden Quellenlage 

199 Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 169-176. In den Städten Stadthagen und 
Bückeburg der Grafschaft Schaumburg-Lippe wurden die meisten Zünfte erst ab den 
1720er-Jahren gegründet. Steinkamp, Stadt- und Landhandwerk, S. 5 f. Lina Hörl stellte 
in ihrer Studie zu Stadt und Hochstift Bamberg fest, dass über die Hälfte der 500 von 
ihr untersuchten städtischen und ländlichen Handwerksordnungen im 17. Jahrhundert 
erlassen wurde, wobei der größte Teil in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ent-
standen war. Lina Hörl analysierte 500 Handwerksordnungen und spricht von Verzun-
ftung und von dynamischen Sammelzünften. Hörl, Handwerk in Bamberg, S. 53, S. 94 f., 
113, 120 f. Auch die Grafschaft Nellenburg, im nördlichen Bodenseeraum gelegen, 
erhielt 1710 erstmals eine Zunftordnung. Die Obrigkeit fasste in dieser Ordnung gleich 
alle ländlichen Handwerke des Raumes zusammen und gründete deren Hauptlade in 
Stockach. Schuster, Landhandwerk, S. 224. In Kursachsen bildete sich im Zeitraum 
des ausgehenden 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Kleinstädten ein 
zünftiges System aus. Keller, Kleinstadt, S. 80, S. 161-163. In Südböhmen entstanden 
gewerbliche Zünfte, mit wenigen Ausnahmen, überwiegend im 16., teilweise aber auch 
erst im 17. und 18. Jahrhundert. Zeitlhofer, Besitzwechsel, S. 94.

200 In der Stadt Wil existierten bis zur Gründung der Zünfte 1735 vier Bruderschaften, 
in denen die Handwerker der Kleinstadt organisiert waren. Menolfi, Wirtschaftliche 
Entwicklung, S. 226-229 und 236.

201 Sczesny, Textilproduktion komplementär, S. 72.
202 Die Entwicklung ist auch in anderen Städten beobachtbar. Der Rat der Stadt Luzern 

drängte ab den 1570er-Jahren die städtischen Handwerker zur Einreichung eigener 
Ordnungen. So erreichte die Stadtobrigkeit auf ihre Initiative hin, dass bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts die wichtigsten städtischen Handwerke eigene gewerbliche Zünfte 
besaßen. Erst im 17. und 18.  Jahrhundert reichten neue Handwerke, aber auch alte 
Berufsgruppen, die bislang noch keine eigene Ordnung besessen hatten, Handwerks-
satzungen bei ihrer Obrigkeit ein. So ballten sich auch in der Stadt Luzern insbeson-
dere Mitte und Ende des 17. Jahrhunderts Gründungen gewerblicher Zünfte. Dubler, 
Handwerk, Gewerbe und Zunft, S. 164-167. In Ulm erfolgten die meisten Gründungen 
gewerblicher Zünfte im 18.  Jahrhundert. Herkle, Zuckerbrot und Schweinehaltung, 
S. 203, Anm. 21. Ebenso wurden in Wien während des 18. Jahrhunderts viele gewerb-
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keine abschließenden Aussagen gemacht werden können, scheinen auch in 
St. Gallen gewerbliche Zünfte im 17. und 18. Jahrhundert eine Phase starken 
Wachstums und Wandels durchlaufen zu haben. Zu dieser Entwicklung passt, 
dass Ende des 17.  Jahrhunderts in Städten und Dörfern die Kunde umging, 
dass das Reich fortan keine unzünftigen Handwerker zur Arbeit mehr an-
nehmen würde.203 Es bestand im Untersuchungszeitraum von Seiten einiger 
Handwerker also ein Regelungsbedürfnis, das einerseits in Verbindung zu 
bringen ist mit der Überbesetzung einiger Handwerke, andererseits mit der 
Konkurrenz aus der Landschaft. So setzte die gewerbliche Zunft der Schneider 
in St. Gallen nach dem Vorbild anderer Orte ab Februar 1699 zwei Schnei-
dermeister ein, die als Späher Fremde, die das Schneiderhandwerk in der Stadt 
ohne Zunftrecht und damit ohne Bewilligung betrieben, aufspüren und be-
strafen sollten.204 Um solchen Ausschlüssen zuvorzukommen, schlossen sich 
Landhandwerker ab Mitte des 17. Jahrhunderts vermehrt selbst in länd lichen 
Zünften zusammen, um auf den städtischen Märkten aufzutreten. Damit 
wiederum stieg der Druck auf städtische Handwerke, die bislang nicht in 
einer eigenen gewerblichen Zunft organisiert gewesen waren, dasselbe zu tun. 
Weiter drückten sich in den vermehrten Gründungen gewerblicher Zünfte 
auch eine Professionalisierung und ein Wachstum jüngerer Berufe sowie eine 
weitere Spezialisierung des städtischen Handwerks aus.205 Je spezialisierter die 
Gewerbe wurden, desto eher waren allerdings zu wenige Berufsausübende für 
die Gründung einer gewerblichen Zunft an einem Ort ansässig. 

liche Zünfte unterschiedlichster Handwerke gegründet, die zuvor zunftfrei organisiert 
gewesen waren. Ehmer, Worlds of mobility, S. 176-178.

203 Tschaikner, Geschichte des Montafons, S. 94.
204 Die beiden Späher wurden »Stümpelmeister« genannt. Ein Teil der Bußeneinnahmen 

sollte für den Lohn der Spione verwendet werden. Ein Jahr später, im April 1700, 
begehrte die gewerbliche Zunft der Schneider von der politischen Schneiderzunft diese 
Bußeneinnahmen, um die Spione zu bezahlen. Es wurden 2  Gulden ausgeschüttet, 
da nicht viel angezeigt und nachgewiesen werden konnte. StadtASG, AA, Bd. 598, 
22. 2. 1699 und 5. 4. 1700, S. 169 f. und 174.

205 Vgl. Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 175-188.
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2 pluriaktivität und lohnarbeit als Strategien 
im umgang mit wirtschaftlicher vulnerabilität

Einzelne Fallbeispiele haben gezeigt, dass die handwerkliche Ökonomie teilweise 
durch weitere Einkommensquellen ergänzt wurde. So arbeitete der pluriaktiv 
tätige Hans Joachim Hildbrand als außerzünftiger Schneider, als angestellter 
Strumpfstricker in Stückarbeit, als Anwalt und Wächter sowie als Hausierer 
im Bereich des Kleinhandels. Seine Ehefrau Clara Studer arbeitete als außer-
zünftige Leinwanddruckerin und als städtisch vereidigte Hebamme. Sowohl als 
Einzelpersonen als auch als Ehepaar generierten Hans Joachim Hildbrand und 
Clara Studer Einkommen aus ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Tätig-
keiten.206 Dadurch fand eine Risikominimierung durch Diversifizierung statt. 
Doch nicht nur arme Handwerksleute versuchten durch Diversifizierung ihre 
Vulnerabilität gegenüber Missernten, Teuerungen und Nachfrageeinbrüchen 
bei handwerklichen Erzeugnissen zu mindern. Die Diversifizierung gehörte in 
allen sozioökonomischen Gruppen zum wirtschaftlichen Alltag und kann als 
Charakteristikum der frühneuzeitlichen Wirtschaft gelten, die geprägt war von 
Unsicherheit, Knappheit, Teuerungen und Volatilität.207 Je breiter und unter-
schiedlicher die Einnahmequellen einer Person respektive einer Familie waren, 

206 Vgl. das Kapitel »Flexibel und hochmobil: Die pluriaktive Familie Hildbrand-Studer«.
207 Lindström u. a., Diversity of Work, S. 51 f.; Frey, Industrious Households. In jüngster 

Zeit werden die Vulnerabilitätszusammenhänge zwischen Armut, Arbeit und Erntekri-
sen der Kleinen Eiszeit in der historischen Forschung wieder vermehrt diskutiert. Vgl. 
Pössniker, Vom Spital, S. 255. Mit einer unberechenbaren Regelmäßigkeit gehörten 
Teuerungen und Hungerkrisen in der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte 
des 18.  Jahrhunderts zum wirtschaftlichen Alltag der Menschen. Zwischen 1630 und 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren die Winter signifikant kühler als zuvor. Der 
Höhepunkt der Kleinen Eiszeit lag in den Jahren von 1688 bis 1701: Europa wurde in 
diesen Jahren von einem einmaligen Temperatursturz heimgesucht. Als Ursache für die 
Kleine Eiszeit wird temporäre Abschwächung der Sonneneinstrahlung bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts vermutet. Vgl. Pfister, Klimageschichte, Bd. I, S. 117 und 127-129. 
Auch in der Region St. Gallen waren diese Jahre gekennzeichnet von einem ganzjährig 
kühleren Klima mit extrem kalten und trockenen Wintern, viel Schneefall im Frühling 
und zu nassen Sommer- und Herbstmonaten. Vor allem die 1690er-Jahre waren europa-
weit geprägt von Hungersnöten und großer Teuerung, die in der von Kornimporten aus 
Süddeutschland abhängigen Ostschweiz durch Fruchtsperren verschlimmert wurden. 
In St. Gallen litten und starben die Menschen an Hunger. Besonders schwierig waren 
vor allem die Jahre von 1689 bis 1694. Zur Situation in St. Gallen verbunden mit den 
Fruchtsperren siehe Göttmann, Getreidemarkt; StadtASG, AA, Bd. 681, S. 585 f.; und 
Bernet, ZB, Ri 126, S. 229-236. Zum Jahr 1693 schrieb er: »Es entstunde jezt eine er-
schröckliche hungersnoth. Man sahe hin und wieder leute, die gras assen wie das vieh. 
Viele wurden tod auf der strasse gefunden, die am hunger gestorben waren.« Ebd., 
S. 229 f. In Frankreich starben in den 1690er-Jahren viele Menschen an Hunger. Bau-
mann, Menschen Bd. 4, S. 10; und Menolfi, Ehe, Geburt und Tod, Bd. 4, S. 123; Hufton, 
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desto sicherer war man in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen und desto 
flexibler konnte man auf solche reagieren, wobei Diversifizierung nicht nur der 
Risikominimierung, sondern auch der Akkumulation von Kapital diente.208 Die 
Diversifizierung der wirtschaftlichen Grundlagen fand sowohl bei Einzelper-
sonen als auch in Haushalten statt  – und zwar über verschiedene Kanäle. Im 
Folgenden wird der Diversifizierung durch Lohnarbeit und die Kombination 
mehrerer Einkommen (Pluriaktivität) durch Alkoholausschank und Landwirt-
schaft nachgegangen.209 

2.1 arbeit gegen lohn: St. gallerinnen und St. galler 
in abhängigkeit von arbeitgeber und rohmaterial

Lohnarbeit war vermutlich  – unabhängig vom Zivilstand  – in den meisten 
Handwerken möglich.210 Wie im Fallbeispiel der Familie Steinmann-Tanner auf-
gezeigt, arbeitete im zünftigen Schwarzfärberhandwerk die Mehrheit aller Färber 
als Gesellen und damit als von einem zünftigen Meister abhängige Lohnarbeiter. 
Trotz ihres Anstellungsverhältnisses konnten sie heiraten und einen eigenen 
Haushalt führen.211 Schneider konnten sich sowohl als zünftige Meister als ange-
stellte Lohnschneider bei anderen Meistern verdingen als auch als außerzünftige 
Schneider gegen Lohn arbeiten.212 Auch im Schuhmacherhandwerk war es den 
Männern möglich, auf die Stör zu gehen, also als Lohnschuster zu arbeiten, 
ebenso wie die banklosen Metzger, denen das Lohnschlachten im Kundenhaus 

Poor of eighteenth-century France, S. 13. In Zürich starb während der Hungersnot 
1688 /89 ein Drittel der Bevölkerung. Tosato-Rigo, Abwehr, S. 268.

208 Frey, Wealth, Consumerism, and Culture, S. 754 f.; Frey, Industrious Households, 
S. 123 f.; Lindström u. a., Working Together, S. 70.

209 Zur Migration als weitere Form der Diversifizierung siehe das Kapitel »Die Abkömm-
lichkeit der Armen: Anpassung der Haushaltsgrößen und Migration«. Auch Laurence 
Fontaine zählt die Mobilität zu den wirtschaftlichen Diversifizierungsstrategien, gerade 
auch dann, wenn durch Grempel und Handel Märkte im Nah- und Fernbereich besucht 
wurden. Fontaine, Märkte als Chance, S. 39-41. Die Vermietung von Wohnraum und 
der Handel zählten ebenfalls zu den Diversifizierungsmöglichkeiten von Handwerkern. 
Zur Vermietung von Wohnraum vgl. das Kapitel »Die Abkömmlichkeit der Armen: 
Anpassung der Haushaltsgrößen und Migration«. Die Vermietung von Wohnraum 
zählte in Göppingen im 18. und 19. Jahrhundert zu den wichtigsten zusätzlichen Ein-
nahmequellen der Handwerker; Frey, Industrious Households, S. 123 f. Handel und 
Kleinhandel zählen nicht zu den Untersuchungsgegenständen dieser Arbeit, weshalb 
sie an dieser Stelle ausgeklammert werden. 

210 Auch Maarten Prak konstatiert, dass im frühneuzeitlichen Handwerk neben zünftigen 
Meistern eine Vielzahl von Lohnabhängigen arbeitete; Prak, Arme und reiche Handwer-
ker, S. 254.

211 Vgl. das Kapitel »Die Mehrheit erreicht die Meisterschaft nicht: Limitierte Leinenfärbereien«.
212 Vgl. die Kapitel »Zünftiges und außerzünftiges Schneiderhandwerk« und »Die vorneh-

men und die armen Meister innerhalb der gewerblichen Schneiderzunft«.
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oder bei sich zu Hause gestattet war.213 Teilweise fanden diese Lohnarbeiten 
innerhalb einer gewerblichen Zunft statt, teilweise aber auch außerzünftig. Die 
große Masse an Lohnwebern arbeitete ohne Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Zunft der Weber. Aus Ulm ist bekannt, dass die Lohnbäcker – dort Sauerbäcker 
genannt – außerhalb der gewerblichen Zunft ihre Brote gegen Lohn buken. Sie 
besaßen im Gegensatz zu den Süßbäckern keine Mitgliedschaft in der gewerb-
lichen Bäckerzunft. Ihnen war es ausschließlich gestattet, Backwaren gegen Lohn 
herzustellen. Die Süßbäcker hingegen bildeten die gewerbliche Zunft der Bäcker, 
die ihr Mehl bei Müllern ankauften und daraus Brote für den Verkauf buken. 
Auch nachdem die Sauerbäcker auf obrigkeitliches Geheiß im 18. Jahrhundert in 
die gewerbliche Bäckerzunft integriert wurden, besaßen sie nicht – anders als die 
Süßbäcker – die Meisterschaft innerhalb der gewerblichen Zunft. Ähnlich wie 
bei den St. Galler Leinenfärbern hing die Meisterschaft am Besitz eines der ehaf-
ten, konzessionierten Bäckerhäuser. Ihre Anzahl war in Ulm seit 1690 fixiert. 
Da deshalb die Sauerbäcker die Meisterschaft nicht erlangen konnten, wurde 
ihnen von den Süßbäckern die Ausbildung von Lehrlingen verwehrt.214 Auch in 
St. Gallen wurde zwischen den Weiß- und den Sauerbäckern unterschieden. Und 
auch die Sauerbäcker buken hier Brote gegen ein Entgelt. Die Weißbäcker hin-
gegen waren die Besitzer der ehaften Pfistereihäuser und waren in einer Meister-
schaft innerhalb der gewerblichen Bäckerzunft zusammengeschlossen, die 1724 
aus elf Meistern bestand. Gleichzeitig arbeiteten allerdings mindestens 26 Bürger 
als Bäcker.215 So könnten also 15 dieser Bäcker Sauerbäcker und damit Lohn-
bäcker gewesen sein. All diese Hinweise verdichten sich zu einem System, das 
demjenigen Ulms entsprochen haben könnte. Zudem ähneln die Produktionsbe-
dingungen auch jenen in der Metzgerei und Färberei mit ihren ehaften, städtisch 
konzessionierten Betrieben. Das Ulmer Prinzip, wonach die Lohnhandwerker 
außerhalb der gewerblichen Zunft arbeiteten und keine Meisterschaft besaßen, 
existierte auch in St. Gallen, wenn nicht bei den Bäckern, so mit Sicherheit bei 
den Lohnwebern. Die zusammengenommenen Hinweise aus den unterschiedli-
chen Handwerken führen zur These, dass sich Bezeichnungen wie Lohnweber, 
Lohnbäcker, Lohnschneider, Lohnschuster und Lohnmetzger auf die Tatsache 
bezogen, dass all diese Lohnhandwerker, getrennt von der Meisterschaft der ge-
werblichen Zünfte, außerzünftig produzierten. Im Fall der Schuhmacher könnte 
so die Trennung zwischen der Meisterschaft der Schuhmacher und jener der 

213 Vgl. die Kapitel »Schuhmacher ist nicht gleich Schuhmacher: Verschiedene Arbeits-
möglichkeiten« und »Überlebensstrategien von Metzgern ohne Lizenz«.

214 Herkle, Zuckerbrot und Schweinehaltung, S. 207-221.
215 Vgl. die Hinweise zur Meisterschaft der Weißbäcker in StadtASG, AA, VP, 28. 2. 1724 

und die Angaben zu den Sauerbäckern in VadSlg, Ms S 137, S. 199-201. Laut Datenbank 
versteuerten im Jahr 1720 26 bürgerliche Bäcker. 
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Bruderschaft oder des Handwerks der Schuhmacher erklärt werden.216 Bezeich-
nenderweise existierte im Färberhandwerk, in dem die Lohnarbeiter (Gesellen) 
in die gewerbliche Zunft integriert waren, der Begriff Lohnfärber nicht. Hier 
wurden auch die verheirateten Lohnarbeiter mit eigenem Haushalt als »Gesel-
len« bezeichnet. Bei den Metzgern existierte mit großer Wahrscheinlichkeit ein 
außerzünftiges Metzgerhandwerk. Es bestand hauptsächlich aus den banklosen 
Metzgern, die unter anderem auch mit Lohnarbeit ihr Geld verdienten.217 Im 
Schneiderhandwerk konnten Meister mit Mitgliedschaft in der gewerblichen 
Schneiderzunft als Lohnschneider für andere Meister arbeiten. Da den zünftigen 
Meistern die Anstellung von zünftigem und außerzünftigem Personal gestattet 
war, konnten sich mit Sicherheit auch außerzünftige Schneider als Lohnarbeiter 
von einem Meister anstellen lassen.218 So könnten viele Handwerker in- und 
außerhalb der gewerblichen Zünfte separiert von den Meisterschaften als Lohn-
arbeiter ihr Geld verdient haben.219 

Für diese Hypothese spricht auch das vergleichsweise tiefe Heiratsalter der 
St. Galler Handwerker. Es lag über den gesamten Untersuchungszeitraum be-
trachtet bei 26 Jahren. Die Hälfte aller Männer aus der Handwerkerschaft, die 
zwischen 1680 und 1731 einen eigenen Haushalt führten, heiratete im Alter 
zwischen 23 und 28 Jahren. Ein Viertel schloss bereits deutlich jünger, und zwar 
im Alter zwischen 17 und 23 Jahren, eine Ehe, während ein Viertel deutlich älter, 
und zwar zwischen 28 und 35 Jahren, in den Ehestand eintrat (siehe Abb. 31). 

Das durchschnittliche Heiratsalter in der Eidgenossenschaft lag im 17. Jahr-
hundert in Berggebieten ohne Protoindustrie, in Städten und traditionell bäu-
erlichen Gegenden für Männer bei 31 und für Frauen bei 28 Jahren.220 In 

216 Vgl. das Kapitel »Schuhmacher ist nicht gleich Schuhmacher: Verschiedene Arbeits-
möglichkeiten«. Auch bei den Müllern existierte, gleich wie bei den Schuhmachern, eine 
vom Handwerk der Müller getrennte Meisterschaft der Müller; vgl. StadtASG, AA, Tr. 
H, Nr. 19, Memorial der Müller.

217 Die Tatsache, dass Jacob Rietmann junior allerdings erst nach der Demissionierung sei-
nes Vaters in das Handwerk, als bankloser Metzger aber nicht in die Meisterschaft auf-
genommen wurde, könnte für ein Handwerk der banklosen, lohnarbeitenden Metzger 
sprechen, das getrennt von der Meisterschaft existierte. Vgl. das Kapitel »Großratsstelle 
als Investition ins soziale Kapital«.

218 Vgl. die Kapitel »Zünftiges und außerzünftiges Schneiderhandwerk« und »Die vorneh-
men und die armen Meister innerhalb der gewerblichen Schneiderzunft«.

219 Auch Jürgen Kocka betont, dass in der Gruppe der Handwerksmeister die Unterschei-
dung zwischen Selbstständigen und Lohnarbeitern verfloss und die Lohnarbeit über 
die Meisterschaft selbst Eingang in das Handwerk fand. In den Berufsstatistiken des 
19. Jahrhunderts werde diese Tatsache nicht recht wiedergegeben, was dazu führe, dass 
dieses Ausmaß der Lohnarbeit von der Handwerksforschung und auch von jener zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung nicht recht zur Kenntnis genommen werde; Kocka, 
Arbeiterleben, S. 62 f. 

220 Holenstein, Beschleunigung und Stillstand, S. 314.
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St.  Gallen wurde jünger geheiratet. 
Eine Ursache für diesen Unterschied 
lag vermutlich in der Tatsache, dass 
in St.  Gallen durch den dominanten 
Textilsektor ein nicht zu vernachläs-
sigender Teil der Weber in Struktu-
ren des Handwerksverlags arbeitete 
und viele Handwerker Lohnarbei-
ter waren.221 Ehmer stellte fest, dass 
Lohnarbeit das Heiratsalter senkte. 
Je verbreiteter Lohnarbeit war, desto 
tiefer lag das Heiratsalter in den von 
ihm untersuchten Gebieten.222 Das 
durchschnittliche Heiratsalter in eid-
genössischen Gebieten mit Heimindu-
strie lag bei Frauen zwischen 25 und 
26, bei Männern zwischen 27 und 28 
Jahren.223 Diese Zahlen kommen dem 
St.  Galler Durchschnitt bereits näher. 
Das zeigt auch eine Ausnahmerege-
lung der politischen Zunft der Weber. 
Eine Mitgliedschaft in der politischen 
Weberzunft war bereits mit 18 Jahren 
möglich. Der Beitritt in die übrigen 
politischen Zünfte war ab 1679 frühes-
tens im Alter von 20 Jahren gestattet.224 
Das heißt, dass Textilhandwerker frü-
her heiraten durften, während das Erlangen der wirtschaftlichen, recht lichen und 
sozialen Selbstständigkeit für die übrigen Handwerker normativ erst ab einem 
Alter von 20 Jahren möglich war. Umgekehrt beschloss die politische Zunft der 
Metzger, in der ausschließlich das Metzgerhandwerk organisiert war, 1722 ein 

221 Vgl. das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke 
mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«.

222 Ehmer, Heiratsverhalten, S. 117 und 153. Auch hausindustrielle Traditionen führten zu 
einem generell tieferen Heiratsalter. So heirateten in den nahen Appenzeller Dörfern 
Bühler und Wolfhalden die Weber und Sticker früher als die dort ansässigen Bauern; 
vgl. Ehmer, Heiratsverhalten, S. 118.

223 Holenstein, Beschleunigung und Stillstand, S. 314.
224 Ein obrigkeitlicher Erlass vom 4. 2. 1647, der darauf verweist, dass junge Bürger ab 18 

Jahren in die Zunft aufgenommen wurden, wurde mit der Satzung von 1679 offenbar 
aufgehoben; StadtASG, AA, Bd. 604, S. 84, Art. 123 und S. 92 f., Art. 133.
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abb. 31: heiratsalter der St. galler handwer-
ker, 1680 bis 1731. die auswertung basiert 
auf insgesamt 1.853 erstheiraten männ-
licher und bürgerlicher handwerker der 
Stadt St. gallen, die zwischen 1680 und 1731 
eine ehe geschlossen haben.
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frühestes Beitrittsalter von 22 Jahren.225 Das Metzgerhandwerk erlebte in diesem 
Zeitraum eine wirtschaftlich schwierige Phase und versuchte mit dieser Maß-
nahme wohl, die Konkurrenz unter den Metzgern durch eine Verzögerung der 
Meisterwerdung zu mindern.226 Die Vorschriften der politischen Zünfte konnten 
von den einzelnen gewerblichen Zünften auf der Handwerksebene angepasst, 
allerdings nicht unterschritten werden. Heiratete man also vor dem von den poli-
tischen Zünften fixierten Minimalalter, konnte man keine Mitgliedschaft in einer 
politischen und damit auch in keiner gewerblichen Zunft erwerben. Man konnte 
nur außerzünftig arbeiten. Allerdings zeigt das durchschnittliche Heiratsalter der 
Handwerker von 26 Jahren auch, dass das geforderte Mindestalter der politischen 
Zünfte in den meisten Fällen kein Hindernis darstellte.227

Vom 17. ins 18. Jahrhundert stieg das Heiratsalter der Handwerker St. Gallens 
stetig an. Vor 1680 lag das durchschnittliche Heiratsalter bei 25,2 Jahren, zwi-
schen 1680 und 1700 lag es bei 25.7 Jahren, während es zwischen 1700 und 1731 
auf 27,1 Jahre anstieg.228 Diese Entwicklung zeigt, dass sich viele Handwerker 
in St. Gallen eine Heirat erst zunehmend später im Leben leisten konnten. Diese 
Entwicklung verlief parallel zur generellen Abnahme vieler Handwerkervermö-
gen und spiegelt sich auch in den Mandaten der Obrigkeit, wonach Handwerks-
leute nicht zu jung heiraten, sondern vor der Ehe mit Lohnarbeit Geld verdienen 
sollten, damit sie sich den Ehestand leisten konnten. Die Zeitspanne zwischen 
beendeter Ausbildung und Heirat nahm im Untersuchungszeitraum markant 
zu. Immer mehr Zeit wurde von den jungen Männern und Frauen benötigt, 
um auf dem Arbeitsmarkt Geld für die Gründung eines eigenen Hausstands zu 
verdienen. Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten erhöhte sich das Heiratsalter 
der Kinder so weit, dass die Eltern deren Heirat nicht mehr erlebten.229 Somit 
konnte auf die Erbschaft zurückgegriffen werden. Dabei gingen Werkstätten 
und Häuser nicht immer in den Besitz der Söhne über, sondern wurden auch 
an Töchter vererbt.230 Das zunehmend höhere Heiratsalter in St.  Gallen ent-
spricht den Erkenntnissen demographischer Untersuchungen und der Theorie 
des »european marriage pattern«, wonach im mitteleuropäischen Raum ein 
hohes Heiratsalter mit relativ langer, der Heirat vorausgehender Dienstzeit 

225 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 21, Vergleichsartikel Metzgerzunft.
226 Zur Vermögenssituation im Metzgerhandwerk siehe Abb. 9.
227 Auch in der nahe St. Gallen gelegenen Äbtestadt Wil war nur ein Zehntel aller zünftiger 

Meister zwischen 20 bis 29 Jahre alt; Menolfi, Wirtschaftliche Entwicklung, S. 224.
228 Die Berechnungen basieren auf der Datenbank der Autorin, die alle steuerzahlenden 

männlichen Haushaltsvorstände erfasst. Die Daten für das Heiratsalter vor 1680 stam-
men von all jenen Männern, die zwischen 1680 und 1731 Steuern zahlten, aber vor 
1680 geheiratet hatten. Die Berechnungen beruhen auf insgesamt 1.853 handwerklichen 
Heiraten in einem Zeitraum zwischen 1618 und 1728.

229 Zschunke, Oppenheim, S. 49.
230 Siehe das Kapitel »Zwei unverheiratete Schwestern übernehmen die Familienwerkstatt«.
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sowohl von Männern als auch von Frauen die Regel war. Häufig waren dabei 
die Männer bei der Eheschließung etwas älter als die Frauen.231 Für St. Gallen 
trifft das nicht mit dieser Deutlichkeit zu: Eine Stichprobe hat ergeben, dass in 
rund 46 Prozent der Fälle die Frauen älter waren als ihre Ehemänner.232 Auch 
viele Frauen aus den Fallbeispielen waren bei der Heirat älter als ihre Ehemän-
ner, so etwa die Schneidertöchter Elsbetha, Martha und Juditha Müller, die ihre 
Eheschließungen so lange hinausgezögert hatten, bis sie als ledige Frauen ihre 
Schneiderwerkstatt nicht mehr mit Personal betreiben konnten. Auch Clara 
Studer und Anna Nüesch waren bei der Hochzeit älter als ihre Männer. Der 
hohe Anteil älterer Partnerinnen zeigt die große finanzielle Belastung der Frauen 
bei der Eheschließung. Gerade Töchter aus ärmeren Verhältnissen innerhalb der 
Gruppe der Handwerker hatten Mühe, die finanziellen Mittel für eine Heirat 
aufzubringen. Sie arbeiteten deshalb lange als Lohnarbeiterinnen oder Dienst-
mägde, um genügend Erspartes für eine Heirat aufbringen zu können.233 

Ein abhängiges Arbeitsverhältnis nach der Eheschließung verringerte das so-
ziale Kapital und das Ansehen der Person und möglicherweise auch der ganzen 
Familie.234 Das Fallbeispiel des Metzgers und Großrats Jacob Rietmann zeigte 
das ex negativo deutlich: Als Inhaber eines Ehrenamts und als Angehöriger der 
höheren Gruppe innerhalb des handwerklichen »Stands« verzichtete er gänzlich 
darauf, seine dürftigen finanziellen Verhältnisse mit Lohnarbeit aufzubessern. 
Er profitierte als Großrat von erhöhten Unterstützungsbeiträgen und setzte 
sein soziales Kapital ein, um seinem Sohn die Stadtverweisung und Gefängnis-
aufenthalte zu ersparen. Dagegen verzichtete er  – vermutlich um seine Ehre 
als Inhaber eines Ehrenamts nicht aufs Spiel zu setzen  – auf Lohnarbeit, um 

231 Henderson / Wall, Introduction; Ehmer, Heiratsverhalten, S. 111.
232 Dies hat eine Auswertung von 139 bürgerlichen Paaren ergeben, die im Jahr 1739 von 

der Obrigkeit ein regelmäßiges Almosen erhielten. In 64 Fällen war die Frau älter als 
ihr Mann; StadtASG, AA, VP, 1739, S. 402-426.

233 Zwei Drittel aller Mägde, die in Schwäbisch Hall in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts starben, hatten vor ihrer Heirat mehr als zehn Jahre als Dienstmagd, ein Fünftel 
mehr als 20 Jahre gearbeitet. Dabei heirateten Mägde im Durchschnitt zehn Jahre später 
als andere Frauen. Der Gesindedienst zögerte die Heirat gemäß den Untersuchungen 
Renate Dürrs also hinaus. Dürr, Les Servantes, S. 42-44. Der St. Galler Rat erachtete es 
als normal, dass ledige Frauen während ihrer Zeit als Dienstmagd Geld für eine Heirat 
sparten. So sollten fremde Mägde, die während ihrer Dienstzeit etwas gespart hatten – 
»so etwan ein geldlein haben« –, von einer zu frühen Heirat abgehalten werden; Stadt-
ASG, AA, RP, 1674, fol. 29v-30r. In Augsburg ging das Handwerksgericht davon aus, 
dass Meistertöchter während ihrer Arbeit als Dienstmagd Kapital ansparen konnten, 
das sie anlässlich ihrer Verheiratung in die Ehe einbrachten; Werkstetter, Frauen im 
Augsburger Zunfthandwerk, S. 366; vgl. auch Friedrichs, early modern city, S. 172. 

234 Auch Jürgen Kocka beschreibt die Statusminderung, die von Lohnarbeit ausging, wenn 
er festhält, dass mit der Lohnarbeit »auf Zeit« bei den Gesellen die Zuordnung zu einem 
niedereren »Stand« verbunden war. Kocka, Arbeiterleben, S. 64.
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seine ökonomische Situation aufzubessern.235 Die Statusminderung, die mit 
Lohnarbeit einhergehen konnte, zeigte sich auch beim verminderten Ansehen 
jener Schneidermeister, die als Lohnschneider für andere Meister arbeiteten. So 
besaßen für den zünftigen Schneidermeister Heinrich Müller jene Mitmeister, 
die sich als Lohnschneider bei einem anderen Meister verdingten, ein geringeres 
Ansehen und eine tiefere soziale Stellung als jene Meister, die selbstständig 
produzierten.236 In Ulm wurden die erst kürzlich in der gewerblichen Zunft der 
Bäcker aufgenommenen Sauerbäcker von den zünftigen Weißbäckermeistern 
verächtlich als »lohnbeken« verspottet. Den Sauerbäckern wurde nicht nur die 
Meisterschaft verwehrt, sondern auch die Annahme von Ämtern in der gewerb-
lichen Bäckerzunft.237 Auch innerhalb der Kleidermandate und Ständeordnun-
gen waren jene Personen, die mit abhängiger Lohnarbeit ihr Geld verdienten, der 
tiefsten gesellschaftlichen Gruppe zugeordnet.

Eine Schwierigkeit bei der Erfassung der Lohnarbeit ist ihre Invisibilität im 
städtischen Verwaltungsschriftgut. Wie das Fallbeispiel des Strumpfstrickers 
Georg Stäheli zeigte, arbeiteten für ihn, quasi im Hintergrund, zahlreiche Stück-
arbeiterinnen und Stückarbeiter. Ihre Arbeit ist größtenteils nur dann überliefert, 
wenn sie in Konflikt mit ihrem Arbeitgeber geraten waren und die Streitigkeiten 
vor der politischen Zunft oder dem Rat ausgetragen wurden.238 Der Anteil der 
handwerklichen Lohnarbeit kann deshalb nicht quantifiziert werden. Vor allem 
bei den Ehefrauen und auch bei den Töchtern scheint die Arbeit in einem Abhän-
gigkeitsverhältnis aber weit verbreitet gewesen zu sein. Jüngere Studien kommen 
zum Schluss, dass ein Großteil aller verheirateten Frauen in der Frühen Neuzeit 
einer bezahlten Arbeit nachging und dabei unabhängig von ihrem Ehemann Geld 
für den gemeinsamen Haushalt erwirtschaftete. In England schwankte im 17. und 
18. Jahrhundert der Anteil an Ehefrauen, die einer selbstständigen Erwerbstätig-
keit nachgingen zwischen 60 und 90 Prozent.239 Für St. Gallen sind leider keine 

235 Siehe das Kapitel »Großratsstelle als Investition ins soziale Kapital«.
236 Siehe das Kapitel »Die vornehmen und die armen Meister innerhalb der gewerblichen 

Schneiderzunft«.
237 Herkle, Zuckerbrot und Schweinehaltung, S. 207-211.
238 Vgl. das Kapitel »Voraussetzungen für einen Strumpfverlag: Werkstatt, Walke und 

genügend Personal«.
239 Elise Van Nederveen Meerkerk wie auch Sheilagh Ogilvie gehen von einem hohen An-

teil an Lohnarbeit aus, die in der frühneuzeitlichen Wirtschaft von verheirateten Frauen 
ausgeführt wurde. In der niederländischen Stadt Tilburg lag dieser Anteil im Jahr 1810 
bei 40 Prozent aller verheirateter Frauen; vgl. van Nederveen Meerkerk, Couples co-
operating?, S. 247; Ogilvie, A bitter living, S. 321. In London lag dieser Anteil im 17. und 
18. Jahrhundert je nach Studie zwischen 60 und 90 Prozent, wobei nur eine Minderheit 
der Ehepaare zusammen oder in einem ähnlichen Gewerbe arbeiteten; vgl. Erickson, 
Married women’s occupations, S. 269-275. In der Region Schwarzwald arbeiteten in 
der Frühen Neuzeit zwischen 40 und 70  Prozent aller Frauen gegen Lohn; Ogilvie, 
Women and Labour Markets. Auch Reinhold Reith geht davon aus, dass insbesondere 
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solchen quantitativen Angaben zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Ehe-
frauen von Handwerkern möglich. Allerdings spiegeln sich alle oben erwähnten 
Befunde der neueren Forschung auch in den St. Galler Quellen. 

So arbeitete die Witwe Anna Kröni als Wäscherin und vermutlich als Näher-
meisterin. Gleichzeitig vermietete sie Zimmer in ihrem Haus, beispielsweise an 
eine verwitwete Mutter und deren Tochter. Bei Anna Kröni lebte auch noch 
einer ihrer Söhne, Friedrich Bastart, mit seiner Frau Katharina Abt. Im Keller 
des Hauses hatte ein anderer Sohn, Georg, seine Küferwerkstatt eingerichtet. 
Friedrich Bastart war Schuhmacher, allerdings arbeitslos. Die Mutter schickte 
ihn tagsüber jeweils »zur arbeit«, und zwar sollte er spinnen und nähen. Ab und 
an brachte Friedrich der Mutter oder für sich selbst einige Arbeitsaufträge mit 
nach Hause oder verkaufte Waren in den Gassen der Stadt, die er irgendwoher 
erhalten hatte. Für eine gewisse Zeit hatte Friedrich auch beim anderen Bruder 
Cyrill, der Schneider war, in dessen Werkstatt gearbeitet.240 Der Arbeitsalltag 
Anna Krönis und ihres Sohns Friedrich war von mehreren, parallel ausgeführten 
Tätigkeiten geprägt. Man erledigte das, was man konnte, und nahm Aufträge 
an, die man erhielt. Die wirtschaftlichen Tätigkeiten des Haushalts setzten sich 
zusammen aus Spinnen, Nähen, Waschen, der Vermietung von Wohn- und 
Werkraum, der Arbeit in der Schneiderwerkstatt des Bruders und möglicher-
weise auch einigen Schuhmacherarbeiten.

Oftmals waren Frauen in mehrere Lohnarbeitsverhältnisse eingespannt. Das 
zeigt eine 1739 anlässlich der verbreiteten Arbeitslosigkeit und der zunehmenden 
Verarmung durchgeführte Befragung sämtlicher Bürgerinnen und Bürger, die ein 
städtisches Almosen bezogen. Die Ziele der Befragung waren die Vermittlung 
von Arbeit sowie die Reduktion der ausgeteilten Almosen. Viele der befragten 
Frauen gaben dabei mehrere Einkommensquellen an. Eine häufige Kombination 
bestand bei Arbeiten innerhalb des Textilsektors. Katharina Fehr, Elisabeth 
Buffler, Elsbeth Hugentobler, Anna Fehr, Barbara Ebneter und Katharina Ritz 
verspannen Seide und wirkten Seidenstrümpfe. Andere Frauen kombinierten das 
Seidenspinnen mit Stauchenarbeit, mit Flickarbeit, mit der Pflege von Personen, 
der Tagelöhnerei, mit Stricken und Nähen. Die 41-jährige Martha Appenzeller 
säte, spann und erledigte bezahlte Hausarbeit, um sich über Wasser zu halten. 
Die 55-jährige Sabina Engwiler arbeitete als Wäscherin, als Fegerin und räumte 
gegen Lohn auf. Sie war mit dem Glaser Franz Fehr verheiratet, der sämtliche 
Finger an beiden Händen verloren hatte. Die mit einem Weber verheiratete Sa-
bina Stöckli fegte, spulte und spann. Und die alleine lebende Wibrath Ziegler war 

in städtischen Exportgewerben die Lohnarbeit und die Mitarbeit von Frauen eher die 
Regel als die Ausnahme waren; vgl. Reith, 1998b, Praxis der Arbeit, S. 30. 

240 Die vielen Hinweise zum Arbeitsalltag des Haushalts sind überliefert, weil Friedrich 
Bastart wegen Diebstählen und anschließender Hehlerei verklagt wurde; vgl. StadtASG, 
AA, Bd. 908, 10.12. und 14. 12. 1681, S. 75-93.
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Wäscherin, Büglerin und »kugle[te] fechtli«, vermutlich eine Arbeit im Bereich 
der Strickerei.241 

Unter den bedürftigen Frauen, die 1739 mit oder ohne Mann einen Haus-
halt führten, befanden sich Ehefrauen mit und ohne anwesende Ehemänner, 
Witwen und ledige Frauen.242 Allen gemeinsam war ihre Bedürftigkeit. Nur 
deshalb wurden sie zu ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten befragt. Deshalb ist 
die Auswertung keinesfalls Abbild des gesamten Spektrums der Arbeit von 
Frauen.243 Das Sample ist repräsentativ für Handwerkerfamilien des untersten 
ökonomischen Spektrums: Es zeigt, mit welchen wirtschaftlichen Tätigkeiten 
Frauen bedürftiger Haushalte ein Einkommen für sich und ihre Familienmit-
glieder erwirtschafteten. Aufgrund der prekären Lage der betroffenen Frauen 
sind sämtliche Arbeiten dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne ökonomisches 
Kapital, gewerbliche Infrastruktur und Werkzeuge einfach zugänglich waren. 
Dementsprechend dominieren in dieser Aufzählung Lohnarbeiten, und zwar vor 
allem Verlagsarbeit im textilen Bereich sowie bezahlte Tätigkeiten im Bereich 
des Haushalts. Auch Lohnarbeiten im Bekleidungssektor wie Flickarbeiten, Nä-
hen, Schneidern, Stricken und Strumpfnähen zählten zu den wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten bedürftiger Frauen. Zwei Frauen arbeiteten als Blattmacherinnen, und 
eine wob Schnüre – sie arbeitete also als Posamentiererin. Ein Großteil dieser 
Lohnarbeiten fand im außerzünftigen Bereich statt. Diese Erkenntnisse decken 
sich mit denjenigen zu weiblicher vormoderner Arbeit im Schwarzwald, die sich 

241 Siehe für obige Beispiele StadtASG, AA, VP, 1739, S. 426., S. 419. »Fächtli« waren 
einzelne aufgedrehte Stränge eines Garns. »Fächtliwulle« war ein Garn, das an der Fer-
senpartie von Strümpfen zur Verstärkung mit eingestrickt wurde. Mit »kuglen« ist das 
Rollen eines runden Körpers gemeint; häufig wurden mit Kugeln Stoffe geglättet. Siehe 
Schweizerisches Idiotikon online, Bd. IV, Art. Fächtlimaschen, Sp. 501 und Bd. XV, 
Art. Fächtliwullen, Sp. 1376; Bd. I, Art. Gefächtli, Sp. 673 sowie Bd. III, Art. Chugelen, 
Sp. 187.

242 211 der 297 Frauen waren verheiratet, wobei bei 62 der Ehemann abwesend war. 86 
Frauen waren verwitwet oder nicht verheiratet und führten einen eigenständigen Haus-
halt. Basis der Auszählung ist die Auflistung der Almosenbezüger aus dem Stock- und 
Prestenamt; StadtASG, AA, VP 27.4.-28. 5. 1739, S. 401-426. 

243 Die in anderen Untersuchungen genannten typischen Arbeitsfelder von Frauen, ins-
besondere der Kleinhandel mit Gebrauchtwaren und Lebensmitteln, die Führung von 
Läden und Marktständen, sowie die Bewirtung und Unterbringung von Personen sind 
aufgrund der prekären finanziellen Situation und des fehlenden Kapitals dieser Frauen 
hier stark untervertreten. Vgl. Lindström u. a., Diversity of Work; Friedrichs, Early 
modern city, S. 161; Mitterauer, Familie und Arbeitsorganisation, S. 19; Fontaine, Märkte 
als Chance, S. 43-53; Fontaine, Zirkulation des Gebrauchten. Auch die Arbeit der Ehe-
frauen in der gemeinsamen Werkstatt der handwerklichen Ehepaare kann aufgrund 
dieser Quelle nicht untersucht werden, da Angaben dazu gänzlich fehlen; siehe dazu die 
Kapitel »Die Ehefrau als Chefin des Mannes: Barbara Merz als Bürgerin, Meisterin und 
Zunftmitglied« und »Die Mutter als Meisterin: Frauen als zünftige Arbeitgeberinnen«. 
Die Auswertung aus dem Jahr 1739 umfasst zudem quellenbedingt nur legale Tätigkeiten.
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abb. 32: wirtschaftliche tätigkeiten bedürftiger St.  galler bürgerinnen mit eigenem 
haushalt, 1739. basis der auswertung sind 140 angaben zu wirtschaftlichen tätigkei-
ten von insgesamt 297 bürgerinnen mit eigenem haushalt (ehefrauen, witwen, allein-
lebende und unverheiratete Frauen) im jahr 1739. viele Frauen verrichteten mehrere 
arbeiten parallel, während bei anderen keine einkommensquellen bekannt sind (meist 
bei älteren, gebrechlichen oder kranken witwen). die befragungsliste zu den Stock-
amts- und prestenamtsbezügern findet sich in den verordnetenprotokollen. die liste 
umfasst rund 369 bürgerliche haushalte, die zu dieser Zeit von der städtischen Für-
sorge abhängig waren; vgl. StadtaSg, aa, vp, 1739, S. 401-420 und 421-426. weitere hin-
weise zu Zweck und organisation der befragung sowie zu den beschäftigungspro-
grammen für arbeitslose bürgerinnen und bürger in ebd., aa, rp 16.1., 20.8., 22. 12. 1739; 
ebd., aa, vp 9.1., 31.1., 9. 2. 1739.
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vor allem in die drei Hauptbereiche Arbeiten als Dienstmagd, außerzünftige 
Textilarbeiten und Tagelöhnerei einteilen lassen.244 Auch in Lyon arbeitete der 
Großteil der Arbeiterinnen außerhalb der Zünfte.245

Über die Hälfte aller genannten Tätigkeiten bedürftiger Frauen mit eigenem 
Haushalt fand im Textilsektor statt.246 Von den 140 angegebenen Tätigkeiten mit 
eigenem Haushalt entfielen 30 Prozent auf das Spinnen und 16 Prozent auf das 
Wirken. Andere Arbeiten, die Almosenbezügerinnen im Textilbereich erledigten, 
waren Garnwaschen, Spulen, Weben, Umlegen, Tätschen247, Spitzenklöppelei248 
und Stauchenarbeit249. Dabei verspannen St. Gallerinnen sowohl Flachs als auch 
Seide. Insbesondere das Seidengewerbe wurde ab den 1730er-Jahren von der 
St. Galler Obrigkeit als Möglichkeit des außerzünftigen Erwerbs für ärmere und 
arbeitslose Bürgerinnen und Bürger stark gefördert. Zu den unterschiedlichen 
Arbeiten des Seidengewerbes zählten das Seidenspinnen, das Seidenweben (auch 
Florweben genannt) und das Wirken von Seidenstrümpfen. Alle Seidenarbeiten 
waren in St. Gallen im Verlag und außerhalb der Zünfte organisiert. Die außer-
zünftige Produktion erlaubte jeder Bürgerin und jedem Bürger die Betätigung 
in diesem Sektor, unabhängig davon, ob noch einem anderen zünftigen oder 
unzünftigen Handwerk nachgegangen wurde oder nicht. Verlegt wurden die 
verschiedenen Arbeiterinnen und Arbeiter insbesondere von den sogenannten 

244 Ogilvie, Women and Labour Markets, S. 37 f. Sheilagh Ogilvie kommt zum Schluss, 
dass sich Frauenarbeit auf diese drei Sektoren beschränkte. Sie konnte weder in quan-
titativen noch qualitativen Quellen Hinweise auf eine Teilnahme von Frauen auf dem 
handwerklichen oder protoindustriellen Arbeitsmarkt, abgesehen von Spinnen, Nähen, 
Lastentragen und Botengängen, finden. Die vorliegende Studie kann dagegen weitere, 
auch zünftige Arbeitsfelder von Frauen aufzeigen. Vgl. die Kapitel II (Mobile Ökono-
mien: Handwerkliche Familien- und Hauswirtschaften) und »Stauchentröcknerinnen 
und Nähermeisterinnen: Weiblich geprägte gewerbliche Zünfte«.

245 Martinat, Travail, S. 14.
246 In Lorca, einer südspanischen Ackerbürgerstadt, waren ebenfalls vor allem Frauen 

als Textilarbeiterinnen beschäftigt; Chacon Jimenez, Diversité et précarité, S. 139. 
Auch in den Niederlanden arbeitete ein Großteil der unverheirateten und verwitweten 
Frauen, die einen eigenen Haushalt führten, im Textilsektor. In Tilburg betrug dieser 
Anteil der im Textilsektor arbeitenden weiblichen Haushaltsvorstände 65 Prozent al-
ler Haushaltsvorsteherinnen, zu denen ein Beruf überliefert ist; vgl. van Nederveen 
Meerkerk, Couples cooperating?, S. 242. Generell werden Arbeiten im Textilsektor, 
der Bekleidungs- und Nahrungsmittelbranche mit Frauenarbeit verbunden. Allerdings 
muss auch berücksichtigt werden, dass ein Großteil der Männer ebenfalls in diesem 
Bereich tätig war; vgl. Erickson, Married women’s occupations, S. 293. So beschäftigte 
der Textilsektor auch ein Drittel aller St. Galler Handwerker. 

247 Mit Tätschen war das Ausklopfen nasser (Leinwand-)Tücher gemeint; vgl. Schweize-
risches Idiotikon online, Bd. XIII, Art. tätschen, Sp. 241 f.

248 Die Frauen gaben an, Spitzen zu wirken; StadtASG, AA, VP, 1739, S. 405, 407, 409.
249 Zur Stauchenarbeit vgl. das Kapitel »Stauchentröcknerinnen und Nähermeisterinnen: 

weiblich geprägte gewerbliche Zünfte«.
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Florfabrikanten. Dabei handelte es sich um Seidenhändler, die auch die Produk-
tion organisierten. Sie besorgten das Rohmaterial, übergaben es den von ihnen 
angestellten Spinnerinnen und ließen das Seidengarn anschließend verweben oder 
weiterverarbeiten.250 Das Seidengewerbe bot damit optimale Voraussetzungen, 
um arbeitslosen und verarmten Familien ein Zusatzeinkommen zu ermöglichen. 

Das Flor- oder Seidenweben fasste 1671 in St. Gallen Fuß.251 Schon bald gab 
es verschiedene Konflikte um das Seidenweben sowohl zwischen den politischen 
Zünften der Weber und Schneider als auch zwischen Seidenwebern, die eine 
Verzunftung der Seidenweberei erreichen wollten, und jenen Bürgerinnen und 
Bürgern, die das Handwerk außerzünftig betrieben.252 So arbeiteten beispiels-
weise zwei Töchter eines St. Galler Trompeters in Schaffhausen als Seidenwe-
berinnen. Sie zogen dann nach Stuttgart, um dort einen Seidenwebereibetrieb 
zu eröffnen.253 Sie lockten gemäß Aussage jener St. Galler Seidenweber, die eine 
Verzunftung wünschten, viele Bürgerinnen und Bürger nach Stuttgart, um ihren 
Bedarf an Personal decken zu können. Ein anderer St.  Galler verbreitete das 
neue Handwerk in Schaffhausen, Langenargen und im Bernbiet. Weitere Bür-
gerinnen und Bürger stellten für ausländische Fabrikanten Webstühle, Kämme 
und Blöcke her.254 Die Beispiele zeigen, dass die Seidenweberei nicht nur in 
St. Gallen, sondern auch andernorts außerzünftig betrieben werden konnte und 
damit vielfältige Möglichkeiten der Produktion und der Weitergabe des Wissens 
bot  – gerade auch für Frauen. Wie die Strumpfstrickerei handelte es sich zu-
dem um ein relativ junges Gewerbe, das ebenfalls Spielräume in der Gründung 
neuer Betriebe an anderen Orten wie auch in der Weitergabe des Wissens bot. 
Weil das Seidenweben im Verlag organisiert war, schuf es zudem Arbeitsmög-
lichkeiten für Lohnarbeiterinnen. Die St.  Galler Stadtobrigkeit lehnte deshalb 
eine Verzunftung ab und ließ das Gewerbe zunftfrei. Zum Schutz des jungen 

250 Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 195. 
251 Der Seidenflor war ein dünner, leichter Seidenstoff, der auf einem zweitrittigen Web-

stuhl gewoben wurde. Krünitz, Oekonomische Encyklopädie, Art. 4., Flor; Bodmer, 
Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 195.

252 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 2, Florweben; ebd., AA, Bd. 595, Art. 162. 
253 1735 hatte ein »Huber aus St.  Gallen« in Stuttgart eine Fabrik für »seidene Flöre« 

eingerichtet. In Württemberg versuchte die Landesherrschaft das Seidengewerbe durch 
merkantilistische Wirtschaftspolitik zu fördern. In und um Stuttgart entstanden nicht 
nur Seidenfabriken, sondern es wurden auch mehrere Tausend Maulbeerbäume an-
gepflanzt; vgl. Memminger, Seiden-Cultur in Württemberg, S. 121-142, insbesondere 
S. 121. Offenbar gehörte auch eine St.  Galler Kolonie von Seidenfabrikanten und 
Seidenarbeiterinnen zu den frühen Promotoren des dortigen Seidengewerbes. Für den 
Literaturhinweis danke ich Dr. Senta Herkle.

254 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 2, Klage Florweber. Es ist wahrscheinlich, dass diese Klage 
und die Bitte, das Florweben in der Stadt St. Gallen zu schützen, zusammen mit dem 
schwelenden Streit zwischen den politischen Zünften der Weber und Schneider 1673 zu 
verschiedenen Beschlüssen zum Schutz des Florwebens geführt haben. 
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Handwerks wurde allerdings eine Kommission gebildet. Die sogenannten Ver-
ordneten Herren zum Florgewerbe bestanden aus fünf Kleinratsmitgliedern 
inklusive eines Obmanns, die über Streitigkeiten im außerzünftigen Handwerk 
als richterliches Gremium wachen sollten. Die Kommission erließ 1673 eine 
Ordnung des Florwebens, die darauf ausgerichtet war, das neue Handwerk in 
der Stadt halten zu können. So wurde es allen Florwebern in der Stadt verboten, 
Aufträge an Untertanen des Fürstabts oder an andere Orte zu vergeben oder mit 
Fremden zusammenzuarbeiten. Das zunftfreie Seidenweben sollte allein in der 
Stadt St. Gallen bleiben und den ortsansässigen Bürgerinnen und Bürgern eine 
Verdienstmöglichkeit bieten.255 Obwohl mit der Gründung der Kommission 
das Seidenweben zunächst nur drei Jahre zunftfrei bleiben sollte, wurde es auch 
danach nie zünftig organisiert.256 Im Gegenteil: Das Seidenweben wurde auf In-
itiative der sechs politischen Zünfte 1733 stark obrigkeitlich gefördert, und zwar 
als Möglichkeit der Lohnarbeit für verarmte bürgerliche Familien. So erhielten 
verschiedene Ehefrauen und Bürgerstöchter von der Stadt ein Lehrgeld in Höhe 
von 8  Gulden bezahlt, damit sie das Handwerk bei einer Seidenweberin oder 
einem Seidenweber erlernen und später als Arbeiterin für einen Florfabrikanten 
ein Einkommen erwirtschaften konnten.257 Zusätzlich sollten weitere Lohnar-
beitsplätze im Bereich des Seidengewerbes geschaffen werden, und zwar durch 
die Förderung der Schappespinnerei ab 1739. Auch sie sollte ärmeren Handwer-
kerfamilien ein zusätzliches Einkommen ermöglichen und blieb außerzünftig 
organisiert. Bei der Schappeseide, auch Florettseide genannt, handelte es sich 
um eine minderwertigere Qualität an Seidengarn.258 Der St. Galler Bürger Herr 
Bartholome Stauder259 hatte am 9.  Januar 1739 der Obrigkeit vorgeschlagen, 
nach dem Vorbild von Zürich diese Reste von Seide verspinnen zu lassen. Seiner 
Meinung nach bestand große Nachfrage nach Florettseide in Lyon. Pro Pfund 
versponnener Seide, so seine Mitteilung an den Rat, könnten die Spinnerinnen 
mit einem Arbeitslohn zwischen 15 und 36  Kreuzern rechnen. Die Stadt-

255 Da das Florweben keiner politischen Zunft zugeteilt war, welche normalerweise für 
Streitigkeiten der verschiedenen Handwerke die richterliche Verantwortung übernahm, 
musste durch eine neu gegründete Kommission gewährleistet werden, dass das neue 
Gewerbe »nicht etwa durch widerwertig- und uneinigkeit wiederumb hinweg getrieben 
werden möchte.« StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 2, Florweben. 

256 Die Florfabrikation stand auch noch 1722 allen politischen Zünften frei und konnte 
damit weiterhin als freies Gewerbe betrieben werden; StadtASG, AA, Bd. 595, Art. 162.

257 Vgl. beispielsweise StadtASG, AA, RP 23.2., 24.3., 31. 3. 1733, 10.11., 22.11., 24.11., 
20. 12. 1735, 9.1., 22. 2. 1736. 

258 Es handelte sich um den Ausschuss oder Resten, der Seide; Zedler, Grosses, vollständi-
ges Universal-Lexicon, Art. Seide, Flocken- oder Floret-Seide, Z. 1343 f.

259 Vermutlich handelte es sich um den Kaufmann Bartholomäus Stauder, ID 2466, der 
zwischen 1722 und 1731 einen Laden geführt hatte und 1731 Vermögenswerte zwi-
schen 1.200 und 1.300 Gulden versteuerte; vgl. StadtASG, AA, Bd. 839, S. 79; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 24.
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obrigkeit setzte den Vorschlag Stauders in die Tat um und kaufte zwei Ballen 
Rohseide. Diese übergab sie zum Verspinnen an St. Galler Bürgerinnen.260 Eine 
erste positive Zwischenbilanz konnte gut einen Monat später gezogen werden: 
Den St.  Galler Spinnerinnen war es möglich, pro Woche ein Pfund Seide zu 
verspinnen und damit 32 Kreuzer zu verdienen. Die städtischen Investitionen 
beim Ankauf der Rohseide wurden deshalb erhöht.261 

Bei der Befragung aller bedürftigen Familien 1739 gaben zahlreiche Frauen an, 
im Auftrag von Verlegern Seide zu spinnen (siehe Abb. 32). Die obrigkeitliche 
Fördertätigkeit zeigte Wirkung. Barbara Engler beispielsweise, die Frau eines 
armen Zimmermanns, verspann pro Woche ein halbes Pfund Seide, an dem sie 
15 Kreuzer verdiente. Das war genauso viel, wie die meisten Familien wöchent-
lich als Almosen erhielten. Die Familie von Barbara Engler erhielt wöchentlich 
30  Kreuzer aus dem städtischen Stockamt, aber nur weil sie zusätzlich ein 
fremdes Pflegekind aufgenommen hatte, für das sie 15  Kreuzer an städtischer 
Unterstützung erhielt. Zu den Einnahmen, die Barbara Engler zusätzlich mit 
Spitzenklöppeln verdiente, ist nichts überliefert.262 Für die Einschätzung zur 
Bedeutung der von Ehefrauen verdienten Löhne kann die niederländische Textil-
stadt Zwolle herangezogen werden. Dort konnte Elise van Nederveen Meerkerk 
herausarbeiten, dass Ehefrauen bedürftiger Familien mit textilen Lohnarbeiten 
etwa 20 Prozent des durchschnittlichen Familieneinkommens erwirtschafteten. 
Ein Vergleich zwischen den beiden Städten ist möglich, weil auch in Zwolle – 
wie in St. Gallen – diese Lohneinnahmen der Ehefrauen ungefähr den wöchent-
lichen städtischen Unterstützungsleistungen entsprachen.263 Die Einnahmen 
der Ehefrauen aus der textilen Lohnarbeit ergänzten die Familieneinkommen 
und reduzierten die städtischen Unterstützungsleistungen also wesentlich. Im 
Vergleich zu anderen Löhnen waren die Einnahmen Barbara Englers aber eher 
bescheiden. Eine Tagelöhnerin verdiente für ihre Arbeit 1657 14  Kreuzer pro 
Tag.264 Ein Weber erwirtschaftete 1764 täglich 30 Kreuzer bei guter Arbeit.265 
Und ein am städtischen Bauamt angestellter Gassenkehrer erhielt 1724 einen 

260 Stauder meinte, dass jährlich zwischen einem und zweihundert Ballen versponnene 
Seide mit Gewinn nach Lyon exportiert werden könnten. Für die Einführung der 
Seidenspinnerei hatte Stauder zwei befreundete Kaufleute in Lyon um Unterstützung 
gebeten. Einer erklärte sich bereit, einige Musterstränge von verschieden versponnener 
Seide mit dem nächsten Maultiertransport gelegentlich nach St. Gallen zu senden; vgl. 
zur Einführung der Schappespinnerei in St. Gallen StadtASG, AA, VP, 9. 1. 1739. 

261 Ebd., 31. 1. 1739; StadtASG, AA, RP Sitzung des Kleinen sowie des Kleinen und Großen 
Rats, 20. 8. 1739; ebd., VP 31. 1. 1739. 

262 Vgl. StadtASG, AA, VP, 1739, S. 419, und ID 233, ebd., BR, Familie Brunner, Nr. 18.
263 Vgl. van Nederveen Meerkerk, Couples cooperating?, S. 257-259.
264 StadtASG, AA, Aktensuppl., Wirtschaftliches, Edikt.
265 Deutsch, Bericht des Grafen Karl von Zinzendorf, S. 201.
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Wochenlohn von 1  Gulden, 30  Kreuzern  – rund das Sechsfache.266 Textile 
Lohnarbeiten im Verlagswesen waren also schlechter bezahlt als Lohnarbeiten 
im Bereich städtischer Ämter oder gewerblicher Zünfte. Gerade im Vergleich 
zum Tageslohn einer Tagelöhnerin erscheint das Einkommen aus der textilen 
Lohnarbeit niedrig. Allerdings muss beachtet werden, dass die Textilarbeite-
rinnen nicht ihre ganze Arbeitskraft für das Spinnen einsetzten, sondern meist 
noch andere Arbeiten verrichteten – wie etwa die Spitzenklöppelei im Fall von 
Barbara Engler. Zudem erhielten die St. Galler Seidenspinnerinnen, wie im vor-
angegangenen Kapitel erwähnt, weniger Lohn für ihre Arbeit als die Seidenspin-
nerinnen aus dem Appenzellerland. Neben dem Seidenweben und -spinnen war 
das Wirken ein anderes, weit verbreitetes Tätigkeitsfeld von St. Gallerinnen. Der 
Begriff »Wirken« wurde für viele verschiedene Textilarbeiten verwendet, etwa 
für Weben, Stricken, Strumpfwirken, Sticken oder Klöppeln.267 In den St. Galler 
Quellen erscheint das Verb »wirken« vor allem im Kontext der Strumpfwirkerei. 
Während die Produktion von Wollstrümpfen seit 1732 zünftig organisiert war, 
blieb die Seidenstrumpfwirkerei – wie das übrige Seidengewerbe – außerzünftig 
organisiert.268 Vor allem die Herstellung von seidenen Strümpfen aus Trameseide, 
einer minderwertigeren Seidenqualität, war seit 1680 verbreitet.269 So bot das 
nicht zünftig regulierte Seidengewerbe mit dem Spinnen, Weben und Wirken 
für viele bedürftige Frauen in St. Gallen ein Arbeitsfeld als verlegte Lohnarbei-
terinnen. Nur dank der obrigkeitlichen Befragung aller bedürftigen Familien 
1739 sind überhaupt Hinweise zu dieser außerzünftigen Lohnarbeit vorhanden. 
Mit Sicherheit verdienten auch Frauen und Männer aus Familien, die nicht von 
obrigkeitlicher Unterstützung abhängig waren, ein zusätzliches Einkommen als 
Lohnarbeiterinnen und -arbeiter im Seidengewerbe.270

Ein weiterer großer Teil der Lohnarbeit fand im Bereich des Haushalts statt. 
Auch dieses Tätigkeitsfeld war von Frauen geprägt. Rund 22  Prozent der be-
dürftigen Frauen, von denen Hinweise zur wirtschaftlichen Tätigkeit überliefert 
sind, arbeiteten als Wäscherinnen, Pflegerinnen, Fegerinnen, Büglerinnen oder 

266 StadtASG, AA, RP 20. 7. 1724.
267 Schweizerisches Idiotikon online, Bd. XVI, Art. Würken, Sp. 1477.
268 Die ab 1732 zünftig organisierte Strumpfwirkerei von Wollstrümpfen schloss die Arbeit 

von Frauen an Wirkstühlen explizit aus; vgl. die Hinweise zum Strumpfwirken im Ka-
pitel »Vom Quereinsteiger zum Gründer der gewerblichen Zunft der Strumpfstricker«.

269 Reith, Strumpfstricker, S. 228.
270 In der Stadt ’s-Hertogenbosch verdienten Arbeiterinnen und Arbeiter in den außer-

zünftigen Exportgewerben des 18. Jahrhunderts – es handelte sich vor allem um Spit-
zenklöpplerinnen, (Woll-)Spinner, Garnzwirner und Bandwirker – weniger als zünftige 
Handwerker. Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Exportgewerbe waren unter den 
von der Stadt unterstützten Haushalten überdeutlich vertreten; Prak, Arme und reiche 
Handwerker, 265 f.
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Dienstmägde (siehe Abb. 32).271 All diese Arbeiten wurden gegen Lohn verrichtet 
und waren Teil des Arbeitsmarkts.272 Hier wird deutlich, wie häufig Hausarbeit 
im Untersuchungszeitraum an Externe vergeben wurde und wie häufig gerade in 
diesem Bereich Frauen ein Einkommen erwirtschafteten.273 Nicht nur Dienst-
mägde wurden angestellt, sondern verschiedenste Arbeiten im Haushalt wurden 
gegen Lohn an Frauen außerhalb des eigenen Haushalts vergeben. Für bedürftige 
Frauen, die einen Haushalt zu führen hatten, boten solche Putz- und Pflegear-
beiten gegen Lohn ein wichtiges Einkommen, wie die Auswertungen aus dem 
Jahr 1739 zeigen.274 Frauen aller Altersstufen arbeiteten als Dienstmägde in den 
Haushalten der St. Gallerinnen und St. Galler – und zwar unabhängig von ihrem 
Zivilstand.275 Auch verheiratete Frauen arbeiteten teilweise als Dienstmägde. In 
einigen Fällen arbeiteten sie nicht nur außer Haus, sondern schliefen teilweise 
auch im Haushalt ihrer Arbeitgeber: Anna Oberteufer aus Bürglen war mit dem 
St. Galler Weber Hans Jacob Ehrenzeller verheiratet. Sie arbeitete in verschiede-
nen St. Galler Haushalten als Pflegerin und Dienstmagd und lebte dabei offenbar 

271 In Altona (Hamburg) zählten Dienstmädchen und Wäscherinnen zu den bedeutenden 
weiblichen Berufsgruppen; vgl. Krüger, Erwerbsleben, S. 253 f. 

272 Im vorindustriellen England war die Haus- und Pflegearbeit nicht von der Marktwirt-
schaft getrennt, sondern stark kommerzialisiert; vgl. Whittle, Critique of Approaches, 
S. 60-66. Siehe auch Ogilvie, Women and Labour Markets, S. 35.

273 In der nahe bei St. Gallen gelegenen Kleinstadt Wil arbeitete im Jahr 1680 in jedem vier-
ten Haushalt eine Dienstmagd. Die Dienstboten waren die zweitgrößte Berufsgruppe in 
der Stadt; vgl. Menolfi, Wirtschaftliche Entwicklung, S. 221.

274 Elsbeth Wetter, die Frau eines Zimmermanns, bügelte gegen Lohn, verdiente aber wegen 
der gleichzeitigen Betreuung ihrer sechs Kinder nur wenig. Auch Anna Margaretha Mo-
ser bügelte. Von ihren fünf Kindern konnten sich drei bereits selbst ernähren. Für zwei 
hatten sie und ihr Mann, ein Schuhmacher, noch zu sorgen. Ursula Müller, die Frau von 
Hans Jacob Hugentobler, der mit Schneidern und Dachdecken Geld verdiente, arbeitete 
als Wäscherin, genauso wie Judith Müller und Susanna Wehr, deren Männer Schreiner 
respektive Schuhmacher waren. Susanna Wehrs Mann verdiente neben der Schusterei 
mit Botengängen noch etwas Geld. Siehe zu den genannten Beispielen des Waschens 
und Bügelns StadtASG, AA, VP, 1739, S. 406, 407, 409, 410 und 411. Die 66-jährige, un-
verheiratete und alleinlebende Barbara Mörli betreute die kleinen Kinder des Metzgers 
Hans Caspar Rietmann. Auch die Witwen Elisabeth Steinmann und Katharina Wetzel 
verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Pflegen anderer Personen sowie mit Spinnen; 
StadtASG, AA, VP, 1739, S. 411, 404 und 405.

275 Als die verwitwete 59-jährige Dorothea Zollikofer zu schwach für ihre angestammte 
Arbeit als Dienstmagd wurde, wollte sie stattdessen in der Kinderbetreuung tätig sein. 
Einen speziellen Dienst übernahm die verwitwete 65-jährige Anna Barbara Rotmund, 
die als »Kellerdienerin« arbeitete. Sie klagte allerdings darüber, dass »das kellerdienen 
jetzmals wenig« einbringe. Was genau mit dieser Arbeit verbunden war, bleibt unklar. 
Möglicherweise handelte es sich dabei um die Bedienung von Gästen in einem der 
Weinkeller der Stadt. Siehe Liste der Almosenbezüger des städtischen Stock- und Pres-
tenamtes 1739; StadtASG, AA, VP, 1739, S. 412 und 424. Zudem stammten Mägde auch 
aus allen sozioökonomischen Schichten; Dürr, Les servantes, S. 40 f.
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getrennt von ihrem Mann bei ihren Arbeitgebern. Der Mann klagte, dass sie ihm 
mindestens »doch dann und wann etwaz von ihrem verdienst zukommen laßen« 
müsse.276 

All diese Lohnarbeiten – wenn sie ohne Zunftmitgliedschaft in einer gewerb-
lichen Zunft betrieben werden konnten – boten sich als handwerkliche Tätigkei-
ten an, die mit weiteren zünftigen oder außerzünftigen Handwerken kombiniert 
werden konnten. Josef Ehmer stellte fest, dass es für Lohnarbeiter unmöglich war, 
mit nur einem Beruf ein kontinuierliches Einkommen zu erzielen. So arbeiteten die 
meisten von ihnen pluriaktiv.277 Die Lohnarbeit zählte zu den flexiblen Strategien 
bedürftiger Handwerkerfamilien. Sie erlaubte ihnen trotz mangelnden Kapitals 
eine Diversifizierung des Familieneinkommens. Die Lohnarbeiten der Frauen lagen 
meist im außerzünftigen Bereich, und zwar vor allem in dem im Verlag organisier-
ten, zunftfreien Seiden- und Textilgewerbe und der bezahlten Arbeit im Bereich 
des Haushalts und der Pflege. Solche Arbeiten waren meist schlecht bezahlt, waren 
aber für die bedürftigen Familien dennoch von großer Bedeutung und fielen etwa 
in der Höhe der städtischen Fürsorgeleistungen aus. Auch zahlreiche Handwerker 
arbeiteten vermutlich als Lohnweber, Lohnbäcker, Lohnschuster, Lohnschneider 
oder Lohnmetzger. Dabei war Lohnarbeit, sei es nun inner- oder außerhalb der 
zünftigen Wirtschaft, mit großer Wahrscheinlichkeit statusmindernd.

2.2 weinausschank, landwirtschaft und agrarischer besitz: 
diversifizierung über das handwerk hinaus

Neben der Diversifizierung durch unterschiedliche Lohnarbeiten existierten wei-
tere Möglichkeiten an Nebentätigkeiten. Dazu gehörte die Bewirtung von Gäs-
ten. Sie zählte in St. Gallen nicht zu den Handwerken, sondern wurde als soge-
nanntes Gewerbe eingestuft, das parallel zu einem Handwerk betrieben werden 
konnte  – unabhängig davon, ob das Handwerk zünftig organisiert war oder 
nicht. Die Wirte waren der politischen Zunft der Pfister untergeordnet. Die 
Zunftmitgliedschaft in der politischen Pfisterzunft brauchten aber nur diejenigen 
anzunehmen, die das Wirten hauptberuflich betrieben und daneben kein anderes 
Handwerk ausübten. Wer nebenberuflich Gäste bewirtete, musste allerdings das 
Gewerberecht, quasi das Wirtepatent, bei der politischen Pfisterzunft kaufen, um 
eine berechtigte Schild- oder Reifwirtschaft zu führen.278 Schildwirtschaften be-
saßen weiterreichende Berechtigungen als Reifwirtschaften. In Schildwirtschaf-
ten, den eigentlichen Gasthäusern und Herbergen der Stadt, wurden fremde 
Gäste beherbergt und neben dem Ausschank von Most und Wein auch warme 

276 StadtASG, AA, Bd. 809, 26. 11. 1711, S. 245; vgl. zum selben Ehepaar auch ebd., S. 337a, 
3. 4. 1710.

277 Ehmer, Heiratsverhalten, S. 193.
278 Scheitlin, Das st. gallische Zunftwesen, S. 101; VadSlg, Ms S 137a, S. 81.
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Mahlzeiten aufgetischt. In Reifwirtschaften waren nur der Verkauf kalter Speisen 
sowie der Ausschank lediglich eines Getränks gestattet. Reifwirte mussten sich 
also entscheiden, ob sie ihren Gästen Most oder Wein anbieten wollten.279 So-
wohl die Reif- als auch die Schildgerechtigkeiten hingen – ähnlich wie bei den 
ehaften Leinenfärbereien – an den Häusern. Kaufte man ein Haus, das bereits eine 
Reif- oder Schildgerechtigkeit besaß, wurde die mitübernommen.280 Reifgerech-
tigkeiten konnte man aber auch bei der politischen Pfisterzunft erwerben. Die 
eingekaufte Berechtigung ging dann an das Haus über, in dem die Reifwirtschaft 
betrieben wurde. So konnte der Wirteberuf mit einem zünftigen oder außerzünf-
tigen Handwerk kombiniert werden. Der Schuhmacher Johannes Appenzeller 
war beispielsweise auch Bruggenwirt. Er versteuerte 1731 ein geringes Vermögen 
zwischen 70 und 100 Gulden.281 Der Küfer Jacob Billwiler beherbergte Gäste in 
der Wirtschaft »Zum Mond«. Sein Handwerk konnte er ideal mit dem Wirten 
verbinden: Beide Tätigkeiten hingen eng mit dem Transport, der Produktion und 
dem Verkauf von Alkohol zusammen. In St. Gallen stellten die Küfer nicht nur 
die Fässer für Wein, Most und Kirsch her, sondern besaßen auch das Monopol 
auf das Schnapsbrennen mit Hefe und waren mit obrigkeitlichem Auftrag verant-
wortlich für die Abmessung des zu ihren Kunden in die Stadt gelieferten Weins, 
damit das Umgeld (Alkoholsteuer) korrekt bezahlt wurde.282 Daneben besaß der 
Küfer Billwiler durch seine Frau Magdalena Friedrich einen Rebberg im Wert 
von 700 Gulden und verfügte über ein eigenes Weinlager und Viktualien, das er 
für seine Wirtschaft nutzen konnte.283 Andreas Breisig war Weber und Kronen-
wirt und zählte wie Billwiler zu den vermögenderen Handwerkern der Stadt. Er 
versteuerte Vermögenswerte zwischen 1.000 und 2.300 Gulden und war Elfer der 
politischen Weberzunft.284 Die Krone zählte zu den vornehmsten Wirtshäusern 
der Stadt, und sie besaß eine Schildgerechtigkeit.285 Die drei Beispiele zeigen, dass 
sowohl ärmere als auch reichere Handwerker als zusätzliche Einnahmequelle 
Schildwirtschaften führten. Im Gegensatz zu den Schildwirtschaften handelte es 

279 StadtASG, AA, Bd. 548, »Mandat der wein- und mostwirthen, auch des umgelts halber«, 
9. 1. 1701, S. 25-27.

280 Vgl. den Konfliktfall des Küfers Caspar Engler, der beweisen konnte, dass auf seinem 
Haus seit 70 Jahren eine Reifgerechtigkeit lag, woraufhin die Obrigkeit die Reifgerech-
tigkeit auf Englers Haus eintrug; StadtASG, AA, RP, 19. 12. 1752.

281 Vgl. ID 125, StadtASG, BR, Familie Appenzeller, Nr. 113; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 75.
282 StadtASG, AA, Bd. 548, Umgeld-Satzungen betreffend, 19. 10. 1742, S. 278-282; ebd., 

AA, Bd. 593, S. 212.
283 Vgl. zu Jacob Billwiler ID 194, StadtASG, BR, Familie Billwiler, Nr. 33; ebd., AA, 

Bd. 296fh, S. 82, und ebd., AA, Bd. 583 f., S. 415-417. Billwiler versteuerte 1731 ein 
Vermögen zwischen 1.200 und 1.300 Gulden.

284 Vgl. zu Andreas Breisig ID 220, StadtASG, BR, Familie Breisig, Nr. 25; ebd., AA, 
Bd. 296eb, S. 67; ebd., AA, Bd. 296el, S. 87; ebd., AA, Bd. 296er, S. 87; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 87; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 67.

285 Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschreiben, S. 210 f.
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sich bei den Reifwirtschaften meist um kleinere Schankwirtschaften, in denen 
Wein oder Most teilweise auch über die Gasse verkauft wurde. Gerade solche 
Schenken (mit und ohne Bewilligung) scheinen im Untersuchungszeitraum wie 
Pilze aus dem Boden geschossen zu sein. So erließ die städtische Obrigkeit im 
Januar 1701 ein Mandat betreffend die Wein- und Mostwirte. Man hatte beob-
achtet, dass »in unserer statt und gerichten je mehr und mehr wein- und most-
heüser aufgerichtet« werden. Fortan sollten solche Weinschenken nur noch mit 
obrigkeitlicher Bewilligung eröffnet werden. Auch wollte man eine »censur« 
(Befragung) über die bereits bestehenden Wirte halten und den »unnützlichen« 
Schenkwirten die Bewirtung verbieten.286 Einer solchen späteren Befragung der 
Schenkwirte aus dem Jahr 1722 sind viele Informationen zum Weinausschank als 
Zusatzverdienst der Bürger zu entnehmen. Unterschiedlichste Bürgerinnen und 
Bürger verdienten sich ein zusätzliches Einkommen, in dem sie eine Winkelwirt-
schaft betrieben – vom Junker über Kaufleute hin zu verarmten Handwerkern 
waren alle sozioökonomischen Gruppen unter den Winkel- oder Schenkwirten 
vertreten.287 Das Mandat von 1700 scheint wirkungslos verpufft zu sein, wie ein 
italienischer Reisender 22 Jahre später in einem Sendschreiben festhielt. Die 
»burger und einwohner von St. Gallen [gingen] aus mangel anderer ergötzlich-
keiten sehr offt in alle obgemelte orte [Wirtshäuser], eine müssige stund zu 
vertreiben«.288 1722 hatten die durstigen Stadtbewohner neben den 14 bestehen-
den Schildwirtschaften die Auswahl zwischen 26 kleinen Weinschenken – und 
von diesen hatten die wenigsten eine Bewilligung, wie die Wirte anlässlich der 
obrigkeitlichen Befragung zugaben.289 Gäste der Most- und Weinhäuser wurden 
häufig direkt in den Kellern der Wohnhäuser bewirtet.290 Diverse Ämter wie das 
städtische Schaffneramt und das Spitalamt führten öffentliche Weinkeller (Schaff-
neramts- und Spitalkeller), in denen sogar an Sonntagen Wein aus den Vorräten 
dieser Ämter ausgeschenkt wurde.291 Doch auch auf Äckern außerhalb der 

286 StadtASG, AA, Bd. 548, »mandat der wein- und mostwirthen, auch des umgelts halber«, 
9. 1. 1701, S. 25-27.

287 Dies zeigt die Befragung aller im Jahr 1722 tätigen Schenk- und Winkelwirte in der Stadt 
St. Gallen; StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722, S. 111-114. Auch Dennis A. Frey zählt das 
verbreitete Führen einer Besenwirtschaft zur vielfältigen handwerklichen Ökonomie, 
die aus unterschiedlichen Einkommensquellen bestand; Frey, Wealth, Consumerism, 
and Culture, S. 754 f. 

288 Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschreiben, S. 211.
289 Zur Anzahl der Schildwirtschaften vgl. Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschrei-

ben, S. 210; zu den Winkelwirtschaften siehe StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722, S. 111-114.
290 StadtASG, AA, Bd. 548, »mandat der wein- und mostwirthen, auch des umgelds hal-

ber«, 9. 1. 1701, S. 25-27. Der im Jahr 1722 eine Weinschenke betreibende Herr Friedrich 
Högger, ein Kaufmann, gab an, dass er nun auch begonnen hätte, Gäste im Keller zu 
bewirten, weil auch die Obrigkeit »in die keller leüt sezen«. 

291 Die Führung öffentlicher Weinkeller durch einige städtische Ämter wird deutlich durch 
den obigen Hinweis Höggers (siehe obige Anm. 290), durch die bei Johann Anton 
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Stadtmauern fanden durch bürgerliche Landbesitzer Ausschänke statt.292 Auffal-
lend viele Betreiber von Winkelwirtschaften waren eher vermögende Weber. Von 
den achtzehn Schenkwirten, die eindeutig identifizierbar sind, waren zehn Weber 
und sieben davon vermögend. Beispielsweise wirtete Herr Hans Jacob Haus-
knecht, ein reicher Weber, 1722 bereits seit 26 oder 27 Jahren. Als er mit dem 
Betreiben seiner Wirtschaft begann, habe er die Bewilligung für eine Reifwirt-
schaft erhalten, habe für diese aber aufgrund anderer Geschäfte zu Beginn keine 
Zeit gehabt. Hausknecht versteuerte ein Vermögen zwischen 1.000 und 3.200 Gul-
den und zählte – aufgrund seiner Anrede mit Herr – zur höheren Gruppe im 
Handwerk. Da er keine Ehrenämter ausübte, war er vermutlich aufgrund eines 
Handwerksverlags in der Weberei zu den Herren im Handwerk aufgestiegen.293 
Weiter betrieben 1722 unterschiedlichste Handwerker eine Schenke, so etwa ein 
Bäcker, zwei Müller, ein Küfer, ein Haferdörrer oder ein Färber. Teilweise waren 
die Wirtschaften nur sehr klein. So besaß der Färber Jacob Hofmann nur vier 
oder fünf Gläser für seinen Weinausschank, den er an seinem Wohnort im Loch 

Pazzaglia erwähnten »öffentlichen Weinkeller« sowie durch den Hinweis auf Klagen 
der Weißbäcker über die für sie nicht zugelassene Sonntagsarbeit, obwohl die Ämter 
an Sonntagen ihre Keller geöffnet hätten; siehe Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, 
Sendschreiben, S. 205; StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722 und 28. 2. 1724. Der Betrieb eines 
öffentlichen Weinkellers durch das Schaffneramt passt zur Tatsache, dass das Schaff-
neramt im Jahr 1720 seinen Bürgern sogenannte Weinkontrakte anbot. Interessierten 
Bürgern wurde zu Sonderkonditionen Wein aus dem Schaffneramt zum Verkauf ange-
boten, sofern diese Bürger sich über mehrere Jahre verpflichteten, dem Amt eine gewisse 
Quantität an rotem und weißem Wein abzunehmen. Möglicherweise blieb das Amt auf 
seinem Wein sitzen, so dass neben den Weinkontrakten auch ein öffentlicher Weinaus-
schank in seinem Keller organisiert wurde. Auch der erwähnte »Kellerdienst«, den eine 
St. Galler Bürgerin absolviert hatte, bis sie zu alt dazu wurde, könnte in diesem Zusam-
menhang stehen. Vermutlich hatte sie in einem solchen Wein- oder Mostkeller Getränke 
ausgeschenkt; vgl. StadtASG, AA, Bd. 548, »edict wegen weincontracten der burgeren 
mit hiesigem schaffner-ambt«, 6. 5. 1720, S. 141 f. Auch das Prestenamt führte mit seinen 
Weinvorräten einen Weinkeller im Schuhmacherzunfthaus. Die Einnahmen daraus ka-
men dem Prestenverwalter zugute; siehe Stadelmann, Handwerker als Ratsherren.

292 Der Glaser und Stubendiener der Schmiedenzunft, Herr Hans Conrad Gmünder, besaß 
einen kleinen Acker, auf dem er im Sommer ausschenkte. Zu den Kunden der Wirtschaft 
des Kaufmanns Friedrich Högger zählten nur Bauern – ebenfalls ein Hinweis, dass der 
Ausschank irgendwo auf dem Land stattgefunden haben könnte. Leonhard Laurenz 
Högger bewirtete auf seinem Gut, Näfenacker genannt, die Arbeitsleute während der 
Heu- und Emdsaison. Vgl. für die Beispiele StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722, S. 111-114, 
und ebd., AA, Bd. 548, »mandat der wein- und mostwirthen, auch des umgelds halber«, 
9. 1. 1701, S. 25-27.

293 Zu Hans Jacob Hausknecht vgl. ID 1173, StadtASG, BR, Familie Hausknecht, Nr. 8; 
ebd., AA, Bd. 296el, S. 112; ebd., AA, Bd. 296er, S. 112; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 111; ebd., 
AA, Bd. 296fh, S. 88, und ebd., AA, VP, 18. 6. 1722, S. 112. Zum Aufstieg zum Herrn 
via Handwerksverlag vgl. das Kapitel »Aufstieg im »Handwerkerstand« durch den 
Handwerksverlag«.
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betrieb. Er besaß keine Schankgerechtigkeit, verkaufte den Wein über die Gasse 
und schenkte ab und an seinen Nachbarn eine halbe Maß Wein aus.294 Der Mül-
ler Daniel Wild hatte ein Häuslein gekauft, in dem schon lange gewirtet worden 
war. Seine Schenke betrieb er, weil er »sonsten nichts zuthun« habe und »in keine 
mühlin komen« könne.295 Auch andere Winkelwirte betrieben ihre Schenke 
aufgrund ihrer prekären finanziellen Lage. Der Müller Jacob Wezel hatte keine 
Erlaubnis zum Ausschank. Armut habe ihn zum Wirten verleitet. Der Weber 
Georg Ziedler hätte gerne mit dem Wirten aufgehört, wenn er ein Wächteramt 
oder andere Arbeit gehabt hätte, denn auch er hatte aufgrund eigener Aussage nur 
wenig zu tun. Diethelm Wezel war Weber, der auch im Bauamt arbeitete und 
daneben versuchte, mit der Bewirtung von Gästen zusätzlich etwas zu verdienen. 
Allerdings brachte es ihm keinen großen Verdienst. Er beherberge nur vier Män-
ner und habe sonst keine Gäste.296 Dabei zählte die aktive Bewirtung von Gästen, 
sei es nun als Köchin, Wirtin, Bedienung oder bei der Beherbergung Fremder, 
auch zu den Arbeitssphären der Frauen. Damit einher ging oftmals auch der 
Kleinhandel mit Lebensmitteln. Die verheiratete St.  Gallerin Magdalena Merz 
beispielsweise kombinierte die Bewirtung von Gästen mit dem Lebensmittelhan-
del. Sie betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Conrad Hess, einem Schneider, eine 
Winkelwirtschaft in ihrer Wohnung in der Stadt. Zu den Gästen des Paars zählten 
verschiedene Nachbarn, die nach ihrer Arbeit eine Maß Most tranken, aber auch 
junge Schneiderlehrlinge und Schneidergesellen, die Conrad Hess wohl über sein 
Beziehungsnetzwerk im Handwerk kannte. Die Winkelwirtschaft Merz-Hess 
bot den jungen Leuten Raum, sich in geselliger Runde kennenzulernen – weshalb 
auch Klagen wegen Beherbergung Minderjähriger, Missachtung der Sonn- und 
Feiertage und verbotenen Spielens aufkamen. In der Wirtschaft wurden nicht nur 
Getränke ausgeschenkt, sondern auch Mahlzeiten aufgetischt. Für das Kochen 
war Magdalena Merz zuständig. War gerade nichts Passendes im Haus, wurde ab 
und zu Conrads Schneiderlehrling, der bei ihnen im Haushalt lebte, in die städti-
sche Metzi geschickt, um Würste für die Gäste zu kaufen. Doch Magdalena war 
nicht nur Köchin und Gastwirtin, sondern auch Lebensmittelhändlerin. So kauf-
ten Nachbarn bei ihr Nahrungsmittel ein – etwa ein Stück Käse. Die größeren 
Lebensmittelvorräte für die Winkelwirtschaft ließen sich offenbar gut mit dem 
Kleinhandel von Nahrungsmitteln verbinden. Der Lebensmittelhandel war mög-
licherweise sogar Magdalenas Haupteinnahmequelle, wurde sie von ihrem Mann 
während eines Ehestreits doch unschön als »marquetender-hure« beschimpft.297 

294 Vgl. zu Jacob Hofmann ID 1303, StadtASG, BR, Familie Hofmann, Nr. 30; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 25, und ebd., AA, VP, 18. 6. 1722, S. 114.

295 StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722, S. 114.
296 Vgl. für die drei Beispiele StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722, S. 112.
297 Die Führung der Wirtschaft und des Lebensmittelhandels Magdalenas ist aufgrund ihres 

Ehekonflikts überliefert, zu dessen Klärung diverse Zeugenaussagen eingeholt wurden; 
vgl. StadtASG, AA, Bd. 802b, 10. 5. 1721, S. 177-178 und 181.
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Der Ausdruck Hure gehörte zu den geläufigsten Schimpfwörtern, mit denen 
Frauen beleidigt wurden.298 Der Zusatz Marketender (Lebensmittelhändlerin), 
mit dem Conrad Hess seine Frau beleidigte, war allerdings außergewöhnlich und 
verrät deshalb viel über die Arbeitstätigkeit von Magdalena Merz. Anhand des 
ausführlich überlieferten Ehekonflikts lässt sich eine beliebte und von vielen 
Handwerkern genutzte Möglichkeit aufzeigen, wie das Familieneinkommen auf-
gebessert und die handwerklichen Ökonomien diversifiziert werden konnten. 
Obwohl in den obrigkeitlichen Quellen meist Männer als jene genannt werden, 
die eine Wirtschaft betrieben, zeigt das Beispiel von Magdalena Merz und Conrad 
Hess, dass hinter den Männern auch die Ehefrauen Wein ausschenkten, Gäste 
bewirteten und Kleinhandel betrieben. 

Die sozioökonomische Streuung unter den Schenkwirten war groß, wie die 
Beispiele zeigten. Nicht nur arme und reiche Handwerker, Frauen und Männer, 
bewirteten Gäste, sondern auch Kaufleute. Der Kaufmann Daniel Zollikofer 
»hatte keine Geschäfte« und betätigte sich deshalb als Wirt. Er versteuerte ein 
Vermögen zwischen 2.000 und 5.100  Gulden.299 Die Ursache für die breite 
sozioökonomische Streuung der Winkelwirte lag darin, dass in St. Gallen Wein 
sehr häufig als Zahlungsmittel verwendet wurde. Das wird in jenen Fällen deut-
lich, bei denen die Stadtobrigkeit in Mandaten versuchte, auch bei Wein, der als 
Zahlungsmittel benutzt wurde, an das Umgeld zu gelangen. Man tauschte Wein 
und Most gegen rohe und gebleichte Leinwand, gegen Pferde, Kühe und anderes 
Vieh, gegen Waren aller Art. Ebenso bezahlte man Schulden, die Arbeit von 
Handwerkern oder Arbeitslöhne mit Wein oder Most. Den Färbern, Bleichern 
und anderen wurde Wein und Most auf »abarbeiten« gegeben – das heißt, sie 
erhielten Wein- oder Mostkredite, die sie dann mit ihrer Arbeit abbezahlten.300 
Viele Handwerker gaben an, nebenher eine Wirtschaft zu betreiben, weil sie 
Wein als Zahlungsmittel erhalten hatten. So erklärte der Schuhmacher Daniel 
Engler, dass er von drei Bleichern Wein als Bezahlung habe annehmen müssen. 
Er habe keine Arbeit von ihnen erhalten, wenn er den Wein als Zahlungsmittel 
nicht akzeptiert hätte. Die Tochter des Haferdörrers Bernhard Wild erhielt ein 

298 Burghartz, Leib, S. 127 f.; Schwerhoff, Verordnete Schande?, S. 184.
299 Vgl. für Daniel Zollikofer ID 704, StadtASG, BR, Familie Zollikofer, Nr. 289; ebd., AA, 

Bd. 296er, S. 72; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 72; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 58, und ebd., AA, VP, 
18. 6. 1722, S. 113.

300 Vgl. zu Wein und Most als Zahlungsmittel StadtASG, AA, Bd. 548, Umgeld-Satzungen 
betreffend, 19. 10. 1742, S. 278-282; ebd., AA, Bd. 547, »Edict betreffend die umbgeldt-
satzungen und zollordnungen«, 29. 1. 1688, S. 1165-1168. Färber und Bleicher mussten 
viel Personal verköstigen, weshalb sie vermutlich viel Wein und Most benötigten. Das 
wird deutlich in einem Verordnetenprotokoll, in dem den Bleichern erlaubt wurde, von 
den Kaufleuten Futter, Heu, Wein und Korn als Bezahlung anzunehmen, allerdings nur 
so viel, wie sie selbst in ihrem Haushalt und für ihr Vieh benötigten; StadtASG, AA, VP, 
13. 8. 1667.
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Fässlein Wein von den Erben des Herrn Stadtmajors  – möglicherweise hatte 
die Tochter bei ihm gearbeitet und den Wein als Bezahlung erhalten. Ihr Vater 
wollte mit dem Ausschank aufhören, sobald das Fass leer sei. Die Witwe des ehe-
mals reichen Zunftmeisters der politischen Schneiderzunft meinte, die Ernte auf 
ihrem Rebberg sei ihr Anlass zum Wirten.301 Die Beispiele zeigen, wie eng das 
Wirten mit der Landwirtschaft verknüpft war. Man wirtete, sobald man Wein 
oder Most für den Ausschank besaß. Der Wein, teilweise auch Most, stammte 
dabei von eigenen Gütern, wurde getauscht oder als Bezahlung angenommen. 
So kamen unterschiedliche sozioökonomische Gruppen in den Besitz von Wein 
und Most. Im Bereich des Wirtens als zusätzliche Einnahmequelle galt eindeutig 
die Losung »Gelegenheit macht Wirte«. Gleichzeitig erklärt sich mit dieser 
Schlussfolgerung auch die Dominanz der Weber, die neben ihrem Handwerk 
zur Diversifizierung ihrer Ökonomie als Wirte arbeiteten. Die Ursache liegt in 
der Kundschaft der Weber und deren Zahlungsmitteln. Zu den häufigsten und 
wichtigsten Abnehmern der Exportleinwand, die von den St.  Galler Webern 
produziert wurde, zählten reiche St. Galler Textilhandelsleute. Gerade sie be-
saßen häufig Landsitze und Rebgüter im Umland der Stadt.302 Ihre Weinernte 
nutzten sie nicht nur zum Eigenverbrauch, sondern auch als Zahlungsmittel. 
Aber nicht nur Weber, sondern auch Bleicher und Färber wurden häufig mit 
Wein bezahlt. Erinnert sei an Eusebius Steinmann, der von Kaufleuten teilweise 
Wein als Bezahlung annahm.303 Typisch ist auch das oben erwähnte Beispiel, bei 
dem ein Schuhmacher von Bleichern Wein als Bezahlung annehmen musste. Wie 
die Färber wurden auch Bleicher von den Kaufleuten häufig mit Wein bezahlt. 
Die zahlreichen Weber, die auch wirteten, zeigen, dass der in der Leinenweberei 
vorherrschende Handwerksverlag es den Weberverlegern eher ermöglichte, ein 
Wein- oder Mosthaus zu betreiben, während die Arbeitskraft der Bleicher und 
Färber mit ihren großen, personalintensiven Betrieben möglicherweise stärker in 
ihrem Handwerk gebunden war. 

Die Bewirtung und der Ausschank von Alkohol waren eine Möglichkeit der 
Diversifizierung handwerklicher Ökonomien, die auch von Kaufleuten genutzt 
wurde. Während ärmere Handwerker aufgrund ihrer prekären Lage eine Wirt-
schaft betrieben, um an ein zusätzliches Einkommen zu gelangen, verfügten 

301 Auch der Weber Friedrich Bernet versuchte mit dem Betrieb einer Weinschenke seine 
Fässer mit Wein, die er im Tausch erhalten hatte, zu Geld zu machen, und auch Herr 
Caspar Erlenholzer, ebenfalls Weber und Wirt, wollte so seinen überschüssigen Wein 
loswerden. Der Küfer Herr Ulrich Vonwiler schenkte »wein über die gaßen [aus], den 
er für arbeit empfangen« hatte. Vgl. für die Beispiele StadtASG, AA, VP, 18. 6. 1722, 
S. 111-114.

302 Vgl. zu den Landsitzen St.  Galler Bürger im Umland Guggenheimer/Sonderegger/
Flammer u. a. (Hgg.), Schloss Greifenstein.

303 Vgl. das Kapitel »Geld zieht Geld an: Einkommen der Schwarzfärber, Lohnformen und 
Beziehungen«.
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reichere Handwerker aufgrund ihrer Kundschaft oder eigenen Rebbesitzes über 
große Weinvorräte und nutzten mit dem Ausschank Synergien, die sich auf-
grund dessen auftaten. 

Dagegen war der Besitz von Land wie Äckern, Baum- und Krautgärten 
vor allem eine Diversifizierungsmöglichkeit, die den Kaufleuten sowie jenen 
Handwerkern, die etwas Kapital zur Verfügung hatten, offenstand. Der Kauf 
von landwirtschaftlichen Flächen war nicht nur eine Geldanlage und eine Mög-
lichkeit der Repräsentation, sondern diente auch der Eigenversorgung und 
dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte.304 Land wurde dabei häufig auch 
außerhalb des städtischen Territoriums gekauft, denn das Territorium der Stadt 
St. Gallen erstreckte sich auf einen kleinen Herrschaftsbereich.

ID Name Handwerk Landwirtschaftlicher 
Besitz

Vermögen in 
Gulden

1235 Marx Haltmeyer Apotheker Berg um den Platz und 
St. Mangenberg

8.600-9.100

1568 Gabriel Kromm Apotheker Acker bei St. Leonhard 
(zusammen mit Othmar 
Müller)

13.600-13.700

401 Hans Jacob Ehren-
zeller

Bäcker Acker bei St. Leonhard 
(beim Engel)

8.500-8.600

2794 Laurenz Vonwiler Bäcker Acker bei Mühlegg und 
Buch

2.400-2.500

2946 Hans Jacob Wetter Bäcker Acker um die Sägen 11.600-11.700

936 Friedrich Girtanner Färber Acker bei St. Leonhard 
(beim Engel)

18.000-18.100

2597 Hans Caspar Stein-
mann

Färber Acker auf dem Büchel 1.600-3.600

923 Kilian Giller Hafner Baumgarten an der 
Landstraße

100-700

67 Ulrich Alther Metzger Acker (Wert 3.000 Gul-
den)

6.200-6.600

120 Hans Ulrich Appen-
zeller

Metzger Acker um den Platz 1.600-1.700

304 Klaus Gerteis konstatiert, dass gerade im 16. und im 18.  Jahrhundert die reicheren 
Stadtbürger Vorteile in der Geldanlage in landwirtschaftliche Güter erblickt haben. 
Als Motive für ihre Investition sieht er steigende Agrarpreise und die Anlagesicherheit 
landwirtschaftlicher Besitzungen. Teilweise machte der Landbesitz vor den Stadttoren 
einen erheblichen Anteil am Vermögen der reichen Handelsleute aus; Gerteis, Die 
deutschen Städte, S. 125-129. 
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ID Name Handwerk Landwirtschaftlicher 
Besitz

Vermögen in 
Gulden

316 Bartholome Dürler Pastetenbä-
cker

Garten am Guggersberg 800-900

1410 Georg Huber Weber Acker beim kleinen 
Brühl

400-500

1981 David Renhas Weber Acker um den Platz 7.100-7.200

1990 Daniel Rütiner Weber Acker um den Platz 3.800-5.900

2281 Ulrich Schlatter Weber Mühle im Mühlen-
quartier; Berg am Platz 
gegen Laimat

13.800-15.100

941 Joachim Girtanner Zinngießer Acker bei St. Leonhard 
(beim Engel)

2.200-2.300

abb. 33: auflistung von handwerkern mit landbesitz, der in den Steuerbüchern ver-
merkt wurde, 1680 bis 1700.305

Die Tabelle (Abb. 33) zeigt, dass Handwerker mit Landbesitz zu den über-
durchschnittlich reichen Handwerkern zählten – häufig sogar zu den reichsten 
Ausreißern. Vor allem vermögende Weber, Bäcker, Färber und Metzger zählten 
zu den Landbesitzern. Der zu einem Acker gehörende Besitz konnte umfang-
reich sein. So gehörte zum sogenannten Gsellischen Acker, der 1721 durch 
Verkauf von Stadtbürgern an die Schulkassa überging, ein großes, mit Erkern 
ausgestattetes Haus, das eine Bretterdiele samt Lastenaufzug, einem Saal, drei 
Stuben, mehreren Kammern und zwei Küchen umfasste. Weiter gehörten zum 
Acker eine Dörrstube, ein Waschhaus, ein Korn- und Haferhaus, ein Neben-
häuschen mit Werkbank, ein Schopf mit Mostpresse sowie ein Stadel mit je einem 
Heu- und Emdstock.306 Auch auf dem Acker »beim Engel«, der im Besitz des 
Metzgermeisters »Herr« Ulrich Alther lag, standen ein Haus und eine Hofstatt. 
Der Acker mit diesen Gütern hatte einen Wert von 3.000 Gulden, als er ihn am 
4.  Oktober 1716 der Stadt verkaufte. Die Stadt wiederum verlieh den Acker 
auf jeweils zehn Jahre an den Metzger »Herrn« Daniel Tobler.307 Wie Ulrich 
Alther zählte auch Daniel Tobler zu den reichen Handwerkern. Er versteuerte 

305 Bis ins Jahr 1700 sind in den Steuerbüchern einzelne Äcker und ländlicher Besitz der 
Stadtbürger verzeichnet. Nicht immer war eine Zuordnung des Grundbesitzes mög-
lich, da teilweise die Angaben unklar waren – so z. B. das »Cunzische grosse Haus« 
im Jahr 1690 oder der »Gonzenbachischer Acker und Stauchenhaus«; StadtASG, AA, 
Bd. 296eb, S. 83 und 84. Die Liste spiegelt deshalb keineswegs den gesamten Landbesitz 
bürgerlicher Handwerker wider.

306 StadtASG, AA, Tr. 7, Nr. 15i, Inventarium.
307 Vgl. StadtASG, AA, Verz. 1, 1-5, Stichwort Lehen. Die Originale der Kaufbriefe wur-

den Ende des 18. Jahrhunderts kassiert.
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1720 ein Vermögen zwischen 2.800 und 2.900  Gulden. Beide Metzgermeister 
zählten aufgrund ihrer Anrede zu den Herren im Handwerk, und beide gehörten 
zum Vorstand der politischen Metzgerzunft. Vermutlich waren sie durch ihr 
Ehrenamt in die höhere Gruppe des Handwerks aufgestiegen.308 Das Beispiel 
zeigt nicht nur, dass Metzger zu jenen reichen Handwerkern zählten, die häufig 
im Besitz landwirtschaftlicher Güter waren, sondern auch, dass die Stadt ihren 
Bürgern Grundbesitz als Lehen übertrug. Nicht alle Handwerker, die ihre Wirt-
schaft durch Landwirtschaft diversifizierten, waren also zwingend Landbesitzer. 
Zu den Lohnbestandteilen des städtisch angestellten Zuchtmeisters Georg Stäheli 
hatte auch ein Garten mit 17 Beeten gezählt, den die Familie nutzen konnte. 
Das der Amtsperson zur Verfügung gestellte Land reichte auch für die Haltung 
einiger Schweine.309 Wie das Beispiel von Eusebius Steinmann zeigte, konnten 
auch Kredite eine entscheidende Rolle beim Immobilienhandel und beim Land-
kauf spielen. Der reiche Schwarzfärbermeister Steinmann besaß zwei Äcker. Auf 
einem errichtete er eine Henke für seine Farbtuche sowie vermutlich eine Lei-
nenfärberei, zum anderen gehörten ein Haus und ein Baumgarten.310 Der älteste 
Sohn des Strumpfverlegers Georg Stäheli namens Johannes, der den Familienver-
lag übernahm, besaß einen Acker hinter der Bernegg und ließ diesen von einem 
Freisassen bewirtschaften.311 Er zählte wie sein Vater zur höheren Gruppe der 
Handwerker. Neben Besitz und Belehnung wurden Äcker auch gemeinschaftlich 
gekauft und verwaltet, wie das Beispiel des Apothekers Gabriel Kromm zeigt 
(siehe Abb. 33). Mitbesitzer des Ackers bei St. Leonhard war Othmar Müller, 
ein Warenspediteur, der ein Vermögen von 6.000 Gulden versteuerte.312 Die Bei-
spiele zeigen, dass für den Besitz und die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich 
nutzbarem Boden Kapital oder hohe Darlehenssummen erforderlich waren und 
deshalb vor allem reichere Handwerker ihre Ökonomie mit Landbesitz diversi-
fizierten. Laut Dennis A. Frey war der Besitz von landwirtschaftlich nutzbarem 
Land sogar eine entscheidende Komponente der wirtschaftlichen Flexibilität 
reicherer Haushalte. Er sieht im Besitz von landwirtschaftlichen Gütern gar die 

308 Vgl. zu Daniel Tobler ID 2699, StadtASG, BR, Familie Tobler, Nr. 60; ebd., AA, 
Bd. 296el, S. 52; ebd., AA, Bd. 296er, S. 52; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 52; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 43. Zu Ulrich Alther vgl. ID 67, StadtASG, BR, Familie Alther, Nr. 55; 
ebd., AA, Bd. 296eb, S. 38; ebd., AA, Bd. 296el, S. 48 und 71; ebd., AA, Bd. 296er, S. 48; 
ebd., AA, Bd. 296ez, S. 48.

309 Vgl. das Kapitel »Berufswechsel: Das Amt des Zuchtmeisters als Sprungbrett zum 
Strumpfverlag«.

310 Vgl. das Kapitel »Missachtung von Vorschriften und Preisdumping: Die Steinmann’sche 
Produktionssteigerung«. 

311 Vgl. die Kapitel »Eine Wirtschaft der Schulden und Immobiliengeschäfte auf Kredit« 
und »Innerfamiliäre Aufgabenteilung im Geschäft«.

312 Zu Othmar Müller vgl. ID 1874, StadtASG, BR, Familie Müller, Nr. 98; ebd., AA, 
Bd. 296ds, S. 27; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 35 und 60; ebd., AA, Bd. 296el, S. 43.
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Trennlinie, welche die mittleren und reicheren Handwerkerhaushalte von jenen 
der ärmeren Handwerkerfamilien unterschied.313 

Doch auch weniger vermögende Handwerker konnten in den Besitz von Land 
kommen. So besaß der Hafner Kilian Giller einen Baumgarten an der Landstraße 
(siehe Abb. 33). Der Schreiner David Weyermann erwarb nach der Heirat mit 
seiner vierten Frau, Margaretha Nüesch von Balgach, einen Acker an der Blatten. 
Es scheint, dass er für den Kauf des Ackers nicht genügend Geld besaß. Er ver-
steuerte 1731 ein Vermögen zwischen 100 und 200 Gulden und bat direkt nach 
dem Kauf des Ackers im Wert von 1.760 Gulden bei der Stadt um einen Kredit 
über 1.700  Gulden. Als Sicherheit sollte sein Wohnhaus in der Spiservorstadt 
dienen. Die Obrigkeit empfahl ihm, sein Wohnhaus zu verkaufen, um einen 
Teil des gekauften Guts abbezahlen zu können.314 Die Abbezahlung des Kredits 
durch den Verkauf seines Wohnhauses weist darauf hin, dass zum von Weyer-
mann gekauften Acker auch ein Haus gehörte. Häufig gingen mit dem Kauf von 
Häusern auch kleinere landwirtschaftlich nutzbare Flächen in den Besitz von 
Handwerkern über. So kaufte der Schreiner Jacob Amann 1721 ein außerhalb der 
Stadt auf dem Laimat gelegenes Haus mit Hofstatt, Acker, Kraut- und Baumgar-
ten im Wert von 950 Gulden. Amann versteuerte zwischen 400 und 900 Gulden 
und war im Besitz mehrerer Häuser, mit denen er Immobilienhandel betrieb.315 
Amann besaß nun bei seinem von ihm bewohnten Haus einen Acker und einen 
Garten. Nach dem Kauf des Hauses auf dem Laimat verkaufte Amann sein bishe-
riges Wohnhaus an der Landstraße, zu dem ebenfalls ein Garten gehörte, an den 
Zimmermann Conrad Locher, der ein Vermögen zwischen 70 und 200 Gulden 
besaß. Auch Locher besaß mit dem neuen Haus neben seinem Handwerk einen 
Garten zur wirtschaftlichen Diversifizierung.316 Weiter verkaufte der Schreiner 
Amann ein Haus samt Garten und zwei Bestallungen außerhalb der Stadt bei 
Lämmlisbrunnen an den Hafnermeister Hans Ulrich Sauter. Sauter konnte nun 
ebenfalls einen Garten bewirtschaften und vielleicht sogar Vieh halten oder bei 
sich einstellen lassen. Er versteuerte zwischen 100 und 200 Gulden.317 Amann 

313 Frey, Industrious Households, S. 128 f.
314 StadtASG, AA, RP, 8. 11. 1735; zu David Weyermann vgl. ID 2980, ebd., BR, Familie 

Weyermann, Nr. 81; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 91; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 71.
315 StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, Ostern 1721, S. 88. Zu Jacob Amann 

vgl. ID 79, StadtASG, BR, Familie Amann, Nr. 11; ebd., AA, Bd. 296el, S. 91; ebd., AA, 
Bd. 296er, S. 91; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 96; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 76.

316 StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, 1724, S. 196 f. Zu Conrad Locher vgl. 
ID 1729, StadtASG, BR, Familie Locher, Nr. 110; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 87; ebd., AA, 
Bd. 296fh, S. 71.

317 StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, 22. 10. 1725, S. 246 f. Zu Hans Ulrich 
Sauter vgl. ID 2084, StadtASG, BR, Familie Sauter, Nr. 49; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 75. 
Metzger waren abhängig von Überwinterungsmöglichkeiten für ihr Vieh und benötig-
ten fremde Ställe, um ihr Vieh im Winter einstellen zu können; vgl. dazu Stadelmann, 
Begrenzter Austausch?.
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verkaufte noch mehr Häuser, so etwa eines in der Spiservorstadt außerhalb der 
Stadtmauern, das ebenfalls einen Garten und einen dazugehörigen Bretterschopf 
umfasste. Käufer war der Schneider Ruprecht Amann, der über ein Vermögen 
zwischen 200 und 300 Gulden verfügte.318 

Die Erträge, die mit Gartenarbeit erzielt werden konnten, sollten nicht un-
terschätzt werden. In Göppingen verdiente ein Wollweberehepaar mit seiner 
Gartenarbeit 1773 und dem anschließenden Verkauf der Produkte wie Gerste, 
Kartoffeln und Bohnen ungefähr 160 Gulden pro Jahr. 1771 brachte ihnen der 
Verkauf verschiedener Gartenprodukte unverzüglich nach der Ernte 27 Gulden 
ein.319 Auch die 63-jährige, verwitwete St. Gallerin Dorothea Schopfer verdiente 
1739 mit dem Handel von »grüens«, also von Gemüse, ihr Geld.320 Möglicher-
weise besaß sie einen kleinen Garten, den sie bewirtschaftete und dessen Ernte 
sie dann auf dem Markt verkaufte. 

Teilweise diversifizierten Handwerker auch durch den Besitz von (Klein-)
Vieh ihre Ökonomien. Einigen Handwerkern war aufgrund ihres Berufs die 
Haltung und Mast von Tieren gestattet, so etwa den Müllern, Bäckern und 
Haferdörrern.321 Auch einige Schmiede scheinen eine Affinität zur Tierhaltung 
gehabt zu haben. So ging der Schmied Hans Jacob Scheitlin mit dem Chirurgen 
Sebastian Hiller eine Viehgemeinschaft ein. Scheitlin besaß mehrere Kühe und 
bat den Chirurgen um einen Kredit, weshalb eine halbe Kuh an ihn überging. 
Der Schmied Scheitlin musste Hiller für das Darlehen täglich zwei Maß frische 
Milch bringen. Im Herbst wollten sie die Kuh dann gemeinsam schlachten und 
das Fleisch teilen.322 Ein anderer Schmied, Hans Jacob Högger, besaß Hühner 
und ein Pferd. Um Heu für das Pferd kaufen zu können, musste sich Högger 
verschulden. Weil er unter anderem seine Heuschulden nicht mehr beglei-
chen konnte und einem Schuldgericht fernblieb, kam er in Gefangenschaft. 

318 StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, 1726, S. 273. Zu Ruprecht Amann vgl. 
ID 81, StadtASG, BR, Familie Amann, Nr. 17; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 71.

319 Frey, Industrious Households, S. 122 f.
320 Siehe Liste der Almosenbezüger des städtischen Stock- und Prestenamt 1739; Stadt-

ASG, AA, VP, 1739, S. 412.
321 Den Müllern war es maximal erlaubt, drei Pferde, zwei Schweine, zwei Kühe, einen 

Hahn und vier Hühner zu halten. Das Halten von Gänsen, Enten und Tauben wie auch 
die Tierzucht waren ihnen verboten; Scheitlin, Das st. gallische Zunftwesen, S. 157. Ha-
ferdörrer und Sauerbäcker durften maximal sechs Hühner halten. Die Schweinehaltung 
war den Sauerbäckern verboten. Müller durften zudem ihre Pferde ausleihen; SSRQ SG/
II/1 /2, S. 317-321. So vermietete beispielsweise der Müller Georg Algäuer sein Pferd an 
andere Müller; StadtASG, AA, Bd. 802b, 19. 11. 1724, S. 252.

322 StadtASG, AA, Bd. 802b, 17. 5. 1722, S. 198. Zu Sebastian Hiller vgl. ID 1216, StadtASG, 
BR, Familie Hiller, Nr. 34; ebd., AA, Bd. 296er, S. 48; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 48; ebd., 
AA, Bd. 296fh, S. 39 (Vermögen um 1720 zwischen 800 und 900 Gulden). Zum Schmied 
Hans Jacob Scheitlin vgl. ID 2126, StadtASG, BR, Familie Scheitlin, Nr. 53; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 48. 1720 besaß er ein Vermögen zwischen 200 und 300 Gulden.
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Seine Schmiede wurde geschlossen und vergantet. Die drei Kinder wurden im 
Spital versorgt.323 Verschiedenste Bürger aus unterschiedlichen Vermögens-
gruppen besaßen Ziegen oder Kühe, die sie im Sommer jeweils auf den städ-
tischen Allmenden weiden ließen. Der Schneider Heinrich Wild (Vermögen 
400-500 Gulden), der Buchbinder Niklaus Wetter (Vermögen 400-500 Gulden), 
der Drechsler und Bibenzelter Hans Jacob Kirchhofer (Vermögen 200-300 Gul-
den) sowie die Schuhmacher Joachim Kauter (Vermögen 200-300 Gulden) und 
Hans Jacob Engwiler (Vermögen 100-200 Gulden) besaßen 1730 alle eine Kuh 
auf der Bernegg.324 Engwiler wurde mit seiner Familie bedürftig und erhielt 
1739 regelmäßige Unterstützung. Seine fünf Kinder waren mit dem Aushauen 
von Leinwand beschäftigt.325 Auch der Schneider Christoph Müller, der Sohn 
der Schneiderfamilie Müller-Merz, besaß zusammen mit seiner Frau Elsbetha 
Engwiler eine Kuh, die er im Sommer auf der Bernegg weiden ließ.326 Der 
vermögensarme Schuhmacher Conrad Müller versuchte mit der Taubenzucht 
ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften.327 Die Taubenzucht war nicht 
nur eine Diversifizierungsstrategie armer Handwerker. In Göppingen züchtete 
ein Wollweberehepaar aus der zweiten von drei durch Frey analysierten Ver-
mögensklassen Tauben und Kanarienvögel für den Verkauf und verdiente damit 
einen signifikanten Teil von bis zu einem Viertel ihres Jahreseinkommens.328 
Allgemein dienten agrarische Produkte nicht nur der Selbstversorgung und 

323 Der Nachbar Höggers, der Knopfmacher Tobias Stauder, hatte dessen Hühner vergif-
tet, weshalb Streit entstand; StadtASG, AA, RP, 12. 5. 1713. Zum Pferd, den Heuschul-
den und der Vergantung der Schmitte vgl. ebd., AA, RP 5.2., 22.2., 23.2. sowie 1. 3. 1731. 
Zu Hans Jacob Högger vgl. ID 1344, StadtASG, BR, Familie Högger, Nr. 111.

324 StadtASG, AA, RP, 29. 8. 1730. Zu Niklaus Wetter vgl. ID 2967, StadtASG, BR, Fa-
milie Wetter, Nr. 99; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 23; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 73. Zu Hans 
Jacob Kirchhofer vgl. ID 1551, StadtASG, BR, Familie Kirchhofer, Nr. 21; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 37; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 32. Zu Joachim Kauter vgl. ID 1512, StadtASG, 
BR, Familie Kauter, Nr. 28; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 21; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 50. Zu 
Hans Jacob Engwiler vgl. ID 485, StadtASG, BR, Familie Engwiler, Nr. 52; ebd., AA, 
Bd. 296ez, S. 43; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 36. Zu Heinrich Wild vgl. ID 3081, StadtASG, 
BR, Familie Wild, Nr. 64; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 45; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 30.

325 StadtASG, AA, VP, 1739, S. 406.
326 Ihre Kuh bekam aufgrund der Verwahrlosung durch den Sennen die »Kälbersucht« 

und musste deshalb geschlachtet werden. Zur Wiedergutmachung des Schadens sollte 
das Paar den Sennen belangen; StadtASG, AA, RP, 31. 5. 1729. Das Paar besaß 1731 ein 
Vermögen zwischen 100 und 200 Gulden; vgl. das Kapitel »Frauen an der Macht: Die 
Schneiderwerkstatt der Familie Müller-Merz«.

327 StadtASG, AA, Bd. 809, 28. 7. 1682, S. 182. Zu Conrad Müller vgl. ID 1833, StadtASG, 
BR, Familie Müller, Nr. 115; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 35. Er besaß ein Vermögen zwi-
schen 70 und 100 Gulden. Auch die handwerkliche Ämterfamilie Schirmer verdiente am 
Verkauf von Korn als Taubenfutter und betrieb vermutlich eine eigene Taubenzucht; 
vgl. Stadelmann, Handwerker als Ratsherren.

328 Frey, Industrious Households, S. 120 und 123.
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der Absicherung vor ständig schwankenden Preisen, sondern konnten auch als 
Zahlungsmittel genutzt werden. Wie bereits beschrieben, konnten mit Wein, 
Most und vermutlich auch anderen landwirtschaftlichen Produkten wie Korn 
Schulden beglichen und Handwerkerlöhne bezahlt werden.329 In Zeiten von 
Kornmangel und Lebensmittelteuerungen waren Landbesitzer weniger vulne-
rabel als jene Personen, die in kleinen Mengen  – unabhängig vom Angebot 
oder vom Preis – ihre Lebensmittel einkaufen mussten.330 Am Anbau und den 
landwirtschaftlichen Produkten, die von eigenen Landgütern stammten, besaßen 
auch Kaufleute großes Interesse, wie ein detailliert überlieferter Pachtvertrag des 
Hofes Greifenstein aus dem Jahr 1594 zeigt. Minutiös regelte der St. Galler Be-
sitzer, der reiche Junker Joachim Zollikofer, mit seinem Lehenbauern Christian 
Tobler aus Thal, welche Produkte der Pächter den Besitzern jeweils in die Stadt 
zu liefern hatte. Dazu zählten Getreide, Obst, Fleisch, Wein, Most, Milch und 
Holz.331 Gerade in der unmittelbaren fürstäbtischen Nachbarschaft der Stadt lag 
viel Land in den Händen der Stadtbürger. Im an die Stadt angrenzenden Gericht 
Tablat, das zum fürstäbtischen Untertanengebiet gehörte, besaßen Bürgerinnen 
und Bürger zusammen mit der Stadt St. Gallen 1689 rund ein Viertel des gesam-
ten zu Tablat gehörenden Landes.332 Auch durch diese großen Anteile an Land 
in der stadtnahen Umgebung wird sichtbar, wie Landwirtschaft als Diversifizie-
rungsmöglichkeit der Wirtschaft von unterschiedlichsten Stadtbürgern genutzt 
wurde. Gerade in Zeiten, in denen die wirtschaftliche Situation der Handwerker 
prekär war, konnten landwirtschaftlicher Besitz und agrarisches Wissen ein 
zusätzliches Mittel zur Existenzsicherung sein.333 

Der Besitz kleinerer landwirtschaftlich nutzbarer Flächen sowie von Vieh 
und Geflügel existierte also in handwerklichen Wirtschaften in eher prekären 
finanziellen Verhältnissen, während die Bewirtschaftung größerer Güter und 
Flächen eher bei kapitalkräftigeren Handwerkern sowie bei den Kaufleuten 
üblich war.334 Dabei war nicht immer viel Bargeld notwendig. Auch durch 
Darlehen konnten Handwerker an Landbesitz gelangen. Die Fallbeispiele ha-

329 Vgl. das Kapitel »Geld zieht Geld an: Einkommen der Schwarzfärber, Lohnformen und 
Beziehungen«.

330 Siehe dazu Groebner, Ökonomie ohne Haus, S. 61-113, der die Preisschwankungen und 
die Folgen davon gerade für ärmere Haushalte eindrücklich aufzeigt.

331 Vgl. Hasler / Sonderegger, Landsitze; Sonderegger, Nicht nur Repräsentation.
332 StadtASG, AA, Bd. 663, S. 15.
333 Gerteis, Die deutschen Städte, S. 135. Auch in Göppingen zählten der Anbau von 

Feldfrüchten und die Tierhaltung zu den Diversifizierungsmethoden von Handwerkern 
aller sozioökonomischer Gruppen; Frey, Wealth, Consumerism, and Culture, S. 754 f.

334 Auch in Schweden besaßen nicht nur ärmere Stadtbürger oder Bürger der mittleren 
Einkommensgruppen Vieh, sondern auch Personen der politischen Elite. Der Besitz 
von Tieren existierte in allen sozioökonomischen Gruppen; Lindström u. a., Working 
Together, S. 70.
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ben gezeigt, wie wichtig das soziale Kapital und die Kreditwürdigkeit für den 
Kauf von Liegenschaften und den Immobilienhandel waren. Besaß man beides, 
konnten Äcker auch auf Kredit gekauft werden, wobei auch die Vergantungen 
einzelner Betriebe dem sozialen Ansehen nicht schadeten.335 Einzelne Bürger-
familien lebten auf einem Acker, der im Besitz reicherer Mitbürger war. Ähnlich 
wie im Fall des Strumpfverlegers Johannes Stäheli, der seinen Acker hinter der 
Bernegg durch einen Freisassen bewirtschaften ließ,336 könnte es sich bei diesen 
auf verschiedenen Äckern wohnhaften Handwerkerfamilien ebenfalls um die 
Bewirtschafter gehandelt haben. So lebte der vermögensarme Weber Heinrich 
Merz mit seiner Familie von 1680 bis 1700 auf dem Zwickerischen Acker. Bis 
1690 lebte dort auch die Familie des Bruders. Wie sein Bruder Heinrich war 
Conrad Merz ebenfalls Weber und versteuerte nur geringe Vermögenswerte. 
Gut möglich, dass die beiden nah verwandten Familien neben der Weberei 
gemeinsam das landwirtschaftliche Gut der Familie Zwicker bebauten. Weitere 
Beispiele weisen darauf hin, dass vor allem vermögensarme Handwerkerfamilien 
als Pächter auf landwirtschaftlichen Gütern reicherer Stadtbürger lebten, diese 
bewirtschafteten und dazu noch ein Handwerk betrieben.337 

Weitere landwirtschaftliche Tätigkeiten und Lohnarbeiten wie das Fällen, 
Zurüsten, Sammeln und Verkaufen von Holz (das sogenannte Holzen) wurden 
meist von Handwerkern in prekären finanziellen Situationen ausgeführt.338 Die 

335 Siehe das Fallbeispiel Schuldenwirtschaft mit Erfolg: Die Leinenfärberfamilie Stein-
mann-Tanner.

336 Vgl. das Kapitel »Innerfamiliäre Aufgabenteilung im Geschäft und soziale Mobilität«.
337 Vgl. für die Weberfamilie Merz-Halder ID 1688, StadtASG, BR, Familie Merz, Nr. 46; 

ebd., AA, Bd. 296ds, S. 50; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 57; ebd., AA, Bd. 296el, S. 71. Er 
versteuerte von 1680 bis 1700 zwischen 70 und 100 Gulden. Sein Bruder Conrad Merz 
und dessen Familie versteuerten in derselben Zeit zwischen 100 und 300 Gulden; vgl. 
ID 1671, StadtASg, BR, Familie Merz, Nr. 45; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 73; ebd., AA, 
Bd. 296eb, S. 84. Der Weber Christoph Lins wohnte mit seiner Familie 1690 in einem 
Nebenhaus auf Georg Hubers Acker. Er versteuerte zwischen 50 und 100  Gulden. 
Vgl. ID 1653, StadtASG, BR, Familie Lins, Nr. 9; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 75. Der 
Stadttrompeter Georg Hugentobler und seine Familie wohnten gemeinsam mit Gallus 
Hugentobler und dessen Familie 1680 in Johann Vonwilers Acker; vgl. zu Georg Hu-
gentobler ID 1467; StadtASG, BR, Familie Hugentobler, Nr. 26; ebd., AA, Bd. 296eb, 
S. 8. Georg Hugentobler besaß ein Vermögen zwischen 70 und 100 Gulden. Die Familie 
von Gallus Hugentobler war 1690 auf »Meinhards Acker« umgezogen und versteuerte 
Vermögenswerte zwischen 70 und 100 Gulden; vgl. ID 1466, StadtASG, BR, Familie 
Hugentobler, Nr. 29; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 61. Der Zimmermann Bartholome Brunner 
lebte 1680 mit seiner Familie auf dem Acker von Thomas Zwicker und versteuerte in 
dieser Zeit zwischen 70 und 100 Gulden; vgl. ID 232, StadtASG, BR, Familie Brunner, 
Nr. 15; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 73.

338 Judith Allensbach hatte im November 1689 »viel zu tun im Acker« und verrichtete 
nebenher – ohne zünftige Erlaubnis – Flickarbeit in der Schneiderei, um ihr Kind zu 
ernähren. Die Tatsache, dass sie informell als Schneiderin arbeitete, lässt vermuten, 
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41-jährige Martha Appenzeller säte, spann und verrichtete Hausgeschäfte, um 
sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.339 Ob Martha Appenzeller auf eigenem 
oder gepachtetem Land aussäte und ihre Produkte danach mindestens teilweise 
selbst verkaufen konnte oder ob sie als Lohnsäerin arbeitete, kann nicht eruiert 
werden. Zwei weitere bedürftige Frauen betätigten sich als Lohnarbeiterinnen 
im landwirtschaftlichen Bereich. Sie gaben an, mit »Schoren« ihr Geld zu verdie-
nen. Der Begriff kann Verschiedenes bedeuten, etwa Torf zuzuschneiden, Heu 
in der Scheune festzustampfen, Gartenwege von Unkraut zu reinigen, zu kehren, 
Schnee wegzuräumen, einen Weinberg zu »behacken« oder nach dem Pflügen 
Schollen aufzuhäufen.340 Holzen war bei den unterstützungsbedürftigen Män-
nern 1739 der am häufigsten genannte Nebenerwerb.341 Hier werden (Lohn-)
Arbeiten im Bereich der Landwirtschaft sichtbar, die vor allem von Handwer-
kern in finanziell angespannter Lage ausgeführt und mit anderen Erwerbsquellen 
kombiniert wurden. 

dass sie in schwierigen finanziellen Verhältnissen lebte. Sie wurde für die unerlaubte 
Flickarbeit gebüßt; StadtASG, AA, Bd. 597, 28. 11. 1689, fol. 23v.

339 Ihr Mann Hector Högger, ein armer Gürtler, lebte nicht mehr in der Stadt. Vgl. Liste 
der Almosenbezüger des städtischen Stock- und Prestenamt 1739, StadtASG, AA, VP, 
1739, S. 426, sowie ID 1349, ebd., BR, Familie Högger, Nr. 117.

340 Vgl. Schweizerisches Idiotikon online, Bd. VIII, Art. schoren, Sp. 1194 und StadtASG, 
AA, VP, 1739, S. 412 und 413.

341 Der bedürftige Niklaus Hugentobler war Dachdecker und ging ins Holz. Sebastian 
Amann schlug sich mit Tagelöhnerei und Holzen durch. Der Weber Melchior Hugen-
tobler wob, grempelte und holzte. Adrian Hanimann hatte keine Arbeit und musste 
deshalb laut eigener Aussage holzen, genauso wie der sonst arbeitslose Schneider Sa-
muel Schiebener. Hans Wettach arbeitete als Leinenweber und als Hager. Der ebenfalls 
unterstützungsbedürftige Schneider Georg Appenzeller arbeitete nebenher noch als 
Gärtner. StadtASG, AA, VP, 1739, S. 404, 406, 410, 414, 415. Die Schwelle zwischen 
rechtmäßigem und illegalem Holzen war dabei fließend. Holzmangel sowie prekäre 
finanzielle Verhältnisse führten dazu, dass Holzfrevel auch im ländlichen Raum und 
gerade bei Handwerkern zu den Massendelikten im 18. Jahrhundert zählten. Vgl. Sta-
delmann, Gerichtsalltag, S. 225-229.
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3 anpassungsfähige Familienwirtschaften: Söhne und 
töchter in ausbildung und auf dem arbeitsmarkt

Die Ausbildung der Kinder und deren Verheiratung waren für viele Hand-
werkerfamilien eine finanzielle Herausforderung, die unterschiedlich bewältigt 
wurde. Die Familie Hildbrand-Studer nahm für die handwerkliche Ausbildung 
des ältesten Sohns einen Privatkredit auf, während die Lehre des mittleren Sohns 
mit Hilfe finanzieller Unterstützung der Stadt bewältigt wurde. Für den jüngsten 
Sohn reichte das Geld nicht mehr. Hans Joachim junior zog als 14-jähriger Knabe 
höchstwahrscheinlich ohne handwerkliche Ausbildung in fremde Dienste und 
kehrte erst als erwachsener Mann in seine Heimatstadt zurück.342 Die in prekä-
ren finanziellen Verhältnissen lebende, alleinerziehende Anna Nüesch brachte 
ihren beiden Söhnen selbst das Schuhmacherhandwerk bei, während der älteste 
Sohn der Familie Stäheli-Major für seine zünftige Strumpfstrickerlehre nach 
Zürich geschickt wurde.343 Während den Söhnen meist eine zünftige Ausbil-
dung ermöglicht wurde, lernten die Töchter ein Handwerk oftmals informell. 
Das zeigt sich an den handwerklichen Arbeiten, die Töchter in den elterlichen 
Haushalten übernahmen. So strickten die Töchter Anna, Margaretha und Sabina 
des Strumpfverlegers Georg Stäheli gemeinsam mit ihrer Mutter regelmäßig 
Strümpfe. Das notwendige Know-how hatte diese vermutlich von ihrer eigenen 
Mutter erhalten, die selbst Tochter eines Strumpfverlegers war. Auch die Töch-
ter der Schneiderfamilie Müller-Merz lernten die Schneiderei in der elterlichen 
Werkstatt, die durch zwei von ihnen nach dem Tod der Mutter übernommen 
wurde. Auch die Töchter im Haushalt der Familie Hildbrand-Studer profitier-
ten vom Wissen ihrer Eltern, indem sie mit dem Vater Strümpfe strickten oder 
mit der Mutter den außerzünftigen Leinwanddruck betrieben. Die Töchter 
der Schuhmacherin Anna Nüesch verdienten nach der Haushaltsauflösung als 
Dienstmägde ihren Unterhalt beziehungsweise kümmerten sich im Haushalt 
um die kranke Mutter. Neben den Ausgaben für die handwerkliche Ausbildung 
der Söhne und Töchter war das Aufbringen der Mitgift für die Töchter häufig 
eine finanzielle Herausforderung. Die Familie Stäheli nahm vermutlich einen 
Kredit auf, um die Heirat der Tochter Anna finanzieren zu können, während 
drei von vier Töchtern der Familie Hildbrand-Studer anlässlich ihrer Heirat 
die Stadt verließen. Zwei von ihnen wechselten bei ihrer Eheschließung gar die 
Konfession.344 Wie Handwerkerfamilien die finanziellen Herausforderungen 
der Ausbildung und Heirat meisterten und welche Optionen ihnen dabei zur 

342 Vgl. das Kapitel »Finanzierung der handwerklichen Ausbildung der Söhne«.
343 Vgl. die Kapitel »Die Mutter als Meisterin: Frauen als zünftige Arbeitgeberinnen« und 

»Von der Zunftgründung zur zünftigen Ausbildung«.
344 Vgl. die Kapitel »Häuser als Kreditinstrumente, Mitgift auf Kredit und die Kreditwür-

digkeit der Familie« sowie »Heiratsstrategien und Heiratsmobilität der Töchter«.
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Verfügung standen, ist Thema des folgenden Kapitels. Dabei wird klar, dass 
zahlreiche Töchter bereits früh zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitrugen 
und selbstständig Geld verdienten.

3.1 eine Frage des budgets: 
Söhne und die wahl ihres handwerks

Im Untersuchungszeitraum traten Söhne von Handwerkern nach einer schu-
lischen Elementarbildung an der städtischen Knabenschule, während der sie 
Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hatten,345 in St.  Gallen üblicherweise 
im Alter von 14 Jahren eine Lehre an.346 In der Stadt sollte jedem Bürgersohn 
eine handwerkliche Ausbildung ermöglicht werden.347 Die Ausbildung und die 
Beschäftigung von zünftig gelerntem Personal waren ein Privileg der Meister, die 
Mitglied in einer gewerblichen Zunft waren.348 Aufgrund dieser Privilegierung 
zünftiger Meister bei der Ausbildung sowie der Zunftverfassung, die in der Stadt 
bestand, absolvierten die meisten Söhne von Handwerkern eine zünftige Lehre 
in oder außerhalb der Stadt, ohne zu wissen, ob sie später einmal selbst zünftige 
Meister wurden. Der Ertrag der zünftigen Lehre lag im späteren Recht, eine 
Handelsmarke und einen Meistertitel zu tragen, sowie in der Passierlichkeit. 
Damit wurde gleichzeitig auch der soziale Status der zünftigen Meisterschaft 
legitimiert.349 Die Überwachung und Organisation der generell in die Lehr- und 
Wanderjahre zweigeteilten zünftigen Ausbildung zählten zu den Aufgaben der 
gewerblichen Zünfte. Nur mit einer zünftigen Ausbildung hatten Handwerker 
Zutritt zu einer Mitgliedschaft in einer gewerblichen Zunft und damit Zugang 
zum zünftigen Arbeitsmarkt. Mit der zünftigen Handwerksausbildung wurde 
deshalb gleichzeitig die Basis für die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der 

345 Baumann, Menschen, S. 66 f.
346 Bei einer Untersuchung zur desolaten Lage des Handwerks in der Stadt St.  Gallen 

im Jahr 1820 wurde der teilweise zu frühe Lehrbeginn von Knaben gleich nach der 
Beendigung des Gymnasiums, im Alter von 13 Jahren, beklagt. Die Kinder seien in 
diesem Alter noch nicht zu einer Lehre als Schmied oder Schreiner fähig, wobei bei 
der Nennung zweier kraftzehrender Berufe wohl eher auf die noch fehlende Physis der 
13-jährigen Knaben hingewiesen wird; Verein gemeinnützig denkender Männer, Stadt-
ASG, AA, Bd. 616d, S. 75 und 125. Ein festgesetztes Mindestalter für den Lehreintritt 
existierte nur selten. Die Altersgrenze für den Lehrbeginn schwankte zwischen zwölf 
und 18 Jahren; vgl. Wissell, Des alten Handwerks, Bd. I, S. 276 f.

347 Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, Nr. 17, Sendschreiben, S. 58 und 131-141.
348 Hierin und nicht in jedem Fall in der Ausübung eines Produktions- oder Verkaufmono-

pols bestand häufig der Unterschied zwischen jenen Handwerkern, die kein Zunftrecht 
besaßen, und jenen, die Mitglied einer gewerblichen Zunft waren. Vgl. das Kapitel »Pas-
sierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.

349 Vgl. Munck, Skills, S. 201.
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zukünftigen Handwerker gelegt.350 Obwohl die meisten Bürgerssöhne St. Gal-
lens eine zünftige Ausbildung erhielten, erlangten nicht alle später auch das 
Meisterrecht.351 Vielmehr sollte das Meisterrecht als Ressource betrachtet wer-
den, die einige Handwerker nach ihrer Ausbildung in Anspruch nahmen.352 Mit 
der handwerklich-zünftigen Ausbildung sollten allen Bürgerssöhnen dieselben 
Startbedingungen geboten werden. Die städtischen Fürsorgeinstitutionen un-
terstützten deshalb Familien, die sich ein handwerkliches Lehrgeld nicht leisten 
konnten, mit der Zahlung desselben. Die unterschiedlichen Lehrgelder, die für 
die Erlernung der verschiedenen Handwerke nötig waren, führten allerdings 
dazu, dass von gleichen Startbedingungen nicht die Rede sein konnte. Die Aus-
handlung der Lehrbedingungen wie Höhe des Lehrgelds, Dauer der Ausbildung 
und weitere Modalitäten waren weitestgehend eine Sache privater Verhandlun-
gen zwischen den Eltern des Lehrlings und dem zukünftigen Lehrmeister.353 
Stadtobrigkeit, politische und gewerbliche Zünfte gaben nur Leitlinien vor, wie 
etwa eine minimale und maximale Lehrdauer, die allerdings Verhandlungsspiel-
raum zuließen. Dazu gehörten auch die zunftkonforme Auf- und Abdingung des 
Lehrlings vor Zeugen, in einigen Fällen die Festsetzung eines minimalen oder 
maximalen Lehrgelds, die Begleichung des Einschreibgelds zuhanden der poli-
tischen Zünfte und teilweise der Aufnahmegebühr für die gewerblichen Zünfte 
sowie die sogenannten Stillstände – die Anzahl der Jahre, die der Lehrmeister 
nach der Abdingung eines Lehrjungen warten musste, bis er den nächsten Lehr-
ling annehmen durfte. 1679 wurden die minimale Lehr- und die darauffolgende 
Gesellenzeit in St.  Gallen auf je drei Jahre festgesetzt.354 Die Festlegung der 
minimalen Lehrdauer von drei Jahren entsprach einem reichsweiten Nivellie-
rungstrend vom 16. bis ins 18. Jahrhundert, der in einer Normallehrzeit von drei 
Jahren endete.355 Die Ausbildung begann mit der sogenannten Aufdingung, die je 
nachdem vor der politischen oder gewerblichen Zunft erfolgte. Die Aufdingung 
bedeutete den Lehreintritt bei einem zünftig gelernten Lehrmeister. Am Ende 
der Lehrzeit erfolgte dann die Abdingung. Auf- und Abdingung geschahen im 

350 Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 203.
351 Vgl. dazu auch Prak u. a., Access to the Trade, S. 6.
352 Buchner / Hoffmann-Rehnitz, Nicht-Reguläre Erwerbsarbeit, S. 337 f.
353 Häufig wurden Lehrverträge mündlich abgeschlossen. Zu den wichtigsten Inhalten 

zählte die Festsetzung des Lehrgelds; Kluge, Die Zünfte, S. 154. Im frühmodernen Ita-
lien wurde die Ausbildungs- und Lehrlingszeit in nur 40 Prozent der 1.132 untersuchten 
Zunftsatzungen erwähnt. Die Lehrzeit blieb größtenteils informell geregelt; Canepari, 
Working for someone else, S. 267.

354 1679 wurden zeitgleich auch noch Vorschriften für die Aufdingung und das minimale 
Eintrittsalter der Ausgebildeten festgehalten. Gleichzeitig wurde den politischen Zünf-
ten aber die Freiheit gegeben, in Ausnahmefällen wie beim Tod eines Lehrmeisters die 
obrigkeitlichen Regelungen anzupassen; vgl. StadtASG, AA, Bd. 591, S. 131 f.

355 Kluge, Die Zünfte, S. 157.
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Beisein von Zeugen – meist Personen aus dem Vorstand der politischen oder ge-
werblichen Zunft sowie Mitgliedern des entsprechenden Handwerks. Bei diesen 
Anlässen mussten vom Lehrling oder von dessen Eltern Gebühren zuhanden des 
Handwerks sowie meist Teile des Lehrgelds an den Lehrmeister bezahlt werden. 
In der gewerblichen Zunft der Zinngießer wurden sowohl bei der Aufdingung 
als auch bei der Abdingung eines Lehrlings 54 Kreuzer Auflaggeld356 zugunsten 
der Handwerkskasse plus je einen Abendtrunk für die Meister verlangt, die die-
sen Anlässen als Zeugen beiwohnten.357 Diese Auf- und Abdingungen fanden an 
einem dazu einberufenen Meisterbott vor allen Meistern oder, wie bei den Gla-
sern, vor den zwei dazu beauftragten Meistern statt. Im Färberhandwerk wurden 
die Lehrlings-Aufnahmen wie auch die Freisprechungen (Abdingungen) durch 
die Mehrheit aller Meister und Gesellen beschlossen.358 Nach der Abdingung 
wurde der ehemalige Lehrling in seine Gesellenzeit entlassen. 

Grundsätzlich konnten die Rahmenbedingungen der Lehre je nach finanzieller 
Situation der Lehrlingsfamilie angepasst werden.359 Bei der Berufswahl musste 
jede Familie zunächst entscheiden, ob der auszubildende Sohn eine Lehre absol-
vieren sollte, für die von den Lehrmeistern ein Lehrgeld verlangt wurde, oder ob 
er ein Handwerk wählte, das ohne ein solches erlernt werden konnte und in dem 
er teilweise sogar bereits als Lehrling einen Arbeitslohn erhielt. So verzichteten 
die Weber, Färber, Maurer, Steinmetze und Dachdecker teilweise auf einen 
Lehrlohn – wohl infolge unterschiedlicher Ursachen.360 Die Leinenweberei und 
Färberei erforderten sehr viele Arbeitskräfte. Der Verzicht auf den Lehrlohn 
könnte hier der Anlockung möglichst vieler Nachwuchskräfte gedient haben. 
In der Leinenfärberei blieb ein Großteil der Handwerker im Gesellenstatus und 
erreichte nie die Meisterschaft. Die kostenlose Ausbildung könnte ein Anreiz 
gewesen sein, das Handwerk trotz schlechter Aussichten auf den Erwerb einer 
Meisterschaft zu erlernen.361 Ähnliches könnte für die Weberei gegolten haben, 
die  – wie erläutert  – auch außerzünftig betrieben werden konnte. Auch hier 

356 Das entsprach etwa drei Tageslöhnen eines Maurer- oder Zimmermannsgesellen. 
357 StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 14, Ordnung des Zinngießer-Handwerks, Art. 4 und 5.
358 StadtASG, AA, Bd. 603e, 28. 3. 1718, S. 11.
359 Auch Berd de Munck und Hugo Soly konstatieren, dass der Status des Lehrlings sowie 

seine finanziellen Möglichkeiten wichtiger waren als die rechtlichen und finanziellen 
Vorschriften gewerblicher Zünfte zu Lehrzeit und -modalitäten. Auch die Entschei-
dung, ob und wann man eine zünftige Meisterschaft erreichte, war beim Lehrantritt 
sekundär; Munck / Soly, »Learning on the Shop Floor« in Historical Perspective, S. 14.

360 Siehe für die Maurer StadtASG, AA, RP, 23. 5. 1727, für die Dachdecker ebd., AA, RP, 
13. 6. 1737, für die Weber und Färber ebd., AA, RP, 13. 8. 1723, für die Steinmetze ebd., 
AA, Bd. 594a, Art. 57. Bei den Webern wurde teilweise auf ein Lehrgeld verzichtet, 
teilweise aber eines verlangt. Vgl. ebd., AA, RP, 13. 8. 1723, und ebd., ÄA, VII, 135, S. 40. 

361 Die Strategie scheint funktioniert zu haben: Die Berufsvererbung im Färberhandwerk 
zählte zu den höchsten im Vergleich zu den übrigen Handwerken. Siehe das Kapitel »Be-
rufsvererbung: Weitergabe des väterlichen Berufs in reichen und armen Handwerken«.
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könnte der teilweise Erlass eines Lehrgelds ein Anreiz zur Erlernung des Hand-
werks gewesen sein. Möglicherweise konnten nur diejenigen das Weberhand-
werk gratis erlernen, die nicht planten, es zünftig zu betreiben, sondern als ange-
stellte Lohnweber zu arbeiten.362 Beim Maurerhandwerk handelte es sich um ein 
sogenanntes halbes Handwerk, für das die Eltern dem Lehrmeister keinen Lohn 
bezahlen mussten. Ursache für den Verzicht auf einen Lehrlohn war neben der 
Beschränkung der Arbeit auf die warmen Monate wohl die Tatsache, dass der 
Knabe nicht beim Lehrmeister, sondern weiterhin zu Hause wohnte und deshalb 
von den Eltern weiterhin unterhalten werden musste.363 Im Maurerhandwerk 
erhielten die Lehrlinge dafür bereits ab den ersten Tagen einen Arbeitslohn vom 
Meister.364 Vielleicht kann mit diesen spezifischen Ausbildungsbedingungen 
das starke Wachstum des Maurerhandwerks im Untersuchungszeitraum erklärt 
werden.365 Auch Dachdecker wohnten teilweise während ihrer Ausbildung im 
elterlichen Haushalt und mussten kein Lehrgeld bezahlen.366 Ebenso verzichtete 
das Steinmetzhandwerk auf Lehrlöhne. Der Lehrmeister war im Gegenteil so-
gar verpflichtet, seinem Lehrling während der fünfjährigen Lehrzeit insgesamt 
10 Gulden Lohn zu bezahlen – jedes Jahr also zwei Gulden.367 Häufig wurden 
Lehrlingen im Bau- und Textilhandwerk Löhne ausbezahlt, weil ihre Arbeits-
kraft früh gewinnbringend eingesetzt werden konnte.368 Die Untersuchung der 
durchschnittlichen Vermögen der einzelnen Handwerke und Branchen zeigt, 
dass gerade die Bauhandwerke zu den ärmsten der Stadt zählten.369 Offenbar 
entschieden sich vor allem ärmere Handwerkersöhne für die Ausbildung in 
einem dieser Berufe. Bauhandwerke sowie Textilberufe waren also durch den 
Verzicht auf ein Lehrgeld vor allem auch für Söhne aus Familien mit wenig 
ökonomischen Ressourcen attraktiv. Ein weiterer Anreiz für die Erlernung eines 

362 Vgl. das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke 
mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«. Clare Haru Crowston betrachtet die 
Annahme einer Meisterschaft zwar als ein »Ideal«, das von vielen Handwerksknaben 
verfolgt wurde, das aber viele nicht erreichten. Für das ökonomische Überleben wich-
tiger als die Erlangung einer zünftigen Meisterschaft war für Knaben und Mädchen 
aber das Erlernen von (handwerklichen) Fähigkeiten, unabhängig davon, ob nach 
der Ausbildung der Beitritt in eine gewerbliche Zunft erfolgte oder nicht; Crowston, 
L’apprentissage hors des corporations, S. 414.

363 In Innsbruck wohnten die Maurerlehrlinge dagegen im Sommer bei ihren Meistern und 
im Winter im elterlichen Haushalt; Kluge, Die Zünfte, S. 158.

364 StadtASG, AA, RP, 23. 5. 1727.
365 Vgl. das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft«.
366 So erhielt Michael Schlumpf vier Gulden von der städtischen Obrigkeit, weil er seinen 

Sohn Hans Conrad während seiner Dachdeckerlehre weiterhin mit Nahrungsmitteln 
und Kleidern versorgen musste; StadtASG, AA, RP, 13. 6. 1737.

367 StadtASG, AA, Bd. 594a, Art. 57.
368 Kluge, Die Zünfte, S. 161.
369 Vgl. das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft«.
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Handwerks ohne Lehrlohn könnte die Tatsache gewesen sein, dass gerade in 
diesen Handwerken auch Eheschließungen für Gesellen möglich waren und die 
Heirat nicht an eine wirtschaftliche Selbstständigkeit gebunden war. Wie Josef 
Ehmer zeigen konnte, wählten in Augsburg zahlreiche Söhne armer Bürger das 
Maurerhandwerk, weil es dann möglich war, sich als Geselle zu verehelichen.370

Eltern, die sich ein Lehrgeld nicht leisten konnten, hatten neben denjenigen 
Handwerken, für die kein Lehrgeld erforderlich war, weitere Alternativen, um 
ihren Söhnen dennoch eine Ausbildung zu ermöglichen. Die wichtigste war 
wohl diejenige der handwerklichen Ausbildung des Sohns durch die Eltern 
selbst. Hier musste allerdings bedacht werden, dass der Sohn dann – ohne einen 
zusätzlichen Lehrlohn zu erhalten – weiterhin zu Hause wohnen blieb und des-
halb Kosten für seinen Unterhalt anfielen. In diesem Zeitraum war er wohl eine 
kostenlose Arbeitskraft, verdiente aber kein eigenes Einkommen und die Eltern 
erhielten keine Bezahlung für seine Unterbringung – anders, als wenn sie einen 
fremden Jungen als Lehrling eingestellt hätten. Eine qualitativ gute Ausbildung 
im Handwerk konnte zudem nur gewährleistet werden, wenn die elterliche 
Werkstatt mit Aufträgen ausgelastet und deshalb genügend Arbeit vorhanden 
war. Gerade in ärmeren Familien war das aber häufig nicht der Fall. Eltern muss-
ten sich also gut überlegen, ob sie ihre Söhne weitere drei bis vier Jahre zu Hause 
unterhalten wollten, in einer Werkstatt, die eigentlich aufgrund der geringen 
Auslastung kein Personal benötigte.371 Für die Ausbildung der eigenen Kinder 
konnte zudem keine finanzielle Unterstützung von Seiten der Stadt erwartet 
werden.372 In einigen Handwerken wurde Meistersöhnen, die das Handwerk 
beim Vater lernten, ein bestimmter Anteil an der Lehrzeit erlassen. In St. Gallen 
profitierten beispielsweise die Färber und Gerber von solchen Regelungen.373 
So bildete einer von Eusebius Steinmanns Söhnen, Johannes, selbst zwei sei-
ner Söhne zu Färbern aus und profitierte in einem Fall von einer verkürzten 
Lehrzeit von zwei Jahren.374 Lehrzeiterlasse für Meistersöhne sind häufig ein 

370 Gerade in den protoindustriell geprägten Textilhandwerken und einem Großteil der 
Bauhandwerke existierten zur Mehrheit verheiratete Gesellen; vgl. Ehmer, Heiratsver-
halten, S. 188.

371 In Colyton, einer englischen Kleinstadt im 19. Jahrhundert, zogen gerade Söhne jener 
Haushalte so früh als möglich aus dem elterlichen Haushalt aus, die am wenigsten be-
saßen und bei denen keine Arbeit für den Sohn vorhanden war. Meist handelte es sich 
dabei um Haushalte von Lohnarbeitern; Wall, Work, S. 272-275.

372 StadtASG, AA, RP, 25. 1. 1698.
373 Zum Gerberhandwerk vgl. VadSlg, Ms S 137, S. 192; zum Färberhandwerk und seiner 

dreijährigen Lehrzeit StadtASG, AA, Bd. 603c, S. 21. Das Beispiel von Johannes Stein-
mann, dessen einer Sohn eine verkürzte Lehrzeit absolvierte, zeigt, dass Meistersöhne 
bevorzugt behandelt wurden.

374 Johannes Steinmann gehörte zu den eher ärmeren Färbermeistern; vgl. StadtASG, AA, 
Bd. 597, 1. 12. 1692, fol. 172r, sowie zu Johannes Steinmann ID 2612, StadtASG, BR, 
Familie Steinmann, Nr. 29; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 8; ebd., AA, Bd. 296el, S. 29.
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Hinweis auf einen Mangel an Lehrlingen.375 Den Färbern und Bleichern wurde 
obrigkeitlich geboten, möglichst keine Fremden als Lehrlinge anzunehmen. Man 
hatte Angst vor Wirtschaftsspionage sowie der Verbreitung von Wissen in der 
Nachbarschaft und damit vor einer zunehmenden Konkurrenz für den textilen 
Veredelungsplatz St.  Gallen.376 Diese Vorgaben könnten zu einem Mangel an 
Lehrlingen geführt haben. Das Gerberhandwerk in St. Gallen zählte wiederum 
zu den am stärksten schrumpfenden Berufen. Das kapitalintensive Handwerk 
verlagerte sich zunehmend aufs Land.377 

Tendenziell war die Ausbildung der Kinder im elterlichen Betrieb eher ein 
Anzeichen von Prekarität denn von einer prosperierenden wirtschaftlichen La-
ge.378 Von den Akteuren der Fallbeispiele in dieser Untersuchung brachte nur 
Anna Nüesch, die keinen finanziellen Spielraum besaß und ihre Kreditwür-
digkeit sowie ihren guten Leumund zunehmend verlor, ihren beiden Söhnen 
das Schuhmacherhandwerk selbst bei.379 Wer es sich irgendwie leisten konnte, 
versuchte seine Söhne für ihre handwerkliche Ausbildung bei einem fremden 
Lehrmeister unterzubringen – auch wenn man dasselbe Handwerk ausübte, das 
der Sohn lernte. 

Die Höhe des jeweiligen Lehrgelds war von vielen verschiedenen Faktoren 
abhängig und konnte auch im selben Handwerk sehr unterschiedlich sein. Nicht 
nur Organisationsformen der Handwerke bestimmten die Höhe des Lehrgelds,380 
auch die Auslastung der Werkstatt des Lehrmeisters spielte eine Rolle, dazu 
dessen soziales Prestige, die Lehrdauer, die Nachfrage nach Lehrlingen im Hand-
werk selbst, oder auch, wer für Kost und Logis des Lehrlings aufkam, der 
Lehrmeister oder die Eltern. Im Massenhandwerk der Schneider variierten die 
Lehrgelder zwischen 25 und 80 Gulden. 1685 kam es zu einer Diskussion zwi-
schen der städtischen Obrigkeit und der gewerblichen Schneiderzunft über die 
Höhe des Lehrgelds. Der Rat, der einen ärmeren Schneidersohn unterstützte und 
beim zünftigen Schneidermeister Mittelholzer unterbringen wollte, fand das vom 
Meister geforderte Lehrgeld von 40 Gulden zu hoch. Mittelholzer meinte darauf-

375 Wissell, Des alten Handwerks, Bd. I, S. 289; Munck, Skills, S. 208 f.
376 StadtASG, AA, RP, 11. 2. 1664; ebd., AA, VP, 12. 9. 1667.
377 Vgl. Stadelmann, Vom Schlachtvieh bis zum Schuh.
378 So war auch die finanzielle Situation der Eltern ausschlaggebend, ob sie in ihrer Werk-

statt Personal anstellen konnten oder auf die Arbeitskraft der eigenen Söhne zurück-
greifen mussten. In ökonomischen Krisen bildeten die Handwerksmeister vermehrt 
ihre eigenen Söhne aus; vgl. Munck / Soly, »Learning on the Shop Floor« in Historical 
Perspective, S. 20.

379 Vgl. das Kapitel »Die Mutter als Meisterin: Frauen als zünftige Arbeitgeberinnen«.
380 Je höher die Auslastung, desto mehr Arbeit wurde möglicherweise dem Lehrling über-

geben und desto unterschiedlichere Produktqualitäten und Kundenbedürfnisse lernte er 
kennen. Allerdings hatten Lehrlinge in großen Werkstätten mit starker Arbeitsteilung 
nur Einblick in Teile des Produktionsprozesses; vgl. Munck / Soly, »Learning on the 
Shop Floor« in Historical Perspective, S. 12.
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hin, dass er auch »im Handwerk«, also in denjenigen Fällen, in denen er nicht mit 
dem Rat, sondern in privaten Verhandlungen mit der Lehrlingsfamilie über die 
Lehrmodalitäten verhandelte, gleich viel verlange. Seine Aussage führte zu einer 
obrigkeitlichen Befragung der Schneidermeister über die Höhe des Lehrgelds. 
Für die städtische Obrigkeit war ein Lehrgeld in Höhe von 30 Gulden für eine 
Schneiderlehre offenbar üblich. Nun wollte man wissen, ob die zünftige Meister-
schaft einverstanden sei, dass ein Meister so viel mehr forderte. Die Antwort des 
Vorstands der politischen Schneiderzunft war deutlich: Jeder Meister könne so 
viel Lehrgeld verlangen, wie er wolle. Man wolle hier keine Vorschriften erlassen. 
Auch die zünftigen Schneidermeister selbst fanden ein Lehrgeld von 40 Gulden 
berechtigt, sofern der betreffende Lehrmeister seine Pflichten wahrnehme und 
eine qualitativ gute Ausbildung gewährleiste. Diejenigen Lehrmeister, die wenig 
Lehrgeld verlangten, würden ihre Lehrjungen nämlich einfach mehr zum Holzen 
und für andere Arbeiten im Haushalt nutzen, statt sie im Handwerk arbeiten zu 
lassen. Solche Lehrlinge würden aufgrund ihrer schlechteren Ausbildung später 
häufiger Stümper als »rechte Meister«.381 Das heißt, dass jene Söhne, die bei 
günstigeren Schneidermeistern in die Lehre gingen, die Meisterschaft eher nicht 
annahmen und später außerzünftig arbeiteten. Die Aussagen zeigen deutlich, dass 
mit der Höhe des Lehrgelds auch Ansprüche an die Qualität der handwerklichen 
Ausbildung selbst einhergingen. Lehrmeister, die eine günstigere Lehre anboten, 
hatten meist einen schlechteren Ruf; bei ihnen wurde weniger gelernt. 1716 
beklagte sich die Spitalleitung über den zünftigen Schneidermeister Leonhard 
Steinlin, bei dem der Spitaljunge Joachim Rütiner in die Lehre ging. Steinlin 
schicke den Jungen so häufig in den Wald zum Holzen, dass er viele Schuhe und 
Kleider verbrauche. Dies widerspreche dem Lehrlingsvertrag. In einer weiteren 
Klage verantwortete sich der Lehrmeister, dass Rütiner, statt im Kundenhaus 
zu arbeiten, lieber holzen gehe und danach das Holz verkaufe.382 Die Wahl des 
Lehrmeisters war folglich entscheidend für die Qualität der Ausbildung.383 Söhne 
aus prekären Verhältnissen waren aber oft gezwungen, 

381 StadtASG, AA, Bd. 597, 5. 2. 1685, fol. 25v.
382 StadtASG, AA, Bd. 598, 2. 12. 1715 und 16. 10. 1716, S. 189, 193 f. Das Problem, dass 

Lehrlinge häufig als günstige Arbeitskräfte im Haushalt benutzt wurden, bestand 
reichsweit. 1860 schrieb die allgemeine Zunftordnung Kurhessens vor, dass Lehrlinge 
im Winter mindestens zwei Drittel, im Sommer mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit 
im Handwerk verbringen mussten; Kluge, Die Zünfte, S. 158 f. Die kürzeren Zeiten 
im Sommer verweisen vermutlich auf die in dieser Jahreszeit zusätzlich anfallenden 
landwirtschaftlichen Aufgaben, für die Lehrlinge genutzt wurden.

383 Hans Jacob Högger wechselte nach der Intervention seiner Mutter seinen Lehrmeister, 
bei dem er das Seilerhandwerk hätte lernen sollen. Der Meister Gregorius Spengler war 
ständig abwesend und der Sohn deshalb nach 15 Wochen zur Mutter zurückgekehrt. 
Der Meister meinte, dass er während 36 Wochen geschäftehalber abwesend gewesen sei, 
allerdings erwartet hätte, dass Högger in der Werkstatt auch ohne ihn weiterarbeitete. 
StadtASG, AA, Bd. 597, 30. 11. 1692, fol. 88r.
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zum ersten schlechten meister in die lehre [zu gehen]; zu pfuschern, unge-
schickten, unmoralischen, ohne pflicht und ehrgefühl; zu meistern, die nur um 
des lehrgeldes willen lehrlinge annehmen und die dann von ihnen zu öftern 
für sie ganz unnützen häuslichen arbeiten gebraucht, ungeschickt angeleitet, 
übel behandelt und mißbildet, in einen trägen mechanismus eingeschnürt und 
vielleicht an leib und seele verdorben werden.384 

Um das zu verhindern, bezahlte die Schuhmacherfamilie Tanner-Weyermann 
1721 für die Ausbildung ihres einzigen Sohns beim Schneidermeister Caspar 
Hugentobler 54  Gulden zuzüglich 4 Dukaten Trinkgeld für die Meistersfrau. 
Das war eine finanzielle Herausforderung: Die Familie versteuerte 1720 Vermö-
genswerte zwischen 70 und 100 Gulden. Umgekehrt zählte Caspar Hugentobler 
zu den eher reicheren Schneidermeistern. Er versteuerte 1720 ein Vermögen 
zwischen 300 und 400 Gulden. Trotz des hohen Lehrgelds war Abraham Tanner 
nicht zufrieden mit der Ausbildung, die sein Sohn Franz bei Hugentobler erhielt. 
Er warf dem Lehrmeister vor, dass er seinen Sohn unbegründet schlage und ihn 
tyrannisch statt christlich behandle. Aber auch Hugentobler war nicht zufrieden 
mit Franz, der alles »auß dem hauß schwäze«, also Interna ausplaudere. Man 
einigte sich auf einen Wechsel des Lehrmeisters. Hugentobler erhielt 10 Gulden 
plus einen Dukaten für seine Frau. Franz sollte den Rest der Lehre bei einem 
anderen Meister absolvieren. Hugentobler musste den Sparhafen und alle Dinge, 
die Franz Tanner gehörten, zurückgeben.385 Zacharias Hildbrand, der Sohn 
von Hans Joachim und Clara Studer, verlangte 1718 als Schneidermeister einen 
Lehrlohn von 60  Gulden. Das verweist auf sein damals schon hohes soziales 
Kapital als Schneidermeister. Bald danach schaffte er durch seine Wahl zum 
Elfer der politischen Schneiderzunft den Aufstieg in die höhere Gruppe der 
Handwerker. Sein Sohn Georg dagegen, der ebenfalls Schneider wurde, konnte 
aufgrund seines geringeren sozialen Kapitals 1731 nur 25  Gulden Lehrgeld 

384 Verein gemeinnützig denkender Männer, StadtASG, AA, Bd. 616d, S. 74 f.
385 Die Erwähnung eines Sparhafens, also einer Sparbüchse, die beim Lehrmeister depo-

niert war, zeigt, dass die Lehrlinge während ihrer Ausbildung auch etwas Geld sparen 
konnten. Sie erhielten vielleicht ab und zu ein Trinkgeld der Kunden oder zu speziellen 
Anlässen wie etwa Feiertagen einen Zustupf des Lehrmeisters. Am Ende der Ausbil-
dung erhielt der Lehrling dann seinen Sparhafen vom Meister zurück. StadtASG, AA, 
Bd. 598, 23.2. und 27. 6. 1721, S. 96 und 98 f.; zur Familie Tanner-Weyermann vgl. ID 
2658, StadtASG, BR, Familie Tanner, Nr. 22; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 30. Zur Familie 
Hugentobler-Zollikofer vgl. ID 1463, StadtASG, BR, Familie Hugentobler, Nr. 53; 
ebd., AA, Bd. 296ez, S. 49. Ein anderer Schneiderlehrling hatte bei Abbruch seiner 
Lehre 34  Kreuzer in seinem Sparhafen. Allerdings hatte der Meister ihm den Hafen 
aufgebrochen und leer zurückgegeben. StadtASG, AA, Bd. 598, 26. 11. 1718, S. 208 f. In 
Österreich erhielten die Lehrlinge in den letzten Lehrjahren einen kleinen Geldbetrag 
als Lohn; Wissell, Des alten Handwerks, Bd. I, S. 291.
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verlangen.386 Die Lehrgelder im Schneiderhandwerk variierten also beträchtlich 
und waren nicht vorgeschrieben. Nicht nur bei den Schneidern, sondern in allen 
Handwerken bestand die Wahl zwischen günstigeren und teureren Lehrmeis-
tern – allerdings gab es auch eher günstige und eher teure Berufe. Eine dreijäh-
rige Lehre im zünftigen Secklerhandwerk konnte je nach Lehrmeister entweder 
80 oder 200 Gulden kosten.387 Eine Strumpfstrickerlehre bei der gewerblichen 
Zunft in Zürich kostete 100  Gulden.388 Im Gegensatz zu den Secklern hatte 
das zünftige Glaserhandwerk offenbar Nachwuchsprobleme, so dass sich die 
Lehrmeister gegenseitig mit möglichst günstigen Lehrlöhnen unterboten. Einige 
zünftige Glasermeister drückten den Lehrlohn so stark, dass die Ausgaben für 
den Lehrjungen nicht mehr gedeckt waren. Gerade in der Glaserei scheinen 
die Kosten der Meister für einen Lehrling aufgrund von Glasbrüchen teilweise 
hoch gewesen zu sein. Deshalb wurde der Lehrlingslohn von der gewerblichen 
Zunft der Glaser nach unten fixiert: Für eine dreijährige Lehre mussten mindes-
tens 20 Dukaten (ca. 146 Gulden), für eine vierjährige mindestens 12 Dukaten 
(ca. 88 Gulden) verlangt werden. Wohnte ein Lehrling nicht im Haushalt des 
Lehrmeisters, mussten mindestens 10 Dukaten (ca. 73 Gulden) bezahlt werden. 
Diese Lehrlöhne sollten nicht unterboten werden, da sonst jene Meister, die 
beim fixierten Lehrlohn blieben, keine Lehrlinge mehr erhielten. Verstieß ein 
Glasermeister gegen diese Vorschriften, entsprach die Strafsumme dem Betrag, 
den er dem Lehrjungen beim Lehrgeld erlassen hatte.389 Die unterschiedliche 
Anzahl an Lehrjahren verweist auf zusätzliche Auswahlmöglichkeiten, welche 
die Lehrlinge hatten: Je nach finanzieller Lage konnten sie sich für eine drei- oder 
vierjährige Lehrzeit verpflichten. Als Ausgleich für den niedrigeren Lehrlohn 
konnte der Lehrmeister die Arbeitskraft eines ausgebildeten Mitarbeiters ein 

386 Siehe das Kapitel »Finanzierung der handwerklichen Ausbildung der Söhne«.
387 So bezahlte der Lehrjunge Joseph Tanner für seine zünftige Secklerlehre bei »Herr« 

Marx Haltmeyer im Jahr 1703 200 Gulden. Der zur höheren Gruppe der Handwerker 
zählende Herr Haltmeyer profitierte bei der Forderung eines solch hohen Lehrgelds 
von seinem Sozialkapital. Er versteuerte im Jahr 1700 Vermögenswerte zwischen 1.200 
und 1.300 Gulden. Vgl. zu Marx Haltmeyer ID 1236, StadtASG, BR, Familie Haltmeyer, 
Nr. 48; ebd., AA, Bd. 296el, S. 21. Der praktisch gleich vermögende Secklermeister 
Mainrat Gmünder (im Jahr 1700 Vermögenswerte zwischen 1.100 und 1.200 Gulden) 
konnte zur selben Zeit »nur« 80 Gulden Lehrgeld verlangen. Er gehörte noch nicht zur 
höheren Gruppe des Handwerks und wurde in den Protokollen mit »Meister« tituliert. 
Vgl. zu Mainrat Gmünder ID 1003, StadtASG, BR, Familie Gmünder, Nr. 51; ebd., AA, 
Bd. 296el, S. 6, sowie ebd., AA, Bd. 603k, S. 11.

388 Siehe das Kapitel »Von der Zunftgründung zur zünftigen Ausbildung«.
389 StadtASG, AA, Bd. 594o, fol. 31r-32v. Die Umrechnung der Dukaten in Gulden erfolgte 

gemäß den Angaben in Staiger, ETH-Bib., bRar 5398, S. 156 und 141. Die Angaben, in 
Dukaten ist bezeichnend für das Glaserhandwerk, war doch der Dukat eine in Venedig 
geprägte Goldmünze. Die Lagunenstadt war und ist heute noch bekannt für ihr Glaser-
handwerk. Vgl. Maitte, Les migrations de travail comme ressources; Schmutz / Zäch, Dukat.
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Jahr ohne Barlohn nutzen.390 Auch wenn sich berufliche Chancen boten, konnte 
eine Lehrzeit teilweise verkürzt werden. So wurde Jeremias Weyermann, der 
eineinviertel Jahre bei einem Schneidermeister und ein Vierteljahr bei einem an-
deren Schneidermeister in die Lehre gegangen war, auf Bitten seines Vaters etwas 
früher abgedingt, weil sich dem Jungen auswärts eine gute Gelegenheit bot, auf 
dem Handwerk »fortzukommen«.391 Auch der Verbleib im elterlichen Haushalt 
führte zu Einsparungen am Lehrgeld, wie das Beispiel der Glaser zeigte. Bei 
den Schreinern mussten 1768 für eine dreijährige Lehrzeit 100  Gulden so-
wie der Meistersfrau 2  Dukaten, für eine vierjährige Lehrzeit 80  Gulden und 
ebenfalls 2 Dukaten bezahlt werden. Unterschreitungen des Lehrgelds wurden 
mit 15  Gulden gebüßt.392 So setzte sich die Höhe der Lehrgelder aus unter-
schiedlichen Faktoren zusammen, wie etwa der potentiellen Profitabilität des 
Handwerks, dem Grad der Spezialisierung und den Organisationsformen im 
Handwerk, dem Wissen, das weitergegeben wurde, der Zeit, die für das Erlernen 
nötig war, der individuellen Expertise und dem sozialen Kapital des Lehrmeis-
ters sowie auch der Nachfrage nach Lehrlingen im Handwerk selbst.393 

Familien, für welche das Aufbringen des Lehrgelds eine finanzielle Her-
ausforderung war, konnten durch die genannten Stellschrauben die Ausgaben 
etwas mindern. Zudem existierten – neben der Aufnahme von Darlehen und der 
Inanspruchnahme von obrigkeitlichen Unterstützungsleistungen – verschiedene 
Finanzierungsmodelle. David Fehrs Vater versprach dem Lehrmeister seines 
Sohns, dem Hutmachermeister Joachim Schirmer, im Gegenzug für den Erlass 
der Lehrzeit von einem halben Jahr einen »anderen dienst«.394 Andere Eltern 
übergaben dem Lehrmeister für die Schneiderausbildung ihres Sohns anstelle des 
üblichen Trinkgelds ein Bügeleisen.395 Die Mutter von Heinrich Stäheli, dessen 
Vater städtischer Werkmeister war, legte für die Lehre ihres Sohns seit seiner 
Geburt wöchentlich 6 Kreuzer zur Seite, so dass ihm bei seinem Lehrbeginn für 
die Ausbildung 90 Gulden zur Verfügung stehen sollten.396 Für die Spitalkinder 
wurde zur Aufstockung des üblichen Lehrgelds von 25 Gulden 1718 ein Fonds 

390 Kluge, Die Zünfte, S. 155.
391 StadtASG, AA, Bd. 597, 4. 4. 1683, fol. 22v.
392 StadtASG, AA, Bd. 594j, S. 52.
393 Vgl. Munck / Soly, »Learning on the Shop Floor« in Historical Perspective, S. 15.
394 StadtASG, AA, Bd. 598, 3. 12. 1697, S. 119.
395 Ebd., 14. 10. 1718, S. 207 f.
396 Allerdings brauchte der Vater diese dann für die Abbezahlung einer Buße, die er auf-

grund schimpflicher Reden begleichen musste. Der um sein Lehrgeld gekommene Sohn 
überlegte sich deshalb, heimlich St. Gallen zu verlassen, um in Ulm eine Lehre bei einem 
Buchhändler zu beginnen. Schlussendlich konnte Heinrich Stäheli trotzdem eine Aus-
bildung machen. Dank seiner Begabung wurde er als Predigerkandidat zum Studium 
nach Marburg geschickt und erhielt 225 Gulden von der Stadt für seine Ausbildung. 
Zusätzlich sammelte er vor allem bei privaten Gönnern weiteres Geld für sein Studium. 
Schlatter, Was Gott den Vätern war, S. 9-14.
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eingerichtet, aus dessen Zinsen die Lehrgelder der Spitalkinder aufgebessert 
werden sollten. Jeweils am Donnerstag wurde in der Spitalkirche bei den Got-
tesdienstbesuchern für den Fonds gesammelt.397 Für viele Handwerkerfamilien 
war die finanzielle Unterstützung durch die städtische Obrigkeit zur Finanzie-
rung der Lehrkosten unerlässlich. Noch Ende des 17.  Jahrhunderts übernahm 
die Stadt die gesamten Lehrkosten bedürftiger Bürgerssöhne. 1680 beglich die 
Stadt jeweils die gesamten Lehrgelder und zahlte damit je nach Handwerk und 
Lehrmeister unterschiedlich hohe Beträge zwischen 15 und 40  Gulden aus. 
Doch die Ausbildungskosten stiegen laufend. 1671 kostete eine Weberlehre 
15  Gulden, während für eine Metzgerausbildung 25  Gulden anfielen.398 1680 
reichten 25  Gulden für eine Weber-, Schneider- oder Müllerlehre, wobei für 
einen Knaben auch 30 Gulden für eine Schneiderausbildung aufgewandt wurden. 
Für 30 Gulden ließen sich im selben Jahr ein Knabe auch als Blattmacher und ein 
anderer als Schuhmacher ausbilden. Die höchste Ausgabe von 40 Gulden wurde 
für eine Schuhmacherlehre bezahlt.399 Ab 1700 erhielten dann alle Knaben 
nur noch 25  Gulden  – unabhängig vom Handwerk, das sie lernen wollten.400 
Die Stadtobrigkeit scheint mit der Finanzierung der Lehrgelder immer stärker 
belastet gewesen zu sein und versuchte ihre Ausgaben einzudämmen. 1698 
wurde beschlossen, den Eltern, die ihre Söhne selbst ausbildeten, keine obrig-
keitliche Unterstützung mehr zu gewähren.401 1708 erhielten Bürger mit einem 
städtischen Amt nur noch für einen Sohn statt wie bis anhin für zwei Söhne 
Unterstützung beim Lehrgeld.402 1732 fiel die Entscheidung, dass Eltern, die 
während der Lehre ihrer Söhne Vermögenswerte durch eine Erbschaft erhielten, 
die andere Hälfte des Lehrgelds selbst bezahlen mussten.403 Hinzu kam, dass 
die 25  Gulden, mit denen die Stadtobrigkeit Lehrlinge unterstützte, aufgrund 
der steigenden Lehrlöhne immer weniger für die Bezahlung einer Lehre bei 
einem zünftigen Lehrmeister in St.  Gallen reichten. Knaben, die mit städti-
scher Unterstützung ihre Lehre begannen, wählten deshalb meist folgende, eher 
günstig zu erlernende Handwerke: Weber, Hafner, Knopfmacher, Kürschner, 
Müller, Schneider, Schuhmacher, Seiler und Tischler.404 Doch auch in diesen 

397 Denzler, Jugendfürsorge, S. 413 f.
398 StadtASG, AA, RP, 27. 6. 1671.
399 StadtASG, ÄA, VII, 135, S. 40-42.
400 Vgl. die Auszahlungen des Stockamts für Lehrknaben StadtASG, ÄA, VII, 156.
401 StadtASG, AA, RP, 25. 1. 1698. Im Jahr 1700 wird dieser Beschluss noch einmal bestätigt: 

Eltern seien zur Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder verpflichtet und erhalten keine 
finanzielle Unterstützung, wenn die Söhne bei ihnen die Lehre absolvieren; ebd., AA, 
RP, 21. 5. 1700.

402 Ebd., 17. 1. 1709.
403 Ebd., 2. 9. 1732.
404 Dies wird anhand der Stockamtsrechnungen der Jahre 1680 und 1700 deutlich; vgl. 

StadtASG, ÄA, VII, 135; ebd., ÄA, VII, 156.
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Berufen wurde die Suche nach einem bürgerlichen zünftigen Lehrmeister, der 
für 25 Gulden einen Lehrling annahm, immer schwieriger. 1709 bat Balthasar 
Müller um 25 Gulden Lehrlohn vor dem Rat, damit er eine Schuhmacherlehre 
bei Meister Hans Georg Pfifferling in Lindau antreten konnte. Der Rat lehnte die 
Auszahlung ab und wollte die 25 Gulden nur gewähren, wenn Müller bei einem 
bürgerlichen Meister einen Ausbildungsplatz fand.405 1715 erhielt Joachim Wal-
der kein städtisches Lehrgeld für eine Schuhmacherlehre in Winterthur – auch 
er sollte einen städtischen Meister suchen.406 1721 scheint die Suche nach einem 
städtischen Lehrmeister derart aussichtslos geworden zu sein, dass die Stadto-
brigkeit schließlich einwilligte: Ulrich Giller durfte seine Schuhmacherlehre in 
Birnenmoos (TG) beginnen, da sich der dortige Meister bereiterklärt hatte, für 
25  Gulden die Ausbildung zu übernehmen. Sofern Giller innert vier bis fünf 
Wochen keinen städtischen Lehrmeister fand, wurde ihm die auswärtige Lehre 
gestattet. Man war offenbar noch länger auf der Suche: Rund ein Jahr später 
begann Ulrich Giller seine Lehre bei Meister Georg Kreis in Birnenmoos.407 Ab 
dann wurden bedürftige Bürgerssöhne zunehmend in die reformierte Nachbar-
schaft geschickt.408 Dank der erweiterten Möglichkeiten einer Lehre außerhalb 
der Stadt besaßen Söhne aus Handwerksfamilien in prekärer Finanzlage wieder 
mehr Wahlmöglichkeiten. So ging Hans Caspar Zollikofer für eine Barbierlehre 
nach Lindau und Johann Rudolph Schirmer für eine Perückenmacherlehre nach 
Ravensburg.409 Zunehmend wurden weitere Finanzierungslösungen gesucht. 
Einer verwitweten Mutter, die den Lehrlohn ihres Kindes nicht übernehmen 
konnte, präsentierte der Rat 1723 folgende Möglichkeiten: Der Junge könne ein 
Handwerk lernen, für das kein Lehrgeld bezahlt werden müsse, wie etwa die 
Weberei oder Färberei; alternativ könne sie einen Meister suchen, der den Kna-
ben für 25 Gulden zu einer vier- bis fünfjährigen, also längeren, Lehre annehme 
oder sie könne auf einen Teil ihres wöchentlichen Stockalmosens verzichten, 
damit die gekürzte Hälfte an ihrem Musmehl und Geld dem Lehrmeister als 
Bonus zufallen würde.410 

Auch wer es sich leisten konnte, schickte die Söhne für ihre Lehrzeit bevor-
zugt aus St. Gallen weg – allerdings nicht ins kostengünstigere nahe Umland, 
sondern in Zentren des entsprechenden Handwerks.411 Johannes Stäheli lernte 

405 StadtASG, AA, RP, 17. 1. 1709.
406 Ebd., 25. 1. 1715.
407 StadtASG, AA, RP, 20. 4. 1721 und 26. 4. 1722.
408 Im August und im November 1723 wurden einem Knaben eine Wagnerlehre in Haupt-

wil für 25 Gulden, einem anderen eine Tischlerlehre in Thal für 30 Gulden finanziert. 
StadtASG, AA, RP, 13.8. und 26. 11. 1723.

409 Ebd., 28. 11. 1730 und 4. 10. 1731.
410 Wie sich die Mutter entschied, ist nicht überliefert; vgl. StadtASG, AA, RP, 13. 8. 1723.
411 So war die Dominanz lokaler Lehrlinge im 17. und 18. Jahrhundert in den Handwerken 

einer Stadt Zeichen einer wirtschaftlichen Krisensituation; Prak u. a., Access to the 
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bei einem Strumpfstrickermeister in Zürich, wo eine gewerbliche Zunft der 
Hosenstricker ansässig war.412 Mit Vorliebe wurden größere Städte im Reich als 
Ausbildungsorte gewählt oder Zentren, die bekannt waren für das entsprechende 
Handwerk.413 So hatte der Goldarbeiter Hermann Vonwiler seine Lehre in einem 
der Zentren für Goldschmiedearbeiten, in Nürnberg, durchlaufen.414 Der bereits 
ausgebildete Schreinermeister David Friedrich absolvierte noch eine Zweitlehre 
zum Bildschnitzer in Nürnberg. Vermutlich war er gemeinsam mit seinem Vater 
einer der Erkerschnitzer in St. Gallen.415 Heinrich Stäheli wollte nach Ulm für 
eine Buchhändlerlehre.416 Knaben aus guten finanziellen Verhältnissen wählten 
einen Beruf, für den sie Talent besaßen und eine Neigung hatten. So sollte der 
bevogtete David Spengler, dem knapp 3.000  Gulden zur Verfügung standen, 
eine »profession, warzu er am besten taugenlich ist und selbst lust hat«, erlernen 
dürfen.417 Nach Möglichkeit wurde auch bei bedürftigen Kindern auf deren 
Talente geachtet. Der Waisenknabe Johannes Hess sollte beispielsweise, da er 
schön schreiben konnte, zu einem Zürcher Modelstecher in die Lehre gehen.418 

3.2 berufsvererbung: weitergabe des väterlichen 
berufs in reichen und armen handwerken

Unabhängig davon, ob die Söhne bei einem fremden Meister oder einem ihrer 
Elternteile das Handwerk lernten, übernahmen die Söhne der St. Galler Hand-
werker in rund 52 Prozent der Fälle das väterliche Handwerk (siehe Tabelle 6 im 

Trade, S. 13. Auch in Oppenheim lernten die Meistersöhne nur selten in der Heimat-
stadt; Zschunke, Konfession und Alltag, S. 45-49.

412 Siehe das Kapitel »Von der Zunftgründung zur zünftigen Ausbildung«.
413 Corine Maitte kann am Beispiel der Glasmacher von Venedig und Altare aufzeigen, dass 

es durchaus relevant war, an welchem Ort die handwerkliche Ausbildung absolviert 
wurde. Aus der Lehre in einem der Zentren des Handwerks konnte Kapital geschlagen 
werden, um das eigene Wissen später weiterzuverkaufen; Maitte, Les migrations de 
travail comme ressources.

414 StadtASG, AA, Missiven, 13. 12. 1687; ebd., AA, RP, 9.11. und 6. 12. 1687, und ID 2764; 
Schürer, Gold- und Silberschmied.

415 Diesen Hinweis verdanke ich Arnold Flammer, dipl. Architekt ETH SIA und Spezialist 
für historische Bauten, der vermutet, dass es sich bei Johannes Friedrich um einen der 
Bildschnitzer handelte, der gemeinsam mit dem Vater u. a. den in St. Gallen bekannten 
Kamelerker schnitzte. Zu Johannes Friedrich vgl. ID 667, StadtASG, BR, Familie Frie-
derich, Nr. 44; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 70; ebd., AA, Bd. 296el, S. 93; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 93; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 93; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 67. In den Bürgerregistern wird 
er als Bildhauer, in den Steuerbüchern als Bildschnitzer bezeichnet. Zu seinem Meister-
stück als Schreiner und seiner Zweitlehre in Nürnberg vgl. StadtASG, AA, RP, 8.2. und 
15. 3. 1682.

416 Schlatter, Was Gott den Vätern war, S. 9-14. 
417 StadtASG, AA, Bd. 837, 1761, S. 29.
418 Schlatter, Was Gott den Vätern war, S. 187.
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Anhang).419 Das war eine vergleichsweise hohe Rate, sie kam aber auch in ande-
ren Städten vor. So waren in Rouen 57 Prozent der neu in eine gewerbliche Zunft 
eintretenden Töchter und Söhne Kinder eines Meisters, in der niederländischen 
Stadt ’s-Hertogenbosch waren es 40 Prozent und in Hildesheim 35 Prozent. Vor 
allem im Reich waren die Vererbungsraten höher und lagen im Durchschnitt 
bei 44 Prozent.420 Söhne, die im gleichen handwerklichen Sektor wie ihre Väter 
arbeiteten, aber nicht im selben Beruf, machten in St.  Gallen zwischen 1680 
und 1731 8 Prozent aus. Der Anteil an Söhnen, die ein gänzlich anderes Hand-
werk als das des Vaters lernten, betrug 37  Prozent. Von denjenigen Söhnen, 
die dasselbe Handwerk wie der Vater lernten, entfiel gut ein Drittel auf die 
Erstgeborenen. Der Anteil an Handwerkersöhnen, die einen Beruf außerhalb 
des Handwerks lernten, blieb im Untersuchungszeitraum stets klein und betrug 
4 Prozent (siehe Tabelle 6 im Anhang). Das verweist auf die geringen Chancen 
von Handwerkerkindern, in ein anderes ökonomisches Milieu zu wechseln und 
beispielsweise in den »Stand« der Kaufleute aufzusteigen. Vergleicht man die 
Vermögen von Handwerkern, die den väterlichen Beruf übernommen hatten, 
mit denjenigen, die ein anderes Handwerk erlernt hatten, zeigt sich eine leichte 
finanzielle Besserstellung derjenigen Söhne, die im gleichen Handwerk wie ihre 
Väter arbeiteten (siehe Abb. 34 und 35). Tendenziell waren jene Handwerker, die 
das Handwerk übernahmen, etwas vermögender, wobei die Unterschiede 1680 
am deutlichsten waren. Gleichzeitig zeigt sich bei den Söhnen mit väterlichem 
Handwerk aber auch eine größere Streuung der Vermögen. Das bedeutet, dass 
nicht jeder Sohn mit demselben Handwerk wie der Vater gleichermaßen von 
einer besseren Ausgangslage profitieren konnte. Es gab auch Söhne, die arm 
blieben und den väterlichen Beruf übernommen hatten. 

Zu den Handwerken mit den höchsten Vererbungsraten zählten in absteigender 
Reihenfolge die Bleicher (94 Prozent), Dachdecker (88 Prozent), Färber (83 Pro-
zent), Gerber (81  Prozent), Küfer (68  Prozent), Metzger (65  Prozent), Glaser 
(63  Prozent), Schlosser (60  Prozent) und Sattler (59  Prozent). Zu den Berufen 
mit durchschnittlicher Vererbungsrate gehörten die Kupferschmiede (56  Pro-
zent), Weber (54 Prozent), Hafner (54 Prozent), Bäcker (53 Prozent), Drechsler 
(52 Prozent), Zimmerleute (50 Prozent) und die Goldschmiede (50 Prozent). Zu 
denjenigen Handwerken mit einer unterdurchschnittlichen Berufsvererbung zähl-
ten die Maurer (16 Prozent), Schuhmacher (37 Prozent), Kürschner (37 Prozent), 

419 Mit der Berufsvererbung ist nur die Erlernung des gleichen Handwerks wie der Vater 
gemeint und keine familienbetriebliche Kontinuität mit der Übergabe der väterlichen 
Werkstatt an den Sohn. Ebenfalls bezeichnet der Begriff Berufsvererbung auch nicht die 
Ausbildung des Sohnes durch den Vater oder die Mutter selbst.

420 An den meisten Orten lagen diese Vererbungsraten allerdings tiefer; vgl. Prak u. a., 
Access to the Trade, S. 8.
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Schneider (41  Prozent), Schreiner (47  Prozent) und die Müller (47  Prozent).421 
Bei den Handwerkern an der unteren Skala der Berufsvererbung handelt es sich 
um die ärmeren Massenhandwerke der Schuhmacher und Schneider sowie um das 
arme Handwerk der Maurer. Obwohl hier die Vererbung unterdurchschnittlich 
tief war, zählten gerade diese Handwerke zu den am stärksten wachsenden im Un-
tersuchungszeitraum. Das zeigt ihre Offenheit für Handwerksfremde, den nieder-

421 Berücksichtigt wurden aus statistischen Gründen nur diejenigen Handwerke, zu denen 
zwischen 1680 und 1731 bei mehr als 15 Handwerksangehörigen Angaben zur berufli-
chen Vererbung vorhanden waren. Siehe Tabelle 6 im Anhang des Buches.
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abb. 34 und 35: vermögensverteilung der St. galler handwerker mit demselben hand-
werk (links) und mit unterschiedlichem handwerk (rechts) als ihre väter von 1680 bis 
1731, in gulden. die ausreißer wurden in der darstellung nicht abgebildet. die vermö-
gensmaxima lagen bei jenen handwerkern mit demselben handwerk wie der vater 
zwischen 14.700 (1680) und 19.200 (1731) gulden; bei handwerkern mit anderem beruf 
als der vater zwischen 6.000 (1690) und 10.500 (1680) gulden.
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schwelligen Zugang sowie auch die Tatsache, dass die wirtschaftlichen Aussichten 
in diesen Handwerken nicht besonders gut waren und eine Weitergabe des Hand-
werks vom Vater an den Sohn wenn möglich vermieden wurde.422 Auch bei den 
Müllern könnte der Grund für die geringe Vererbung in den wirtschaftlichen Per-
spektiven zu suchen sein. Das Müllerhandwerk wuchs ebenfalls überproportional, 
wobei der handwerkliche Nachwuchs nicht Söhne von Müllern waren, sondern 
ebenfalls aus handwerksfremden Familien stammte.423 Betrachtet man umgekehrt 
diejenigen vier Handwerke mit der höchsten Berufsvererbung, dann wird deutlich, 
dass nicht nur wirtschaftlich gute Aussichten des Berufs zu einer erhöhten Über-
nahme des Handwerks führten. Während die Bleicher, Färber und Gerber 1731 
zu den überdurchschnittlich reichen Handwerkern zählten, waren Dachdecker 
meist arm und zählten zu den vermögenslosen Handwerkern. Dennoch lag hier 
die Vererbung bei erstaunlich hohen 88  Prozent. Möglicherweise ist die hohe 
Berufsweitergabe mit der Organisation des Handwerks erklärbar. Die Dachdecker 
bildeten vermutlich keine eigene gewerbliche Zunft, und die Meisterschaft war 
außergewöhnlich einfach zu erlangen. Einzige Voraussetzungen dazu waren eine 
dreijährige Lehrzeit und ein anschließendes dreijähriges Anstellungsverhältnis als 
Knecht. Danach wurde man automatisch zum Meister im Dachdeckerhandwerk. 
Kein Meisterstück, keine Aufnahmegebühr und kein Nachweis einer zünftigen 
Ausbildung waren nötig. Möglicherweise profitierten gerade die Meistersöhne von 
dieser offenen Organisation: Wenn sie dem Vater in ihrer Kindheit halfen und bei 
ihm mitarbeiteten, konnten sie unter Umständen ohne weitere Bedingungen selbst 
die Meisterschaft erlangen. Da die Dachdeckerei häufig mit einem weiteren Hand-
werk kombiniert wurde, war eine solch offene, außerzünftige Organisation von 
Vorteil. Es scheint möglich, dass Söhne von Dachdeckern parallel zur Erlangung 
der Dachdeckermeisterschaft auch noch ein zweites Handwerk lernen konnten.424 
Eine gute finanzielle Lage und wirtschaftliche Prosperität eines Gewerbes führten 
auf jeden Fall nicht automatisch zu einer höheren Vererbung des Handwerks von 
den Vätern an ihre Söhne. Die Vererbung konnte im Gegenteil in Handwerken, 

422 Michael Sonenscher betrachtet die hohe Mobilität in den Handwerken als Charakte-
ristikum des 18. Jahrhunderts und zeigt auf, dass die handwerkliche Berufsvererbung 
im 19. Jahrhundert höher war als zuvor. Die verbreitete Nachfolge in der väterlichen 
Berufskarriere führte im 19. Jahrhundert zu weitreichenden gesellschaftlichen Verän-
derungen, etwa beim Mobilitätsverhalten, bei Wohnformen, im Bereich der Geschlech-
terbeziehungen oder der städtischen Demographie; Sonenscher, Work & Wages, S. 374.

423 Marteen Prak u. a. stellten auf der Grundlage einer breiten Quellenbasis aus England, den 
Niederlanden und dem Reich fest, dass die meisten gewerblichen Zünfte sehr offen für 
fremde Lehrlinge waren. Die meisten gewerblichen Zünfte deckten ihren Nachwuchs 
nicht mit Meistersöhnen aus ihren Reihen, sondern mit Lehrlingen von anderen lokalen 
Meistern oder vor allem auch durch Lehrlinge von außerhalb; vgl. Prak u. a., Access to 
the Trade.

424 Vgl. zu den Dachdeckern StadtASG, AA, Bd. 593, S. 233. Es fehlen Hinweise, dass im 
Handwerk der Dachdecker eine gewerbliche Zunft existierte. 
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die arm waren, genauso hoch sein wie in reicheren Berufen. Dennoch zeigen die 
Auswertungen eine Tendenz zur familieninternen Weitergabe reicher Handwerke, 
die sich demzufolge eher aus den eigenen Reihen ergänzten. Ärmere Handwerke 
wurden hingegen eher nicht von den Söhnen übernommen, sondern von hand-
werksfremdem Nachwuchs dominiert. Hohe Kosten für einen Betrieb oder die 
limitierte Anzahl von Lizenzen führten auch zu einer großen Homogenität und 
zur Herausbildung von Familiendynastien innerhalb von Handwerken – wie etwa 
bei den Bankmetzgern. Allerdings führte die nur beschränkt zur Verfügung ste-
hende Anzahl an Metzgerbänken nicht zu einer Sperrung des Handwerks. Rund 
die Hälfte aller Metzgermeister besaß keine Bank und versuchte, durch Umgehung 
der Zunftvorschriften zu überleben. Nicht nur Söhne von Metzgermeistern, die im 
Besitz einer Bank waren, sondern auch banklose Familien vererbten den Metzger-
beruf weiter – wie das Fallbeispiel der Familie Rietmann zeigte. 

Die hohe berufliche Vererbung im Bleicher-, Färber- und Gerberhandwerk 
hing nicht nur mit den tendenziell höheren Vermögen zusammen, sondern auch 
mit der Tatsache, dass in diesen Gewerben eine große Anzahl an Arbeitskräften 
benötigt wurde. So lernten beispielsweise alle fünf Söhne des Färbermeisters 
Eusebius Steinmann die Färberei. Häufig war die Übernahme des Handwerks 
auch in jenen Gewerben hoch, bei denen seltener eine Aussicht auf die Über-
nahme einer Meisterschaft bestand und die auch für verheiratete Gesellen offen 
waren, die als Lohnarbeiter in den unterschiedlichen Betrieben mitarbeiteten. 
Das Färberhandwerk ist ein Beispiel für ein solches Gewerbe. Eine Tendenz zur 
Übernahme des väterlichen Handwerks bestand auch in solchen Gewerben, für 
deren Ausübung große Betriebsgebäude oder umfangreiche Gewerbeeinrich-
tungen benötigt wurden, die vererbt werden konnten. Auch diese Bedingung 
traf auf die stark vererbten Handwerke der Bleicher, Färber und Gerber sowie 
der Metzger zu.425 Von einer Vererbung auch teurer Betriebseinrichtungen darf 
aber nicht ausgegangen werden. Das zeigte das Beispiel des banklosen Metzgers 
Jacob Rietmann, dessen Vater mehrere der begehrten Metzgerbänke besessen 
hatte, von denen jedoch keine an einen der Söhne überging.426 Auch Eusebius 
Steinmann vererbte seine Färbereibetriebe nicht einfach seinem Sohn, sondern 
übertrug ihm nur die Pacht. Der Sohn musste Pachtzinsen bezahlen und auch die 

425 Die Metzger zählten häufig zu denjenigen Handwerken mit der höchsten Vererbungs-
rate. Der Privatbesitz der in ihrer Anzahl beschränkten Metzgerbänke, die in der 
Familie weitergegeben werden konnten, wird als Ursache für die hohe Berufsvererbung 
und die Geschlossenheit des Metzgerhandwerks betrachtet; vgl. Prak u. a., Access to the 
Trade, S. 7. Auch in Gotha zählten die Gerber sowie die Nahrungsmittelgewerbe zu 
denjenigen Handwerken, die am häufigsten vererbt wurden. Helga Raschke begründet 
diese Tatsache mit dem hohen materiellen Wert, den Backöfen und Fleischbänke besa-
ßen; Raschke, Bevölkerung, S. 281 f.

426 Vgl. das Kapitel »Arm und politisch aktiv: Die Metzgerfamilie Rietmann-Schlumpf«.
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zum Betrieb der Färberei nötige Ausrüstung dem Vater abkaufen.427 Eine Ver-
erbung der Werkstatt ist nur in einigen Fällen nachzuweisen – so beispielsweise 
im Fallbeispiel der Schneiderfamilie Müller-Merz, wobei die ledigen Töchter die 
Familienwerkstatt allerdings anstelle einer Mitgift erhielten. Der Sohn Chris-
toph, der ebenfalls das väterliche Schneiderhandwerk übernommen hatte, ging 
bei der Vererbung der Werkstatt leer aus. Weitaus häufiger war aber das Gegen-
teil der Fall: Die Kinder warteten mit der eigenen Haushaltsgründung nicht bis 
nach dem Tod der Eltern, um dann die Werkstatt übernehmen zu können. Viel 
öfter versuchten sie auf anderen Wegen an eine Werkstatt zu gelangen.428 Die 
Übernahme des väterlichen Handwerks spielte hinsichtlich einer zukünftigen 
Werkstattvererbung eine zu vernachlässigende Rolle bei der Berufswahl.429 

3.3 töchter auf dem arbeitsmarkt und in ausbildung: 
entlastung des haushalts

In den Fallbeispielen zeigte sich bereits, dass nicht nur Söhne, sondern auch 
Töchter in der elterlichen Werkstatt in zünftigen und außerzünftigen Hand-
werken ausgebildet wurden. Auch wenn die Töchter nicht als Lehrlinge vor der 
Zunft aufgedingt wurden, war es üblich, dass auch sie das Handwerk des Vaters 
beherrschten.430 Im Metzgerhandwerk verkauften Töchter Fleisch an den Metz-
gerbänken.431 Schneiderstöchter konnten selbstständig die elterliche Werkstatt 

427 Vgl. das Kapitel »Schuldenwirtschaft mit Erfolg: Die Leinenfärberfamilie Steinmann-
Tanner«.

428 Michael Mitterauer kommt zum Schluss, dass die Weitergabe der Werkstatt vom Vater 
auf den Sohn im Raum Österreich in der Frühen Neuzeit die Ausnahme und nicht die 
Regel war. Er spricht dabei von der Neolokalität als häufigster Form der Vererbung: 
Der Sohn lernte denselben Beruf wie der Vater, gründete nach der Meisterwerdung 
aber eine neue Werkstatt in derselben Stadt. Die Vater-Sohn-Folge in der Werkstatt 
unterscheidet er mit dem Begriff der Patrilokalität; Mitterauer, Familie und Arbeitsor-
ganisation, S. 23-25.

429 Peter Zschunke kommt zum Schluss, dass in Oppenheim aufgrund der Wanderpflicht 
die Weitergabe der Werkstatt vom Vater an den Sohn eher eine Ausnahme war; 
Zschunke, Konfession und Alltag, S. 49. Bei den Kleinhändlern in Paris zwischen 1680 
und 1776 erfolgten die häufigsten Besitztransfers durch den Verkauf des Ladens vom 
Meister an seinen ehemaligen Gesellen, der teilweise lange für ihn gearbeitet hatte. Die 
Berufsvererbung der Kleinhändler an ihre Söhne lag dabei immer unter 25  Prozent; 
Croq, La désincorporation, S. 116 und 122-126. 

430 Muriel Gonzales Athenas unterstreicht in ihrer Studie zu den Handlungsspielräumen 
Kölner Zunfthandwerkerinnen, dass Frauen ein zünftiges Handwerk auch dann lernten, 
obwohl sie oftmals nicht zu einer Ausbildung zugelassen waren. Diese Ausbildung 
erfolgte zusammen mit den Söhnen in der elterlichen Werkstatt; Gonzalez Athenas, 
Handlungsspielräume, S. 91.

431 Vgl. das Kapitel »Metzgerdynastien im Besitz der Bänke«.
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übernehmen und als ledige Meisterinnen einen Betrieb führen.432 Klagen von 
zünftigen Meistern gegen Frauen, die ohne Meisterrecht in ihr zünftiges Hand-
werk »pfuschten«, belegen, dass sie als Mädchen das handwerkliche Wissen ihrer 
Eltern erworben hatten.433 Der Schneider Marx Hugentobler adoptierte seine 
Nichte und setzte sie als Erbin seiner Schneiderwerkstatt ein.434 Im Tuchscherer-
Handwerk arbeiteten Söhne und Töchter mit.435 Unverheiratete Töchter, die im 
Haushalt ihrer Eltern lebten, arbeiteten allerdings nicht nur in der elterlichen 
Werkstatt, sondern trugen häufig auch selbstständig zum Familieneinkommen 
bei, wie im Folgenden gezeigt wird. Anders als ihre Brüder, die nach der Elemen-
tarschule eine Handwerkerlehre begannen und den elterlichen Haushalt häufig 
verließen, waren sie in ihrer täglichen Arbeit flexibler und nicht an eine zünf-
tige Ausbildung gebunden. Nachdem sie die Mädchenschule absolviert hatten, 
konnten sie in den zünftigen oder außerzünftigen Arbeitsmarkt eintreten. Sie 
verdienten entweder mit Lohnarbeit bereits Geld, verließen wie ihre Brüder den 
elterlichen Haushalt, beispielsweise um als Dienstmagd zu arbeiten, oder lernten 
in einer zünftigen oder außerzünftigen Lehre ein Handwerk wie die Näherei 
oder die Seidenweberei. 

Die Auswertung der obrigkeitlichen Befragung aller unterstützungsbedürfti-
gen Bürgerfamilien aus dem Jahr 1739 zeigt, dass Töchter häufiger und länger 
im elterlichen Haushalt wohnen blieben als Söhne.436 Von den nach Geschlecht 
identifizierbaren Kindern in den Haushalten bedürftiger Bürgerfamilien han-
delte es sich bei 22 Prozent um Töchter und nur bei 7 Prozent um Söhne. Bei 
den Töchtern ist in rund 46 Prozent aller Fälle eine Arbeit angegeben, während 
dies bei den anwesenden Söhnen auf nur 10 Prozent zutraf (Abb. 36). 

432 Vgl. das Kapitel »Zwei unverheiratete Schwestern übernehmen die Familienwerkstatt«.
433 Wie beispielsweise die ledige Tochter Sara Cunz, die vom Kürschnerhandwerk immer 

wieder angeklagt wurde, weil sie als Kürschnerin arbeitete. Sie war die Tochter eines 
verstorbenen Kürschners und hatte das Handwerk offenbar bei ihrem Vater gelernt; vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 597, 13. 10. 1682, 4. 4. 1683, 22. 11. 1683, fol. 93v-94r.

434 Obwohl der Kleine Rat seine Einwilligung dazu gegeben hatte, entstand in der ge-
werblichen Zunft der Schneider ein Streit deswegen, weil sich die zünftigen Gesellen 
weigerten, neben einem Mädchen zu arbeiten. Hugentobler hatte seine Adoptivtochter 
neben Männern zur Arbeit ins Kundenhaus genommen, was nicht erlaubt war; vgl. 
dazu das Kapitel »Zwei unverheiratete Schwestern übernehmen die Familienwerkstatt« 
sowie zum Konflikt StadtASG, AA, Bd. 598, 6. 6. 1719, S. 210 f.

435 Meistersöhne und -töchter mussten sich am Unterhalt des gemeinsam genutzten 
Schleifsteins beteiligen. StadtASG, AA, Tr. H, Nr. 6, Vergleich Tuchscherer-Meister.

436 In Colyton, einer englischen Kleinstadt im 19. Jahrhundert, blieben die Töchter häufig 
ebenfalls länger im elterlichen Haushalt als die Söhne; Wall, Work, S. 272.
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In bedürftigen Haushalten wohnhafte 
Kinder

davon arbeitend davon in der Schule

absolut prozentual absolut prozen-
tual

absolut prozen-
tual

Töchter 95 22,2 44 46,3 3 3,2

Söhne 31 7,2 3 9,7 1 3,2

Kinder  
(unspezifiziert)

302 70,6 28 9,3 13 4,3

Total Kinder 428 100,0 75 17,5 17 4.0

abb. 36: in bedürftigen St. galler haushalten wohnhafte kinder, 1739.437 

Während Söhne meist im Alter von 14 Jahren den Haushalt verließen, um 
eine handwerkliche Ausbildung anzutreten, wohnten einige Töchter länger als 
ihre Brüder zu Hause. Für Töchter war es einfacher als für Söhne, eine Arbeit 
zu finden, die sie als Angehörige des elterlichen Haushalts ausüben konnten. 
Mädchen wurden dementsprechend auch früher in den Arbeitsmarkt integriert 
als ihre Brüder.438 Zu den Arbeiten, welche die Töchter in St. Gallen ausübten, 
zählten vor allem Lohnarbeiten im Textilsektor wie Spinnen, Wirken und 
Seidenweben. Vor allem Lohnarbeiten im Bereich des außerzünftigen Seiden-
gewerbes, wie das Seidenweben, -wirken und -spinnen, dominierten unter den 
wirtschaftlichen Tätigkeiten bedürftiger Töchter. Weitere verrichteten Hilfsar-
beiten im Textilgewerbe wie das sogenannte Tätschen (Ausklopfen von nassen 
Tüchern), Spulen und Umlegen oder arbeiteten in den Stauchen439 oder als 
Leinwanddruckerinnen. Auch bezahlte Arbeiten im Bereich des Haushalts wie 

437 Die Auswertungen basieren auf den Angaben zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten aller 
im Jahr 1739 von der Stadt unterstützten Bürgerfamilien. Insgesamt wurden im Jahr 
1739 369 Haushalte regelmäßig von der städtischen Fürsorge unterstützt. Anlässlich 
der Befragung gaben viele Familien die Arbeiten an, welche einzelne Familienmitglieder 
verrichteten und die zum Haushaltseinkommen beitrugen. Ziele der obrigkeitlichen 
Untersuchung waren die Vermittlung von Arbeit sowie die Reduktion der ausgeteilten 
Almosen und damit Kosteneinsparungen für den städtischen Haushalt. Die Befragungs-
liste zu den Stockamts- und Prestenamtsbezügern findet sich in den Verordnetenpro-
tokollen. Die Befragung der Stockleute fand zwischen dem 27. April und 13. Mai 1739 
statt, diejenige zu den Prestenamtsbezügern zwischen dem 21. und 28. Mai 1739. Beide 
Befragungen erstreckten sich über mehrere Sitzungen hinweg; vgl. StadtASG, AA, VP, 
1739, S. 401-426 und Tabelle 7 im Anhang. Siehe auch das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: 
St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

438 Wall, Work, S. 275.
439 Bei der Stauchenarbeit handelte es sich um die Appretur von schmaleren Leinwandtu-

chen, den sogenannten Stauchen; vgl. das Kapitel »Stauchentröcknerinnen und Näher-
meisterinnen: Weiblich geprägte gewerbliche Zünfte«.
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Bügeln, Waschen und Fegen zählten zu den Lohnarbeiten, die Töchter verrich-
teten, die noch im Haushalt ihrer Eltern lebten. Weiter halfen sie im Haushalt 
mit und pflegten kranke Elternteile, hüteten jüngere Geschwister und betreu-
ten gemeinsam mit der Mutter fremde, im Haushalt lebende Kinder.440 Rund 
12 Prozent aller Töchter, die 1739 im Haushalt ihrer bedürftigen Eltern lebten, 
verdienten ihren Lebensunterhalt selbstständig. Die Eltern waren, laut eigenen 
Aussagen, von der Ernährung dieser Töchter entlastet.441 Die Lohneinkommen 
der Töchter waren zudem für die Haushalte eine finanzielle Unterstützung. 

440 Vgl. StadtASG, AA, VP, 1739, S. 402-426. Elisabeth Kaps pflegte ihre betagte und 
bedürftige Mutter und durfte nach dem Verlust ihres Bürgerrechts deshalb als Aufent-
halterin in der Stadt bleiben; vgl. das Kapitel »Erzwungene Migration der Frauen und 
ihre Bürgerrechte«. Salome Halder und ihre Mutter gaben an, dass sie gemeinsam den 
Knaben Salomon Schlatter erzogen hatten; StadtASG, AA, Bd. 809, 20. 1. 1682, S. 177 f. 
Auch im frühneuzeitlichen Württemberg arbeiteten Töchter häufig außerhalb des 
Haushalts für den Markt, wohnten aber noch bei den Eltern. Sie waren beispielsweise 
zum Ziegenhüten, Kinderhüten, als Heuarbeiterinnen, die von Dorf zu Dorf zogen, 
Näherinnen, Spinnerinnen und Tagelöhnerinnen angestellt. Lohnarbeit von Töchtern 
und Ehefrauen wird gemäß Sheilagh Ogilvie so häufig in den Quellen erwähnt, dass sie 
in der protoindustriellen ländlichen Gesellschaft als normal betrachtet werden muss; 
Ogilvie, Women and Labour Markets, S. 33-36.

441 StadtASG, AA, VP, 1739, S. 404, 407, 410, 414, 417, 424, 425, 426. Eine Tochter aus dem 
bedürftigen Haushalt des Schuhmachers Jacob Stähelis verrichtete beispielsweise nicht 
weiter spezifizierte Lohnarbeit bei einem Zunftmeister in St. Gallen; StadtASG, AA, 
VP, 1739, S. 414.

abb. 37: arbeiten von töchtern, die im haushalt ihrer bedürftigen eltern wohnten, 1739.
die auswertungen basieren auf den angaben zu den wirtschaftlichen tätigkeiten aller 
im jahr 1739 von der Stadt unterstützten bürgerfamilien (siehe anm.  437). die auswer-
tungen zu den arbeitenden töchtern beruhen auf 54 angegebenen arbeiten von ins-
gesamt 44 töchtern (einige töchter verrichteten mehrere arbeiten).

57 %

15 %

6 %

22 % Textilarbeiten

Haushaltsarbeiten

Arbeiten im 
Bekleidungssektor
Andere und 
unspezifische Arbeiten
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Die Tochter eines armen Maurerehepaars arbeitete »in der Seide« beim reichen 
Seidenhändler Peter Fehr. Die 25-Jährige verdiente 30  Kreuzer pro Woche, 
sofern Seide vorhanden war. Das war beinahe doppelt so viel, wie ihre Eltern 
und sie wöchentlich an Bargeld vom Stockamt erhielten.442 Ihr Einkommen war 
folglich relevant für die Familie. Die Töchter konnten auch mehr als ihre Mütter 
verdienen.443 Sobald Kinder alt genug für Lohnarbeit waren, verbesserte sich 
die finanzielle Situation bedürftiger Familien etwas.444 Einige Kinder besaßen 
mehrere Berufe.445 Weitere Hinweise auf Einkommen von Töchtern finden sich 

442 Die Familie erhielt wöchentlich 16 Kreuzer und ein kleines Maß Musmehl; StadtASG, 
AA, VP, 1739, S. 414. Der Vater der in der Seide arbeitenden Tochter, der Maurer 
Christoph Kunkler, versteuerte 1731 ein Vermögen von 50 bis 70  Gulden; vgl. ID 
1577, StadtASG, BR, Familie Kunkler, Nr. 73; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 68. Bei Peter Fehr 
handelte es sich um einen reichen Seidenhändler, der eine eigene Firma führte. 1731 
versteuerte er ein Vermögen von 10.600 Gulden; vgl. ID 604, StadtASG, BR, Familie 
Fehr, Nr. 70; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 5.

443 Vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit 
von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

444 Dies kann Elise van Nederveen Meerkerk für die Stadt Zwolle zwischen 1683 und 
1690 anhand einer Untersuchung der unterstützungsbedürftigen Familien nachweisen. 
Das Einkommen der Mutter, die meist im Textilsektor als Spinnerin arbeitete, betrug 
ungefähr 20 Prozent aller Einnahmen der Familie (inkl. der wöchentlichen städtischen 
Unterstützung). Ihre Beiträge sanken auf zwölf Prozent, wenn die Kinder ebenfalls ver-
dienten. Auch wenn die Arbeitskraft des Vaters ausfiel, der durchschnittlich 60 Prozent 
der Einkünfte einbrachte, betrug das Einkommen der Mutter 20 Prozent der Gesamt-
einnahmen, während die Verdienste der Kinder einen Anteil von knapp 50  Prozent 
ausmachten; van Nederveen Meerkerk, Couples cooperating?, S. 257 f. Richard Wall 
kommt zum Schluss, dass Töchter und verheiratete Frauen in der Vormoderne zu 
großen Teilen als Lohnarbeiterinnen Geld verdienten. Vgl. Wall, Some implications.

445 So arbeiteten zwei Töchter der bedürftigen Witwe eines Zimmermanns, Elsbeth Halder, 
zusammen mit ihrer Mutter für einen Herrn Merz als Umlegerinnen und Florweberin-
nen. Eine dritte Tochter Elsbeth Halders arbeitete als Dienstmagd, wohnte aber noch 
zu Hause, während die vierte Tochter noch die Schule besuchte; StadtASG, AA, VP, 
1739, S. 402. Die Enkelin des Schwarzfärbermeisters Eusebius Steinmann wirkte Sei-
denstrümpfe und arbeitete in den Stauchen, um Geld zu verdienen. Einer der Söhne von 
Eusebius Steinmann, Eusebius junior, heiratete Susanna Gmünder. Nach dem Tod von 
Eusebius junior wurden dessen Witwe Susanna Gmünder und ihre Tochter bedürftig. 
Susanna Gmünder verdiente mit ihrer Wirkarbeit täglich nur 7 Heller und konnte sich 
kaum über Wasser halten. Die Tochter wirkte und arbeitete in den Stauchen; StadtASG, 
AA, VP, 1739, S. 404. Die zwölfjährige Tochter des armen Schuhmachers Melchior 
Kaps und seiner Frau Barbara Mörli verdiente mit Waschen, Fegen und Wirken Geld; 
StadtASG, AA, VP, 1739, S. 411. Während Hans Wettach, ein armer Weber, neben 
der Weberei noch mit Hagen zusätzlich Geld verdiente, trug seine 19-jährige Tochter 
mit Spulen und Tätschen zum Familieneinkommen bei. Die 29-jährige Tochter von 
Franziskus Fehr und Sabina Engwiler, laut dem Protokollführer ein Hermaphrodit, 
beschäftigte sich mit Spinnen, Spulen und Sanden. Bei letzterer Tätigkeit handelte es 
sich um das Sammeln von Sand für den Verkauf. Über das väterliche Beziehungsnetz-
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in den Abrechnungen des Seelamts, das häufig Töchtern und »Jungfrauen« Geld 
für diverse Arbeiten ausbezahlte. Barbara Gügi, vermutlich die noch unverhei-
ratete Tochter eines Sattlers, erhielt 1690 /91 für Lichter, Unschlitt und andere 
Waren gemäß ihren Rechnungen einmal 3 Gulden, 32 Kreuzer, ein anderes Mal 
6 Gulden, 5 Kreuzer ausbezahlt. Die Tochter von Heinrich Reiner erhielt für ein 
Mieder 24 Kreuzer.446 Töchter erhielten zudem immer wieder auch sehr kleine 
Bargeldzahlungen für Botengänge und Transporte im Auftrag ihrer Väter  – 
weitere Hinweise auf das Mitarbeiten im elterlichen Haushalt. So sind in den 
Rechnungen der politischen Zunft der Schuhmacher diverse kleine »löhnli« an 
Töchter von Meistern verzeichnet, die sie erhielten, weil sie den Zunftvorstehern 
Schuldzinsen ihrer Väter überbracht hatten. Die Höhe des Trinkgeldes schien 
dabei abhängig von der Zinssumme gewesen zu sein. So erhielten die Botinnen 
1761 zwischen 3 und 9 Kreuzer für ihre Dienste.447 Oftmals arbeiteten Frauen 
pluriaktiv an der Grenze zwischen Markt- und Haushaltsarbeit und wechselten 
flexibel von einer zur anderen Arbeit oder betrieben diese je nach Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt parallel.448 Sie arbeiteten jung, teilweise bereits ab zwölf 
Jahren, als Lohnarbeiterinnen auch außerhalb des Familienbetriebs und trugen 
damit zum Familieneinkommen bei.449 

Töchter wurden auch in zünftigen und außerzünftigen Handwerken aus-
gebildet. Teilweise zogen sie, wie ihre Brüder, für die Lehre aus dem elter-
lichen Haushalt aus. So sollten laut obrigkeitlichem Beschluss die Söhne eines 
verarmten Bürgers ein Handwerk lernen, während die Tochter einer Näherin 
in die Lehre übergeben werden sollte.450 Die Näherei war unter den Frauen 
St. Gallens weit verbreitet. Zahlreiche St. Gallerinnen absolvierten als Mädchen 
eine Näherinnenausbildung im zünftigen Näherinnenhandwerk: erstens, weil 
junge Frauen mit Nähkenntnissen einfacher eine Stelle als Dienstmagd fanden, 
und zweitens, weil das Nähen für den Eigengebrauch gestattet war. War eine 

werk ins Glaserhandwerk fanden sich vermutlich genügend Abnehmer für den Sand. 
Der Vater Franziskus Fehr war ein bedürftiger Glaser, der an beiden Händen fingerlos 
war. Auch die Mutter dieser bedürftigen Familie war pluriaktiv: Sie wusch, fegte und 
räumte auf – alles gegen Lohn; StadtASG, AA, VP, 1739, S. 419. Die Familie (ID 574) 
versteuerte 1731 ein Vermögen zwischen 50 und 70 Gulden; vgl. ID 574, StadtASG, BR, 
Familie Fehr, Nr. 68; ebd., AA, Bd. 296fh, S75.

446 StadtASG, ÄA, X, 58, S. 26-28.
447 StadtASG, AA, Bd. 605, S. 23, 1761.
448 Das stellte auch Sheilagh Ogilvie für die Arbeit der Frauen in der Protoindustrie Würt-

tembergs fest; vgl. Ogilvie, Women and proto-industrialisation.
449 Richard Wall stellte für eine englische Kleinstadt im 19. Jahrhundert fest, dass Mädchen 

früh in den Arbeitsmarkt eintraten. 25 Prozent der Töchter zwischen fünf und neun 
Jahren arbeiteten in Colyton bereits als Spitzenproduzentinnen. Nur sehr selten war 
eine über zehnjährige Tochter im elterlichen Haushalt, die nicht arbeitete, während dies 
bei den Söhnen zwischen zehn und 14 Jahren häufiger vorkam. Wall, Work, S. 275-278.

450 StadtASG, AA, Bd. 837, 1761, S. 30 f.
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spätere Ehefrau also in der Lage, selbst Kleider und Leinenzeug für die Familie 
zu nähen, konnte man sich die Ausgaben für einen Schneider sparen.451 Auch bot 
die Ausbildung später Gelegenheit zur Übernahme einer Meisterschaft und die 
Arbeit als Nähermeisterin.452 Deshalb wurden viele junge Bürgerstöchter in die 
Lehre zu einer St. Galler Nähermeisterin geschickt. Die Näherlehrtöchter muss-
ten sich im zünftigen Handwerk einschreiben und dafür eine Gebühr von 17 ½ 
Kreuzern an die politische Schneiderzunft, zu der die Näherei gehörte, bezahlen. 
Das Lehrgeld, das der Meisterin für die Ausbildung, Kost und Logis bezahlt 
wurde, betrug meist 8 Gulden. Eine Näherlehre für Mädchen war also deutlich 
günstiger als der größte Teil der Handwerkerausbildungen der Söhne.453 Auch 
Mädchen aus armen Handwerkerfamilien wurde eine Näherinnenausbildung 
ermöglicht. So beschloss das Heiliggeist-Spital St.  Gallen 1625, eine Näherin 
im Spital anzustellen, die die jungen Mädchen, die im Spital aufwuchsen, im 
Nähen unterrichtete. Ursache für den Beschluss war, dass es gemäß Spitallei-
tung häufig unmöglich gewesen war, für Mädchen, die nicht nähen konnten, 
eine Dienststelle zu finden. Auch Mädchen außerhalb der Institution wurde es 
ermöglicht, das Handwerk bei der Spitalnäherin zu lernen. Teilweise wurden die 
auswärtigen Mädchen für ihre Lehrzeit auch gleich im Spital untergebracht. Nur 
in seltenen Fällen wurden die Spitalmädchen für die Näherinnenausbildung in 
den Haushalt einer Nähermeisterin gegeben. Auch im Waisenhaus St. Leonhard 
wurden Mädchen ab elf Jahren durch eine zünftige Nähermeisterin unterrichtet. 
Anders als im Spital verließen sie dort bei ihrem Lehrantritt das Waisenhaus und 
zogen in den Haushalt ihrer Lehrmeisterin.454 Wer das Nähen nicht im Spital 
lernte, zog in den Haushalt der Meisterin. Das zeigt sich auch bei den Unterstüt-
zungsgeldern des Stockamts: Mit den 8 Gulden wurden gleichzeitig auch Kost 
und Logis bei der Meisterin gedeckt. Da die zünftige Ausbildung zur Näherin 
weniger lange dauerte als eine Handwerkslehre der Knaben, sind die niedrigeren 
Lehrgelder auch mit der kürzeren Lehrzeit zu begründen. Im Gegensatz zu einer 
mehrjährigen Lehrzeit bei den Knaben dauerte eine Näherinnenausbildung nur 
zwischen 7 und 14 Monaten.455 Das städtische Stockamt unterstützte – gleich 

451 So gab Bartholome Kästli an, als er von der gewerblichen Zunft der Schneider beschul-
digt wurde, Fremde als Schneider zu beschäftigen, dass er nie einen Schneider benötige, 
weil seine Frau die benötigten Kleider selbst nähen könne; StadtASG, AA, Bd. 598, 
18. 6. 1697, S. 167.

452 Vgl. das Kapitel »Stauchentröcknerinnen und Nähermeisterinnen: Weiblich geprägte 
gewerbliche Zünfte«.

453 Für die Handwerkerlehren der Knaben bezahlte das Stockamt jeweils 25 Gulden; vgl. 
das Kapitel »Eine Frage des Budgets: Söhne und die Wahl ihres Handwerks«.

454 Vgl. für die Hinweise zur Näherei in Spital und Waisenhaus Denzler, Jugendfürsorge, 
S. 411 f. und 422.

455 Dies wird aufgrund der Auszahlungen des Lehrgelds in zwei Tranchen durch das Stock-
amt deutlich. So begannen Magdalena Mörli und Susanna Anhorn ihre Näherlehre im 
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wie bei den Knaben – Mädchen aus ärmeren Familien und übernahm für die El-
tern das Lehrgeld ihrer Töchter. 1680 übernahm das Stockamt für 18 Mädchen, 
1700 für 11 Mädchen und 1731 für 15 Mädchen die Kosten von 8 Gulden für 
die Näherinnenausbildung.456 Neben der Unterstützung durch das Stockamt 
konnten Töchter aus ärmeren Familien auch auf die Schenkung des Lehrgelds 
durch die politische Schneiderzunft hoffen. Am Nikolausabend 1721 spendete 
der Zunftmeister der politischen Schneiderzunft drei ärmeren Mädchen das 
Lehrgeld für eine Näherinnenausbildung.457 

Doch nicht nur Töchter ärmerer Handwerkerfamilien lernten das Nähen bei 
zünftigen Lehrmeisterinnen, auch Mädchen aus Familien von Kaufleuten und 

Mai 1693. Sie erhielten dafür die erste Hälfte des Lehrgelds vom städtischen Stockamt in 
Höhe von vier Gulden. Im November 1693 zahlte das Stockamt die zweite Hälfte des 
Lehrgelds aus; vgl. StadtASG, ÄA, VII, 150, S. 26 f. Je nachdem, ob die zweite Hälfte in 
der Mitte oder am Schluss der Lehre ausbezahlt wurde, dauerte eine Näherinnenlehre 
sieben oder 14 Monate; Kluge, Die Zünfte, S. 154. 

456 Im Jahr 1730 /31 kann nicht genau zwischen Lehrgeldern für Näherinnen und Stricke-
rinnen unterschieden werden. In den vorangegangenen Stockamtsrechnungen lagen die 
Lehrgelder für Strickerinnen allerdings tiefer als für Näherinnen. Da in der Rechnung 
für das Jahr 1730 /31 immer vier Gulden – üblicherweise die Hälfte des Lehrgelds für 
Näherinnen – aufgeführt sind, kann davon ausgegangen werden, dass die unterstützten 
Mädchen in diesem Jahr alle zu Näherinnen ausgebildet wurden; vgl. StadtASG, ÄA, VII, 
135, S. 40-46; ebd., ÄA, VII, 156, S. 24 f.; ebd., ÄA, VII, 177, S. 32. Am 9. August erhielt 
beispielsweise die 14-jährige Katharina Blum die zweite Hälfte des Lehrlohns für ihre Nä-
hermeisterin Katharina Engler. Katharina Blum stammte aus einer ärmeren Färberfamilie 
und war eines von elf Kindern. Ihr Vater Hans Ulrich Blum war im Jahr 1700 vermutlich 
nicht in der Stadt, weil die Mutter Katharinas, Susanna Schirmer, die Steuern in diesem 
Jahr alleine bezahlte. Der Vater Hans Ulrich Blum hatte 1692 ein Gesuch zum Wieder-
eintritt in die politische Zunft der Schneider und die gewerbliche Zunft der Schwarz- und 
Schönfärber gestellt. Die Tatsache, dass er im Jahr 1700 nicht selbst versteuerte, deutet 
darauf hin, dass er, statt wieder in die Zunft einzutreten, weggezogen war; vgl. StadtASG, 
AA, Bd. 597, fol. 117r, und ID 202, ebd., BR, Familie Blum, Nr. 27; ebd., AA, Bd. 296ds, 
S. 28; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 84; ebd., AA, Bd. 296el, S. 111; ebd., AA, Bd. 296er, S. 111. 
Auch bei der Näherlehrtochter Margaretha Wild, die gemeinsam mit Katharina Blum bei 
der Nähermeisterin Katharina Engler lernte und lebte, war der Vater, der Schmied Georg 
Wild, nicht anwesend. Ihre Eltern waren wegen eines Ehebruchs des Vaters geschieden. 
Die Mutter Wibrata Weyermann versteuerte im Jahr 1700 ein Vermögen zwischen 30 
und 40 Gulden. Wie Katharina war auch Margaretha 14-jährig. Die Lehrtöchter lebten 
zu fünft bei ihrer Lehrmeisterin Katharina Engler. Zusammen mit der Schmiedtochter 
Margaretha Wild und der Färbertochter Katharina Blum lernten noch die 13-jährige 
Schneiderstochter Elsbetha Weyermann und die nicht weiter identifizierbaren Mädchen 
Anna Spengler und Dorothea Laderer bei der Nähermeisterin Engler. Vgl. StadtASG, ÄA, 
VII, 156, S. 24. Zu Margaretha Wild vgl. ID 3062, ebd., BR, Familie Wild, Nr. 32; ebd., 
AA, Bd. 296el, S. 93. Zu Elisabeth Weyermann vgl. ID 3023, ebd., BR, Familie Weyer-
mann, Nr. 57.

457 StadtASG, AA, Bd. 598, S. 109.
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»Junkern« wurden in eine Näherinnenausbildung geschickt – so beispielsweise 
die zwölfjährige Elsbetha Hochrütiner, Tochter des reichen »Junkers« Jacob 
Hochrütiner, Ratsherr und Mitglied der Kaufleutegesellschaft zum Notenstein. 
Er versteuerte 1680 Vermögenswerte von rund 15.100 Gulden.458 Am 12. Januar 
1681 bezahlten neun Mädchen als neu angenommene Näherlehrtöchter das 
Einschreibgeld der politischen Zunft der Schneider. Von diesen neun Töchtern 
stammten drei aus Familien, deren Väter den Junkertitel trugen. Die Väter von 
weiteren vieren wurden in den Quellen mit »Herr« bezeichnet.459 Die Mehrheit 
der Lehrtöchter stammte im Januar 1681 also aus Familien der gehobeneren 
Stände. Wie die Beispiele zeigten, wurde die Lehre teilweise bereits im Alter von 
zwölf Jahren begonnen, zwei Jahre früher als bei Knaben üblich. 

Die Näherinnenlehre konnte bis 1740 auch außerhalb der Stadt absolviert 
werden. Dafür gab es zwei Gründe, die starke Parallelen zu den auswärtigen 
Lehrzeiten der Söhne aufweisen. Entweder wurden die Mädchen zu einer Nä-
hermeisterin in der ländlich-reformierten Nachbarschaft geschickt oder in eine 
größere städtische Metropole. Die Wahl einer Lehre in der Nachbarschaft er-
folgte mit großer Wahrscheinlichkeit wie bei den Knaben aufgrund von Kosten-
einsparungen beim Lehrgeld. Auf dem Land und damit in einer Umgebung, in 
der vorwiegend bäuerliche und ländliche Kleidung hergestellt wurde, musste der 
Lehrmeisterin für die Ausbildung und vor allem für Kost und Logis der Mädchen 
weniger bezahlt werden. Damit einher ging allerdings auch eine weniger nützliche 
Ausbildung, da die Töchter auf der Landschaft häufig nur »pauren kleider« her-
zustellen lernten. Deshalb nahmen städtische Lehrtöchter häufig Arbeiten aus der 
Stadt zu ihrer Lehrmeisterin auf dem Land mit, da sie »hiesige [st. gallische] mode 
und stadtarbeith zulehrnen trachten«.460 Die zünftigen Schneidermeister klagten 
über diese Praxis, da die Lehrtöchter ihnen damit Arbeit aus der Stadt entzogen. 
Die jungen Näherinnen flickten auf dem Land alte Stadtkleider und produzier-
ten neue Ware, die sie dann wieder nach Hause schickten.461 Laut Schätzungen 
der zünftigen Schneidermeister entzogen ihnen die Lehrtöchter damit rund ein 
Drittel der Arbeit. Da zwei Drittel der Schneidermeister arbeitslos waren, verbot 
die Obrigkeit 1740 den Bürgerstöchtern, ihre Lehre auswärts zu absolvieren.462 
Doch auch reichere Töchter lernten außerhalb St. Gallens die Näherei. Allerdings 
war ihre Motivation eine andere. Sie gingen in die größeren Metropolen, um dort 
nach der neuesten Mode ausgebildet zu werden. Dort lernten sie, gemäß Klage 
der zünftigen Schneidermeister, wie man »verbottene hoffardt als fliegende naiht 
und reiffröckh, mantellet etc. machen« könne.463 Bei ihrer Rückkehr waren sie 

458 Vgl. ID 1269 und StadtASG, AA, Bd. 597, 2. 9. 1679, fol. 75v.
459 StadtASG, AA, Bd. 597, 12. 1. 1681, fol. 76r.
460 StadtASG, AA, VP, 28. 10. 1740; ebd., AA, RP, Kleiner und Großer Rat, 2. 12. 1740.
461 StadtASG, AA, RP, 23. 6. 1715.
462 StadtASG, AA, VP, 28. 10. 1740; ebd., AA, RP, Kleiner und Großer Rat, 2. 12. 1740.
463 StadtASG, AA, VP, 28. 10. 1740.
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dementsprechend in der Lage, vielfältigere Ware anzufertigen als jene Kleidung, 
die in der Stadt zugelassen war, wie Schlutten oder Mieder.464 

Die Fähigkeiten für außerzünftige Lohnarbeiten wie die Strumpfstrickerei 
und Seidenweberei lernten Mädchen während einer Ausbildung bei Frauen und 
Männern, die das Handwerk beherrschten. Anders als in der Näherei waren diese 
Ausbildungen allerdings nicht zünftig reglementiert. Das bedeutete, dass die 
Töchter nach einer Ausbildung nicht die Möglichkeit hatten, ein Meisterrecht 
zu erwerben. In der Strumpfstrickerei konnten nur Töchter oder Frauen von 
Strumpfstrickermeistern als Meisterinnen arbeiten, wie beispielsweise Sabina, 
die Tochter des Strumpfverlegers Georg Stäheli. Bei ihr lernte 1700 Regina 
Sommerauer das Stricken. Die 13-jährige Regina, Tochter eines armen Hafners, 
erhielt die erste Hälfte des Lehrgelds in Höhe von 1 Gulden, 48 Kreuzern vom 
Stockamt. Das geringere Lehrgeld von insgesamt 3 Gulden, 36 Kreuzern zeigt, 
dass die Ausbildung zur Strumpfstrickerin nicht gleich lange dauerte wie dieje-
nige zur zünftigen Näherin. Am 2. November 1700 hatte Regina die erste Hälfte 
des Lehrlohns erhalten und ihre Ausbildung begonnen. Bereits drei Monate 
später, am 5.  Februar 1701, wurde die zweite Hälfte des Lehrgelds an Sabina 
Stäheli ausbezahlt.465 Die Ausbildung dauerte also zwischen drei Monaten und 
einem halben Jahr.466 Als Alternative zu einer Lehre bei einer zünftigen Strumpf-
strickermeisterin lernten viele Töchter das Strumpfstricken informell. Sie gingen 
zu Stückarbeiterinnen, die für Strumpfverleger arbeiteten, zu Strumpfstricker-
meistern wie Georg Stäheli oder vermutlich auch zu Schwestern, Vätern und 
Müttern, die das Stricken bereits beherrschten. Als Stückarbeiterinnen konnten 
sie – wenn sie über keinen Ausbildungskredit an einen bestimmten Strumpfstri-
ckermeister gebunden waren – ihren Arbeitgeber beliebig wechseln.467 So wech-
selten die 18-jährige Strumpfstrickerin Euphrosina Billwiler gemeinsam mit 
ihrer Mutter Anna Dieth den Arbeitgeber, weil sie für den bisherigen Meister 
nur kleine Strümpfe produzieren durften und vom damit erwirtschafteten Lohn 
nicht überleben konnten.468 Auch die 18-jährige Wibrat Vonwiler verdiente als 
Strumpfstrickerin Geld, das ihrer Familie zugute kam. Da sie von ihrem bishe-
rigen Arbeitgeber nicht immer Arbeit erhielt, weil dieser häufig keine Wolle und 

464 Ebd.
465 StadtASG, ÄA, VII, 156, S. 25.
466 Je nachdem, ob die zweite Hälfte des Lehrgeldes in der Mitte oder am Schluss der 

Lehrzeit ausbezahlt wurde; Kluge, Die Zünfte, S. 154.
467 Vgl. zu den Arbeitsverhältnissen der Stückarbeiterinnen das Kapitel »Voraussetzungen 

für einen Strumpfverlag: Werkstatt, Walke und genügend Personal«.
468 StadtASG, AA, Bd. 598, 28. 9. 1705, S. 330. Die Tochter Euphrosina trug bis zu ihrer 

Heirat im Jahr 1707 gemeinsam mit ihrer Mutter zum Familieneinkommen bei, wäh-
rend der Vater im Sommer als Zimmermann und im Winter als Weber arbeitete. Die 
Familie versteuerte zu dieser Zeit Vermögenswerte zwischen 100 und 200 Gulden. Vgl. 
zur Familie Billwiler, ID 197, die Anm. 135 in diesem Kapitel.
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kein Garn hatte, suchte ihr Vater einen Strumpfstrickermeister, der die Tochter 
Wibrat ständig beschäftigen konnte.469 

Städtische Unterstützung erhielten Töchter bei der Erlernung des obrigkeit-
lich geförderten, außerzünftig organisierten Seidenwebens.470 Für verschiedene 
Mädchen übernahm das städtische Stockamt das Lehrgeld von 8 Gulden für eine 
Ausbildung zur Seidenweberin. Die Höhe des Lehrgelds zeigt, dass die Ausbil-
dung vergleichbar mit der Näherinnenlehre war. Auch hier lernten und wohnten 
die Mädchen im Haushalt ihrer Lehrmeisterin. So erhielten die Schwestern 
Ursula (14-jährig) und Anna Katharina (13-jährig) Wild je 8 Gulden, damit sie 
das Seidenweben im appenzell-ausserrhodischen Speicher bei Barbara Hofstetter 
lernen konnten.471 Auch für außerzünftige Arbeiten konnten die Töchter also 
eine Ausbildung außerhalb des elterlichen Haushalts absolvieren und wurden 
dafür von der städtischen Obrigkeit unterstützt. Mädchen, die das Stricken oder 
Seidenweben gelernt hatten, arbeiteten nach der Ausbildung als günstige Ar-
beitskräfte entweder als Stückarbeiterinnen für Strumpfstrickermeister oder als 
verlegte Seidenweberinnen für die Florfabrikanten. Häufig erwarben Töchter ihr 
Wissen, das sie für ihre unterschiedlichen Arbeiten benötigten, auch informell. 
So zeigte beispielsweise der Schneider Ulrich Weyermann den Töchtern von 
Johannes Rütiner, einem Kannengießer, wie man Strümpfe flickt, als diese ihm 
einen Korb voller kaputter Strümpfe vorbeibrachten.472 Auch Hans Joachim 
Hildbrand wurde von der gewerblichen Zunft bestraft, weil er einem Mädchen 
gezeigt hatte, wie man Strümpfe herstellte. Er hatte von ihm dafür einen Trunk 
und ein Brot erhalten.473 

Eine andere Möglichkeit des Wissenserwerbs und der Lohnarbeit für Frauen 
war der Stellenantritt als Magd. Anders als für zünftige und außerzünftige 
Ausbildungen erforderte die Anstellung als Dienstmagd meist keine größeren 
finanziellen Investitionen seitens der Eltern. Viele Töchter waren vor ihrer 
Heirat als Bedienstete in einem anderen Haushalt angestellt.474 Im ländlichen 

469 StadtASG, AA, Bd. 598, 28. 9. 1705, S. 330 f. Es bleibt unklar, was der Vater von Beruf 
war. Da er in der politischen Zunft der Weber eingeschrieben war, arbeitete er vermut-
lich als Weber. Die Familie versteuerte 1700 und 1710 ein Vermögen zwischen 200 und 
300 Gulden. Die Tochter Wibrat Vonwiler heiratete im Jahr 1715 den Gerber Anton 
Locher; vgl. ID 2775, StadtASG, BR, Familie Vonwiler, Nr. 67; ebd., AA, Bd. 296el, 
S. 91; ebd., AA, Bd. 296er, S. 91.

470 Vgl. die Ausführungen zur Seidenweberei im Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerin-
nen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

471 StadtASG, AA, RP, 24. 11. 1735.
472 StadtASG, AA, Bd. 597, 11. 7. 1683, fol. 22v.
473 Vgl. das Kapitel »Pluriaktivität: Schneidern, Stricken und Kleinhandel«.
474 Vgl. zur Wichtigkeit der Dienstzeit für das Sparen auf eine Aussteuer die Angaben bei 

Hufton, Poor of eighteenth-century France, S. 26-34. In der benachbarten Kleinstadt 
Wil stellten die Dienstboten die zweitgrößte Berufsgruppe, wobei in 25  Prozent der 
Haushalte eine Dienstmagd arbeitete. Die Mehrheit der Mägde war unverheiratet, 
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Württemberg verließen ungefähr 20  Prozent der Töchter zwischen 15 und 
30 Jahren den elterlichen Haushalt, um als Dienstmagd zu arbeiten.475 Einige 
St.  Gallerinnen waren als Magd in anderen handwerklichen Haushalten der 
Stadt angestellt, wie beispielsweise Elsbeth Källi und Anna Bastart. Källi war 
im Haushalt des Kornführers Johannes Spichermann tätig.476 Anna war die 
Tochter des Zinngießers Josua Bastart und diente bei der Familie des Bäckers 
Hermann Schirmer.477 St.  Galler Handwerkertöchter arbeiteten nicht nur in 
der Stadt als Dienstmägde, sondern auch in den reformierten Orten der Eidge-
nossenschaft und darüber hinaus. Die St. Gallerin Elisabeth Germann hatte in 
Straßburg ihren Dienst bei Salome Schwarzmann versehen.478 Auch in katholi-
schen Haushalten waren St. Gallerinnen zu finden. Helena Erpf beispielsweise 
hatte im Haushalt des hochfürstlichen hohenzollerischen Geheimrats Hugo zu 
Langenargen gedient.479 Der Wanderungsradius von Töchtern, die als Dienst-
magd den elterlichen Haushalt verließen, konnte groß sein. Ähnlich wie bei der 
Gesellenwanderung der Knaben nach Lehrabschluss konnten auch die Töchter 
für ihre Dienstzeit die Stadt verlassen. Die jungen Mädchen entlasteten mit 
ihrem Auszug von zu Hause den elterlichen (Finanz-)Haushalt und konnten 
für ihre Mitgift sparen.480 Als Dienstmägde verrichteten sie Haushaltsarbeiten, 

stammte aus der Nachbarschaft und war zwischen 20 und 30 Jahre alt; Menolfi, Wirt-
schaftliche Entwicklung, S. 221. Die Untersuchungen von Renate Dürr zeigen allerdings 
auch, dass sich die Dienstzeit weit über eine Phase vor der Heirat ausdehnen konnte und 
teilweise mehrere Jahrzehnte oder das ganze Leben andauern. Je nach Schichtzugehö-
rigkeit der Frauen hatte der Gesindedienst eine andere Funktion. Die Forschungsthese 
der »life-cycle servants« lässt sich deshalb nicht aufrechterhalten. Eine Parallelisierung 
der Ausbildung von Mägden und der Wanderschaft von Gesellen, wie sie in der For-
schung häufig zu finden ist, trifft deshalb ebenfalls nicht in allen Fällen zu; vgl. Dürr, 
Les Servantes; Dürr, Die Migration von Mägden, S. 117 f.

475 Ogilvie, Women and Labour Markets, S. 37.
476 Elsbeth Källi erwartete von ihrem Dienstherrn ein Kind. Dieser wollte sie vor dem Be-

kanntwerden ihrer Schwangerschaft und zur Vertuschung seiner Vaterschaft mit einem 
St.  Galler Hafner verheiraten, dem er für die Ehe Geld bezahlen wollte. Kurz vor der 
kirchlichen Verkündung flog der Heiratspakt allerdings auf; vgl. StadtASG, AA, RP, 
7. 1. 1680.

477 StadtASG, AA, Bd. 909, 28. 11. 1685, S. 150 f.
478 Nach ihrer Rückkehr nach St.  Gallen musste sich Elisabeth Germann wegen einer 

Schuldklage ihrer ehemaligen Dienstherrin aus Straßburg verantworten; StadtASG, AA, 
Missiven, 8. 1. 1718. Im frühneuzeitlichen Schwäbisch Hall waren die Migrationsräume 
von in die Stadt gelangenden Neubürgerinnen kleiner als jene von Neubürgern. Aller-
dings gibt es Beispiele von Mägden mit ebenfalls großen Wanderungsradien. Dürr, Die 
Migration von Mägden, S. 119 und 127 f.

479 StadtASG, AA, RP, 10. 11. 1735.
480 Wall, Some implications, S. 324. Der Verdienst von Mägden konnte allerdings gering 

sein. In Württemberg betrug das Jahreseinkommen einer Dienstmagd im Jahr 1631 
durchschnittlich 3,8 Gulden; Ogilvie, Women and Labour Markets, S. 37. In St. Gallen 
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übernahmen Pflegeaufgaben und erledigten Besorgungen. Sie wurden aber auch 
in die handwerkliche Produktion eingespannt und arbeiteten als Textilhandwer-
kerinnen. Die Magd des St. Galler Bürgers Hans Leonhard Schlumpf arbeitete 
beispielsweise auch als Textildruckerin für ihren Dienstherrn.481 Im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts war es in Textilexportstädten weit verbreitet, dass Dienst-
mägde nicht nur jegliche anfallende Arbeit im Haushalt erledigten, sondern ne-
benher auch noch als Textilarbeiterinnen mithalfen. Einige von ihnen waren als 
Mägde und Spinnerinnen in Haushalten von Webermeistern angestellt.482 Die in 
St. Gallen verbreitete Erwartung, dass Dienstmägde nähen konnten, zeigt auch, 
dass sie während ihres Dienstes in fremden Haushalten auch handwerkliche 
Arbeiten verrichteten.483 

4 Flexible haushaltsgrößen: räumliche 
Mobilität als diversifizierungsstrategie

Haushalte und Familien waren keine unverbrüchlichen, starren Einheiten, sondern 
waren lebendig. Sie atmeten unter dem Einfluss von Familienplanung, Ausbildung 
der Kinder und wirtschaftlichen Möglichkeiten sowie unter dem Einfluss von 
biologischen Ereignissen wie Krankheiten oder Tod. Familienmitglieder gingen 
und kamen, Haushalte wuchsen und nahmen ab, wobei die Größe der Haushalte 
gerade in finanziell prekären Situationen bewusst gesteuert wurde – sowohl von 
den Haushaltsmitgliedern selbst als auch durch obrigkeitliche Eingriffe.484 Das 
Konzept des offenen Hauses trägt der Wandelbarkeit und der Beweglichkeit von 
Haushalten Rechnung. Genau wie ihre Eltern wohnten und arbeiteten Söhne und 
Töchter außer Haus und verließen ihre Kernfamilie. Dabei konnten Haushalte 
auch zerbrechen. Von einer gemeinsamen Ökonomie kann dann nicht mehr ge-

wurde von jungen Frauen erwartet, dass sie während ihrer Zeit als Dienstmagd für ihre 
Mitgift sparten; vgl. das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: St. Gallerinnen und St. Galler in 
Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

481 Siehe das Kapitel »Der frühe, zunftfreie Leinwanddruck: Ein Arbeitsfeld für Stadtbür-
gerinnen«.

482 Häufig konnten die Dienstherren der Mägde, die selbst Seidenarbeiter mit geringem 
Verdienst waren, nur durch die textilen Lohnarbeiten der Magd überhaupt deren Un-
terhalt bezahlen; Hufton, Poor of eighteenth-century France, S. 26-32.

483 Denzler, Jugendfürsorge, S. 422. Im ländlichen Gebiet bestand der Großteil der Arbeit 
der Dienstmägde (rund 40 Prozent) aus landwirtschaftlicher Arbeit. Zu den Aufgaben 
einer Dienstmagd vgl. Ogilvie, Women and Labour Markets, S. 37 und 59.

484 Montserrat Carbonell-Esteller ist es gelungen, diese unterschiedlichen Strategien der 
Anpassung von Haushaltsgrößen und deren Vorteile im frühneuzeitlichen Barçelona im 
zweiten Teil ihres Artikels nachzuweisen; Carbonell-Esteller, Using Microcredit. Siehe 
auch das Kapitel »Informeller Arbeitsmarkt, Auflösung des Haushalts und Migration«.



räuMliche Mobilität alS diverSiFiZieruNgSStrategie 347

sprochen werden.485 Handwerker und Handwerkerinnen waren räumlich mobil, 
sei es für ihre Ausbildung, bei der Suche nach einem Heiratspartner oder nach 
der Heirat zur Diversifizierung ihrer Einkommen – das haben die Fallbeispiele 
gezeigt. So zog beispielsweise Zacharias Hildbrand nach seiner Heirat und der 
Geburt seines zweiten Kindes als armer Schneidermeister aus der Stadt fort, um 
als Söldner in den Niederlanden Geld zu verdienen. Der Schuhmacher Sebastian 
Kaps floh gleich mehrere Male aus der Stadt, bevor er für immer wegblieb. Auch 
Frauen waren mobil. Drei von vier Töchtern der Familie Hildbrand-Studer 
verließen anlässlich ihrer Heiraten mit fremden Männern St. Gallen, wobei zwei 
auch ihre Konfession wechselten.486 Räumliche Mobilität gehörte zum wirt-
schaftlichen Alltag der St. Galler Stadtbürger. Migration zählte dabei vor allem zu 
jenen Diversifizierungsmöglichkeiten, die gerade in den prekären handwerklichen 
Ökonomien zur Anwendung kamen. Nicht immer geschah sie freiwillig.

4.1 die abkömmlichkeit der armen: anpassung 
der haushaltsgrößen und Migration 

Migration und räumliche Mobilität zählten zu den Diversifizierungsstrategien 
der Armen.487 Durch räumliche Mobilität versuchten jene St. Galler Stadtbürger 
und Stadtbürgerinnen aus dem handwerklichen Milieu, die in der Stadt ihren 

485 Vormoderne Wirtschaft fand immer über die Grenzen des Haushalts hinweg statt; vgl. 
Fontaine / Schlumbohm, Household Strategies for Survival: An Introduction, S. 5 und 
15; Ågren, Introduction, S. 6-8; Dinges, Neues in der Forschung, S. 28. Zum Konzept 
des offenen Hauses Eibach / Schmidt-Voges, Das Haus.

486 Auch Geschäftsreisen konnten längere Phasen von Abwesenheit mit sich bringen: Der 
Strumpfstricker Dominicus Merz war »geschäfften halber« bis zu 60 Wochen im Bran-
denburgischen und übergab während dieser Zeit die Leitung seiner Werkstatt dem 
Strumpfstrickermeister Joachim Stäheli; StadtASG, AA, Bd. 598, 4. 7. 1695, S. 318. Zu 
Dominicus Merz vgl. ID 1679, ebd., BR, Familie Merz, Nr. 51; ebd., AA, Bd. 296el, S. 108; 
ebd., AA, Bd. 296er, S. 108. Er versteuerte zwischen 200 und 300 Gulden an Vermögen

487 Laurence Fontaine zählt die räumliche Mobilität von Familienmitgliedern zur Diversi-
fizierung der Armen und unterscheidet zwischen drei Typen von Migration, der indi-
viduellen, definitiven Auswanderung der Reichsten und Ärmsten, der temporären oder 
saisonalen Mobilität und der massenhaften Migration in ökonomischen Krisenzeiten; 
vgl. Fontaine, Märkte als Chance, S. 39-43. Auch Montserrat Carbonell-Esteller zählt 
Emigration zu den Strategien armer Haushalte; Carbonell-Esteller, Using Microcredit, 
S. 72. Elke Schlenkrich und Helmut Bräuer sehen im Wegzug von Handwerkern aus 
einer Stadt ein Zeichen, dass diese bereits einen sozialen Abstiegsprozess erlebt hatten 
und sich nicht mehr in der Lage sahen, ihren Lebensunterhalt am Herkunftsort zu 
verdienen. Mitte des 18. Jahrhunderts waren beispielsweise 300 sächsische Handwerker 
nach Berlin migriert. Ursachen waren die hohen Garnpreise, infolge deren der Arbeits-
lohn der Weber zum Überleben nicht mehr reichte. Hinzu kamen sich verschlechternde 
gewerbliche Möglichkeiten und hohe Kosten für Steuern und Zinsen auf Läden und 
Häuser; Schlenkrich / Bräuer, Armut, S. 108-110.
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Lebensunterhalt und denjenigen ihrer Familien nicht mehr ohne Hilfe decken 
konnten, weitere Einnahmequellen zu erschließen. 

1739 waren in 20 der bedürftigen Mehrpersonenhaushalte die Ehemänner 
und Väter abwesend, was knapp 8  Prozent aller Mehrpersonenhaushalte ent-
spricht.488 Auch Söhne und Töchter waren abwesend  – sie waren »in der 
Fremde«, »beim Handwerk« oder im Spital untergebracht.489 Männer aus dem 
handwerklichen Milieu verließen Frau und Kinder in der Hoffnung auf bessere 
Arbeitsverhältnisse fern der Familie. Die räumliche Mobilität war vorwiegend 
eine Strategie der Männer.490 Die Abreise des Mannes wurde oftmals mit den 
Zurückbleibenden abgesprochen und vom Haushalt offenbar als beste oder 
alternativlose Lösung betrachtet. Der in prekären finanziellen Verhältnissen le-
bende Hutmacher Joachim Schirmer besprach 1699 seine Fortreise aus der Stadt 
sowohl mit der Familie als auch mit der Obrigkeit. Weil er in St. Gallen keine 
Arbeit und kein Geld habe, wolle er auswärts sein Glück suchen. Er plante, nach 
Amsterdam und von dort weiter nach Indien zu migrieren. Zu diesem Zweck 
bat er den Stadtrat um ein Reisegeld und ein gutes Empfehlungsschreiben. Er 
erhielt alles, musste aber versprechen, seine Pläne zu verwirklichen und nicht 
so schnell wiederzukommen. Seine Frau und seine Kinder wurden, da sie sich 
nicht alleine ernähren konnten, vom Spital aufgenommen  – die Frau kam in 
die neue Stube, die Kinder in die Kinderstube des Heiliggeist-Spitals. Kurze 
Zeit später stand Joachim Schirmer allerdings wieder vor den Toren St.  Gal-
lens. Er war nur bis ins thurgauische Horn am Bodensee gekommen. Zu den 
Gründen seiner Rückkehr beziehungsweise seiner nie richtig erfolgten Abreise 
gab er an, seine Frau nicht zurücklassen zu können. Anders als viele andere 
sei er nicht einfach vor Schulden und »hinterrücks« davongelaufen, sondern 
mit dem Wissen und in Rücksprache mit der Obrigkeit und in der Hoffnung 
auf ein besseres wirtschaftliches Auskommen für sich und seine Familie. Der 
Stadtrat beschloss daraufhin, dass das Paar in der Stadt bleiben durfte, solange 
die beiden nicht armengenössig wurden. Die drei Kinder blieben weiterhin im 
Spital untergebracht.491 Stadtbürger hatten bei ihrer Emigration den Vorteil, 

488 Vgl. StadtASG, AA, VP, 1739, S. 401-426. Insgesamt existierten im Jahr 1739 261 be-
dürftige Mehrpersonenhaushalte (siehe Tabelle 7 im Anhang).

489 StadtASG, AA, VP, 1739, S. 402, 407, 408, 411, 414, 416. Ein Kind war krank aus der 
Fremde zurückgekehrt und lebte nun wieder im elterlichen Haushalt; StadtASG, AA, 
VP, 1739, S. 407. Das Beispiel zeigt, dass Kinder nicht immer dauerhaft von zu Hause 
auszogen, sondern auch wieder zurückkehrten; vgl. auch Wall, Work, S. 273.

490 Gonzalez Athenas, Kölner Zunfthandwerkerinnen, S. 71.
491 Vgl. zu Joachim Schirmer ID 2215, StadtASG, BR, Familie Schirmer, Nr. 47; ebd., AA, 

Bd. 296eb, S. 58; ebd., AA, Bd. 296er, S. 60; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 60; und ebd., AA, RP, 
13.3., 4.5., 8.6., 12. 6. 1699; ebd., AA, Bd. 910, 10. 6. 1699, S. 381. Er versteuerte zwischen 
50 und 100 Gulden Vermögen. Zur Ökonomie des pluriaktiv tätigen Hut- und Pulver-
machers siehe Stadelmann, Beruflich und räumlich mobil. 
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dass Frau und Kinder, die ebenfalls das Bürgerrecht besaßen, von der städtischen 
Fürsorge unterstützt wurden. Die Unterbringung von unmündigen Kindern im 
Spital zählte dabei zu den häufigen Maßnahmen, um unterstützungsbedürftigen 
Familien unter die Arme zu greifen.492 Aufgrund der Mobilität ihrer Männer 
wurden Frauen dabei häufig zu Alleinernährerinnen.493 Die zurückgebliebenen 
Ehefrauen kümmerten sich, wenn sie konnten, um die gemeinsamen Kinder. 
Durch die Aufnahme aller oder einzelner Kinder im Spital wurden sie finanziell 
entlastet. So lebten bei der Befragung aller bedürftigen Haushalte 1739 drei der 

492 Das St.  Galler Heiliggeist-Spital nahm Waisen und Halbwaisen sowie Kinder armer 
Eltern auf, die nicht mehr selbst für ihren Nachwuchs sorgen konnten; Denzler, Ju-
gendfürsorge, S. 404 f.

493 StadtASG, AA, VP, 1739, S. 402, 403, 404, 405, 408, 409, 411, 412, 413, 415, 422, 423, 
424, 425, 426. 

abb. 38: haushaltsgrößen samt abwesender haushaltsmitglieder bedürftiger bürger-
licher haushalte in der Stadt St. gallen, 1739. datenbasis bildet die obrigkeitliche be-
fragung aller 369 bürgerlichen haushalte, die im jahr 1739 von städtischen almosen 
abhängig waren. bei jenen acht 1-personen-haushalten, bei denen eine person abwe-
send war, also de facto kein haushalt mehr bestand, handelt es sich um minderjährige 
waisenkinder, die aufnahme bei der verwandtschaft oder bei fremden Familien ge-
funden hatten. Sie wurden dennoch bei der befragung in die liste aufgenommen, weil 
diese kinder anrecht auf wochenalmosen hatten. es wurde an die pflegefamilien aus-
bezahlt; vgl. tabelle 7 im anhang und StadtaSg, aa, vp, 1739, S. 401-426.
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fünf Kinder von Helena Ehrenzeller und Tobias Weyermann im Spital. Für 
zwei Kinder sorgte die alleinerziehende Mutter selbst. Der Ehemann und Vater, 
der Maurer Tobias Weyermann, war »abwesend«. Die alleinerziehende Mutter 
erhielt, obwohl drei Kinder bereits im Spital versorgt wurden, ein wöchentliches 
Almosen.494 Es gab auch Fälle, in denen beide Eltern in St. Gallen lebten und 
einige der Kinder dennoch im Spital untergebracht wurden – so etwa zwei Kin-
der von Hans Ulrich Wild, Schuhmacher, und Sabina Walder. Ein Kind lebte 
bei den Eltern und ging zur Schule. Statt fünf Personen lebten also nur drei im 
gemeinsamen Haushalt. Die Witwe Katharina Engler versorgte zwei Kinder, 
die bei ihr lebten. Die restlichen drei waren im Spital. Die sechsköpfige Familie 
mit alleinerziehender Mutter bestand so nur aus einem Dreipersonenhaushalt.495 
Weiter gab es Familien, bei denen ein Elternteil zwar in der Stadt lebte, aber nicht 
mehr im gleichen Haushalt. So musste Anna Barbara Halder die gemeinsame 
Tochter selbst ernähren, weil ihr Mann, der 54-jährige Joachim Ebneter, im 
Spital war. Auch der Zuckerbäcker Leonhard Schopfer war mit 66 Jahren im 
Spital, während seine Frau mit zwei Kindern alleine einen Haushalt führte.496 
Nicht immer war die Unterbringung der Kinder im Spital vollständig durch die 
Obrigkeit bezahlt. Einige Eltern bezahlten für die Unterbringung ihrer Kinder 
im Spital eine wöchentliche Pension oder leisteten andere Geldzahlungen, andere 
wurden aus der Stadt ausgewiesen und durften erst zurückkehren, wenn sie die 
Kosten des Spitals für die Kinder wieder zurückerstatten konnten.497 In anderen 
Fällen bleibt die Finanzierung unklar.498

Das Ehepaar Greuter-Pfund hatte die Migration des Mannes abgesprochen. 
Die Stadtbürgerin Magdalena Greuter lebte allein und erhielt städtische Unter-
stützung, weil ihr Mann Hans Caspar Pfund abwesend war. Sie gab an, dass der 
Ehemann »für ein Geringes« in Herisau arbeitete. Ihre Aussage und ihr Wissen 
um den Arbeitsort von Hans Caspar zeigen, dass das Paar die zivile Arbeits-

494 Auch das einzige Kind der Weberwitwe Salome Dieth lebte nicht bei der Mutter, son-
dern im Spital; vgl. für die Beispiele StadtASG, AA, VP, 1739, S. 415 und 417.

495 Auch bei Esther Locher lebten von sieben Personen nur zwei im Haushalt. Ihr Mann, 
der Müller Bernhard Högger, war abwesend, und vier kleine Kinder wohnten im Spital. 
Esther Locher kümmerte sich um ein Kind in ihrem Haushalt. Vgl. für die Beispiele 
StadtASG, AA, VP, 1739, S. 412, 413, 416 und 417.

496 StadtASG, AA, VP, 1739, S. 414 und 418.
497 Denzler, Jugendfürsorge, S. 402. Zacharias Hildbrand bezahlte vermutlich die Unter-

bringung der Kinder im Spital, indem er Geld aus Flandern nach Hause schickte. 
498 So bat etwa der Drechsler Sebastian Erpf um Aufnahme seiner drei jüngeren Kinder im 

Spital. Die Obrigkeit stimmte zu, allerdings nur unter der Bedingung, dass sich Erpf 
reisefertig mache und innert einer gewissen Frist aus der Stadt ziehe. Denzler, Jugend-
fürsorge, S. 400-402. Zu Sebastian Erpf vgl. ID 556, StadtASG, BR, Familie Erpf, Nr. 7; 
ebd., AA, Bd. 296er, S. 57; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 62. Er versteuerte Vermögenswerte 
zwischen 100 und 200 Gulden. 
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migration des Mannes besprochen hatte.499 Diese innerfamiliären Absprachen 
zeigen, dass es sich bei der räumlichen Mobilität um eine Überlebensstrategie 
ärmerer Handwerkerfamilien handelte.500 Nicht nur der Geldverdienst in der 
Fremde, sondern auch die Tatsache, dass zu Hause die Familie einen Esser 
weniger ernähren musste und häufig die zurückgebliebenen Ehefrauen und 
Kinder Anspruch auf städtische Unterstützung hatten, führten zur Migration 
ärmerer Familienväter.501 Doch nicht nur Männer als Einzelpersonen, sondern 

499 Die Mobilität Pfunds dauerte offenbar an, denn Hans Caspar starb sechs Jahre später 
in Herisau; StadtASG, AA, VP, 1739, S. 412. Das kinderlose Paar versteuerte 1731 
zwischen 40 und 50 Gulden Vermögen. Vgl. ID 1934, StadtASG, BR, Familie Pfund, 
Nr. 15; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 46. Ein anderer St. Galler, Zacharias Täschler, hielt sich 
1735 in Bischofszell auf. Seine Frau reichte für ihn bei der St. Galler Obrigkeit Zeug-
nisse seines Wohlverhaltens in Bischofszell ein, damit er – solange er sich außerhalb 
der Stadt aufhielt – für ein Jahr aufgrund seiner Bedürftigkeit von der Stadt 20 Kreuzer 
Wochenalmosen erhielt. Auch hier erfolgte die Trennung des Ehepaars im gegenseitigen 
Einverständnis. Anna Barbara Fehr hatte ihren Mann Georg Eggmann mit 100 Gulden 
unterstützt, die sie ihm »zur förderung seines vorhabens« aus St. Gallen ins nicht näher 
bestimmbare »Wöschbach« gesandt hatte. Der Ehemann hatte dort eine Schulmeister-
stelle angetreten und seine Gattin »vertröstet, er wolle sich allda mit seiner handarbeit 
nehren«. Das Paar lebte bereits lange Zeit getrennt. Nachdem Eggmann laut Aussage 
Anna Barbaras deren Vermögen verschwendet hatte, ohne ihr Wissen in Solddienste 
eingetreten war und während zwölf Jahren nichts zum Unterhalt der Kinder beigetra-
gen hatte, wurde Anna Barbara Fehr von ihm geschieden. Zum Zeitpunkt der Scheidung 
lebte Eggmann in Brüssel. Einige Jahre später starb er in Maastricht; StadtASG, AA, 
Bd. 809, 28. 3. 1709, S. 330, und ID 381, ebd., BR, Familie Eggmann, Nr. 11.

500 Olwen H. Hufton beschreibt die saisonale Mobilität von verheirateten Männern im 
ländlichen Frankreich, die ebenfalls mit der zurückbleibenden Familie abgesprochen 
wurde, wobei diese Migranten immer arm waren; Hufton, Poor of eighteenth-century 
France, S. 69-106. Migration als Wirtschaftssystem fand auch bei den zyklisch und 
saisonal wandernden oder hochspezialisierten zivilen Arbeitsmigranten statt. Bei dieser 
Migrationsform – wie etwa derjenigen der Bündner Zuckerbäcker oder Vorarlberger 
Bauhandwerker – handelte es sich nicht zwingend um eine Wanderung, die aus wirt-
schaftlicher Not geschah. Die Mobilität gehörte vielmehr zum Wirtschaftssystem; 
Holenstein u. a., Schweizer Migrationsgeschichte, S. 63-86. Allerdings machten solche 
spezialisierten zivilen Arbeitsmigranten in St. Gallen im 17. und 18. Jahrhundert nicht 
die Mehrheit der räumlich mobilen Handwerker aus. Vielmehr scheint eine räumliche 
Mobilität aufgrund der wachsenden Verarmung der zünftig ausgebildeten Handwerker 
stattgefunden zu haben. 

501 Auch in jenen Regionen Frankreichs, in denen die Bewohner von einer regelmäßigen 
saisonalen Migration von den Bergen ins Tal lebten, lag einer der Hauptgründe der 
Migration nicht in der Erwirtschaftung von zusätzlichem Einkommen, das nach Hause 
gebracht werden konnte, sondern im Vorteil, dass ein Esser weniger über den Winter 
die sonst schon knappen Vorräte des Haushalts aufbrachte, sondern sich auswärts ver-
köstigte. Speis und Trank machten den Hauptbestandteil der Ausgaben der ländlichen 
Lohnarbeiter aus, so dass sich die mobilen Männer außerhalb des eigenen Haushalts 
verköstigen konnten; vgl. Hufton, Poor of eighteenth-century France, S. 69-106.
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auch Ehepaare und Familien in unterschiedlicher Zusammensetzung verließen 
die Stadt temporär oder permanent.502 So plante ein Schneiderehepaar eine 
Zukunft, in der Mobilität eine zentrale Rolle spielte. Die St. Gallerin Anna Ap-
penzeller hatte einen Schneider aus Magdeburg geheiratet, woraufhin Anna ihr 
St. Galler Bürgerrecht verlor und dasjenige ihres Mannes annahm. Das Paar zog 
nach Magdeburg, wo es Anna aber nicht gefiel. Sie kehrten zurück, allerdings 
galten sie in St. Gallen ohne Bürgerrecht nur noch als Gäste ohne Arbeitsrecht. 
Ihre Zukunft planten die beiden wie folgt: Anna Appenzeller sollte zwei Jahre 
alleine in St. Gallen leben und arbeiten, während ihr Mann zunächst in Lindau 
und danach für zwei Jahre in Lyon arbeiten sollte. Danach wollte er nach 
St.  Gallen zurückkehren, um Anna abzuholen. Gemeinsam wollten sie dann 
nach Straßburg migrieren, um dort zu leben.503 Bei anderen Auswanderungen 
wurden Haushaltsgrößen flexibel an die Umstände angepasst. Der Metzger 
Sebastian Tobler wanderte 1722 mit seiner Frau und dem ältesten Sohn nach 
Brandenburg aus, um dort den Lebensunterhalt zu bestreiten. Ihre Haushaltung 
in St. Gallen gaben sie auf, wobei sie die jüngeren Kinder im städtischen Spital 
zurückließen. Vor seinem Wegzug bat Tobler den Stadtrat um die Bestätigung, 
dass sie nur wegen »klemmen zeiten undt nicht aus anderer ursach von hier sich 
wegbegeben etc.«.504 Nicht alle, sondern nur das älteste Kind migrierte mit den 
Eltern. Möglicherweise war der älteste Sohn am besten für die Reise gewappnet 
und konnte von den Eltern als zusätzliche Arbeitskraft genutzt werden, während 
die jüngeren Kinder vor allem eine Bürde gewesen wären. 

502 Auch der Schuhmacher Martin Friederich zog 1671 »mit Weib und Kind« aus St. Gallen 
fort, um sich in Heidelberg niederzulassen. Auch er bat die Obrigkeit um Unterstüt-
zung für die Reise samt einem zusätzlichen Zuschuss für seine neu geborenen Zwillinge. 
Zudem forderte er ein Abschiedszeugnis und die Wahrung seines Bürgerrechts. Die 
Stadtobrigkeit unterstützte ihn sowohl finanziell als auch mit guten Zeugnissen und der 
Wahrung des Bürgerrechts, allerdings erst nachdem er all seine Schulden in der Kanzlei 
bezahlt hatte; StadtASG, AA, RP, 27. 6. 1671.

503 Im Jahr 1701 waren Teile des Plans bereits ausgeführt. Anna Appenzeller lebte alleine 
in St. Gallen. Ihr wurde es für zwei Jahre gestattet, als Aufenthalterin in der Stadt zu 
wohnen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Lindau gereist. StadtASG, 
AA, RP, 1. 7. 1701. Nach welchen Gesichtspunkten die Migrationsziele und Arbeitsorte 
gewählt wurden, wird nicht ersichtlich. Handwerksspezifische Migrationsnetzwerke 
existierten allerdings – beispielsweise bei den Wollwebern. Im 16. Jahrhundert schlos-
sen sich 23 Städte in Flandern, im Artois und Hainaut sowie in der Picardie und der 
Champagne zu einem formalen Netz zusammen, innerhalb dessen sich Wollweber frei 
bewegen und arbeiten konnten; Junot, Heresy, S. 67-69.

504 Die Stadtobrigkeit drohte ihnen mit dem Verlust ihres Bürgerrechts, falls sie die zu-
rückgelassenen Kinder nicht »ehrlich versorgen«, also für ihren Unterhalt bezahlen 
würden und diese deshalb der Stadtobrigkeit zur Last fallen sollten; StadtASG, AA, RP, 
29. 5. 1722.
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Die Beispiele zeigen nicht nur geplante Auswanderungen von Einzelpersonen, 
Ehepaaren, ganzer oder in ihrer Größe reduzierter Haushalte, sondern auch die 
obrigkeitliche Praxis, verarmte Stadtbürger in ihren Auswanderungsplänen zu 
unterstützen. Das belegen die häufig ausgeteilten Reisegelder an migrationswil-
lige Handwerker. Auch Frauen waren mobil und erhielten von der Stadtobrigkeit 
Zehrpfennige in unterschiedlicher Höhe.505 Die Bitte um ein Reisegeld für die 
Migration war bei jenen Handwerkern verbreitet, die nicht wegen Schulden oder 
einer anderen untragbar gewordenen Lage flohen, sondern die ihre Auswande-
rung als Mittel zur Verbesserung ihrer ökonomischen Situation planten. Wie 
der Hutmacher Joachim Schirmer sollte auch der Schneider Jacob Engwiler ein 
Reisegeld von 8 Gulden erhalten, falls er sich, trotz gegenteiliger Empfehlung 
der Obrigkeit, für die Abreise entschied. Engwiler war als Schneider offenbar 
arbeitslos und verdiente deshalb, vermutlich im städtischen Zuchthaus, mit 
Lohnarbeit Geld. Laut eigenen Angaben sei er für die Wollarbeit aber gänzlich 
untauglich, verdiene fast nichts und habe vom ständigen Sitzen chronische 
Schmerzen. Er bat deshalb um Aufnahme im städtischen Presten- oder Seelhaus 
oder um Reisegeld, um »sein Glück auswärts« zu suchen.506 Dem Schuhma-
cher Daniel Engler, der im benachbarten Thurgau auf die Stör wollte  – also 
als wandernder Lohnschuhmacher arbeiten wollte  –, bezahlte die Obrigkeit 
die Anschaffung von Werkzeug, damit er seine Pläne verwirklichen konnte.507 
Der in Bischofszell wohnende Zacharias Täschler erhielt ein städtisches Wo-
chenalmosen, solange er der Stadt fernblieb.508 Die Abschiebung von ärmeren 
Handwerkern, die zu Hause von der städtischen Fürsorge abhängig zu werden 
drohten, zählte zu den obrigkeitlichen Strategien im Umgang mit armen Stadt-
bürgerinnen und Stadtbürgern. Das Fallbeispiel von Anna Nüesch und ihren 
Kindern zeigte, dass die Obrigkeit in gewissen Fällen auch über Haushaltsgrößen 
oder deren Auflösung bestimmte. In Fällen, in denen die Eltern oder, wie bei 
Anna Nüesch, Alleinernährerinnen nicht mehr ohne städtische Unterstützung 
überleben konnten, wurde teilweise entschieden, den in den Augen der Obrigkeit 
»liederlichen« Haushalt aufzulösen.509 Waren Haushalte nicht mehr subsistent, 
waren also aus eigenen Kräften wirtschaftlich nicht mehr selbstständig, hatten 
der öffentliche Haushalt und das Gemeinwesen ein Interesse daran, solche lang-
fristig defizitären Haushalte aufzulösen.510 Solche Haushaltsauflösungen kamen 

505 1689 erhielten beispielsweise Eva Dieth (4 Gulden), Barbara Haltmeyer (12 Gulden) 
oder Magdalena Schobinger (9 Gulden) Reisegeld; StadtASG, ÄA, IX, 133, S. 28.

506 StadtASG, AA, RP, 12. 7. 1729.
507 Ebd., 22. 12. 1735.
508 Ebd., 8. 11. 1735.
509 Vgl. das Kapitel »Informeller Arbeitsmarkt, Auflösung des Haushalts und Migration«.
510 Schläppi, Logiken der Subsistenz, S. 35-39. Die obrigkeitliche Unterstützung migra-

tions williger, verarmter Handwerker sowie die Aufnahme von Kindern im Spital 
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öfters vor.511 Waren Kinder von einer Haushaltsauflösung betroffen, die zu klein 
für eine Verdingung bei fremden Arbeitgebern waren, wurden sie im Spital auf-
genommen. So etwa die zurückgelassenen Kinder von Zacharias Hildbrand und 
seiner ersten Frau Katharina Schlumpf, die nach der Migration der Eltern in den 
Solddienst im Spital aufgenommen wurden.512 Die Schwestern Anna Maria und 
Elisabeth Kaps verloren ihr Bürgerrecht aufgrund ihrer unehelichen Schwanger-
schaften mit fremden Handwerksgesellen. So vermied es die Stadtobrigkeit, für 
die Neugeborenen aufkommen zu müssen.513 

Eine Ventilfunktion besaß der Solddienst. Nicht nur viele Handwerker hoff-
ten, im Solddienst ein Auskommen zu finden; auch die städtische Obrigkeit ver-
suchte wiederholt auf diesem Weg verarmte und bedürftige Bürger loszuwerden. 
Am 22. Juli 1680 bat der Stadtbürger Joachim Christoph Zollikofer darum, 25 
Mann für französische Dienste anwerben zu dürfen. Da am 14. Februar 1676 
Werbungen im städtischen Territorium verboten worden waren, beschloss der 
Kleine Rat, ihm davon abzuraten. Allerdings, so ein Nachtrag im Ratsprotokoll, 
wolle man keine große Aufmerksamkeit erheben, falls er ein »paar Kerle heim-
lich anwerbe«. Dies solle Zollikofer mitgeteilt werden.514 Diese Handhabe war 
kein Einzelfall. Einem St. Galler Wachtmeister, der 1691 bat, in fremde Dienste 
eintreten zu dürfen, wurde gleichzeitig auch erlaubt »was von liederlicher bur-
gern gehen will, mit sich zunehmen«.515 1742 diskutierten die sechs politischen 
Zünfte sogar, ob es nicht eine gute Idee wäre, zwei St. Galler Kompagnien in Hol-
land, Frankreich oder anderswo zu eröffnen.516 Die Abschiebung »lieder licher« 
und verarmter Stadtbürger durch Solddienste und Migration war eine gängige 
Praxis der St.  Galler Obrigkeit  – mindestens in der krisenhaft erscheinenden 
Zeit der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.517 Die 

führten zu Verkleinerungen oder Auflösungen defizitärer Haushalte und können im 
Rahmen des vormodernen Konzepts der Subsistenz interpretiert werden.

511 So wurde beispielsweise der Haushalt des Schmieds Hans Jacob Högger auf obrigkeit-
liche Anweisung hin aufgelöst. Nach der Zwangsversteigerung seiner Schmiede auf-
grund seiner Schuldenlast wurde Hans Jacob Högger im Zuchthaus versorgt. Die drei 
Kinder wurden ins Spital aufgenommen, wobei der älteste Sohn bald ein Handwerk 
lernen sollte. Die Frau Anna Fisli, die aus Malans stammte und anlässlich ihrer Heirat 
mit Högger nach St.  Gallen gezogen war, erhielt vermutlich von der Stadtobrigkeit 
einen Reisepfennig, um ihr Erbe – ein Stück eines Weinbergs – anzutreten oder in Geld-
wert abzuholen; vgl. zu Hans Jacob Högger ID 1344, StadtASG, BR, Familie Högger, 
Nr. 111, und ebd., AA, RP, 5., 22., 23. 2. 1731; 1., 8., 13. 3. 1731. 

512 Vgl. das Kapitel »Solddienste als Ausweg: Migration der Söhne«.
513 Vgl. das Kapitel »Erzwungene Migration der Frauen und ihre Bürgerrechte«.
514 StadtASG, AA, RP, 22. 7. 1680.
515 Ebd., 14. 4. 1691. 
516 StadtASG, AA, Bd. 738, 12. 2. 1742, S. 93-97.
517 In Nordwestdeutschland rekrutierte die Obrigkeit teilweise auch direkt Söldner aus den 

ärmeren Teilen ihrer Bürgerschaft. So beispielsweise in Lübeck, wo der Magistrat 1666 
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obrigkeitliche Praxis zeigt deutlich, dass die räumliche Mobilität vor allem zur 
Ökonomie und zum Alltag ärmerer Handwerkerfamilien zählte. Die Emigration 
erforderte keine besonderen finanziellen Ressourcen. Für die erste Zeit der Reise 
erhielten Bürgerinnen und Bürger ein Startkapital in Form eines Zehrpfennigs. 
Zünftige Handwerker konnten sich zudem bei ihrer Ankunft in einer Stadt, in 
der ihre gewerbliche Zunft vertreten war, in der Handwerksherberge anmelden 
und dort um Arbeit oder einen Zehrpfennig bitten. Als Durchreisende konnten 
Frauen und Männer die Fremdenherbergen der größeren Städte nutzen, in der 
Hoffnung, irgendwo Arbeit zu finden. Saisonal fanden sie möglicherweise auch 
als Tagelöhner oder Erntehelfer eine Arbeit, für die sie verköstigt oder bezahlt 
wurden. Möglicherweise konnten sich einige von ihnen auch durch den Verkauf 
von Handwerksprodukten als Wanderhändlerinnen und Wanderhandwerker 
über Wasser halten. Andere konnten vielleicht am neuen Ort Fuß fassen und sich 
eine neue Existenz als Handwerker aufbauen. So besaßen beispielsweise beide 
Söhne des Schmieds Hans Jacob Högger eine Schmiede im Berner Oberland. 
Nach ihrer Erziehung im St. Galler Heiliggeist-Spital waren beide ausgewandert. 
Auch der betagte Vater zog nach dem Verlust seiner Schmiede in St. Gallen zu 
einem der Söhne ins Bernbiet.518 Einige der Migranten kamen reicher zurück, als 
sie gegangen waren. Zacharias Hildbrand stieg nach seinem Aufenthalt als Söld-
ner in Breda in die höhere Gruppe der Handwerker auf.519 Auch der Schwager 
des Färbermeisters Eusebius Steinmann scheint als erfolgreicher Auswanderer 
nach St. Gallen zurückgekehrt zu sein. Melchior Stäheli verließ die Familie, um 
als Zimmermann in Plön (Schleswig-Holstein) zu arbeiten. Nach drei Jahren 
bat ihn der St. Galler Rat im Namen seiner Frau Barbara Steinmann um seine 
Rückkehr, damit er in der Stadt seinen ehelichen Pflichten nachkommen könne. 

den Auftrag gab, unter den Schiffsknechten und Fischern 200 Söldner zu rekrutieren, 
weil unter diesen die Armut so groß sei; Burschel, Söldner, S. 62. Die Anzahl der Stadt-
verweise  – auch von einfachen Handwerksmeistern, einheimischen Bürgerinnen und 
Bürgern – nahm mit dem Anwachsen armer oder verarmter Teile der Stadtbevölkerung 
zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert allgemein zu. Vielfach waren Frauen stärker von 
Stadtverweisen betroffen als Männer; Hahn, Historische Migrationsforschung, S. 95-
97. Dabei zählte die Zwangsmigration zum Repertoire der vormodernen Strafjustiz. 
Zu den Formen von Zwangsmigration sind neben dem Verlust des Bürgerrechts und 
des Landesverweises auch die Galeerenstrafen zu zählen; Holenstein u. a., Schweizer 
Migrationsgeschichte, S. 120. Allerdings gab es auch gegenteilige Bemühungen seitens 
der Obrigkeit. So erhielt der Rat zu Dresden 1753 einen landesherrlichen Befehl, 
gegen gewisse Personen, die Handwerker in die Fremde locken und zur Emigration 
verleiten würden, entsprechende Strafuntersuchungen einzuleiten. Für die kameralis-
tisch geprägte Herrschaft führte jeder Wegzug eines Handwerkers zu einer negativen 
Bevölkerungsbilanz; Bräuer / Schlenkrich, Stadt, 108 f.

518 Allerdings zog einer der Söhne wieder nach St.  Gallen zurück; StadtASG, AA, RP, 
7. 6. 1736, 9. 6. 1739, 6. 10. 1745; ebd., AA, Missiven, 17. 9. 1745.

519 Vgl. das Kapitel »Sozialer Aufstieg durch Solddienst und Ehrenämter«.
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Stäheli versteuerte nach seiner Rückkehr ein für einen Handwerker überdurch-
schnittliches Vermögen zwischen 2.300 und 2.500  Gulden und zählte damit 
zu den reichen Ausreißern.520 Die Schwelle zu einem Leben als Vagabunden, 
Wanderhandwerker oder Bettler lag für Migrierende aber wahrscheinlich in 
vielen Fällen näher.521 So versuchte ein verschuldeter Bleicher unter anderem 
mit Herumziehen zu überleben, und auch die Gebrauchtwarenhändlerin Elisa-
beth Lins, die wegen Schulden aus der Stadt geflohen war, verdiente sich ihren 
Lebensunterhalt mit Betteln.522

Haushalte wurden aber nicht nur verkleinert, sondern auch vergrößert. So leb-
ten in Familien nicht nur Mägde, Knechte, Lehrlinge, Gesellen oder auch Stück-
arbeiterinnen und arbeitende Spitalkinder.523 Haushalte wurden auch durch die 
Aufnahme von Pflegekindern oder Pfründnern vergrößert. Die Verköstigung 
und die Aufnahme weiterer Personen im Familienhaushalt sowie die Vermietung 
von Wohnraum waren eine Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren 
und handwerkliche Ökonomien zu diversifizieren.524 Für die Aufnahme von 
Waisen oder von Kindern, deren Eltern nicht mehr für sie sorgen konnten, 
erhielten Familien Unterstützungsleistungen von der Stadtobrigkeit. Häufig 
nahmen Verwandte verwaiste Kinder auf. Der elfjährige Daniel Hartmann lebte 
bei seiner Großmutter, während die neunjährige Maria Magdalena Haltmeyer 
vom Großvater erzogen wurde. Beide Großeltern erhielten die 15 respektive 
20 Kreuzer Wochenalmosen, welche die Stadtobrigkeit ihren Enkeln auszahlte. 
Die sechsjährige Maria Elisabeth Näf lebte bei ihrer Tante.525 Auch das uneheli-
che Kind von Elsbetha Rietmann, der Tochter des Metzgermeisters Jacob Riet-
mann, wuchs nicht bei seiner Mutter, sondern beim Großvater väterlicherseits 
auf. Nach dem Tod des Großvaters wurde erwogen, ob die zehnjährige Ottilia 
im Spital aufgenommen oder der leiblichen Mutter übergeben werden sollte. Es 
wurde beschlossen, dass die Mutter für Ottilia sorgen sollte. Elsbetha Rietmann 
erhielt dafür finanzielle Unterstützung: Die jährlichen Zinsen des vom Kind 
ererbten Kapitals von 300 Gulden, das in einem Haus angelegt war, sollten an 

520 Barbara Steinmann führte höchstwahrscheinlich während der Abwesenheit ihres Ehe-
manns keinen selbstständigen Haushalt, da sie in dieser Zeit keine Steuern zahlte. Das 
einzige gemeinsame Kind war gestorben; vgl. zu Melchior Stäheli und Barbara Stein-
mann ID 2457, StadtASG, BR, Familie Stäheli, Nr. 22; ebd., AA, Bd. 296er, S. 43; ebd., 
AA, Bd. 296ez, S. 111; ebd., AA, Bd. 630, 22. 1. 1687, S. 426.

521 Hufton, Poor of eighteenth-century France, S. 101-105.
522 Guggenheimer, Kredite, Krisen und Konkurse, S. 158 und 196.
523 Siehe zum Haushalt der Strumpfstrickerfamilie Stäheli-Major das Kapitel »Das Haus 

als Familienbesitz und Produktionszentrum«.
524 Für Haushalte in Barçelona war die Aufnahme von Mietern und Verwandten eine der 

wichtigsten zusätzlichen Einnahmequellen; vgl. Carbonell-Esteller, Using Microcredit, 
S. 81-86.

525 Vgl. für die vorangegangenen Beispiele StadtASG, AA, VP, 1739, S. 403, 404, 405.
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die Mutter gehen, solange sie das Kind »in ihrer nahrung hat«. Das vom Kind 
ebenfalls ererbte große Bett sollte in der Obhut des Vogts bleiben und für Ottilia 
verwahrt werden, während der Mutter für die Unterbringung Ottilias ein klei-
neres Bett samt nötiger Kleidung beschafft werden sollte. Für das neue Arran-
gement wurde eine einjährige Probezeit vereinbart. Der Haushalt von Elsbetha 
Rietmann, die mit dem Schuhmacher Hans Joachim Zink verheiratet war, wuchs 
in der Folge um eine Person. Das Paar versteuerte 1731 ein Vermögen zwischen 
50 und 70  Gulden. Die durch Ottilia erhaltenen Einnahmen von 15  Gulden 
machten einen beträchtlichen Teil des Vermögens des Ehepaars Zink-Rietmann 
aus.526 Aber auch Personen ohne ersichtliche Verwandtschaftsbeziehungen 
pflegten fremde Kinder oder betagte Personen, nahmen sie in ihren Haushalt auf 
und nutzten die städtischen Unterstützungsgelder oder private Zahlungen der 
Unterstützungsbedürftigen zur Ergänzung ihrer Wirtschaft.527 Auch durch die 
Vermietung von Kammern oder die Verköstigung Fremder konnten zusätzliche 
Einkommensquellen erschlossen werden.528 Juditha Hildbrand beherbergte nach 
ihrem Auszug aus dem elterlichen Haushalt in einer Kammer einen katholischen 
Fremden, den sie später heiratete und mit dem sie in die Umgebung von Mailand 
fortzog. Der Strumpfstricker Georg Stäheli erhielt für die Unterbringung der für 
ihn arbeitenden Spitalkinder von der städtischen Institution Holz, Lichter und 
einen Stubenzins.529 Der Gürtler und »Herr« Hans Ulrich Stäheli gab einem 
anderen »Herrn« aus Lindau, Matthias Ort, bei sich zu Hause Unterschlupf 

526 Geht man von einer üblichen fünfprozentigen Verzinsung des Kapitals, das auf dem 
Haus lastete, aus, erhielt Elsbetha Rietmann für die Verpflegung ihrer unehelichen 
Tochter 15 Gulden pro Jahr; vgl. StadtASG, AA, RP, 13. 5. 1732 und das Kapitel »Feh-
lende ökonomische Ressourcen: Heirat, Steuervermögen und Berufsvererbung«, sowie 
für den Haushalt der seit 1724 verheirateten Elsbetha Rietmann mit dem Schuhmacher 
Hans Joachim Zink ID 3169, StadtASG, BR, Familie Zink, Nr. 34; ebd., AA, Bd. 296ds; 
ebd., AA, Bd. 296fh, S. 71.

527 Der fünfjährige Waise Hans Jacob Engler lebte bei einer Elisabeth Amm, die dafür 
sein wöchentliches Unterstützungsgeld in der Höhe von 32 Kreuzern zu dessen Un-
terhalt erhielt. Die 15-jährige Anna Weyermann lebte beim Tischler Amann. Dieser 
erhielt wöchentlich 16 Kreuzer sowie ein kleines Maß Musmehl für die Aufnahme des 
Mädchens. Vgl. für die Beispiele StadtASG, AA, VP, 1739, S. 402, 416. Das streitlustige 
Ehepaar Fida Albensberger und Othmar Wiser pflegte im 16. Jahrhundert bei sich zu 
Hause eine betagte Pfründnerin und erhielt dafür Geld von ihr. Die sehr detaillierte 
Geschichte des Ehepaars, ein Überlieferungsglücksfall, ist aufgearbeitet in Stadelmann, 
Nicht nur die Frau, S. 118. In Zug bot eine Frau 1762 300 Gulden, um sich in einem 
privaten Haushalt verpfründen zu lassen; Schläppi, Die Ökonomie des Gemeinwesens, 
S. 69. Diese Praxis der Verköstigung fremder Personen gegen städtisches Entgelt war 
auch in armen Haushalten Englands üblich; Sokoll, Negotiating a Living, S. 39 f.

528 Die Vermietung von Wohnraum machte auch Dennis A. Frey in den handwerk-
lichen Haushalten Göppingens als wichtige Einkommensquelle aus; Frey, Industrious 
Households, S. 120-124. 

529 Vgl. das Kapitel »Das Haus als Familienbesitz und Produktionszentrum«.
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und verkaufte nebenher noch dessen Bücher.530 Der zur höheren Gruppe des 
Handwerks zählende Stäheli diversifizierte seine Ökonomie nicht nur um die 
Beherbergung Fremder, sondern gleich auch noch um Kleinhandel, für den er 
möglicherweise Provision erhielt. Parallel zu Veränderungen der Haushaltsgrö-
ßen glichen einige Familien ihre Wohnsituation den neuen Umständen an: So 
zog die Familie Hildbrand-Studer regelmäßig von einer Mietswohnung in die 
nächste und passte ihre Wohnung der Anzahl der im Haushalt lebenden Perso-
nen an.531 Eine hohe Umzugsmobilität scheint dabei eher ein Charakteristikum 
von Handwerkerfamilien mit niedrigen Vermögen gewesen zu sein. Allerdings 
änderten auch reiche Handwerker häufig ihren Wohnsitz.532

4.2 eine wirtschaft der Schulden und kredite: 
räumliche Mobilität als Flucht

Die Untersuchung der Fallbeispiele zeigte, dass ohne Kredite die vormoderne 
Wirtschaft nicht funktionierte.533 Der Färbermeister Eusebius Steinmann konnte 
seine großbetrieblichen Leinenfärbereien und die verschiedenen weiteren Ge-
werbeeinrichtungen nur über eine ausgeprägte Schuldenwirtschaft betreiben. Er 
war immerzu damit beschäftigt, seine verschiedenen Kredite und ausstehenden 
Schuldzinsen zu bewirtschaften. Umgekehrt war er auch Darlehensgeber. Äcker, 

530 Hans Ulrich Stäheli wurde wegen des Bücherverkaufs von den zünftigen Buchbindern 
angeklagt; vgl. StadtASG, AA, Bd. 598, 14. 1. 1715, S. 347. Zu Hans Ulrich Stäheli vgl. ID 
2443, ebd., BR, Familie Stäheli, Nr. 38. Die Familie des vermögensarmen Schuhmachers 
Hans Heinrich Zink verpflegte jeweils einen fremden Buchbindergesellen, der ihnen 
»esen und trinken bezahlet«. Die Familie generierte mit der Verköstigung von Fremden 
zusätzliche Einnahmen. StadtASG, AA, Bd. 802a, 5. 2. 1702, S. 786. Zum Schuhmacher 
Hans Heinrich Zink vgl. ID 3167, ebd., BR, Familie Zink, Nr. 23; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 46; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 57; ebd., AA, Bd. 296fh, S. 45. Er versteuerte von 1710 bis 
1731 zwischen 70 und 100 Gulden.

531 Siehe das Kapitel »Umzugsmobilität und städtische Mietswohnungen als Lohnbestandteil«.
532 Beispielsweise wechselte der zu den reichen Ausreißern im Handwerk zählende Zeug-

macher und Bürgermeister Jacob Züblin, der zwischen 5.100 und 14.100 Gulden ver-
steuerte, zwischen 1690 und 1720 mindestens drei Mal den Wohnort; vgl. ID 3211, 
StadtASG, BR, Familie Züblin, Nr. 19; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 45; ebd., AA, Bd. 296eb, 
S. 53; ebd., AA, Bd. 296el, S. 65; ebd., AA, Bd. 296er, S. 52; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 48. 
Auch der ebenfalls zu den reichen Ausreißern zählende Weber Laurenz Specker war 
zwischen 1690 und 1720 mindestens drei Mal umgezogen und versteuerte in diesem 
Zeitraum zwischen 400 und 12.900 Gulden; vgl. ID 2388, StadtASG, BR, Familie Spe-
cker, Nr. 12; ebd., AA, Bd. 296eb, S. 23; ebd., AA, Bd. 296el, S. 9; ebd., AA, Bd. 296er, 
S. 9; ebd., AA, Bd. 296ez, S. 19.

533 Dies zeigt auch die Untersuchung von Dorothee Guggenheimer zum wirtschaftlichen 
Scheitern im St.  Gallen der Frühen Neuzeit deutlich; siehe Guggenheimer, Kredite, 
Krisen und Konkurse. Auch im Spätmittelalter waren Schulden omnipräsent und domi-
nierten die Geschäfte spätmittelalterlicher Gerichte; Schuster, The Age of Debt?, S. 39-43.
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Häuser und Liegenschaften dienten ihm nicht nur als Kapitalanlagen, sondern 
waren vielmehr Handelsgüter. Benötigte er für eine Investition Bargeld, ver-
kaufte er Güter.534 Immobilien waren eines der wichtigsten Kreditinstrumente 
in der vormodernen Wirtschaft. In allen Vermögensgruppen waren Handwer-
ker auf Kredite angewiesen, um produzieren zu können. Die Kreditnetzwerke 
der Handwerker erstreckten sich über die ganze Stadt und darüber hinaus.535 
Privatpersonen wie Kaufleute, Verwandte und außerhalb der Stadt lebende 
Personen sowie städtische und fremde Institutionen, gewerbliche und politische 
Zünfte vergaben Kredite. Gerade die privaten Kreditnetzwerke waren von gro-
ßer Bedeutung für ärmere Handwerker. Dabei waren die Kreditbeziehungen 
standes- und schichtübergreifend. Nicht nur Kaufleute investierten in Darlehen 
an unterschiedliche Handwerker. Auch Handwerker waren mit Kleinbeträgen 
an Unternehmungen von Kaufleuten beteiligt.536 Die frühneuzeitliche Kredit- 
und Schuldenwirtschaft war ein fragiles System, in das alle involviert waren.537 

Gute Empfehlungsschreiben und Zeugnisse der Obrigkeit vor der Migration 
wurden von wanderungswilligen Handwerkern eingeholt, damit sie am neuen 
Ort beweisen konnten, dass sie nicht vor Schulden flohen – wie die Beispiele 
des Metzgers Sebastian Tobler und des Schuhmachers Martin Friederich gezeigt 
haben. Das hatte seinen guten Grund und zeigt ex negativo, dass Handwerker 
häufig gerade wegen Überschuldung die Stadt verließen. Schulden, die nicht 
mehr beglichen oder bedient werden konnten, sowie andere missliche Lagen 
wie ein schlechter Ruf waren Auslöser für räumliche Mobilität.538 Unmittelba-
rer Auslöser für einen der Wegzüge des Schuhmachers Sebastian Kaps war die 
Tatsache, dass die Familie die Kreditwürdigkeit verloren hatte. In der ehemaligen 
Heimat seines Vaters versuchte er Geld aufzutreiben, doch sein Bruder war ihm 
bereits zuvorgekommen. Endgültig verließ Sebastian Kaps einige Jahre später 
St. Gallen, weil er seine Schulden nicht mehr begleichen konnte.539 Auch Frauen, 
wie beispielsweise die Feiltragerin Elisabeth Lins, flohen wegen Verschuldung 
aus der Stadt. Elisabeth Lins war bereits vor der Heirat mit ihrem Mann, einem 

534 Siehe die Kapitel »Eine Wirtschaft der Schulden und Immobiliengeschäfte auf Kredit« 
und »Geld zieht Geld an: Einkommen der Schwarzfärber, Lohnformen und Beziehun-
gen«.

535 Auch Simon Teuscher gewann durch die Untersuchung von Missiven aus Thun für 
das Spätmittelalter den Eindruck, »dass nahezu alle bei nahezu allen Schulden haben 
konnten«; Teuscher, Schulden, S. 248.

536 Vgl. das Kapitel »Die Relevanz privater Kreditnetzwerke und ein Schuldenschnitt als 
letzter Ausweg«.

537 Mit der Frage, wie Schulden gemacht wurden, beschäftigt sich die Dissertation von 
Maria Weber, wobei am Schuldenmachen alle sozioökonomischen Schichten beteiligt 
waren; Weber, Schuldenmachen, S. 261-267.

538 Dies zeigt auch Yves Junot für die Textilstädte Flanderns; Junot, Heresy, 65 f.
539 Vgl. das Kapitel »Haushaltsauflösung und Migration: Die Schuhmacherfamilie Kaps-

Nüesch«.
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Schneider, verschuldet gewesen, hatte ihm diese Tatsache allerdings verschwie-
gen.540 Ebenso existierte, genauso wie bei Männern, die Migration aufgrund 
sich anbahnender Konflikte. Die St. Gallerin Johanna Elisabetha Baumgartner 
schrieb im August 1687 aus Wien einen Brief an die St. Galler Obrigkeit. Nach-
dem ihr Vater ihr gedroht hatte, sie ins Zuchthaus zu stecken, weil sie auf einer 
Tanzveranstaltung gewesen war, floh sie aus Angst zu ihrem Mann, der sich in 
Ofen541 aufhielt, dann aber dort starb. Krank und schwanger gelangte Johanna 
Elisabetha nach Wien, wo sie das Kind auf die Welt brachte, das allerdings bald 
darauf starb. Ein Wiener Hartschier hatte sie in dieser Zeit gepflegt. Johanna 
Elisabetha stand nun vor dem Problem, dass sie zwar wieder gesund war, aber 
durch ihren langen Aufenthalt so viele Schulden angehäuft hatte, dass sie nicht 
»wegkomme«. Ihre Bitte an ihre Verwandtschaft um Zusendung von Geld war 
ohne Antwort verhallt, weshalb sie den St.  Galler Rat um Übersendung von 
200 Gulden bat, damit sie ihre Schulden begleichen und zurückkehren könne. 
Sie fürchtete sich davor, dass man sie in Wien »stecken lassen« würde und sie 
in der katholischen Stadt von ihrem Glauben abfallen müsste.542 Die Missive ist 
nicht nur ein Beispiel weiblicher Migration, sondern zeigt, dass Schulden auch 
in der Fremde – etwa während einer Krankheit – leicht aufgehäuft und zu einer 
neuen Last werden konnten. In der Fremde nicht beglichene Schulden konnten 
Männer und Frauen bis in die Heimat verfolgen: Sebastian Kaps musste nach 
seiner Rückkehr einen städtischen Kredit aufnehmen, um eine offene Schuld in 
Heidelberg zu begleichen und seine Ehre wiederherzustellen.543 Die ehemalige 
Dienstherrin der St.  Gallerin Elisabeth Germann forderte aus Straßburg die 
Begleichung einer Schuld ihrer ehemaligen Dienstmagd.544 Auch wohlhabendere 
Handwerker oder gar Aufsteiger innerhalb des »Handwerkerstands« nutzten die 
Möglichkeit des temporären Wegzugs, um Schuld- und anderen Streitigkeiten 
zu entfliehen.545 So zog der ehemals überdurchschnittlich reiche Glaser Hans 
Fehr 1686 für vier Wochen aus der Stadt weg. Nach seiner Rückkehr kam er 

540 Vgl. das Fallbeispiel zur Hökerin Elisabeth Lins und ihrem Falliment in Guggenheimer, 
Kredite, Krisen und Konkurse, S. 192-203.

541 Deutscher Name von Buda; westlich der Donau gelegener Teil der heutigen Stadt 
Budapest.

542 StadtASG, AA, Missiven, 6. 8. 1687.
543 Vgl. das Kapitel »Migrationsformen und Migrationsnetzwerke der Männer«.
544 Vgl. das Kapitel »Töchter auf dem Arbeitsmarkt und in Ausbildung: Entlastung des 

Haushalts«.
545 Der Goldschmied Georg Laurenz Töber verließ die Stadt, um sich mit der Familie in 

Gottlieben niederzulassen, als sich die Schlinge um seinen Hals aufgrund nicht bezahl-
ter Schulden und Schuldzinsen immer weiter zuzog. Da er auch Schmuck gefälscht 
hatte, wurde er in Abwesenheit zum Tod verurteilt; vgl. Guggenheimer, Kredite, Krisen 
und Konkurse, S. 181-192. Auch Fabrikanten und Kaufleute entzogen sich durch Flucht 
ihrem drohenden Konkurs oder Falliment; vgl. dazu beispielsweise das Falliment des 
Kaufmanns Heinrich Ritz und seiner Söhne in ebd., S. 140-155.
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ins Gefängnis und wurde über die Ursachen seines Weggehens befragt. Er gab 
als Ursache Schulden an – und zwar in der eher geringen Höhe von 90 Gulden. 
Offenbar waren er und seine Frau Maria Sauter nicht mehr in der Lage gewesen, 
diese zu bewirtschaften. An alle Schulden könne er sich, so Fehr, nicht erinnern. 
Sein Schwager führe aber Buch darüber. Fehr hatte sich während seiner Abwe-
senheit offenbar in der Nähe der Stadt aufgehalten; er hatte zwei Mal die Predigt 
in Herisau besucht.546 

4.3 Migrationsräume und heiratsnetzwerke 
St. galler Stadtbürger

Breda, Maastricht, Alessandria im Piemont, Perpignan in Südfrankreich, Mai-
land, Frauenfeld, Glarus, Klingenberg am Main, Graveline in der Picardie, Köln 
und Heidelberg waren Orte, in denen sich jene mobilen Handwerkerinnen und 
Handwerker aufgehalten hatten, die als Fallbeispiele im Detail untersucht wur-
den. Migrationsnetzwerke wurden sichtbar unter anderem im Fall des Schuh-
machers Sebastian Kaps und dessen Bruder, die in die alte Heimat ihres Vaters 
am Main zogen, um bei der Verwandtschaft Geld und Verdienstmöglichkeiten 
zu suchen. Wanderungsräume der St. Galler Handwerker werden auch durch 
die in den Bürgerregistern festgehaltenen Sterbeorte St.  Galler Handwerker 
sichtbar. Mindestens 111 bürgerliche Handwerker, die zwischen 1680 und 1731 
geheiratet hatten, starben in der Fremde.547 Als Geschäftsreisende, Söldner und 
Arbeitsmigranten waren sie in ganz Europa und in den überseeischen Kolonien 
unterwegs. Weiter geben die Auflistungen zu den in der Fremde lebenden 
Stadtbürgern innerhalb der Steuerbücher Hinweise zu Aufenthaltsorten von 
St. Galler Bürgern. 

546 Das Vermögen von Hans Fehr und seiner Frau lag um 1680 zwischen 800 und 900 Gul-
den, war jedoch bis 1690 auf 30 bis 40 Gulden gesunken; vgl. StadtASG, AA, Bd. 909, 
11. 11. 1686, S. 230, und ID 581, ebd., BR, Familie Fehr, Nr. 46; ebd., AA, Bd. 296ds, S. 2; 
ebd., AA, Bd. 296eb, S. 12; ebd., AA, Bd. 296el, S. 101.

547 Die so eruierten Todesfälle in der Fremde geben bei Weitem keine vollständige Über-
sicht über alle Todesfälle St. Galler Handwerker im Ausland und erlauben auch keine 
quantitativen Annäherungen zum Ausmaß der räumlichen Mobilität. Erfasst werden 
nur diejenigen fremden Sterbeorte St. Galler Handwerker, die in den Bürgerregistern 
eingetragen wurden. Häufig starben allerdings Handwerker im Ausland, ohne dass ihr 
Todesort oder das Todesdatum nachgetragen wurden. Auch temporäre Migration kann 
hier nicht erfasst werden, genauso wenig wie der Mobilitätszweck. Es bleibt offen, ob 
die Handwerker auf Reisen starben oder am Ort ihres Todes länger gelebt hatten. 
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Bürger 
in der 
Fremde 
1680

Bürger 
in der 
Fremde 
1731

Sterbeorte 
St. Galler  
Handwer-
ker

Thurgau 12 24 10
Altenklingen 3
Bürglen 10 7
Sitterdorf 2
Andere Orte 9 3

Appenzellerland,  
Rheintal, Toggenburg

9 13 5

Altstätten 3
Gais 2
Thal 4 2
Andere Orte 4 3

Deutschland (inkl. eidg. Orte) 22 27 23
Basel 1 3
Genf 5 1
Königsberg 2
Magdeburg 1 1
Pfalz 6
Wien 2
Württemberg 2 2
Andere Orte 8 16

Frankreich 26 38 21
Condé 2
Elsass 4
Lille 4
Lyon 17 1
Marseille 7
Paris 12 4
Andere Orte 2 6

England, Holland, Flandern, 
Belgien

17 23

Amsterdam 12 2
London 4
Maastricht 3
Flandern 7
Andere Orte 1 11
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Bürger 
in der 
Fremde 
1680

Bürger 
in der 
Fremde 
1731

Sterbeorte 
St. Galler  
Handwer-
ker

Italien 16
Alessandria 3
Pavia 4
Piemont 3
Andere Orte 6

Spanien 2 2
Navarra 2

Andere Orte und im Krieg 12 11

Total
69 133 111

abb. 39: auflistung aller wohnorte steuerpflichtiger St. galler bürger in der Fremde so-
wie aller Sterbeorte verheirateter St. galler handwerker zwischen 1680 und 1731.

Die Kombination beider Auswertungen erlaubt gewisse Rückschlüsse, an wel-
chen Orten sich Handwerker und Stadtbürger aufhielten (siehe Abb. 39).548

Generell zeigt die Auflistung der in der Fremde lebenden St.  Galler Bürger 
eine Zunahme der auswärts lebenden St.  Gallerinnen und St.  Galler zwischen 
1680 und 1731. Bei den steuerpflichtigen St. Gallern, die nicht mehr in der Stadt 
wohnten, handelte es sich um verheiratete Bürger – sonst wären sie nicht steu-
erpflichtig gewesen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht als 
Einzelpersonen, sondern mit ihren Familien in der Fremde wohnten und dort 

548 Die Tabelle basiert auf den Auflistungen zu den »Bürgern, die in der Fremde wohnen«, 
in den beiden Steuerbüchern der Jahre 1680 und 1731. Die Sterbeorte St. Galler Hand-
werker wurden auf der Grundlage der Datenbank eruiert. Sie umfasst alle auswärtigen 
Sterbeorte von St. Galler Handwerkern, die zwischen 1680 und 1731 geheiratet haben. 
Die Hinweise wurden aus den Bürgerregistern zusammengetragen. Alle Orte, zu denen 
mehr als ein Eintrag zu verzeichnen war, wurden in der Liste aufgeführt, die übrigen 
unter den entsprechenden Rubriken »andere Orte« subsumiert. Während bei den Ster-
beorten nur jene ausgewertet werden, bei denen es sich mit Sicherheit um Handwerker 
handelte, kann bei den in der Fremde lebenden Bürgern nicht ermittelt werden, ob es 
sich bei diesen Exilanten um Handwerker, Kaufleute oder Angehöriger weiterer Be-
rufsgruppen wie Geistliche handelte. Die in der Fremde lebenden Stadtbürger besaßen 
ihr Bürgerrecht noch und waren deshalb steuerpflichtig. Darum wurden sie in den 
Steuerbüchern separat aufgelistet. 
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einen Haushalt führten.549 Diese Schlussfolgerungen erlauben eine Schätzung der 
Anzahl in der Fremde lebender St. Galler und St. Gallerinnen. Geht man von der 
errechneten Haushaltsgröße von durchschnittlich 4,3 Personen pro Haushalt aus, 
dann lebten 1680 knapp 300, 1731 rund 570 Stadtbürger in der Fremde.550 Erfasst 
werden dabei nur jene Migranten, die ihr Bürgerrecht bei ihrer Abreise behalten 
hatten. Der reale Anteil aller ausgewanderten Stadtbürgerinnen und -bürger war 
allerdings höher. Im Vergleich zu den in den Jahren 1680 und 1731 steuerzahlen-
den Bürgern erhöhte sich die Anzahl an in der Fremde Lebenden zwischen 1680 
und 1731 von 6 auf 8 Prozent der Gesamtbürgerschaft.551 Diese Zunahme ist ein 
weiterer Hinweis darauf, dass viele Stadtbürger – unter ihnen zahlreiche ärmere 
Handwerker – im Untersuchungszeitraum aus St. Gallen fortzogen. Vergleicht 
man die Sterbeorte der Handwerker mit den Emigrationszielen der gesamten 
Stadtbürgerschaft, ergeben sich deckungsgleiche Befunde (siehe Abb. 39). So-
wohl die eidgenössischen Orte, allen voran die reformierte Nachbarschaft, als 
auch Frankreich, die Niederlande und Flandern waren Hauptreise- und Mig-
rationsziele sowohl der Stadtbürgerschaft insgesamt als auch der bürgerlichen 
Handwerker im Speziellen. In der zur Stadt gehörenden Herrschaft Bürglen 
starben einige St. Galler Handwerker. Es handelte sich vor allem um Vertreter 
von Handwerken, die auch auf dem Land verbreitet waren (zwei Müller, zwei 
Küfer, ein Schuhmacher, ein Schlosser und ein Goldschmied). Die engen regiona-
len Beziehungen vor allem zum Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Rheintal und 

549 Wäre nur ein Partner emigriert und der andere in St. Gallen geblieben, hätte der zurück-
gebliebene Teil weiterhin in der Stadt versteuert, was keinen Eintrag in der Liste der »in 
der Fremde lebenden Bürger« nach sich gezogen hätte.

550 Für die Errechnung der Haushaltsgröße siehe das Kapitel »Städtischer Produktionsort 
unter Druck: Hohe Handwerkerdichte und ländliche Konkurrenz«. Es ist möglich, dass 
die Haushaltsgrößen der Exil-Sanktgaller kleiner waren, weil möglicherweise Kinder im 
Spital zurückgelassen wurden oder nicht alle Mitglieder der Kernfamilien auswander-
ten. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Exil-Sanktgallern, 
die weiterhin in der Stadt Steuern bezahlten und damit nach wie vor Grundbesitz in 
St.  Gallen besaßen, um tendenziell reichere Bürgerinnen und Bürger handelte. Eine 
Zurücklassung von Kindern im Spital ist deshalb eher unwahrscheinlich.

551 Die Anzahl der Personen, die Steuern bezahlten, betrug im Jahr 1680 1.108 Perso-
nen, im Jahr 1731 1.626 Personen (inklusive Witwen und alleinstehende Frauen); vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 296ds; ebd., AA, Bd. 296fh. Weitere Hinweise auf das Ausmaß der 
Mobilität von Stadtbürgern geben die jeweiligen Auflistungen der ausgeteilten Zehr-
pfennige in den Seckelamtsbüchern. Darunter fielen nur Zahlungen von Reisegeldern 
für Handwerker, die nicht in Ausbildung waren (Zehrpfennige für die Wanderschaft 
in der Gesellenzeit wurden vom Stockamt und nicht vom Seckelamt ausbezahlt). Auch 
obrigkeitliche Missiven an Stadtbürger, die in der Fremde lebten, geben einen Einblick 
über den Umfang der Migration. Sie sind in den Missivenprotokollen enthalten. In 
diesen Briefen bat die Obrigkeit beispielsweise um die Übersendung der ausstehenden 
Bürgersteuer oder um Rückkehr bereits lange in der Fremde weilender Bürger im 
Namen zurückgebliebener Ehefrauen; vgl. StadtASG, AA, Bd. 629; ebd., AA, Bd. 630.
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Toggenburg spiegeln die engen Verbindungen der Stadt mit ihrem nahen, refor-
mierten Umland wider. Genf als wichtiger eidgenössischer Verkehrsknotenpunkt 
im Handel mit Frankreich, und insbesondere mit Lyon, hebt sich als Wohnort 
von fünf St. Galler Bürgern um 1731 ein wenig ab. Allerdings scheint Genf vor 
allem ein Emigrationsziel der Kaufleute und weniger der Handwerker gewesen 
zu sein. So starb gerade einmal ein St. Galler Handwerker – ein Schuhmacher – in 
Genf, während bei den zehn übrigen St. Gallern, die ebenfalls in Genf starben, 
vier mit Sicherheit Kaufleute waren und die übrigen aufgrund ihres Nachnamens, 
ihrer Heiratsbeziehungen und Ämter ebenfalls zu den Kaufleuten gehört haben 
dürften.552 Von den 69 Bürgern, die 1680 nicht mehr in ihrer Heimatstadt wohn-
ten, aber das St. Galler Bürgerrecht besaßen, hielten sich 38 Prozent in Frankreich 
auf; 1731 waren es 29 Prozent. Auch bei den Handwerkern war Frankreich als 
Migrations- und Reiseziel beliebt. Nach den Orten in der alten Eidgenossenschaft 
starben am meisten Handwerker im Herrschaftsgebiet des französischen Königs. 
In Lyon, wohl der wichtigste sanktgallische Handelsplatz für Leinwand, lebten 
1731 rund 13 Prozent der ausgewanderten Bürgerinnen und Bürger, nämlich 17 
Personen. Auch ein St. Galler Schuhmacher starb in Lyon, obwohl auch hier – 
wie in Genf  – die Kaufleute die Mehrheit der Exil-Sanktgaller bildeten.553 In 
Paris lebten 1731 zwölf St. Galler. Paris war gerade für diejenigen »marchands-
banquiers« wichtig, die ihre Tätigkeit im Verlauf des 18. Jahrhunderts vom Han-
del auf Geldgeschäfte verlagerten. Die Todesfälle von St. Galler Handwerkern in 
Paris zeigen allerdings, dass nicht nur Kaufleute in dieser Metropole anzutreffen 
waren.554 Marseille, wo 1731 sieben St. Galler lebten, wurde 1669 vom französi-
schen König zum Freihafen erklärt und der zollfreie Transit zwischen Genf und 
Marseille errichtet. In der Folge wurde die Stadt am Mittelmeer zu einer großen 
Konkurrenz für Lyon.555 Vermehrt verschob sich danach der Warentransit ober-
deutscher und St. Galler Kaufleute nach Spanien weg von Genua auf die Route 

552 Gerade in Genf lebten einige St. Galler, die das Genfer Bürgerrecht annahmen und ihr 
altes sanktgallisches aufgaben – so beispielsweise 1686 Alexander Zollikofer, ID 823, Stadt-
ASG, BR, Familie Zollikofer, Nr. 217. Er war u. a. im Speditionsgeschäft mit Freiburger 
Käse nach Lyon tätig. Lüthy, Tätigkeit der Schweizer Kaufleute, S. 43. Hans Bartholome 
 Zollikofer, ID 851, StadtASG, BR, Familie Zollikofer, Nr. 281, wurde 1709 ebenfalls Bür-
ger von Genf. Auch Abraham Sutter, ID 2093, ebd., BR, Familie Sutter, Nr. 46, gab sein 
sanktgallisches Bürgerrecht zugunsten desjenigen von Genf auf. All diese hier genannten 
Personen erscheinen, da sie ihr St. Galler Bürgerrecht aufgaben, nicht in Abb. 39.

553 Rund zehn St. Galler Kaufleute, die zwischen 1680 und 1731 geheiratet hatten, starben 
in Lyon. Von den übrigen zehn St. Gallern, die in Lyon starben, zu denen der Beruf 
allerdings nicht überliefert ist, stammten praktisch alle aus den führenden St.  Galler 
Handelsgeschlechtern der Gonzenbach, Zollikofer, Schlumpf, Schlaprizi, Schirmer, 
Scherer und Rietmann.

554 So lebten und starben in Paris ein Goldschmied zusammen mit seiner Frau, ein Müller, 
ein Metzger und ein Schreiner.

555 Lüthy, Tätigkeit der Schweizer Kaufleute, S. 8.
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Genf–Marseille.556 Diese Verschiebung spiegelt sich auch im Emigrationsziel, zu 
dem Marseille für St. Galler wurde – wiederum insbesondere für Kaufleute. So 
bildete die Textilhandelsfamilie Zollikofer eine Kolonie in der südlichen Hafen-
stadt: Gleich vier Haushalte der Zollikofer lebten zeitweise in Marseille.557 Für 
St. Galler Handwerker scheinen andere Hafenstädte Frankreichs und vor allem 
das Elsass als Migrations- und Reiseziel wichtiger gewesen zu sein. Ein St. Galler 
Apotheker wurde Bürger in Straßburg, während ein St. Galler Schneider in der-
selben Stadt tot auf der Straße gefunden worden war. Der Messerschmied Jacob 
Näf heiratete in Straßburg, starb aber in der Hafenstadt Calais. Seine Tochter war 
bei der Großmutter in Straßburg geblieben. Größere Bedeutung für Handwerker 
scheint auch die Textilstadt Lille besessen zu haben.558 Dort verstarben je ein 
St.  Galler Schreiner, Sattler, Weber und Strumpfstricker. Französische Städte 
blieben im gesamten Untersuchungszeitraum dominantes Exil- und Wande-
rungsziel St. Galler Stadtbürger. Allerdings zeichnet sich 1731 eine Verschiebung 
nach Nordwesteuropa ab, die einhergeht mit der Verlagerung der Weltwirtschaft 
ab Ende des 17. Jahrhunderts zum nordwestatlantischen Raum mit Amsterdam 
und London als Zentren des Handels. 1731 lebten rund 13 Prozent aller in der 
Fremde lebenden St. Galler in England und Holland, während 1680 beide Länder 
noch nicht erwähnt waren (siehe Abb. 39). Gerade Amsterdam mit zwölf dort 
lebenden St.  Gallern (9 Prozent) beherbergte eine größere und bislang wohl 
unterschätzte St. Galler Kolonie, zu der auch Handwerker zählten. Vor allem für 
Goldarbeiter hatte die Stadt eine gewisse Anziehungskraft.559 Allgemein waren 

556 Ebd., S. 60 f. In Paris, Lyon und Marseille bestanden im 18. Jahrhundert Schweizer Ko-
lonien, die nicht nur Kaufleute, sondern auch Handwerker wie Schreiner, Uhrmacher, 
Drechsler und Graveure umfassten. Mitte des 18. Jahrhunderts war die Schweizer Ko-
lonie in Paris die viertgrößte Ausländergruppe in der Stadt; Holenstein u. a., Schweizer 
Migrationsgeschichte, S. 67 f.

557 In Marseille lebten Bartholome Zollikofer mit Frau und ältesten Töchtern (ID 682, 
StadtASG, BR, Familie Zollikofer, Nr. 78), Caspar Zollikofer samt Familie (ID 686, 
ebd., BR, Familie Zollikofer, Nr. 276), Georg samt Familie (ID 844, ebd., BR, Fami-
lie Zollikofer, Nr. 844), Tobias samt Familie (ID 874, ebd., BR, Familie Zollikofer, 
Nr. 188), während Heinrich Zollikofer 1668 in Marseille die St. Gallerin Magdalena Zilli 
(ID 758, ebd., BR, Familie Zollikofer, Nr. 130) und Hans Bartholome Zollikofer Cecilia 
Zollikofer in Marseille (ID 851, ebd., BR, Familie Zollikofer, Nr. 281) heirateten.

558 Lille besaß vor dem Niedergang seiner Textilwirtschaft eine ganz ähnliche Produk tions-
struktur wie die Stadt St.  Gallen. In beiden Städten blieben Handel und Produktion 
lange getrennt. Die Textilproduktion fand auch in Lille über selbstständige Handwerker 
oder Handwerksverleger statt. Die Kaufleute waren in die Produktion nicht eingebun-
den; vgl. Du Plessis / Howell, Reconsidering. Lille erlebte aufgrund des Niedergangs 
seiner Textilwirtschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Krise, in deren 
Folge viele verarmte Weber mit ihren Familien aus der Stadt migrierten; Hufton, Poor 
of eighteenth-century France, S. 104.

559 So starben die St.  Galler Goldarbeiter Hans Sigmund Schobinger, der seine Frau in 
St.  Gallen zurückließ, Leonhard Reich, der bereits in Amsterdam auf die Welt kam, 
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die Niederlande zusammen mit Flandern beliebtes Auswanderungsziel St. Galler 
Handwerker. Ein Gürtler zog mit der gesamten Familie in die Niederlande, 
wo er auch starb. Ein Sattler zog zunächst nach Gais, starb allerdings in Flan-
dern. Insgesamt starben 23 Handwerker in den Niederlanden, in Flandern und 
Belgien – viele von ihnen vermutlich als Söldner in fremden Diensten.560 Auch 
Georg Engeli, der mit der Metzgerstochter Elsbetha Rietmann die uneheliche 
Tochter Ottilia gezeugt hatte, zog noch während der Schwangerschaft Elsbethas 
nach Flandern in fremde Dienste.561 Aufenthalte in fremden Diensten lassen 
auch die nicht weiter spezifizierten Sterbeorte vermuten: Der Hinweis »starb 
in Flandern« oder »Holland« findet sich sonst nur ähnlich unspezifisch für das 
Piemont. Rund 16 Handwerker starben in Alessandria, Pavia, dem Piemont und 
weiteren italienischen Städten. Ein Großteil von ihnen fand wohl als Söldner dort 
den Tod.562 Damit lässt sich auch erklären, weshalb zwar Flandern und Orte 
wie Breda und Maastricht (an beiden Orten existierten Soldatenlager) Sterbeorte 
St. Galler Handwerker waren, diese Städte aber in den Steuerbüchern nicht als 
Aufenthaltsorte der in der Fremde lebenden Bürger auftauchen. Dieselbe Er-
klärung kann für italienische Städte und Regionen, die Sterbeorte von St. Galler 
Handwerkern waren, herangezogen werden. Kriegsdienste waren ein wichtiger 
Faktor der männlichen Mobilität in der Vormoderne – auch von verheirateten 
Stadtbürgern. So schätzt André Holenstein, dass in der Eidgenossenschaft im 
18. Jahrhundert 10 bis 15 Prozent aller Männer über 16 Jahren einmal als Söldner 
unterwegs gewesen waren.563 Und Hanna Sonkajärvi vermutet, dass ungefähr ein 

sowie Andreas Breisig, der eine Amsterdamerin geheiratet hatte, in der Stadt. Auch 
ein St.  Galler Zeugmacher starb dort; vgl. zu Hans Sigmund Schobinger ID 2517, 
StadtASG, BR, Familie Schobinger, Nr. 75. Zum Goldarbeiter Leonhard Reich ID 1955, 
ebd., BR, Familie Reich, Nr. 16. Zum Goldarbeiter Andreas Breisig ID 230, ebd., BR, 
Familie Breisig, Nr. 35. Zum Zeugmacher Daniel Rietmann ID 2002, ebd., BR, Familie 
Rietmann, Nr. 73. Auch die St. Galler Familie Högger betrieb von Amsterdam aus ihre 
Handels- und Bankgeschäfte; Maissen, Niederlande.

560 Die detaillierte Untersuchung der Sterbeorte St. Galler Handwerker zeigt, dass keiner 
von den 23 in England, Holland, Flandern oder Belgien verstorbenen Handwerker 
in England verstarb, sondern nur England (mit London) als Wohnort in der Fremde 
lebender Bürger erscheint. Die 23 in dieser Rubrik zusammengefassten Handwerker 
verstarben alle im Gebiet der heutigen Länder Niederlande und Belgien.

561 Vgl. das Kapitel »Fehlende ökonomische Ressourcen: Heirat, Steuervermögen und 
Berufsvererbung«.

562 Vgl. das Kapitel »Solddienste als Ausweg: Migration der Söhne«.
563 Holenstein, Beschleunigung und Stillstand, S. 312-314. Durch die Reisläuferei wurde 

Migration in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft erst-
mals zu einem Massenphänomen; Holenstein u. a., Schweizer Migrationsgeschichte, 
S. 48-59. Söldner waren sehr mobil und flexibel in ihren beruflichen Aktivitäten. 
Viele dienten nur einige Jahre, um dann wieder anderen Tätigkeiten nachzugehen; 
Sonkajärvi, Mobility, S. 50-56. Sie arbeiteten teilweise auch als Gelegenheitsarbeiter 
oder Handwerker, während sie in Sold standen. So hatten in Schweden viele Soldaten 
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Drittel aller Söldner im 18. Jahrhundert verheiratet war.564 Zudem waren im früh-
neuzeitlichen Europa im Tross der großen Armeen immer zahlreiche Personen 
dabei, die nicht selbst an den Kämpfen teilnahmen – unter ihnen auch eine große 
Anzahl Frauen sowie Gattinnen von Söldnern.565 Sie fanden beispielsweise als 
Bäckerinnen und Wäscherinnen ein Auskommen.

Im Reich sticht 1731 insbesondere die Kurpfalz als Lebensmittelpunkt von 
sechs St. Gallern hervor. Bei diesen Auswanderungen kann von einer Siedlungsmi-
gration ausgegangen werden. Die Verbindungen der reformierten eidgenössischen 
Orte zum pfälzischen Kurfürsten waren seit der Reformation sehr eng. Nach dem 
Dreißigjährigen Krieg zogen viele Protestanten aus ganz Europa, auch aufgrund 
der kurpfälzischen Siedlungs- und Peuplierungspolitik, in die entvölkerte und 
zerstörte Pfalz. Unter den Auswanderern waren Reformierte und Täufer aus 
eidgenössischen Orten, darunter auch aus St. Gallen.566 Zwischen 1680 und 1731 
hatten mindestens zwölf St. Galler Bürger Verbindungen in die Pfalz. Der Zinn-
gießer Jacob Gmünder wurde wegen Schulden aus der Pfalz, wohin er geflohen 
war, nach St. Gallen zurückgeholt. Nach seiner Verurteilung und lebenslänglichen 
Verbannung zog er in fremde Dienste nach Flandern. Dort wurde er 1689 neben 
elf weiteren Söldnern wegen Desertion gehenkt.567 Siedlungsmigration gab es auch 
nach Brandenburg, wie das Beispiel des Metzgers Sebastian Tobler zeigte, der mit 
seiner Familie dorthin zog.568 Neben der Mark Brandenburg und der Pfalz zählten 
auch Württemberg, das Elsass und Baden zu den wichtigsten Wanderungszielen 
der Siedlungsmigranten im 17. Jahrhundert,569 wobei das Elsass und Württemberg 
beide auch als Migrations- und Reiseziele St.  Galler Handwerker ausgemacht 
werden konnten. Die Konfession scheint die St. Galler Migrationsräume in einem 
gewissen Maß beeinflusst zu haben. Evangelische Städte und Orte waren als 
Migrationsziele häufiger als katholische Gebiete. Allerdings gab es auch St. Gal-
lerinnen und St. Galler, die in katholische Herrschaften zogen (vgl. Abb. 39). Die 
Konfession konnte also, musste aber kein entscheidendes Kriterium bei der Wahl 

ein Handwerk gelernt, das sie während der kriegsfreien Zeit im Anstellungsverhältnis 
bei einem bürgerlichen Handwerksmeister betreiben durften. Zudem durften Soldaten 
Geld verdienen, indem sie Holz hackten oder Lasten transportierten und trugen; Len-
nersand u. a., Gender, S. 190 f. 

564 Sonkajärvi, Mobility, S. 50. Auch in Schweden waren viele Söldner verheiratet. Im 
Gegensatz dazu gab es überall in Europa Bemühungen, den Anteil verheirateter Söldner 
in der Frühen Neuzeit möglichst tief zu halten; Lennersand u. a., Gender, S. 188 f.

565 Ebd., S. 192 f.
566 Holenstein u. a., Schweizer Migrationsgeschichte, S. 125-134; Marti-Weissenbach, Pfalz.
567 Vgl. zu Jacob Gmünder, Jaggli Gaz genannt, ID 997, StadtASG, BR, Familie Gmünder, 

Nr. 52.
568 Vgl. das Kapitel »Die Abkömmlichkeit der Armen: Anpassung der Haushaltsgrößen 

und Migration«.
569 Holenstein u. a., Schweizer Migrationsgeschichte, S. 125-134.
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der Migrationsroute gewesen sein. Genauso waren auch fremde Sprachen kein 
Hinderungsgrund für Aufenthalte in anderen Regionen. 

Vielmehr könnten andere Kriterien ausschlaggebend für die Wahl der Migra-
tionsräume der St. Galler gewesen sein. Migrationsräume oder -systeme verbanden 
größere Städte mit kleineren, ländlichen Orten. Innerhalb solcher Migrationssys-
teme war die Mobilität dichter als zwischen diesen und nicht dazugehörigen Regi-
onen. Im 18. Jahrhundert bildeten beispielsweise Süddeutschland und Österreich 
ein solches Migrationssystem. Das Gebiet, das vom Oberrhein bis nach Wien 
reichte, war Anziehungspunkt für die transregionale Migration deutschsprachiger 
Handwerker. Die Donau war die verbindende Transportfläche dieses Migrations-
raums.570 Im Fall von St. Gallen könnte der Rhein eine zentrale Migrationsader 
für Handwerker gewesen sein. So hielt sich der Schuhmacher Sebastian Kaps in 
Heidelberg, Köln und Klingenberg sowie in Gravelines, einer Stadt südlich von 
Dunkerque, auf.571 Der Rhein verband Heidelberg und Köln. Klingenberg lag am 
Main, der wiederum in den Rhein mündete. Dem Rhein folgend konnte Sebastian 
Kaps schließlich bis an die Nordsee gelangen. Von dort war es nicht mehr weit bis 
nach Gravelines. Viele Migrationsziele St. Galler Handwerker lagen im Einzugs-
gebiet des Rheins, etwa die Pfalz, Württemberg, Flandern, Holland und das Elsass 
sowie die Städte Basel, Straßburg oder Amsterdam (vgl. Abb. 39). 

Die Fallbeispiele haben gezeigt, dass eher Töchter von vermögensarmen Hand-
werkern anlässlich ihrer Eheschließung die Stadt verließen. Sie brachten offenbar 
die Mittel nicht auf, die für eine Heirat mit einem Stadtsanktgaller Mann notwendig 
waren. So zogen drei von vier Töchtern aus der Familie Hildbrand-Studer aus der 
Stadt weg. Zwei wechselten anlässlich ihrer Verehelichung gar die Konfession. 
Dass vor allem Töchter aus ärmeren Haushalten nicht genügend finanzielle Mittel 
aufbringen konnten, um einen Stadtbürger zu heiraten, zeigt sich an der relativ 
hohen Anzahl an erwachsenen unverheirateten Töchtern, die im elterlichen Haus-
halt wohnen blieben,572 an den vielen Haushalten unverheirateter, alleinstehender 
Frauen573 und an den Verehelichungen St.  Galler Meistertöchter mit Fremden, 

570 Ehmer, Worlds of mobility, S. 179-184; Lucassen / Lucassen, Arbeitsmigration.
571 Vgl. das Kapitel »Migrationsformen und Migrationsnetzwerke der Männer«.
572 Von 33 Töchtern bedürftiger Familien, die im Haushalt der Eltern lebten und von denen 

das Alter bekannt ist, waren 15 über 22-jährig. Auch Richard Wall unterstreicht die 
Tatsache, dass viele erwachsene Töchter zu Hause lebten und als Lohnarbeiterinnen 
Geld verdienten; vgl. Wall, Work, und das Kapitel »Töchter auf dem Arbeitsmarkt und 
in Ausbildung: Entlastung des Haushalts«.

573 Von den insgesamt 369 befragten bedürftigen Haushalten St. Galler Bürger im Jahr 1739 
handelte es sich bei insgesamt 108 um Singlehaushalte (rund 30 Prozent). Bei 34 Prozent 
(37 Haushalte) dieser Singlehaushalte handelte es sich um solche unverheirateter Stadt-
bürgerinnen. Insgesamt machten die Haushalte unverheirateter Frauen einen Anteil 
von rund 10 Prozent aller bedürftigen Haushalte im Jahr 1739 aus; vgl. StadtASG, AA, 
VP, 1739, S. 402-426. Eine Tochter des Strumpfstrickers Georg Stäheli blieb bis ins 
Alter von 73 JAhren unverheiratet; vgl. das Kapitel »Berufswechsel und Aufstieg: Die 
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gefolgt von ihrem anschließenden Wegzug aus der Stadt. Auch Männer erweiterten 
ihren Heiratskreis über die Stadt hinaus, wenn sie aufgrund mangelnden Kapi-
tals oder aus anderen Ursachen keine Partnerin in St. Gallen fanden. Heirateten 
St. Galler Bürger eine auswärtige Frau, wurde diese meist in der Stadt eingebürgert. 
Die Gattin musste den Besitz von Kapital nachweisen sowie einen Beitrag an die 
städtische Fürsorge leisten, damit sie das St. Galler Bürgerrecht erhielt.574 Fremde 
Frauen brachten anlässlich ihrer Heirat also Kapital mit, das die Ehemänner nutzen 
konnten. Im Gegenzug erhielt die Zugezogene mit der Ehe das St. Galler Bürger-
recht ihres Mannes. Die intensivsten Heiratsnetzwerke der St. Galler Handwerker 
erstreckten sich bis zum Ufer des Bodensees (siehe Abb. 40). Nur wenige Ehen 
wurden, trotz intensiver Handelsbeziehungen, mit Frauen über den Bodensee hin-
weg geschlossen.575 Die meisten fremden Frauen der St. Galler Handwerker kamen 
in abnehmender Reihenfolge aus Teufen, Zürich, Winterthur, Arbon, Thal, Heri-
sau, Basel, Bischofszell, Altstätten, Hundwil, Speicher, Trogen, Rheineck und Ro-
manshorn. Geheiratet wurde also vorwiegend in der reformierten Nachbarschaft. 
Größere und mittelgroße reformierte Städte in der Eidgenossenschaft, in denen 
Zünfte existierten und die viele Handwerker beherbergten, zählten auch zu jenen 
Orten, aus denen viele auswärtige Ehepartnerinnen stammten. Vereinzelt kamen die 
Frauen auch von weiter her – wie etwa aus Bremen, Breda, Amsterdam, Nürnberg, 
Frankfurt und Marseille. Dabei handelte es sich allerdings um Ausnahmen. 

Vor allem Angehörige vermögensarmer Handwerke, und zwar die Weber, 
Schuhmacher und Schneider, heirateten besonders häufig auswärtige Frauen 
(siehe Tabelle 8 im Anhang).576 Bei Handwerkern aus dem Nahrungsmittelsek-
tor, den Müllern, Metzgern, Bäckern und Pastetenbäckern, sind ebenfalls mehr 

Familie Stäheli-Major und ihr Strumpfverlag«. Auch Simone Stannek stellt fest, dass 
viele Handwerkertöchter im sächsischen Zunfthandwerk des 16. bis 18. Jahrhunderts 
unverheiratet blieben; Stannek, Armut, S. 102.

574 Barbara Oberteufer, die zweite Frau von Hans Joachim Hildbrand, wurde erst zur 
Bürgerin angenommen, nachdem sie dem Rat ihren Besitz an Bargeld vorgewiesen und 
einen beglaubigten Schuldschein aus Herisau vorgewiesen hatte, der bestätigte, dass sie 
dort Anrecht auf eine gewisse Darlehenssumme besaß. Siehe das Kapitel »Heiratsstra-
tegien und Heiratsmobilität der Töchter«.

575 Anders war das noch im Spätmittelalter gewesen; vgl. Meyer, Grosse Ravensburger 
Handelsgesellschaft. Die Reformation mit der unterschiedlichen Ausrichtung auf die lu-
therische beziehungsweise reformierte Lehre sowie möglicherweise auch die Tatsache, 
dass am Nordufer des Sees im 16. Jahrhundert die politischen Zünfte aufgelöst worden 
waren, führten vermutlich zu einer Abnahme der Heiraten über den See hinweg.

576 Auch der vermögensarme Schneider Hans Joachim Hildbrand heiratete nach dem Tod 
von Clara Studer Barbara Oberteufer aus Teufen; vgl. das Kapitel »Heiratsstrategien und 
Heiratsmobilität der Töchter«. Laut Luciano Allegra war in Turin im frühen 19. Jahr-
hundert die Armut bei den tendenziell vermögensarmen Berufen die Hauptursache für 
die Wahl einer auswärtigen Partnerin, da solche heiratswilligen Männer keine Frau auf 
dem heimischen Heiratsmarkt fanden; Allegra, modèle de mobilité sociale, S. 449.
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abb. 40 und 41: enger und erweiterter 
heiratsradius St.  galler handwerker, 
1680 bis 1731. basis der auswertung sind 
233 ehen St. galler handwerker mit frem-
den Frauen in den jahren 1680 bis 1731. 
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Eheschließungen mit auswärtigen Frauen festzustellen. Hier könnten Einkaufs-
beziehungen in die Nachbarschaft eine Rolle gespielt haben. Auch Geschäfts-
kontakte führten zu Heiraten mit auswärtigen Frauen, wie das Beispiel des 
Strumpfstrickers Georg Stäheli mit der Tochter eines seiner Geschäftspartner 
aus Arbon zeigte.577 Nicht nur Ehepartner wurden außerhalb der Stadt gesucht 
und gefunden, auch Ehen selbst wurden außerhalb der Stadt geschlossen – im 
handwerklichen Milieu vor allem zwecks Kostenersparnis, denn die Feier war 
außerhalb der Stadt offenbar günstiger. So ließen sich der St. Galler Hutmacher 
Joachim Schirmer und seine Verlobte Elisabeth Sulzer von Winterthur im be-
nachbarten Speicher trauen, damit sie sich »unkösten ersparen« konnten. Als 
Kompensation für den Verlust an städtischen Einnahmen mussten solche Paare 
einen Beitrag an das städtische Stockamt bezahlen, der abhängig von der Höhe 
des in die Ehe eingebrachten Heiratsguts war.578 

Bei Barbara Major und dem Strumpfstricker Georg Stäheli spielte die Arbeit 
im gleichen Handwerk wohl die ausschlaggebende Rolle für das Zustande-
kommen der Ehe. Allerdings war das die Ausnahme. Bei Ehen innerhalb des 
handwerklichen »Stands« war das Handwerk des zukünftigen Schwiegervaters 
für die Männer meist kein Kriterium bei der Partnerwahl. So wurden in 67 Pro-
zent aller Fälle Ehen zwischen Partnern aus unterschiedlichen handwerklichen 
Branchen geschlossen. Nur in 12  Prozent der Fälle stammten Bräutigam und 
Schwiegervater aus demselben handwerklichen Sektor, und nur bei 10 Prozent 
der Heiraten betrieben der Vater der Braut und ihr Ehemann dasselbe Handwerk 
(siehe Tabelle 9 im Anhang). Vor allem in fünf Handwerken wurden häufi-
ger Partnerinnen ausgewählt, deren Vater aus demselben Handwerk stammte 
wie der Bräutigam. Überdurchschnittlich häufig heirateten (in abnehmender 
Reihenfolge) die Weber, Schneider, Müller, Metzger und Färber Frauen aus 
demselben Handwerk.579 Von den 65 Handwerkern, die eine Partnerin aus dem 
gleichen Handwerk auswählten, entfielen 49 Prozent auf Ehen zwischen einem 
Weber und einer Weberstochter. Schneider, die Schneiderstöchter heirateten, 
machten 20  Prozent aus, Müller, die eine Tochter eines Müllers ehelichten, 
14  Prozent. Trotz des insgesamt nur sehr geringen Anteils an Ehen, die zwi-

577 Vgl. das Kapitel »Berufswechsel: Das Amt des Zuchtmeisters als Sprungbrett zum 
Strumpfverlag«.

578 StadtASG, AA, RP 9. 11. 1682. Zum wirtschaftlichen Alltag des pluriaktiv tätigen Joa-
chim Schirmer vgl. Stadelmann, Beruflich und räumlich mobil.

579 Berücksichtigt wurden bei der Aufzählung aus statistischen Gründen nur diejenigen 
Handwerke, zu denen in mindestens 15 Fällen der Beruf des Schwiegervaters bekannt 
ist. Die oben genannten fünf Handwerke waren verantwortlich für rund 75  Prozent 
aller Ehen mit Frauen aus demselben Handwerk, wobei die Prozentsätze folgender-
maßen verteilt waren: Müller (14 %), Metzger (10 %), Färber (6 %), Weber (49 %), 
Schneider (20 %). Die Ehen mit Partnern aus demselben Handwerk machten allerdings 
nur 10 Prozent aller geschlossenen Erstehen aus; siehe Tabelle 9 im Anhang. 
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schen gleichen Handwerken geschlossen wurden, zeigt diese Detailanalyse, 
dass gerade in solchen Handwerken, in denen die Mitarbeit von Frauen und 
Töchtern akzeptiert war, Ehepartner aus demselben Gewerbe zusammenfanden. 
Eine weitere Rolle spielte sicher auch die große Anzahl Berufstätiger in diesen 
beiden Massenhandwerken. Die Wahrscheinlichkeit, eine Tochter eines Webers 
oder Schneiders zu heiraten, war dadurch höher als in kleineren Handwerken 
mit nur wenigen Meistern.580 Trotz dieser Tendenzen spielte bei der Partner-
wahl das Handwerk des künftigen Schwiegervaters eine untergeordnete Rolle. 
Die horizontale Ehemobilität zwischen den verschiedenen Handwerken und 
Branchen war hoch. Diese Tatsache ist ein Indiz dafür, dass Ehepartner häufig 
nicht gemeinsam in derselben Werkstatt arbeiteten, sondern Ehefrauen oft einer 
selbstständigen Arbeit unabhängig von jener ihres Mannes nachgingen. Mit un-
terschiedlichen handwerklichen Fähigkeiten konnten Ehepaare ihre gemeinsame 
Familienwirtschaft besser diversifizieren, als wenn sie aus demselben Handwerk 
oder derselben Branche stammten.581 Andere Faktoren als der Beruf wurden bei 
der Partnerwahl als wichtiger bewertet. Diese Erkenntnisse decken sich mit den-
jenigen aus Straßburg, wo auch keine homogenen Heiratsmuster bei Handwer-
kerfamilien ausgemacht werden konnten. Viel eher waren andere zunftexterne 
Kriterien für das Heiratsverhalten ausschlaggebend, wie etwa Nachbarschaft, 
Freundschaft und Emotionen.582 

Im Gegensatz zur ausgeprägten horizontalen handwerklichen Heiratsmobili-
tät war die vertikale Mobilität zwischen den Ständen praktisch inexistent. Die al-
lermeisten Handwerker heirateten innerhalb ihres handwerklichen »Stands«. Ein 
Aufstieg in den nächsthöheren »Stand« der Kaufleute innerhalb eines Berufsle-
bens war für Handwerker nicht vorgesehen. Unter den Fallbeispielen gelang nur 
der zweiten Generation der Familie Steinmann durch Heirat der Aufstieg in den 
»Kaufmannsstand«. Susanna Steinmann heiratete den Kaufmann Peter Bion.583 
In der großen Mehrheit heirateten Handwerker Töchter von Handwerkern. Nur 
11 Prozent, insgesamt 72 Männer, heirateten außerhalb ihres sozioökonomischen 
handwerklichen Milieus (siehe Tabelle 9 im Anhang). Bei diesem kleinen Anteil 
an Handwerkern, die keine Tochter eines Handwerkers heirateten, handelte es 
sich zur Mehrheit um reichere Weber (rund 22 Prozent).584 Tendenziell wird es 

580 Auch bei den Eheschließungen innerhalb desselben handwerklichen Sektors machten 
Weber rund 43 Prozent aller Fälle aus, in denen die Partnerin auch aus dem Textilsektor 
stammte.

581 Vgl. Erickson, Married women’s occupations, S. 269 und 294; van Nederveen Meer-
kerk, Couples cooperating?, S. 261 f.; Zucca Micheletto, Micro-mobilités, S. 117 f.

582 Von Heusinger, Zunftfamilie als Wirtschaftseinheit.
583 Siehe das Kapitel »Heiratsalter, Steuervermögen und Berufsvererbung«.
584 Ihr erstes Steuervermögen nach der Heirat schwankte zwischen 200 und 10.600 Gulden. 

Bei den übrigen Männern, die außerhalb des Handwerks heirateten, sticht kein beson-
deres Handwerk hervor.
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sich bei denselben um Handwerksverleger gehandelt haben, die aufgrund ihrer 
Arbeit als Verleger in die höhere der beiden handwerklichen Gruppen aufgestie-
gen waren. Die meisten Ehen über sozioökonomische Grenzen hinweg wurden 
mit Töchtern von Predigern (25 Prozent) und Badern585 (18 Prozent) geschlos-
sen.586 Sozialer Aufstieg in den höheren »Stand« der Kaufleute durch Heiraten 
existierte kaum. Nur ein Metzger heiratete eine Tochter eines Kaufmanns, sieben 
weitere Handwerker heirateten Töchter, deren Väter Mitglieder in der Gesell-
schaft zum Notenstein waren. Bei diesen Fällen ist es aber unklar, ob die Väter 
Kaufleute waren oder nicht – in der Gesellschaft zum Notenstein konnten auch 
andere Berufsgruppen als Kaufleute Mitglied werden.587 

4.4 Zwischenfazit

Wie die pluriaktiv tätige Familie Hildbrand-Studer versuchten viele Familien 
durch Tätigkeiten im außerzünftigen Bereich, durch Kombination mehrerer 
Handwerke wie der Weberei und Dachdeckerei, durch die Ausübung eines 
zunftfreien Gewerbes wie der Bibenzelterei oder des Leinwanddrucks sowie 
durch handwerkliche Produktion in Kombination mit Lohnarbeit ihre Ökono-
mien zu diversifizieren und die oftmals mageren Einkünfte aus ihrem Handwerk 
mit weiteren Einkommensquellen aufzubessern. Die Übernahme städtischer 
Ämter wurde von Personen mit gutem Leumund zur Verbesserung ihrer wirt-
schaftlichen Situation genutzt. Ein kaum zu überschätzender Vorteil städtischer 
Ämter war die Aussicht auf einen regelmäßigen Lohn, der als Sicherheit für 
Kredite genutzt werden konnte. Weiter versuchten Handwerker durch land-
wirtschaftliche Arbeiten wie dem Holzen zusätzliche Einkommensquellen zu 
erschließen. Lohnarbeiten wie Gärtnern, Tagelöhnerei oder Hagen wurden 
von bedürftigen Handwerkern ausgeführt. Einige arbeiteten und lebten auch 
als Pächterfamilien auf einem Acker reicherer Stadtbürger oder besaßen selbst 
kleine landwirtschaftliche Flächen oder Nutztiere und kombinierten so Hand-
werk und Landwirtschaft. Oftmals gehörten Gärten und Ställe zum Umschwung 
von Häusern außerhalb der Stadtmauern. Auch der Ausschank von Wein und 
Most zählte zu den Diversifizierungsmöglichkeiten, die von den Handwerkern 
immer dann genutzt wurden, wenn gerade Wein vorhanden war. Reichere 
Handwerker hatten aufgrund ihrer größeren ökonomischen Ressourcen an-

585 Die Bader zählen in dieser Untersuchung nicht zum produzierenden Handwerk, son-
dern zu den Dienstleistungsberufen; vgl. das Kapitel »Erkenntnisinteresse«.

586 Einige wenige Handwerker heirateten Töchter von Händlern oder Akademikern 
(Ärzte, Notare, Schreiber). 

587 Zu den sieben Ehemännern zählten Angehörige eher reicher Handwerke: Ein Kürsch-
ner, zwei Goldschmiede, ein Sattler, ein Seckler, ein Weber und ein Schneider verheira-
teten sich jeweils mit einer Tochter eines Notensteiners. Der Sattler und der Schneider 
fallen etwas aus dem Rahmen.
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dere und wohl vielfältigere Möglichkeiten, ihre Wirtschaften zu diversifizieren. 
Einige von ihnen kauften Äcker, Wälder oder Rebberge und profitierten von den 
landwirtschaftlichen Erträgen. Viele von ihnen waren Besitzer von Reben oder 
Obstbäumen und betrieben damit eine Wirtschaft, in der sie ihren eigenen Most 
oder Wein vertrieben. Mit landwirtschaftlichen Produkten, allem voran Wein, 
konnten Rechnungen bezahlt, Schulden beglichen und Handwerker entlohnt 
werden. Landwirtschaftliche Produkte boten ein gewisses Maß an Versorgungs-
sicherheit in Mangel- und Teuerungsphasen. Auch der Besitz von Vieh und 
Investitionen in Land und Viehbestand, wie beispielsweise Viehverstellungen, 
kamen in den Wirtschaften kapitalkräftigerer Handwerkerfamilien vor. 

Viele Ehefrauen von Handwerkern arbeiteten unabhängig von ihrem Mann 
und verdienten entweder durch unterschiedliche Lohnarbeiten oder durch die 
Leitung eines eigenständigen Betriebs ein Einkommen. Diese Arbeiten der 
Frauen fanden häufig außerhalb des Haushalts statt. Die Vorstellung einer Öko-
nomie von Ehepaaren, bei der Mann und Frau gemeinsam in derselben Werkstatt 
arbeiteten, in der Wohnen und Arbeiten eine Einheit bildeten, muss modifiziert 
werden. Beide Arbeitsformen existierten in der frühneuzeitlichen Wirtschaft 
parallel, wobei aufgrund des großen Anteils ärmerer Handwerkerfamilien davon 
ausgegangen werden muss, dass Ehepaare, die getrennt voneinander arbeite-
ten und unterschiedliche Einkommensquellen besaßen, in der Mehrheit waren. 
Nicht für alle Handwerker lag aber eine Diversifizierung des Einkommens im 
Bereich des Möglichen. Eine Risikominimierung durch Diversifizierung war 
auch eine Frage der Ressourcen. Je mehr Kapital vorhanden war, desto flexi-
bler konnte das Wirtschaften gestaltet werden. Einige besaßen schlichtweg zu 
wenig ökonomische Ressourcen, um in eine Erweiterung der Einnahmequellen 
investieren zu können. Oftmals rutschten solche Handwerkerfamilien in die 
Bedürftigkeit und in die Illegalität ab. 

Beruflich mobil waren Handwerkerfamilien nicht nur in der Kombination 
mehrerer Handwerke und Verdienstmöglichkeiten, sondern auch im Wechsel 
zwischen zünftiger und außerzünftiger Wirtschaft. Die Grenzen zwischen den 
beiden Arbeitssphären waren fließend; dementsprechend groß waren auch die 
Arbeitsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Handwerken. Produziert wer-
den konnte häufig in verschiedensten Arbeitsformen und Abhängigkeitsverhält-
nissen. Frauen und Männer nutzten eine zünftige Meisterschaft als zusätzliche 
Ressource, um die Vorteile der Zunftwirtschaft – wie die Anstellung von Per-
sonal – zu nutzen. Dagegen konnten ohne Mitgliedschaft in einer gewerblichen 
Zunft mehrere Handwerke miteinander kombiniert werden, ohne in Konflikt 
mit den Normen zu geraten. Die Kombination von zünftiger und außerzünftiger 
Arbeit und damit der Betrieb von mehreren Handwerken in einem Haushalt 
wurden durch die größeren Freiheiten in außerzünftigen Berufen möglich. Eine 
Trennung der zünftigen und außerzünftigen Wirtschaft ist deshalb künstlich und 
entsprach nicht der Realität. Es existierten unterschiedlichste Produktionsfor-
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men im Handwerk – je nach Beruf hatten Handwerkerinnen und Handwerker 
breite Auswahlmöglichkeiten. So entschieden sich viele von ihnen, je nach ihrer 
finanziellen und wirtschaftlichen Lage, für die Arbeit inner- oder außerhalb 
des zünftigen Systems. Höhere Kosten für zünftige Mitgliedschaften konnten 
dadurch ebenfalls vermieden werden. 

Auch temporäre und permanente Migration zählte zu den wirtschaftlichen 
Diversifizierungsstrategien handwerklicher Wirtschaft. Räumliche Mobilität 
wurde im Haushalt abgesprochen, auch wenn nicht alle Familienmitglieder 
sich der Migration anschlossen. Familien- und Haushaltsgrößen wurden dabei 
bewusst angepasst, wobei häufig der Mann als Einzelperson die Familie verließ, 
um als Söldner oder temporärer Arbeitsmigrant Geld zu verdienen. Teilweise 
kehrten auch ganze Familien, Ehepaare oder auch nur Teile der Kernfamilie der 
Stadt den Rücken. Die Unterstützung migrationswilliger, verarmter Bürgerfami-
lien und Einzelpersonen wie auch deren Ausweisung und Abschiebung wurden 
von der Obrigkeit teilweise bewusst vorgenommen, indem Reisegelder bezahlt, 
gute Zeugnisse ausgestellt und die Abwerbung in fremde Kriegsdienste gestattet 
wurden. Gerade ärmeren Handwerkerfamilien blieb als letzte Möglichkeit zur 
Erschließung anderer Einkommensquellen die Migration. Räumliche Mobilität 
aufgrund von Schulden und der Verlust der Kreditwürdigkeit existierten hinge-
gen bei allen sozioökonomischen Gruppen. Schulden und der Verlust der Kre-
ditwürdigkeit entzogen nicht nur, besonders aber ärmeren Handwerkerfamilien 
jede Grundlage, um überhaupt noch in der Stadt bleiben zu können. War der 
gesamte Besitz weg oder hatte er durch Überschuldung jeglichen Wert verloren, 
wurden Haushalte aufgelöst, Kinder in städtischen Fürsorgeinstitutionen unter-
gebracht und eine wirtschaftliche Existenz jenseits der Stadtgrenzen St. Gallens 
gesucht. Aber auch reichere Handwerker verließen  – allerdings häufig nur 
temporär – die Stadt aufgrund von Schulden und anderen Konflikten. Räumliche 
Mobilität, ausgelöst durch Verschuldung, war Bestandteil aller handwerklichen 
Ökonomien sowohl von Männern wie auch von Frauen. 

Ebenso waren Handwerker für Reisen mobil – entweder zum Einkauf von 
Rohmaterialien oder zum Verkauf handwerklicher Produkte. Auch Heiratspart-
ner wurden außerhalb der Stadtgrenzen gesucht. Vor allem Bürgerstöchter aus 
dem handwerklichen Milieu zogen anlässlich ihrer Eheschließung häufig aus der 
Stadt fort. Besonders wenn das Aufbringen der Mitgift schwierig war, verließen 
viele Töchter für die Haushaltsgründung ihre Heimatstadt und bauten sich am 
Bürgerort ihres Mannes eine neue Existenz auf. Auch bei den Männern zeigt 
sich eher bei Angehörigen ärmerer Handwerke die Tendenz, fremde Frauen zu 
heiraten oder zumindest die Hochzeit aus Kostengründen nicht in der Stadt zu 
feiern. Heiratsnetzwerke erstreckten sich dabei vor allem ins nahe reformierte 
Umland bis an die Ufer des Bodensees und zu den größeren eidgenössischen 
Städten wie Zürich oder Basel. Eine untergeordnete Rolle bei der Wahl der 
Ehepartner spielte hingegen das Handwerk des zukünftigen Schwiegervaters. 
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Innerhalb des handwerklichen »Stands« existierte eine ausgeprägte horizontale 
Heirats mobilität – es wurde nicht darauf geachtet, ob der Vater der Braut das-
selbe Handwerk ausübte oder im selben handwerklichen Sektor tätig war wie 
der Bräutigam. Das ständige Hin- und Herwandern, das stete »Inbewegungsein« 
machten zudem die Übergänge zwischen einer mobilen und einer sesshaften 
Lebensweise fließend. Räumliche Mobilität war häufig auch nur eine temporäre 
Phase, die wiederholt, verlängert oder unterbrochen werden konnte.588

Haushalte wurden durch temporäre oder permanente räumliche Mobilität 
unterschiedlicher Familienmitglieder nicht nur verkleinert, sondern bewusst 
auch vergrößert – durch Aufnahme von Pflegekindern, Pfründnern, Kostgän-
gern, Arbeitskräften oder Gästen. Auch die Vergrößerungen waren, wie die 
Verkleinerungen der Haushalte, ein Teil der Diversifizierung handwerklicher 
Ökonomien. Teilweise profitierte die Pflegefamilie dabei von den ihnen zuge-
sprochenen obrigkeitlichen Unterstützungsbeiträgen, welche die im Haushalt 
Aufgenommenen von der Obrigkeit erhielten. Mit dem Beginn der Ausbildung 
der Kinder veränderten sich die Haushaltsgrößen ebenfalls – und zwar unabhän-
gig davon, ob nun Söhne oder Töchter eine Ausbildung begannen. 

Während den Söhnen grundsätzlich eine zünftig-handwerkliche Ausbildung 
ermöglicht werden sollte, waren Töchter flexibler. Sie konnten entweder eine 
zünftige oder informelle handwerkliche Ausbildung im Haushalt der Eltern 
oder auswärts antreten oder früh in den Arbeitsmarkt integriert werden. Als 
Lohnarbeiterinnen verdienten sie häufig früher als ihre Brüder ein Einkommen 
und entlasteten damit den elterlichen Haushalt oder sparten für ihre Mitgift. 
Ausbildungen der Töchter dauerten generell weniger lang und kosteten weniger. 
Dagegen war die handwerkliche Ausbildung der Söhne für viele Familien eine 
finanzielle Herausforderung. Verschiedene Faktoren, wie die Wahl des Hand-
werks mit oder ohne Lehrgeld, die Lehrdauer, die Wahl des Lehrmeisters und 
des Orts der Lehre, ermöglichten es Eltern, die Ausbildungskosten ihrem Budget 
anzupassen. Auch die Obrigkeit unterstützte Bürgerssöhne bei der Finanzierung 
der Lehre – allerdings wurde diese Unterstützung zunehmend auf einen Betrag 
eingefroren, mit dem in St.  Gallen kein Lehrmeister mehr gefunden werden 
konnte. Die Folge waren die vermehrte Ausbildung von St. Galler Handwerkern 
in der reformierten, ländlichen Nachbarschaft und die eingeschränkte Berufs-
wahl für Söhne aus ärmeren Handwerkerfamilien. 

588 Die historische Migrationsforschung sieht zunehmend von einer zu starken Dichotomi-
sierung zwischen Sesshaftigkeit und Mobilität ab; Rippmann / Spieker, Grenzgänge, S. 104.





IV Ein zünftiges Wirtschaftssystem 
mit Rissen: Schwindende Bedeutung 
des Produktionsstandorts

Die mikrohistorische Analyse der handwerklichen Familienwirtschaft hat ein 
facettenreiches Bild ergeben: Handwerkerinnen und Handwerker arbeiteten 
häufig nicht nur in ihrem angestammten Beruf, sondern kombinierten ihn mit 
zünftigen und außerzünftigen Arbeiten oder weiteren Nebenverdiensten. Hand-
werkliche Wirtschaft zeichnete sich im Untersuchungszeitraum durch räum-
liche und berufliche Mobilität aus. Auf der Basis der von der Autorin erstellten, 
3.238 Stadtbürger umfassenden Datenbank sind auch quantitative Analysen des 
Zeitraums von 1680 bis 1731 möglich. Sie bestätigen, quasi aus der Vogelpers-
pektive, die durch die akteurszentrierte Untersuchung gemachten Befunde und 
erlauben zum Schluss eine Einordnung und einen makrohistorischen Überblick 
über die wirtschaftliche Situation der Handwerkerschaft St. Gallens. Teil IV der 
vorliegenden Untersuchung widmet sich den Fragen, wie groß der Anteil der 
Handwerkerschaft an der Gesamtbürgerschaft war und wie die Vermögen der 
Handwerker sowie der unterschiedlichen Handwerke und Branchen und das 
Gewerbespektrum der Stadt aussahen.

Die Datenerhebung für diesen Teil der Untersuchung war teilweise eine 
Herausforderung. So war beispielsweise die Überprüfung der Verlässlichkeit 
der Berufsangaben, die aus den Steuerbüchern stammten, sehr aufwendig. Die 
Berufsangaben der meisten Personen konnten glücklicherweise mehrfach über-
prüft werden: Sechs Steuerbücher mit jeweils zehn Jahren zwischen den einzel-
nen Exemplaren wurden ausgewertet, und zu den meisten Personen existierten 
mehrfache Nennungen. So konnte für die allermeisten Fälle festgestellt werden, 
dass dieselbe Person über Jahrzehnte mit demselben Beruf in den Steuerbü-
chern erscheint. Natürlich gab es Ausnahmen, bei denen für eine Person unter-
schiedliche Berufe ausgewiesen wurden. Dafür waren Berufswechsel oder die 
Ausübung mehrerer Berufe ausschlaggebend. Durch den zusätzlichen Abgleich 
der Personendaten mit den Bürgerbüchern konnten die Angaben zum Beruf 
mit einer weiteren Quelle verifiziert und – bei fehlenden Hinweisen – ergänzt 
werden. Durch den Einbezug weiterer Quellen wie Zunftakten, Gerichts- und 
Ratsprotokollen wurde die Verlässlichkeit der Berufsnennung in Einzelfällen 
noch näher überprüft.1

1 Weitere Schwierigkeiten bestehen in der Unterscheidung zwischen Handwerk und einer 
Zunftzugehörigkeit. Weist die Nennung »Weber« auf den Weberberuf oder die Mitglied-
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Weiter müssen bei einer Untersuchung zur handwerklichen Wirtschaft die 
Möglichkeiten von Nebentätigkeiten und Mehrfachberufen bedacht werden. Die 
Reduktion der Bürger auf einen Beruf erscheint problematisch. Die Familien-
einkommen der Handwerkerfamilien setzten sich aus mehreren Einkommens-
quellen zusammen. Auch die aus dem 19. Jahrhundert stammende Vorstellung 
des Mannes als Alleinernährer der Familie ist unzutreffend, wie weiter oben 
dargelegt.2 Allerdings wird mit der Berufsstatistik als Teil dieser Untersuchung 
ein anderes Ziel verfolgt. Anhand der Auswertung soll herausgearbeitet werden, 
wie groß der Anteil der Bürgerschaft mit einer handwerklichen Prägung war und 
wie die finanzielle Situation dieser bürgerlichen Handwerker und ihrer Familien 
aussah. Obwohl die Frage, ob ein als Küfer ausgewiesener Bürger wirklich 
hauptsächlich im für ihn ausgewiesenen Beruf arbeitete, nicht beantwortet wer-
den kann, können daraus gewisse Rückschlüsse gezogen werden. Die Identifizie-
rung als Küfer verweist ihn in ein angestammtes handwerkliches Milieu. Er hatte 
mindestens eine handwerkliche Ausbildung zum Küfer absolviert und – zu ir-
gendeinem Zeitpunkt – höchstwahrscheinlich als Küfer gearbeitet, und er wurde 
von seinen Zeitgenossen, wie die Einträge in den verschiedenen Quellen zeigen, 
diesem handwerklichen Umfeld zugerechnet. Mit diesen Einschränkungen kön-
nen auch Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Struktur St.  Gallens gezogen 
werden. Natürlich kann durch die Berufszuordnungen die Wirtschaft der Stadt 
nicht in all ihren Facetten und Ausprägungen erfasst werden. Über den Anteil 
der Landwirtschaft an der städtischen Wirtschaft beispielsweise finden sich keine 
Hinweise.3 Auch wird der Bereich des Kleinhandels, den die Handwerker mit 
ihren eigenen oder auch fremden Produkten betrieben, nicht in seinem vollen 
Umfang widergespiegelt. Der große Anteil der Wirtschaft, der durch unbezahlte 
Arbeit – vor allem von Frauen, Kindern und Hintersassen – bestritten wurde, 
findet auch keinen Niederschlag. Mägde, Knechte sowie weiteres Dienstpersonal 
konnten nicht quantitativ erfasst werden. Während der Dienstleistungsbereich 
fehlt, kann die handwerkliche Struktur der städtischen Wirtschaft deutlich 
aufgezeigt werden.

schaft in der Weberzunft hin? Mit dieser Unsicherheit wurde wie folgt umgegangen: 
In den Steuerbüchern wurden immer Berufe und nie die Zunftzugehörigkeit erwähnt. 
Wurde ein Bürger also in den Steuerbüchern als Weber bezeichnet, wurde diese Angabe 
als Handwerk aufgenommen. Im Gegensatz dazu stehen die Bürgerregister. Weil dort 
beide Angaben vorkommen, bleibt unklar, ob die Erwähnung von »Weber« auf die 
Zunftmitgliedschaft oder den Beruf bezogen war. Falls keine ergänzenden Angaben aus 
den Steuerbüchern oder anderen Quellen zu dieser Person vorhanden waren, wurde in 
diesen Fällen der Beruf offengelassen. 

2 Vgl. das Kapitel »Forschungsstand«.
3 Vgl. Gerteis, Die deutschen Städte, S. 125. Für die landwirtschaftlichen Tätigkeiten der 

St. Galler Handwerker siehe das Kapitel »Weinausschank, Landwirtschaft und agrarischer 
Besitz: Diversifizierung über das Handwerk hinaus«.



381SchwiNdeNde bedeutuNg deS produktioNSStaNdortS

Der Fokus der Untersuchungen in diesem Kapitel liegt auf der Gruppe 
der Handwerker. Dieses Interesse bestimmte auch die Erfassung der verschie-
denen erwerbstätigen Gruppen. Primär wurde versucht, die Bürgerschaft in 
Handwerker und Nicht-Handwerker einzuteilen. So wurden auch Bürger, die 
städtische Dienste versahen, mit ihrem Beruf – sofern überliefert – erfasst und 
in die Gruppe der Handwerker oder Nicht-Handwerker eingeteilt. Arbeitete ein 
Schneider, wie beispielsweise Joachim Hildbrand, auch als städtisch beauftragter 
Turmwächter, wurde er dennoch zum Handwerk gezählt. Solche Aufgaben 
wurden meist im Nebenamt ausgeübt.4 Dasselbe Vorgehen wurde in dieser Un-
tersuchung für die Einteilung von Magistratspersonen gewählt. Ein Mitglied des 
Kleinen Rats konnte nur noch sehr beschränkt seiner ursprünglichen beruflichen 
Tätigkeit nachgehen. Dennoch verrät die Zuordnung zu einer Erwerbsgruppe 
die berufliche Ausbildung, denn er vertrat vermutlich auch als Amtsinhaber 
weiterhin sein wirtschaftliches Milieu.5 Aus diesen Gründen wurden Inhaber 
von höheren und niederen städtischen Ämtern nicht als eigene Kategorie erfasst. 
Damit vermögen die folgenden Analysen, trotz der obigen Relativierungen, eine 
Übersicht über die Handwerkerdichte, Zweige und Schwerpunkte der städti-
schen Wirtschaft zu vermitteln.6 

Die wirtschaftliche Lage der Handwerker lässt sich anhand der Steuerbü-
cher skizzieren. Diese reichen weit zurück: Eine städtische Besteuerung der 
Bürgerschaft ist in St. Gallen bereits seit Ende des 14. Jahrhunderts fassbar. Ab 
1513 wurde von den Bürgern jährlich eine Vermögenssteuer von 0,25 Prozent 
eingezogen.7 Geringe Vermögenswerte wurden degressiv versteuert.8 Was genau 
besteuert wurde, wird in den Quellen zwar nicht detailliert ausgeführt, kann aber 
rekonstruiert werden. Im 15. Jahrhundert wurde in den St. Galler Steuerbüchern 
unterschieden zwischen »fahrendem« und »liegendem« Gut, also zwischen Mo-
bilien und Immobilien. Im Stadtsatzungsbuch von 1673 findet diese Unterschei-
dung ihre Fortsetzung – auch wenn in den Steuerbüchern diese Trennung nicht 
mehr vorhanden ist. Besteuert werden 1673 das nicht weiter erläuterte mobile 
Vermögen; daneben auch Leibgedinge nach der Höhe des Hauptguts, Immobi-
lien im Wert des Kaufpreises und Schuldguthaben – ebenfalls nach Höhe des ein-
gelegten Kapitals.9 Vermutlich mussten alle Vermögenswerte zum einheitlichen 

4 Schellenberg, Bevölkerung, S. 55. Vgl. dazu das Kapitel »Flexibel und hochmobil: Die 
pluriaktive Familie Hildbrand-Studer«.

5 Vgl. als Beispiel für den Inhaber einer Großratsstelle und seinen handwerklichen Alltag 
das Kapitel »Arm und politisch aktiv: die Metzgerfamilie Rietmann-Schlumpf«.

6 So betrachtet das auch Keller, Kleinstadt, S. 73.
7 Höhener, Bevölkerung, S. 1 und 17.
8 1673 musste ein Haushaltsvorstand, der ein Vermögen bis maximal 10 Pfund besaß, 

1,5 Prozent des Vermögens abliefern. Erst mit 100 Pfund Vermögen erreichte man den 
Steuersatz von 0,25 Prozent. Mayer, Hilfsbedürftige, S. 141 f.

9 SSRQ SG/II/1 /1, S. 99-101.
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Satz von 0.25 Prozent versteuert werden. Das würde auch erklären, weshalb in 
den späteren Steuerbüchern auf eine Trennung zwischen mobilen und immobilen 
Vermögenswerten verzichtet wurde – sie war bei einem einheitlichen Steuersatz 
überflüssig. Dies entspricht einer verbreiteten Steuerpraxis der Städte, nach der 
das steuerlich relevante Vermögen »in seinem Geldwert eingeschätzt und mit 
einer Abgabe in bestimmter Höhe belegt« wurde.10 Schulden dagegen waren oft-
mals steuerfrei – also mit größter Wahrscheinlichkeit auch in St. Gallen.11 Meist 
konnten Vermögenswerte, die zum Unterhalt der Personen (Kleidung) und ihres 
Haushalts (Trinkgefäße und Essgeschirr, Lebensmittelvorräte für ein Jahr, Tiere 
für den Eigengebrauch, Futtervorrat für die Tiere, Vorrat an Brennholz etc.) 
benötigt wurden, ebenfalls vom Gesamtvermögen abgezogen werden und waren 
steuerfrei.12 Dagegen mussten Besitzungen an Land und Häusern – auch wenn sie 
außerhalb der Stadt lagen – in St. Gallen zum selben Satz von 0,25 Prozent ver-
steuert werden. Grundsätzlich waren die Haushalte die maßgebende Einheit für 
die Besteuerung. Jede Person, die einem Haushalt vorstand, war steuerpflichtig. 
Allerdings wurden teilweise auch Personen mit Vermögen, die keinen Haushalt 
führten, besteuert.13 Das erklärt, weshalb in St. Gallen einige Söhne reicher Bür-
ger bereits als Ledige Steuern zahlen mussten, obwohl sie noch bei den Eltern 
wohnten.14 Auch einige Ehefrauen, die neben ihrem Mann ein eigenes Vermögen 
besaßen, versteuerten dieses teilweise separat – selbst wenn sie mit ihrem Mann 
zusammenlebten. Solche Paare versteuerten zwei Vermögen.15 Die Angaben zur 
Höhe der Vermögenswerte erfolgten durch Selbsteinschätzung. Vielleicht kann 
man sich den Prozess in St. Gallen ähnlich vorstellen, wie er aus Nürnberg über-
liefert ist. Dort wurden die Steuerpflichtigen nach der Bekanntgabe der Steuer-
ordnung aufgefordert, ihre Vermögenswerte gemeinsam mit dem Ehepartner zu 

10 Isenmann, Die deutsche Stadt, S. 527. In Schaffhausen bestand bis in die 1420er-Jahre 
eine unterschiedliche Besteuerung zwischen fahrendem und liegendem Gut, wobei die 
Immobilien tiefer besteuert wurden. Ab den 1420er-Jahren bis zur Abschaffung der 
Vermögenssteuern im Jahr 1688 wurden dann alle Vermögenswerte zum gleichen Satz 
versteuert. Landolt, Finanzhaushalt, S. 112-115.

11 In den St. Galler Steuergesetzen von 1673 wird diesbezüglich nichts erwähnt. Die Fall-
beispiele haben aber gezeigt, dass die Schulden vom Vermögen abgezogen werden konn-
ten. Nur so ist erklärbar, dass beispielsweise der Färbermeister Eusebius Steinmann trotz 
seines wachsenden Immobilienbesitzes ein immer kleineres Vermögen versteuerte – er 
kaufte viele Färbereien und Land auf Kredit; vgl. das Kapitel »Schuldenwirtschaft mit 
Erfolg: Die Leinenfärberfamilie Steinmann-Tanner«.

12 Isenmann, Die deutsche Stadt, S. 530.
13 Ebd., S. 538.
14 Höhener, Bevölkerung, S. 13.
15 So etwa Hans Joachim Hildbrand und Clara Studer; vgl. das Kapitel »Flexibel und 

hochmobil: Die pluriaktive Familie Hildbrand-Studer«.
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berechnen.16 Säumige Steuerzahler, die ihre Schulden innerhalb des Steuerjahrs 
nicht beglichen, verloren in St. Gallen ihr Bürger- und Zunftrecht.17

Dementsprechend können anhand der St. Galler Steuerbücher die gesamten 
Vermögenswerte der bürgerlichen St.  Galler Haushaltsvorstände ausgewertet 
werden, bestehend aus Barvermögen und allen weiteren Kapitalien, seien diese 
nun angelegt in Schuldscheinen, Handelsgütern (wie Vorräte an Leinwand, Le-
bensmitteln, Rohstoffen, gewerblichen Produkten) oder Renten, Leibgedingen 
und Tierbeständen. Zu den Vermögenswerten hinzu kamen Besitz von Häusern, 
Werkstätten und gewerblichen Immobilien (beispielsweise Gerbereien, Back-
häuser, Mühlen, Läden oder Lagerhäuser) sowie landwirtschaftlicher Besitz in 
Form von Äckern, Baum- und Krautgärten, Weinbergen und weiteres. Wir sehen 
also das Total der Vermögenswerte der Handwerker exklusive ihrer Schulden-
last und wissen dabei nicht, wie dieses Vermögen angelegt war, welche Anteile 
flüssig als Bargeld zur Verfügung standen und welche Werte gebunden waren. 
Ebenfalls können keine Rückschlüsse vom Steuervermögen auf handwerkliche 
Einkommen gezogen werden. Denn Reichtum wurde nicht zwangsläufig aus 
dem Einkommen generiert, sondern häufig auch vererbt.18 Nichtsdestotrotz 
können anhand der Auswertungen und der Unterteilung in verschiedene Steuer- 
beziehungsweise Vermögensgruppen Einschätzungen zur allgemeinen und indi-
viduellen ökonomischen Situation der Handwerker in St. Gallen vorgenommen 
werden, und zwar sowohl im Vergleich zu Vermögen von Nicht-Handwerkern 
als auch hinsichtlich der Entwicklung dieser Vermögenswerte zwischen 1680 
und 1731. Auf direkte Vergleiche der Vermögensverhältnisse mit denjenigen 
in anderen Städten wird aufgrund unterschiedlicher Besteuerungsformen und 
-sätze, unterschiedlicher Währungseinheiten, Entwicklungen der Inflation und 
fehlender Hinweise auf die jeweilige Kaufkraft verzichtet.19

1 Städtischer produktionsort unter druck: hohe 
handwerkerdichte und ländliche konkurrenz

1731 lebten rund 75  Prozent aller bürgerlichen Haushalte in St.  Gallen vom 
Handwerk.20 Diese hohe Handwerkerdichte weicht von den Resultaten für 1680 
ab, als 56  Prozent der Steuern zahlenden Bürgerschaft zu den Handwerkern 

16 Isenmann, Die deutsche Stadt, S. 540.
17 SSRQ SG/II/1 /1, S. 49.
18 Isenmann, Die deutsche Stadt, S. 720.
19 Vgl. ebd., S. 718 und Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 142.
20 Die Auswertungen umfassen alle männlichen, verheirateten Bürger der Stadt St. Gallen, 

die zwischen 1680 und 1731 geheiratet haben. Die Datengrundlage bilden die Auswer-
tung von sechs Steuerbüchern aus den Jahren 1680, 1690, 1700, 1710, 1720 und 1731, 
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abb. 42: anteil handwerker an der männlichen Stadtbürgerschaft in den jahren 1680 
und 1731, prozentual.

75 %

15 %

10 %

Anteil Handwerker 1731

Handwerker Nicht-Handwerker keine Angaben

56 %

15 %

29 %

Anteil Handwerker 1680

Handwerker Nicht-Handwerker keine Angaben
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zählten. Der Unterschied ist allerdings nicht auf einen grundlegenden Wandel 
der Erwerbsstruktur innerhalb der Stadt, sondern viel eher auf die quellenbe-
dingte Auswertung der Daten zurückzuführen. Die Aussagekraft der Daten 
wird verlässlicher, je stärker auf eine vorangehende Datenbasis zurückgegriffen 
werden kann.21 Die Anzahl der Personen, bei denen in keiner der ausgewerte-
ten Quellen eine Berufsangabe überliefert ist, sinkt zwischen 1680 und 1731 
um 19 Prozent, während der Anteil an Handwerkern ebenfalls um 19 Prozent 
zunimmt und die Anzahl der Nicht-Handwerker gleich bleibt. Diese Parallelen 
sind so frappant, dass der Anteil der Handwerker von 75 Prozent im Jahr 1731 
auch für 1680 angenommen werden kann. Im Folgenden wird deshalb für den 
gesamten Untersuchungszeitraum von einem Handwerkeranteil von 75  Pro-
zent an der städtischen Bürgerschaft ausgegangen. Während drei Viertel der 
stadtbürgerlichen Familien zum Handwerk zu zählen sind, waren mindestens 
9 Prozent im Groß- und Kleinhandel tätig.22 Zwischen 1680 und 1731 bestanden 
in St. Gallen zwischen 65 und 70 verschiedene Handwerke und insgesamt etwa 
90 unterschiedliche Berufe (vgl. Tabelle 1 sowie Tabelle 3 im Anhang).23 Dieser 

die auch Angaben zu den Beschäftigungen enthalten, sowie zusätzliche Angaben zu den 
Beschäftigungen der St. Galler Bürger aus den städtischen Bürgerbüchern. In der Daten-
bank wurden im Total zwischen 1680 bis 1731 3.238 männliche Steuerzahler erfasst. Für 
das einzelne Jahr 1680 kann auf 866 Einträge zurückgegriffen werden, für das Jahr 1731 
auf 1.279 Personen. Diejenigen Bürger, welche in keinem der Stichjahre Steuern bezahl-
ten, wurden nicht erfasst. Steuerzahlende Witwen und alleinstehende Frauen wurden 
nicht berücksichtigt. Personen, die im Zeitraum zwischen 1680 und 1731 nicht ortsan-
wesend waren und in keinem der Stichjahre Steuern bezahlten, wurden ebenfalls nicht in 
die Auswertung aufgenommen. Vgl. für die absoluten Zahlen auch Tabelle 1 im Anhang. 

21 Die Steuerbücher, auf welchen die Daten hauptsächlich basieren, wurden in einem Abstand 
von jeweils zehn Jahren ausgewertet. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem der sechs 
Steuerbücher der Beruf des Versteuernden genannt wird, steigt mit der Anzahl der über die 
fünfzig Jahre geleisteten Steuern. Da bei Beginn der Datenerfassung im Jahr 1680 noch auf 
keine solchen früheren steuerlichen Erfassungen zurückgegriffen werden kann, dagegen im 
Jahr 1731 auch die Einträge der letzten fünfzig Jahre als Basis für die Zuordnung zu einem 
Beruf dienen, nimmt die Anzahl der Personen ohne Berufshinweise kontinuierlich ab.

22 Die Zuordnung zum Erwerbsfeld des Handels barg diverse Schwierigkeiten. Oftmals sind 
Kaufleute ohne Berufsangaben in den Steuer- und Bürgerbüchern erfasst. Nur selten fin-
det sich in diesen beiden Quellen Hinweise auf Handelsberufe wie »Kaufmann«. Deshalb 
mussten zur Identifizierung weitere Quellen hinzugezogen werden. Die Ragionenbücher 
erfassen alle Kauf-, Handels- und Ladenleute der Stadt ab dem Jahr 1712. Aufgrund ihrer 
Auswertung konnten viele im Handel tätige Bürger identifiziert werden. Allerdings kann 
nicht zwischen Groß- und Kleinhandel, zwischen Kaufleuten und Krämern unterschieden 
werden. Allgemein ist die Gruppe des Handels vermutlich tendenziell größer, da aufgrund 
der oben beschriebenen Problematik viele Bürger ohne Berufsangaben in diesem Bereich 
tätig gewesen sein dürften. Vgl. StadtASG, AA, Bd. 839, und Tabelle 2 im Anhang.

23 Zu den Handwerken werden in der Arbeit, wie im Kapitel Erkenntnisinteresse erläutert, 
nur die Berufe des produzierenden Handwerks gezählt.
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abb. 43: handwerke der Stadt St. gallen samt anzahl der 
berufsausübenden pro handwerk von 1680 bis 1731, ge-
ordnet nach größe der handwerke. die daten basieren 
auf der datenbank aller steuerzahlenden männlichen 
Stadtbürger. Frauen, hintersassen oder Fremde, die 
ebenfalls das handwerk ausübten, konnten nicht er-
fasst werden. gezählt wurde nach anzahl der personen, 
die das handwerk mit oder ohne Meisterschaft ausüb-
ten. jeder bürger, der in der datenbank einem handwerk 
zugeordnet werden konnte, wurde also nur einmal ge-
zählt. Mehrfachberufe wurden berücksichtigt. die Zah-
len weichen von jenen in tabelle 4 im anhang aufgrund 
der unterschiedlichen Zählweise ab.
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hohe Grad an Differenzierung und Spezialisierung war ein typisches Charakte-
ristikum des städtischen Handwerks. 

Obwohl diverse Untersuchungen zur Erwerbsstruktur und zum Gewerbespek-
trum in anderen Städten vorliegen, sind Vergleiche oftmals schwierig.24 Während 
sich in der Frühen Neuzeit die Handwerkerdichte auf dem Land erhöhte, sank 
diejenige in den Städten teilweise. So ermittelte Paul Guyer, dass die Handwerker 
der Stadt Zürich bis zum ausgehenden Ancien Régime zwar den größten Teil 
der Bürgerschaft ausmachten. Allerdings nahm der Anteil des Handwerks an der 
Bürgerschaft seit 1599 von 78 Prozent auf 49 Prozent im Jahr 1790 kontinuierlich 
ab.25 Auch in Nürnberg schrumpfte der Anteil Handwerker an den Hausbesitzern 
von 50 Prozent im Jahr 1620 auf 41 Prozent um 1806.26 In den Städten Kursachsens 
dagegen konnte im 17. und 18. Jahrhundert eine zunehmende Handwerkerdichte 
festgestellt werden.27 

Direkte Vergleiche St.  Gallens sind mit den Städten Zürich und Winterthur 
möglich. In seiner bereits erwähnten Studie zur Stadt Zürich untersuchte Guyer 
für den Zeitraum vom ausgehenden Mittelalter bis 1798 die berufliche Gliederung. 
In Zürich lag der Anteil der Handwerker 1671 bei 66,8  Prozent. 1730 waren 
57  Prozent der männlichen Bürger im Handwerk und 9  Prozent als Kaufleute 
tätig.28 Derweil der Anteil der Handel treibenden Bürgerschaft ähnlich ist, un-
terscheidet sich der Zürcher Anteil der bürgerlichen Handwerker vom St. Galler 
Anteil um rund 18  Prozent. In Zürich machten vor allem die Geistlichen mit 
16,8  Prozent (1730) einen hohen Anteil an der bürgerlichen Bevölkerung aus, 
während ihre Anzahl in St. Gallen sehr gering war (vgl. Tabelle 2 im Anhang). 
Eine ähnlich hohe Handwerkerdichte wie St.  Gallen verzeichnete Zürich 1599, 
als 77,6 Prozent aller männlichen Bürger einem Handwerk nachgegangen waren. 
Im Untersuchungszeitraum war St. Gallen also weitaus stärker vom Handwerk 

24 Da die Untersuchungen meist auf unterschiedlichen Datenlagen und Quellensituationen ba-
sieren, sind Vergleiche häufig erschwert oder verhindert. Oftmals wird deshalb mit der Hand-
werkerdichte operiert, die weitergehende Schlüsse erlaubt. Sie wird weiter unten erläutert.

25 Guyer, Soziale Schichtung, 1952a, S. 590.
26 Diefenbacher, Massenproduktion, S. 212. Allerdings sind diese Zahlen nur bedingt aus-

sagekräftig, da Handwerker, die zur Miete wohnten, nicht erfasst wurden. Die Mieter 
machten aber 60 Prozent der Nürnberger Haushalte aus.

27 Keller, Kleinstadt, S. 66 f. Auch in der Stadt Gotha wuchs der Anteil der Handwerker an 
der Gesamtbevölkerung zwischen 1668 und 1731, ebenso in Berlin zwischen 1680 und 
1739; Raschke, Bevölkerung, S. 239.

28 Die Basis Paul Guyers bilden ebenfalls Daten zu männlichen, in der Stadt wohnhaften 
Bürgern. Die beiden Untersuchungen können deshalb direkt miteinander verglichen 
werden. Da die Stadt Zürich ihre Stadtbürger, abgesehen von Notzeiten, nicht besteuerte, 
musste Guyer die soziale Schichtung der Bürgerschaft aus Volkszählungen und Zünf-
terverzeichnissen zusammensetzen. Vgl. Guyer, Soziale Schichtung, 1952a, S. 590, und 
Guyer, Soziale Schichtung, 1952b, S. 23.
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geprägt als die Limmatstadt.29 In Winterthur ernährten sich 1672 von den 555 
Haushalten 58 Prozent vom Handwerk, 2 Prozent vom Handel und 13 Prozent 
vom öffentlichen Dienst. 14 Prozent waren Witwenhaushalte, und für 12 Prozent 
fehlen die Angaben.30 Mit Berücksichtigung der Witwenhaushalte lebten 1731 in 
St. Gallen 59 Prozent aller Haushalte vom Handwerk und 7 Prozent vom Groß- 
und Kleinhandel.31 Bezüglich des Anteils der Handwerker an der Bürgerschaft 
ist St. Gallen also eher mit der Kleinstadt Winterthur als mit Zürich vergleichbar. 
Betrachtet man den Anteil des Handels an der Gesamtwirtschaft, so bestehen 
dagegen Parallelen zu Zürich, während in Winterthur ein kleinerer Teil der Haus-
halte vom Handel lebte.32 

Weitere Vergleiche sind über die Errechnung der Handwerkerdichte pro 1.000 
Einwohner möglich. Hierzu muss die ungefähre Einwohnerzahl St. Gallens für 
das Jahr 1731 auf der Basis der steuerzahlenden Haushaltsvorstände hochgerech-
net werden, wobei die folgenden Berechnungen aufgrund vieler unbekannter Va-
riablen mit Unsicherheiten behaftet sind. In der Frühen Neuzeit schwankte die 
ermittelte durchschnittliche Haushaltsgröße in der Schweiz zwischen 4,5  und 
5,5 Personen. Städtische Haushalte waren dabei meist kleiner als Haushalte in 
ländlichen Gebieten. In der Stadt Zürich lag die Personenanzahl in den Haus-
halten Mitte des 18.  Jahrhunderts bei durchschnittlich 5,5, in Genf um 1720 
bei 4,3 Personen.33 In St. Gallen können die Haushaltsgrößen unterstützungs-
bedürftiger bürgerlicher Familien aus verschiedenen Jahren errechnet werden. 
Sie nahmen bis 1739 stetig ab und lagen 1657 bei 5,1 Personen, 1661 bei 4,3 
Personen, 1685 bei 4,2 Personen, 1700 bei 3,5 Personen und 1739 bei nur noch 
3 Personen pro Haushalt, was im Durchschnitt über den gesamten Zeitraum 

29 Zürich hatte durch sein großes Territorium viele Pfründen zu besetzen. Auch viele 
Handwerker versuchten, via eine geistliche Laufbahn sozial aufzusteigen. Guyer, Soziale 
Schichtung, 1952b, S. 19 f.

30 Leonhard, Blühend, S. 259 f., Anm. 70.
31 Um einen Vergleich zu ermöglichen, müssen für St. Gallen die Witwenhaushalte ebenfalls 

dazugezählt werden. 1731 zahlten 347 Witwen oder alleinstehende Frauen in St. Gallen 
als Haushaltsvorstände (rund 21 Prozent) Steuern. Obwohl ein Großteil der Handwer-
kerwitwen vermutlich weiterhin zum Handwerk gerechnet werden könnte, ist bei ihnen 
eine Zuordnung zur Gruppe der Handwerker schwierig, da Angaben zum Beruf – auch 
zu demjenigen des verstorbenen Mannes  – gänzlich fehlen. Sie werden deshalb als 
Personen erfasst, zu denen keine Informationen zum Beruf überliefert ist. Witwen von 
Handwerkern übernahmen häufig die Werkstatt ihres Mannes und führten sie weiter. 
Durch Witwenrechte in den meisten zünftigen Handwerken war ihnen das gestattet. Vgl. 
Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk, Kapitel II.2, S. 144-280.

32 Auch in Erfurt waren Mitte des 17. Jahrhunderts 9,8 Prozent der Bevölkerung Kaufleute 
und Krämer – ein ähnlicher Wert wie in Zürich und St. Gallen. Die Seestadt Rostock 
zählte im 18. Jahrhundert 7 Prozent Kaufleute. Raschke, Bevölkerung, S. 152.

33 Perrenoud, Haushalt.
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einen Haushalt von 4 Personen ergibt.34 Obwohl die unterstützungsbedürftigen 
Haushalte tendenziell kleiner waren, scheint die durchschnittliche Haushalts-
größe Genfs von 4,3 Personen eher jener in St. Gallen entsprochen zu haben als 
jener in Zürich mit 5,5 Personen. Auch Hochrechnungen der Einwohnerschaft 
machen eine durchschnittliche Haushaltsgröße, wie sie in Genf 1720 existierte, 
wahrscheinlich: Geht man von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 4,3 
Personen aus, dann lebten in der Stadt St. Gallen um 1731 rund 6.626 Einwoh-
nerinnen und Einwohner.35 Das ergibt eine Handwerkerdichte von ungefähr 144 
pro 1.000 Einwohner. 

Die sich seit dem 17.  Jahrhundert in unterschiedliche Teilregionen ausdiffe-
renzierende Textilgewerbelandschaft Ostschwaben lässt sich hinsichtlich der 
Gewerbedichte teilweise mit St.  Gallen vergleichen. Allerdings wiesen nicht 
die städtischen Zentren wie Augsburg und Memmingen, sondern die kleineren, 
städtischen und ländlichen Produktionsorte Ostschwabens eine ähnlich hohe 
Handwerkerdichte wie St.  Gallen auf. So sind die Marktorte in Burgau mit 
einer Handwerkerdichte von durchschnittlich 121, diejenigen in Günzburg 
mit 130 und diejenigen in Ursberg mit 131 mit St.  Gallen vergleichbar. Nur 
die kleineren Städte Burgau mit 179 (1.801 Einwohner) und Günzburg mit 170 
(4.141 Einwohner) übertrafen die Handwerkerdichte St. Gallens. Die Handels- 
und Messestädte Augsburg und Memmingen wiesen eine wesentlich geringere 
Handwerkerdichte auf. So arbeiteten in Augsburg (29.469 Einwohner) nur 82 
pro 1.000 Einwohner als Handwerker, während im mit St. Gallen vergleichbar 

34 Die Berechnungen von 1657 bis 1700 basieren auf den Angaben zu den vom Stockamt 
unterstützten bürgerlichen Familien bei Denzler, Jugendfürsorge, S. 375. Für das Jahr 
1739 existiert eine detailreiche Auflistung aller bürgerlichen unterstützungsbedürftigen 
Familien in St. Gallen (total 369 Haushalte). 1739 lag die durchschnittliche Haushaltsgröße 
bei 3 Personen. Dabei waren allerdings einige Familienmitglieder abwesend. Werden diese 
Abwesenden berücksichtigt, dann sinkt die durchschnittliche Haushaltsgröße im Jahr 
1739 auf 2,7 Personen. Zudem waren viele ältere Ehepaare, die nur noch zu zweit lebten, 
und alleinstehende Frauen sowie Witwen von der städtischen Fürsorge abhängig, was eine 
Verzerrung der tatsächlichen Haushaltsgrößen zur Folge hat. Vgl. StadtASG, AA, VP, 1739, 
S. 402-426.

35 Gerechnet wurde mit der Anzahl effektiv steuerzahlender Bürgerinnen und Bürger; das 
waren im Jahr 1731 rund 1.626 Personen. Ein Vergleich mit den geschätzten Einwohner-
zahlen in St. Gallen (1680 ungefähr 6.000 Einwohner, 1766 ungefähr 8.350 Einwohner) 
macht die errechnete Größe der Bürgerschaft (ohne Hintersassen und Aufenthalter) 
von 6.626 Personen im Jahr 1731 plausibel. Nimmt man den Wert von Zürich mit 5,5 
Personen pro Haushalt, lebten in der Stadt St.  Gallen um 1731 8.943 Stadtbürger  – 
scheinbar ein zu hoher Wert. Der Vergleich mit den Auswertungen Katrin Kellers, 
welche sowohl den Anteil der Handwerker an der Bürgerschaft in Prozent als auch die 
Handwerkerdichte angibt, zeigt, dass die Hochrechnungen plausibel sind. Dort liegt die 
Handwerkerdichte 1699 bei einem Anteil der Handwerker an der Bürgerschaft von un-
gefähr 62 Prozent zwischen 140 und 148. Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 400-403.
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großen Memmingen (7.149 Einwohner) pro 1.000 Einwohner 100 als Handwer-
ker tätig waren.36 

Vergleicht man die in ostschwäbischen Städten und Marktorten vertretenen 
Berufe mit den 90 Berufen in St. Gallen, dann zählte das etwa gleich große Mem-
mingen mit einer deutlich tieferen Handwerkerdichte 1809 /10 nur insgesamt 66 
verschiedene Berufe. Die kleinere Stadt Kaufbeuren, die hinsichtlich der Hand-
werkerdichte mit St. Gallen vergleichbar ist, kommt zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts auf 67 unterschiedliche Gewerbe – auch hier zeigt St. Gallen bei einer etwas 
höheren Handwerkerdichte eine deutlich höhere Differenzierung des Gewerbes. 
Vergleichbar ist St. Gallen mit der kleineren Stadt Mindelheim mit ihren 84 Ge-
werben im Jahr 1809 /10. Die Marktorte Ostschwabens, die eine ähnliche Gewer-
bedichte wie St. Gallen hatten, weisen dagegen eine deutlich geringere Anzahl an 
Berufen auf. Die Anzahl schwankt zwischen 13 und 56. Die Großstadt Augsburg 
mit ihrer geringen Handwerkerdichte weist hingegen deutlich mehr Berufe auf.37 

Weitere Vergleichszahlen existieren durch die Untersuchung von Katrin Kel-
ler zu den kursächsischen Städten des Jahres 1699. Der Mittelwert der Hand-
werkerdichte aller kursächsischen Städte liegt bei 118 Handwerkern pro 1.000 
Einwohnern. Keller teilt die unterschiedlichen Städte in drei Wirtschaftstypen 
ein. Neben dem Typ der Exportgewerbestadt – Städte mit einem dominanten 
Gewerbe, das etwa die Hälfte aller handwerklich Tätigen umfasste – identifizierte 
Keller für Kursachsen Ackerbürger- und Bergbaustädte. Ackerbürgerstädte hat-
ten im gleichen Zeitraum eine Handwerkerdichte von 100, Bergbaustädte von 69. 
Das Charakteristikum der Exportgewerbestädte Kursachsens bestand also vor 
allem in einer hohen Handwerkerdichte von durchschnittlich 167 Handwerkern 
pro 1.000 Einwohnern und einem das städtische Handwerk dominierenden 
Hauptgewerbe.38 Dieser Befund trifft auch auf St.  Gallen zu. Man könnte 
St. Gallen als eine Exportgewerbestadt bezeichnen. Insgesamt wurden 25 Städte 
Kursachsens von Keller als Exportgewerbestädte identifiziert, wovon zwölf 
zu den Kleinstädten mit unter 1.400 Einwohnern zählten. Durchschnittlich 
hatten die 25 Exportgewerbestädte in Kursachsen 1.518 Einwohner, waren also 
deutlich kleiner als St. Gallen.39 Wiederum lässt sich St. Gallen hinsichtlich der 
Handwerkerdichte mit den kleineren bis mittelgroßen, auf die Textilwirtschaft 

36 Ähnlichkeiten bestehen zudem zu den Kleinstädten Roggenburg mit 131 (1.369 Einwoh-
ner), Mindelheim mit 117 (1.986 Einwohner) und Kaufbeuren mit 112 (3.836 Einwoh-
ner); Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 438 f. Im Unterschied zu St. Gallen 
zählen bei der Auswertung der Handwerkerdichte auch die Dienstleistungs- und Trans-
portgewerbe dazu. Beim Vergleich mit St. Gallen muss bei den ostschwäbischen Städten 
also eher von einer geringeren als von einer höheren Dichte ausgegangen werden. 

37 Insgesamt existierten zu Beginn des 19. Jahrhunderts 128 Berufe in Augsburg. Sczesny, 
Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 438 f.

38 Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 47-56 und 409-412.
39 Vgl. Keller, Kleinstadt, S. 66-69.
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fokussierten Exportgewerbestädten vergleichen und unterschied sich von den 
städtischen Zentren ihrer Größe.40 Allerdings besaßen viele dieser Exportge-
werbestädte proportional an der Gesamtbevölkerung mehr Handwerker als 
St.  Gallen. So ist die durchschnittliche Handwerkerdichte aller Exportgewer-
bestädte Kursachsens (167 Handwerker pro 1.000 Einwohner) mit derjenigen 
der ostschwäbischen Textilzentren Günzburg und Burgau vergleichbar. Analog 
zu den Auswertungen Ostschwabens lassen sich die Großstädte Kursachsens, 
Dresden und Leipzig nicht mit der Handwerkerdichte St. Gallens vergleichen.41 

Hinsichtlich des Gewerbespektrums lassen sich die von der Gewerbedichte her 
ähnlichen Exportgewerbestädte Kursachsens dagegen nur bedingt mit St. Gallen 
vergleichen. Auch hier spiegelt sich vor allem die unterschiedliche Größe zwi-
schen St. Gallen und den kleineren Gewerbeexportstädten Kursachsens wider. 
Durchschnittlich zählten die von Keller identifizierten Exportgewerbestädte in 
Kursachsen 30, die Bergstädte 23 und die Ackerbürgerstädte 19 verschiedene 
Berufe.42 Eckart Schremmer konnte für Bayern aufzeigen, dass der Sättigungs-
grad des Gewerbespektrums im 18. Jahrhundert in den Marktorten tendenziell 
ab 32 Berufen erreicht war, während die Anzahl unterschiedlicher Gewerbe in 
den Städten mit zunehmender Einwohnerzahl weiter stieg.43 Das zeigt, dass 
die Spezialisierung und Differenzierung des Gewerbes mit der Einwohnerzahl 
zunahmen. Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in den Auswertungen der 
Kleinstädte Kursachsens und derjenigen St. Gallens. Der Vergleich mit Städten 
in der Umgebung zeigt, dass das St. Galler Gewerbe mit 90 Berufen stark aus-
differenziert war. 1713 werden für Zürich 77 Berufe ausgewiesen.44 1683 zählte 
Winterthur, das von der Gewerbedichte her vergleichbar mit St.  Gallen war, 
55 unterschiedliche Gewerbe.45 40 verschiedene Berufe existierten 1680 in der 
Kleinstadt Wil.46 In Bregenz waren es um 1660 51 Berufe.47 

Allerdings war das Handwerk im Untersuchungszeitraum auch auf dem Land 
stark verbreitet. Die Städte waren im Untersuchungszeitraum je nach Region 
keineswegs mehr alleinige Zentren des Handwerks. Verschiedene Untersuchun-
gen konnten aufzeigen, dass die Handwerkerdichte auf dem Land diejenige 
in der Stadt bei Weitem übertreffen konnte. 1809 /10 lebten in Oberschwaben 

40 Vgl. Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 410 f.
41 In der Residenzstadt Dresden (21.298 Einwohner) waren im Jahr 1699 42 von 1.000 

Einwohnern als Handwerker tätig, in Leipzig (21.696 Einwohner) 31. Keller, Kleinstädte 
in Kursachsen, S. 396 f.

42 Ebd., S. 409-412.
43 Schremmer, Standortausweitung, S. 29 f. und 33.
44 Eine solche Anzahl listet der Geschworenenbrief aus dem Jahr 1713 auf. Lendenmann, 

Wirtschaftliche Entwicklung, S. 137.
45 Leonhard, Blühend, S. 225.
46 Menolfi, Wirtschaftliche Entwicklung, S. 221.
47 Helbok, Bevölkerung, S. 160 f.
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52  Prozent aller Handwerker auf dem Land, 31  Prozent in den Städten und 
16 Prozent in den Marktorten.48 Im Kameralbezirk Nellenburg im Hegau am 
Bodensee verdoppelte sich das Landhandwerk zwischen 1680 und 1730, und das, 
obwohl der Hegau laut Hans-Joachim Schuster nicht Teil einer Gewerberegion 
war. Die Region war zu stark auf den Export von Lebensmitteln ausgerichtet, 
als dass sich ein umfangreicheres Heimgewerbe hätte entwickeln können.49 In 
Bayern war die Gewerbedichte in den Städten und Marktorten um 1771 gleich 
groß und lag bei durchschnittlich 120 Meistern pro 1.000 Einwohner, wobei 
75 Prozent der Meister und Gesellen auf dem Land (Marktorte und Dörfer) arbei-
teten.50 Die historische Stadtforschung spricht von einer Deurbanisierungsphase, 
der Ausdehnung des Handwerks auf die Landschaft, während die Forschung zur 
Protoindustrialisierung und zum Landhandwerk deutlich aufzeigt, wie stark sich 
das Handwerk in der Frühen Neuzeit auf dem Land verbreitete. Solche Prozesse 
sind auch für Süddeutschland bekannt.51 Für das Handwerk in den Städten be-
deutete das eine zunehmend größer werdende Konkurrenz. Gerade St. Gallen mit 
einer im Vergleich zu anderen, gleich großen Städten sehr hohen Handwerker-
dichte litt unter der zunehmenden Konkurrenz. 1650 beklagten sich Stadtbürger 
aus beinahe allen politischen Zünften über den »Eintrag und Eingriff«, der 
ihnen durch Handwerksleute aus dem fürstäbtischen Territorium geschehe. Sie 
wünschten sich die Wiederherstellung der Zustände, »bevor diese Handwerker 
in die Landschaft des Gottshauses gekommen waren«. In den städtischen Klage-
punkten aus dem Jahr 1650, die im sogenannten Rapperswiler Vertrag mündeten, 
sind viele Beschwerden der St. Galler Handwerker gegen die neue und laufend 
wachsende Konkurrenz der Landhandwerker vermerkt.52 Man beklagte sich 
über Bäckeröfen und Backhäuser in unmittelbarer Nähe der Stadt. Brote würden 

48 Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 58.
49 Vgl. Schuster, Landhandwerk, S. 220-225.
50 Schremmer, Standortausweitung, S. 24 f.
51 Hoffmann spricht für die bayrische Städtelandschaft im 17. und 18. Jahrhundert von einer 

Deurbanisierungsphase. Hoffmann, Integration. Auch in Memmingen verdreifachte sich 
die Anzahl an Landhandwerkern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Huber-Sperl, 
Handwerk, S. 74 f. In den süddeutschen Reichsstädten verlagerte sich die Produktion im 
18. Jahrhundert ebenfalls auf das Land, während die Städte an Bedeutung als Produkti-
onszentrum verloren. Zückert, Wirtschaftliche und politische Funktion, S. 65-69. Grund-
legend zum Landhandwerk und zur Proto-Industrialisierung in Ost- und Oberschwaben 
sind die Untersuchungen von Rolf Kießling und Anke Sczesny: Sczesny, Zwischen Kon-
tinuität und Wandel; Sczesny, Von Handwerkern; Kießling, Entwicklungstendenzen; 
Kießling, Oberschwaben. Hans Medick hat die Protoindustrialisierung im württember-
gischen Weberdorf Laichingen untersucht. Medick, Weben und Überleben.

52 Der Rapperswiler Vertrag war ein Schiedsspruch, den die eidgenössischen Schirmorte der 
Fürstabtei, Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus, beschlossen, nachdem die Stadt St. Gallen un-
terschiedlichste Klagepunkte gegen die Fürstabtei erhoben hatte. Die Stadt hätte eine gütliche 
Schlichtung bevorzugt, die Fürstabtei wollte einen Rechtsspruch, der in Rapperswil schließlich 
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von ländlichen Sauer- und Weißbäckern im Kloster, im Umland und teilweise 
auch in der Stadt verkauft.53 Die Beschwerden zeigen exemplarisch, dass die 
bürgerlichen Handwerker nicht nur die städtische Kundschaft, sondern auch 
die Versorgung des Klosters und der Landschaft für sich beanspruchten. Ohne 
Kunden aus der Nachbarschaft war ein wirtschaftliches Überleben schwierig. So 
verwiesen die St. Galler Sattler auf die zahlreichen unzünftigen Sattler im Um-
kreis von zwei Wegstunden rund um die Stadt, aufgrund derer sie keine Aufträge 
aus der Landschaft erhielten.54 Auch die Barbiere des Abtes kämen in die Stadt, 
um ihr Handwerk vor Ort auszuüben, beispielsweise mit Aderlassen oder dem 
Verbinden von Wunden. Am schlimmsten sei allerdings die Niederlassung von 
allerlei »fremdem Gesindel« rund um die Stadt, das zwar keine Bürgerrechte 
im fürstäbtischen Untertanenland besitze, dem aber der Fürstabt dennoch die 
Niederlassung erlaube. Zudem gewähre der Fürstabt auch all jenen gleich an der 
Stadtgrenze Unterschlupf, die zuvor als Gesellen, Lohnarbeiter oder Gesinde in 
der Stadt gearbeitet hätten und sich nach dieser Phase der Lohnarbeit verheiraten 

getroffen wurde. Praktisch alle städtischen Klagepunkte wurden abgewiesen. Die städtische 
archivalische Überlieferung ist umfangreich und findet sich in StadtASG, AA, Tr. IX, 1.

53 Vgl. StadtASG, AA, Tr. XIV, Nr. 29, Memoriale Rapperswiler Vertrag.
54 Vgl. StadtASG, AA, Tr. H, 18, Memorial der Sattler betr. das Störgehen.

abb. 44: aus der Sicht von St. Fiden gegen Morgen, 1788, vadSlg, gS q 1 c/6.
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würden. Die fremden Personen würden nun fortfahren, heimlich in der Stadt zu 
arbeiten oder ihre Erzeugnisse in der Stadt zu verkaufen. Auch würden weitere 
fremde Leute täglich um die Stadt »herumziehen« und Häuser bauen sowie 
Wohnungen einrichten  – das geschehe vor allem in St.  Fiden. Diese Siedlung 
im fürstäbtischen Gebiet lag östlich an der Stadtgrenze, etwa einen zehn- bis 
fünfzehnminütigen Fußmarsch vom Stadtzentrum entfernt. Über die fürstäbti-
sche Förderung St. Fidens beklagten sich die Stadtbürger laut dem städtischen 
Memorial am »allermeisten«.55 Die Stadtbürger glaubten, die Fürstabtei plane, 
dort einen Wochenmarkt oder Marktflecken einzurichten, und hatten Angst vor 
dem zunehmenden Bau von Handwerkshäusern mit Werkstätten, deren Anzahl 
seit der Errichtung eines dortigen Hochgerichts laufend zunehme.56 

Die städtischen Befürchtungen waren nicht aus der Luft gegriffen. Von unge-
fähr 1624 an nahm die Zahl der Gebäude in St. Fiden markant zu. Die Fürst äbte 
Bernhard Müller und Pius Reher förderten gezielt die Ansiedlung von Hand-
werkern und stellten ihnen unentgeltlich Land für den Bau von Häusern samt 
Werkstätten zur Verfügung. Johannes Huber spricht von einer frühmerkantilis-
tisch geprägten Wirtschaftspolitik der Fürstäbte in St. Fiden.57 Zu den sich an den 
Stadtgrenzen niederlassenden Landhandwerkern, die außerzünftig arbeiteten, ge-
hörten Schmiede, Schlosser, Schreiner, Seiler, Wagner, Schneider, Schuhmacher, 
Sattler, Bäcker und andere. So zog beispielsweise im Dezember 1672 ein fremder 
Drechsler, der zuvor in der Stadt gearbeitet hatte, nach St. Fiden, um sich dort 
mit fürstäbtischer Bewilligung in der Gotteshauslandschaft niederzulassen und 
sein Handwerk weiter zu betreiben.58 Diese außerzünftigen Handwerker hätten 
Wettbewerbsvorteile, so die Klage der St. Galler Handwerker, weil sie nicht so 
hohe Kosten für ihre Werkstätten aufwenden müssten wie etwa die städtischen 
Schmiede oder Bäcker, deren Betriebe mit einer Feuergerechtigkeit und einer 
Lizenz verbunden waren, die sie kaufen mussten.59 Der Stadtrat forderte von der 
Fürstabtei im Namen der bürgerlichen Handwerker die Einhaltung der seit der 
Reformation bestehenden Verträge zwischen Fürstabtei und Stadt und verwies 
auf den allgemein geltenden Schutz der Städte vor den Landhandwerkern sowie 
auf die in St.  Gallen bestehenden Zunftrechte.60 Alle Klagen der städtischen 

55 Vgl. für alle aufgezählten Klagepunkte StadtASG, AA, Tr. XIV, Nr. 29, Memoriale Rap-
perswiler Vertrag.

56 StadtASG, AA, Tr. XIV, 1, Nr. 57, Ausführlicher Bericht, Klagepunkt Nr. 7.
57 Huber, Entlang der Fürstenland-Strasse, Bd. 1, S. 222 f.
58 In der Folge entspann sich ein Disput um die Ehrlichkeit und Passierlichkeit dieses 

Meisters und seiner Gesellen in St. Fiden. StadtASG, AA, Bd. 861, 2. 12. 1672. Zur Passier-
lichkeit und Zunftehre vgl. das Kapitel »Passierlichkeit und Ehre: Das System zünftiger 
Handwerke am Beispiel der Posamentierer«.

59 StadtASG, AA, Tr. XIV, 1, Nr. 57, Ausführlicher Bericht, Klagepunkt 8; ebd., Tr. XIV, 
1, Nr. 57, Supplikation der 6 Zünfte.

60 Bei den Verträgen, auf die man sich bezog, handelte es sich um den Rorschacher und den 
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Zunfthandwerker nützten nichts. Die Zunft- und Bürgerrechte verhinderten 
zwar  – zumindest dort, wo gewerbliche Zünfte und entsprechende Monopole 
existierten  – die Arbeit fremder Handwerker innerhalb des städtischen Terri-
toriums. Doch außerhalb dieser vier Quadratkilometer besaßen die Stadtbürger 
keine Handhabe gegen sich niederlassende fremde, außerzünftige Handwerker. 

Problematisch für die städtischen Produzenten war, dass aufgrund der günsti-
geren Arbeit der Landhandwerker immer weniger Bewohner des Umlands in die 
Stadt kamen, um sich mit handwerklichen Produkten einzudecken. Auch Aufträge 
an städtische Handwerker aus der Landschaft blieben zunehmend aus. Zudem 
kauften auch Stadtbürger immer häufiger bei Fremden außerhalb des städtischen 
Territoriums ein. Diese Praxis verstieß gegen das sogenannte bürgerliche Prinzip, 
wonach Stadtbürger bei Stadtbürgern einkaufen sollten, um das städtische Gewerbe 
zu stützen. Mit den günstigeren Konkurrenzprodukten in unmittelbarer Nähe der 
Stadt bröckelte das bürgerliche Prinzip, womit gleichzeitig auch ein Bedeutungs-
verlust der zünftigen Handwerkserzeugnisse und von in der Stadt auf ihre Qualität 
hin überprüften Gütern einherging. Dieser Prozess verstärkte sich zunehmend: Je 
mehr Bürger in der Nachbarschaft einkauften oder Arbeit an fremde Handwerker 
vergaben, desto geringer war der Umsatz der bürgerlichen Handwerker. Aufgrund 
ihrer sinkenden Verdienste sahen sich in der Folge auch die Stadthandwerker 
veranlasst, ihre Konsumbedürfnisse möglichst günstig zu befriedigen. Das taten 
sie dann bei fremden und außerzünftigen Handwerkern. Diese Veränderung in der 
Einkaufspraxis zeigt sich beispielsweise in der Klage verschiedener Handwerks-
meister aus dem Jahr 1663, wonach Bürger und Einwohner der Stadt fremden, 
benachbarten Handwerkern Arbeit »hinausgeben« oder Fremde in die Stadt einla-
den würden, um in St. Gallen Aufträge für sie zu erledigen. In der außerzünftigen 
Seidenweberei war das Umland, namentlich das Appenzellerland, im 18. Jahrhun-
dert sogar zum wichtigeren Produktionsstandort als St. Gallen geworden. Auf dem 
Land wurden die besseren Qualitäten an Seidengarnen produziert, während in der 
Stadt nur noch schlechter bezahlte Arbeiten erledigt wurden.61 Der Wissens- und 

Wiler Vertrag aus dem Jahr 1566; StadtASG, AA, Tr. XI, Nr. 83, Rorschacher Vertrag; 
ebd., AA, Tr. XI, Nr. 84, Wiler Vertrag.

61 Die St. Gallerin Barbara Engler beklagte sich, dass die »Appenzellerinnen« mehr Geld für 
das Seidenspinnen erhielten, und zwar rund ein Drittel mehr. Appenzellerinnen würden 
pro Pfund versponnener Seide 45 Kreuzer erhalten, während Barbara Engler nur 30 Kreu-
zer verdiente. Die St. Galler Seidenspinnerin Anna Elisabeth Stöckli, die Ehefrau eines 
Webers, gab an, dass sie aufgrund der Konkurrenz der Appenzellerinnen keine Seide mehr 
erhalten könne. Die verwitwete Wibrath Zwicker klagte, dass man den Appenzellerinnen 
die gute Seide für 48 Kreuzer pro Pfund zu spinnen gebe, während ihr und den Kindern 
nur das Verspinnen des Abgangs bleibe, für den sie pro Pfund lediglich 30 Kreuzer erhalte. 
Sie musste acht Kinder ernähren, wovon drei zur Schule gingen und drei noch zu jung zum 
Arbeiten waren. Die beiden ältesten Kinder verspannen mit ihr gemeinsam Seidenreste. 
Auch weitere St. Galler Seidenspinnerinnen klagten, dass die meisten Aufträge statt an 
Stadtbürgerinnen ins Appenzellerland vergeben würden. Vgl. StadtASG, AA, VP, 1739, 
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Produktionsvorsprung im Appenzellerland zeigt sich auch deutlich darin, dass 
1735, als die Seidenweberei in der Stadt eingeführt wurde, einige St. Gallerinnen 
ihre Lehre bei einer Seidenweberin in Appenzell Ausserrhoden absolvierten.62 
Weiter deuten verschiedene Anhaltspunkte auf einen in St.  Gallen erheblichen 
Zustrom an Halbfertigprodukten und günstigerer Ware von auswärts. Deutlich 
wird das an Kleidern, die gebraucht und neu auf Messen und Märkten eingekauft 
und nach St. Gallen gebracht wurden,63 an billigen überseeischen Hüten, die von 
den Hutmachern im Auftrag von Kaufleuten nur noch ausgeschmückt wurden,64 
an Schlossern, die mit eingekaufter Schlosserware handelten,65 an Schuhmachern, 
die Sohlen importierten, und am Gerberhandwerk, das infolge der Öffnung des 
Lederhandels schrumpfte.66 Mit dem Recht für alle politischen Zünfte, Übertritte 
bei der Auftragsvergabe an Auswärtige jeweils büßen zu dürfen, hoffte der Rat, 
solche Praktiken unterbinden zu können.67 Damit sollte verhindert werden, dass 
den Bürgern Arbeit »entzogen« wurde.68 Hier wird das für die vormoderne Öko-
nomie und Gesellschaft zentrale Prinzip des Gemeinnutzes angesprochen. Der 
Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen und bezeichnete nicht zuletzt auch das 
Gemeinwesen selbst. Am gemeinen Nutzen hatte sich staatliches und individuelles 
Handeln zu orientieren. Wirtschaftspolitisch sind darunter die Förderung und 
Sicherung des Handels und des Gewerbes sowie die Versorgung mit existenziellen 
Gütern beziehungsweise deren faire Verteilung zu verstehen.69 

S. 419 und 402. In der Quelle wird nicht zwischen Appenzell Ausserrhoden und Appen-
zell Innerrhoden unterschieden – genannt werden nur »Appenzellerinnen«.

62 So wurden die Schwestern Ursula und Anna Katharina Wild zu einer Seidenwebe-
rin aus Speicher in Appenzell Ausserrhoden in die Lehre gegeben; StadtASG, AA, 
RP 24. 11. 1735. Vergleiche zum Seidengewerbe auch das Kapitel »Arbeit gegen Lohn: 
St. Gallerinnen und St. Galler in Abhängigkeit von Arbeitgeber und Rohmaterial«.

63 StadtASG, AA, VP, 28. 10. 1740.
64 Siehe die Streitigkeiten im Hutmacherhandwerk zu importierten Hüten in StadtASG, 

AA, Bd. 598, S. 115-135.
65 StadtASG, AA, Bd. 593, Satzungen der Schlosser, S. 172.
66 Stadelmann, Vom Schlachtvieh bis zum Schuh.
67 StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 124, S. 85 f.
68 StadtASG, AA, RP, 26. 12. 1663. 
69 In einer Definition aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts werden alle Elemente dieses 

Gemeinnutzes deutlich: »Ist zu wissen, das res publica oder Gemeinnutz nit anders ist dann 
ein gemein gute Ordnung einer Stadt oder einer andern Kommun, darein allein gesucht 
wird, dass einer neben dem andern bleiben kunde und sich desto stattlicher mit aufrichtigem 
unverweislichem Wandel im Frieden erhalten. Und wurd darum der Gemeinnutz genannt, 
dass in dem Fall keiner auf sein eigen Sach allein sehen soll […] Also in einer Stadt oder 
Commun müssen alle stücke zusammen stymmen, sich vergleichen und keins dem andern 
in sein ampt fallen. Daraus kompt ein harmonia und schoner lieplicher thon, das wir nen-
nen ein gemeiner nutz.« Johann Ferrarius, Professor in Marburg, erste Hälfte 16. Jh., zit. 
nach Schulze, Vom Gemeinnutz, S. 598. Winfried Schulze sieht den Gemeinen Nutzen als 
Ordnungssystem der vormodernen Gesellschaft in der Wirtschaft knapper Güter begrün-
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Mit den Übertretungen gegen den Gemeinen Nutzen ging auch ein Bedeu-
tungsverlust der städtischen Schauen einher, wie am Beispiel des Rohstoffs Leder 
ersichtlich wird: St. Galler Schuhmacher, Sattler, Seckler und Gürtler kauften 
Leder direkt bei Gerbern aus der Nachbarschaft, die viel davon in die Stadt 
brachten, ohne dass dasselbe zuerst an der städtischen Lederschau auf seine Qua-
lität hin geprüft worden wäre.70 Im Unterschied zu den Stadthandwerkern, deren 
Rohmaterialien an den unterschiedlichen städtischen Schauen überprüft wurden, 
konnten die benachbarten außerzünftigen Produzenten auch am Rohmaterial 
sparen. So klagten die Schuhmacher 1650, dass sie aufgrund der städtischen Sat-
zungen kein Pferdeleder benutzen und auch keine Brandsohlen (Innensohle) aus 
Schweinsleder verwenden dürften. Die »Äußeren« würden diese Regeln dagegen 
nicht beachten.71 Mit dem bröckelnden bürgerlichen System des Gemeinen 
Nutzens verlor die Stadt nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, sondern 
auch zentralörtliche Funktionen. 

St. Gallen blieb im Untersuchungszeitraum eine Stadt der Handwerker und 
ein städtisches Produktionszentrum mit einer im Vergleich zu gleich großen 
oder größeren Städten bemerkenswert hohen Handwerkerdichte.72 Zusammen-

det. Das System des Gemeinnutzes wurde von der Idee des Eigennutzes konkurrenziert. 
Schulze zeigt dabei, dass das Konzept des Eigennutzes, auf das sich später auch Adam 
Smith abstützte und auf dessen Grundlage unsere heutige Leistungsgesellschaft basiert, 
nicht auf Bernard Mandeville im Jahr 1705 zurückgeht, sondern viel ältere Wurzeln hatte, 
die auf einen Ulmer Bürger namens Leonhard Fronsberger zurückgehen, der im Jahr 1564 
eine Schrift mit dem Titel »Von dem Lob des Eigennutzen« publizierte. Vgl. Schulze, Vom 
Gemeinnutz. Für Daniel Schläppi liegt der Gemeine Nutzen für den einfachen Bürger – 
und damit auch das gute Regiment der Räte – darin, ob und in welchem Umfang von den 
auskömmlichen bürgerlichen Haushalten, welche die Basis des Gemeinwesens bildeten, 
der Bürgernutzen bezogen werden konnte. Die Gewährleistung der Versorgung mit exis-
tenziellen Gütern und deren faire Verteilung unter der Bürgerschaft gehörten dabei zu den 
wichtigsten Aufgaben der Obrigkeit. Vgl. Schläppi, Die Ökonomie des Gemeinwesens, 
S. 63-66. Achim Landwehr zeigt auf, dass es bereits im 16. Jahundert mit der Reformation 
zu einem Bruch der christlich fundierten Wirtschaftsethik kam und nach neuen moralisch-
ethischen Grundlagen für ökonomisches Handeln gesucht wurde, die schließlich im Prin-
zip des Eigennutzes gefunden wurden; Landwehr, Kulturgeschichte, S. 112-118.

70 StadtASG, AA, Bd. 604, Art. 132, S. 90 f.
71 StadtASG, AA, Tr. XIV, 1, Nr. 57, Supplikation der 6 Zünfte, Klagepunkt 8.
72 Eine Untersuchung verschiedener niederländischer Städte unterscheidet zwischen 

Handelsstädten wie Amsterdam und Rotterdam, die einen ausgeprägten Handels- und 
Transportsektor und eher eine geringe Handwerkerdichte aufwiesen. Industriestädte wie 
Leiden besaßen den größten Handwerkeranteil, während die in ihrer Bevölkerungszahl 
stagnierende Stadt ’s-Hertogenbosch mit ihrem Anteil an Gewerbe und freien Berufen 
von ungefähr 40 Prozent zwischen Handels- und Industriestädten lag. Prak, Arme und 
reiche Handwerker, 248 f. Die Stadt St. Gallen wäre in dieser Kategorisierung wohl zu den 
Industriestädten zu zählen. Ebenfalls unterscheiden sich die Residenzstädte hinsichtlich 
ihrer Erwerbsstruktur von derjenigen St.  Gallens, und zwar sowohl die kleineren als 
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fassend lässt sich die Handwerkerdichte St. Gallens vor allem mit kleineren und 
mittelgroßen Städten innerhalb von Gewerberegionen und mit Exportgewer-
bestädten vergleichen. Diese Tatsache machte die St. Galler Handwerkerinnen 
und Handwerker besonders vulnerabel hinsichtlich der Erosion zentralört-
licher Funktionen durch die zunehmende Konkurrenz aus der Landschaft. Ihre 
größere handwerkliche Differenzierung und Spezialisierung unterschied die 
Wirtschaftsstruktur St. Gallens dagegen von kleineren Marktorten und Städten 
in Gewerberegionen, die eine ähnliche Gewerbedichte aufwiesen. In den Städten 
existierten mehr Gewerbe, die aufgrund ihres hohen Spezialisierungsgrads häufig 
auch nur von wenigen Personen ausgeübt wurden, während in Marktorten und 
Dörfern eine größere Anzahl von Handwerkern in weniger Berufen arbeitete.73 
Der große Anteil der Handwerker an der städtischen Bürgerschaft in St. Gallen 
ist durch die Tatsache miterklärbar, dass die Stadt außerhalb ihrer Mauern über 
praktisch kein Untertanengebiet verfügte. Andere Verdienstmöglichkeiten au-
ßerhalb des Handwerks, wie etwa die geistliche Laufbahn oder die Übernahme 
von Ämtern, waren stark eingeschränkt. In Zürich und Bern waren die wohl-
habenden Handwerkerfamilien das Hauptrekrutierungsfeld für eine geistliche 
Laufbahn. Durch die Größe ihres Territoriums konnte die Stadt Zürich ihren 

auch die größeren. Sie hatten charakteristischerweise ebenfalls eine eher niedrigere Hand-
werkerdichte. Erwähnt wurde bereits Dresden mit 42 Handwerkern pro 1.000 Einwohner. 
Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 396 f. Die Haupt- und Residenzstadt Wien, die um 
1700 mit etwa 100.000 Einwohnern mit Abstand größte Stadt des Heiligen Römischen 
Reiches, zählte vom späten 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert ungefähr 67 bis 75 selbststän-
dige Handwerker pro 1.000 Einwohner. Ehmer, Wien und seine Handwerker, S. 196 f. In 
der Residenzstadt Bamberg waren zwischen 1625 und 1819 62 Prozent aller Neubürger 
als Handwerker tätig, während 13  Prozent Handel trieben. Diese Zahl kann mit den 
75 Prozent Handwerkern in St. Gallen verglichen werden, da Hörl ebenfalls die Berufe 
der männlichen (Neu-)Bürger auswertet. Hörl, Handwerk in Bamberg, S. 72. In den 
rheinischen Residenzstädten Mainz und Bonn zählte ungefähr ein Drittel der Steuerzahler 
zum Handwerk. François, Unterschichten, S. 202. Auch im nahe bei St. Gallen gelegenen 
Bregenz, einem Verwaltungszentrum der Habsburger, stellten die Handwerker 1660 
mit 44 Prozent einen geringeren Anteil an der städtischen Bevölkerung als in St. Gallen. 
Helbok, Bevölkerung, S. 160 f. Die Auswertungen Adolf Helboks für 1660 basieren auf 
der Auswertung eines Steuerbuchs. Dabei bleiben 25  Prozent der männlichen Steuer-
zahler ohne Berufsangaben und werden nicht berücksichtigt. Anhand der detaillierten 
Listen konnten die Zahlen Helboks mit St. Gallen verglichen werden. Für den Vergleich 
zwischen St. Gallen und Bregenz zählte die Autorin die Bregenzer Müller, Apotheker und 
Maurer zum Handwerk.

73 Das ständige Entstehen und Verschwinden von Berufen zeigen, wie dynamisch gerade 
städtische Handwerker auf die sich ständig verändernde Nachfrage nach gewerblichen 
Gütern reagierten. So nahm die Anzahl der Berufe in Dijon zwischen 1464 und 1750 
von 81 auf 102 zu, wobei 67 Berufe hinzukamen und 45 Berufe verschwanden. Farr, On 
the shop floor, S. 34. Vgl. dazu auch das Kapitel »Hohe Kosten je nach Handwerk: Die 
Meisterschaft als Ressource«.
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Bürgern 320 Pfründen und Pfarrstellen in der Stadt und auf der Landschaft 
anbieten. So diente die geistliche Laufbahn einem Teil der Handwerkerschaft 
Zürichs und Berns als Möglichkeit zu einem sozialen Aufstieg, der den St. Gal-
lern aufgrund des fehlenden Angebots weitgehend verwehrt blieb.74 Zuletzt 
hatten die St. Galler auch deutlich weniger Möglichkeiten, ihren Lebensunter-
halt etwa als Fischer, Gemüsegärtner oder Weinbauer im agrarischen Bereich zu 
verdienen. Selbst wenn reiche Kaufleute und teilweise auch Handwerker über 
landwirtschaftlichen Grundbesitz in städtischem oder fürstäbtischem Gebiet 
verfügten, so diente er ihnen nur als zusätzliche Einkommensquelle.75 Anders 
war das in Paris, wo im 16. Jahrhundert ein Teil der Einwohner als Bauern tätig 
war und eigene sowie fremde Felder und Weingärten auf Stadtgebiet kultivierte 
und bebaute.76 Graf Zinzendorf, der St. Gallen 1764 bereiste, hat in seiner Schil-
derung St. Gallens als Stadt der Handwerker ein prägendes Merkmal der Stadt 
sehr richtig erfasst.77 

2 klumpenrisiko: gewerbestruktur 
und rückläufige textilwirtschaft

Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Struktur des Produktionsstandorts 
St.  Gallen wurden die einzelnen Handwerke unterschiedlichen Branchen zu-
geteilt. Diese Einteilung wurde hauptsächlich anhand der verwendeten Roh-
materialien vorgenommen. So wird zwischen zehn Branchen unterschieden: 
Dem Textilsektor wurden vornehmlich alle Handwerke zugewiesen, die Stoffe 
produzierten und veredelten. Im Sektor Bekleidung sind jene Gewerbe zusam-
mengefasst, die mit bereits bestehenden Stoffen arbeiteten und daraus Beklei-
dungsstücke herstellten, wie beispielsweise die Schneider. Alle Handwerke, die 
für die Lebensmittelproduktion in der Stadt zuständig waren, aber auch solche, 
die vorwiegend mit tierischen Materialien (ausgenommen Leder) arbeiteten (wie 
etwa die Strählmacher), sind in der Branche Nahrung und Tiere zusammen-
gefasst. Die Sektoren Metall- und Kunsthandwerk, Leder, Holz-, Korb- und 
Flechtwaren, Steine und Erden sowie die Kleinstbranchen Papier und Chemika-
lien umfassen all jene Handwerke, die hauptsächlich die genannten Rohmateri-
alien verarbeiteten. Die Baubranche umfasst schließlich all jene Handwerke, die 
am Bau von Gebäuden und Infrastruktur beteiligt waren. Spezifisch für diese 

74 Vgl. Braun, Das ausgehende Ancien Régime, S. 197.
75 Vgl. das Kapitel »Weinausschank, Landwirtschaft und agrarischer Besitz: Diversifizie-

rung über das Handwerk hinaus«.
76 Vgl. Gurvil, Pluriactivité.
77 Vgl. das Kapitel I (Eine Stadt der Handwerker: Einleitung).
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Branche ist die große Abhängigkeit vom städtischen Bauamt. Viele Bauhand-
werker waren dort oder in weiteren städtischen Institutionen gegen einen Lohn 
angestellt und waren deshalb teilweise nicht immer in die gewerblichen Zünfte 
inkorporiert.78

In St. Gallen dominierten die Textilhandwerke die städtische Wirtschaft (vgl. 
Abb. 45 und 46). Jeder dritte bis vierte Handwerker war in dieser Branche 
beschäftigt. Das Leinenweberhandwerk, das mit Abstand am meisten Berufstä-
tige zählte, machte die Textilbranche zum Leitsektor der St. Galler Wirtschaft 
(vgl. Abb. 43). Es folgten mit größerem Abstand die jeweils fast gleich großen 
Sektoren Leder, Bekleidung sowie Nahrung und Tiere.79 Auswertungen im 
Jahr 1700 und 1731 zeigen,80 dass sich die Grundlinien der städtischen Produk-
tionsstruktur nicht veränderten. Allerdings büßte die Textilbranche innerhalb 
der 30 Jahre an Größe ein – sie schrumpfte von 32 auf 25 Prozent, während die 
übrigen Sektoren bis auf die drei kleinsten und den Ledersektor alle um ein bis 
zwei Prozentpunkte zulegten.81 

Betrachtet man die Vermögen der Handwerker innerhalb der einzelnen Bran-
chen, wird deutlich, dass der Textilsektor trotz seiner Schrumpfung auch 1731 
zu einem der reichsten handwerklichen Sektoren der Stadt zählte – zusammen 
mit den Nahrungsmittelgewerben. Obwohl die breite Masse der Textilhandwer-
ker an Vermögen verlor, waren die Gewinnmöglichkeiten für Einzelne größer 
als in anderen Sektoren. Das zeigt die breite Verteilung der Box, die – abgesehen 
von den nur wenige Handwerker umfassenden Branchen Papier und Chemika-
lien – mit Vermögen zwischen 70 und 1.000 Gulden in der Box die extremste 
Streuung aufweist. Die sozioökonomische Ungleichheit zwischen den Textil-
handwerkern war stark ausgeprägt. Während es einige sehr reiche Weber, Färber 
und Bleicher gab, zählte die Mehrheit der Textilhandwerker zunehmend zu den 
vermögensarmen Handwerkern der Stadt.82 Die meisten armen Textilhandwer-
ker waren dabei im Bereich der Leinenweberei zu finden, auf die im Folgenden 
noch eingegangen wird. Die Bauhandwerke gehörten dagegen zum mit Abstand 
ärmsten Sektor (siehe Abb. 47 und 48). Die Vertreter der Baubranche waren 
zusammen mit den Bekleidungshandwerkern in der untersten Vermögensgruppe 
am stärksten vertreten (Abb. 48). Rund die Hälfte aller Bauhandwerker besaß 

78 Vgl. Tabelle 5 im Anhang. 
79 Für die detaillierte Zuordnung der unterschiedlichen Handwerke zu den jeweiligen 

Branchen siehe die Tabelle 5 im Anhang des Buches.
80 Es wurde absichtlich auf eine Gegenüberstellung der Jahre 1680 und 1731 verzichtet, 

da die Ergebnisse der Auswertung des ersten Steuerbuchs, aus oben bereits erwähnten 
Gründen, am unzuverlässigsten ist. 

81 Für die Größe der einzelnen Handwerke sowie deren prozentualer Zu- oder Abnahme 
vgl. Tabelle 4 und 5 im Anhang.

82 Vgl. als Beispiel eines reichen Leinenfärbers das Kapitel »Schuldenwirtschaft mit Erfolg: 
Die Leinenfärberfamilie Steinmann-Tanner«.
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abb. 45: gewerbespektrum der Stadt St. gallen im jahr 1700, aufgeteilt nach branchen, 
in prozent. das diagramm basiert auf der tabelle 5 im anhang. 

abb. 46: gewerbespektrum der Stadt St. gallen im jahr 1731, aufgeteilt nach branchen, 
in prozent. das diagramm basiert auf der tabelle 5 im anhang.

32 %

13 %

14 %

13 %

11 %

7 %

6 %
3 %

1 % 0 %

Textil

Leder

Nahrung und Tiere

Bekleidung

Metall und Kunsthandwerk

Bau

Holz-, Korb- und Flechtwaren

Steine und Erden

Papier

Chemikalien

25 %

14 %

15 %

14 %

12 %

9 %

7 %
3 %

1 % 0 %

*+,)-./0-.(0!%")"

1"2&"%(-./

3"$+&&0-.(04-.5$,+.(6")2

1+-

78&9:048);<0-.(0=&">,$6+)".

?$"%."0-.(0@(".

32 %

13 %

14 %

13 %

11 %

7 %

6 %
3 %

1 % 0 %

Textil

Leder

Nahrung und Tiere

Bekleidung

Metall und Kunsthandwerk

Bau

Holz-, Korb- und Flechtwaren

Steine und Erden

Papier

Chemikalien

25 %

14 %

15 %

14 %

12 %

9 %

7 %
3 %

1 % 0 %

*+,)-./0-.(0!%")"

1"2&"%(-./

3"$+&&0-.(04-.5$,+.(6")2

1+-

78&9:048);<0-.(0=&">,$6+)".

?$"%."0-.(0@(".

32 %

13 %

14 %

13 %

11 %

7 %

6 %
3 %

1 % 0 %

Textil

Leder

Nahrung und Tiere

Bekleidung

Metall und Kunsthandwerk

Bau

Holz-, Korb- und Flechtwaren

Steine und Erden

Papier

Chemikalien

25 %

14 %

15 %

14 %

12 %

9 %

7 %
3 %

1 % 0 %

*+,)-./0-.(0!%")"

1"2&"%(-./

3"$+&&0-.(04-.5$,+.(6")2

1+-

78&9:048);<0-.(0=&">,$6+)".

?$"%."0-.(0@(".



gewerbeStruktur uNd rÜckläuFige textilwirtSchaFt 403

1.800

100

200

800 800

100

400

600

50
100

325

1.600

100

400

1.000

2.200

70

200

1.000

600

50
100

300

100

1.400

700

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Metall

Holz

Leder

Nahrung

Textil

Bekleidung

Bau

Steine und Erden,
Papier, Chemikalien

30303030303030 30

100

abb. 47: Steuervermögen aller handwerker der einzelnen branchen in gulden, 1731. als 
datengrundlage dienen die Steuervermögen aller männlichen handwerker aus dem 
jahr 1731, die gemäß ihrem handwerk einer branche zugeteilt wurden. Mehrfachberufe 
wurden nicht gezählt und personen, die aus unterschiedlichen gründen im jahr 1731 
keine Steuern bezahlten, nicht erfasst, weshalb die daten von jenen aus der tabelle 4 
und tabelle 5 abweichen und mit denen aus tabelle 1 übereinstimmen. die auswer-
tung basiert für das jahr 1731 auf folgenden personenzahlen: Metall 108, holz 76, leder 
144, Nahrung 141, textil 233, bekleidung 122, bau 88, Steine und erden, papier und che-
mikalien 43. insgesamt wurden daten von 955 handwerkern, die im jahr 1731 Steuern 
bezahlten, ausgewertet. die ausreißer wurden in der darstellung nicht abgebildet.
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abb. 48: durchschnittliche Steuervermögen der handwerker nach vermögensgruppen 
innerhalb der einzelnen branchen in prozent, 1680 bis 1731. als datenbasis dient das 
durchschnittliche Steuervermögen der handwerker über den gesamten Zeitraum, in 
dem sie innerhalb der jahre zwischen 1680 und 1731 Steuern bezahlten. von den insge-
samt 1.958 handwerkern, die in der datenbank erfasst wurden, konnten 112 nicht be-
rücksichtigt werden, da sie in keinem der Stichjahre Steuern bezahlten. insgesamt be-
ruht die grafik also auf 1.846 handwerkern. Mehrfachberufe wurden nicht 
berücksichtigt. jeder handwerker wurde aufgrund seiner durchschnittlichen Steuer-
leistung innerhalb der untersuchten 50 jahre in eine vermögensgruppe eingeteilt. 
aufgrund der mangelnden repräsentativität wird auf eine zeitliche auswertung der 
vermögensentwicklung innerhalb der verschiedenen branchen verzichtet. Zudem 
wurden aus demselben grund die kleinstbranchen Steine und erden, papier und che-
mikalien zusammengefasst. So basieren die auswertungen in der textilbranche auf 
454 personen, im lederverarbeitenden Sektor auf 291 handwerkern, im Nahrungsmit-
telsektor auf 266, im bekleidungssektor auf 208, in der branche Metall und kunsthand-
werk auf 222, im baugewerbe auf 159, im holzverarbeitenden Sektor auf 159 und in dem 
zusammengefassten Sektor der Steine und erden, papier und chemikalien auf 87 per-
sonen.
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nur Vermögenswerte zwischen 50 und 100 Gulden (Abb. 47). Ein Viertel aller 
Bauhandwerker zählte zum unteren Quartil und versteuerte 1731 zwischen 30 
und 50 Gulden. All diejenigen Bauhandwerker, die über 100 Gulden Vermögen 
besaßen, zählten in dieser Branche bereits zu den reichen Ausreißern. Hier wird 
der Gegensatz zur reichen Textilbranche besonders deutlich. Auch in Gotha 
und in Koblenz zählten die Bauhandwerke im 18. Jahrhundert zu den ärmeren 
Gewerben.83 Die Schrumpfung der Textilbranche wurde in St. Gallen durch die 
überproportionale Zunahme des Maurer-, Müller- und Schuhmacherhandwerks 
kompensiert. Das Handwerk der Maurer war das zwischen 1680 und 1731 pro-
portional am stärksten wachsende und gleichzeitig eines der ärmsten Handwerke 
in der Stadt. Sein Anteil an der gesamten Handwerkerschaft stieg von 1,0 (1700) 
auf 3,1 Prozent (1731) oder von 7 (1700) auf 31 (1731) Maurer innerhalb von 30 

83 Raschke, Bevölkerung, S. 379; François, Unterschichten, S. 447; François, Koblenz, 
S. 457.

abb. 49: vermögensgruppen im St. galler Maurerhandwerk in prozent 
von 1680 bis 1731, Summe aller jahre.
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Jahren.84 Im Maurerhandwerk war die Arbeit vorwiegend auf den Sommer be-
schränkt, weshalb viele ihr Gewerbe mit anderen, zunftfreien Einnahmequellen 
kombinierten. 

Im St. Galler Maurerhandwerk selbst zählte mehr als die Hälfte zu denjenigen 
Handwerkern, die nicht mehr als 100 Gulden besaßen (Abb. 49). Rund 93 Pro-
zent aller Maurer besaßen Vermögenswerte zwischen null und 500 Gulden und 
zählten damit zu den beiden tiefsten Steuergruppen. Die überproportionale Zu-
nahme eines der ärmsten Handwerke der Stadt zwischen 1680 und 1731 verdeut-
licht die zunehmend schwierige Lage des St. Galler Handwerks. Häufig wurden 
die halben Handwerke der Baubranche auch mit der Weberei verbunden. 1778 
wurde sogar obrigkeitlich vorgeschrieben, dass Lehrlinge am städtischen Bau-
amt, die ein halbes Handwerk (Maurer, Dachdecker und Zimmerleute) lernten, 
daneben noch das Weben oder Baumwollspinnen erlernen mussten, damit sie im 
Winter nicht ohne Arbeit dastanden.85 

Zu denjenigen Handwerken, deren Mitglieder besonders häufig im oberen 
Viertel der reicheren Handwerker oder gar bei den Ausreißern vertreten waren, 
zählten 1731 in absteigender Reihenfolge die Leinenweber, Metzger, Gold-
schmiede, Bäcker, Müller und Goldarbeiter. Zu jenen, die unterproportional zu 
ihrer Größe reichere Handwerker stellten, zählten 1731, wiederum in absteigen-
der Reihenfolge, die Schuhmacher, Schneider, Zimmerleute, Maurer, Hafner und 
auch die Bleicher. 

Handwerk

Anzahl Perso-
nen im oberen 
Quartil oder 
darüber hinaus

prozentualer 
Anteil im 
oberen Quartil 
oder darüber 
hinaus

prozentualer 
Anteil an 
Handwerker-
schaft insge-
samt

Differenz

Weber 63 25,8 19,1 6,7

Metzger 28 11,5 5,8 5,7

Goldschmiede 9 3,7 1,6 2,1

Bäcker 11 4,5 2,8 1,7

Müller 17 7,0 5,3 1,7

Goldarbeiter 4 1,6 0,4 1,2

Apotheker 3 1,2 0,3 0,9

84 Vgl. für die Größe sowie die prozentuale Zu- oder Abnahme der Handwerke die Tabelle 
4 im Anhang des Buches.

85 StadtASG, AA, RP, 12. 3. 1778. Aufgrund des Zeitraums gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
ist davon auszugehen, dass es sich hierbei nicht um das Leinen- sondern um das außer-
zünftig und deshalb allen zugängliche Baumwollweben handelte. Vgl. auch das Kapitel 
»Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke mit zünftiger und 
außerzünftiger Produktion«.
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Handwerk

Anzahl Perso-
nen im oberen 
Quartil oder 
darüber hinaus

prozentualer 
Anteil im 
oberen Quartil 
oder darüber 
hinaus

prozentualer 
Anteil an 
Handwerker-
schaft insge-
samt

Differenz

Schwarz- und 
Schönfärber 6 2,5 1,6 0,9

Seckler 5 2,0 1,2 0,8

Sattler 4 1,6 0,8 0,8

Strumpfweber 5 2,0 1,4 0,6

Glaser 5 2,0 1,4 0,6

Zeugmacher 3 1,2 0,7 0,5

Posamentierer 2 0,8 0,3 0,5

Küfer 8 3,3 2,8 0,5

Kupferschmiede 5 2,0 1,6 0,4

Buchbinder 3 1,2 0,8 0,4

Uhrmacher 2 0,8 0,4 0,4

Maler 2 0,8 0,4 0,4

Florweber 1 0,4 0,1 0,3

Glasmaler 1 0,4 0,1 0,3

Seiler 2 0,8 0,6 0,2

Büchsenmacher 1 0,8 0,6 0,2

Nestler 1 0,4 0,2 0,2

Pastetenbäcker 1 0,4 0,2 0,2

Zuckerbäcker 1 0,4 0,2 0,2

Schmiede 2 0,8 0,7 0,1

Schlosser 3 1,2 1,2 0,0

Wagner 1 0,4 0,4 0,0

Kürschner 3 1,2 1,3 -0,1

Steinmetze 1 0,4 0,5 -0,1

Stauchentröckner 1 0,4 0,6 -0,2

Rot- und Weiß-
gerber 1 0,4 0,6 -0,2

Zinngießer 1 0,4 0,6 -0,2

Gürtler 3 1,2 1,6 -0,4

Strumpfstricker 1 0,4 0,8 -0,4
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Handwerk

Anzahl Perso-
nen im oberen 
Quartil oder 
darüber hinaus

prozentualer 
Anteil im 
oberen Quartil 
oder darüber 
hinaus

prozentualer 
Anteil an 
Handwerker-
schaft insge-
samt

Differenz

Hutmacher 1 0,4 0,8 -0,4

Knopfmacher 1 0,4 0,8 -0,4

Schreiner 4 1,6 2,1 -0,5

Drechsler 2 0,8 1,4 -0,6

Bleicher 8 1,2 2 -0,8

Hafner 1 0,4 1,7 -1,3

Maurer 2 0,8 3,1 -2,3

Zimmerleute 1 0,4 3,4 -3,0

Schneider 7 2,9 8,1 -5,2

Schuhmacher 7 2,9 10,9 -8,0

abb. 50: prozentuale verteilung der St.  galler handwerke im oberen Quartil im ver-
gleich zu ihrem anteil an der gesamthandwerkerschaft im jahr 1731. grün eingefärbt 
sind jene handwerke, deren Mitglieder überproportional häufig zu den reicheren 
handwerkern gehörten; rot eingefärbt sind jene handwerke, die unterproportional zu 
ihrer größe reichere handwerker stellten. die tabelle basiert auf den Quartilseintei-
lungen aller steuerzahlenden handwerker St. gallens in der abb. 3 im jahr 1731. die Zu-
gehörigkeit zum oberen Quartil begann mit einem vermögen von 600 gulden. 

Alle drei großen Handwerke der Nahrungsmittelbranche – die Bäcker, Müller 
und Metzger – sind unter den überproportional reichen Handwerken zu finden, 
und das, obwohl die Anzahl Metzger und vor allem der Müller im Unter-
suchungszeitraum überproportional wuchs. Das Müllerhandwerk nahm von 
4 Prozent oder 29 Müllern im Jahr 1700 auf 5,3 Prozent oder 52 Müller im Jahr 
1731 zu. Der Anteil der Metzger wuchs leicht von einem 5,0 Prozent-Anteil an 
der Gesamthandwerkerschaft auf 5,8 Prozent oder von 36 auf 56 Berufstätige, 
während der Anteil der Bäcker proportional zur Gesamthandwerkerschaft von 
3,2 Prozent (1700) auf 2,8 Prozent (1731) leicht schrumpfte.86 Betrachtet man 
die Vermögensverteilung in den drei größten Nahrungsmittelhandwerken, wird 
deutlich, dass hier die durchschnittlichen Vermögen höher lagen als in den übri-

86 Vgl. für die Größe sowie die prozentuale Zu- oder Abnahme der Handwerke die Ta-
belle 4 im Anhang des Buches.
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gen Handwerken – vor allem auch im Vergleich zu den armen Handwerken der 
Maurer, Schuhmacher und Schneider.87

Die Gewerbestruktur St.  Gallens als textile Exportgewerbestadt mit einer 
hohen Handwerkerdichte ist vergleichbar mit anderen Textilstädten. Innerhalb 
des Textilreviers Ostschweiz-Oberschwaben entwickelten sich die Städte al-
lerdings unterschiedlich. Während die ehemalige Textilstadt Memmingen nach 
der grundlegenden Umgestaltung ihrer städtischen Wirtschaft und des schweren 
Einbruchs des Textilgewerbes nicht mehr mit St.  Gallen verglichen werden 
kann,88 ähnelten sich die textilen Produktionsorte Kaufbeuren und St.  Gallen. 
Im Gegensatz zu Memmingen konnte die Stadt Kaufbeuren ihren Fokus auf die 
Barchentweberei, den sie bereits seit dem Spätmittelalter besaß, bis in die zweite 
Hälfte des 18. Jahrhunderts aufrechterhalten und sogar steigern.89 Obwohl der 
Dreißigjährige Krieg auch das Textilgewerbe Kaufbeurens schwer getroffen und 
zu einer Dezimierung der Einwohnerzahl sowie der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Kraft geführt hatte, erholte sich das Hauptgewerbe wieder.90 Die 
städtische Produktion war noch 1809 /10 stärker als diejenige St.  Gallens von 
der Textilbranche geprägt. Rund 33,3  Prozent aller Handwerker arbeiteten in 
diesem Sektor. Den zweitgrößten Anteil an der städtischen Produktion hatten 
in Kaufbeuren die Nahrungsmittelhandwerke (22,4 Prozent). Die übrigen Bran-
chen, abgesehen vom Bausektor, sind in ihrer Größe in etwa mit denjenigen 
in St. Gallen vergleichbar.91 Die Gewerbeexportstadt Kaufbeuren, die Teil der 
Barchentgewerberegion Schwaben war und hinsichtlich ihrer Gewerbedichte 
Ähnlichkeiten aufwies, besaß auch eine mit St. Gallen vergleichbare Struktur der 
städtischen Produktion. Allerdings dominierten im kleineren Kaufbeuren zwei 

87 Siehe auch das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirt-
schaft«. Auch Marteen Prak zählt die Nahrungsmittelhandwerke zur »soliden Mittel-
klasse« innerhalb der Bürgerschaft in ’s-Hertogenbosch. Er erklärt sich diese Tatsache 
mit der geringen Anzahl an Lohnarbeitern in diesen Handwerkern sowie der Regierungs-
politik, die eine ausreichende Versorgung mit Grundnahrungsmitteln garantieren wollte 
und deshalb versuchte, für vorteilhafte Verdienstmöglichkeiten in diesen Handwerken 
zu sorgen. Prak, Arme und reiche Handwerker, 256 f.

88 Spindler, Handbuch, S. 1108. Während im Jahr 1583 258 Weber in der Stadt ansässig 
waren und Memmingen 1600 jährlich ungefähr 30.000 Stück Barchenttuche produzierte, 
existierten 1694 nur noch 38 Webermeister in Memmingen. Kießling, Entwicklungsten-
denzen, S. 31 f., und Huber-Sperl, Handwerk, S. 74, Anm. 17. Laut Rolf Kießling liegt die 
Schätzung der Produktion von 30.000 Tuchen zu hoch.

89 Kießling, Entwicklungstendenzen, S. 39.
90 Vgl. Spindler, Handbuch, S. 1035 und 1108-1110.
91 Bekleidung 11  Prozent, Metall und Kunsthandwerk 9  Prozent, Leder 10,2  Prozent, 

Holz-, Korb- und Flechtwaren 6,9 Prozent, Papier 1,7 Prozent, Steine und Erden 3 Pro-
zent, Chemikalien 0,6 Prozent, Bauhandwerk 0,5 Prozent. Wiederum beruhen die Daten 
zu Kaufbeuren auf Sczesny, Zwischen Kontinuität und Wandel, S. 419 f. und wurden für 
den Vergleich mit St. Gallen neu strukturiert.
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Sektoren die Produktion: das Textil- und die Nahrungsmittelgewerbe, während 
in St. Gallen die übrigen Branchen erst mit größerem Abstand auf die Textilpro-
duktion folgten. Die St. Galler Wirtschaft war also stärker vom Textilgewerbe 
abhängig als jene Kaufbeurens.

Vergleichbar ist die Gewerbestruktur St.  Gallens auch mit der textilen Ex-
portgewerbestadt Frohburg in Kursachsen. Für Frohburg sind vergleichbare 
Daten für 1694 vorhanden.92 In beiden Städten war die Textilwirtschaft das 
Hauptgewerbe. In Frohburg arbeiteten rund 30  Prozent aller Handwerker in 
dieser Branche. Danach folgen mit ähnlich großem Abstand wie in St. Gallen die 
übrigen Branchen.93 Auch die textilen Zentren der Lombardei hatten während 
ihrer Blütezeit eine ganz ähnliche Struktur. In Mailand arbeiteten ungefähr 
28  Prozent der Bevölkerung um 1560 in der Seidenindustrie. In Modena be-
schäftigte dieser Gewerbezweig um 1550 25 Prozent der Gesamtbevölkerung, 
während in Cremona um 1576 28,3 Prozent der registrierten Arbeiter im Sektor 
der Barchentproduktion tätig waren.94 Im 17.  Jahrhundert verlagerte sich das 
Textilgewerbe auf das Land. Vor allem die borghi, Marktstädte mit zwischen 
5.000 und 10.000 Einwohnern, wuchsen zu neuen Textilzentren an. Sie entzogen 
den großen Städten einen Großteil ihrer textilen Hauptgewerbe und profitier-
ten gleichzeitig von einer starken Bevölkerungszunahme, während die großen 
und vor allem mittleren Städte unter einem Rückgang ihrer Einwohnerschaft 
und Wirtschaft litten.95 Damit litten auch die lombardischen Städte unter einer 
Deurbanisierung, das einher ging mit der Ausbreitung der Produktion auf 
das Land. Ganz ähnliche Entwicklungen können im Folgenden für St. Gallen 
nachgewiesen werden, die als städtisches Leinenproduktionszentrum zuneh-
mend an zentralörtlichen Funktionen verlor. Während sich die Produktion von 
Leinenstoffen mehr und mehr ins Umland verlagerte, erwarben die St.  Galler 
Kaufleute immer weniger in der Stadt produzierte Tuche.96 Der Rückgang des 
Textilsektors in St.  Gallen zwischen 1680 und 1731 weist auf den langsamen 
Niedergang der Leinenproduktion hin. Für die Stadt und ihre Handwerker war 

92 Die Daten zu Frohburg stammen wiederum aus Keller, Kleinstädte in Kursachsen, 
S. 448 f. und wurden für den Vergleich mit St. Gallen ausgewertet.

93 Frohburgs Wirtschaft war im 17.  Jahrhundert ebenfalls auf die Leinenweberei ausge-
richtet, während zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Zeugmacherei zum wirtschaftsbe-
stimmenden Exportgewerbe wurde. Frohburgs Produktion war wie folgt strukturiert: 
Textilhandwerke 30  Prozent, Bekleidungshandwerke 11,6  Prozent, Metallhandwerke 
10,5 Prozent, Lederhandwerke 10,5 Prozent, Nahrungsmittelhandwerke 11,6 Prozent, 
Bauhandwerke 4,7  Prozent, Holz-, Korb- und Flechtwaren 11,6  Prozent, Steine und 
Erden 9,3  Prozent. In letzterem Sektor spielte vor allem die Töpferei Frohburgs eine 
gewisse Rolle. Keller, Kleinstädte in Kursachsen, S. 104 und 132.

94 Vgl. Subacchi, Städtischer Niedergang, S. 68-71.
95 Vgl. ebd.
96 Vgl. das Kapitel »Klumpenrisiko: Gewerbestruktur und rückläufige Textilwirtschaft«.
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abb. 51: wappenscheibe der Stadt St. gallen 1637, kulturmuseum St. gallen. das Selbst-
bewusstsein der textilen handels- und exportstadt St. gallen wird in dieser wappen-
scheibe deutlich. im oberbild sind die großen bleichefelder östlich der Stadt zu sehen, 
auf denen die rohleinwand zur weißbleiche ausgelegt wurde.
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diese Entwicklung einschneidend. Durch die hohe Handwerkerdichte und die 
Dominanz des Textilsektors bestand durch die Schrumpfung des Leitsektors 
und den Rückgang der Leinenproduktion ein Klumpenrisiko für die gesamte 
Handwerkerschaft. Betrachtet man die Entwicklungen im Leinwandgewerbe 
im Untersuchungszeitraum im Detail und kombiniert sie mit den quantitativen 
Auswertungen, gelangt man zu differenzierten und neuen Einsichten zu den 
unterschiedlichen an der Textilwirtschaft beteiligten Gruppen und zur konjunk-
turellen Entwicklung des städtischen Leitgewerbes. 

St. Gallen war seit Mitte des 15. Jahrhunderts zum Handels- und Veredelungs-
zentrum der textilen Gewerberegion Ostschweiz-Bodensee geworden. In und 
rund um die Stadt wurden aus Flachsfasern Garn gesponnen und daraus hochwer-
tige Leinentuche gewoben. Die Rohleinwand wurde nach einer Qualitätsprüfung 
an der städtischen Rohleinwandschau in den St. Galler Färbereien und auf den 
Bleichen veredelt. Der Ausbau der städtischen Veredelungsbetriebe wie Bleichen 
und Walken sowie die zunehmende Organisation des St.  Galler Schauwesens 
hatten wesentlichen Anteil an der Emanzipation der Stadt aus der fürstäbtischen 
Herrschaft und an der Einführung der Zunftverfassung im 14. Jahrhundert. Die 
Leinwand aus dem Bodenseegebiet wurde in der Frühen Neuzeit in ganz Eu-
ropa und auch in verschiedenen Kolonien vertrieben.97 Bereits ab der Mitte 
des 14.  Jahrhunderts spaltete sich das Textilland Ostschweiz-Bodensee in zwei 
unterschiedliche Richtungen. Oberdeutsche Städte und Orte wie Augsburg, Ulm, 
Biberach, Memmingen, Kaufbeuren und Ravensburg richteten sich auf das Bar-
chentgewerbe (Textilien mit einer Mischung von Leinen und Baumwolle) aus, 
während der südliche Teil Schwabens sowie die Ostschweiz bei Leinen blieben.98 
Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts trug die teuerste und luxuriöseste Leinwand 
aus dem Raum Ostschweiz-Bodensee den St. Galler Qualitätsstempel. St. Gallen 
hatte Konstanz als führende Leinenmarke abgelöst.99 In St.  Gallen waren die 

 97 Spohr, Auf Tuchfühlung, S. 92. Grundlegend zum St. Galler Leinengewerbe und -han-
del bis ins Jahr 1520 ist Peyer, Leinwandgewerbe.

 98 Spohr, Auf Tuchfühlung, S. 100-104.
 99 Vgl. Peyer, Leinwandgewerbe, Bd. 1, S. 3-25. Ein Anlass mit überregionaler Ausstrah-

lung führte zu Beginn des 15.  Jahrhunderts zu einer Schwächung der Konstanzer 
Führungsposition im Textilgewerbe: Das Konstanzer Konzil dauerte von 1414 bis 1418. 
Die Stadt war während vier Jahren die Bühne einer Großveranstaltung europäischen 
Ausmaßes. Um die Versorgung aller Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten, rich-
tete sich die Wirtschaft der Stadt und ihres Umlandes vermehrt auf die Produktion von 
Nahrungsmitteln aus. Das Textilgewerbe dagegen wurde vernachlässigt. Egli, Boden-
seeleinwand, S. 106; Sigg, Verwöhnte Gaumen. Schon im St. Galler Stadtsatzungsbuch 
von 1673 wird das Konstanzer Konzil als Grund genannt, weshalb das Leinwandge-
werbe in St. Gallen stark zunahm und sich alle umliegenden, leinenproduzierenden Orte 
außer Konstanz dem St. Galler Schauzwang unterwarfen, um von der Marke St. Gallen 
profitieren zu können. Vgl. 1. Satzung der Schausatzungen in SSRQ SG/II/1 /2, S. 211. 
Gleichzeitig entbrannte in den ersten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts ein Kon-
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notwendigen Strukturen vorhanden: Die städtischen Schauen garantierten eine 
hochwertige Rohleinwand, die anschließend auf den städtischen Bleichen veredelt 
und vor dem Export viele weitere Male geprüft wurde, bis sie schließlich – je nach 
Qualität und Art – das entsprechende Qualitätssiegel der Stadt St. Gallen erhielt.

Aufgrund des Schauzwangs,100 den St.  Gallen Mitte des 15.  Jahrhunderts 
an sich ziehen konnte und in den alle umliegenden Textilgewerbeorte außer 
Konstanz eingewilligt hatten, mussten generell alle Tuche, die beim Export das 
St. Galler Qualitätszeichen erhalten wollten, nicht nur die St. Galler Rohlein-
wandschau durchlaufen haben, sondern auch in der Stadt veredelt – also gefärbt 
oder gebleicht, gemangt, gepresst, gemessen und verpackt  – werden.101 Der 
Schauzwang garantierte der Stadt damit lange Zeit eine Monopolstellung bei der 
Veredelung und der Verpackung der Exportleinwand. Es folgte eine Blütezeit 
der St. Galler Textilwirtschaft, die bis in die erste Hälfte des 17.  Jahrhunderts 
anhielt.102 In dieser Zeit verteidigte die Stadt rigoros ihre angesehene Stellung 
als Veredelungsmonopolistin und Herrin über ihre Marke.103 Mit der Nachfra-
geveränderung sowie der zunehmenden Ausbreitung des Textilgewerbes in der 
Region begann das St. Galler Schaumonopol im 17.  Jahrhundert langsam und 
mit weitreichenden Folgen für die Produktion zu bröckeln.104 Vermehrt began-
nen umliegende Leinwandorte wie Trogen, Herisau, Bischofszell, Rorschach, 
Hauptwil, Wil und Arbon eigene Leinwandschauen, Märkte oder Bleichen mit 
eigenen Qualitätszeichen einzurichten.105 Waren diese Vorhaben im 16.  Jahr-
hundert aufgrund mangelnder Verkaufsnetzwerke und der großen Nachfrage 
nach dem teuren Markenprodukt der St.  Galler Leinwand noch gescheitert, 
veränderte sich dies im 17.  Jahrhundert. Zu diesem Wandel führten vor allem 
sich verändernde Konsumgewohnheiten und eine steigende Nachfrage nach 
günstigeren Textilien: 1641 klagten die St. Galler Kaufleute, dass die St. Galler 

flikt zwischen den Konstanzer Webern und Kaufleuten, in deren Folge die Weberzunft 
aufgelöst wurde und viele Handelsgeschlechter auswanderten. Einige von ihnen, wie 
etwa die Zollikofer, Muntprat, Hochrütiner und ein Zweig der Mötteli, verlegten ihre 
Handelsgeschäfte und ihren Wohnsitz nach St.  Gallen. Lüthy, St.  Galler Leinwand-
industrie, S. 3302.

100 Vgl. 1. Satzung der Schausatzungen in SSRQ SG/II/1 /2, S. 211.
101 St. Gallen versuchte sein Veredelungsmonopol durchzusetzen, ließ aber je nach kon-

junktureller Lage in Ausnahmefällen auch in anderen Orten geschaute Rohleinwand zu. 
Vgl. Kühni, Zwischen Kooperation und Konkurrenz.

102 Lüthy, St. Galler Leinwandindustrie, S. 3302 f.
103 Menolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum, S. 16 f.
104 So erlaubte die St.  Galler Obrigkeit ihren Kaufleuten ab 1657 von Fall zu Fall, die 

doppeldicke Leinwand roh aus der Stadt zu führen. Bodmer, Entwicklung der schwei-
zerischen Textilwirtschaft, S. 141.

105 Bodmer, Entwicklung der Textilveredelung, S. 72-74; Egli, Bodenseeleinwand; Me-
nolfi / Bolli, Frühes Unternehmertum; Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Tex-
tilwirtschaft, S. 139-142.
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Leinwand so teuer sei, dass sie diese nur noch ihren Kunden verkaufen könnten, 
wenn sie ihnen daneben auch fremde, günstigere Leinwand anbieten würden.106 
Das günstigere Angebot der umliegenden Leinenorte stieß bei den Abnehmern 
auf eine zunehmende Nachfrage.107 Daneben wurde auch Schlesische Leinwand 
zu einer immer größer werdenden, günstigeren Konkurrenz.108 Das bekam 
St. Gallen als Gewerbezentrum schmerzlich zu spüren. In der Folge wandten sich 
verschiedene Interessengruppen mit Vorschlägen zur Verbesserung der Situation 
an den Rat und seine Kommissionen. Allerdings lagen die Vorstellungen über 
die zu ergreifenden Maßnahmen weit auseinander. Im Wesentlichen beteiligten 
sich drei stadtbürgerliche Gruppen an der Diskussion. Es handelte sich erstens 
um die Weber als Vertreter der Leinwandproduktion, zweitens die Veredelungs-
handwerke und alle an der Appretur hängenden Gewerbe wie Einbinder, Lein-
wandmesser und Manger und drittens um die Kaufleute.109 Grundlegend für das 
Verständnis des St. Galler Textilgewerbes im Untersuchungszeitraum sind dabei 
folgende Rahmenbedingungen: Produktion und Handel blieben in St. Gallen bis 
zur Einführung des Barchents im 18.  Jahrhundert insofern strikt getrennt, als 
den Kaufleuten die Produktion und den Webern der Handel mit ihren Tuchen 
verboten war.110 Die Kaufleute erwarben die Leinwand erst, nachdem sie bei 
der St. Galler Rohleinwandschau auf ihre Qualität hin überprüft worden war. 
Danach griffen sie allerdings in die Veredelung ein, indem sie bestimmten, wie 
ihre Rohleinwand weiterverarbeitet werden sollte. Während der Veredelung 

106 StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 3, Urteil zwischen Kaufleuten und Weber. Für die Ab-
satzschwierigkeiten der St. Galler Kaufleute im und nach dem Dreißigjährigen Krieg 
vgl. Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 134-136. Die hohen 
Lohnkosten in der Stadt sowie die wachsende Nachfrage nach billigeren Stoffen führten 
auch in Nord-Brabant zu einer Verlagerung des Textilgewerbes auf das Land. Die Städte 
als traditionelle Produktionszentren wurden durch diesen Prozess langsam ausgeschal-
tet. Prak, Arme und reiche Handwerker, S. 262.

107 Lüthy, St. Galler Leinwandindustrie, S. 3303.
108 So beklagten sich die Kaufleute über schlesische Leinwand, welche die St. Galler Lein-

wand imitiere und auch unter diesem Label verkauft würde. StadtASG, AA, Tr. G, 3, 
Nr. 3, Urteil zwischen Kaufleuten und Weber.

109 Die Aktenüberlieferung zum Leinwandgewerbe ist sehr umfangreich. An dieser Stelle 
kann keine Aufarbeitung der Interessen der unterschiedlichen Akteursgruppen geleistet 
werden. Im Folgenden wird vor allem jenen Diskussionspunkten nachgegangen, die die 
städtische Produktion und die Leinenweberei betrafen. Bislang standen in der histo-
rischen Forschung vor allem die Interessen der St. Galler Kaufleute im Vordergrund, 
während auf die Argumente und Schwierigkeiten der Weber als Leinwandproduzenten 
nicht eingegangen wurde. Die Forschungsdiskussion ist deshalb bis heute stark von den 
Anliegen und Argumenten der Kaufleute geprägt. Vgl. die Untersuchung aus der Pers-
pektive der Kaufleute bei Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft.

110 StadtASG, AA, Bd. 591, Art. 14, S. 6. Prinzipiell war die Trennung von Handel und 
Handwerk ein Grundsatz der Zuteilung der Bürgerschaft auf unterschiedliche Stände. 
Zorn, Sozialgeschichte, S. 588.
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waren die Kaufleute also Besitzer der Tuche, die sie den Bleichern oder Färbern 
zur Weiterverarbeitung gegen Lohn übergaben. 

Das St. Galler Leinwandgewerbe war zudem gekennzeichnet von einer offenen 
Produktion ohne Verkaufsmonopol für die St. Galler Weber bei gleichzeitiger 
Privilegierung der St. Galler Kaufleute beim Einkauf. Während also die St. Galler 
Weber für den Verkauf ihrer gewobenen Rohleinwand an den Verkaufsort in der 
Stadt gebunden waren, mussten St. Galler Kaufleute ihre Rohleinwand nicht in 
der Stadt kaufen. Damit genügend Tuche ihren Weg an die St. Galler Rohlein-
wandschau fanden, waren die städtischen Weber zudem den übrigen Produzenten 
aus der umliegenden Landschaft gleichgestellt und besaßen keine Privilegien.111 
Im Unterschied zu den oberschwäbischen Städten hatten die städtischen Weber 
St.  Gallens nie ein Verkaufsmonopol auf ihre gewobenen Tuche besessen.112 
Das bis ins 16.  Jahrhundert aufrecht erhaltene St. Galler Veredelungsmonopol 
garantierte dabei den Absatz der städtischen Weber, da nur Tuche, die bei der 
Rohleinwandschau in St. Gallen geprüft worden waren, nach der Veredelung das 
St. Galler Markenzeichen erhielten. So wurden die Einkäufer, wollten sie St. Gal-
ler Tuch exportieren, für ihren Einkauf an die Rohleinwandbank in St. Gallen ge-
zwungen. Mit dem Aufweichen des Schaumonopols im 17. Jahrhundert funktio-
nierte dieses System nicht mehr. Beim Verkauf waren die Bauern und Landweber 
aus der Nachbarschaft mit der zunehmenden Konkurrenz sogar im Vorteil. Sie 
konnten selbst entscheiden, an welche Rohleinwandschau sie ihre gewobenen 
rohen Tuche bringen wollten. Der Wettbewerb spielte eine wichtige Rolle und 
Landweber überlegten sich gut, welches Tuch sie zu welcher Schau trugen. So 
wurden die guten und dicken Tuche meist nach St.  Gallen an die rohe Schau 
gebracht, da man dort am meisten für ein qualitativ hochwertiges Stück erhielt. 
Bauern und Landweber brachten aber zunehmend nur noch diejenigen Tuche in 
die Stadt, von denen sie glaubten, dass sie an der St. Galler Rohleinwandschau 
als beste Qualität eingestuft und damit zur Bleiche zugelassen wurden. Nur mit 
dem besten Qualitätsstempel erhielten sie den höchsten Lohn. Wurde ihr Tuch in 
St. Gallen als minderwertigere Farbleinwand abqualifiziert, erhielten sie weniger 
Geld. Hatten die Bauern leichtere, qualitativ nicht ganz einwandfreie Tuche 

111 Vgl. das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke 
mit zünftiger und außerzünftiger Produktion« sowie Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, 
Nr. 17, Sendschreiben, S. 183-186.

112 In den oberschwäbischen Städten versuchten die städtischen Weber, ihre bestehenden 
Produktionsmonopole gegen die Landweber zu verteidigen oder wirtschaftliche Bann-
meilen rund um die Städte zu errichten, innerhalb derer die Leinenweberei verboten 
war. Kießling, Oberschwaben. In Augsburg produzierten die städtischen Weber un-
gefähr die Hälfte aller Tuche, während die andere Hälfte aus der Landschaft stammte. 
Augsburg, das wie St. Gallen über kein eigenes Territorium verfügte, versuchte sogar 
die Landweber via eine Abnahmegarantie ihrer Baumwollprodukte an sich zu binden. 
Sczesny, Marktorientierte Textilproduktion.
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gewoben, brachten sie diese nicht nach St. Gallen, sondern an die umliegenden 
Schauen. Da dort  – anders als in St.  Gallen  – auch dünnere Tuche nicht nur 
gefärbt, sondern auch gebleicht werden konnten, erhielten die Landweber einen 
höheren Verkaufspreis als in St. Gallen. So existierte in der Stadt zunehmend nur 
noch Farbleinwand, von der die Produzenten gedacht hatten, sie werde als beste 
Qualität zur Bleiche zugelassen, die dann – anders als erwartet – die Schau aber 
doch nicht als solche passierte.113 Die Nachfrage nach den teureren, schwereren 
Farbtuchen war allerdings rückläufig, weshalb die Leinwandbank in St. Gallen 
zunehmend an Bedeutung verlor.114 Die Verkaufsstrategien, die Landweber und 
Bauern der Region in der Wahl der Schau besaßen, hatten die städtischen Weber 
St.  Gallens nicht. Sie blieben nach wie vor an den Verkaufsort in St.  Gallen 
gebunden, während die Kaufleute diverse Lockerungen des Schaumonopols 
durchsetzen und gleichzeitig ihre Privilegierung beim Einkauf in St. Gallen erhö-
hen konnten. Für die Stadtsanktgaller Leinenweber brachte ihre Bindung an die 
städtische Leinwandbank, die an Bedeutung verlor, deutliche Absatzeinbußen, 
die durch den freien Wettbewerb der Landweber zusätzlich vergrößert wurden. 
Diese doppelte Abhängigkeit der St. Galler Weber – erstens von der Nachfrage 
der St.  Galler Kaufleute und zweitens von der Frequentierung der St.  Galler 
Leinwandbank bei gleichzeitiger Bindung an den Verkaufsort St. Gallen – sollte 
zu einem Rückgang der Produktion und zu einer Verarmung der Leinenweber 
führen, wie folgende Ausführungen zeigen.

In der Stadt hatten im Jahr 1700 mehr Weber (22,3 Prozent aller Handwerker) 
gearbeitet als 1731 (19,1 Prozent aller Handwerker).115 Dieser Rückgang ging 
einher mit einer Verarmung eines Großteils der Leinenweber. Die Auswertun-
gen zu den Steuervermögen der St. Galler Leinenweber (Abb. 53) zeigen eine Zu-
nahme der Anzahl Weber in den beiden tiefsten Steuergruppen von 43 Prozent 
im Jahr 1680 auf 64 Prozent im Jahr 1731 sowie eine generelle Abnahme der Ver-
mögenswerte. Der Anteil der Weber, der zwischen null und 100 Gulden besaß 
(Steuergruppe 1), nahm innerhalb von gut fünfzig Jahren von 8 auf 28 Prozent 
zu. 1680 hatte noch die Hälfte aller Weber Vermögenswerte zwischen 100 und 
2.800 Gulden besessen (Abb. 52). 1731 versteuerte die Hälfte der Weber nur noch 
Vermögenswerte zwischen 70 und 1.000 Gulden. Der Median war in dieser Zeit 
von 700 auf 200 Gulden gefallen. Aufgrund des großen Anteils vermögensarmer 
Weber war das mit Abstand größte städtische Handwerk besonders vulnerabel. 
Gleichzeitig war es aufgrund weniger reicher Weber von einer besonders starken 

113 Diese Mechanismen werden beschrieben in einer Eingabe der Kaufleute über die Frage, 
ob Rohleinwand, die zum Färben vorgesehen war, auch gebleicht werden dürfe. Diese 
Diskussion fand im Jahr 1670 statt. StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 6, Erläuterung der 
Kaufleute, insb. 2. und 3. Punkt.

114 Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 4, Memorial einiger Kaufleute betr. Erhöhung der Gefälle.
115 Vgl. für die Größe sowie die prozentuale Zu- oder Abnahme der Leinenweber und der 

übrigen Handwerke die Tabelle 4 im Anhang des Buches.
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sozioökonomischen Differenzierung geprägt. Die Auswertungen zeigen näm-
lich auch, dass das Weberhandwerk trotz der verschlechterten wirt schaft lichen 
Situation und der Zunahme der vermögensarmen Leinenweber immer noch 
überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten bot  – das wird deutlich durch 
die breite Streuung der Boxen sowie auch im Vergleich der Mediane mit dem 
Gesamthandwerk. Während der Median bei den Leinenwebern zwar gesunken 
war, aber 1731 immer noch 200 Gulden betrug, lag der Median aller Handwerker 
in demselben Jahr bei nur 100 Gulden.116 Weil die St. Galler Leinenweberei im 
Handwerksverlag organisiert war, führten diese großen Vermögensunterschiede 

116 Vgl. Ausführungen im Kapitel »Veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem 
verarmenden Handwerk«.

abb. 52: Steuervermögen der St.  galler leinenweber zwischen 
1680 und 1731, in gulden. die ausreißer wurden in der darstellung 
nicht abgebildet. das Maximum an vermögen lag 1680 bei 
13.800 gulden, 1700 bei 22.800 gulden und 1731 bei 19.200 gulden.
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abb. 53: vermögensgruppen im St.  galler lei-
nenweberhandwerk in prozent zwischen 1680 
und 1731. die St.  galler leinenweber verteilten 
sich auf die unteren vier von acht vermögens-
gruppen: vermögensgruppe 1: vermögen bis 99 
fl; 2: 100-499 fl, 3: 500-999 fl, 4: 1.000-4.999 fl.
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vermutlich zu einer gewissen Abhängigkeit armer Webermeister von ihren rei-
cheren Berufsgenossen.117 

Während die Weber und die Kaufleute unter der im 17.  Jahrhundert zu-
nehmenden Konkurrenz aus der Landschaft litten, profitierten am ehesten die 
Veredelungsgewerbe von der sich verändernden Ausgangslage. Gleichzeitig mit 
der Ausdehnung des Textilgewerbes auf die Landschaft erlebte nämlich die 
oberschwäbische Leinwandproduktion nach dem Dreißigjährigen Krieg einen 
Niedergang. Die zerstörten Gebiete konnten mit den unversehrt gebliebenen 
Ostschweizer Textilproduktionsorten nicht mehr Schritt halten und wurden zu-
nehmend zu Zulieferern des Ostschweizer Leinengebiets.118 Die Zerstörung der 
Bleichefelder in Süddeutschland führte seit den 1630er-Jahren zu Anfragen der 
Textilstädte nördlich des Bodensees, ihre Leinwand in St. Gallen auf die Bleichen 
bringen zu dürfen. So baten 1631 die Städte Memmingen, Kempten, Leutkirch, 
Biberach und Wangen aufgrund der sich um sie herum sammelnden Truppen, 
ihre Leinwand, die zuvor auf ihren Bleichen gelegen hatte, auf den St.  Galler 
Bleichen ausbleichen zu lassen. Diesem Gesuch wurde stattgegeben, und auch 
in den nachfolgenden Jahren wurden Bewilligungen zur Ausbleiche übersee-
ischer Leinwand in St.  Gallen erteilt.119 Die Bleicher und Appreturgewerbe 
profitierten. Ihre Bleichen waren mit günstigerer und leichterer Seeleinwand 
belegt, die aufgrund ihrer Dünnheit schneller zu bleichen war als die dickere 
und schwerere St. Galler Rohleinwand. Durch kürzere Bleichezeiten erhöhten 
die Bleicher ihren Umsatz. Die St. Galler Kaufleute unterstützten die regelmäßig 
wiederkehrenden Gesuche aus Süddeutschland, da sie mit der Veredelung der 
günstigeren »überseeischen« Leinwand ein billigeres Endprodukt hatten, das 
besser verkauft werden konnte als die schwere und teure St. Galler Rohleinwand. 
Man wollte so auch verhindern, dass die süddeutschen Orte ihre Leinwand in 
der Nachbarschaft der Stadt bleichen würden.120 Vermutlich steht die Zunahme 
von Veredelungsbetrieben in der Landschaft auch im Zusammenhang mit diesen 
süddeutschen Verschiebungen in die Ostschweiz, die eine erhöhte Nachfrage 
nach Veredelungsplätzen am Schweizer Ufer des Bodensees auslösten. Verlierer 
waren wiederum die St. Galler Weber. Die Möglichkeit, überseeische Leinwand 
in St.  Gallen bleichen zu lassen, führte zwangsläufig zu einem Rückgang der 

117 Vgl. das Kapitel »Vielfältige Produktion: Die Leinenweber als Beispiel für Handwerke 
mit zünftiger und außerzünftiger Produktion«.

118 Spohr, Auf Tuchfühlung, S. 9.
119 So war die Bleiche überseeischer Leinwand 1631, 1632 und in etlichen darauffolgenden 

Jahren gestattet und wurde auch 1641 wieder bewilligt. Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 3, 
Nr. 3, Urteil zwischen Kaufleuten und Weber. Auch 1645 bis 1648 wurde das Abbleichen 
schwäbischer Leinwand erlaubt. Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 19, Bedenken der Kauf-
leute. Ab 1649 wurde den Kaufleuten die Veredelung ennetseeischer Tuche in St. Gallen 
wieder verboten. Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 135.

120 StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 3, Urteil zwischen Kaufleuten und Weber.
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Verkäufe an der St. Galler Rohleinwandschau und wurde zum Problem für die 
St. Galler Weber: Die in der Stadt veredelte fremde Leinwand erhielt am Schluss 
nämlich das St. Galler Qualitätssiegel und konnte als St. Galler Leinwand ex-
portiert werden. Inzwischen war die Abbleichung fremder Tuche beinahe zur 
Gewohnheit geworden. Durch die Veredelungsmöglichkeiten für fremde Stoffe 
in St.  Gallen wurden nicht nur überseeische Leinwand, sondern auch günsti-
gere Tuche von »entlegenen, teilweise ganz unbekannten orten« zu St.  Galler 
Leinwand gebleicht.121 Die Nachfrage der St. Galler Kaufleute nach St. Galler 
Rohleinwand ging weiter zurück. So wehrten sich die St. Galler Weber 1641, als 
schwäbische Orte erneut darum baten, ihre Leinwand auf die St. Galler Bleichen 
zu legen, und in ihrer Bitte von den St. Galler Kaufleuten und den Appreturbe-
rufen unterstützt wurden. Obwohl die Orte nicht mehr mit »kriegsvolk« belegt 
seien, fürchteten sich die süddeutschen Orte vor Plünderungen der Bleichen 
durch Soldaten, falls sie ihre Kriegskontributionen nicht bezahlen konnten. Die 
Diskussion wurde im November 1641 virulent – nach einem turbulenten Jahr, 
in dem sich der Konflikt zwischen Kaufleuten und Webern um die Veredelung 
fremder Leinwand drastisch zugespitzt hatte. Um ihren Willen durchzusetzen, 
hatten nämlich die St.  Galler Kaufleute in einer »conspiration« die gesamte 
St. Galler Leinwand boykottiert und intern untereinander vereinbart, jene Han-
delsleute aus ihren Reihen, die 1641 St.  Galler Leinwand kauften, mit einer 
hohen Geldstrafe von 100 spanischen Dublonen zu belegen. Die Folge war, 
dass die bürgerlichen Handelsleute 1641 keine einzige Elle St. Galler Leinwand 
gekauft hatten. Die jährlich erhobenen Bleichezahlen zeigen dagegen, dass auf 
den St. Galler Bleichefeldern in jenem Jahr Leinwand veredelt wurde – offenbar 
allerdings nur fremde Leinwand.122 Die gute konjunkturelle Lage des St. Galler 
Leinwandgewerbes nach der Krise des Dreißigjährigen Kriegs ab Mitte der 
1640er-Jahre bis 1714 verweist damit nur auf die Appreturberufe und den Han-
del mit St. Galler Leinwand, gibt aber keinerlei Hinweise auf die Zustände in 
der Weberei und damit auf die Textilproduktion.123 1641 blieben die St. Galler 
Weber auf ihrer Leinwand sitzen. Sie beklagten einen Rückgang der städtischen 
Tuchproduktion und meinten, dass die Veredelung fremder Leinwand zwar 
einigen wenigen Bürgern nütze, aber dem Großteil schade – gemeint war jenes 
Drittel der St.  Galler Handwerker, die im Untersuchungszeitraum als Weber 

121 Ebd. Zu den Klagen der Weberzunft über schlesische Leinwand auf der St.  Galler 
Bleiche siehe StadtASG, AA, Bd. 988, Stichworte »Weberzunft«, S. 204, und »Bleicher-
meister«, S. 205.

122 Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, Tabelle III im Anhang. 
Marcel Mayer belegt für die Jahre 1720 bis 1760 eine starke Zunahme fremder Lein-
wand, die in St.  Gallen veredelt wurde. Dies war bereits in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts der Fall. Mayer, Leinwandindustrie, S. 45-50.

123 Vgl. Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 134-143.
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arbeiteten.124 Für die Stadtsanktgaller Weber bedeuteten die Auflösung des 
St. Galler Schaumonopols und die Veredelung überseeischer und fremder Lein-
wand in der Stadt eine deutliche Stagnation ihres Absatzes und einen Nachfra-
geeinbruch nach der von ihnen produzierten Leinwand.

Da die St. Galler Kaufleute weiterhin unter der Konkurrenz der Textilhan-
delsleute aus Rorschach, Bischofszell und Hauptwil litten,125 versuchten sie 
in St.  Gallen weitere Maßnahmen durchzusetzen, die ihnen einen flexibleren 
Umgang bei der Veredelung von Tuchen ermöglichen sollten. Damit brachen 
sie das Veredelungsmonopol weiter auf, was wiederum negative Folgen für 
die städtischen Leinenweber hatte. 1670 forderten die St. Galler Kaufleute die 
Möglichkeit, auch die zur Färbung vorgesehenen minderwertigeren Qualitäten 
der roten und schwarzen Kreuze abbleichen zu dürfen. So hätten sie qualitativ 
weniger gute Tuche weiß bleichen lassen können. Diese Praxis war in der Nach-
barschaft bereits weit verbreitet.126 Dagegen wehrten sich wiederum die bürger-
lichen Weber, da sie vor allem mit der Produktion der besten Leinwandqualität 
Geld verdienten und fürchteten, diese würde – wenn auch günstigere Farbtuche 
gebleicht werden könnten – keinen Absatz mehr finden. Sie wiesen auch darauf 
hin, dass die St. Galler Rohleinwandschau überflüssig werde, wenn man nicht 
mehr zwischen Farb- und weißer Leinwand unterscheiden würde.127 Die Kauf-
leute erhielten jedoch trotz der Einwände der Weber eine Bewilligung. Nachdem 
allerdings die Anzahl der weiß gebleichten Farbtuche stark gestiegen war, wurde 
den Kaufleuten das Weißbleichen der Farbtuche 1694 wieder verboten.128 Im 
Mai 1694 erfolgte die Forderung der Kaufleute, einen Teil der in St.  Gallen 
geschauten Rohleinwand, die für die Färbung vorgesehen war, roh aus der Stadt 
führen zu dürfen und an einem Ort ihres Beliebens veredeln zu lassen. Durch 
diese Maßnahme hofften sie, mit der günstigeren Konkurrenz gleichziehen zu 
können, da »bei diesen teuren zeiten jeder günstig einkaufen möchte«.129 Man 
war 1694 auf dem Höhepunkt der Kleinen Eiszeit angekommen. 

Parallel zu Forderungen nach einer flexibleren Handhabung der Rohleinwand 
versuchten die St. Galler Kaufleute, ihre privilegierte Stellung beim Einkauf der 
St. Galler Rohleinwand zu wahren und sogar auszubauen. Der direkte Einkauf 

124 Vgl. zu obigen Ausführungen StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 3, Urteil zwischen Kaufleu-
ten und Webern.

125 So klagten die St. Galler Kaufleute, dass sie gegen die ländliche Konkurrenz nicht mehr 
bestehen könnten, weil diese weniger Vorschriften im Bereich der Veredelung und der 
Ausfuhr roher Leinwand befolgen müsste. Bodmer, Entwicklung der schweizerischen 
Textilwirtschaft, S. 134-136.

126 StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 6, Erläuterung der Kaufleute.
127 StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 6, Erläuterung der Kaufleute; StadtASG, AA, Tr. G, 3, 

Nr. 7, Bedenken der Weberzunft.
128 Bodmer, Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 143.
129 StadtASG, AA, Tr. G, 3, Nr. 20, Supplikation der Kaufleute betr. Ausführung.
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an der St.  Galler Rohleinwandbank war nur den in St.  Gallen verbürgerten 
Kaufleuten gestattet. Fremde Kaufleute mussten mit Hilfe von Zwischenhänd-
lern, sogenannte Faktoren, einkaufen. Ihnen hatten sie eine Kommission zu 
bezahlen.130 Damit besaßen die St. Galler Kaufleute das Privileg, die St. Galler 
Leinwand günstiger als Fremde einzukaufen. Um ihren Einkauf in St.  Gallen 
bei zunehmender Konkurrenz weiter zu monopolisieren und Fremde vom 
Einkauf in St. Gallen und damit vom Handel mit St. Galler Leinwand fernzu-
halten, verlangten die St.  Galler Handelsfamilien im Untersuchungszeitraum 
wiederholt die Erhöhung der Gebühren für fremde Kaufleute beim Erwerb 
von Rohleinwand in der Stadt. 1653 forderten die Textilhandelsherren eine zu-
sätzliche Sondersteuer für »welsche« Kaufleute, die in St. Gallen Rohleinwand 
einkaufen wollten. Dagegen wehrten sich die von den fremden Handelsleuten 
für den Einkauf angestellten Faktoren (Zwischenhändler).131 Die Obrigkeit 
stimmte dem Wunsch der Kaufleute zu und führte das sogenannte »Gefälle« für 
fremde Einkäufer in der Höhe von 2 Prozent des Kaufpreises ein. Im März 1660 
mussten die Kaufleute einen Bericht darüber erstellen.132 In der Folge konnten 
die bürgerlichen Handelsleute die Qualitätsmarke St. Galler Leinwand weiterhin 
zu ihren Gunsten nutzen. Von diesem Gütezeichen profitierten sie nämlich nicht 
nur aufgrund der Qualitätsgarantie und seiner europaweiten Bekanntheit, son-
dern insbesondere auch, weil damit Zollbefreiungen und -vergünstigungen im 
Handel mit Frankreich einhergingen. Gleichzeitig schwanden die Attraktivität 
des Einkaufs von Rohleinwand in St. Gallen für Fremde und damit auch der Um-
satz der St. Galler Weber. 1663 /64 versuchten Weber und Faktoren gemeinsam, 
diese zusätzliche Gebühr wieder abzuschaffen. Vor allem die Weber forderten 
die Wiederherstellung des freien Kaufs. Sie argumentierten, dass sie beim Ver-
kauf ihrer gewobenen Tuche ebenfalls nicht über ein Monopol verfügten und 
damit den fremden Webern aus der Landschaft gleichgestellt seien. Deshalb sei 
es für sie nicht nachvollziehbar, dass die bürgerlichen Kaufleute bei ihrem Ein-
kauf privilegiert sein sollten. Sie forderten neben dem freien Verkauf auch den 
freien Einkauf in St. Gallen. Zudem bringe die neue Abgabe die Leinenweber in 
große Not, da ihre Käufer nun nicht mehr in die Stadt kämen und deshalb das 
städtische Gewerbe schrumpfe.133 Die Klagen der Weber blieben einige Jahre 
folgenlos. Erst die Einwirkung Fremder bewirkte ein Umdenken der Obrigkeit: 

130 StadtASG, AA, Tr. G, 4, Gutachten betreffend Hilfe für das Leinwandgewerbe.
131 Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 6, Nr. 2, Gegenbericht Faktoren auf Supplikation Kaufleute; 

ebd., Tr. G, 6, Nr. 1, Supplikation Kaufleute Abgabe; ebd., Tr. G, 6, Nr. 3, Gegenbericht 
Kaufleute auf Gegenbericht der Faktoren.

132 StadtASG, AA, Tr. G, 6, Nr. 4, Bericht Kaufleute über Gefälle. Siehe auch Bodmer, 
Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft, S. 138.

133 Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 6, Nr. 5, Supplikation von Bürgern der Weberzunft betr. 
Gefälle; ebd., Tr. G, 6, Nr. 8, Bericht Faktoren gegen Gefälle; ebd., Tr. G, 6, Nr. 6, 
Supplikation Weberzünftige gegen Gefälle; ebd., Tr. G, 6, Nr. 10, Gravamina Weber-
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Im September 1668 traf eine Bittschrift von Genfer Kaufleuten ein, worin sie 
um die Aufhebung der Gefälle baten.134 Im März 1669 wurden die Gefälle für 
Fremde mit Einwilligung der St. Galler Handelsleute wieder abgeschafft.135 1727 
begann die Diskussion von Neuem. Es wurde breit diskutiert, wie das darbende 
St. Galler Leinwandgewerbe wieder zu neuer Blüte gebracht werden könne.136 
Die Weber verlangten weiterhin die Gleichberechtigung fremder Kaufleute beim 
Einkauf in St. Gallen. Deshalb forderten sie auch für fremde und nicht nur für 
bürgerliche Kaufleute die Erlaubnis, rohe und doppeldicke St. Galler Leinwand 
aus der Stadt führen zu dürfen. Währenddessen pochten die St. Galler Kaufleute 
wieder auf ein Gefälle für Fremde. Ihre Ziele waren die Monopolisierung des 
Einkaufs und die Abschottung gegenüber fremder Konkurrenz. Nur durch 
möglichst viele Vorteile  – so ihr Argument in einem Memorial  – könnten 
die einheimischen Textilfamilien vor dem Ruin bewahrt werden.137 Nun regte 
sich allerdings breiterer Widerstand gegen die Monopolwünsche der Kaufleute. 
Einige bürgerliche Handelsherren distanzierten sich von ihrer Gruppe und 
drängten nun gemeinsam mit den Webern und den »gesamten Gewerbsleuten 
des Leinwandgewerbes« auf eine Öffnung des Einkaufs. Ihre Meinung war 
dieselbe wie jene der Weber: Die geplante Erhöhung des Gefälles für Fremde 
würde das Leinwandgewerbe der Stadt endgültig zerstören. Dadurch würde die 
Textilwirtschaft völlig vernichtet und die Stadt weitere zentralörtliche Funktio-
nen verlieren, nicht nur bei der Leinwandbank, sondern auch auf den Wochen-
märkten. St.  Gallen würde so schließlich »zu einem Dorf werden«. Das Ziel 
der Allianz waren möglichst tiefe Gebühren für alle Einkäufer und damit der 
gleichberechtigte Einkauf. So sollten fremde Händler und solche aus dem für-
stäbtischen Umland wieder nach St. Gallen gelockt werden.138 Der Rat beschloss 
schließlich zugunsten der monopolinteressierten Kaufleute die Beibehaltung 
der Gefälle für Fremde von 2 Prozent plus die gleichbleibende Kommission für 
den Einkauf bei Faktoren im selben Umfang.139 Für die St. Galler Leinenweber 
bedeuteten die ausgebauten Monopole der St.  Galler Kaufleute den Einbruch 

zünftige betr. Gefälle; ebd., Tr. G, 6, Nr. 11, Beschwerden Faktoren betr. Gefälle, sowie 
allgemein die Akten in Tr. G, 6, Nr. 5-13.

134 StadtASG, AA, Tr. G, 6, Nr. 15, Kopie der Supplikation der Kaufleute von Genf.
135 StadtASG, AA, Tr. G, 6, Nr. 16, Gutachten betr. Gefälle. Irgendwann vor 1727 war das 

Gefälle wiedereingeführt worden, da in den Diskussionen zur »Aufhelfung des Ge-
werbes« von einer Erhöhung des Gefälles und nicht von einer Einführung gesprochen 
wurde.

136 Siehe dazu die unterschiedlichen Akten in StadtASG, AA, Tr. G, 4.
137 Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 4, Memorial der Kaufleute über die Wiederaufhilfe; ebd., Tr. 

G, 4, Memorial und Gegenantwort der Kaufmannschaft.
138 Vgl. StadtASG, AA, Tr. G, 4, Memorial einiger Kaufleute betr. Erhöhung der Gefälle; 

ebd., AA, Tr. G, 4, Gegenantwort Gewerbsleute auf Memorial der Kaufleute.
139 StadtASG, AA, Tr. G, 4, Gutachten betreffend Hilfe für das Leinwandgewerbe. 
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der Textilproduktion. Das St. Galler Textilgewerbe geriet nicht zuletzt aufgrund 
der Einkaufsmonopole der bürgerlichen Kaufleute in eine Krise. Nach diesen 
Erlassen baten die St. Galler Weber zwischen Juli 1727 und 1729 ununterbro-
chen um obrigkeitliche »Aufhilfe«.140 Hans Medick, der das Leinengewerbe in 
Laichingen (zwischen Stuttgart und Ulm gelegen) ebenfalls aus der Produktions-
warte untersuchte, kann ähn liche Entwicklungen aufzeigen und macht ebenfalls 
Handelsmonopole als eine Ursache für den Niedergang der städtischen Leinen-
produktion im nahegelegenen Urach aus. Dort führte das Einkaufsmonopol der 
mit Leinwand handelnden Uracher Compagnie zu wirtschaftlicher Stagnation 
und einem Rückgang der städtischen Leinenproduktion, während die ländliche 
Leinenweberei blühte. Der Krise der städtischen Leinenweberei folgte eine all-
gemeine Krise der gesamten städtischen Arbeits- und Lebensverhältnisse Ende 
des 18.  Jahrhunderts samt Bevölkerungsrückgang.141 Auch in Ulm herrschten 
ähnliche Zustände. Dort forderten die Leinenweber 1795 einen »freymarkt« 
für den Verkauf ihrer Rohleinwand und die Aufhebung des entsprechenden 
Monopols der Kaufleute. Sie standen exakt vor denselben Problemen wie die 
St. Galler Weber und verlangten die Zulassung fremder Händler auf dem Ulmer 
Leinwandmarkt: 

Müssen wir [die Leinenweber] tagtäglich den LandWeber und den Auslän-
dischen Weber neben und als Verkäuffer dulden so glauben wir mit bestem 
Recht und nach der größten Billigkeit auch fordern zu können, daß sich die 
hiesigen Herren Kaufleuthe auch gefallen lassen sollen, neben den fremden 
Leinwand Negotianten allhier einzukaufen.142 

Auch Ulm erlebte eine Krise des Leinwandgewerbes und eine Abnahme der 
Anzahl an Webern in der Stadt – allerdings später als St. Gallen.143

140 Die Bitten der Weberzunft um »Aufhilfe« ist im Verzeichnis der Rats- und Verord-
netenprotokolle folgendermaßen verzeichnet: StadtASG, AA, Bd. 988, Weberzunft, 
S. 705: 29. 7. 1727, 3. 10. 1727, 6. 11. 1727, 13. 1. 1728, 20. 4. 1827, 1. 6. 1729, 4. 6. 1729, 8., 10., 
13., 21. und 29. 3. 1729, 1. und 8. 4. 1729, 9. 5. 1729, 13. 6. 1729.

141 Vgl. Medick, Weben und Überleben, S. 121-140. 
142 StadtA Ulm, A [2497], Errichtung eines Freimarktes, 1795, Zitat nach Herkle, Die 

Ulmer Leinwand, S. 15. Der Rat entschied, wie in St. Gallen, gegen die Aufhebung der 
Privilegien der Kaufleute. 

143 Herkle, Die Ulmer Leinwand. Im Leinenexportort Münster forderten die Kaufleute 
gleich wie in Ulm, Urach und St. Gallen ebenfalls Einkaufsprivilegien. Christoph Jeggle 
zieht dabei folgendes Fazit: »Der im 19. Jahrhundert erweckte Eindruck eines Gegen-
satzes zwischen regulierungswütigen zünftigen Handwerkern und ›liberalen‹ Kaufleu-
ten lässt sich in dieser Verallgemeinerung nicht aufrechterhalten.« Jeggle, Gewerbliche 
Produktion und die Regulierung, S. 93-95, Zitat S. 93.



veräNderte rahMeNbediNguNgeN 425

3 veränderte rahmenbedingungen führen 
zu einem verarmenden handwerk

Vermögen 1650 1680 1700 1731 1751 1795

I: Bis 99 fl 10,1 18,1 19,9 28,7 33,7 19,0

II: 100-499 fl 28,9 34,8 39,0 35,5 33,0 36,0

III: 500-999 fl 11,9 11,1 9,5 9,8 8,7 8,8

IV: 1.000-4.999 fl 29,0 23,2 20,5 17,3 15,0 22,2

V: 5.000-9.999 fl 9,6 6,2 5,0 4,9 4,7 5,1

VI: 10.000-19.999 fl 5,6 3,2 3,0 1,9 2,9 4,2

VII: 20.000-49.999 fl 3,8 2,6 2,1 1,3 1,7 3,2

VIII: 50.000 fl und 
mehr

0,9 0,8 1,1 0,5 0,3 1,5

Anzahl Steuerzahler 1.068 1.108 1.355 1.626 2.195 2.206

abb. 54: vermögensverteilung aller St.  galler Steuerzahler (inklusive witwen und al-
leinstehende Frauen) 1650 bis 1795, in prozent. die Zahlen für das jahr 1650 stammen 
aus höhener, bevölkerung, S. 67; diejenigen für 1751 und 1795 aus Mayer, hilfsbedürftige, 
S. 141-143. die auswertungen der jahre 1680, 1700 und 1731 stammen von der autorin.

Die Einteilung der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger St.  Gallens in 
acht verschiedene Vermögensgruppen144 zeigt eine kontinuierliche Zunahme 
des Anteils an Personen mit den tiefsten Vermögen zwischen 1650 und 1751 um 
23 Prozent. Ein großer Anstieg der ersten Steuergruppe fand vor allem zwischen 
1700 und 1731 statt. In der zweituntersten Steuergruppe wurde stets ungefähr 
ein Drittel der gesamten St. Galler Stadtbürgerschaft besteuert. Insgesamt zählte 
ein wachsender Anteil an St. Gallerinnen und St. Gallern zu den untersten zwei 
Steuergruppen mit Vermögenswerten bis 499  Gulden. Ab 1680 zählte jeweils 
mehr als die Hälfte aller steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger zu den un-
tersten beiden Steuergruppen. 1731 besaßen zwei Drittel der Bürgerinnen und 
Bürger ein Vermögen, das kleiner als 500 Gulden war. Im gesamten Untersu-
chungszeitraum besaß also meist mehr als die Hälfte der Stadtbürgerinnen und 

144 Die Einteilung in acht unterschiedliche Steuergruppen wurde aufgrund der bereits dazu 
vorhandenen Vergleichsuntersuchungen vorgenommen; vgl. die Informationen zur 
Abb. 54. In die Auswertung aufgenommen wurden alle in der Stadt ansässigen Steuerzah-
lenden, die in den Stichjahren tatsächlich ihre Steuern bezahlten – sowohl männliche als 
auch weibliche Haushaltsvorstände mit und ohne Familie (inklusive Witwen und alleinste-
hende Frauen mit eigenem Haushalt sowie Bewohner des städtischen Heiliggeist-Spitals). 
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-bürger weniger als 500 Gulden Vermögen. Parallel dazu kann eine allgemeine 
Tendenz sinkender Vermögen zwischen 1650 und 1751 ausgemacht werden. 

Vermögen Handwerker Nicht-Handwerker keine Angaben

I: Bis 99 fl 85,8 2,2 12,0

II: 100-499 fl 86,6 5,7 7,7

III: 500-999 fl 73,0 16,1 10,9

IV: 1.000-4.999 fl 61,3 29,1 9,6

V: 5.000-9.999 fl 22,6 54,8 22,6

VI: 10.000-19.999 fl 29,2 62,5 8,3

VII: 20.000-49.999 fl 11,8 76,4 11,8

VIII: 50.000 fl und 
mehr

0 100 0

abb. 55: anteil der erwerbsgruppen an den jeweiligen vermögensgruppen, 1731, in pro-
zent. erfasst sind alle männlichen Steuerzahler (also ohne witwen und alleinstehende 
Frauen). als basis der berechnung wurde jeweils die einzelne vermögensgruppe ge-
wählt. die anzahl der personen, die im jahr 1731 einer Steuergruppe zugeordnet wer-
den konnten, bildeten 100 prozent, wobei dann berechnet wurde, wie viele unter ihnen 
handwerker etc. waren. die berechnungsgrundlage weicht damit von jener aus abb. 56 
ab. Siehe zu den absoluten Zahlen tabelle 1 im anhang.

Vermögen 1680 1690 1700 1710 1720 1731

I: Bis 99 fl 10,4 15,9 16,8 20,8 24,7 29,1

II: 100-499 fl 48,5 47,2 50,4 46,2 45,7 43,2

III: 500-999 fl 15,5 10,4 9,1 10,6 10,6 10,5

IV: 1.000-4.999 fl 21,3 22,3 20,0 20,1 17,6 14,8

V: 5.000-9.999 fl 3,3 2,7 2,7 1,4 0,7 1,5

VI: 10.000-19.999 fl 0,8 1,5 0,9 0,8 0,7 0,7

VII: 20.000-49.999 fl 0,2 0 0,1 0,1 0 0,2

VIII: 50.000 fl und 
mehr

0 0 0 0 0 0

abb. 56: vermögensverteilung der St. galler handwerker in die acht unterschiedlichen 
vermögensgruppen, 1680 bis 1731, in prozent. erfasst sind alle männlichen Steuerzah-
ler (also ohne witwen und alleinstehende Frauen). als basis der berechnung (100 pro-
zent) wurde die anzahl aller handwerker gewählt. ausgehend von dieser wurde be-
rechnet, wie viele aller handwerker in den jeweiligen vermögensgruppen Steuern 
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bezahlten. die Summe aller vermögensgruppen pro jahr ergibt 100 prozent. die be-
rechnungsgrundlage weicht damit von jener in abb. 55 ab. Siehe zu den absoluten Zah-
len tabelle 1 im anhang.

Die St.  Galler Handwerker sammelten sich vor allem in den ersten vier 
Gruppen mit Vermögen zwischen null und 4.999 Gulden. Die Zahl der Hand-
werker in der tiefsten Gruppe mit Vermögen von weniger als 100  Gulden 
verdreifachte sich fast von 1680 bis 1731. Die Verteilung der Handwerker 
auf die verschiedenen Vermögensgruppen zeigt, dass sie als Inhaber größerer 
Vermögen ab 10.000  Gulden kaum und in der obersten Vermögensstufe mit 
mindestens 50.000 Gulden gar nicht mehr vorkommen. Die höchsten Vermö-
gen versteuerten Caspar Scherrer im Jahr 1731 und Anton Merz im Jahr 1710. 
Beide waren Kaufleute und besaßen in diesen Jahren Vermögenswerte von rund 
200.000 Gulden.145 Die Feststellung von Hans-Peter Höhener, dass im St. Gal-
len des 16. Jahrhunderts praktisch alle Reichen in irgendeiner Form im Handel 
tätig waren, allerdings im 17.  Jahrhundert die Kaufmannschaft wahrscheinlich 
nicht mehr ausschließlich die Hauptbeschäftigung der Reichen war,146 kann 
dahingehend präzisiert werden, dass die Reichen sicherlich nicht im Handwerk 
zu suchen waren. In St. Gallen verloren die Handwerkerfamilien zwischen 1680 
und 1731 kontinuierlich an Vermögen (Abb. 3).

Wer von den Zeitgenossen als arm beziehungsweise reich angesehen wurde, 
ist durch eine Analyse der Hochzeitsmandate eruierbar. Die Hochzeit markierte 
den Übertritt von Mann und Frau in die soziale, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Selbstständigkeit und wurde dementsprechend rituell gefeiert.147 Vor allem 
das sogenannte Heiratsgut (Mitgift), das von der Frau in die Ehe eingebracht 
wurde, war für die Gründung eines Haushalts entscheidend.148 Doch auch der 
Mann brachte keineswegs nur seine handwerkliche Ausbildung mit in die Ehe. 
Geld wurde zusammengelegt, damit Haushalt und Werkstatt gegründet werden 
konnten.149 Insgesamt sind sechs unterschiedliche Kategorien für die Höhe der 

145 Vgl. für Anton Merz ID 1715, StadtASG, AA, Bd. 296er, S. 24; StadtASG, BR, Familie 
Merz, Nr. 79. Für Caspar Scherrer ID 2149, StadtASG, AA, Bd. 296fh, S. 20; StadtASG, 
BR, Familie Scherrer, Nr. 36; StadtASG, AA, Bd. 839, S. 86.

146 Höhener, Bevölkerung, S. 173.
147 Zu den unterschiedlichen und teilweise ausschweifenden Hochzeitsbräuchen in der 

Stadt St.  Gallen im Untersuchungszeitraum siehe Pazzaglia, StadtASG, AA, Tr. G, 
Nr. 17, Sendschreiben, S. 226-241.

148 Brandt, Handwerk und Arbeit, S. 297.
149 Die überlieferten St. Galler Ehekontrakte aus dem Jahr 1723 enthalten Beispiele, bei 

denen Mann und Frau ein Heiratsgut in die Ehe einbrachten. Beispielsweise steuerten 
1723 der Bäcker Laurenz Vonwiler 500  Gulden und seine Braut Anna Magdalena 
Haltmeyer 900 Gulden bei. Das Paar verfügte also bei der Heirat über 1.400 Gulden. 
Anna Magdalena erhielt als Morgengabe (Betrag zu ihrer freien Verfügung) von ihrem 
Gatten 101 Gulden. Die Höhe dieses traditionellen Geschenks des Mannes an die Frau 
am Tag nach der Hochzeit war abhängig von der Höhe ihrer Mitgift. Der Weber Hans 
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Heiratsgüter zu erkennen. Abzulesen sind diese Kategorien anhand des Werts der 
Geschenke wie Gürtel und Kleider, die der Bräutigam seiner Angetrauten tradi-
tionell bei der Hochzeit machte. Der Wert der Geschenke durfte in der Summe 
nicht mehr als 10 Prozent des von der Braut in die Ehe eingebrachten Heiratsguts 
betragen. Umgekehrt durfte die Braut ihrem Auserwählten Geschenke im Wert 
von maximal 5 Prozent des Heiratsguts überreichen. Die sechs Bereiche der Hei-
ratsgüter sind folgende: 1) 200-300 Gulden, 2) 300-400 Gulden, 3) 400-1.000 Gul-
den, 4) 1000-2.000 Gulden, 5) 2.000-3.000 Gulden, 6) 3.000 Gulden und mehr. 
Paare mit weniger als 200 Gulden Heiratsgut durften sich nur Geschenke in tie-
fem Wert überreichen, ansonsten machten sie sich strafbar.150 Zusätzlich wurden 
die St. Galler Paare im 17. und 18.  Jahrhundert in Hochzeitsmandaten je nach 
Höhe des Heiratsguts in drei Kategorien, »Stände« genannt, eingeteilt. Je nach der 
Höhe des eingebrachten Kapitals waren ihnen opulentere und vornehmere Gast-
hochzeiten oder etwas teurere beziehungsweise einfachere Ürtenhochzeiten ge-
stattet. Bei Gasthochzeiten waren die Gäste eingeladen, bei den Ürtenhochzeiten 
bezahlte jeder Gast seinen Konsumationsanteil (seine Ürte) entweder ganz oder 
teilweise selbst. Die Höhe der Ürte pro Gast – unterschieden nach Geschlecht – 
war in St. Gallen obrigkeitlich fixiert.151 Paare, die anlässlich ihrer Heirat Kapital 
von über 1.500 Gulden zusammenbrachten, durften Gasthochzeiten feiern und 
zählten zum ersten »Stand«. Allen mit weniger als 1.500 Gulden Heiratsgut waren 
nur Ürtenhochzeiten gestattet. An die Ürtenhochzeiten durften nur Eltern, Ge-
schwister, die Familien der Geschwister sowie Braut- und Bräutigamsführer ein-
geladen werden.152 Zu den Paaren mittleren »Stands« zählten diejenigen, die zum 

Ulrich Weyermann brachte ein Heiratsgut von 400 Gulden in die Ehe ein, während das 
Heiratsgut seiner Frau Juditha Steinmann 300 Gulden betrug. Zusätzlich kamen Erspar-
nisse des Mannes von 300 Gulden und der Frau von 100 Gulden zusammen – insgesamt 
also Vermögenswerte von 1.100 Gulden. Die Morgengabe betrug ebenfalls 101 Gulden. 
Vgl. StadtASG, AA, Bd. 584, S. 5-7 und 30-35. Zu Laurenz Vonwiler vgl. ID 2798, 
StadtASG, BR, Familie Vonwiler, Nr. 104. Zu Hans Ulrich Weyermann vgl. ID 2985; 
ebd., BR, Familie Weyermann, Nr. 90. Dennoch war es für eine Frau schwerer, ohne 
Mitgift zu heiraten, als für einen Mann, der als Kapital seine handwerkliche Ausbildung 
mitbrachte; vgl. Friedrichs, Early modern city, S. 172. 

150 SSRQ SG/II/1 /2, VI Titul. Waß breütigam und braut einanderen verehren mögen, S. 126 f. 
Diese Geschenke sind nicht mit der Morgengabe zu verwechseln. Der Umfang des 
finanziellen Startkapitals, mit dem frischvermählte Paare aus dem handwerklichen Milieu 
in die wirtschaftliche Unabhängigkeit starteten, war also weit gestreut. Dies war auch in 
Augsburg der Fall; vgl. Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk, S. 367. 

151 Vgl. Schweizerisches Idiotikon online, Bd. I, Art. Ürtenhochzeiten, Sp. 493 A; Stadt-
ASG, AA, Bd. 548, »Edict gast und ührtenhochzeit- auch andere mähler, item frembde 
weiber, und tragen der lufftmachenden weheren in die predigten betreffendte«, 1720, 
S. 142-144; ebd.; »Abgeendertes mandat gast- und ührten hochzeitmähler betreffende«, 
1722, S. 156 f.

152 Hartmann, Zur Volkskunde, S. 59.
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Zeitpunkt ihrer Hochzeit mindestens 800 Gulden (1720) respektive 400 Gulden 
(1722) besaßen. Ihnen war es gestattet, etwas großzügigere Ürtenhochzeiten zu 
feiern, bei denen der Konsumationsbetrag pro Gast etwas höher lag. Für alle 
Brautleute, die weniger als 800 respektive 400 Gulden zusammentragen konnten, 
wurde die Feier auf eine einfache Ürte beschränkt. 1722 wurde bei den einfa-
cheren Ürtenhochzeiten des niederen »Stands« zusätzlich zwischen Paaren mit 
»ehrlichen Eltern« und solchen Paaren, deren Familien regelmäßige städtische 
Fürsorgeleistungen bezogen, unterschieden.153 

Für die Zuteilung in eine der drei Gruppen spielte bei diesen Hochzeits-
ordnungen offenbar nur die Höhe des gemeinsamen Heiratsguts eine Rolle. 
Kombiniert mit den Quellenhinweisen zu den drei für Ehepaare existierenden 
Ständen kann darauf geschlossen werden, dass Paare mit Heiratsvermögen zwi-
schen 200 und 400 respektive 800 Gulden zum untersten »Stand« zählten, solche 
mit Vermögenswerten zwischen 400 und 1.500 respektive 2.000  Gulden zum 
mittleren und jene mit Heiratsgütern ab 1.500 respektive 2.000  Gulden zum 
höchsten »Stand«. Männer und Frauen, die gemeinsam weniger als 200 Gulden 
Heiratsgut in die Ehe einbrachten, sollten möglichst von einer Ehe abgehalten 
werden. Junge Männer, die »nicht ein mahl sich selbst, weniger weib und kinder 
zu ernehren wüßen, [die] ganz früehzeitig und vielleicht ehers er recht auß den 
lehrjahren kommen oder sonsten ihr handtwerckh genugsam erlehrnet und 
etwas erwanderet haben« und sich »unbedächtlich« verheirateten, wurden 1713 
mitsamt ihren Familien vom städtischen Almosenbezug ausgeschlossen. Solche 
Bürgerinnen und Bürger sollten stattdessen noch eine gewisse Zeit gegen Lohn 
arbeiten und Geld verdienen, bis sie sich einen eigenen Haushalt und damit 
eine Eheschließung leisten konnten.154 Die Vermögensverhältnisse im St. Gal-
ler Handwerk zeigen, dass die Mehrheit der handwerklichen Brautpaare zum 
untersten »Stand« der Hochzeitspaare zählte. Handwerkliche Ehen wurden 

153 Die Angaben zur Höhe des jeweiligen Heiratsguts pro »Stand« und Hochzeitskategorie 
mussten aus verschiedenen Ordnungen und Mandaten zusammengetragen werden. 
Vgl. SSRQ SG/II/1 /2, Polizeiordnungen, S. 126-128, S. 135-141, wo innerhalb des ers-
ten und zweiten »Stands« der Rentiers und Kaufleute diejenigen zur reicheren und 
oberen Gruppe innerhalb ihres »Stands« zählten, die Heiratsgut über 1.500  Gulden 
besaßen. 1713 durften nur Gasthochzeiten gehalten werden, wenn Neuverlobte zusam-
men 2.000 Gulden zusammenbrachten; Hartmann, Zur Volkskunde, S. 59. Im Mandat 
über Hochzeitsmähler vom 24.3. und 17. 5. 1720 zählen diejenigen Paare zum mittleren 
»Stand«, die mindestens 800 Gulden besaßen. Im Mandat über Hochzeitsmähler vom 
19. 4. 1722 zählen Paare zum mittleren »Stand«, die mindestens 400 Gulden besaßen; vgl. 
StadtASG, AA, Bd. 548, S. 142-144 und 156 f. Diese um die Hälfte gesunkene Mindestan-
forderung im Vermögen innerhalb von nur zwei Jahren verweist auf die wirtschaftlich 
schwierige Zeit und spiegelt die abnehmenden Vermögen der Bürgerschaft wider. 

154 Mandat wegen heürathens junger schlechter unbemittelter leüthen, 9. 3. 1713, StadtASG, 
AA, Bd. 548, S. 100-103, Zitat S. 100. Die Heirat junger, vermögensloser Paare wurde im 
Rat bereits 1674 thematisiert; ebd., AA, RP, 1674, fol. 29v-30r. 
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also vorwiegend als einfache Ürtenhochzeiten gefeiert. Zusammenfassend wur-
den in St.  Gallen im Untersuchungszeitraum Familien mit Vermögenswerten 
unter 800  Gulden (bis 1722) respektive unter 400  Gulden (ab 1722) als arm 
betrachtet. Zu jenen Handwerkern mit »mittleren« Vermögen wurden all jene 
Familien gezählt, die Vermögenswerte zwischen 800 respektive 400  Gulden 
und 1.500 Gulden (bis 1713) respektive 2.000 Gulden (ab 1713) besaßen. Jene 
Familien mit Vermögen über 1.500 respektive 2.000 Gulden zählten, unabhängig 
von ihrer Herkunft und der wirtschaftlichen Tätigkeit, zu den vermögenderen, 
»reichen« Bürgern.
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abb. 57: vermögen der handwerker der Stadt St. gallen, 1680 bis 1731, in gulden. erfasst 
sind alle verheirateten männlichen Stadtbürger, die einem handwerk zugeordnet wer-
den konnten. insgesamt handelt es sich um 1.958 handwerker, die teilweise über meh-
rere jahrzehnte steuerpflichtig waren. die ausreißer wurden aufgrund von Überlegun-
gen hinsichtlich der darstellung nicht eingeblendet. die Maxima handwerklicher 
vermögen lagen 1680 bei 20.000 gulden, 1690 bei 18.000 gulden, 1700 bei 22.800 gul-
den, 1710 bei 16.000 gulden, 1720 bei 18.000 gulden und 1731 bei 19.200 gulden.
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abb. 58: vermögen aller Steuerzahlerinnen und -zahler der Stadt St. gallen, 1680 bis 
1731, in gulden. erfasst wurden alle Steuerzahlenden (inklusive witwen und alleinste-
hende Frauen der Stadt St. gallen). die ausreißer wurden aufgrund von Überlegungen 
hinsichtlich der darstellung nicht eingeblendet. 1680 lag das Maximum (der Maxi-
malwert aller ausreißer nach oben) und damit das höchste vermögen eines St. galler 
bürgers oder einer St. galler bürgerin bei 120.000 gulden. 1690 lag das Maximum bei 
114.000 gulden, 1700 bei 140.000 gulden, 1710, 1720 und 1731 bei 200.000 gulden.
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Vergleicht man die Entwicklung der handwerklichen Vermögen mit jener der 
gesamten Bürgerschaft (vgl. Abb. 3 und 58), wird sichtbar, dass sie deutlich tiefer 
lagen als diejenigen der Gesamtbürgerschaft. Rund die Hälfte aller Handwerker 
St. Gallens besaß 1680 Vermögenswerte zwischen 100 und 1.000 Gulden. 1731 
versteuerte die Hälfte der Bürger zwischen 100 und 1.000 Gulden, während die 
Hälfte aller Handwerker nur noch Vermögenswerte zwischen 70 und 600 Gul-
den besaß. Damit zählte die Hälfte der Haushalte von Handwerkern zu den 
armen Familien. Sie waren jene »armen Handwerksleute«, die von ihrer täglichen 
Handarbeit und von der Hand in den Mund lebten und über keine finanziellen 
Reserven verfügten, auf die sie in Notzeiten zurückgreifen konnten. 1680 zähl-
ten 13  Prozent der Handwerker zu jenen Familien mit mittleren, 69  Prozent 
zu den vermögenslosen und 18 Prozent zu den reichen Familien. 1731 zählten 
23 Prozent zu den Familien mit mittleren, 67 Prozent zu den armen und 9 Pro-
zent zu den reichen Familien.155 Konkret sank der Median aller Handwerker 
von 300  Gulden im Jahr 1680 auf 100  Gulden 1731. Das reichere Viertel der 
Handwerker im oberen Quartil besaß 1680 Vermögenswerte zwischen 1.000 und 
2.300 Gulden; 1731 betrugen sie noch 600 bis 1.300 Gulden. Damit gehörte das 
reichste Viertel der Handwerker 1731 nicht mehr zu den von den Zeitgenossen als 
reich bewerteten Familien. Alle Handwerker, die mehr als 2.300 (1680) respektive 
1.300 Gulden (1731) besaßen, zählten zu den reichen Ausreißern im Handwerk, 
während die Werte für die gesamte Stadtbürgerschaft deutlich höher lagen (mehr 
als 4.800 Gulden 1680 respektive mehr als 2.300 Gulden 1731). In diesen Ver-
gleichszahlen zeigt sich aber auch, dass sich die Vermögen der Stadtbürgerschaft 
immer mehr anglichen. Benötigte ein Nicht-Handwerker 1680 noch mehr als das 
Doppelte an Vermögen wie ein Handwerker, um zu den reichen Ausreißern zu 
zählen, war die Differenz 1731 nicht mehr so hoch. 

Der große und wachsende Anteil der »armen Handwerksleut«, die sich von 
ihrer täglichen Arbeit ernähren mussten und von der Hand in den Mund lebten, 
war kein Spezifikum St. Gallens in der Frühen Neuzeit.156 In Gotha lebten zwei 
Drittel aller Handwerker 1668 am Rand oder unterhalb des Existenzminimums. 
In Rostock betraf das im 18. Jahrhundert ebenfalls 60 Prozent aller Handwer-

155 Die Auswertungen basieren auf der Erfassung aller männlichen, handwerklichen Steu-
erzahler der Jahre 1680 und 1731. Den Daten liegen für das Jahr 1680 483 Personen 
zugrunde, die mit Sicherheit als Handwerker identifiziert werden können. Im Jahr 1731 
sind es 955 zuverlässig identifizierbare Handwerker.

156 Vgl. zur Definition der arbeitenden Stadtarmut das Kapitel »Erkenntnisinteresse«. Lu-
ise Schorn-Schütte spricht für die Frühe Neuzeit von 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung 
Europas, die in regelmäßigen Abständen, aufgrund der frühneuzeitlichen Wirtschafts-
zyklen mit steigenden Preisen, Hungersnöten und Seuchenzügen, vom Absinken in die 
Armut bedroht waren; Schorn-Schütte, Studienhandbuch, S. 90 f.
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ker.157 Carl A. Hoffmann, der die bayerischen Städte in der Frühen Neuzeit 
untersuchte, konstatiert Realwertverluste an den steuerpflichtigen Vermögen 
in allen untersuchten Städten sowie ein Anwachsen besitzloser und besitzarmer 
Schichten. Dabei nahmen die vermögenslosen Schichten im 18.  Jahrhundert 
sowohl absolut als auch prozentual stark zu. Diese Pauperisierung hing nicht 
nur mit einer Bevölkerungszunahme, sondern auch mit veränderten Rahmenbe-
dingungen der städtischen Produktion zusammen.158 Auch für Etienne François 
wird nach der Untersuchung der Unterschichten in rheinischen Residenzstädten 
des 18. Jahrhunderts deutlich, dass das Thema der Verarmung, das in den Quel-
len immer wieder auftaucht, nicht rein rhetorisch aufzufassen ist. Er glaubt, von 
einer zunehmenden Armut im 18. Jahrhundert sprechen zu können.159 Auch in 
St. Gallen lassen sich solche Hinweise in den Quellen finden. 1700 erwähnte der 
Rat zahlreiche arme und arbeitslose Bürger.160 1737 stellte die Stadtobrigkeit 
fest, dass die Bevölkerung immer mehr verarme.161 1759 ließ der Rat ein Kom-
missionsgutachten erstellen, das Lösungen für das Problem der ausgebildeten 
Handwerker, die in ihrem Beruf keine Arbeit mehr fanden, vorschlagen sollte.162 

Die Verarmung zeigt sich auch in den Auswertungen der Vermögen: Im ge-
samten Untersuchungszeitraum waren zwischen 58 und 72 Prozent der St. Gal-
ler Handwerker in den beiden tiefsten Vermögensgruppen eingeteilt. Sie besaßen 
also so gut wie keine Vermögenswerte. Die Sozialstruktur St. Gallens zeichnete 
sich, wie in anderen Städten der Frühen Neuzeit, durch eine Sozialpyramide mit 
einer großen Gruppe vermögensschwacher Bürger aus, die durch ihre Anfällig-
keit für Krisen der Armut sehr nahe war.163 Gleichzeitig ist eine zunehmende 
Verarmung weiter Teile der Stadtbürgerschaft festzustellen, von der vor allem 
die Handwerker betroffen waren. St.  Gallen war aufgrund der hohen Hand-
werkerdichte und des Klumpenrisikos aufgrund der einseitig ausgerichteten 
Gewerbestruktur mit dem rückläufigen Textilsektor besonders vulnerabel. 

157 In Erfurt dagegen, das einen geringeren Handwerkeranteil von 43,5 Prozent der Be-
völkerung aufwies, war nur ein Viertel der Handwerker arm oder vom Risiko, in die 
Bedürftigkeit abzusinken, betroffen. Raschke, Bevölkerung, S. 138 und 154.

158 Hoffmann, Integration, S. 99 f. Auch Eckart Schremmer stellt für Bayern im 18. Jahr-
hundert fest, dass die Masse der Stadt- und Landhandwerker arm war und oftmals 
bittere Not litt; Schremmer, Standortausweitung, S. 36.

159 François, Unterschichten, S. 447. 
160 StadtASG, AA, RP, 27. 2. 1700.
161 Höhener, Bevölkerung, S. 64.
162 Mayer, Zur Armenpolitik, S. 119.
163 Vgl. Gerteis, Die deutschen Städte,  S. 174 f.
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4 Zwischenfazit: eine Stadt der handwerker in der krise?

St. Gallen besaß im ganzen Untersuchungszeitraum eine im Vergleich mit ande-
ren Städten hohe Handwerkerdichte, und ihre Wirtschaft war dementsprechend 
stark von der handwerklichen Produktion geprägt. Die Anzahl der Handwerker 
an der Gesamtbürgerschaft blieb im Untersuchungszeitraum gleich hoch und 
betrug konstant drei Viertel der gesamten Bürgerschaft. Dieser Befund steht 
im Widerspruch zu Entwicklungen in anderen Städten, in denen der Anteil an 
Handwerkern an der Stadtbürgerschaft im selben Zeitraum abnahm. Damit kann 
St. Gallen als städtisches, handwerkliches Produktionszentrum innerhalb einer 
Gewerberegion charakterisiert werden. Hinsichtlich ihrer hohen Handwerker-
dichte ist die Stadt vor allem mit kleineren Marktorten und Städten in Gewer-
beregionen vergleichbar, die stark von einem Wirtschaftssektor  – häufig der 
Textilwirtschaft – abhängig waren. St. Gallens hoher Anteil von Handwerkern 
an der Gesamtbürgerschaft und die Abhängigkeit von einem Leitsektor, der Tex-
tilbranche, führten allerdings zu einer größeren Vulnerabilität der Bürgerschaft: 
Der Verlust zentralörtlicher Funktionen als Folge der Bedeutungsabnahme der 
städtischen Rohleinwandschau und des vermehrten Textilieneinkaufs der Kauf-
leute in der Nachbarschaft traf die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger direkt, 
da die meisten von ihnen als Handwerker und Handwerkerinnen arbeiteten. 
Auch die rückläufige Entwicklung der bürgerlichen Vermögenswerte macht eine 
ökonomische Krise der Stadt St. Gallen und ihrer Handwerker wahrscheinlich. 
Die Vermögen der Handwerkerfamilien nahmen zwischen 1680 und 1731 ab, 
ein Großteil von ihnen zählte dabei zu den von den Zeitgenossen als »arme 
Handwerksleute« bezeichneten Bürgern. Gleichzeitig gehörten immer weniger 
Handwerker zu den reichen Bürgern. 

Die analysierten Beobachtungen können in Einklang gebracht werden mit 
Erkenntnissen der Forschungen zur Protoindustrialisierung und mit der neue-
ren Konsumgeschichte nach dem material turn, wonach ein sich veränderndes 
Konsumverhalten in eine Konsumwirtschaft mündete.164 Eine Ökonomie des 
Angebots wurde abgelöst von einer Ökonomie der Nachfrage. Das Angebot an 
Produkten nahm durch den sich ausdehnenden Welthandel, durch gewerbliche 
Territorialisierung sowie durch eine Zunahme der Hausierer zu. Diese Entwick-
lungen stimmen überein mit den Ergebnissen der neueren Zunftgeschichte, die 
Produktion und Konsum zusammenführen und sich auch wieder vermehrt mit 
den Ursachen des Niedergangs der Zünfte beschäftigt:165 Die durch Kriege und 
Krisen steigende Nachfrage nach günstiger werdenden Produkten resultierte in 
einer rückläufigen Bedeutung der städtischen Zunftwirtschaft, die stark mit den 
städtischen Qualitätsprüfungen, Schauzeichen und Qualitätssiegeln verknüpft 

164 Vries, The industrious revolution; Kießling, Oberschwaben.
165 Munck, Skills.
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war. Die städtischen Schauen handwerklicher Produkte prüften vor allem die 
Qualität der verwendeten Rohstoffe und waren vielmehr Garant für die qua-
litative Güte der Ausgangsprodukte als der zünftigen Arbeit. Mit der geringer 
werdenden Bedeutung qualitativ hochwertigen Rohmaterials nahm der Bedarf 
an solch beschauten und zertifizierten Produkten aus zünftiger Herstellung ab. 
Nachfrage bestand nun zunehmend nach Gütern, die keine städtische Schau pas-
siert hatten, dafür aber günstiger waren. Das veränderte Konsumverhalten führte 
zum vermehrten Einkauf bei außerzünftigen Produzenten inner- und außerhalb 
der Städte und zu einem Verlust zentralörtlicher Funktionen sowie einem Be-
deutungsverlust der gewerblichen Zünfte selbst.166 In den Städten wuchsen die 
Arbeit außerhalb gewerblicher Zünfte sowie der Bereich der Lohnarbeit. Elise 
van Nederveen Meerkerk spricht in ihrer Untersuchung zur Textilwirtschaft in 
den Niederlanden von einem Prozess der Proletarisierung, der ab dem 17. Jahr-
hundert einsetzte.167 Mit diesen Entwicklungen in Verbindung gebracht werden 
kann eine allgemeine Phase der Deurbanisierung. Städte verloren zugunsten des 
Landes an wirtschaftlicher Bedeutung.168 Es fand eine Territorialisierung des 
Gewerbes statt, also die Verlagerung der Produktion auf das Land. Vor allem die 
Forschungen zum ländlichen Handwerk, ausgehend von den Studien zur Pro-
toindustrialisierung, haben viel zur Aufdeckung dieser Prozesse beigetragen.169 

Und vor allem spiegeln sich diese Tendenzen in der Textilwirtschaft wider. 
Im 17. Jahrhundert veränderte sich die Nachfrage. Gefordert wurden vermehrt 
günstigere und leichtere Stoffe. Die in der Stadt produzierten, qualitativ hoch-
wertigen, doppeldicken und dicken Leinwandtuche fanden dagegen immer weni-
ger Absatz. Gleichzeitig besaß das St. Galler Qualitätszeichen noch einen Wert, 

166 Ebd.
167 Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Auch in Barçelona bildete sich um 

1700 eine immer größere Masse an Lohnarbeitern, die außerhalb der Zünfte arbeiteten. Ab 
den 1770er-Jahren kann Montserrat Carbonell-Esteller eine zunehmende Proletarisierung 
der Lehrlinge in den zünftigen Handwerken feststellen; Carbonell-Esteller, Using Mi-
crocredit. Während zunehmende Lohnarbeit die städtische Migration von Arbeitskräften 
begünstigte, führte die Lohnabhängigkeit bei städtischen Handwerkern zu einer zuneh-
menden Bedeutung der städtischen Fürsorge für die soziale und politische Stabilität der 
Stadtgesellschaft; Munck / Winter, Regulating Migration, S. 19. Laut Karl Marx und Max 
Weber war die allgemeine Durchsetzung der Lohnarbeit ein Haupttrend des industriellen 
Kapitalismus. Auch Jürgen Kocka stimmt ihnen zu; Kocka, Arbeiterleben, S. 78. 

168 Die Textilstädte Lille und Troyes erlebten Ende des 18.  Jahrhunderts eine Krise, 
wobei viele verarmte Weber massenweise aus diesen Städten zogen; Hufton, Poor of 
eighteenth-century France, S. 104. Zu Lille vgl. auch Du Plessis / Howell, Reconsidering. 

169 Vgl. Sczesny, Von Handwerkern; dies., Zwischen Kontinuität und Wandel; dies., 
Marktorientierte Textilproduktion; Medick, Weben und Überleben; Tanner, Das 
Schiffchen fliegt; Kießling, Oberschwaben; ders., Entwicklungstendenzen. Siehe auch 
Keller, Kleinstädte in Kursachsen, die in ihrer Studie zu Kleinstädten auch ländliche 
Gewerbeexportstädte untersuchte.
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weil es für die St. Galler Kaufleute Zollerleichterungen bedeutete. Deshalb wa-
ren sie daran interessiert, fremde und günstigere Stoffe in St. Gallen veredeln zu 
lassen. Die Nachfrageänderungen führten dazu, dass die St. Galler Kaufleute den 
St. Galler Webern immer weniger Rohleinwand abkauften und die städtischen 
Appreturbetriebe mit fremden Stoffen besetzten. Da die Weber aufgrund der 
Privilegierung der St. Galler Kaufleute beim Einkauf von diesen einzigen Kun-
den stark abhängig waren, führte deren Nachfrageeinbruch zu einem Rückgang 
der städtischen Leinwandproduktion, einem Rückgang der Anzahl der Weber 
in der Stadt und möglicherweise einem Anstieg der außerzünftigen Lohnwe-
ber – das zeigten die quantitativen Auswertungen. Diese Entwicklungen, nicht 
nur im Textilsektor, führten zu einer Abnahme der Nachfrage nach zünftigen 
Produkten und zu einer zunehmenden Verarmung St. Galler Handwerkerfami-
lien. Zu geringe Nachfrage bedeutete zu wenig Arbeit. Gekoppelt waren diese 
Entwicklungen an eine schlechte konjunkturelle Lage mit den einschneidenden 
Hungerjahren Ende des 17.  Jahrhunderts. Das wiederum führte dazu, dass 
Handwerker selbst als Konsumenten auch günstigere Produkte bei Hausierern 
und Handwerkern außerhalb der Stadt einkauften. An den Grenzen des kleinen 
städtischen Herrschaftsgebiets wuchsen auf fürstäbtischem Territorium Hand-
werkersiedlungen, die meist außerzünftig produzierten und immer mehr Kund-
schaft, darunter auch viele Stadtbürger, anzogen: Man kann von einem sich selbst 
verstärkenden Kreislauf sprechen. Je weniger Geld den Handwerkerfamilien zur 
Verfügung stand, desto häufiger kauften sie in der günstigeren Nachbarschaft 
ein. Je häufiger Stadtbürger nicht mehr in der Stadt selbst einkauften, desto mehr 
schwanden wiederum die Absätze der bürgerlichen Handwerker. Als das Metz-
gerhandwerk im Februar 1680 klagte, dass viele Bürger ihr Fleisch außerhalb 
des städtischen Territoriums einkauften, und verlangte, diese Abtrünnigen zu 
bestrafen, meinte die Obrigkeit hinter verschlossener Türe, dass mit Rücksicht 
auf viele arme Bürger die Bußen milde angesetzt werden sollten.170 Das bürger-
liche Prinzip, wonach Stadtbürger bei Stadtbürgern einkaufen sollten, erodierte 
allmählich. Die Gründungswelle gewerblicher Zünfte kann als Versuch, diese 
zunehmende Konkurrenz fernzuhalten, verstanden werden.

170 StadtASG, AA, RP, 26. 2. 1680.



V Zunftstadt ≠ Zunftwirtschaft:  
Drei Typen handwerklicher Wirtschaft

Eingangs dieser Arbeit stand die Fragestellung, wie Handwerker in einer Wirt-
schaft der Knappheit und in einer zunftverfassten Stadt ihren ökonomischen 
Alltag bestritten. Der Schlüssel liegt in der Mobilität, die Antwort in einer 
anpassungsfähigen Familienwirtschaft.1 Anhand des Mobilitätsgrads kann der 
wirtschaftliche Alltag verschiedener Handwerker über alle unterschiedlichen 
Ausprägungen handwerklicher Wirtschaft hinweg erfasst werden. Ausschlagge-
bend hierzu ist nicht nur die räumliche, sondern auch die horizontale, berufliche 
Mobilität in Form von Diversifizierung der handwerklichen Wirtschaft. Damit 
kann ein Bogen gespannt werden, der die Wirtschaftsweise aller Handwerkerin-
nen und Handwerker über alle Branchen und Gewerbe hinweg erfasst, Arbeiten 
inner- und außerhalb des zünftigen Systems berücksichtigt, die Tätigkeiten der 
Familienmitglieder integrieren kann und damit das bunte Bild handwerklicher 
Wirtschaft zu kategorisieren vermag. Der Grad an räumlicher und beruflicher 
Mobilität und die Ausprägung der Diversifizierung werden zum Charakteristi-
kum unterschiedlicher handwerklicher Wirtschaftsweisen – unabhängig von den 
vielfältigen Produktions- und Arbeitsverhältnissen, die im Untersuchungszeit-
raum parallel nebeneinander und auch innerhalb derselben Handwerke existierten. 

Der Fokus dieser Arbeit auf eine offene Familienwirtschaft ermöglichte es, 
diese flexiblen handwerklichen Ökonomien zu erfassen, da damit nicht nur 
einzelne Handwerker, sondern ganze Haushalte ins Zentrum der Untersuchung 
rückten.2 Ausgehend von der Familiengeschichte, der Haushalts- und neueren 
Hausforschung zeigte sich, dass sich nicht nur die Untersuchung der wirt-
schaftlichen Strategien von Haushalten, sondern auch jener einzelner Mitglieder 
innerhalb der Haushalte lohnt. Ehepartner, Söhne und Töchter wirtschafteten 
gemeinsam, aber auch selbstständig, während sich die Zusammensetzung von 
Haushalten laufend veränderte. So gelang es, die ganze handwerkliche Produk-
tion St. Gallens und nicht nur einzelne Teile davon in den Blick zu bekommen. 
In Kombination mit der semantischen Untersuchung der Gruppenzugehörig-
keit innerhalb des »Handwerkerstands« lassen sich anhand des individuellen 

1 Zum selben Schluss kommt auch Dennis A. Frey für die Kleinstadt Göppingen im 18. und 
19. Jahrhundert. Allerdings hat er Lohnarbeit und Mobilität als Diversifizierungsstrate-
gien gerade der ärmeren Handwerkerhaushalte nicht in seine Untersuchung miteinbezo-
gen; Frey, Industrious Households; ders., Wealth, Consumerism, and Culture.

2 Vgl. das Kapitel »Forschungsstand«.
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und familiären Mobilitätsgrads, der Vermögen und der Art und des Umfangs 
individueller und familiärer wirtschaftlicher Diversifizierung in der Tendenz 
drei unterschiedliche Wirtschaftstypen bestimmen, welche die frühneuzeitliche, 
städtische Ökonomie der Handwerker zu charakterisieren vermögen. Die Wirt-
schaftsweise des ersten Typs war auch eine Antwort auf die Veränderungen der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mit dieser flexiblen und anpassungsfähi-
gen Familienwirtschaft versuchten immer mehr handwerkliche Haushalte auf 
ihre zunehmende Vulnerabilität zu reagieren.

Der erste Typ handwerklicher Wirtschaft war geprägt von Pluriaktivität, Lohn-
arbeit und räumlicher Mobilität. Einzelpersonen und Familienmitglieder gingen 
gleichzeitig unterschiedlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten nach. So stammten 
die Einnahmen dieser Haushalte meist aus mehreren, ganz unterschiedlichen 
Quellen. Vor allem Ehefrauen und Töchter verdienten dabei häufig als Lohnar-
beiterinnen in der außerzünftigen Wirtschaft unabhängig von ihren Ehemännern 
und Vätern Geld. Der Bereich der außerzünftigen Wirtschaft bot den Familien 
die Möglichkeit, mehrere Handwerke miteinander zu kombinieren. Lohnarbeit 
und selbstständige Produktion existierten dabei parallel und wurden kombiniert 
mit weiteren Tätigkeiten.3 Generell verweist das tiefe Heiratsalter in St. Gallen 
auf einen hohen Anteil an Stadtbürgern aus dem handwerklichen Milieu, die als 
Lohnarbeiter ihr Geld verdienten. Erst in der jüngeren Handwerksgeschichte 
wird den Aspekten der Lohnarbeit und Pluriaktivität von zünftig ausgebildeten 
Handwerkern vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt und auf die Möglichkeiten 
verwiesen, ein und dasselbe Handwerk unterschiedlich auszuüben.4 Die Haus-
haltsökonomie des ersten Typs handwerklicher Wirtschaft unterschied sich in 
Berufswahl und Heiratsmobilität durch mehrere Aspekte von jener des zweiten 
und dritten Typs, die später vorgestellt werden. Die Söhne von handwerklichen 
Familien des ersten Typs waren in ihrer Berufswahl häufig eingeschränkt und 
die Bezahlung des Lehrgelds für die Eltern oft eine finanzielle Herausforderung. 
Dennoch besaßen die meisten Söhne aus Handwerkerfamilien eine zünftige 
Ausbildung. Nicht alle nahmen allerdings nach der Ausbildung eine zünftige 
Meisterschaft an. Söhne aus Familien des ersten Typs lernten ein eher günstiges 
Handwerk wie die Schneiderei, Schuhmacherei oder Weberei. Mit Vorliebe wur-
den auch jene Berufe gewählt, in denen kein Lehrgeld bezahlt werden musste. 
Handwerkersöhne des ersten Typs blieben häufig für ihre Lehrzeit in der Stadt 
oder lernten bei einem evangelischen Meister aus der Nachbarschaft. 

3 Michael Sonenscher beschreibt diese Wirtschaftsform im französischen Handwerk des 
18.  Jahrhunderts als »bazaar-like economy«. In dieser Wirtschaft wurden Beziehungen 
ausgenutzt, um kurzfristige Arbeitsbeziehungen einzugehen und Produktionsaufträge zu 
ergattern. Die wichtigsten Komponenten dieses Systems waren der Zugang zu Arbeitern 
und der Zugang zu Informationen durch das eigene Beziehungsnetzwerk; Sonenscher, 
Work & Wages, S. 27.

4 Vgl. das Kapitel »Forschungsstand«.
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Handwerkerfamilien des ersten Typs waren nicht nur beruflich, sondern auch 
räumlich mobil, sehr sogar. Verheiratete Männer und Frauen gaben ihr Bürger-
recht auf und zogen aus der Stadt, wenn sie in St. Gallen ihre Kreditwürdigkeit 
und die Hoffnung auf die selbstständige Bestreitung ihres Lebensunterhalts 
verloren hatten. Familien sprachen die Migration eines Teils oder des gesamten 
Haushalts häufig miteinander ab. Kernfamilien wurden bewusst verkleinert oder 
aufgelöst. Teilweise zerbrachen Haushalte aufgrund solcher Mobilität auch. 
Konnten Handwerkerfamilien für einige oder alle Kinder nicht mehr selbst 
aufkommen, war die Übergabe an das städtische Spital eine Möglichkeit, Ausga-
ben zu sparen. Mit einer erhöhten Umzugsmobilität wurde auf die sich ständig 
verändernden Haushaltsgrößen reagiert. Die Heirat war für viele Söhne und 
Töchter ärmerer Handwerkerfamilien eine immer höher werdende finanzielle 
Hürde, die nur mit längeren Phasen von Lohnarbeit und folglich mit längerem 
Sparen überwunden werden konnte. Töchter und Söhne des ersten Typs hand-
werklicher Wirtschaft waren vor allem anlässlich ihrer Heirat mobil. Töchter 
heirateten Fremde, gaben ihr Bürgerrecht auf und zogen weg. Söhne suchten sich 
auswärtige Ehepartnerinnen in der reformierten Nachbarschaft. Armut führte 
zu Mobilität – sowohl beruflich durch Pluriaktivität als auch räumlich durch 
temporäre und dauerhafte Migration. Die Beobachtungen zur Auswanderung 
zünftig ausgebildeter, verheirateter Stadtbürger setzen Akzente in zwei Berei-
chen, die bislang eher am Rand der vormodernen historischen Migrationsfor-
schung stehen: der Mobilität von verheirateten und ausgebildeten Handwerkern 
einerseits und der Emigration von Stadtbürgern aus ihrer Stadt andererseits.5 
Zum ersten Wirtschaftstyp zählte die große Mehrheit der St. Galler Handwer-
kerfamilien – das zeigten die quantitativen Untersuchungen der Vermögen der 
Handwerker.6 Zu der in der Frühen Neuzeit wachsenden Gruppe der »arbei-
tenden Stadtarmut« oder armen Handwerksleute zählten nicht nur Hintersassen 
und Zugezogene, Tagelöhner, Hilfsarbeiter und Gesellen.7 Diese Gruppe der 
»labouring poor« war in St. Gallen im Wesentlichen geprägt von zünftig ausge-
bildeten, bürgerlichen Handwerkern samt deren Familien. Ihr wirtschaftlicher 
Alltag war von einer hohen Mobilität und von Dynamik geprägt – sie waren 
sowohl beruflich und / oder räumlich hoch mobil. Die Fallbeispiele der Familien 
Hildbrand-Studer und Kaps-Nüesch zählen zu diesem Typ.

Der zweite Typ handwerklicher Wirtschaft reagierte ebenfalls flexibel auf die 
ökonomischen Rahmenbedingungen. Im Unterschied zum ersten Typ handhab-
ten Handwerkerfamilien des zweiten Typs die Diversifizierung ihrer Ökonomien 

5 Steidl, Auf nach Wien!; Ehmer, Worlds of mobility. 
6 Auch Beatrice Zucca Micheletto konstatiert, dass für die Mehrheit der Bevölkerung in Turin 

im 18. und 19. Jahrhundert berufliche Mobilität und Pluriaktivität zum Lebensweg gehör-
ten. Arbeiter, die für das Überleben auf nur ein kontinuierliches und stabiles Einkommen 
setzten, zählten zu einer handwerklichen Elite. Zucca Micheletto, Micro-mobilités, S. 106 f. 

7 Groebner, Mobile Werte.
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anders. Aufgrund ihrer größeren Vermögenswerte besaßen sie mehr Spielraum, 
um ihre Ökonomien zu diversifizieren. Charakteristisch für den zweiten Typ 
handwerklicher Wirtschaft waren gut laufende Familienbetriebe, die Arbeit der 
Ehefrauen und Töchter in der Familienwerkstatt, Mitgliedschaften in gewerb-
lichen Zünften, Auflehnung gegen zünftige Beschränkungen der Produktions-
kapazitäten, ausgeprägte Kredit- und Beziehungsnetzwerke zu reichen Stadtbür-
gern wie den Kaufleuten, Land- und Immobilienbesitz sowie der Verzicht auf 
Lohnarbeit und die fehlende freiwillige Migration anlässlich und nach der Heirat. 
Im Gegensatz zu Handwerkerfamilien des ersten Typs heirateten Handwerker 
des zweiten Typs tendenziell weniger häufig fremde Frauen. Ihre Töchter verlie-
ßen anlässlich der Heirat die Stadt eher selten und behielten dementsprechend ihr 
Bürgerrecht. Dagegen verreisten die Söhne von Handwerkerfamilien des zweiten 
Typs anlässlich ihrer Ausbildung häufiger. Sie verließen für ihre Handwerkslehre 
St. Gallen, um sich in einer Stadt des Reichs oder einem Zentrum des zu lernen-
den Handwerks ausbilden zu lassen. Auch die Berufswahlmöglichkeiten von 
Söhnen des zweiten Typs waren umfangreicher als für Söhne aus ärmeren Fami-
lien. Für sie waren auch Handwerke, die hohe Lehrgelder verlangten, erreichbar. 
Sie konnten zudem eher die Kosten bezahlen, die für ein Meisterstück und für 
den Eintritt in eine gewerbliche Zunft fällig wurden, und erlangten deshalb wohl 
häufiger die zünftige Meisterschaft als Handwerker des ersten Typs.

Die Arbeit der Ehefrauen des zweiten wie auch des dritten Typs unterschied 
sich im Wesentlichen von jener des ersten Typs durch die Abwesenheit abhän-
giger Lohnarbeit. Stattdessen arbeiteten Ehefrauen wie auch Töchter in Hand-
werkerfamilien des zweiten Typs vermehrt in der Familienwerkstatt. Florierte 
die Familienwerkstatt mit einem genügend großen Arbeitsvolumen und einer 
breiten Kundschaft, dann steckten die Ehefrauen ihre ganze Arbeitskraft in den 
gemeinsamen Betrieb. Frauen konnten dabei Arbeiten in der Produktion oder 
im Verkauf übernehmen. Familien des zweiten Typs handwerklicher Wirtschaft 
besaßen tendenziell mehr ökonomisches Kapital und auch größere Vermögen als 
jene des ersten Typs. Vor allem aber besaßen sie auch bessere Kreditnetzwerke 
beziehungsweise eine höhere Kreditwürdigkeit, die es ihnen erlaubte, Immobi-
lien, Wirtschaftsgebäude und Landbesitz auch ohne ausreichendes Eigenkapital 
zu kaufen. Gerade private Kreditnetzwerke waren wichtig. Reichtum zog Reich-
tum an. Reiche Kundschaft brachte jenen Handwerksmeistern mit gut ausgelas-
teten Familienbetrieben lukrativere Aufträge. Diese wiederum brachten mehr 
Geld ein. Zudem verhalfen die reichen Kundinnen und Kunden den Handwerks-
meistern zu ausgedehnten Kreditnetzwerken mit potenten Darlehensgebern. So 
war für diese Handwerker eine Diversifizierung auch durch Kredite möglich. 
Die Strategie, das Familieneinkommen durch Immobilienbesitz zu diversifizie-
ren und mit Grundeigentum Handel zu betreiben, ist ein grundlegender Unter-
schied zwischen den Ökonomien des ersten und des zweiten Typs. Weiter waren 
Handwerker des zweiten Wirtschaftstyps grundsätzlich an einer Mitgliedschaft 
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in einer gewerblichen Zunft und an der Erlangung des Meisterrechts interessiert, 
weil Personal für die Produktion benötigt wurde. Gleichzeitig lehnten sich 
gerade reichere Handwerker gegen zünftige (und obrigkeitliche) Regeln auf, die 
auf die Beschränkung der Betriebsgrößen zielten.8 Bußen, Gefängnisaufenthalte 
und sogar Stadtverweise wurden zugunsten einer Ausdehnung der Produktion in 
Kauf genommen. Handwerkerfamilien des zweiten Typs gehörten zur mittleren 
Gruppe innerhalb des handwerklichen »Stands« und verzichteten, um einen Sta-
tusverlust zu verhindern, weitestgehend auf Lohnarbeit. Ebensowenig gehörte 
nach der Heirat die langfristige Migration zu den Diversifizierungsstrategien 
dieser Handwerkerinnen und Handwerker. Räumlich mobil war man allenfalls 
in Konfliktsituationen. Von den Fallbeispielen sind die Familien Steinmann-
Tanner und Müller-Merz zum zweiten Typ zu rechnen.

Der dritte Typ handwerklicher Ökonomie ähnelt jenem des zweiten Typs 
stark. Die Diversifizierungsstrategien waren dieselben. Hinzu kam allerdings 
ein erhöhtes soziales Kapital, das entweder auf der Ausübung eines Ehrenamts 
basierte oder mit der Akkumulation von Vermögen gepaart, mit der grund-
legenden Verlagerung des Arbeitsalltags hin zum Handwerksverlag und zum 
Handel, einherging. Diese Herren im Handwerk zählten zur höheren Gruppe 
innerhalb des »Handwerkerstands«. Sie waren Zunftvorstände, Ratsmitglieder 
oder Handwerksverleger, die andere die Handarbeit erledigen ließen und sich 
selbst mit Buchhaltung, der Organisation des Verlags und dem Verkauf ihrer 
Produkte beschäftigten. Vermögen war für den Aufstieg in die höchste Gruppe 
der Handwerkerschaft keine zwingende Voraussetzung. Neben Ehrenämtern 
waren neue, zunftfrei ausübbare Handwerke aufgrund ihrer Offenheit für den 
Handwerksverlag sowie ihrer Nähe zum Handel ein Sprungbrett in die höchste 
Gruppe des »Handwerkerstands«. Auch hier wurde zur Diversifizierung der 
Wirtschaft auf Lohnarbeit und auf Migration verzichtet. Töchter heirateten 
Stadtbürger und blieben auch nach ihrer Hochzeit in St. Gallen. Den Söhnen 
wurde eine Lehre außerhalb der Stadt ermöglicht. Als Beispiele für den dritten 
Wirtschaftstyp dienen die Familien Stäheli-Major und Rietmann-Schlumpf.

Die Einteilung in drei Wirtschaftstypen kann nur unterschiedliche Tendenzen 
und Ausprägungen des Wirtschaftens von Handwerkern widerspiegeln. Die 
Übergänge zwischen den einzelnen Wirtschaftstypen waren in der Realität 
fließend und keineswegs an eine statische Einteilung gebunden. Dennoch bietet 
die grobe Typisierung der handwerklichen Wirtschaft Vorteile und Chancen zur 
Strukturierung und zum Verständnis des vormodernen Wirtschaftsalltags. Be-
ruflich mobil waren alle drei Typen – einfach in anderen Ausprägungen. Einige 
Diversifizierungsmöglichkeiten wurden zudem von allen drei Typen handwerk-
licher Wirtschaft genutzt. Dazu zählen der Ausschank von Alkohol, der Besitz 

8 Die Praxis, dass wohlhabende Meister zünftige Normen umgingen, stellt Robert Brandt 
auch in Frankfurt am Main im 18. Jahrhundert fest; Brandt, Handwerk und Arbeit, S. 305.
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von Tieren und landwirtschaftliche Zusatzverdienste durch (Kleinst-)Besitz, der 
Verkauf landwirtschaftlicher Produkte, die Erweiterung der Kernfamilien durch 
die Aufnahme zusätzlicher Personen  – seien das Personal, Pflegekinder oder 
pflegebedürftige Erwachsene. Nicht nur Handwerker des zweiten und dritten 
Typs arbeiteten mit Personal. Mitarbeitende waren auch in den Ökonomien des 
ersten Typs vorhanden. Weiter wurden handwerkliche Einkommen durch die 
Beherbergung und Verköstigung Fremder diversifiziert. War Immobilienbesitz 
vorhanden, zählte auch die Vermietung von Wohnraum zu den zusätzlichen 
Einkommensquellen aller drei Typen handwerklicher Wirtschaft. Auch die Füh-
rung zweier oder mehrerer selbstständiger Betriebe innerhalb eines Haushalts 
existierte in allen drei Typen. Frauen arbeiteten nicht nur losgelöst von der Ar-
beit ihrer Ehemänner als Lohnarbeiterinnen, sondern führten auch selbstständig 
Unternehmen. 

Obwohl St.  Gallen eine Zunftstadt war, wäre die Gleichsetzung der hand-
werklichen Wirtschaft mit einer absoluten Zunftwirtschaft falsch, wie die Arbeit 
zeigte. Ein Zunftzwang existierte nur auf der Ebene der politischen Zünfte, bei 
Weitem aber nicht in allen Handwerken und gewerblichen Zünften der Stadt. 
Neben der zünftigen Wirtschaft existierte ein großer Bereich der Produktion, 
der außerhalb gewerblicher Zünfte stattfand. Es bestanden keineswegs in allen 
Handwerken gewerbliche Zünfte, und wohl nur eine Minderheit der gewerb-
lichen Zünfte verfügte über komplette Produktions- und Absatzmonopole und 
damit über einen Zunftzwang, mit dem alle in der Stadt ansässigen bürgerlichen 
Handwerker zur Mitgliedschaft hätten verpflichtet werden können.9 Vielmehr 
mussten einige der größten gewerblichen Zünfte die legale und parallel zu ih-
nen existierende außerzünftige Arbeit von Handwerkern akzeptieren. Andere 
Handwerke waren zu klein für einen Zusammenschluss und blieben deshalb 
zunftfrei. Selbstständigkeit, Lohnarbeit und Verlagsarbeit existierten innerhalb 
derselben Gewerbe und wurden von unterschiedlichen Personen  – Männern, 
Frauen, Töchtern und Söhnen – in unterschiedlichen sozioökonomischen Posi-
tionen ausgeübt.10 Der Beitrag der vorliegenden Arbeit zur deutschsprachigen 
historischen Handwerks- und Zunftforschung liegt in der Zusammenführung 
der zünftigen und außerzünftigen Produktion und der Überwindung einer den 
Blick auf das Ganze verstellenden Dichotomisierung zwischen Zunftwirtschaft 

9 Vor allem die angelsächsische und westeuropäische Handwerksgeschichte wechselte vor 
einigen Jahren zu einem Verständnis gewerblicher Zünfte jenseits von Vorstellungen 
einer monopolisierten Zunftwirtschaft. Es herrscht breite Übereinstimmung in der Er-
kenntnis, dass gewerbliche Zünfte nicht im modernen Sinn des Wortes monopolistisch 
waren; Munck, Skills, S. 197. 

10 Damit wird auch deutlich, dass innerhalb gewerblicher Zünfte vielfältige Hierarchien, 
sozioökonomische Unterschiede und Unterordnungs- bzw. Abhängigkeitsverhältnisse 
zwischen den einzelnen Mitgliedern existierten. Diese Aspekte stehen in der bisherigen 
Zunftforschung nur selten im Fokus; Brandt, Handwerk und Arbeit, S. 297.
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und der oft marginalisierten Form der außerzünftigen Produktion. Beide Berei-
che waren eng verwoben und sind im handwerklichen Alltag kaum voneinander 
zu trennen. Nur mit dieser Zusammenführung wird auch die Arbeit der Frauen 
in der Produktionssphäre, die keinesfalls unbedeutend war, sicht- und unter-
suchbar. Ehefrauen und Töchter hatten als Lohnarbeiterinnen, selbstständige 
Unternehmerinnen und zünftige Meisterinnen einen gewichtigen Anteil an der 
städtischen Produktion und waren häufig flexibler als ihre an eine zünftige 
Ausbildung gebundenen Söhne, Männer und Brüder. Sie waren Stauchentröck-
nerinnen, Nähermeisterinnen oder Leinwanddruckerinnen, bildeten Lehrlinge 
aus und beschäftigten Personal, und zwar Männer wie Frauen. Die Arbeit 
der Frauen, sei es in Form von Lohnarbeit, der Führung eines eigenständigen 
Betriebs oder der Arbeit in der Familienwerkstatt, war kein Phänomen ärmerer 
oder bedürftiger Familien, sondern gehörte zum wirtschaftlichen Alltag aller 
Handwerkerfamilien in allen drei Typen. Die mikrohistorische Analyse der 
einzelnen Akteure und Akteurinnen erlaubte es, einen Beitrag zur Frauen- und 
Geschlechtergeschichte zu leisten in einem Bereich, der zu den Forschungs-
desideraten zählt: die Arbeit verheirateter Frauen und lediger Töchter in der 
handwerklichen Produktion der Frühen Neuzeit.11

St. Gallen besaß eine ungewöhnlich hohe Handwerkerdichte. Rund drei Vier-
tel der Bürgerschaft zählten zum handwerklichen Milieu. Die Struktur ähnelte 
eher kleineren Marktorten und ländlichen Zentren textiler Heimindustrie. Auf-
grunddessen war St.  Gallen im Untersuchungszeitraum besonders vulnerabel 
bezüglich der sich verändernden Bedingungen der städtischen Produktion. Zwi-
schen 1680 und 1731 sanken die Vermögen der Handwerker überproportional 
im Vergleich zu jenen der Kaufleute und anderer Berufsangehöriger. 1731 kann 
von einem verarmten Handwerk in St. Gallen gesprochen werden. Der Befund 
verweist auf Pauperisierungsprozesse, die in der historiographischen Armutsfor-
schung vor allem mit Bevölkerungswachstum und einem gleichzeitigen Wandel 
der ökonomischen Rahmenbedingungen der städtischen Produktion in Ver-
bindung gebracht werden.12 Auch der Höhepunkt der Kleinen Eiszeit mit den 
Teuerungs- und Hungerjahren 1689 bis 1694 sowie 1708 bis 1710 traf vulnerable 
Handwerkerfamilien in ihrer Existenz und verschlechterte ihre ökonomische 
Lebensgrundlage. Die Wirtschaftsweise des ersten Typs war die Antwort auf 
diese Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mit flexibler 
und anpassungsfähiger Familienwirtschaft versuchten immer mehr handwerk-
liche Haushalte, auf ihre zunehmende Vulnerabilität zu reagieren.

11 Vgl. van den Heuvel/van Nederveen Meerkerk, Introduction: Partners in business?.
12 Farr, On the shop floor, S. 29 f.; Hoffmann, Integration, S. 100. Die Arbeiterklasse des 

19.  Jahrhunderts entwickelte sich aus dieser großen Gruppe der armen Unterschicht; 
Kocka, Arbeiterleben, S. 37 f.
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der Faktoren bezüglich Abgaben für italienische Kaufleute, 21. April 1653.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 4, Bericht der Kaufleute über Gefälle von 2 Prozent 
für Fremde, 14. März 1660.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 5, Supplikation von Bürgern der Weberzunft, das 
Gefälle von 2 Prozent betreffend, 11. Juni 1663.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 6, Supplikation von etlichen Weberzünftigen gegen 
die Gefälle für Fremde, 25. Februar 1664.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 8, Bericht der Faktoren über das Gefälle für Fremde, 
25. Februar 1664.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 10, Gravamina der Weberzünftigen betreffend 
Gefälle für Fremde, 12. März 1664.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 11, Beschwerden und Gründe der Faktoren betref-
fend Gefälle für Fremde, 15. März 1664.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 15, Kopie der Supplikation der Kaufleute von Genf 
betreffend die Gefälle von 2 Prozent, 8. September 1668.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. G, 6, Nr. 16, Gutachten der Verordneten betreffend Gefälle 
von 2 Prozent, 16. März 1669.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, 1, Akten betreffend die Wollweber, 1666-1720.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, 1, Recess der Weber- und Schneiderzunft betreffend das 

Zeugmacherhandwerk, 7. September 1720.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 2, Artikel und Beschlüsse zum Florweben, 19. März 

und 15. April 1673.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 2, Klage Florweber, undatiert.
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StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 4, Akten zum Streit der Färber gegen Einrichtung 
einer Färberei in Hauptwil, 52 Stück., 1666-1667.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, 5, Eingabe der Färbermeister betreffend das Wollen- und 
Leinenfärben, undatiert.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, 5, Aufsatz der Färbermeister Anzahl Gesellen und Lohn 
betreffend, 13. Juni 1683.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, 5, Nr. 1, Aufsatz der Färbermeister, 20. April 1683.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 6, Vergleich der Tuchscherer-Meister, das Eigentums-

recht und den Gebrauch des Schleifsteins betreffend, 1. Juni 1681.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 8, Verkommnis der Hutmachermeister, 17. April 1656.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 8, Vertrag zwischen den Hutmachern und Hans 

Melchior Schirmer, 18. Juli 1717.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 9, Knopfmacher-Artikel, 29. Juli 1720.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 10, Petition der Posamenter um eigene Handwerks-

artikel, 31. August 1676.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 10, Posamenter-Artikel, 26. Dezember 1676.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 10, Wollweberordnung, 19. Juli 1683.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 14, Ordnung des Zinngießer-Handwerks, 1734.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 17, Antrag des Schuhmacherhandwerks die Einfüh-

rung eines Meisterstücks betreffend, 20. August 1703.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 17, Eid und Ordnung der Lederschauer, 22. Dezember 

1673.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 18, Sattlerhandwerk Gewohnheitsbrief, 1612.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 18, Memorial betreffend das Störgehen zu den Bür-

gerhäusern, 1684.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, 18, Memorial der Sattler betreffend das Störgehen zu den 

Bürgerhäusern, undatiert.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 19, Memorial der Müller gegen auswärtiges Mahlen, 

Mehlkauf der Bürger, 1700.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 21, Vergleichsartikel der Metzgerzunft, das Aufdingen 

der Lehrjungen, die Lehrjahre und Wanderschaft sowie die Zunftannehmung betref-
fend, 27. April 1722.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. H, Nr. 21, Supplikation der Metzger die Beschränkung der 
Schlachttiere betreffend, 29. Juni 1703.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. Q, 7a, IV, Hebammen-Ordnung, 1673.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. T, 1a, Akten zum sogenannten Anlagestreit, 1712-1737.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. 4, 15, Kauf zweier Pulverhäuslein in Tablater Gerichten 

durch die Stadt St. Gallen, 5. August 1527.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. 7, 9, Kaufbrief zweier Höfe in Berg zu Oppertshofen (TG) 

zwischen dem Verkäufer Daniel Högger und der Stadt St. Gallen als Käuferin, 18. De-
zember 1701.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. 7, 9a–c, Urkunden betreffend Kauf zweier Höfe in Opperts-
hofen bei Berg, 1702-1706.

StadtASG, Altes Archiv, Tr. 7, Nr. 15i, Inventarium über den Gsellischen Acker, 1721.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. 9, 31, Die Stadt verleiht Cyrill Wetter die Pulvermühle gegen 

einen jährlichen Zins auf 10 Jahre, 17. Februar 1657.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. 29, Nr. 4i, Vergleich der Herren Bürgermeister und Unter-

bürgermeister Äcker betreffend, 1723.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. 29, 6e, Verzeichnis der Trinkgelder für Wächter und Wacht-

bieter, 1661.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. 40, Nr. Ee, 2, Geburtsbrief und Zeugnis von Barbara Ober-

teufer aus Teufen, 27. November 1667 und 16. November 1709.
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StadtASG, Altes Archiv, Tr. VIII, Nr. 28, Zürcher Vertrag, 1480.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. XI, Nr. 83, Rorschacher Vertrag, 13. Oktober 1566.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. XI, Nr. 84, Wiler Vertrag, 21. November 1566.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. XIV, 1, Nr. 29, Memoriale zum Rapperswiler Vertrag, 

18. April 1650.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. XIV, 1, Nr. 57, Ausführlicher Bericht zum Rapperswiler 

Vertrag, 1650.
StadtASG, Altes Archiv, Tr. XIV, 1, Nr. 57, Supplikation der 6 Zünfte zu Klagepunkten 

der Handwerker anlässlich den Verhandlungen in Rapperswil, 1650.

Altes Archiv: Bücher (Bd.)
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296ds, Steuerbuch, 1680.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296ea, Steuerbuch, 1689.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296eb, Steuerbuch, 1690.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296el, Steuerbuch, 1700.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296ep, Steuerbuch, 1707.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296er, Steuerbuch, 1710.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296ez, Steuerbuch, 1720.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 296fh, Steuerbuch, 1731.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 528, Buch der Amtleute der Stadt St. Gallen, Band 5, 1638-

1679.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 529, Buch der Amtleute der Stadt St. Gallen, Band 6, 1680-

1704.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 530, Buch der Amtleute der Stadt St. Gallen, Band 7, 1705-

1732.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 531, Regimentsbuch, Band 1, Rats- und Gerichtsämter, um 

1400-1736.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 547, Mandatenbuch, Band 2, 1638-1695.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 548, Mandatenbuch, Band 3, 1695-1794.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 557, Ordnungen des Zucht- und Waisenhauses, 1663.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 560, Inventar und Beschreibung aller Häuser, die von den 

Herren unterhalten werden müssen, 1747.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 583c, Protokoll der testamentlichen Verordnungen und 

Vermächtnisse, 1649-1682.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 583d, Protokoll der testamentlichen Verordnungen und 

Vermächtnisse, 1683-1716.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 583f, Protokoll der testamentlichen Verordnungen und 

Vermächtnisse, 1743-1759.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 584, Protokoll der Heiratsbriefe, 1723-1738.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 591, Satzungsbuch der löblichen Zunft der Weber, 1608-

1792.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 593, Statuten löblicher Schmiedezunft, 1749.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594a, Der Steinmetzen Bruderschaft-Ordnung, erneuert zu 

Straßburg auf der Haupthütte, Bruderbuch, 1563-1810.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594c, Ordnung der Meisterschaft der Zimmerleute, 1764-

1797.
StadtASG, AA, Bd. 594 f, Aufdingbuch der Zimmerleute, 1787-1855.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594i, Gesellenbuch und Lade des löblichen Schreinerhand-

werks, 1684-1760.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594j, Artikel des löblichen Schreinerhandwerks, 1768.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594m, Artikel des Küferhandwerks, 1722.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594n, Das erste Buch des Küferhandwerks, 1723-1775.
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StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594o, Artikel, Ordnungen und Statuten des Glaserhand-
werks, 1682-1677.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594s, Handwerks-Kassabuch des Glaserhandwerks, 1723-
1762.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 594x, Gesetze und Ordnung eines ehrsamen Handwerks der 
Gürtler, 1705-1750.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 595, Statuten, Ordnung und Satzungen der Schneiderzunft, 
1625-1794.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 597, Zunft-Urteilbuch, 1678-1693.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 598, Zunft-Urteilbuch, 1693-1724.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 600, Protokoll oder Bussners Strazzenbuch, 1734-1749.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 601, Protokoll oder Bussners Strazzenbuch, 1750-1769.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 602, Protokoll oder Bussners Strazzenbuch, 1770-1795.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603b, Ordnungen und Namensverzeichnis der Schneider-

meister, 1755-1859. 
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603c, Auszug aus dem Handwerksbuch der Schwarz- und 

Schönfärber, 1718-1766.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603d, Der löblichen Schwarz- und Schönfärber Handwerks-

buch, 1767-1804.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603e, Protokoll der Schwarz- und Schönfärber, 1715-1755.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603f, Gesetze und Ordnungen des Handwerks der Buchbin-

der, 1724.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603g, Buchbinderprotokoll oder Auflagebuch, 1724-1840.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 603k, Handwerkssachen der Seckler, was von Zeit zu Zeit 

passiert, samt einem Verzeichnis der Meister, 1706-1828.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 604, Ordnungen und Satzungen der Schuhmacherzunft, 1605.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 604b, Die Bruderschaft der Schuhmacher, 1462-1492.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 604c, Büchlein zu dem Silbergeschirr des Schuhmacherhau-

ses, 1576-1636.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 605, Protokoll der Schuhmacherzunft, 1760-1799.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 611, Ordnungen und Satzungen der Metzgerzunft, 1625.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 615, Mastochsen- und Unschlitt-Schauberichte, 1659-1752.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 627, Missivenprotokolle, 1676-1678.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 629, Missivenprotokolle, 1681-1684.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 630, Missivenprotokolle, 1685-1687.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 631, Missivenprotokolle, 1688-1692.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 663, Kopierbuch der äbtischen Anlagezettel, 1666-1727.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 681, Zili, Anton, Sabbata-Chronika, Geschichtsschreibung 

der Stadt St. Gallen, insonderheit der Kirchenreformation von Johannes Kessler, neben 
einem Anhang unterschiedlicher Sachen, Händel und Geschichten der Stadt St. Gallen, 
1702.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 738, Protokoll der sechs Zünfte, 1719-1745.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 755, Gerichtsbuch, 1611-1614.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 769, Gerichtsbuch, 1675-1680.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 770, Gerichtsbuch, 1681-1693.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 802, Protokoll des Siebnergerichts, 1620-1629.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 802a, Kundschafts- und Siebnergerichtsprotokoll, 1630-1713.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 802b, Kundschafts- und Siebnergerichtsprotokoll, 1714-

1756.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 809, Protokoll des Ehegerichts, 1671-1712.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 812, Urteilbriefe des Ehegerichts, Ehescheidungsbriefe, 

1647-1798.
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StadtASG, Altes Archiv, Bd. 823, Protokoll des Zucht- und Waisenhauses zu St. Leon-
hard, 1661-1680.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 824, Protokoll des Zucht- und Waisenhauses zu St. Leon-
hard, 1681-1715.

StadtASG, Altes Archiv, Bd. 833, Vogteibuch, 1638-1670.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 834, Vogteibuch, 1671-1700.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 835, Vogteibuch, 1701-1729.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 837, Protokoll der Vogtei- und Schuldsachen, 1760-1773.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 839, Raggionenbuch aller Kauf-, Handels- und Ladenleute 

sowie Fabrikanten, 1712-1768.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 861, Protokoll äbtischer Akten, 1672-1673.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 865, Protokoll äbtischer Akten, 1684-1696.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 906, Examinationsbuch, 1669-1675.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 908, Examinationsbuch, 1681-1683.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 909, Examinationsbuch, 1684-1691.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 910, Examinationsbuch, 1691-1701.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 940, Eidgenössische Abschiede, 11. Teil, 1681-1685.
StadtASG, Altes Archiv, Bd. 988, Nominalregister oder Schlüssel zu den Rats- und Ver-

ordnetenprotokollen, ca. 1640-1798.
StadtASG, Altes Archiv, Verz. 1, 1-5, Register der Urkunden des alten Stadtarchivs oder 

Index Archivi, 1681 /82.

Altes Archiv: Protokolle
StadtASG, Altes Archiv, Bauprotokolle, 1670-1782.
StadtASG, Altes Archiv, Ratsprotokolle, 1641-1782.
StadtASG, Altes Archiv, Verordnetenprotokolle, 1659-1743.

Ämterarchiv:
StadtASG, Ämterarchiv, VII, 135, Einnahmen und Ausgaben des Stockamts, 1680-1681.
StadtASG, Ämterarchiv, VII, 141, Einnahmen und Ausgaben des Stockamtes, 1686-1687.
StadtASG, Ämterarchiv, VII, 150, Stockamts-Rechnung, 1693-1694.
StadtASG, Ämterarchiv, VII, 156, Stockamts-Rechnung, 1700-1701.
StadtASG, Ämterarchiv, VII, 177, Stockamts-Rechnung, 1730-1731.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 1, Zinseramts-Buch, 1670.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 8, Zinseramts-Buch, 1678.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 9, Zinseramts-Buch, 1679.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 10, Zinseramts-Buch, 1681.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 11, Zinseramts-Buch, 1682.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 16, Zinseramts-Rechnung, 1688.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 17, Zinseramts-Rechnung, 1700.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 21, Zinseramts-Rechnung, 1704.
StadtASG, Ämterarchiv, VIII, 50, Zinseramts-Rechnung, 1730.
StadtASG, Ämterarchiv, IX, 123, Rechnungsbuch der Stadtkassa, 1682-1687.
StadtASG, Ämterarchiv, IX, 133, Jahresrechnung des Seckelamtes, 1689.
StadtASG, Ämterarchiv, X, 58, Einnahmen und Ausgaben des Seelhauses, 1687-1692.
StadtASG, Ämterarchiv, XI, 1, Hauptrechnungsbuch des Zucht- und Waisenhauses, 

1663-1669.
StadtASG, Ämterarchiv, XI, 16a, Journal des Zucht- und Waisenhauses, 1666-1676.
StadtASG, Ämterarchiv, XI, 20, Einnahmen und Ausgaben (G) des Zucht- und Waisen-

hauses, 1668-1669.
StadtASG, Ämterarchiv, XI, 22, Rechnungs- und Schuldbuch des Zucht- und Waisen-

hauses, 1670.
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Bürgerbücher:
StadtASG, Bürgerregister, Stammregister aller lebenden und einiger erloschenen Bür-

gergeschlechter der Stadt St.  Gallen, im Anfang des 13.  Jahrhunderts verfertigt von 
Johann Jacob Scherer, Dekan, kopiert in den Jahren 1831 und 1832, 20 Bände und 2 
Registerbände.

StadtASG, Stemmatologia Sangallensis oder Geschlecht-Register aller in der Stadt St. Gal-
len verbürgerten und sich noch im Wesen findender Geschlechter, von ihrem Ursprung, 
soweit man auf denselben kommen können, in genealogischer Ordnung hergeleitet bis 
auf das Jahr 1732 von Johann Jacob Scherrer und bis auf jetzige Zeiten fortgesetzt von 
Jacob Huber, 1752-1769, 27 Bände.

Kirchenarchiv:
StadtASG, Kirchenarchiv, II, 1, 3, Taufbuch, 3. Teil, 1616-1683.
StadtASG, Kirchenarchiv, II, 1, 4, Taufbuch, 4. Teil, 1684-1756.
StadtASG, Kirchenarchiv, II, 3, 3, Totenbuch, 3. Teil, 1678-1735.

Spitalarchiv:
StadtASG, Spitalarchiv, W, 19, Protokolle der Ausser- und Innermeister, 1686-1694.
StadtASG, Spitalarchiv, W, 20, Protokolle der Ausser- und Innermeister, 1695-1703.

Stadtarchiv der politischen Gemeinde St. Gallen
StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1729, Kauf- und Schuldbriefprotokolle, 1679-

1701.
StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1730, Kauf- und Schuldbriefprotokolle, 1702-

1720.
StadtASG der politischen Gemeinde, 1 /1 1731, Kauf- und Schuldbriefprotokolle, 1719-

1736.

Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen
Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Ms S 137, Wartmann, Bern-

hard, Geschichte der Stadt St. Gallen, 1794.
Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Ms S 137a, Wartmann, Bern-

hard, Statistik von St. Gallen, 1794.

gedruckte Quellen

Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik (1798-1803): im An-
schluss an die Sammlung der ältern eidg. Abschiede, bearbeitet von Johannes Strickler und 
Alfred Rufer, Bern 1866-1966.

Bernet, Friedrich: Kurze Geschichte der Stadt und Republick St. Gallen, St. Gallen, Zentral-
bibliothek Zürich, Ri 126. 

Chartularium Sangallense: Bd. 7, 1348-1361, bearbeitet von Otto P. Clavadetscher, St. Gallen 
1993.

Kessler, Johannes, Sabbata: Mit kleineren Schriften und Briefen, bearbeitet von Emil Egli und 
Rudolf Schoch, St. Gallen 1902.

Krünitz, J. G. (Hg.): Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- 
Haus- und Landwirthschaft, 1773-1858.

Leu, Hans Jacob: Eydgenössisches Stadt- und Land-Recht, Zürich 1727-1746, ETH-Biblio-
thek Zürich, Rar 6415.
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SSRQ SG/II/1 /1: Die Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jahrhunderts, Aarau 1995, bearbeitet 
von Magdalen Bless-Grabher unter Mitarbeit von Stefan Sonderegger (Sammlung Schwei-
zerischer Rechtsquellen, XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St.  Gallen, 
Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rapperswil, erste Reihe: Die Rechtsquel-
len der Stadt St. Gallen, erster Band), Aarau 1995.

SSRQ SG/II/1 /2: Das Stadtbuch von 1673, bearbeitet von Ernst Ziegler unter Mitwirkung 
von Ursula Hassler mit einem Register von Anne-Marie Dubler, Aarau 1996.

Pazzaglia, Johann Anton, Sendschreiben, die löbliche Republik und Stadt St. Gallen betref-
fend, St. Gallen, 1709 verfasst und 1743 ins Deutsche übersetzt, StadtASG, Tr. G, Nr. 17.

Staiger, Ulrich, Nützliches Rechenbüchlein von allerhand schönen Fragen und Aufgaben so 
täglich in Kauf-, Wechsel- und Handelssachen fürfallen, St. Gallen, 1701, ETH-Bibliothek 
Zürich, Rar 5398.
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Anhang

verzeichnis der abbildungen und tabellen

abbildungen

Abb. 1: Zuordnung der zwischen 1680 und 1731 bestehenden Hand-
werke zu den sechs politischen Zünften der Stadt St. Gallen. 
(S. 24 f.)

Abb. 2: Franz Nikolaus Koenig, St. Gall. Vue prise depuis le Romonte, 
Umrissradierung, Aquatinta koloriert, 1817, VadSlg, GS q 1 
D/1. (S. 35)

Abb. 3: Vermögen der Handwerker der Stadt St. Gallen, 1680 bis 1731, 
in Gulden. (S. 40)

Abb. 4: J. H. Reich, Das Zuchthaus zu St. Leonhard, Aquarell, 1844, 
VadSlg, GS q 2 H/12. (S. 51)

Abb. 5: Titelbild, Geistliche Seelen-Music, Jacob Hochreutiner, 
St. Gallen 1682, KB SG, VGP 1473. (S. 61)

Abb. 6a/b: Ausschnitt »im Loch« aus dem sogenannten Pergamentplan 
der Stadt St. Gallen, StadtASG, PlanA, S2 1 f., um 1650. (S. 63)

Abb. 7/8: Strümpfe aus zottig gestricktem Leinen, Anfang 17. Jh. (links) 
und Anleitung zum Stricken von Strümpfen, Musterbuch, um 
1630-1650, S. 28 /29, beides Musée d’art et d’histoire Fribourg, 
2013-125 a-b und 1834. (S. 69)

Abb. 9: Vermögensverteilung des St. Galler Metzgerhandwerks, 1680 
bis 1731. (S. 81)

Abb. 10 /11: Rechts: Markttor, Lithographie von Johann Jacob Rietmann, 
1834, Kulturmuseum St. Gallen. Links: Standort der Metzi 
markiert im sogenannten Pergamentplan der Stadt St. Gallen, 
StadtASG, PlanA, S2 1 f., um 1650. (S. 87)

Abb. 12: Zunftscheibe der St. Galler Metzger, 1564, Kulturmuseum 
St. Gallen. (S. 88)

Abb. 13: Unbekannter Maler, Portrait Valentin Steinmann, Öl auf Lein-
wand, 1763, Kulturmuseum St. Gallen. (S. 103)
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Abb. 14:  Vermögensverteilung der St. Galler Schneider, 1680 bis 1731, 
in Gulden. (S. 110)

Abb. 15: Vermögensgruppen im St. Galler Schneiderhandwerk in Pro-
zent von 1680 bis 1731, Summe aller Jahre. (S. 111)

Abb. 16: Vermögensverteilung der St. Galler Schwarz- und Schönfärber 
zwischen 1680 und 1731, in Gulden. (S. 137)

Abb. 17: Standorte der konzessionierten Leinenfärbereien, eingezeich-
net im sogenannten Pergamentplan der Stadt St. Gallen, Stadt-
ASG, PlanA, S2 1 f., um 1650. (S. 140)

Abb. 18: David Herrliberger, Kupferstich »Statt St. Gallen gegen Mor-
gen«, Zürich 1761, VadSlg, S 150 AA, Ausschnitt. (S. 148)

Abb. 19: StadtASG, AA, Aktensupplement, Schneiderzunft, Färber, 
1668-1672. (S. 167)

Abb. 20: Wohnorte der Familie Hildbrand-Studer 1680 bis 1710, einge-
zeichnet im sogenannten Pergamentplan der Stadt St. Gallen, 
StadtASG, PlanA, S2 1 f., um 1650. (S. 173)

Abb. 21: Ungefährer Standort des städtischen Hebammenhauses an der 
ehemaligen Heidengasse beim Platztor im sogenannten Frank-
Plan, StadtASG, PlanA, S2 1, 1596. (S. 175)

Abb. 22: StadtASG, AA, Tr. 40, Nr. E e 2, 16. 11. 1709. (S. 199)
Abb. 23: Radius der St. Galler Ledereinkäufe, 1673-1765. (S. 213)
Abb. 24: Daniel Ehrenzeller, Das Schuhhaus, Aquarell, 1858, VadSlg, 

GS q 32 /1. (S. 221)
Abb. 25: Vermögensverteilung der St. Galler Schuhmacher zwischen 

1680 und 1731, in Gulden. (S. 222)
Abb. 26: Vermögensgruppen im St. Galler Schuhmacherhandwerk in 

Prozent, zwischen 1680 und 1731. (S. 223)
Abb. 27: Lehrbrief des St. Galler Metzgerhandwerks, StadtASG, AA, 

Aktensupplement, Metzgerzunft, 1793. (S. 244)
Abb. 28: Leinwandzyklus, Mitte 17. Jahrhundert, Öl auf Leinwand, 

Kulturmuseum St. Gallen. (S. 259)
Abb. 29: Zwölf Berufe im St. Galler Leinwandgewerbe, St. Gallen, 1714, 

Kulturmuseum St. Gallen. (S. 273)
Abb. 30: Handwerkslade der St. Galler Buchbinder, 1724, Kulturmuse-

um St. Gallen. (S. 278)
Abb. 31: Heiratsalter der St. Galler Handwerker, 1680 bis 1731. (S. 287)
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Abb. 32: Wirtschaftliche Tätigkeiten bedürftiger St. Galler Bürgerinnen 
mit eigenem Haushalt, 1739. (S. 293)

Abb. 33: Auflistung von Handwerkern mit Landbesitz, der in den Steu-
erbüchern vermerkt wurde, 1680 bis 1700. (S. 307 f.)

Abb. 34/35: Vermögensverteilung der St. Galler Handwerker mit demsel-
ben Handwerk (links) und mit unterschiedlichem Handwerk 
(rechts) wie ihre Väter von 1680 bis 1731, in Gulden. (S. 331)

Abb. 36: In bedürftigen St. Galler Haushalten wohnhafte Kinder, 1739. 
(S. 336)

Abb. 37: Arbeiten von Töchtern, die im Haushalt ihrer bedürftigen 
Eltern wohnten, 1739. (S. 337)

Abb. 38: Haushaltsgrößen samt abwesender Haushaltsmitglieder be-
dürftiger bürgerlicher Haushalte in der Stadt St. Gallen, 1739. 
(S. 349)

Abb. 39: Auflistung aller Wohnorte steuerpflichtiger St. Galler Bürger 
in der Fremde sowie aller Sterbeorte verheirateter St. Galler 
Handwerker zwischen 1680 und 1731. (S. 362 f.)

Abb. 40/41: Enger und erweiterter Heiratsradius St. Galler Handwerker, 
1680 bis 1731. (S. 371)

Abb. 42: Anteil Handwerker an der männlichen Stadtbürgerschaft in 
den Jahren 1680 und 1731, prozentual. (S. 384)

Abb. 43: Handwerke der Stadt St. Gallen samt Anzahl der Berufsaus-
übenden pro Handwerk von 1680 bis 1731, geordnet nach 
Größe der Handwerke. (S. 386 f.)

Abb. 44: Aus der Sicht von St. Fiden gegen Morgen, 1788, VadSlg, GS q 
1 C/6. (S. 394)

Abb. 45: Gewerbespektrum der Stadt St. Gallen im Jahr 1700, aufgeteilt 
nach Branchen, in Prozent. (S. 402)

Abb. 46: Gewerbespektrum der Stadt St. Gallen im Jahr 1731, aufgeteilt 
nach Branchen, in Prozent. (S. 402)

Abb. 47: Steuervermögen aller Handwerker der einzelnen Branchen in 
Gulden, 1731. (S. 403)

Abb. 48: Durchschnittliche Steuervermögen der Handwerker nach Ver-
mögensgruppen innerhalb der einzelnen Branchen in Prozent, 
1680 bis 1731. (S. 404)

Abb. 49: Vermögensgruppen im St. Galler Maurerhandwerk in Prozent 
von 1680 bis 1731, Summe aller Jahre. (S. 405)
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Abb. 50: Prozentuale Verteilung der St. Galler Handwerke im oberen 
Quartil im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamthandwer-
kerschaft im Jahr 1731. (S. 407 f.)

Abb. 51: Wappenscheibe der Stadt St. Gallen 1637, Kulturmuseum 
St. Gallen. (S. 411)

Abb. 52: Steuervermögen der St. Galler Leinenweber zwischen 1680 
und 1731, in Gulden. (S. 417)

Abb. 53: Vermögensgruppen im St. Galler Leinenweberhandwerk in 
Prozent zwischen 1680 und 1731. (S. 418)

Abb. 54: Vermögensverteilung aller St. Galler Steuerzahler (inklusive 
Witwen und alleinstehende Frauen) 1650 bis 1795, in Prozent. 
(S. 425)

Abb. 55: Anteil der Erwerbsgruppen an den jeweiligen Vermögensgrup-
pen, 1731, in Prozent. (S. 426)

Abb. 56: Vermögensverteilung der St. Galler Handwerker in die acht 
unterschiedlichen Vermögensgruppen, 1680 bis 1731, in Pro-
zent. (S. 426)

Abb. 57:  Vermögen der Handwerker der Stadt St. Gallen, 1680 bis 1731, 
in Gulden. (S. 430)

Abb. 58: Vermögen aller Steuerzahlerinnen und -zahler der Stadt 
St. Gallen, 1680 bis 1731, in Gulden. (S. 431)

tabellen

Tabelle 1: Übersicht über die Verteilung der Steuerzahler in den Vermö-
gensgruppen sowie Anteil der einzelnen sozioökonomischen 
Gruppen an der Gesamtheit der Steuerzahler und innerhalb 
der Vermögensgruppen, 1680 bis 1731. (S. 476 f.)

Tabelle 2: Erwerbgsgruppen außerhalb des Handwerks, 1680 bis 1731, 
absolut. (S. 478 f.)

Tabelle 3: Anzahl Berufsausübende pro Handwerk, 1700 und 1731, pro-
zentuale Entwicklung. (S. 480 f.)

Tabelle 4: Übersicht über die Handwerke der Stadt St. Gallen samt 
absoluter und prozentualer Grösse zwischen 1680 und 1731, 
alphabetisch nach Handwerk geordnet. (S. 482-487)

Tabelle 5: Übersicht über die Handwerke der Stadt St. Gallen zwischen 
1680 und 1731, alphabetisch nach Branche geordnet. (S. 488-
491)
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Tabelle 6: Berufsvererbung bei St. Galler Handwerkern, 1680 bis 1731. 
(S. 492-495)

Tabelle 7: Von der städtischen Fürsorge regelmässig unterstützte, bedürf-
tige Haushalte von Bürgerinnen und Bürgern, 1739. (S. 496)

Tabelle 8: Eheschliessungen St. Galler Handwerker mit fremden Frauen, 
1680 bis 1731, nach Handwerk geordnet. (S. 496-505)

Tabelle 9: Handwerk des Schwiegervaters bei Eheschliessungen St. Gal-
ler Handwerker, 1680 bis 1731. (S. 506-509)
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tabellen
Vermögensgruppe 1680 1690 1700 1710 1720 1731

HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total
1 (bis 99 fl) absolut 50 2 57 109 93 4 47 144 113 3 46 162 159 5 47 211 208 3 50 261 278 7 39 324

in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 45.9 1.8 52.3 64.6 2.8 32.6 69.8 1.9 28.4 75.4 2.4 22.3 79.7 1.1 19.2 85.8 2.2 12.0
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 10.4 1.6 22.1 15.8 2.9 21.4 16.8 2.0 21.0 20.8 3.2 23.6 24.7 1.8 29.2 29.1 3.6 29.8

2 (100-499 fl) absolut 234 21 72 327 277 13 64 354 338 21 76 435 353 12 52 417 385 24 47 456 413 27 37 477
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 71.6 6.4 22.0 78.2 3.7 18.1 77.7 4.8 17.5 84.7 2.9 12.5 84.4 5.3 10.3 86.6 5.7 7.8
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 48.4 16.8 27.9 47.2 9.5 29.1 50.4 13.8 34.7 46.1 7.6 26.1 45.7 14.0 27.5 43.2 14.0 28.2

3 (500-999 fl) absolut 75 12 21 108 61 14 18 93 61 11 23 95 81 9 26 116 89 11 16 116 100 22 15 137
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 69.4 11.1 19.4 65.6 15.1 19.4 64.2 11.6 24.2 69.8 7.8 22.4 76.7 9.5 13.8 73.0 16.1 10.9
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 15.5 9.6 8.1 10.4 10.2 8.2 9.1 7.2 10.5 10.6 5.7 13.1 10.6 6.4 9.4 10.5 11.4 11.5

4 (1000-4999 fl) absolut 103 43 55 201 131 56 43 230 134 56 32 222 154 65 41 260 148 60 38 246 141 67 22 230
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 51.2 21.4 27.4 57.0 24.3 18.7 60.4 25.2 14.4 59.2 25.0 15.8 60.2 24.4 15.4 61.3 29.1 9.6
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 21.3 34.4 21.3 22.3 40.9 19.5 20.0 36.8 14.6 20.1 41.4 20.6 17.6 35.1 22.2 14.8 34.7 16.8

5 (5000-9999 fl) absolut 16 21 25 62 16 18 21 55 18 22 18 58 11 24 17 52 6 25 11 42 14 34 14 62
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 25.8 33.9 40.3 29.1 32.7 38.2 31.0 37.9 31.0 21.2 46.2 32.7 14.3 59.5 26.2 22.6 54.8 22.6
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 3.3 16.8 9.7 2.7 13.1 9.5 2.7 14.5 8.2 1.4 15.3 8.5 0.7 14.6 6.4 1.5 17.6 10.7

6 (10'000-19'999 fl) absolut 4 13 12 29 9 16 11 36 6 19 11 36 6 16 9 31 6 19 5 30 7 15 2 24
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 13.8 44.8 41.4 25.0 44.4 30.6 16.7 52.8 30.6 19.4 51.6 29.0 20.0 63.3 16.7 29.2 62.5 8.3
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 0.8 10.4 4.7 1.5 11.7 5.0 0.9 12.5 5.0 0.8 10.2 4.5 0.7 11.1 2.9 0.7 7.8 1.5

7 (20'000-49'999 fl) absolut 1 10 11 22 0 9 12 21 1 10 12 23 1 16 5 22 0 22 3 25 2 13 2 17
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 4.5 45.5 50.0 0.0 42.9 57.1 4.3 43.5 52.2 4.5 72.7 22.7 0.0 88.0 12.0 11.8 76.5 11.8
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 0.2 8.0 4.3 0.0 6.6 5.5 0.1 6.6 5.5 0.1 10.2 2.5 0.0 12.9 1.8 0.2 6.7 1.5

8 (50'000 fl und mehr) absolut 0 3 5 8 0 7 4 11 0 10 1 11 0 10 2 12 0 7 1 8 0 8 0 8
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 0.0 37.5 62.5 0.0 63.6 36.4 0.0 90.9 9.1 0.0 83.3 16.7 0.0 87.5 12.5 0.0 100.0 0.0
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 0.0 2.4 1.9 0.0 5.1 1.8 0.0 6.6 0.5 0.0 6.4 1.0 0.0 4.1 0.6 0.0 4.1 0.0

Total 483 125 258 866 587 137 220 944 671 152 219 1042 765 157 199 1121 842 171 171 1184 955 193 131 1279
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 55.8 14.4 29.8 62.2 14.5 23.3 64.4 14.6 21.0 68.2 14.0 17.8 71.1 14.4 14.4 74.7 15.1 10.2

tabelle 1: Übersicht über die verteilung der Steuerzahler in den vermögensgruppen so-
wie anteil der einzelnen sozioökonomischen gruppen an der gesamtheit der Steuer-
zahler und innerhalb der vermögensgruppen, 1680 bis 1731. datengrundlage sind alle 
männlichen Steuerzahler der Stadt St.  gallen zwischen 1680 und 1731 (also ohne 
 witwen und alleinstehende Frauen). aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen un-
terscheiden sich die Zahlen von jenen aus tabelle 4 und tabelle 5. 



tabelleN 477

Vermögensgruppe 1680 1690 1700 1710 1720 1731
HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total HW Nicht-HW k. A. total

1 (bis 99 fl) absolut 50 2 57 109 93 4 47 144 113 3 46 162 159 5 47 211 208 3 50 261 278 7 39 324
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 45.9 1.8 52.3 64.6 2.8 32.6 69.8 1.9 28.4 75.4 2.4 22.3 79.7 1.1 19.2 85.8 2.2 12.0
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 10.4 1.6 22.1 15.8 2.9 21.4 16.8 2.0 21.0 20.8 3.2 23.6 24.7 1.8 29.2 29.1 3.6 29.8

2 (100-499 fl) absolut 234 21 72 327 277 13 64 354 338 21 76 435 353 12 52 417 385 24 47 456 413 27 37 477
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 71.6 6.4 22.0 78.2 3.7 18.1 77.7 4.8 17.5 84.7 2.9 12.5 84.4 5.3 10.3 86.6 5.7 7.8
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 48.4 16.8 27.9 47.2 9.5 29.1 50.4 13.8 34.7 46.1 7.6 26.1 45.7 14.0 27.5 43.2 14.0 28.2

3 (500-999 fl) absolut 75 12 21 108 61 14 18 93 61 11 23 95 81 9 26 116 89 11 16 116 100 22 15 137
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 69.4 11.1 19.4 65.6 15.1 19.4 64.2 11.6 24.2 69.8 7.8 22.4 76.7 9.5 13.8 73.0 16.1 10.9
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 15.5 9.6 8.1 10.4 10.2 8.2 9.1 7.2 10.5 10.6 5.7 13.1 10.6 6.4 9.4 10.5 11.4 11.5

4 (1000-4999 fl) absolut 103 43 55 201 131 56 43 230 134 56 32 222 154 65 41 260 148 60 38 246 141 67 22 230
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 51.2 21.4 27.4 57.0 24.3 18.7 60.4 25.2 14.4 59.2 25.0 15.8 60.2 24.4 15.4 61.3 29.1 9.6
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 21.3 34.4 21.3 22.3 40.9 19.5 20.0 36.8 14.6 20.1 41.4 20.6 17.6 35.1 22.2 14.8 34.7 16.8

5 (5000-9999 fl) absolut 16 21 25 62 16 18 21 55 18 22 18 58 11 24 17 52 6 25 11 42 14 34 14 62
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 25.8 33.9 40.3 29.1 32.7 38.2 31.0 37.9 31.0 21.2 46.2 32.7 14.3 59.5 26.2 22.6 54.8 22.6
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 3.3 16.8 9.7 2.7 13.1 9.5 2.7 14.5 8.2 1.4 15.3 8.5 0.7 14.6 6.4 1.5 17.6 10.7

6 (10'000-19'999 fl) absolut 4 13 12 29 9 16 11 36 6 19 11 36 6 16 9 31 6 19 5 30 7 15 2 24
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 13.8 44.8 41.4 25.0 44.4 30.6 16.7 52.8 30.6 19.4 51.6 29.0 20.0 63.3 16.7 29.2 62.5 8.3
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 0.8 10.4 4.7 1.5 11.7 5.0 0.9 12.5 5.0 0.8 10.2 4.5 0.7 11.1 2.9 0.7 7.8 1.5

7 (20'000-49'999 fl) absolut 1 10 11 22 0 9 12 21 1 10 12 23 1 16 5 22 0 22 3 25 2 13 2 17
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 4.5 45.5 50.0 0.0 42.9 57.1 4.3 43.5 52.2 4.5 72.7 22.7 0.0 88.0 12.0 11.8 76.5 11.8
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 0.2 8.0 4.3 0.0 6.6 5.5 0.1 6.6 5.5 0.1 10.2 2.5 0.0 12.9 1.8 0.2 6.7 1.5

8 (50'000 fl und mehr) absolut 0 3 5 8 0 7 4 11 0 10 1 11 0 10 2 12 0 7 1 8 0 8 0 8
in %, in Beziehung zur Vermögensgruppe 0.0 37.5 62.5 0.0 63.6 36.4 0.0 90.9 9.1 0.0 83.3 16.7 0.0 87.5 12.5 0.0 100.0 0.0
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 0.0 2.4 1.9 0.0 5.1 1.8 0.0 6.6 0.5 0.0 6.4 1.0 0.0 4.1 0.6 0.0 4.1 0.0

Total 483 125 258 866 587 137 220 944 671 152 219 1042 765 157 199 1121 842 171 171 1184 955 193 131 1279
in %, in Beziehung zur sozioökonomischen Gruppe 55.8 14.4 29.8 62.2 14.5 23.3 64.4 14.6 21.0 68.2 14.0 17.8 71.1 14.4 14.4 74.7 15.1 10.2
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Erwerbsgruppen Berufe 1680 1700 1731

Groß- und Klein-
handel

Kaufleute, Krämer, Materialisten, 
Händler, Faktoren 19 57 110

Kaufmännische Angestellte und 
Bedienstete 1 1

Musmähler 1 1 1

Total 21 58 112

Dienstleistungen

Ärzte 2 4 6

Bader, Barbiere, Chirurgen 15 16 18

Courtiers und Banquiers 9 6 2

Juristen und Notare 3 2 2

Juweliere 1

Wirte und Bewirtungsberufe 12 11 10

Total 41 39 39

Transportwesen

Karrer 1 4 5

Kornführer 5 5 1

Spediteure und Fuhrwagner 1 2

Total 7 11 6

Übrige

Kanzleisubstitute und Schreiber 3 1 4

Notensteiner 28 18 3

Prediger und Geistliche 19 19 24



tabelleN 479

Schul- und Sprachmeister 2 2 2

Sennen 4 4 3

Total 56 44 36

Total Erwerbsgruppen außerhalb des Handwerks 125 152 193

tabelle 2: erwerbsgruppen außerhalb des handwerks, 1680 bis 1731, absolut. daten-
grundlage sind alle männlichen Steuerzahler der Stadt St. gallen zwischen 1680 und 
1731, die mit Sicherheit keinem handwerk nachgingen. der Fokus liegt auf dem aus-
schluss aller personen, die mit Sicherheit keinem handwerklichen beruf nachgingen. 
deshalb wurden Mitglieder der gesellschaft zum Notenstein (Notensteiner) in die 
 liste aufgenommen, da diese keinem handwerk nachgingen. die angaben zu den 
kaufleuten, krämern und den Mitgliedern der gesellschaft zum Notenstein sind auf-
grund der Quellenüberlieferung nicht vollständig und umfassen weder alle handel-
treibenden noch alle Mitglieder der gesellschaft zum Notenstein. Für 1731 konnten mit 
hilfe der ragionenbücher, die ab 1712 überliefert sind, die kaufleute und krämer iden-
tifiziert werden. der anteil der Notensteiner sinkt deshalb, weil häufig kaufleute in der 
gesellschaft zum Notenstein Mitglied waren. konnten sie als kaufleute identifiziert 
werden, wurden sie nicht mehr den Notensteinern zugerechnet. eine genaue tren-
nung zwischen kleinen und großen händlern (krämer und kaufleute) ist nicht in je-
dem Fall möglich, weshalb gänzlich auf eine unterscheidung verzichtet wurde. auf-
grund der unterschiedlichen Zählweisen unterscheiden sich die Zahlen von jenen aus 
tabelle 4 und tabelle 5.
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tabelle 3: anzahl berufsausübende pro handwerk, 1700 und 1731, prozentuale entwick-
lung. das diagramm basiert auf den daten der tabelle 4.
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Handwerk Branche politische Zunft 1680 1700 1731

Besetzer Bau Schmieden 2 2 3

Decker Bau Schmieden 5 14 14

Maler Bau Schmieden 3 8 4

Maurer Bau Schmieden 3 7 31

Steinmetze Bau Schmieden 5 3 5

Zimmerleute Bau Schmieden 19 17 34

Total 37 51 91

Hutmacher Bekleidung Schneider 1 3 8

Knopfmacher Bekleidung Schneider 3 6 8

Kürschner Bekleidung Schneider 13 12 13

Nestler Bekleidung 0 1 2

Perückenmacher Bekleidung 0 0 4

Posamentierer Bekleidung Schneider 0 2 3

Schneider Bekleidung Schneider 33 61 80

Strumpfstricker Bekleidung Schneider 1 3 8

Strumpfweber Bekleidung Schneider 0 4 14

Total 51 92 140

Apotheker Chemikalien 4 2 3

Pulvermacher Chemikalien 1 2 1

Total 5 4 4

Drechsler
Holz-, Korb- und 
Flechtwaren Schmieden 6 8 14

Küfer
Holz-, Korb- und 
Flechtwaren Schmieden 18 20 28

Schreiner
Holz-, Korb- und 
Flechtwaren Schmieden 14 11 21
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Handwerk Branche politische Zunft 1680 1700 1731

Seiler
Holz-, Korb- und 
Flechtwaren Schneider 5 5 6

Total 43 44 69

Rot- und Weiß-
gerber Leder Schuhmacher 14 13 6

Sattler Leder Schuhmacher 14 12 8

Schuhmacher Leder Schuhmacher 44 60 108

Seckler Leder Schneider 7 9 12

Total 79 94 134

Blattmacher
Metall und Kunst-
handwerk Weber 4 5 5

Büchsenmacher
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 3 3 6

Degenschmiede
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 4 4 6

Feilenhauer
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 0 0 1

Glasmaler
Metall und Kunst-
handwerk 0 1 1

Goldarbeiter
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 2 2 4

Goldschmiede
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 9 17 16

Gürtler
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 6 4 16

Kupferschmiede
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 7 7 16

Laternenmacher
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 0 0 2

Messerschmiede
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 5 4 3
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Handwerk Branche politische Zunft 1680 1700 1731

Nagler
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 0 0 3

Schleifer
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 4 5 4

Schlosser
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 11 13 12

Schmiede
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 6 7 7

Uhrenmacher
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 1 4 4

Wagner
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 4 3 4

Zinngießer
Metall und Kunst-
handwerk Schmieden 9 4 6

Total 75 83 116

Bäcker Nahrung und Tiere Pfister 17 23 28

Bibenzelter Nahrung und Tiere 2 3 0

Bürstenbinder Nahrung und Tiere Schmieden 0 0 1

Haferdörrer Nahrung und Tiere Pfister 2 3 2

Metzger Nahrung und Tiere Metzger 19 36 56

Müller Nahrung und Tiere Pfister 14 29 52

Pastetenbäcker Nahrung und Tiere Pfister 5 3 2

Strählmacher Nahrung und Tiere Schneider 2 3 2

Zuckerbäcker Nahrung und Tiere Schneider 1 1 2

Total 62 101 145

Buchbinder Papier Schneider 4 4 8

Buchdrucker Papier Schneider 0 1 2

Total 4 5 10
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Handwerk Branche politische Zunft 1680 1700 1731

Glaser Steine und Erden Schmieden 8 10 14

Hafner Steine und Erden Schmieden 9 10 17

Total 17 20 31

Bleicher Textil Weber 14 22 20

Florfärber Textil Schneider 1 2 1

Florweber Textil 2 1 1

Manger Textil Schneider 7 7 4

Modeldrucker Textil 0 1 4

Schwarz- und 
Schönfärber Textil Schneider 17 17 16

Stauchentröckner Textil Weber 2 9 6

Tuchscherer Textil Schneider 2 4 1

Weber Textil Weber 79 161 189

Zeugmacher Textil Weber 1 5 7

Total 125 229 249

Total aller Berufsangaben 498 723 989

tabelle 5: Übersicht über die handwerke der Stadt St. gallen zwischen 1680 und 1731, 
alphabetisch nach branche geordnet. Für die auswertung wurden die einzelnen Steu-
erjahre 1680, 1700 und 1731 als basis gewählt. deshalb können personen mehrfach ge-
zählt worden sein, wenn sie in mehreren dieser jahre Steuern bezahlten. erfasst 
 wurden alle handwerker mit und ohne Meisterrecht. Mehrfachberufe wurden berück-
sichtigt, weshalb polyaktive handwerker mehrfach gezählt wurden. aufgrund der un-
terschiedlichen Zählweisen unterscheiden sich die Zahlen von jenen aus abb. 43 sowie 
jenen aus tabelle 1 und tabelle 2.
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Anzahl Personen pro Haushalt Anzahl Haushalte davon Haushalte mit 
Abwesenden

  absolut prozentual absolut prozentual

1-Personen-Haushalte 108 29.3 8 7.4

2-Personen-Haushalte 91 24.7 16 17.6

3-4-Personen-Haushalte 90 24.4 15 16.7

5-6-Personen-Haushalte 53 14.4 7 13.2

7-Personen-Haushalte und mehr 27 7.3 6 22.2

Total 369 100.0 52 14.1

tabelle 7: von der städtischen Fürsorge regelmäßig unterstützte, bedürftige haushalte 
von bürgerinnen und bürgern, 1739. die auswertungen basieren auf einer befragung 
und erfassung aller bürgerlichen haushalte im jahr 1739, die von der Stadtobrigkeit re-
gelmäßige wochenalmosen erhielten. Siehe StadtaSg, aa, vp, 1739, S. 401-420 und 
S. 421-426.

Herkunft Handwerk

Arbon Bäcker

Hundwil Bäcker

Nürnberg Bäcker

Rickenbach Bäcker

Schaffhausen Bäcker

Thal Bäcker

Winterthur Bäcker

Romanshorn Blattmacher

Bischofszell Bleicher

Stein am Rhein Bleicher

Teufen Bleicher

Urnäsch Bleicher

Hundwil Buchbinder

Basel Buchdrucker

Thal Büchsenmacher
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Herkunft Handwerk

Basel Büchsenschmied

Fideris Decker

Irach (?) Decker

Trogen Decker

St. Margrethen Degenschmied

Sulgen Degenschmied

Altstätten Drechsler

Sax Drechsler

Teufen Drechsler

Trüllikon Drechsler

Arbon Einbinder

Bischofszell Färber

Speicher Färber

Zürich Färber

Schaffhausen Florfärber

Wald, ZH Florfärber

Emmishofen Gerber

Weinfelden Gerber

Zihlschlacht Gerber

Zürich Gerber

Altstätten Glaser

Thal Glaser

Amsterdam Goldarbeiter

Rheineck Goldschmied

Thal Goldschmied

Winterthur Goldschmied

Zürich Goldschmied
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Herkunft Handwerk

Zürich Goldschmied

Arbon Gürtler

Flawil Gürtler

Schaffhausen Gürtler

Winterthur Gürtler

Arbon Hafner

Arbon Hafner

Gottlieben Hafner

Hottingen bei Zürich Hafner

Rheineck Hafner

Amriswil Hutmacher

Aurach Hutmacher

Gais Hutmacher

Winterthur Hutmacher

Wöschbach Hutmacher

Speicher Knopfmacher

Lenzburg Küfer

Lindau Küfer

Eberbach Kupferschmied

Winterthur Kupferschmied

Berneck Kürschner

Gefershofen zu Schaffhausen Kürschner

Steinbrunn Kürschner

Urnäsch Kürschner

Ben Maler

Bern Maler

Frankfurt Maler
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Herkunft Handwerk

Lichtensteig Maler

Trogen Maler

Zürich Maler

Sitterdorf Manger

Bischofszell Maurer

Haslach Maurer

Teufen Maurer

Bremen Messerschmied

Teufen Messerschmied

Altstätten Metzger

Basel Metzger

Egelshofen Metzger

Hundwil Metzger

Müllheim, TG Metzger

Oberach Metzger

Sidwald Metzger

Teufen Metzger

Aberschwilen in St. Pelagius im Gotts-
haus Müller

Frauenfeld Müller

Herisau Müller

Thal Müller

Weinfelden Müller

Zürich Müller

Zürich Müller

Zürich Müller

Zürich Müller

Basel Pastetenbäcker
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Herkunft Handwerk

Basel Pastetenbäcker

Bischofszell Pastetenbäcker

Bischofszell Pastetenbäcker

Mont Zwik bei Maienfeld Pastetenbäcker

Speicher Pastetenbäcker

Zürich Pastetenbäcker

Bünden Posamentierer

Berneck Sattler

Bürglen Sattler

Herisau Sattler

Mühlhausen Schleifer

Trogen Schleifer

Arbon Schlosser

Bürglen Schlosser

Romanshorn Schlosser

Speicher Schlosser

Herisau Schmied

Hohentannen, Gemeinde Sitterdorf Schmied

Malans Schmied

Trogen Schmied

Walterwyl Schmied

Zürich Schmied

Arbon Schneider

Arbon Schneider

Breda Schneider

Egelshofen Schneider

Herisau Schneider
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Herkunft Handwerk

Horn Schneider

Hundwil Schneider

Kummenau, Toggenburg Schneider

Oberach Schneider

Rebstein Schneider

Schaffhausen Schneider

Sitterdorf Schneider

Stein am Rhein Schneider

Teufen Schneider

Unterfen im Bernischen Schneider

Urach Schneider

Wattwil Schneider

Winterthur Schneider

Zürich Schneider

Adelberg, Württemberg Schreiner

Arbon Schreiner

Teufen Schreiner

Aarau Schuhmacher

Aarau Schuhmacher

Altnau Schuhmacher

Balgach Schuhmacher

Basel Schuhmacher

Basel Schuhmacher

Bern Schuhmacher

Berneck Schuhmacher

Bischwiller, Elsass Schuhmacher

Brüschwiler Schuhmacher
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Herkunft Handwerk

Bürglen Schuhmacher

Bürglen Schuhmacher

Engwil Schuhmacher

Gais Schuhmacher

Herisau Schuhmacher

Herisau Schuhmacher

Hundwil Schuhmacher

Kesswil Schuhmacher

Lahr im Durlachischen Schuhmacher

Rheineck Schuhmacher

Saanen Schuhmacher

Saanen Schuhmacher

Speicher Schuhmacher

Stein Schuhmacher

Teufen Schuhmacher

Teufen Schuhmacher

Teufen Schuhmacher

Urnäsch Schuhmacher

Winterthur Schuhmacher

Winterthur Seidenfärber

Altstätten Steinmetz

Rheineck Steinmetz

Altstätten Strumpfweber

Wylen Strumpfweber

Zürich Tuchscherer

Genf Uhrmacher

Amriswil Wagner
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Herkunft Handwerk

Oberglatt Wagner

Altstätten Weber

Amriswil Weber

Aurach Weber

Bern Weber

Bischofszell Weber

Bischofszell Weber

Bürglen Weber

Bürglen Weber

Diessenhofen Weber

Egelshofen Weber

Frauenfeld Weber

Gais Weber

Herisau Weber

Herisau Weber

Horn Weber

Hundwil Weber

Kaufbeuren Weber

Kurzenrickenbach Weber

Kurzenrickenbach Weber

Lichtensteig Weber

Marseille Weber

Müllheim, TG Weber

Rheineck Weber

Roggel Weber

Roggwil Weber

Romanshorn Weber
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Herkunft Handwerk

Romanshorn Weber

Speicher Weber

St. Margrethen Weber

Teufen Weber

Teufen Weber

Teufen Weber

Teufen Weber

Thal Weber

Thal Weber

Trogen Weber

Weinfelden Weber

Wilen Weber

Zürich Weber

Zürich Weber

Zürich Weber

Basel Zeugmacher

Altstätten Zimmermann

Marbach Zimmermann

Ormlingen in Basel Zimmermann

Romanshorn Zimmermann

Teufen Zimmermann

Teufen Zimmermann

Thal Zimmermann

Thal in Zürich Zimmermann

Unding im Württembergischen Zimmermann

Winterthur Zimmermann

Märstetten Zinngießer
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Herkunft Handwerk

Thal Zinngießer

Winterthur Zinngießer

tabelle 8: eheschließungen St. galler handwerker mit fremden Frauen, 1680 bis 1731, 
nach handwerk geordnet. insgesamt wurden im Zeitraum zwischen 1680 und 1731 233 
ehen zwischen St. galler bürgern und auswärtigen Frauen geschlossen. wiederverhei-
ratungen wurden in die auswertung aufgenommen.
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